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VORWORT 

urium, es in eubicahum ei sacerium nen ad 

  

Leibniz an Bierling 

Mitt der Veröffentlichung eines Fragments eines Ediktes des Königs 
Samsu-iluna, AS 16 (1965), S. 225-231, stieg die Anzahl der uns in 
Bruchstücken vorliegenden Edikte von Königen der I. Dynastie von Ba- 
bylon von einem auf drei. Ein von Finkelstein, RA 63 (1969), S. 45-64 
189 f., publiziertes Duplikat zu dem am besten erhaltenen von ihnen 
schloß eine große Lücke in dessen Text. Demzufolge entspricht mein 
Buch „Ein Edikt des Königs Ammi-saduga”’ (1958) nicht mehr dem 
Stande unserer Kenntnis seines Gegenstandes, zumal auch über die dort 
gesammelten 61 Hinweise auf königliche Verfügungen aus altbabyloni-   

scher Zeit hinaus nach seinem Erscheinen noch Dutzende weiterer veröf- 
fentlicht bzw. identifiziert worden sind. 

Dem Gedanken an eine „‚zweite erweiterte und verbesserte Auflage’ 
meines — im Folgenden als SD 5 angedeuteten — Buches widersetzten 

  sich verschiedene Erwägungen. Dem neuen Material wären bloße Zusät   

ze zu meinen früheren Ausführungen nicht gerecht geworden. So mußte 
das Edikt des Am) 
Präambel und fünf wichtige Anfangsparagraphen hinzugewachsen wa 

  

i-saduga, zu dessen 16 bekannten Paragraphen eine 

ren, von Grund auf neu bearbeitet werden. Dabei war der philologische 
Kommentar besonders im Hinblick auf die veränderte Lage der Lexiko- 
graphie gänzlich umzugestalten. Hatte ich mich in SD 5 
nes Wörterbuches in erster Linie um Bestimmung von Wortbedeutungen 

  

    beim Fehlen ei 

bemühen müssen, so konnte und mußte ich nunmehr von 13 Bänden (16 
Teilen: A-N; $; Z) des CAD, von dem mir damals nur die zwei ersten 
schmalen, etwas zaghaften Bände H und G (1956) vorgelegen hatten, 
und dem seit 1959 erscheinenden, jetzt fast vollendeten ($. 1-1448) [1981 
mit $. 1592 abgeschlossenen] AHw. ausgehen, mich für meine Bedeu- 

  

  

tungsansätze, je nach dem, auf sie berufend oder gegen sie polemisie 
rend. Neben dieser technischen Notwendigkeit erforderte auch das Pro- 
blem des Textverständnisses eine neue Fassung des Kommentars. Als 

solches erschien mir bei fortschreitender Beschäftigung mit altmesopota. 
mischen Texten mehr und mehr des Verhältnis von Wortverständnis zu 
Sachverständnis. Bei Personen meines Alters und Bildungsganges ist 
vermutlich durch Umgang mit überlieferten Bibelübersetzungen seit frü 
her Kindheit die schlechte 

  

wenn auch begreifliche Gewohnheit entstan.    



xvili Vorwort 

den, sich   it einer Art Wortverständnis uralter fremdsprachiger Texte 
zu begnügen, die durch intensives Studium lateinischer und griechischer 
Literatur trotz löblichsten Bemühungen des Gymnasialunterrichts noch 
gefestigt worden ist. Demgegenüber halte ich es für die Pflicht des Assy 
riologen, nach dem Postulat des bei jugendlicher Naivität einsichtsvollen 
Schülers im Faust, „Doch ein Begriff muß bei dem Worte sein”, unent 

  

wegt den Vorstoß vom Wortverständnis des Textes zum Sachverständnis 
seines Inhalts anzustreben 

War SD 5 als Edition eines Textes angelegt, so erfolgte jetzt die An. 
ordnung des erweiterten Stoffes, die im Einzelnen trotz allem auf sie ver 
wendeten Kopfzerbrechen in meinen Augen viel zu wünschen übrig läßt 
nach einem neuen Gesichtspunkte. Ich war zu der Anschauung gelangt 
das jeweils in einem altbabylonischen Staate geltende Recht resultiere 
aus dem wesentlich statischen und vielleicht nicht durch Landesgrenzen 
beschränkten Gewohnheitsrecht und den Änderungen, mit denen der 
Landesfürst es nach Bedarf außer Kraft setzte oder umbog. Im 1. Teile 
habe ich alle Hinweise auf Eingriffe altmesopotamischer Könige der alt 
babylonischen Epoche in das herrschende Recht gesammelt, welche die 
Öffentlichkeit oder Teile von ihr betreffen, also nicht als individuelle 

it ge 
ordnet und nach Kräften ihrem Charakter nachgespürt. Zu solchen Ein- 
griffen, welche ich notgedrungen möglichst unverbindlich als „,(königli- 

richterliche Prozeßurteile zu betrachten sind, sie nach Land und 2    

(che) Erlässe”” bezeichne, habe ich auch die Veröffentlichung von „‚Ge 
setz”’sammlungen und von Sonder, gesetzen”” gerechnet; nur letztere 
bezeichne ich hier mit dem Worte „‚Edik 
Sinn haben kann 

Im 2. Teile habe ich die auf uns gekommenen Edikte der Könige von 

  

  ‚ das an sich einen weiteren 

Babylon in Umschrift und Übersetzung mit Einleitung und, wie bereits 
erörtert, neu verfaßtem Kommentar veröffentlicht. Dabei und durch 
wegs war meine Anschauungs- und Arbeitsweise rein philologisch, wenn 
ich auch gelegentlich gewagt habe, juridische und rechtshistorische Ter 
mini zu borgen, 
Zu einer sozial- und wirtschaftsgeschichtlich, im weiteren Sinne zivili 
sationshistorisch ausreichenden Auswertung solcher Edikte gehörte die 
Darstellung der Zeitums   fände, welche den Anlaß zu ihrer Proklamation 
aufhellt, und die Beschreibung ihrer Wirkung. Daß beide in SD 5 fehlen, 
hatte ich stets als Hauptunzulänglichkeit dieser Arbeit empfunden. Der 
Wunsch, das Versäumte nachzuholen, war eines meiner Motive bei 

  

  

angrifinahme des vorliegenden Buches. Erst nach verschiedenen, lang 
wierigen und hartnäckigen mißglückten Versuchen habe ich mich der 
lange gefürchteten Erkenntnis beugen müssen, daß ich zu der eigentlich 
historischen Behandlung auch nur des Ammi-saduga-Ediktes nicht im  



  
    
  

Vorwort xix 

stande bin, und auf sie verzichtet. Als — freilich unvollwertigen — Eı   

satz für sie möge man unter anderem die im 3. Teile gebotenen mono- 
graphischen Studien über den Gebietsumfang des altbabylonischen Staa- 
tes von Babylon im Jahre Ammi-saduga 1, über den “Ertragbringer’ und 
über den Abdecker betrachten 

Schließlich habe ich es mir angelegen sein lassen, eine bedauerliche 
Lücke nach Möglichkeit zu füllen, die Finkelstein, JCS 15 (1961), S. 93 
rechts f., eine ganze Spalte lang mit Recht an SD 5 gerügt hat: das Feh 

  

len von Autographien des edierten Keilschrifttextes. Der Grund dafür 
war eben so trivial wie triftig. Die komplizierte Methode, die ich, von 
Theo Bauers Kopien in AB NF 1 (Leipzig, 1933), ausgehend, wohl oder 
übel selbst und ohne Hilfe zur Wiedergabe der in AfO 3. Beiheft (Berlin, 
1939) veröffentlichten Keilschrifttexte bedacht hatte, 

  

erlaubte mir zwar 
gerade noch, mit Mühe und Not Kopien ganz andersartiger Texte wie 
die in ZA 51 (1955), Tafel I-IV, abgedruckten herzustellen, versagte 
aber völlig beim Versuche, Ni. 632 zu kopieren. Infolgedessen sah ich 
mich gezwungen, auf eine Kopie zu verzichten und einen Ersatz für sie 
in Form einer doppelten Umschrift mit Beschreibung der Zeichenreste zu 
erfinden, die ich übrigens noch immer für zwar umständlich, aber nicht 

  

  

unzweckmäßig halte. Die hier folgenden Kopien der zwei Istanbuler 
Edikt-Texte verdanke ich Veysel Donbaz, die der zwei Londoner Frag. 
mente C. B. F. Walker. Meine Umschriften der vier Texte, nunmehr in 
der üblichen Art ausgeführt, beruhen auf meiner eigenen Abschrift und 
Kollation der vier Originale. Die guten Photographien von Ni. 632, 

  

  

wahrscheinlich vom Istanbuler Museumsphotographen 
man, sind die 

  

3. N. Tengiz- 
leichen wie die in SD 5, ein Geschenk Landsbergers. Die 

übrigen haben die beiden Museen mir geliefert 

  

Die Arbeit am vorliegenden Buche hat sich, fortwährend wegen ander 
weitiger Verpflichtungen unterbrochen, durch lange Jahre hingezogen, 
was die vie 

  

n Unebenheiten und Inkonsequenzen im fertigen Produkt 
zwar nicht entschuldigt, aber erklärt. Als Untersuchungsprojekt der 
Fachgruppe Assyriologie registriert, wurde sie von der Faculteit der Letteren 
der Staatsuniversität Leiden gefördert, die mir aus besonderen Mitteln 
für zwei Jahre einen Forschungsassistenten-Posten zur Verfügung stellte 
und auf meinen Vorschlag darauf K. Van Lerberghe für die Zeit vom 16. 
IV. 1976 bis zum 16. IV. 1978 zum „wissenschafilichen Beamten” er- 

  

  

  

Seine Hauptaufgabe war, die gesamte seit dem Erscheinen von 
SD 5 veröffentliche altbabylonische Kontrakt- und Verwaltungs- 
urkunden-Lit 

  

ur im Hinblick auf mein Thema durchzunehmen. Dar- 
über hinaus hat er Materialsammlungen zu einzelnen zu untersuchenden 
Fragen angelegt, in London eine Reihe Tafeln kollationiert und das 1 
Kapitel von SD 5 zum 8. Kapitel des neuen Buches umgearbeitt



xx Vorwort 

So viele Instanzen und Personen haben direkt oder indirekt zum 
schließlichen Zustandekommen der Arbeit beigetragen, daß ich befürch 
ten muß, sie nicht mehr alle aufzählen zu können, was man meiner 
Vergeßlichkeit zugute halten und nicht als Undank auffassen möge. Mei- 
nen aufrichtigen Dank für empfangene Hilfe richte ich an V. Donbaz 
und C. B. F. Walker für die Kopien, an die Altorientalische Abteilung 
des Staatlichen Istanbuler Antikenmuseums und das Department of 
Western Asiatic Antiquities des British Museum für die photographi 
schen Aufnahmen der Edikte und die Gastfreiheit, mit der sie mir das 
Studium ihrer Tontafeln ermöglicht haben; an die Faculteit der Letteren der 
Staatsuniversität Leiden für die Stellung eines „‚wissenschaftlichen Be- 
amten”’; an Van Lerberghe für emsigste, sachkundige Mitarbeit; an wei 
land Landsberger und A. L. Oppenheim, an Dossin, Sollberger und 
Charpin für Hinweise auf unveröffentliche Texte und Umschriften von 
ihnen; an Kupper und Butz für nützliche Fingerzeige; an Frau Kızılyay, 
wiederum an Sollberger und Walker und an weiland Nougayrol für Kol 

  

lationen; an Edzard, Jacobsen und wiederum Sollberger für Beratung in 
sumerologischen Fragen; an Stol für stete Bereitschaft zum Gespräch 
über die assyriologischen Probleme, mit denen ich mich gerade abmühte, 
für zahllose förderliche Hinweise auf einschlägige Texte und Fachlitera- 
tur und Vorschläge zur Textinterpretation; an Krispijn für Sammlung 
sumerischer Belege und Bemerkungen zu ihrem Verständnis und 
schließlich an M. David für rechtshistorischen Rat und den Titel des Bu- 
ches, den er vorgeschlagen hat 

Der Ni 
schung (Z.W.O.), die seit 25 Jahren die Kosten meiner wissenschaft 

ederländischen Organisation für Reinwissenschaftliche For-   

chen Arbeit aufs großzügigste hat tragen helfen, danke ich für den 
Druckzuschuß, der das Erscheinen auch dieses Buches erst ermöglicht 

  

hat 
Eine Dankesschuld wieder anderer Art ist mit der Zueignung des Bu- 

ches nur öffentlich anerkannt, nicht abgestattet 
Das Druckmanuscript des Buches wurde zu Pfingsten 1981 abge- 

schlossen und bei der Niederländischen Organisation für Reinwissen- 
schaftliche Forschung eingereicht, bei einer summarischen Revision im 
‚Oktober 1982 mit den nötigsten Nachträgen versehen 

Oegstgeest, Allerheiligen 1982  
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ERSTES KAPITEL 

EINLEITUNG 

zu retten, was man irgend retten kann 
och ist nicht redenswert, was man gewann! 

Gottried Keller, Feuer-Idylle IX 

Ensrer Anscnntrt: Das ALTMEsopOTAMISCHE RECHT In DER 
ASSYRIOLOGIE 

1. Ein Aspekt staatlich organisierten Gemeinschaftslebens, den man 
mit dem vielumfassenden Worte „Recht'” anzudeuten pflegt, trat, was 
die altbabylonische Periode betrifft'), 1882 

Strassmaiers Veröffentlichung „Die altbabyloni 
äfigung mit 

figen Höhepunkt und gewissen 
Abschluß im Jahre 1909, in welchem Ungnad, HG 3, 775 Urkunden 
(hauptsächlich) des altbabylonischen Privatrechts in Übersetzung 

    n den Gesichtskreis der jun- 

  

gen Assyriologie mit 
    schen Verträge aus Warka”’2). Die damit eingeleitete Besc 

Juellen dieser Art erreichte eir 
  

      

vorlegte 
Diesen „actes de la pratique””>) fügte Scheils Publikation*) der In- 

Den) 
men „‚Codex Hammu-rabi”” erhielt und als Gesetzbuch angeschen wur 

  

schrift eines in Susa gefundenen steinern als, welche den Na.   

de, im Jahre 1902 ein eindrucksvolles Beispiel für eine Quellengattung 
zu, die man als „‚sources juridiques proprement dites’”°) definiert, und 
stimulierte die Forschung damit außerordentlich), 

  

Eine dritte Erscheinung des altbabylonischen Rechtslebens n     

  

Rechtsurkunden, die auch Gerichtsurkunden mitumfassen, und „‚Ge:    
zen” entdeckte D. H. Müller”). Er bezog den Ausdruck miaran 
   um) auf „‚einen konkreten königlichen Erlaß”” und übersetzte ihn 

h dem jetzt üblichen provisorischen Ansatze Fischer Weltgeschichte 2 (1965), 8 
1594 v. Chr 

S. 2 Warkı 
Cardascia in Monier, Cardascia et Imbert, Histoire des 

institutions (Paris, 1956), S. 26 7. A. 
*) MDP 4 (1902), „Textes elamites-semitigues 

) Wie Anm. 3, 3.298. B, 
) Um den Eindruck, den der Fund auch außerhalb der Assyriologie gemacht ha 

zu illustrieren, genügt der Hinweis auf die Einleitung von Kohler-Peiser, HG 1 (1904 

  

  

  

  

    

  

Bei Schorr, Altbabylonische Rechtsurkunden aus der Zeit der I. babylonischen 
Dynastie, 2.Heft = Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, 
Philos.-histor. Klasse. 160. Band, 5. Abhandlung (Wien, 1909), $. 58 unten f 

Aus B. As 3 
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mit „‚eine Billigkeitsverordnung erlassen”. Schorr, $. 59, dachte dabei 
an einen „Moratoriumserlaß””, in einem anderen Falle an „irgendeinen 
königlichen Gnadenakt ...., etwa einen Steuererlaß””. 

2. Wie schwer die von D. H. Müller gesichtete und signalisierte Er 
sche ung, die im altbabylonischen Schrifttum unvergleichlich viel kar     
ger bezeugt ist als „‚Rechtsurkunden”” und „‚Gesetze”, zu fassen und zu 
erfassen ist, erfuhr und zeigte Walther. Er besprach in LSS 6/4-6 (1917), 
S. 83-96, mit der ihm eigenen Umsicht und Gründlichkeit alle ihm be- 
kannten Belege des Ausdrucks unter der Überschrift „Das Recht- 
schaffen, miaram jakänu, des Königs”, wobei er zwischen der Auffassung 
als „Gesetzgebung”” und der als „‚Rechtsprechung”” schwankt und meist 
zu letzterer hinneigt, aber bereits auch andere Ausdrücke wie simdat 
Sarrim, kunukkäti hepüm, turrum, anduräram jakänum heranzicht. Dem Aus- 

  

druck kima simdat Sarrim, nach ihm „‚nach den Bestimmungen des Kö- 
nigs”, widmet er einen eigenen Abschnitt, S. 96-99. Lautner, SD 1 
(1936), $. 177-190, nahm das Thema wieder auf; Weidner, ZA 43 
(1936), S. 120-123, lieferte eine später von J. Lewy, Eretz-Israel 5 
(1958), S. 21*-31*, erweiterte Sammlung der Belege für anduräram 
jakänum und sein sumerisches Äquivalent ama.ar-gis gar aus dem alt- 
mesopotamischen Gesamtschrifttum. 

In seinem grundlegenden Aufsatze „Die babylonischen Termini für 
Gesetz und Recht”, SD 2 (1939), S. 219-234, in dem er untersuchte 
„wieweit die Babylonier und Assyrer selbst den Begriff „‚Gesetz"” konzi. 
piert hatten”, S. 219 zweiter Absatz, klärte Landsbeı 

  

er die Frage der 
von D. H. Müller entdeckten „konkreten königlichen Erlässe”, soweit 
sie mit dem Ausdrucke simd. 

    

sarrim oder bloß simdatum angedeutet wer   

den. Er zeigte den Ausweg aus Walthers Zweifeln: „‚warki simdatim 
bezieht sich auf einen einmaligen Akt des Königs”, kima simdatim 
ausschließlich auf die Rechtspflege; ana/ina/(a$fum) simdatim könne jeweils 

225 unten f. Zugleich 
lieferte er einen Beitrag zum Verständnis gewisser „königlicher 

  

auf den einen oder die andere bezogen werden, $ 

Erlässe””; „„Die simdatu-Aktionen des Rim-Sin°) scheinen Ausnahmsver- 
Ordnungen zu sein, die in das Eigentumsrecht an Grundstücken eingrif 
fen”, S. 231 zweiter Absatz i) 

3. Der Ausgangspunkt aller dieser sich über dreißig Jahre erstrecken- 
akänum, trat bereits 1914 durch 

Veröffentlichung eines Textfragments aus dem British 
Museum!) unter ein neues Licht, als Schorr!') ihn 1915 auf einen 

den Bemühungen, der Ausdruck mifara 
Langde 

  

  

Steuererlaß bezog, deren Vorkommen er, wie oben, $ 1 Ende, mitgeteilt, 
  

) L. R-S 2-4; 10-125 15-17; 19; 20 
)B.x3 = Ed.x. 
)Su.5.12081  
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schon seit 1909 angenommen hatte; er betonte $. 10 Anm. 2, daß es sich 
nicht nur um ein Moratorium handle, und sprach im schönsten Gelchr- 

tenstil van einer „‚Seisachthie”'2). Mit zwingender Argumentation be- 
stimmte er den Text selbst überzeugend als „‚eine Durchführungsverord- 
nung ..... zu einer vom König erlassenenen Seisachthie” 

Ein viel umfangreicherer, aber auch nicht vollständiger Paralleltext 
den ich 1958 unter dem Namen „Ein Edikt des Königs 
Ammi-saduga”’') veröffentlicht habe, gab uns schließlich bei unserer 
Unkenntnis immer noch ganz unzure 

  

  ichende, aber jedenfalls im Verglei- 
che zu all unseren sonstigen Quellen weitestgehende Aufschlüsse über ei- 
ne der königlichen Maßregeln, die aus der altbabylonisch mifaram 
fakänum genannten Handlung resultieren. Im gleichen Buche, $. 194- 
204; 224-235, habe ich die Ergebnisse van fast fünfzig Jahren assyriologi- 
scher und rechtshistorischer Bemühung um königliche Rechtsakte ge 
sammelt, nämlich 62 Belege für , 

     

  

önigliche Erlässe”, wie ich sie mög 
lichst unverbindlich nannte, aufgeführt und auszuwerten versucht 

4. Infolge des geringen Aussagewertes vieler indirckter Belege, der 
Textlücken und Interpretationsschwierigkeiten einiger direkter Belege 

die uns in ihrem ursprünglichen kompletten Zustande anscheinend viel 
hätten lehren können, und unserer ganz unzulänglichen Vorstellung von 
den allgemeinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen 
und Zuständen des Zeitalters ist es mir nicht möglich, eine genauere De- 
finition für solche „königlichen Erlässe”” zu geben, und zwar um so we- 
niger, als sich ahnen läßt, daß sie nicht alle der gleichen Art waren, was 

  

ja auch von vornherein bei Maßnahmen zur Beseitigung oder Beschrän- 
kung van Mißständen gar nicht anzunehmen wäre. Mein in der Über- 
schrift des Teiles niedergelegter neuer Definitionsversuch will mit dem 
Worte „‚Akt’” eine vom Könige ausgehende, nur ihm zustehende und 
nur von ihm zu verrichtende Handlung andeuten. Ihre Qualifikation als 
„Rechtsakt’” zielt weniger auf die Art des Aktes, deren mancher nach 
unseren Begriffen vielleicht eher als Verwaltungsmaßregel aufzufassen. 
wäre, als vielmehr auf die rechtlichen Implikationen und Folgen des Ak- 
tes, der in das geltende Recht und in erworbene persönliche Rechte ein- 
greift. Mit den Worten „öffentlichen Charakters”’ will ich eine deutliche 
Abgrenzung der zu beschreibenden Erscheinung gegen die altbabyloni- 
sche Rechtspflege erzielen, in welcher der König als Richter in Prozessen 
fungiert und individuelle Urteile fällt; die Rechtsakte dagegen richten 

             in SD 5, $. 192 £., habe ich diese Bezeichnung als esoterisch, dabei aber sachlich 
kaum zutreffend, abgelehnt. Da ich ihr in der seither erschienenen Fachliteratur zu mei 
ner mit Verwunderung gemischten Genugtuung nicht mehr begegnet bin, wiederhöle ich 

  

meine diesbezüglichen Ausführungen hier nicht. 
) B.As2 = Ed. As s.u.S, 168  
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sich an das ganze Land, an gewisse Provinzen, Städte oder Bevölke- 
rungsgruppen 

Von Anfang an hat man einen wohltätigen Zweck dieser Rechtsakte 
angenommen. Behebung von Übelständen, wirtschaftliche Stützung ge- 
wisser Gesellschaftsklassen, Beförderung der Wohlfahrt werden oft ge- 
nug von den Königen selbst ofiziell als Ziel ihrer Maßregeln verkündet 
Desungeachtet habe ich davon abgesehen, „‚Rechtsakte”” in diesem Sin 
ne durch ein passendes Attribut zu kennzeichnen. So deutlich bei vielen 
von ihnen die „‚soziale'' Tendenz ist, so undeutlich ist mir bei anderen 
ihr Motiv. Infolgedessen scheint es mir geboten, den Terminus „‚Rechts- 
akte’” bis auf weiteres nicht mit einer Qualifikation einzuschränken, de- 
ren Berechtigung ich nicht in jedem Falle nachweisen könnte 

Es sind gewisse Wörter und Ausdrücke, hinter denen sich, wie bereits 
‚oben 1. Abschnitt $ 2 bemerkt, königliche Rechtsakte für uns abheben 
bzw. verbergen; vgl. das Listchen unten S. 123-126. Auch im Hinblick 
auf die unterschiedliche lexikalische Lage hinsichtlich der Klärung ihrer 
Bedeutung schien es mir am zweckmäßigsten, sie bei Behandlung des 

  

(ersten) Beleges für ihr Vorkommen zu besprechen. Eine Ausnahme 
möchte ich jedoch für die zwei wichtigsten dieser Ausdrücke machen und 

  

sie, jeden aus einem anderen Grunde auf andere Weise, bereits hier vor 
wegnehmend und zusammenfassend betrachten. 

Zweiter Auschnitt: mifaram Jakänum 
1. Als Zentralbegriff königlichen Recht-schaffens und besonders der 

  

um eine ausführliche, tiefschürfende Un. 
tersuchung, die meine Kräfte übersteigt. Deshalb muß eine kurze Be 
Edikte verdiente mifaram Sa 

merkung hier genügen. Wagt man sich nicht an die mühevolle und hin. 
sichtlich ihres Ergebnisses problematische Abgrenzung und Auslotung 
des Begriffes mifarum, sondern nimmt mit einer allgemeinen Vorstellung 
vorlieb, wie wir sie gewöhnlich mit unseren eigenen vielumfassenden Be- 
griffen verbinden, so hilft uns die Etymologie passabel auf den guten 
Weg. miarum ist nominale Ableitung des Formtyps mapras- (von Soden,    
AnOr. 33 $ 56 b) vom Verbum eörum, nach AHw., S. 254 rechts f. 7) 
„zugehen auf   ;links 1), „‚gedeihen””, dessen Bedeutung auch im Adjek 
tiv (der seltenen Form piras-, $ 55 g 7 a) #arum, nach AHw., S. 392 links 
2) a), „‚recht”” (vom Weg); 1), „‚normal’”, klar zutage tritt 

Herleitung des akkadischen Begriffs „‚Gerechtigkeit”” von einem Ver 
bum „‚geradeausg«   n’’ hat eine bemerkenswerte Parallele im indoger- 
manischen Sprachbereich, wo nach Kluge, Etymologisches Wörterbuch 
der deutschen Sprache'® (Berlin, 1960), S. 588 rechts, „‚recht”” von der 
indogermanischen Wurzel *re$-, „gerade richten”, etwa im Althoch-  



      

miaram Sakänum 7 

deutschen röht, selten konkret „in gerader Richtung”, zu „gerecht” 
usw. weiterentwickelt ist 

Übersetzt man mifaram jakänum mit „gerechte Ordnung schafen””, 
AHw., S. 660 links B #), so führt man den in unserem eigenen Denken 
zentralen Begriff der Ordnung ein, der im akkadischen mifarum nicht ent 
halten ist; nach Kluge, S. 523 rechts „‚Orden”, geht er über lateinisches 
ordo letztlich auf ordior, „anzetteln (beim Weben)”, zurück, hat also 
planmäßiges Anlegen” zum Hauptinhalt. Das paßt eher als mögliche 

Erweiterung zum Begriffsinhalt des Verbums Sakänum, „‚(hin)stellen 
(ein)setzen”, „‚anlegen”, AHw., S. 1134 rechts unten. Zieht man alles 

in Betracht, was man über den mifaram Sakänum genannten Akt des Kö: 
nigs aus den Quellen erfahren kann, so möchte ich jetzt als Übersetzung 

die Gerechtigkeit wiederherstellen”” vorschlagen. Ich meine, damit eine 
Nuance des allgemeinen Begriffs Jakänum ausgedrückt zu haben, die das 
Akkadische, das nicht über den Komfort zusammengesetzter Verba ver 

  

fügt, meist auf sich beruhen lassen muß. Wenn Jacobsen, zuletzt in HSS 
21, Herausgeber Moran (1970), S. 194 unten, von „‚(to) promulgate a 

  decree of „‚equity"””” spricht, hebt er damit die verwaltungstechnische 
Seite des betreffenden Aktes hervor und umschreibt den Begriff m&arım 

  

auf adäquate, aber etymologisch nicht vergleichbare Weise (lateinisch ae 
quus, „gleich””). Dasselbe gilt für marı A, M/2 (1977), S. 117 links 1 
redress (as a legislative act to remedy certain economic malfunctions, 

OB only)””; m. fakänum „‚to promulgate a m.””, wogegen ich außerdem 
einwenden möchte, daß diese Übersetzung sich unnötig von „,2 
(in general)”” entfernt 

2. miaram jakänum entspricht älterem sumerischen nfg.si-sä gar, das 
bereits im Codex Ur-Nammu vorkommt, vgl. Finkelstein, JCS 22 
(1969), S. 67 rechts Z. 112 f., verglichen mit links Z. 41. Seine nicht ganz 
klare Etymologie!*) scheint auf eine der akkadischen und deutschen ähn- 

justice 

liche Begriffsbildung zu weisen. Vielleicht ist mifaram fakänum als Lehnü- 
bersetzung aus nfg.si-sä gar entstanden, das die Kanzlei des Lipit- 
Star von Isin jedoch mit kittam fakänum wiedergegeben hatte, vgl. Hallo, 
BiOr. 18 (1961), S. 6 links E. 5 I (dazu Poebel, OLZ 1922, Sp. 508-512) 
11 7-12, mit Duplikaten II.-VIII. Soweit ich sche, hat dieser Versuch kei 
ne Nachfolge gefunden, vielmehr setzt sich miara 

  

    

fakänum durch. In der 

  

altbabylonischen lexikalischen Liste nfg.ga, die ich nicht näher datieren 
kann, wird das erste der beiden gebuchten nfg:si-sä mit miarum glos 
siert, MSL 13 (1971), S. 96 Z. 67. In Rezension B Z. 56, $. 116, der 
zweisprachigen Version kehrt die Gleichung wieder; das Alter des einzi- 
gen Textes ist auf $. 92 4.14. nicht angegeben. 

    *) Gegen Falkenstein, AnOr. 28 $ 37 3., S. 126 (lies si-s4(-s4)), möchte ich in 
Anschluß an Jacobsen bei Sollberger, JC$ 10 (1956), S. 13 links zu 87 
Horn (auf etwas) richten”” auffassen, 
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Dritter Anschnitr: simdat Jarrim 

Den Ausdruck sündat $arrim, mit dem meines Erachtens einfaches sim 
gleichbedeutend ist, habe ich in RA 73 (1979), $. 51-62, neu be 

handelt. Ich wollte damit das vorliegende Buch entlasten. Das ist mir in- 
dal 

  

des nicht gelungen, denn es hat sich inzwischen herausgestellt, daß mei- 
ne Ausführungen der Weiterführung bedürfen, und zwar zunächst schon 
deshalb, weil ich einige wichtige Belege überschen oder übergangen hat 
ie 

1. (1) In der Gerichtsurkunde MAH 16506 + 16215 vom 5. XIII. Abi 
&ub „‚O” (Sollberger, JCS 5 [1951], S. 86, übersetzt von Landsberger 
JCS 9 [1955], $. 131) erklärt der Angeklagte in seinem exculpatorischen 
Eide 

    

siöm-da-a[t?) Sar?)-ri2)}-ia") 20 ü-sa-alk-ka-n]a-afm(?)], „wird 
mein königliches Verfahren auf mich angewendet werden”, und zwar 

17 wie (auf) einen, der eine “Palastsklavin’ 19 zum Stadttore von Baby- 
lon hinausbring 

  

Hier liegt also die in meinem Artikel, S. 62 unten, als 
2) a) angeführte Verwendungsweise des Ausdrucks simdatum im Gerichts- 
wesen vor, vgl. $8, 8. 59 letzter Absatz f. Das erwähnte Delikt soll übri- 
gens nach CH $ 15 mit dem Tode geahndet werden. 

(2) YBT 13 Nr. 436 vom 22. X. Ammi-ditana 37 mit noch nicht cher 
belegtem 

  

0 ki-ma si-im-da-at 1 Zu-bu-ul-tim, 
wobei Subultum hier gegen AHw., S. 1258 rechts 1) a), nicht „‚Ge 
schenk’', sondern „‚Sendung’ bedeutet. Ein glücklicher Zufall hat uns 

  

einen aufschlußreichen Sachbeleg für das „königliche Verfahren” zum 
Schutze gegen Verlust von Gütern, die man Dritten zum Transport an 
vertraut hatte, bewahrt in der von Finkelstein, YBT 13, $. 33, falsch be- 
stimmten Urkunde Nr. 328 vom 1. I. Ammi-ditana 33. Sie lautet, tw. ge- 
gen AHw., L.c., 

„1 11/3 Sekel Silber, ? welche Awil-Nabium ? zu seinem Prinzipal 
Samas-muballit * von RI-Nabium und Ibni-Adad, 5 den Söhnen des 
Sin-ifmeanni, hat wegbringen lassen'‘), ® die Sendung, die sie wegzu- 
bringen haben, werden sie abliefer 

  

Liefern sie [die Sendung], die sie 

  

wegzubringen haben, [nicht] ab, 9 [entsprechend der vorliegenden] kö- 
niglichen Bestimmung'”)’”. Man beachte, daß der Versender, Awil- 

  

Nabium, die Urkunde siegelt, also ist er es auch, den eventuell die vorge- 
sehene Strafe treffen würde 

) Gegen Kopie und nicht belegt, für das Possessivsuffix gl. aber mein RA 73 (1979) 
S. 60 mit Anm. 19, ati 

) Man beachte ide 
)? Kerbueu]l{li [ 

  

Z. 5, nicht im Ventiv 
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(2) gehört offensichtlich zu $ 9 (c), S. 60 f. simdat farrim bzw. mit bisher 
alleinstehender Angabe des vom „königlichen Verfahren”” betroffenen 
Gegenstandes simdat $ubultim tritt hier in Strafklauseln von Verträgen 
über Rechtsgeschäfte auf, an denen mindestens drei Personen beteiligt 
sind, nämlich Vermieter — Mietling — Mieter von Schnittern bzw. Ab- 
sender — Überbringer — Empfänger einer Sendung. Sehe ich es richtig, 

  so klärt das „‚königliche Verfahren”” bei Nichterfüllung des Vertrages be- 
reits die präalable Frage, wer dafür verantwortlich sei — Vermieter und 
Absender oder Mictling und Überbringer —, prinzipiell dahingehend, 
daß der Geschädigte sich an seinen Vertragspartner, den Vermieter bzw 
Absender, zu halten habe. 

(8) Den Selbstvermietungsvertrag Si. 267, umschrieben von Scheil, 
Sippar, S. 129 f.; kopiert von Th. Friedrich, BA 5/4 (1906), S. 496 Nr 
19; übersetzt von Ungnad, HG 3 Nr. 551, vom 1. I. Ammi-ditana 34, 

\dsberger, SD 2, $. 229 Anm. 41, zu 
erklären versucht hat, hätte ich in $9 (c), S. 60 f., erwähnen sollen, auch 
wenn ohne Kollation nichts Sicheres über ihn zu sagen ist 

  

dessen simdat Jarrim — Klausel 

Als Fortschritt meiner zugegebenermaßen gelegentlich mühsam kon- 
struierten Ansätze gegenüber älteren Anschauungen betrachte ich jeden. 
falls die Zuordnung der zwei bereits früher unterschiedenen Hauptbe 
deutungen des Ausdrucks zu zwei chronologischen Phasen seines Vor- 

51.85. 
[(4) Sie ist nicht möglich für die 

  

kommens, $. 

  

auch wegen des unvollständigen 
Kontexts unverständliche, nicht datierbare Stelle MAH 15939 = AbB 
10 Nr. 180 Rs. 5°f., ki-ma si-imda-at kä-dinglir.rak] © 
igi 6.gäl kü.babbar ”’kü.babbar n«beeh amar,” 5 Gemäß der 
Maßregel von Babylon 6° und dem Arahtum-Kanal ist ein Sechstel (Se 
kel) Silber ‘das Silber der Abfindung für ein Stierkalb””. simdat mit Orts. 
namen, wofür ich keinen anderen Beleg kenne, deutet vielleicht die Be- 

  

ü fd a-ra-ah-tum 
   

schränkung der Maßregel auf den genannten Ort an.] 
[6) Ein in RA 73 (1979), S. 62, überschenes weiteres Beispiel für sim 

datum in der Bedeutung „vorliegende königliche Bestimmung’” wäre 
vielleicht der Passus a-na pf-i dub-pi si-im-da-tim in Z. 22 des für mich 
undatierbaren Briefes AbB 1 (1964) Nr. 14, falls er auf CH $ 179 verwei 
sen soll, wie anscheinend Matouf, ArOr. 34 (1966), $. 42 oben zur Stel 
le, unter Berufung (Anm. 88) auf Frau Harris, Or. 30 (1961), S. 163; 
169, annimmt. Das scheint mir freilich gekünstelt und bedenklich.] 

2. Die Vergänglichkeit assyriologischer Bemühungen erwies sich wie- 

   

der einmal, als ich nach Versendung der letzten Druck-Korrekturen mei 
nes im ersten Halbjahr 1978 geschriebenen und am 28. II. 1979 vom Set 
zer in Angriff genommenen Artikels am 24. VIII. 1979 Greengus, Old 
Babylonian tablets from Ishehali and vicinity (1979), vom Verlage er  
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hielt, dessen letzter Text, Nr. 326, einen neuen wichtigen Beleg für sim 
datum enthält, 

  54. Im 
Hinblick auf diese Stelle schrieb mir Wilcke nach Lektüre meines Arti 
kels am 6. XI. 79: „‚Mir fiel dazu noch eine Briefstelle ein: Sumer 23, 
151 ff. IM 49341 (1. Rd.), was m. E. gut zu dem neuen Greengus-Text 
paßt und wohl auch die Erk 

(1) st-im-da-at Psu-mu—nu-[um]-bi-im [ü] am-mi—da-s{u)r, Z. 5: 

  

rung für warki A u B 5 #kunu gibt. Das paßt 
doch sehr gut zu der von Ihnen betonten Nähe von 5 zu riksum/riksätum” 
Ich folge Wilckes Anregung. 

Der höchst interessante Brief IM 493$1, von Al A’dami in Sumer 
23 (1967) in Photographie (auf Tafel ohne Nummer), Kopie (Pl. 1-2) und 
Umschrift ($. 153 f.) mit Übersetzung ($. 156) und Kommentar ($. 151 
f.; 154 £.) mitgeteilt, auf den ich hier nicht näher einzugehen habe, lautet 
in Übersetzung: 

! Zu Böll......]? und Izi-[......] ? sprich 
Hier (eine Mitteilung von) Iku[ppzu): 

5 Zur Versammlung $ der Amurriten 7 bin ich gereist, habe (an ihr) 

  

  

  

teilgenommen. ® Mafparum'*) 9 und Sumunabi-iarim'») 1%. 1! sind mit 
Samu-abim zusammengekommen. !2 Ihre Sache ist eine (gemeinsame) 

  

ihr Bündnis ist ein (gemeinsame)s. !* 15 16 wird. gehen 
17:19 Masparum wird mit Alim-bumu 2%) und, 20 wenn (d)er sich 
versöhnen will, 2! wird er sich versöhnen; 2° wenn nicht, 22° wird 
Mafparum zu seinen Waffen greifen und 2%. 27 sich mit Alum-bumu 
schlagen, 2 ebenso?!) 2 Samu-abim. 3%. 31 Seid vorbereitet®)! 
32 Maiparum 9 # wird sich mit Alum-bumu treffen. #9 Der Pakt?) der 
Fürsten ist fest"” 

Meines Erachtens heben die beiden Schlußsätzchen, Z. 32 
ge Einzelheiten des Mitgeteilten nochmals hervor, wie das in Briefen oft 

wichti-    

geschieht, (a) das bevorstehende Treffen, von dem der Friede abhängt, 
Z. 32-34, vgl. Z. 17-29; (b) das Bündnis der Männer, welche eine der 
beiden Parteien bilden, Z. 35, vgl. Z. 8-13. Al A’dami hatte den Anfang 
von Z. 35 aufs Geratewohl zu [sijmdat ergänzt, s. seine Bemerkung S. 155 

  

  

") Hier und Z. 17; 23; 32 ma-As-pa-n-um, weder bei Huffmon, APNM (, $. 32), noch 
bei Birot, ARM 16/1 (, 8. 151), ist in IM 49240 Z. 32; 38 (PL. 10) mAs-pa-n-um geschrie 

ben, was den Zischlaut unbestimmt läßt 
'%) Der dreitilige PN, weder bei Hufmon (, $. 56), noch bei Birot(, $. 186), bezeugt, 

ist hier sumu-un-a-{b]i—ıa | -i-im, in IM 49240 Z. 5; 19 (Pl. 9) und IM 492742. 17; 21   

(I. 7.) dagegen su-mu—na-bi—ia-n{-im) geschrieben. 
) ia-la-an-ma mir unklar. Ableitung von falämum theoretisch möglich, denn Durati 

‚e mit Themavokal -a- nach AHw., 8. 1143 rechts 1) b), vereinzelt in PNN bezeugt; aber 
was sollte das hier bedeuten? Für den vermutlichen Inhalt des Sätzchens vgl. Z. 32-34. 

)G 
) Z. 31 vielleicht (tw. über Rasur?) lu 

%) Ergänzung [sistsjn-deat nach Al A'd 
  wegen möglichen Zusammenhanges von gd-t-ma mit gälanma. 

beten) 
lami, s. sofort oben im Text 
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unten z. St. Der Parallelismus mit ri-ki-z[v]-nu, Z. 13, und die drei von 
Wilcke herangezogenen Stellen, s. o., machen die Ergänzung plausibel 

Pakt’? oder, um dem etymologischen Zusammenhange von simdatum 
mit samädum, „‚binden 

  

‚ gerecht zu werden, „Bündnis’”, scheinen hier 
passende Wiedergaben von simda 

  

(8), (4) Man wird mit Wilcke, s. o., nunmehr zwei Urkundenvermer- 
ke, unten B. S-I-E 5 Variante der Hülle und B. S-I-E 6, S. 53, auf 
Abschluß eines Paktes zwischen zwei Königen bezichen. Das hätte man 

  

bereits eher tun können, aber meines Wissens hat niemand es vorge- 
schlagen, weil einerseits sonst nur simdat eines Königs bekannt war, im 
Falle von B. S-I-E 5 Tafel sogar als V 

  

riante der s. zweier Könige, und 
andererseits bei ebendemselben Könige simdatam Sakänım mit milaram 

im, B. S-I-E 3, S. 52 f., wechselt. 
Die vier Belege für einen „‚Pakt’” zweier Könige gehören etwa der glei- 
  

  

chen Zeit an. (3), datiert aus dem Jahre Sumu-Jamutbal „D”, und (4) 
stammen aus der sechsunddreißigjährigen Regierungszeit des zweiten 
Königs von Babylon, Sumu-la-El. Ali/um-bumu in (2) ist sein zu Anfang 
seiner Herrschaft bezeugter Zeitgenosse, vgl. Leemans, JCS 20 (1966), 
S. 48 f. (1) ist datiert, aber sein Datum, Z. 55, nicht einzuordnen, s, 
Greengus, 8. 31 Nr. 35. Der Vertragspartner Sumu-Numbim, falls iden: 
tisch mit $. von Marad, ist ebenfalls gleichzeitig mit Sumu-la-El, vgl 
Edzard, ZB, S. 12 
Zeit und zu den frühesten augenblicklich für simdatum bekannten 

3. Die in meinem Artikel entworfene Rekonstruktion der Grundbe- 
deutung des Wortes simdatum und ihrer Weiterentwicklung, zwar unbe 

  

f. 2. Damit gehören unsere vier Belege in dieselbe 

  

wiesen, aber mit Argumenten gestützt, wird durch den neuen Text (1) in 
Frage gestellt. Für eine Revision kann ich mich nicht mehr wie vorher im 
Artikel, $ 5, der Chronologie bedienen, denn die „‚neuen”” Belege sind 
zwar, wie soeben ausgeführt, ungefähr gleichzeitig, aber auch gleichz 
tig mit den ältesten bekannten der im Artikel als „‚ältere”” bezeichneten 
Bele, 

Dem etymologischen Zusammenhange des Nomens simdatum mit dem 

    

Verbum samädum hatte Landsberger, wie erinnerlich, mit der Hypothese 
vom Anschirren, bildlich gesprochen, des Volkes seitens des Königs 
Rechnung getragen. Ich hatte sie im Artikel, $ 7, im Hinblick auf meinen 
‚Ansatz der „‚praktischen”” Bedeutung des Wortes simdatum leicht modifi 
ziert und für simdat jarrim „‚vom Könige vorgenommene Bindung” bzw 
„‚vom Könige 

    

jebundenes”” vorgeschlagen. Theoretisch könnte man im 
Anschluß daran für die vier neuen Belege (1)-(4) die Bedeutung „‚von 
den Königen A und B vorgenommene Bindung” postulieren. Das wäre 
aber gekünstelt; viel cher scheint, wie bereits oben vorgeschlagen, 

  

Pakt’’ oder „‚Bündnis’”’ angemessen in Beleg (2), wo simdatum nach  
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meiner Auffassung parallel zu riksum auftritt und letzteres vielleicht als 
Oberbegriff aufzufassen ist. Falls sich oben in (1) simdatum in der Unter 
schrift des Textes auf die vorhergehenden „‚gesetzlichen”” Bestimmungen 
bezieht, läge die allgemeinsprachliche Verschiebung des Gebrauchs eines 
Wortes vom Abstrakten (für einen Begriff wie „‚Übereinkunft””) zum 
Konkreten (für dasjenige, worüber man übereingckommen ist, vor al 
lem, wenn man es schriftlich festgelegt hat), vor. Ich erinnere dazu nur 

an (deutsch) Vertrag, eigentlich zu (sich) vertragen gehörig, s. Kluge, S. 820. 
rechts; (deutsch) Traktat, vom | 

  teinischen fractatus, „Behandlung einer 
Sache”, (französisch) trait, (englisch) treaty; (deutsch) Kontrakt, vom la- 
teinischen contractus, „Eingehen eines Geschäftes”, (französisch) contrat, 
(englisch) contract; vgl. auch (englisch) agreement. Nach dem uns zur Ver 
fügung stehenden, wie das Erscheinen von Beleg (1) zeigt, leider nicht als 
repräsentativ anzusehenden Material, käme simdatum im abstrakten Sin-   

ne als „‚Pakt”” seit unserem Beleg (2) nicht mehr vor 
Die mir naheliegend scheinende Annahme des Gebrauchs von sim. 

  

tum in konkreter Bedeutung läßt jedoch unerklärt, wieso in allen Beispie- 
len außer den behandelten vier der Ausdruck mit Rectum im Singular 
simdat (oder    nahmsweise bloß simdatum) lautet, der Zusammen- 
hang mit einem Pakt, einer Vereinbarung zwischen zwei Personen, also 
verloren gegangen wäre, der doch in den oben angeführten modernen 
Parallelen stets deutlich fühlbar bleibt. Ein zweiter markanter Unter 
schied zwischen unseren „‚neuen’” Belegen und den früher „‚ältere” ge 
nannten (Artikel, $ 6) scheint zu sein, daß die Bestimmungen des „„Pak 
tes” (1), falls ich sie einigermaßen richtig verstehen kann, sachlich nicht 
zu dem freilich nur mühsam und unvollständig erschlossenen Charakter 
der letzteren passen. Auffällig ist schließlich noch, daß, wie oben zu (3) 
bereits bemerkt, simdatam fakänum mit mifaram Jakänum wechselt 

4. Ein Versuch, eine Hypothese aufzustellen, die diesen verschiedenen 
Beobachtungen gerecht wird, ist um so gewagter, als ich mit recht nebel- 
haften Größen operieren muß und auf ein aussagearmes Material ange- 
wiesen bin, das der Zufall uns in die Hände gespielt hat. Es erweckt den 
Eindruck, aus einer Zeit von Neuerungen im öffentlichen Leben zu 
stammen, für die sich erst eine neue Terminologie herausbildet, viel- 
leicht nicht gradlinig, 

Eine solche Neuerung könnten die regelmäßig oder wenigstens ziem 
lich oft vorgenommenen Eingriffe des Königs in das herrschende Recht 
etwa seit der Gründung oder Konsolidierung des Königreichs Babylon 
gewesen sein, wobei nicht die Eingriffe an sich etwas Neues darstellten 

sondern, wenn ich richtig rate, ihre Art und ihre anscheinend wachsende 
Häufigkeit. Eingriffe in das bestehende Recht waren an sich seit altsume- 
rischer Zeit üblich; sie hatten die Abschaffung von Mißständen zum Zie-  
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le und wurden seit Beginn der III. Dynastie von Ur mit dem Ausdrucke 
nfg.si-sä gar (Subjekt: der Fürst) bezeichnet. Abmachungen zweier 
Herrscher bei Friedensschlüssen konnten ebenfalls, falls man unser ein- 
ziges Beispiel so interpretieren darf, Eingriffe in das bestehende Recht 
der beiden vertragschließenden Länder mit sich bringen und neues 
Recht schaffen, das schriftlich niedergelegt wurde?‘). Zwei prinzipiell 
verschiedene Arten von Eingriffen scheinen sich herausgebildet zu ha- 
ben: 

a) der Gnadenakt, ein Bündel paralleler Verordnungen mit einmalig- 
sofortiger Wirkung, der ganze Reihen im Augenblicke des Eingriffs be- 
stehender konkreter, individueller privater und „„dienstlicher"” Verbind- 

   

lichkeiten praktisch aufhebt, aber das herrschende Recht als solches un- 
angetastet läßt 

b) die Annullierung bestimmter Kategorien rechtsgültig abgeschlosse 
ner privater Kaufverträge Immobilien betreffend, 

Man scheint das Bedürfnis empfunden zu haben, diese zwei wesens- 
verschiedenen Eingriffe des Königs in bestehende Verhältnisse termino- 
logisch von einander zu unterscheiden, hat jedoch keine die Art des Ein. 
griffs andeutenden Bezeichnungen geprägt — unsere eigenen Schwierig 
keiten in dieser Hinsicht können vielleicht als /   nzeichen dafür gelten, 
daß das wohl auch unmöglich gewesen wäre —, sondern bestehende 
Ausdrücke dafür gebra 

Zu a) Seit spätestens Samsu-iluna drückt mifaram Sakänum, das akkadi- 
cht.   

sche Äquivalent des seit Beginn der IIT. Dynastie von Ur für königliches 
Eingreifen in das bestehende Recht vorkommenden sumerischen nig.si 
sä gar, nachweislich das Erlassen eines Gnadenaktes aus. Ich möchte 
annchmen, daß sich diese Bedeutungseinengung schon cher, aber erst 
nach unserem Belege B. S-I-E 2 uns unbekannten Datums vollzogen hat. 

Zu b) Mit der Vermutung, man habe bald nach Einführung der An- 

  

nullierung gewisser rechtsgültiger Kaufverträge den betreffenden 

  

griff simdatum, bzw. das betreffende Eingreifen des Königs simdatam 
Sakänum genannt, will ich nicht etwa eine sachliche Verwandtschaft oder 
gar Identität dieses Eingriffs mit zwischenstaatlichen Abmachungen bei 
Friedensschlüssen behaupten. Vielmehr suche ich das tertium comparationis 

  bei dieser Übertragung zunächst in der „„gesetzlichen”” Einführung neu 
er Rechtsregeln. Die Frage, ob man etwa doch eine Artverwandtschaft 
der Annullierung gewisser Verträge mit der durch ein zwischenstaatli- 
(ches Abkommen bewirkten Aufhebung gewisser durch den Krieg verur- 

*) Ob der von 
Friedens(?)vertrag. 

  

ir, BiOr. 22 (1965), $. 289 rechts dritter Absatz £., nachgewiesene 
des Königs Ium-gämil von Uruk, s. Falkenstein, BagM 2 (1963), 5. 

54 1.2. a), gleichfalls einmal derartige Bestimmungen enthalten hat, kann man dem 
winzigen Bruchstücke nich 

  

      
    

  

mehr entnehmen  



14 1/1/3184— 

  

174/812 

  

sachter Rechtszustände empfand, kann ich nicht beantworten, will sie 
aber deshalb nicht unterdrücken 

Es ist nicht abzusehen, ob wir je in die Lage kommen werden, meine 
recht spekulative Hypothese zu beweisen bzw. durch eine bessere zu er 
setzen. $. weiter unten Kap. VI 

Vierter Asschnirt: Übersicht über die altmesopotamischen Rechtsakte 

1. Im folgenden gebe ich eine neue, möglichst vollständige Liste von 
Belegen für „‚Rechtsakte”” mit teilweise neuen Versuchen zu ihrer Aus 
wertung. Gegenüber der in SD 5, $. 194-237, 

sind die seither veröffentlichten und 

  

gebotenen ist sie in dre     
lei Hinsicht erweitert. Eingefü 

  

identifizierten Belege,   soweit sie zu meiner Kenntnis gekommen sind, 
einbezogen Belege aus Nachbarländern Mesopota   niens, neu aufgenom- 
men die „‚Gesetzbücher” 

Letzteres bedarf vielleicht einer Rechtfertigung, die ich von theoreti 
schen Erörterungen freihalte (vgl. auch unten VIT1$4, $. 114). „Gesetz 
bücher”” sind keine „konkreten königlichen Erlässe”, werden aber vom 
königlichen „Gesetzgeber”” selbst gelegentlich in nir nicht deutliche 

Beziehung zu ihnen gebracht, s. u. zum C.L-I. Dagegen sind sie sicher 
  

Rechtsakte””, weil sie sich mit Recht beschäftigen, und zwar vor allem 
  mit der Rechtspflege, und „öffentlichen Charakters”, weil sie für das 

‚ganze Volk oder große Gruppen der Gesellsc 

  

bestimmt sind. Sie ste 
hen dem Edikte des Ammi-saduga und dem Edikte X) insofern g   
nahe, als jene auch Paragraphen nach Art der Paragraphen der „Gesetz 
bücher” enthalten, s. u. 3. Teil 17. Kap. 3. Abs. $ 1. Der Codex 
Hammu-rabi soll überdies ausdrücklich dem allgemeinen Wohlsein die 

  

   nen wie viele „konkrete königliche Erlässe 
Zu dieser Frage und den Rechtsakten allgemein vgl. auch die Bemer 

kungen von Jacobsen, zuletzt HSS 21 (1970), S. 194 letzter Absatz f 
2. Obgleich sie das Zitieren erleichtert, habe ich die durchlaufende 

Numerierung der Belege, die ich SD 5, S. 196-235, angewandt hatte 
hier wieder aufgegeben, weil Materialzuwachs sie umwerfen oder in Un 
ordnung bringen würde. Statt ihrer habe ich eine zugegebenermaßen 
umständlichere „‚sprechende”” Andeutung jedes einzelnen Beleges einge 
fü 

  

die allerdings auch nicht ohne (Teil-)Numerierung auskommt 
aber den mit ihr verbundenen Nachteil stark reduziert 

Die „‚sprechenden”” Andeutungen der Form 
L.R-S3 

  

) Mit dieser Formulierung wird hier B. $-1 3 = Ed. $-i aus dem rein praktischen 
Grunde ausgeschlos 
Urteil erlaubt 

1, daß sein fragmentarischer Zustand uns in dieser Hinsicht kein 
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enthalten drei Bestandteile, (1) den Namen des Landes/Staates, (2) den 
des Königs, (3) die auf (1) + (2) bezogene Ordnungszahl; (1) und (2) 
sind abgekürzt. Die für (1) gebrauchten Abkürzungen sind 

A. = Assyrien; Al. = Alalab; B. = Babylonien?*); E. - E$nuna* 
4. = Hana; I. = Isin; L. = Larsa; M. = Marad; U. = Uruk; X. 
unbekannt. 

Die für (2) gebrauchten Abkürzungen sind (mit der dem Könige 
innerhalb seiner „Dynastie”” zukommenden Ordnungszahl 

  

  

  

klammert, falls bekannt): A-d = Ammi-ditana, (9) B.; A-e = Abi-e$uh 

   

     
  

(8) B.; A-m = Abi-madar, E., und = Ammi-madar, H.; A-r - Ammi- 
rapi, H.; A-S = Apil-Sin, (4) B.; A-$ = Ammi-saduga, (10) B.; A-t 
Ammi-takkum, Al; D = Dadufa, E.; Di - Dingiram, (6) U.; E-b 
Enlil-bäni, (11) 1.; Y-d = (H)ammi-da/usur, (E.); H-r = Hammu-rabi 
(6) B.; 1 = Irifum, A.; -D = Isme-Dagan, (4), 1.; I-i = Irra-imitti, (9) 
L;I-L = Bar-Lim, H,; 1-5 = Ilu-fumma, A.; Irkabtum, Al.; Ird 

7) Irdanene, U.; K = Katilija&(u), H.; L-I = Lipit-IStar, (5) I.; N- 

  

S = Naräm-Sin, E.; R-S = Rim-Sin, (14) L.; S-d = Sa 
(1) B.; 

  

i = Samsu-iluna, (7) B.; S-J = Sumu-Jamutbal, (B.); S-I-E   

  Sumu-la-El, (2) B.; S-m Sin-muballit, (5) B.; S-N 
Sumu-Numbim, M.;8-A = Sunuhrammu, H.; U-N = Ur-Ninurta, (6) 
1.;x = unbekannt. — Nicht gekürzt nur die Andeutung Kane$ 1 usw 

) In Klammern, (B.) bzw. (E.), für benachbarte Klein- oder Vasallenstaaten    
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RECHTSAKTE IM KÖNIGREICHE ISIN 

Erster Anscnxitt: König (4) IIme-Dacan 
1. Den Jahrnamen Iime-Dagan „b”, Ungnad, RIA 2 (1938), S. 148 

links [66.], hatte Landsberger, JNES 14 (1955), S. 147 links Anm 
denjenigen gestellt, welche ‚references to internal reforms”” enthalten; in 
SD 5, S. 196 £. (1), war ich ihm mit gewissen Bedenken gefolgt. Edzard, 
ZZB (1957), S. 77, wollte ihn dagegen „auf die Wiederherstellung der 
Ordnung i 
sche ich keinen Grund, habe aber auch meine eigene frühere Ansicht fal 

A2       
     

  

im Lande nach einem feindlichen Eingriff” beziehen. Dafür 

  

len lassen. 
In seiner uns vorliegenden Form??) gibt der Jahrname uns unlösbare 

Rätsel auf. Zunächst ist sein Wortlaut unklar. Hatten Ungnad und n: 
nich in Z. 21/17 dnin-urta € gar.ra gelesen, was ich sonst nicht be 

  

  

te, so las Edzard @nin-urta.ke, n\.$id unter Annahme ‚ci 

  

nes der Wirtschaftsterminologie entlehnten Begriffes” m}.$id si-s4, den 
er andernorts nicht nachweist. Nach Figullas Kopien ist das Zeichen hin 
ter dnin-urta deutlich von ft in der vorhergehenden Zeile (den-Ifl.14) 
verschieden, also nicht ke,, freilich auch nicht eindeutig £%). Das Zei- 
chen hinter xfc ist in Nr. 280 fast identisch mit ra in Z. 15 des vergleich 

  

  

baren Textes Nr. 279, sicht aber in Nr. 281 anders aus. Keine von bei- 
den Formen gehört zum Zeichen $ıp. Inhaltlich ist die Aneinanderfügung   

zweier anscheinend nicht zusammengehöriger Ereignisse zu einem Na- 
men ungewöhnlich. Ein Gott als Subjekt des zweiten Satzes scheint mit 

  dem Stile der Jahrnamen unvereinbar?°). Ich frage mich deshalb, ob 
ISme-Dagan nicht als Subjekt beider Sätze und Ninurta irgendwie als 
Dativobjekt zum zweiten Prädikt aufzufassen ist, „„ime-Dagan ...... ließ 
Sumer und Akkad für Ninurta ...... gedeihen” 

Terminologisch finde ich jedenfalls im zweiten Satze des Jahrnamens 
keinen Hinweis mehr auf einen spezifischen Eingriff des Königs in das 

  

geltende Recht. Wohl ließe er sich in Zus: 
rd, ZZB, S. 80 A. b) und c), welche 

g bringen mit Passa- 
  

  gen aus literarischen Texten, s. Ed 

      gä-gar.ra wäre zu erwägen, aber mir hier unverständlich 
) Diese beiden Urteile bleiben bloße Behauptun 

 altmesopotamischen Jahrnamen noch aussteht. Sie wir 
internationaler Zusam 

    systematische Untersuchung 
freilich erst möglich werden, wenn neue Formen umfassen 
menarbeit entwickelt werden können 
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durch Passage d) illustriert werden und besagen, der König habe in Su- 

  

er für Gerechtigkeit und Ehrlichkeit gesorgt; auch sie sind nicht auf ei- 
nen spezifischen Eingriff zu beziehen, vgl. die treffenden Bemerkungen 
Edzards, $. 76 zweiter Absatz. 

2. I. I-D 1. Einen Eingriff in bestehendes Recht, nämlich einen Ver 
zicht auf bisher dem Könige zustehende Rechte, meldet dagegen zweifel 

los ein Passus aus der Inschrift auf den Tonnägeln YBT 9 (1937) Nr 
und IM 11008 = 42714/A, vgl. Edzard, Sumer 13 (1957), S. 176 4), 
übersetzt von Sollberger und Kupper, IRSA (1971), 8. 1741. IV A 4c 
2. 6-12, 

   
  

      

1 Sud nibruk „Als er (scil. Bme-Dagan) Nip- 
purs 

uru ki-äg der von Enlil 
den-Iil.1& geliebten Stadt, 

> gü.b Abgaben 
 mu.un.du, abgeschafft 

II}! erim.bi kaskal.ta seine (seil. Nippurs) Leute des 
ba.ra.an®) ‚zi.ga.a Kriegsdienstes enthoben hatte’ 

vgl. Edzard, ZB, S. 81 b) 
1. I-D 2. Eine Weihinschrift des me-Dagan für Enlil, die nur frag- 

mentarisch in einer Abschrift auf der Tontafel UM 5 (1914) Nr. 66 erhal 
ten ist, kommt zweimal auf Eingr 

  

fie des Königs in das geltende Recht zu 
   sprechen in den parallelen und sich gegenseitig ergänzenden Passagen II 

  

     

1-10 1-13, 
TI ud dumu nibruki Als er (scil. Bme-Dagan) 

die 
2 =V Ir. kaskal.ta Nippurer des Kriegsdien- 

stes 
3 ba.ra.an.zi enthoben hatte 
4 =V r. &den-Ifl den Tempel des Enlil 
3 3. dnin-Ifl der Ninlil 
6 4%. üdnin-urta.ke und des N 

    

Ime-Dagan, 
dumu “da.gan [x]") der Sohn des Dagan, 

  

gü.un [.....]®) die Abgaben 
So die zwei Baghdader Exemp 

  

ve nach Edzard, Sumer 13, $. 182. YBT'9 Nr. 2 
Lies so gegen JCS 3, 8. 29 1. Zeile 

3%) Nach I. E-b 1’könnte man vielleicht an E 

    

1zung zu [erim] denken,  
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9°. baan.d[ug ...]”) abgeschafft hatte, 
8 ki.en.gi ki.[uri] von Sumer und Akkad 

9-10 zag 10.bi mu.un.[x] den Zehnt ...... hatte, 
su kalam.[ma] es dem Volke 
mu.un.düg.g[a ...] hatte wohlsein lassen 

  

Edzard, ZB, S. 81 f. c) und d), liest und ergänzt so, daß sich zwei 
verschiedene Passagen ergeben. Meine Lesung und Deutung des letzten 
Zeichens von II 7 und damit der von mir angenommene Sinn des Satzes 
114-7 = V 25° sind unsicher. Gegen Edzard, der ar liest, ist einzu- 
wenden, daß die Kopie rechts neben dem Kopfe des senkrechten Keiles 
zwar etwas wie ein Keilköpfchen zeigt, daß aber die Stellung des Senk- 
rechten in einer durch die zeichenschließenden Senkrechten des letzten 
Zeichens von Z. 1 f.; 2-6 gebildeten vertikalen Linie Ergänzung zu Lat 
sehr unwahrscheinlich macht, wie Vergleich mit der Stellung des 
zeilenschließenden ıar. in VI 12° zeigt. Gegen mein pıs wäre anzuführen, 
daß der einzelne Keil in verschiedener Lage zwar allerlei Substantive des 
Bedeutungskreises „‚Ruf”, „‚Schrei”” wiedergibt, vgl. SL 1, 15; 480, 12, 
ich ihn jedo 

  

icht als Wiedergabe eines Verbums aus demselben Krei- 

  

se, welches etwa akkadischem ragämum oder fasim entspräche, nachwei- 
sen kann 

Falls richtig aufgefaßt, dürfte I-D 2 dieselben beiden Rechtsakte be- 
treffen wie I-D 1; I-D 1 Z. 6-10 entspräche I-D 2 V 8° £,, I-D 12. 11 
entspräche I-D 2 II 1-3/ V 17. Diesen nur die Stadt Nippur begünstigen 
den Akten wäre jedoch in I-D 2 IT 8-10 = V 10 f. noch ein zweiter Akt 
für das ganze Königreich zugefügt 

1.1-D3 
enthält in Z. 186-198 eine Anspielung auf Nippur betreffende Rechtsak- 

  

. Eine große Hymne mit Selbstlob des Königs Iime-Dagan’*) 

te, die sehr wohl mit den in I-D 1 und I-D 2 erwähnten identisch sein 
könnten, hier aber mit anderen Worten beschrieben werden, vgl. Ed 
zard, ZZB, S. 80 1. B. a), durch Duplikate teilweise überholt 

? nibruk! dim gal an ki.a $a.bi bu.mu.düg.düg 
® erim.bi giß dusu.ta be.em.ta.an.zi 

189 ugnim.bi giß tukul.ta be.em.ta.gä.ar 

  

uskin kü babbar gud udu.bi 
9 gü.un dumu nibrufi.ke,.ne bu.mu.du, 

  

'en.Ifl lugal.mä.&% dnin.Ifl nin.ma.se 
dnin.urta ur.sag kalag.ga @en.lfl.lä.ke, erim.bi 

ba.ba.ra.an.gar (vgl. Falkenstein, BiOr. 22 [1965], S. 283), 
Nippur, dem ‘großen Maste von Himmel und Erde’, habe ich es stets 
  

) Ergänzung nach I, E-b 1 
*) Römer, SKIZ (1965), $.2.Nr. *12, vgl. $. 69 Anm. 309. Zeilenzählung nach $. 49,  
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wohlgehen lassen, habe seine Männer des Frondienstes enthoben, seine 
Mannschaft außer Waffen(dienst) gestellt. Sein Gold, Silber, Rind, 
Schaf, den ‘Ertrag’ der Nippurer, habe ich abgeschafft. Für den Tempel 
meines Herrn Enlil, meiner Herrin Ninlil, des Ninurta, des starken Hel 
den des Enlil, habe ich seine Männer abgesondert 

Es handelt sich wie in I-D 1 und I-D 2 um eine Vorzugsbehandlung 
für Nippur und seinen Haupttempel, s. u. zu I. U-N 1. Was man sich 

s.un, Z. 191, Apposi 
tion zu guSkin usw., Z. 190, oder ihm nebengeordnet (und dann viel 
unter Z. 190 f. vorstellen soll, ist mir unklar; ist   

leicht von Feldfruchtabgaben zu verstehen)?   

Zweiter Anschntrt: Könic (5) Lipir-Istar   

1.1. L-I 1. Jahrname Lipit-Btar „‚c’”, Ungnad, RIA 2, $. 148 rechts 
7.]%) 
mu #irpf-it—ißter lugal.e nig.si.sä ki.en.gi ki uri.a 

  

Jahr: König Lipit-IStar stellte in Sumer und Akkad wieder gerechte 
Ordnung her’’ 

1 Das Ereignis, nach welchem der König sich einmal den Titel lug: 
   nfg.si.sä ki.en.gi ki uri.a i.ni.in.gar.ra beilegt, UET 1 (192 

Nr. 110 Z. 14-16, wird, in einen Temporalsatz ud a gefaßt, als ei 
ne Art Datierung in Lipit-IStars Inschriften gebraucht, vgl. etwa Sollber 
ger und Kupper, IRSA, S. 175-177 IV A 5.a-d. Entsprechend heißt es in 
den akkadischen Inschriften des Königs mit einer für uns unerwartet 

      

  

Wiedergabe von nig.si.sä durch kittum, isnu-mi ki-i-ta     

me-ri-im ü a-ga-di-im af-ku-nu-ni, vgl. Hallo, BiOr 18 (1961), S. 6 Lipit 
IStar 5; Pocbel, OLZ 1922, Sp. 508-512. Da praktisch alle Inschr 
Lipit-tars den chronologischen Vermerk tragen, liegt die 

      

Schlußfolgerung nahe, der gefeierte Akt habe zu Beginn der Regierungs- 
zeit des Königs stattgefunden, so schon Edzard, ZZB, S. 94, aber zwin 
gend ist sie nicht. Beim Fehlen einer Jahrnamenliste läßt sich nicht fest 
stellen, das wievielte Jahr des Königs nach dem Akte heißt. 

Auch literarische Texte enthalten den Hinweis auf den Rechtsakt in 
  der stereotypen Formel, die den Jahrnamen bildet, vgl. nur die Stellen 

bei Römer, SKIZ, S. 7 unten Rs. 14; S. 14 Z. 38; $. 25 Z. 38; S. 36 Z 
92. Jetzt noch etwa Vanstiphout, JCS 30 (1978), S. 38 Z. 38 

Schließlich erhält ein von Lipit-IStar errichtetes Gebäude den Namen 
    nfg.si.sä.a, „Haus der Gerechtigkeit”, vgl. Sollberger und Kupper 
IRSA IV A5cZ. 23, S. 177. 

) Bei Edzard, ZZB, $. 95, als a) zitier  
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2.1. L-I 2. Eine der Inschriften, welche den erwähnten Passus ent- 
hält, ist die unter dem Namen „‚Codex Lipit-IStar’”, englisch „‚the Lipit- 
Istar law code”, bekannte. War der Ausschluß dieser bei weitem läng- 
sten und inhaltlich wichtigsten Inschrift des Königs aus Hallos Liste, 
BiOr 18 (1961), $. 6 E., sachlich unberechtigt und nur formell damit zu 
erklären, daß sie damals nur i   ntiken Abschriften vorlag, so hat inzwi 
schen der Fund eines kleinen Fragments des betreffenden Denkmals 
bzw. eines der betreffenden Denk:   äler, falls es deren mehrere gegeben 
haben sollte, und die durch ihn angeı ıon viel   gte Identifizierung eines st 
länger veröffentlichten winzigen zweiten Fragments jeden Zweifel an der 

  

Existenz einer solchen Inschrift beseitigt 
Von ihr liegen im Augenblicke die folgenden allmählich zusammenge 

suchten Exemplare vor 
1) Im Museum von Philadelphia 

A. Stele aus schwarzem Diorit; erhalten zwei Splitter, 
1. CBS 9556: UM 15 (1926) Nr. 47, $. 29 und Pl. XVII; 
2.9 N 215 = A 32768: AS 17 (1969) Nr. 49, 8. 14 1. und 40. 

B. Abschriften auf Tontafeln 
s. Steele, AJA 52 (1948), S. 425-450, auch als Muscum Mono- 
graph, University of Pennsylvania (1949), erschienen. 

1. 20-kolumnige Tafel mit Gesamttext; erhalten die Bruchstücke 
1. UM 29-16-55 + 29-16-245 „B”, 5. 433 und 440; Pl 

XXXIX £.) + N 1791 ( il, AS 16 [1965], $. 1 und PI 
D) 

2. UM 29-16-230 (Steele „„C”, S. 436; Pl. XLI, wiederholt in 
Symbolae Hrozny 3: ArOr. 18/1-2 [1950], Pl. VIL und X) + 
N 3058 (Symb. Hrozng 3, Pl. VIII und XD); Photographie 
des zweiteiligen Bruchstücks ib., Pl. IX; 

3. UM 29-16-218 (Steele „,G”, $. 444 und Pl. XLI). 
II. Teilabschriften 

a. 6-kolumnige Tafel CBS 2158 (,J”, Civil, AS 16, $. 1 und Pl 
Ir) 

   
     

  

   
      

b. 4-kolumnige Tafel CBS 13647 + 13632 (Steele „E”, UM 1/2 
[1919] Nr. 100 und Steele, Pl. XLID); 

c. 4-kolumnige Tafel CBS 8284 (Steele „D”, UM 1/2 Nr. 101 
und Steele, Pl. XLIN); 

d. 4-kolumnige Tafel CBS 8326 (Stecle „F”, UM 1/2 Nr. 102 
und Steele, Pl. XLIV); 

e. #?)-kolumnige Tafel N 
Pl. ID 

f. unveröffentlichtes Fragment mir unbekannter Beschaffenheit 
UM 29-15-448, dupliziert nach freundlicher Mitteilung Soll- 

  

320 ‚ Civil, AS 16, S. 1 und 
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bergers B. 1. 1. Kol. XV 48-53 und bietet dann noch sechs 
weitere Zeilen(fragmente), 
Zugehörigkeit zum „‚Codex’” nicht erwiesen: 

g- 6-kolumnige Tafel UM 55-21-71 (Civil, AS 16, $. 4-6 und Pl 
1m) 

2) Im Museum zu Istanbul, vgl. Borger, HKL 
drei nicht eingeordnete Fragmente 

3) Im Louvre 
h. 4-kolumnige Tafel AO 5473 (Steele „‚A” 

34, Pl. LXXII f., und Steele, Pl. XLV) 
i. 2-kolumnige Tafel mir unbekannter Inventarnummer aus Kiß 

(PRAK 2 [1925], $. 34 C. 4 und PI. 4, vgl. Falkenstein, ZA 
51 [1955], S. 261 mit Anm. 6), 

Weiter vgl. Klima, RIA 3 (1957-1971), S. 250 rechts 2 
3. Die Schilderung der Maßnahmen, mit denen König Lipit-tar in 

   2(1975), 8. 272 oben, 

    

CL 15 [1930] Nr 

    

seinem Lande die gerechte Ordnung wiederhergestellt hat, beginnt in 
Kol. I1. Wo sie endete, wissen wir nicht. Steele hatte die spärlichen Re- 
ste der Anfänge von Kol. V-VII auf seinem Exemplar B, hier B. I. 1., für 
Überbleibsel von ““Gesetzen”” gehalten. Da aber die Zeilen VII 1-3 in A 
2. III 7°-9° zurückzufinden sind und der Text dieses Fragments nach 

  

Ausweis seiner mit h€- und ba- beginnenden Verbalformen keine „„Ge- 
setze” enthält, muß der Abschnitt über die Maßnahmen bis mindestens 
in den obersten Teil von Kol. VII der großen Tafel B. I. gereicht haben. 
Auch Kol. IV” von A. 2. hat nach ihren spärlichen Resten noch zu ihm 
gehört. Weil sich die Länge der Kolumnen dieses Fragments einer stei- 
nernen Stele ab 

  

nicht berechnen läßt’), wissen wir nicht, an welche 
Stelle der großen Tafel B. I. seine Zeilen gehören”). Der Abschnitt über 
die Maßnahmen könnte also auch noch die jetzt ganz fehlenden Kolum- 
nen VIII-X der Vorderseite ganz oder teilweise gefüllt haben, denn das 
erste nachweisliche „‚Gesetz”’, von dem wenigstens ein Teil erkennbar 
ist, steht in Kol. XI, der ersten Kolumne der Rückseite 

#. Die mit der Bezeichnung ‚,   'odex Lipit-IStar”” sachlich ungenügend 
definierte Inschrift°®) enthält die einzige uns bislang bekannt gewordene 
ausführliche Beschreibung einer „‚Wiederherstellung gerechter Ord- 

  

      
  

  

) Sollte etwa A 2 11° 3° mit der von Steele verlesenen Zeile V 1 zwar wohl nicht iden 
tisch sein, aber in ihrer Nähe gestanden haben, so wären die Kolumnen der Stele fast 
ppelt so lang gewesen wie die der Hauptuafl. 

?) Die Stelle des Stelenfragmentchens A. 1 ist vollends ganz unbekannt 
»°) Im Sinne dieser Definition bezeichnen Steele, $. 427 zweiter Absatz u. ö.; F. R 

Kraus, JCS 3, 8. 226 zu 8. 35 5.; Edzard, ZZB, S. 95 f, die Beschreibung der „„ Wieder 
  einführung gerechter Ordnung” als „Prolog”. Das ist inh 

Prolog dürfen nur die ersten zwei Abschnitte der Inschrift, I 
falls gehört noch der dritte Abschnitt, 1 38-55, dazu, 

  

lich nicht berechtigt. Als 
9und 20-37, gelten, allen        
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nung’” aus altbabylonisch   Zeit. Mit mindestens reichlich fünf und 
höchstens möglicherweise knapp neun Kolumnen der Haupttafel B. I 
könnte der ihre gewidmete Abschnitt eine Fülle von Details enthalten ha- 
  , wie die geringen Reste ausweisen. 

    Die Interpretation des Erhaltenen ist ein Schulbeispiel für eine unmög- 
liche Aufgabe. Um verstehen zu können, welche Maßregeln der König 
trifft, müßte man eine klare Vorstellung von den Zuständen haben, die 
er zu verbessern wünscht. Wir wissen aber über sie nichts, als was in die 
sem einen Texte steht. Wir sind also darauf reduziert, die Worte des Kö- 

nigs zur Kenntnis zu nehmen, ohne wirklich verstehen zu können, was er 
mit ihnen meint. Aber auch solch bloßes zur Kenntnis Nehmen, d.h. das 
Erreichen des bloßen Wortverständnisses, übersteigt bereits unsere Kräf 
te oder wenigstens die meinen. Ich kann mich jedoch nicht mit einem 
Hinweise auf die bestehenden Bearbeitungen begnügen, weil sie nur die 
Abschriften B betreffen; die Bruchstücke des Originals oder der Origina- 

le A sind meines Wissens noch nicht bearbeitet. Außerstande, die 
Lücken zu füllen und die Schwierigkeiten zu beheben, beschränke ich 
mich auf einige kurze Bemerkungen 

5. Eine der Voraussetzungen für Erreichen des Wortverständnisses ist 
eine klare Unterscheidung derjenigen Mitteilungen, welche die 
Maßregeln des Königs betreffen, von jenen, welche sich auf die zu ver 
bessernden Zustände beziehen. Sowohl im „Codex Ur-Nammu” als in 

     1. E-b3, s. u. $. 28-30, werden die Maßregeln des Königs mit Verben in 
der Beteuerungsform mitgeteilt, die zu verbessernden Zustände dagegen 
mit „‚normalen”” Verbalformen’”). Auch Lipit-IStar spricht von seinen 
Maßregeln konsequent in der Beteuer 
scheint aber die früheren Zustände nicht mit „‚normalen”” Verbalformen 
zu beschreiben. Auf sie bezieht sich die Zeile II 12, die Falkenstein, Or 
19 (1950), S. 106 £., zu [bu.m]u.ni.fb.ag ergänzt hat. Wäre [m]u si 
cher, so würde [hu] fast notwendig aus ihm folgen. [m]u ist aber mit 
der Kopie der einzigen Belegstelle, TCL 15, Pl. LXXIII III 67 (!), 
unvereinbar‘); wie man dort vor *fb.ag ergänzen könnte, weiß ich 

  ungsform, II 15; 18; 22; 24 usw 
  

        

Vgl. im „Codex Ur-Nammu” (Finkelstein, JCS 
1.gä1.1a.Am Bei der Beschreibung der früh 
Z. 113; bE.mi.gi,, Z. 116, beim Bericht über die Maßregeln, worauf allerdings Su 
ba.a{n.bar] folgt, Z. 124, aber ab Z. 134 wieder Beteuerungsformen. In UM 5 Nr. 74 

vgl. etwa mein JCS 3, $. 35 f.) bezichen sich \.me.a, VI 15; fb.kd.al), Z. 26 
b£.in.ck.a, VII 2, auf den früheren Zustand; die Maßregeln dagegen werden m 
Beteuerungsformen beschrieben, VI 17; 21; VII 7; 14; 17 

“%) Die Photographie der Tafel bei Steele, AJA 52 (1948), Pl. XLV, bestätigt, sow 
sich erkennen läßt, die Zeichentreue der Kopie im allgemeinen 

  

[1969], 5.67) 2. 99 
‚ren Zustände, dagegen [b Ju .mu. n      
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Edzard, ZZB, S. 95 2., und AAASH 22/1-4 (1974), S. 150 Anm. 25, 
übernimmt Falkensteins Ergänzung und bezieht auch die Beteuerungs- 
form 11 28°") aufeinen früheren Zustand, ZZB, S. 96 mit Anm. 469. We 
gen der für mich nicht reduzierbaren philologischen Schwierigkeiten der 
Passage II 25-35, auf die ich nicht näher eingehen will, kann ich nicht 
entscheiden, ob 

6. In A. 2. IIT 
“ste [ ).?° nfg.kud.[bi] 9 igi 3.gäl 
nfg.kud.ba © fu be.ne.ba 

liegt die Versuchung nahe, Z. 5°f. als Gegensatz zu Z. 2-4° aufzufassen, 
„die Abgabe [dafür] war ein Drittel, ich erließ ihnen die bei 
Abgabe”, 

womit die Beteuerungsform b 

‚dzard recht hat*2), 

    

be.me.äm 
   

reffende 

  

  me.am,Z. 4”, den zu verändernden 
Zustand beschreiben würde. Ich finde es schwer, hierfür eine Erklärung 
zu geben. Dem Sinne nach könnte eine Konzessivform am Platze sein, 

  

auch wenn die Abgabe ein Drittel war””, jedoch fehlt es mir an bestäti- 
genden Beispielen, es sei denn, man nähme den Gebrauch zweier oder 
mehrerer Optative für „die eine Auswahl freistellende/zur Wahl stellen- 
de Einräumung”” (Poebel, GSG [1923] $ 427) als solches. 

Ähnlich, aber für mich noch viel schwieriger, scheint die Passage A. 2 
11° 37-67 zu sein 

% [exjı.xus.tu.ön.car.ma * kar.ra ba.ba.ku 
” mä kar.ra xu.e © $u be.ne.ba 

  

in welcher Z. 5° f. einen Gegensatz zu Z. 3° bilden könnten, wozu das 
soeben Ausgeführte zu vergleichen wäre. Aber zunächst ist mir unklar 
ob die Passage wirklich nur aus diesen vier Zeilen besteht oder ob die 
vorhergehenden auch zu ihr gehören, wo man in Z. 2° gerade noch [x 
b]&. mi.[x], also eine weitere Optativform, erkennt. Falls ugnim.ma 
Z. 3°, ein Genitiv ist, und ich wüßte nicht, was es sonst sein könnte 
müßte am Anfang der Zeile noch ein Zeichen fehlen, das ein Wort dar 
stellt. Es hätte dort noch Platz, wenn es schr schmal war und direkt am 

  

Kolumnentrenner begann wie die ersten Zeichen von II“8° und III’ 3 

) Stecles „„be.süb.bi-.."., AJA 52 (1948), $. 435, ist mir nach der Kopie TCL 15, 
PI. LXXIIL: IV 85(), wahrscheinlicher als Edzards „.b£.su,.ga. [ ZzB, S.% 
Zwar hat nach ihr weder nı noch ca in diesem Texte eine [este Form und ähneln Varian. 

n beider Zeichen einander stark, Aber mit einerseits klarem nı (Pl. LXXII: 121(!), an 
dererseits klarem oa (1 16 (1); I145 (); 47 () verglichen ist unser Zeichen eindeutig ar 
außerdem hat es mit allen Varianten von zı (vgl. noch Pl. LXXIT: I135 (); Pl. LXXIII 
II 56 (2); 68 (); IV 78 () den vorstehenden unteren Wagerechten gemein, den oa nie 
mals aufweist (vgl. noch Pl. LXXII: 111). b£.su,.be[x] gehört nach Krecher, WdO 4 
(1967), 8. 2 £. 1., zum märi-Stamme des „‚pluralischen”” Verbums für „‚gchen’'. Meine 
Ergänzung der Form, JCS 3 (1951), $. 226 5., scheint mir immer noch 

#) Seine Übersetzung Acıa 22, $. 150, der Zeil 
Anm 

  

  

    

  

1135 paßt nicht zu seiner Umschrif 
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Ienen in IT 

  

ängt davon ab,   (im Gegensatze zı 7°). Seine Ergänzung 
ob Z. 3-6”, wie soeben gesagt, den früheren und den verbesserten Zu- 

allele, vielleicht in 
Beziehung zueinander stehende Maßregeln andeuten sollen. Nur im er 
sten Falle könnte man wegen Z 
[mä] denken. Das ist äußerst unsicher, da ich sonst kein „‚Boot der 
Mannschaft”” kenne. Befindet sich das Boot am Kai, kar, oder ist es auf 
der Flucht, kar.ra? Kaum wahrscheinlich. Im ersten Falle würde der 

stand einander gegenüberstellen oder aber zwei 

  

am Beginn von Z. 3° vielleicht an 

  

  

Gedanke an ein „‚Festnehmen”, dfb, des Bootes, aus den Texten des 
Uru-ka-gina bekannt*®), hier um so näher zu liegen scheinen, als das 
Verbum dfb, „festnehmen””, etwa Falkenstein, NG 2 (1956) Nr. 213 Z 
31 f., als Gegenstück zu $u-ba(r), „freilassen”, s. hier Z. 6°, vor- 

  

kommt, Aber ku.e, Z. 5”, dessen .e doch wohl den Lokativ-Terminativ 
angibt, in dem das sachliche Objekt des zusammengesetzten Verbums 
$u-ba(r) steht, kann nicht zu dem zu erwartenden Partizip Passiv 
*dfb.ba gehören. Steht also xu doch für ein Verbum des Sitzens wie 
durun; su$; tuß, die ich freilich nicht in Aussagen über Boote kenne? 

Bei so viel Unsicherheiten im einzelnen muß ich eine Übersicht über 

  

die Maßregeln des Königs zur Wiederherstellung gerechter Ordnung in 
seinem Lande kurz und möglichst unbestimmt halten. Die noch erkenn. 
baren Maßnahmen betreffen**) 

1) die Rückgabe ihres Status als freie Bürger an Einwohner und Ein 
wohnerinnen von „‚Nippur, Ur, Isin, Sumer und Akkad’”, welche in 
die Sklaverei geraten waren, II 1-15 
Zusammenarbeit von Vätern und Söhnen, II 16-24 
Neuregelung der öffentlichen Dienstpflicht, die (vermutlich) be 
schränkt wird, II 25-35 oder 38: 

#) Familienangelegenheiten, II 39 f. (Rest). — Nach Lücke unbekann 
ter Länge 

5) Freilassen gewisser Boote, A. 2. II’ 3-67, vielleicht mit dem hier 
nicht resümierten Abschnittsrest V nmenhängend, falls in 
V 1 [xx] ugnim.ra zu lesen 

  

   
6) Berittene und Palastangehörige, A. 2. II“ 7°-10° (Rest). — Nach 

Lücke unbekannter Länge 
7) Familienvermögen, VI 1-3 (Rest)°). — Nach Lücke unbekannter 

Länge 
  

8) Erlassen einer Abgabe, A. 2. III" 1-6 
  gl. zuletzt Hruska, AOr 41 (1973), 8. 106 3.3.4 A. — Für akkadische Parallelen 

aus altbabylonischer Zeit vgl. $, 8. 165 links 5. 
imne und Zeile bezichen sich auf den von Stecle, AJA 52    *) Zitate nur nach Ko 

(1948), $. 432-435, zusammengestellten 
Einordnung hier unter der unsich n Annahme des unter (5) erwähnten Zusam 

  

  

menhanges  



  

Rechtsakte in Isin, Lipit-ISta 

9) Söhne gewisser Beamter, A. 2. III’ 7-10° = VII 1-4 (Rest). — Nach 
Lücke unbekannter Länge 

10) Erlassen(?) von [......], A. 2. IV” 1°. (Rest) 
11) einen „Statthalter”, A. 2. IV” 3° [. (Rest)") 

Zu richtiger Bewertung vorstehender Übersicht vergegenwärtige man 

  

sich, daß die Stellen 1-9 mit insgesamt 63 Zeilen(resten) einem Texte von 
ursprünglich etwa 300 Zeilen entnommen sind, auf den noch höchstens 

  

etwa 235 Zeilen gefolgt sein können, von denen in 10 und 11 ganze vier 
Zeilenreste übrig sind 

8. 1. L-13. Mitteilungen 
Ordnung vom Könige getroffenen Maßnahmen stehen mit dem Texte 

über die zwecks Wiederherstellung gerechter   

der „‚Gesetze”'#”) zusammen auf demselben Denkmale. Der schlechte 
Erhaltungszustand des auf uns Gekommenen benimmt uns offensichtlich 
jede Möglichkeit, einen sachlichen Zusammenhang zwischen Maßregeln 
und „‚Gesetzen”” zu entdecken, aber für den Verfasser der Inschrift muß   

er bestanden haben. Bereits der „Codex Ur-Nammu’” läßt die „‚Gese 

  

ze” auf die Schilderung der Wiederherstellung gerechter Ordnung fol- 
gen, aber dort‘®) wie hier ist der Übergang von dem einen zum andern 
‚Thema verloren. Im Codex Hammu-rabi schließt sich der Text der „‚Ge- 
setze”” mit dem Worte i-nu-mi-$u, „‚damals”’, V 25, der kurzen Mittei- 
lung „‚Als Marduk mich beauftragt hatte, der Bevölkerung zum Recht zu 
verhelfen, das Volk gute Sitten zu lehren, habe ich Ehrlichkeit und Ge 
rechtigkeit dem Volke “in den Mund gelegt’, es der Bevölkerung gut ge 
hen lassen”, an, V 14-24. Ungnads G 
mifaram ina pi mätim afkun, V 20- 

  

  

‚danke, die Wörter kittam u   

  

als „ich machte eine Gesetzgebung 
in der Landessprache” zu verstehen®), war abwegig®), weil Ungnad 
von der anachronistischen Vorstellung schriftlicher Gesetze als Funda 

#) Wohl nicht mehr zu diesen Maßregeln, sondern zu den „„Gesetzen”” gehört das 
Fragment A 1 I 1-7°, UM 15 (1926) Nr. 47, das anscheinend einen Tarif enthält 

* le. ]? kf& xx 2] ku,kfu, x)" kü babbar nfg.[x]v[p.da] 1 gfn.ta.äm 
ke[,]? [x] ba.an.[x]® [x] xx [x] 

   

  

  

  

   

          

Wofür hier eine Abgabe von je einem Sckel Silber erhoben werden soll, ist nicht erhalten, 
‚er im Zusammenhange mit „‚Abgabe”, nfg.xuD.x, erinnern die Reste Z. 2° f. so 

stark an BM 13372 (Anbar, RA 69 [1975], 5. 116 £. Nr. 5), daß man sie nach Z. 4 und 6 
dieser Urkunde, k4 miik-st.... ru-bu, ergänzen kann, „‚welche durch das „Zolltor"” her 
einkommen/hereingebracht werden”". Ob cs sich hier wie dort um Nutztiere, cas gu 
Esel, handelt, ist nicht ersichtlich. I sag.gä.e wird zwar in ana itifu 7 IV 14 (MSL 1 
1937], S. 105) einfach mit a-wi-lum übersetzt, aber da für „Mann”'; „jemand” im 

‚Codex Lipit-Itar'” stets 14 sicht, muß 14 sag.gä.kel,], Z. 8, etwas Anderes bedeu 
ten; ich kann es sonst nicht beleger 

®) Stecle, AJA 52 (1948), $. 435 Reverse XI- $. 444 XIX 5 
+) Finkelstein, JCS 22 (1969), $. 68 Z. 170-196 
#) HG 2 (1900), 5. 169 rechts Skn G 4); 157 links p&m 3) 

) Das beweisen die zahlreichen Belege, die Römer, SKIZ, 8. 218 unten f. zu 8. 210 
Z. %6, für sumerisch ka(.a) gäl/gar, vermutlich das Modell für akkadisches ina pim 
jakänum, gesammelt hat  
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ment des Rechts ausging und zur Übersetzung von pün mit „‚Sprache” 
vermutlich auf Grund eines unzulässigen Germanismus (,„Mundart’””) 
gekommen ist‘). Der Passus ist also nicht als Ankündigung des folgen- 
den Textes der „‚Gesetze” zu verstehen, was bereits durch das noch fol 

  gende Sätzchen sr ni ufib, V 24, äußerst unwahrscheinlich wird. 
Die unmittelbar auf das letzte „„Gesetz” folgende Zusammenfassung 

  

dinät mitarim 3a hammu-rabi ukinnuma mätam usam kinam u ridam dam. 
gam ujasbitu, „‚Gerechte Richtersprüche, durch deren Festsetzung 
Hammu-rabi das Volk zu ehrlichem Lebenswandel und guten 

tten®2) gebracht hat’”, Rs. XXIV 1-8, spielt deutlich auf Marduks Auf- 
trag an den König, V 17 f., an. Ohne uns der Anwendung eines Zwanges 
    

schuldig zu machen, der bei einem literarischen Kunstprodukt ganz fehl 
am Platze wäre, können wir jedenfalls daraus schließen, daß der König 
die Abfassung und öffentliche Zurschaustellung im Tempel E-sag-ila zu 
Babylon, Rs. XXIV 63-78, vgl. XXV 3-17, seiner „‚Gesetze” als eines 
der Mittel ansah, seinem Volke geordnete Zustände und Rechtssicher 

      

heit zu schaffen, was immer die traditionellen Phrasen V 14-24 auch be- 
sagen mögen, deren konkreten Sinn wir schwer erfassen können, falls sie 
überhaupt einen hatten. 

Es ist durchaus in Übereinstimmung mit der so gewonnenen Vorstel- 
lung, daß Lipit-Itar unmittelbar nach dem letzten „‚Gesetz” im Epilog 

  

seiner Stele das dem Lande gewährte „‚des Rechtes teilhafig Werden 
XIX 
Wohl der Bevölkerung gerichteten Bestrebungen bezeichnet, die er am 

£.9), womit er seine „‚Gesetze’” meint, als eine seiner auf das 

  

Schlusse der unvollständig erhaltenen Tirade kurz und gut in die Worte 
zusammenfaßt 

ud nfg.[s]i.[s]4*) ki.en.gi ki uri i.ni.in.gar.ra.a 
als ich gerechte Ordnung in meinem Reiche wiederherstellte”, 

XIX 36 f 
In unserem Zusammenhange sind die „‚Gesetze” des Lipit-Iktar zu 

  

vermelden, nicht aber neu zu bearbeiten 
9. I. L-I 4. Jahrname „,e””, Ungnad, RIA 2, $. 148 rechts [89.] 

UET 1 Nr. 2 

    

   pi-lt—ötar) Vugal.e ıar.od ki.en.gi [ki uri ...] 
i.in.gäl.lfa ......] cAQ).ra [......]xx[....) 
Jahr, folgend auf (das Jahr): König Lipit-Itar die Rück 

stände, die in Sumer und Akkad bestanden”. 
  

Bis auf Meck, ANET (1950), $. 165 rechts, sind spätere Bearbeiter wie Eilers, 
Driver und Miles, Finet ihm mit Recht nicht gefolgt 

Vel. zu diesen Begriffen Landsberger, SD 2 (1939), $. 222. 
>) $. dazu Landsberger, SD 2, 8. 228 zweiter Absatz 

*) Vgl. mein JCS 3 (1951), 8. 226 unten 7 

  

       



  Rechtsakte in Isin, Lipit-IStar 3 und 4; Ur-Ninurta 2 

Der einzige Beleg ist sicher dahingehend zu ergänzen, daß die Rückstän 

  

de erlassen wurden. Da wir bekanntlich weder alle Jahrnamen des Kö: 
nigs noch die Reihenfolge der erhaltenen kennen’), können wir das na- 

n und deshalb auch sein zeitliches   mengebende Ereignis nicht datieı 
Verhältnis zu dem unter L-I 1-3 besprochenen nicht feststellen. 

Dritter Anschnitt: Spärere Könice 

1. König (6) Ur-Ninurta 

   I. U-N 1. Jahrname ARN (195 
5.84 

) Nr. 1. 11-16, vgl. Edzard, ZB, 

n-urta lugal.e du 
$u in.na.an.bar x x) gü.un gü.ba bf.il.la.as”) 

Jahr: König Ur-Ninurta h 

  

  

   
t die Nippurer (dem) Enlil für immer 

losgelassen ....., den “Ertrag 
Der vo 

den sie darzubringen hatten, 
   ständig erhaltene, aber verkürzt niedergeschriebene Name be- 

sagte sicher, die Abtragung des ‘Ertrages’ sei den Nippurern erlassen 
worden. Auch wenn das die Lasten der Bevölkerung kaum erleichtert ha-   

ben dürfte, stellt der Verzicht des Königs a   uf den ‘Ertrag’ zu Gunsten 
des Enliltempels eine Änderung der Rechtslage dar, die in unsere Liste 
aufgenommen werden muß. Dabei erhebt sich sofort die nicht zu beant 
wortende 

  

ge, wie die Maßregel des Königs sich zu der ähnlichen 
wenn nicht gar gleichen des Bme-Dagan, oben 1-3, verhielt. Muß man 
sich vorstellen, daß die Vorzugsbehandlung, welche d 

  

Stadt damals 
eingeräumt worden war, nicht von langer Dauer gewesen ist und Ur   

Ninurta sie wieder einführte? Oder handelt es sich hier vielmehr nur um 
die offizielle Anerkennung und Bestätigung ihrer inzwischen ungeschmä 

  

lert weiter behaupteten Ausnahmestellung? Zu bemerken ist dabei, daß 
wir aus der Zwischenzeit über die Haltung des Königs Lipit-IKtar gegen 
über Nippur nur erfahren, er habe auch in die Sklaverei geratenen Nip- 

„5.0.8. 24 $7 1), ein Rechtsakt, 
dessen soziale und wirtschaftliche Voraussetzungen wir nicht kennen 

Daß Nippur durch Iäme-Dagans und Ur-Ninurtas Maßregeln , 
ville libre”' geworden wäre, „‚gardant des relations officielles et admit 

stratives avec Isi ie Sigrist und Cohen, Or. 45 (1976), S. 411, mei 

purern wieder zur Freiheit verholfeı 

  

  

  

  

  

) Vgl. Edzard, ZZB, $. 93 f. 10.1; seither kein Fortschritt 
zögernd vorgeschlagene Ergänzung, vgl. seine Anm. 414, ist mir sowohl 

wegen der Form der Zeichenreste als wegen ihrer Stellung am Zeilenende unwahrschein 
lich 

) Hier bin ich Edzard gefolgt, vgl. seine Anm. 415. Nur eine systematische Unter 
suchung der Jahmamen, s. o. Anm. 29, könnte vielleicht ausweisen, 
der Zeichen auf die Zeilen nicht doch meine Lesung JCS 3 (I 
macht. 

  

       die Verteilung 
1), 8.56. b., erforderlich         
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nen, scheint mir weder unseren spärlichen und wortkargen Quellen zu 
) entnehmen noch durch altmesopotamische Parallelen zu stützen’® 

Das Ereignis läßt sich nicht näher datieren 

2. König (9) Irra-imitti, 
1. I-i1. Jahrname „b”, Ungnad, RIA 2, 8. 149 links [159.] - UM 

8/1 (1914) Nr. 20 Z. 30 f 

  

  

  

i-[mi-t]%) Nugal nig.si.sä in.g 

  

Jahr: König Irra-imitti stellte gerechte Ordnung wieder her”, 
Die Maßregel läßt sich nicht näher datieren, vgl. Sigrist, RA 71 

(1977), S. 123 Anm. 1 

3. König (11) Enlil-bäni 

1. E-b 1. Jahrname, s. Sigrist und Cohen, Or. 45 (1976), S, 
by; by mit Kommentar, S. 415 f 

“mu den-Ifl—bani lugal.e ud gü.un dumu }.si.in’ 

    413 6. b; 

mu.un.du,.a erim dumu 1.si.inkl.na $u in.ne.bar 
„Jahr: Köni 
den ‘Ertrag’ der Isiner abgeschafft hatte 

  

Enlil-bäni ließ die Männer aus Isin frei, nachdem er 

Sigrist und Cohen vermuten, daß sich die namengebenden Ereignisse 
im Jahre Enlil-bäni 1 abgespielt haben. 

I. E-b 2. Tonrolle IM 25874 mit Bauinschrift des (Königs) Enlil-bäni. 
Edzard, Sumer 15 (1959), $. 27 und Pl. 4 Nr. 14. Als Datierung Z. 10-12 

ud nfg.si.sä ki.en.gi ki uri i.ni.in.gar.ra 
iederhergestellt hat-   „als ich in meinem Reiche gerechte Ordnung w 

Edzards Vermutung, der Satz spiele auf die unter I. E-b 1 behandelten 
Ereignisse an, ist freibleibend; man könnte ihn auch auf I. E-b 3 bezie. 
hen. 

4. I. E-b 3. Wahrscheinlich dem Könige E 
Inschrift®®) an, deren schlecht erhaltene und schw 

lil-bäni gehört eine 
lesbare Abschrift in 

        

Vgl. ciwa A. Schott, „Hohe Beamte und freie Städte im Spiel der assy 
Staatskunst'", Ati del XIX Congress ...... degli orientalist (Roma, 1938), S. 75-77 
reilich nur vage Andeutungen. Die „ausführlichere und tiefer dringende Darstellung 
aller hier aufgeworfenen Fragen”', 8. 77 zweiter Absatz, ist meines Wissens nicht 

  

  

Ergänzt nach Z. 19, 
Auch wenn die Abschrift die am Ende einer Inschrift vielleicht zu erwartenden 

aber, wie etwa die vier großen Bauinschriften des Samsu-iluna zeigen, keineswegs obliga 
ten Segens- und Fluchformeln nicht aufweist, ist Römers Einstufung de 
Königehymnen', SKIZ, S. 3 vorletzter Absatz und öfter, sachlich unwahrscheinlich. 
Verwandtschaft der Königsinschriften mit der schönen Literatur ist übrigens ein oft 
konstatiertes Faktum 

Textes als 
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UM 5 (1914) Nr. 74 vorliegt®t). Ihre bereits in JCS 3, $. 30 f. und 35 £ 
umschriebenen,   übersetzten und besprochenen Partien enthalten neben 
bekannten Cliches auch konkrete Mitteilungen über „‚Wiederherstellung 
gerechter Ordnung”, die es sich lohnt, hier nochmals wörtlich anzufüh- 

   

  

  

  

Val. nibfrujf).a Im Nippur 
12. nig.si.sä stellte ich gerechte Ordnung 
13. mu.ni.in.gar wieder her 
14. nfg.gi.[na] ließ die Ehrlichkeit 
15. pa bf.2 sich zeigen 
16. udu.gim ka u [k]6 Wie (für) Schafe suchte ich 
17. ba.ni.in.k[in] Nahrung zum Essen®®) 
18. & sig[».g]a bf.kü fütterte (sic) mit grünen Kräutern. 
19. gif $udul dugud(!).da Das schwere Joch 
20. gü.bi im.ta.zi entfernte ich von ihrem Nacken, 
21. tus gi.na bf.durun siedelte sie fest an 
22. nibruki.a Nachdem ich in Nippur 
23. nig.gi.na die Ehrlichkeit 
24. mi.ni.in.gar.ra wiederhergestellt 

VI 1. $A.bi mu.düg.ga und es (der Bevölkerung) hatte 
wohl gehen lassen, 

2. 1.si.inki habe ich in der Stadt Isin 
10. nig.gi Ehrlichkeit 
11. nig.si.sä (und) gerechte Ordnung 
12. mu.ni.in.gar wiederhergestelt, 
13. $a kalam.ma mu.düg es dem Lande wohlgehen lassen 
14. Se nig.kur,.ra Die Gerste des Gersteanteils, 
15. igi 5.gäl l.me.a früher ein Fünftel 
16. igi 10.gäl.la reduzierte ich wahrlich 
17. he.mi.kuy auf ein Zehntel 
18. MAS.EN.KAK Die Untertanen ließ ich wahrlich 
Pocbel, UM 6 (1914), 5. 103, hatte am Anfange von I 1 'en-1fl" lesen 

  

wollen. Gegen meine von anderen Autoren mehrfach zitierte Emendation zu *bur ()-'ex 
spricht, daß Abkürzungen der von mir angenommenen Art nicht vorzukommen sche 
nen. Nach Photographie UM 5, Pl. CIV, könnte es so ausschen, als sei das von Poebe 
genau kopierte Keilgewirr zweischichtig, nämlich x oder x x “en mit nachträglich breit 
über x oder x x geschriebenem bıvar, als sei also schliclich nur Jex gemeint gewesen. 
Nach Analogie z. B. von “pt, VS 10 (1913) Nr. 199 142, und fi, 117°, für Lipit-Itar 

ur, 11.377; 41%; II 6, für Ur-Ninurta; vgl. weiter Hallo, JCS 18 (1964), $. 67 rechts. 
Anm. 11, wäre Sen, da seit Pocbel, UM 6, S. 118 letzter Absatz, die Zuschreibung des 
Textes an einen König von Isin feststeht, Verkürzung des Nam 
Anfang an vermutet hatte 

) Vgl. Falkenstein, ZA 49 (1950), S. 106 Z. 24 mit $. 128 
widerlegt); neuerdings Sjöberg, Essays Finkelstein (1977), $. 19 

  

ns Enlil-bäni, wieich von   

zu (durch unsere Stelle 
2.%. 

     
   



  

    

  

     

30 1/2/3/84—1/3/1/$ 

19. itu.da im Monat 
2%. ud 4.am(ı) (nur noch) vier Tage 
21. be.gub Dienst un 
22. mäß ande Nachdem das Vich 
3. &gal.la.ke des “Palastes 
M. alaxıxa (früher gewöhnlich) das ......-Feld 
(5) xx 

26. fb.kü.adı) abgeweidet hatte 
VIT 1. i dutu (und) sie Klagen®) 

2. b£.in.ch.a darüber angestimmt hatten®* 
3. mä$ anse habe ich das Vich 
4. &-gal.la des "Palastes” 

5. ab.sfn.ta aus den Saatfurchen 
6. be&.em.ta.2 wahrlich vertrieben 
7. i Sutu sum.bi das Verursachen von Klagen 
8. nfg.gig.ga für strafbar erklärt‘ 

9.) be.ni.ku 

Man darf wohl annchmen, daß die VI 14 ff. beschriebenen Maßregeln 
nicht nur für die vorh   genannten Städte Nippur und Isin, sondern für 
das ganze Land gelten sollten. Die erste, VI 14-17, bewirkt die Herabset 
zung eines Tarifs auf die Hälfte, was man sich aber unter der „Gerste 

  

des Gerstenanteils”” hier vorstellen soll, ist beim Fehlen näherer Angaben 
dem Uneingeweihten nicht ersichtlich. Deutlich ist die zweite Maßregel 
VI 18-21, auch wenn wir sonst nichts über die erwähnte Dienstpflicht 
wissen. Eine Beziehung zu I. L-I 2 II 25-35, s. 0. S. 24, welche Edzard, 
ZZB, S. 83 Anm. 405, vermutet, ist möglich, aber bislang nicht 
beweisbar. Daß auch diese Maßregel der Bevölkerung das Leben leichter 
machen sollte, läßt sich ohne nähere Kenntnis der Umstände nur raten 
Die dritte Maßregel, VI 22-VII 9, ist ohne weiteres als Abschaffung eines 
Servituts oder eines eingerissenen Mißstandes zu verstehen 

) Vgl. Erica Reiner, AfO Beiheft 11 (19: 
*) Das Subjekt des Relaivsatzes muß, je 

falls (eine Gruppe) Untertanen, 
Wönlich: „zum Tabu gemacht 

8.5720 6.2)2.9, 
unlesbar, in VI 24 £. gestanden haben,        



DRITTES KAPITEL 

RECHTSAKTE IM KÖNIGREICHE LARSA 

Während die Jahrnamen von Isin allerlei Hinweise auf königliche 
Rechtsakte enthalten, deren keiner für mich aus privaten Rechtsurkun 
den belegbar ist, beziehen sich umgekehrt Kontrakte aus dem Reiche 
Larsa oft auf königliche Erlässe, aber die Jahrnamen erwähnen solche 
nie. Dieser Unterschied ist, was die Rechtsurkunden betrifft, wohl nur 
ein scheinbarer un 

  

it der Dürftigkeit des uns zur Verfügung stehen 
den Materials aus dem Lande Isin zu erklären. Das Schweigen der Jahr 
namen von Larsa dagegen, die wir bis auf wen   ige Ausnahmen kennen, 
hinsichtlich der Rechtsakte kann nur ein bewußtes sein. Es steht zu den 
Gepflogenheiten der Kalendermacherei nicht nur der Hofkanzlei von 
Isin, sondern auch derer von Babylon, Uruk, Einuna, Hana im Gegen 
satze. Der Grund dafür ist nicht ersichtlich.   

Alle hier vorzulegenden Andeutungen über königliche Rechtsakte in 
Larsa fallen in die Zeit des Königs (14) Rim-Sin®s), 

Erster Anschnirt: Ärtere RecnrsaKte Des Könios (14) Rim-Sın 

1. L. R-S 1. TCL 10 (1926) Nr. 40, übersetzt und tw. umschrieben 
von Jean, Larsa (Paris, 1931), S. 190 f. Nr. 94, aus Larsa vom -. XII 
Rim-Sin 15. Normaler Kaufvertrag über einen Dattelpalmengarten 
Zwischen Vertragstext und Ze 
fel) Z. 19-22 der Vermerk 

genliste nur in Nr. 40 A (wohl Innenta. 
  

-tu pu-ut ma-tim i-li-lu-ma Nachdem ‘die Stirn des Landes 
rein geworden war 

ü ku-nu-ka-tum it-ta-ab und ferner die Urkunden ‘auf     schüttet” worden waren, 
kü—nin-Subur giß sar hat K. (= der Käufer) 
in.$i.in.sän den Garten gekauft 
So gegen Jean, dem Matous, AOr 18/4 (1950), S. 51 XT., folgt 

  

IM 26913, Bruchstück des Schaftes eines Tonnagels, trägt den Rest einer Inschrift 
Kopie Sumer 13 [1957], Pl. 3; Umschrift und Kommentar 8. 185 unten 1.), die nach 
Edzards scharfsinnigen Ergänzungen vielleicht Mitteilungen über eine ,,Wiederhers 
Tung gerechter Ordnung” und Abschaffung einer öffentlichen Abgabe enthalten hat und 
nach 18° wohl von einem Könige von Larsa stammt, Es wäre die einzige mir bekannt 
offizielle Erwähnung eines Rechtsaktes im Königreiche Larsa, weshalb hier wenigstens 

au ar unergküige Kragen hingen 

   



    

Die Ausdrücke ellum mit Subjekt pätum (bzw. ellum als Autribut von pi 
um) und sein häufiger vorkommendes Kausativ pütam ullulum®”) dürften 
mit einem verschollenen folkloristischen Rechtsbrauche zusammenhän- 
gen, dessen Symbolik nicht fern zu suchen ist, 
Schorr, VAB 5 (1913), $. 47 Anm. 5, eingeschlagenen Richtung®®). pic 
am ullulum, neben bloßem ullulum von der Sklavenfreilassung, neben pü 

allerdings kaum in der von   

am ubbubum®°) von der richterlichen Feststellung des legitimen Eigen- 
  

tums einer Partei an einem Objekte nach prozessualer Zurückweisung 
der Vindikation desselben seitens einer Gegenpartei gesagt, bedeutet also 
etwa „jemanden/etwas formell für frei von fremden Ansprüchen erklä 

im Falle der Sklavenfreilassung durch rechtlich binden 
den Verzicht des Berechtigten/Besitzers auf eigene rechtsgültige Ansprü 

  

ren”, und zw    

che, mit dem auch allen aus ihnen ableitbaren möglichen Ansprüchen 
Dritter automatisch der Rechtsgrund entzogen wird, im Falle richterli 
chen Urteils durch Verwerfung bereits erhobener Ansprüche Dritter als 
unzulässig. 

Wie elölum mit püt mätim als Subjekt hier aufzufassen ist, läßt sich beim 
Fehlen weiterer Nachrichten nicht sagen. Analog besser bekannten 
Rechtsakten kann man an sich entweder an Verzicht der Regierung auf 
geschuldete Zahlungen der Untertanen denken oder an Annullierung 
rechtsgültiger Forderungen privater Gläubiger oder auch an beides zu 
sammen; s. aber das Folgende. Eine Übersetzung „‚Nachdem das Volk 
frei von Forderungen geworden war”” trägt beiden Möglichkeiten Rech. 

Für tabäkum in dem Ausdrucke ku-nu-ka-tum i-ta-ab-ka und ki 
$ 6, wollte A/1 (1964), S. 9 rechts 

letzter Absatz f., „a secondary stem with initial 2” zu abäkum B, „‚um- 

  

rum bu-bu-ul-U-i it-bu-ku, s. u. B.     

stürzen”, $. 8 rechts [., ansetzen. Es bleibt abzuwarten, ob der zu- 
künftige Band T an dieser Hypothese festhalten wird. Mit AHw, 8. 1296 
rechts N 1), vgl. S. 1293 
(G) 6) ©), glaube ich, mit nur einem Verbum abä 
deutungsnuance „‚wegwerfen””, auskommen zu können. 

  

rechts G 1) e), und, schwieriger, $. 1296 links 
hier mit der Be-   

Sachlich vergleichbare Ausdrücke beziehen sich auf physische Zerstö 
rung (mit der symbolischen Nebenbedeutung des folkloristischen Rechts- 
brauchs) privater Schuldurkunden, s. u. S. 124 zu hepim. Nimmt man 

   

    

) E(1958), S. 81 links 1. b) bzw. $. 104 rechts unten f, €), und. 82 rechts d) Ende 
AHw, $. 197 rechts G d), und $. 198 links 4) b) 

) Die von Schorr zitierte Stelle, s. jezt W. G. Lambert, BWL (1960), $. 54 f. Zeile 
Im, spricht nicht vom „Reinigen der Stirn’, vgl. Lambert, Atra-basis (1969), 8. 151 zu Z. 
09, mit sllschweigender Verbesserung von BWL, 5. 34 Zeile m; M/1 (1977), 5. 352     

  

  

links 5. (falsch und unvereinbar mit M inks 
N. 

  

1977], 8. 311 links 1. a); AHw, S. 

  

) UET 5 Nr. 48 Rs. 4-87; 249 2. 3 
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das auch hier an und beachtet die beiordnend-zufügende Konjunktion ü, 
so könnte man vielleicht folgern, daß von den oben für den erstgenann- 
ten Vorgang elölum zur Wahl gestellten drei Möglichkeiten hier nur die 
erste zutrifft, nämlich ein Verzicht der Regierung auf seitens der Unter 

  

tanen geschuldete Zahlungen, weil die zweite erwogene Möglichkeit viel- 
mehr hinter dem zweiten Sätzchen, dem Wegwerfen der Urkunden, zu 
suchen sei. Ohne zusätzliche Daten muß das bloße Vermutung bleiben. 

2. Solche „‚nach Art eines Datums dem Kontrakt hinzugefügten, aber 
auch in dessen Kontext gesetzten Formeln” haben nach Landsbergers 
Feststellung, SD 2, S. 230 h), den Zweck, den betreffenden Kontrakt 
ausdrücklich als nicht unter die erwähnte, kürzlich erfolgte 

    

Sondermaßregel fallend zu kennzeichnen und so seine Unumstößlichkeit 
zu betonen. Das führt im vorliegenden Falle zu der Frage, wieso bei ei- 
nem Dattelpalmengarten-Kaufe eigens protokolliert wird, er sei nicht 
von einer Regierungsverordnung betroffen, welche nach Obensteheı 

  

dem möglicherweise rückständige Schulden bei der Regierung sowie pri 
ußerte Vermutung 

nicht wieder zurücknehmen und die Natur der Maßnahmen als uner 

   
vate Schulden annullierte. Will man daraufhin die ge   

findlich auf sich beruhen lassen, so sche ich nur den Ausweg in die Spe 
kulation. Der Vertrag ließe sich mit dem Erlaß privater Schulden rei- 
men, falls er nur der Form nach einen Kauf, in Wirklichkeit jedoch die 
Tilgung einer Schuld durch Zedierung eines Grundstücks betroffen ha- 
ben sollte 

Unsere Urkunde gibt uns durch ihr Datum -. XII. Rim-Sin 15 den ter 
te quem dieses königlichen Rechtsaktes an die Hand 

  

Zweiter Auschnitr: Erster RecHTsaKt 

Zu den folgenden Urkunden vgl. Landsberger, SD 2, S. 231 i). Auf 
die dort signalisierten drei Verordnungen lassen sich die urkundlichen 
Zeugnisse, hier möglichst nach ihren Daten gruppiert, versuchsweise 
verteilen wie folgt 

1. L. R-S 2. Früher Strassmaier Nr. 237%), neu ediert von Charpin, 
Archives familiales et propriet£ priv&e en Babylonie ancienne: Etude des 
documents de „Tell Sifr"” (Paris, 1980), als TS 99 und TS 99 a in Um- 
schrift, $. 273 £., und Übersetzung, $. 133 $3, mit Kommentar, $. 133 f 
Aus Kutalla vom VII. Rim-Sin 25, wohl als Empfangsquittung über die 

  

genannten zwei Grundstücke aufzufassen. 

   ) Verhandlungen des Fünfien Internationalen Orientalisten-Congresses .... Berlin 
1881, Teil 1 (1881). Beilage zu No. I, 14, 8. 40. Den Hinweis auf diesen als verschol 

Ien erklärten Text, vgl. Jean, TS (1981), $. 21 unten, verdanke ich Stol    
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Mit 1/3 Quadratrute Hausgrundstück ? in [...Jalmum, 9 2/3 Qua- 
dratrute wüstem Grund * neben dem Hause des Ribam-Sin, 5 eine Front 
das Haus des Ili-tappe, 6 in Kutalla — 9 [hat] 7 zufolge der königlichen 
Maßregel (a-na si-im-da-at Sar-ri-im) ® den Silli-Ilabrat ° Puzur-Sin 
[abgefunden]””; beschworenes einseitiges Nichtanfechtungsversprechen 

Daß eine Immobilienveräußerung seitens Silli-Ilabrat dem hier ver 
brieften Rechtsgeschäfte vorausgegangen und durch die königliche   

Maßregel rückgängig gemacht worden war, vermute ich nur nach Analo- 
gie der hier gesammelten Belege. Die Urkunde beweist die Gültigkeit der 
Maßregel außerhalb der Stadt Larsa. 

L. R-S 3. YBT 8 (1941) Nr. 52, früher BBD (1919) Nr. 23, wonach 
HG 6 (1923) Nr. 1761. Aus Larsa, vom 19. VIII Rim-Sin 25. Urteilspro- 
tokoll 

Z. 3, al-Sum si-im-da-at Sar-ri-im | ib-qi-ru, läßt sich am einfachsten als 

  
  

Breviloquenz verstehen, wenn man in 

  

m sowohl die Subjunktion als 
lie Quasipräposition sieht, welch letztere in dem verwandten Ausdrucke 

$-fum a-wa-at Sar-ri-im, YBT 8 Nr. 94 Z. 8, s. u. R-S 8, bezeugt ist 
30 Quadratruten mit Dattelpalmen bestandener ? Garten des 

  

Elme$um, Sohn des Usi-ina-puß[gim] — ? weil er (ihn) wegen der könig- 
lichen Maßregel vindiziert hatte, * mit 8 Sekeln Silber (für den) 
Garten 5 abgefunden worden”’. Dann folgt das beschworene Nichtan   
fechtungsversprechen des E., Z. 6-11, der die Tafel wohl auch — mit ei 
nem Siegel mit Spruch, ohne Namen des Besitzers — gesiegelt hat. 

Die lakonische Urkunde ist eine von einem gewissen Elm&fum ausge 
stellte Qui 
Transaktion, welche dann durch eine königliche Maßregel annulliert 

  ung, der seinen knapp 11 Ar großen Palmengarten mit einer 

wurde, einem anderen übereignet hatte. Elm&um reklamierte auf die 
Maßregel hin seinen Garten, überließ ihn aber dem neuen Eigentümer 
gegen eine Zahlung von 8 Sekeln Silber. Der Schreiber Sin-Samuh, Zeu- 
ge (Z. 20), scheint es nicht nötig gefunden zu haben, den Namen des Ei 

  

  

gentümers des Gartens und Empfängers der Quittung in ihr anzugeben; 
vielleicht betrachtete er die Quittung als Anhang zu der ursprünglichen 
Kaufurkunde. Die Identifikation des Eigentümers etwa mittels der Zeu- 
genliste, die mit einem Obmann der Kaufleute beginnt und mindestens 
zwei Kaufleute enthält, ist mir nicht gelungen 

L. R-$ 4. TCL 10 Nr. 67 = Jean, Larsa, $. 138 1. Nr. 17, aus Larsa 
vom +. IX. Rim-Sin 25, 

! Als Ersatz 2 für 2/3 Q; 
königliche Maßregel (fällı)”"), 

  

jadratrute Hausgrundstück, das (unter die) 

  

welches von Abi-iddinam * Iddin-  
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jem Ih-litgul?2) Amurrum 5 gekauft hatte, !! hat 6 16 Sekel Silber ? 
dem Ilijatum, ? den Söhnen des A., !9 Iddin-Amurrum 

und 
  

verabreicht 
dann kurzes beschworenes gegenseitiges Nichtanfechtungsversprechen, 
Z. 12-14 

Der Kontrakt über den in Z. 1-5 erwähnten Hauskauf aus dem Archi 
ve des Käufers ist in TCL 10. Nr. 50 Aund B = Jean, Larsa, 8. 137 Nr 
13, aus Larsa vom -, IV. Rim-Sin 20 erhalten. Als Verkäufer sind dort 
Abi-iddinam, Ii-littul und Iliiatum genannt, A Z. 5-7, vgl. 14-16; BZ 

5, vgl. 12-14; der Kaufpreis beträgt 1 Mine 6 Sekel Silber, A Z. 10 = B 
Z. 8, und ist damit weitaus der höchste, den Matou$ in seiner Tabelle 
AOr 18/4 (1950), $. 33 £., verzeichnet 

Ein Vergleich beider Urkunden ergibt, daß etwa viereinhalb Jahr nach 

  

  

dem Kaufe eines Hauses der Käufer wegen einer inzwischen erfolgten 
königlichen Maßregel zweien der drei Verkäufer — der dritte, ihr Vater 
war inzwischen vielleicht verstorben — eine Nachzahlung von knapp ei 
nem Viertel des ursprünglichen Kaufpreises leistet 
2.L.R-$ 5. YBT 8 Nr. 139 aus Larsa vom -. XII. Rim-Sin 

maler Hauskaufvertrag. Zwischen der Beschreibung des Kaufgegenstan- 
des, Z. 1-3, und der Kauferklärung, Z. 5-8, steht die Bemerkung 

egir inim lugal, „‚nach (zeitlich!) dem Befehle des Königs 

    

welche den Vertrag als nicht mehr unter diesen „‚Befehl”’ fallend sichern 
soll. Daß der Ausdruck mit der Wendung warki simda leichbedeu 

    

tend ist, hat Landsberger, SD 2, S. 231 i), erkannt 
L.R-S6. TCL 10 Nr. 70 A undB = Jean, Larsa, $. 139 Nr. 19. Aus 

Larsa vom 30. XII. Rim-Sin 27 
! Als Ersatz für /3 Quadratrute, ? welche von Iribam-Sin > Iddin 

Amurrum * gekauft hatte, 10 hat 5 10 Sckel Silber $ als Preis für 2/3 Qua. 
dratrute Hausgrundstück”*) 7 Idd. ® dem Lamassatum ® und dem 

  

Ti-iddinam’®) 10 verabreicht”” und beschworenes gegenseitiges Nichtan- 
fechtungsversprechen, B Z. 11-13 

L. R-S 7. BIN 7 (1943) Nr. 166 aus Larsa vom 18. VI. Rim-Sin 28 
146 Quadratruten Garten ......, * Garten des Ipqu-Adad — ? von I 

dem Eigentümer des Gartens, ® hat sich 7 Adad-remeni ® auf den Befehl 
des Königs hin (i-na a-wa-at Sar-ri-im) ® den Garten (gi$ sar-am(?)) her 
  

   

  

) dingir—Uti-ul. Für vielleicht unkorrekte Wiedergabe des Wi dem Zei 
chen pıncır gibt es viel mehr Beispiele, als Stamm, MVAe G #4 (1939), 5. 70 Anm. 2, 
ufführe 

) Zu beachten, daß die zwei anderen hohen Preise dort gleichfalls für schr klein 
Grundstücke gezahlt worden sind. 

*) Jeans Lesung und Übersetzung simmt nicht mit seiner Kopie überein, außerdem 
ist ein Grundstück von 3 Quadratrute = 24 mi erfahrungsgemäß kein Garten, sondern   

Hausgrun 
) Erben des Irfbam-Sin?  
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ausgeben lassen”; dann folgt beschworenes beiderseitiges Nichtanfech 
tungsversprechen, Z. 10-12 

Zu ü-stesi, Z. 9, vgl. Finkelstein, AS 16 (1965), $. 237 zu Z. 9; Vf., 
AbB 7 (1977), S. 129 Anm. 153 9) 

L. R-S 8. YBT 8 Nr. 94, früher BBD Nr. 15, wonach HG 6 Nr. 1762 
Aus Larsa vom 24. VI. Rim-Sin 28 

2 Quadratruten wüstes Hausgrundstück ..... 9 hat 3 Abum-wagar 
$ dem Apil-Sin 7 und dem Tigdum ® 

     

wegen des Befehls des Königs 
(aS-Sum a-wa-at Sar-ri-im) 9 als Ersatz ihres Hausgrundstücks verabreicht 
und beschworenes, wohl gegenseitiges Nichtanfechtungsversprechen 
2. 101 

Ein Vergleich der Urkunde mit L. R-S 4; 6; 10; 11 spricht für Lands: 
bergers Ergänzung der Lücke am Anfange von Z. 9 zu [pu]-hla]-at, OLZ 
1922, Sp. 508, und gegen [pf}-h[a]-at, HG 6, S. 150 Anm. 2 2. St 

L. R-S 9. TS (1931) Nr. 22 und 22 a, früher Strassmaier, Warka 
(1882) Nr. 95, wonach HG 3 (1909) Nr 
sch: 

  28; jetzt Charpin, op. cit., Um 
ft $. 214 f.; Übersetzung und Kommentar $. 29 £. $3; aus Ur vom 

VIII. Rim-Sin 28 
1 Quadratrute Hausgrundstück ..... 1! haben * auf die königliche 

Maßregel hin (a-na si-im-da-at Sar-ri-im) 5 Sin-putram, $ sein Bruder B 

    

iddinam 7 und ihre Brüder, ® die Söhne des Sasiia, ° dem’°*) Sin-imgura, 
® Sohn des Ipqusa, !! verabreicht””. Die Klauseln fehlen jetzt 
Auch diese Urkunde zeigt, daß die königliche Maßregel außer Larsa 

auch andere Städte betraf, vgl. oben L. R-S 2; unten 15. 
Daß sich das Rechtsgeschäft auf einen früheren Hauskauf bezicht, ist 

nur geraten, 
L. R-$ 10. TCL 10 Nr. 76 = Jean, Larsa, $. 140 f. Nr. 21, aus Larsa 
vom -. IV. Rim-Sin 29. 

! Als Ersatz für ein wüstes Hausgrundstück, ? das (unter die) könig 

    

liche Maßregel (fällt) (Ja si-im-da-at Sar-ri-im), 9 welches Samaß-tappa-ilija 
* an Iddin-Amurrum verkauft hatte, !0 hat 3 2/3 Quadratrute 10 
Gran’”*) Hausgrundstück Iddin-Amurrum ® dem 8. 10 verab- 

reicht’”. Beschworenes gegenseitiges Nichtanfechtungsversprechen, 2 
11-13, und Garantie des I. für den Fall einer Vindikation, Z. 14 f 

L. R-$ 11. TCL 10 Nr. 132 = Jean, Larsa, S. 139 Nr. 18, aus Larsa 
vom -. X1(?). Rim-Sin ?77) 

  

    

  

) So in Nr. 22 Z. 9 express vb 
) Eine „„Überse d. h. ein uns geläufiges Sachäquivalent des Flächen-Grans, 

vgl. Powell, ZA 62 (1972), 5. 188 1., kenne ich nicht, Als 10800ter Teil des Sar, „Qu, dratrute”, mißt es etwa 33,3 cm. Das Grundstück war also, wenn man die Quadratrute 
zu 36 m? annimmt, 24 1/30 m? groß, 

) Mit der mir unverständlichen Formel mu 10 xum nu pı il, Z. 21, nach Nougayrols 
  Kollation von Jean richtig kopiert, weiß ich mir keinen Rat. ImmoBiliengeschäfte des    
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„‚' Als Ersatz für ein Hausgrundstück 
Nür-Sama: gekauft hatte, 9 hat $ zufolge der könig- 
lichen Maßregel (a-na si-im-da-at lugal) 7 6 Sckel Silber I. ® dem Nür-Sin 

? verabreicht"” und beschworenes Nichtanfechtungsversprechen (des 1.) 
Der Kontrakt über den in Z. 1-5 erwähnten Hauskauf aus dem Archi- 

„10 Nr. 128 Aund B = Jean, Larsa, $. 138 Nr 
15, aus Larsa vom Jahre Rim-Sin 167°), erhalten. Nach ihm war das ver 

kaufte Hausgrundstück /3 Quadratrute groß und erbrachte 17 Sckel Sil- 
ber. Das Verwandtschaftsverhältnis der beiden Verkäufer, deren einer 

welches von Nür-Sin 3 und 
  * Iddin-Amurrum 

      

ve des Käufers ist in 7 

  

bei Abschluß des späteren Kontraktes vielleicht schon verstorben war, ist 
auch hier nicht angegeben, ging aber vielleicht aus den oder einer der 
Siegellegenden hervor”). 

Die Nachzahlung zufolge der königlichen Maßregel betrug rund ein 
Drittel des ursprünglichen Kaufpreises 

L. R-$ 12. TCL 10 Nr. 105 = Jean, Larsa, $. 151 Nr. 28 a (Para- 
Phrase), aus Larsa vom 18. X. Rim-Sin 31%). 

Wegen eines Gartens, den von $u-Nanä 2 Iddin-Amurrum, Sohn 
des I um, Sohn des Samaf- 

  

ilum, 3 gekauft hatte, 5 hat * Iddin-Amu   

tapp£, 5 gegen ihn die Vindikationsklage erhoben. 6 Man gewährte ihnen 

  

Prozeß (mit dem Erfolge, daR) ? 1 Morgen Garten ® (und) 1 1/2 Morgen   

nicht bestelltes Land 9 I dem I., Sohn des 

  

Sohn des Btar-ilum, 
Samat-tapp£, "1 zufolge der königlichen Maßregel (a-na s-im.da-al dar-r 
im) 1? verabreichte"” und beschworenes gegenseitiges Nichtanfechtungs 
versprechen, Z. 13-15 

Der Rechtsurkunde ist nicht zu entnehmen, welche Beziehungen zum 
ursprünglichen Eigentümer des Gartens es dem obsiegenden Vindikan 
ten ermöglichten, auf Grund der königlichen Maßregel einen Prozeß ge 

Ich muß es dahingestellt sein lassen, ob die hier gemeinte königliche 
Maßregel noch die erste oder bereits die zweite war 

L.R-S 13. Auch zeitlich wäre es nicht unmöglich, daß der nach dem 
Namen des Jahres Rim-Sin 26, s. Ungnad, RIA 2, S. 163 links 228 
(26.)®), im Jahre Rim-Sin 25 gegrabene „Gerechtigkeitskanal”, fd 
nfg.si.sä, die Erinnerung an die königliche Maßregel, die uns hier be 

  

schäftigt, aufrechterhalten sollte. 

  

  

Käufers Iddin-Amurrum sind nach der Übersicht bei Matouf, AOr 17/2 (1949), 8. 149 1, während der Jahre Rim-Sin 7 bis 36 bezeugt 

  

) mu en-te.na fd bE-gälmu.ba.al, AZ.25f. = BZ. 2Af., isteine Variante des 
Namens dieses Jahres, wie Ungnad, RIA 2 (1938), S. 158 r. [173.], mit falschem Argu 
ment richtig erraten hat, s. jetzt Sol, Studies (1976), 8. 21 zu 16. 

Siegelabrollungen von Jean, Larsa, erwähnt, in TCL. 10 jedoch nicht kopiert 

  

utlich in der Kopie, nicht mit $. 5 „‚Rim-Sin 50' 
Dazu noch der ds. sa-Name des Jahres Rim-Sin 2   UET 5 Nr. 361 2. 191.      
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Dritter AnschNITT: CHARAKTER DER ERSTEN MASSREGEL 

1. Bezichen sich die Belege L. R-S 3-12, wie ich angenommen habe 
auf ein und dieselbe königliche Maßregel, was bei R-S 2 und 11 wegen 
ihrer unklaren Datierung und bei R-S 12 wegen seines spät     Jatums 
nicht ganz sicher ist, so kann man ihnen betreffs dieser Maßregel das Fol- 
gende entnehmen. 

1) Nach R-S 2 ist sie spätestens im Monat VII, nach R-S 3 vor dem 19 
VII. Rim-Sin 25 erfolgt. Das bestätigen R-S 4 und 5 sowie indirekt 13 
falls ich den Namen des „‚Gerechtigkeitskanals”” richtig auf sie beziehe, 
2) Der zu R-S 11, freilich unbekannten Datums, gehörige, durch die 
Maßregel annullierte Kontrakt war bereits im Jahre Rim-Sin 16 abge 
schlossen worden, der zu R-S 4 vom -. IX. Rim-Sin 25 gehörige Kon 
trakt am -. IV. Rim-Sin 20. Die Maßregel erstreckte sich also auf 
fünf Jahre, R-S 4, vielleicht sogar auf etwa neun Jahre, R-S 11, vorher 
getätigte Grundstückskäufe 

3) Nach R-S 3 strengte der Verkäufer des Grundstücks, nach R-S 12 
ein anderer Mann auf Grund der Maßregel einen Prozeß an, bagärum 

      

Man darf vermuten, daß das stets der Fall war, auch wenn es in den Ur 
kunden nicht erwähnt wird, daß die Maßregel also nicht automatisch 

  

wirksam wurde 
#) Vielleicht ist das der Grund, warum die Folgen der oben 1) hypothe- 
tisch in die erste Hälfte des Jahres Rim-Sin 25 datierten Maßregel, die in 
R-S 2-5 bereits ab Monat VII desselben Jahres eintraten, in anderen Fäl- 

len erst im zweiten, R-S 6, dritten, R-S 7-9, vierten, R-S 10, und sogar 
sechsten Jahre, wenn R-S 12 hierher gehört, beurkundet wurden. 

5) Die königliche Maßregel dürfte die Nichtigkeitserklärung von 
Grundstückskäufen, welche in den ihr vorhergehenden Jahren, s. 0. 

  

getätigt worden waren, beinhalten bzw. nach 3) dem Verkäufer die Mög, 
  lichkeit geboten haben, den Verkauf gerichtlich rückgän, 

  

ig machen zu 
weit ersichtlich, Häuser, R-S 2; 4-6; 8; 9 (?) 11; wü 

ste Hausgrundstücke, R-S 2; 10; Gärten, R-S 3; 7; 12, jedoch nicht Fel- 
der, soweit bekannt. Ob die genannten Kategorien generell unter die 

lassen. Sie betraf, so   

Maßregel fielen, läßt sich unseren Belegen nicht entnehmen, 
6) Über den soeben angenommenen Charakter der Maßregel fehlt uns 

jede direkte Mitteilung. Ich postuliere ihn, weil die in R-S 2-4; 6-12 vor 
liegenden, auf d 
Folgen einer An 

  

i Typen verteilten Rechtsgeschäfte sich einheitlich als 
lierung früherer Kaufverträge erklären lassen, 

7) Die erste Möglichkeit, welche die königliche Maßregel dem Verkäu- 

  

  

fer eines Grundstückes bot, ergibt sich aus R-S 7, Urkundentyp I: der 
Verkäufer verlangte und erhielt das verkaufte Grundstück zurück  
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Die viel öfter bezeugte zweite Möglichkeit war, daß der Verkäufer den 
früheren Verkauf zwar bestätigte, die Verkaufsbedingungen jedoch   

nachträglich zu seinen Gunsten veränderte, d.h. eine zusätzliche Lei   

stung vom Käufer verlangte und erhielt. Diese Korrektur des ursprüngli 
chen Vertrages tritt in zwei Formen auf 

8) Urkundentyp II a: R-S3. Der Verkäufer erhält vom ungenann- 
ten Käufer eine Nachzahlung in Silber, deren Größenverhältnis zum ur 

    

sprünglich bezahlten Kaufpreise wir nicht kennen 
Urkundentyp IT b: R-S4; 6; 11. Auch diese Belege betreffen Nach- 

zahlungen des Käufers in Silber, in R-S 4 knapp ein Viertel des ur- 
sprünglichen, bereits ungewöhnlich hohen Kaufpreises, in R-S 11 reich- 
lich ein Drittel; das Verhältnis in R-S 6 ist unbekannt. Sachlich mit Ur 
kundentyp II a identisch, unterscheidet sich Urkundentyp II b nur der 

  

Form nach dadurch von ihm, daß der Zuschlag als ‚‚ana pühat des Grund- 
stücks’” gezahlt bezeichnet wird. Das hat Matouß, AOr 18/4 (1950), S. 
61 Appendice 2, dazu verführt, diese Kontrakte als Immobilientausch. 
Urkunden aufzufassen, was ihrem Inhalte zuwiderläuft, s. u. 9) 

9) Urkundentyp III a. Zufolge R-S 9 überhändigen einige Männer 
einem anderen ein Hausgrundstück; daß es eine nachträgliche Leis   
der Käufer eines Grundstückes an dessen Verkäufer betrifft, steht mit 
keinem Worte im (fragmentarischen) Texte und wird hier in Hinblick 
auf R-S 12 nur als plausibel angenommen. Mit R-$ 2 steht es ebenso. 
Nach R-S 
Größe gekauft hatte, dem Vindikanten ein Stück Garten und ein Stück 

   12 überhändigt ein Mann, der einen Garten unbekannter 

Land. 
Urkunden des Typs III b sind sachlich mit denen des Typs III a iden: 

tisch und unterscheiden sich von ihnen nur der Form nach, indem das 
vom Käufer dem Verkäufer nachträglich überhändigte Grundstück als    
„[Pülhat’” des verkauften, R-S 8, bzw. als „‚ana pühat”” des verkauften 
überhändigt, R-S 10, bezeichnet wird, 

2. Gegen Matou$ (s. 0. 8) Ende), wo R-S 8 nicht erwähnt ist, ist R-$ 
10 kein Tauschvertrag, wie schon ein Vergleich seines Formulars mit de- 
nen echter Tauschurkunden beweist'2). Daß in unserem Urkundentyp 
TIL b die Wendungen pühat bititunu, R-S 8, bzw. ana pühat € kislab, R-S 
10, welche in gewissen Tauschurkunden-Formularen vorkommen, ge- 

  

      
  

braucht werden, entspricht der öfter zu beobachtend    Praxis altbabylo- 
licher Geschäfte so.   

nischer „Notare”’, für die Protokollierung ungewä 
viel wie möglich die vorhandenen Formulare zu verwenden®). Die An- 

Für eine hier nicht wieder abgedruckte Übersicht über die Formulare de 
auschurkunden aus Larsa und der hier besprochenen Urkunden s. mein SD 5, 8. 210 
381,8.2131.82 
») Als einziges Beispiel sei BIN 7 (1943) Nr. 69 genannt, vgl. mein JCS 3 (1951), 8 

11.3 
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leihe beim Formular der Tauschurkunden hat der „‚Notar”” hier offenbar 
deshalb gemacht, weil ihn der Effekt des zu protokollierenden neuartigen 
Rechtsgeschäftes an den Effekt eines Tauschgeschäftes erinnerte, nach 
dessen Abschluß Objekt a der Partei A Eigentum der Partei B, Objekt b 
der Partei B Eigentum der Partei A geworden ist. Aber die einigermaßen 
vergleichbaren Wirkungen dürfen uns nicht dazu verführen, die uns be 
schäftigenden Rechstgeschäfte mit Tausch zu verwechseln oder auch nur 

zu vergleichen. Dei   ‚Tausch erfolgt Zug um Zug auf Wunsch und im ge- 
genseitigen Einvernehmen der Parteien. Das in R-S 8 und 10 beurkun- 
dete Auswechseln von Grundstücken dagegen hatte nicht in der Absicht 
der Parteien gelegen und war in drei Phasen zustandegekommen, deren 
zweite oh   ihr Zutun durch Eingriff von oben eintrat und von denen 
keine einzige den Charakter eines Tausches hatte. Zunächst hatte B von 
A dessen Objekt a erworben (in R-S 10, wie ausdrücklich gesagt ist 
durch Kauf), dann war der Besitzwechsel dui   h die königliche Maßregel 
annulliert worden, zuletzt hatte B sich das fortgesetzte Eigentum an dem 
früher von ihm erworbenen und ihm durch die königliche Maßregel ab- 

  

gesprochenen Objekte gesichert durch unfreiwillige Hingabe eines ihm 
gehörigen Objekts b an A. 

Daß die Anleihe beim Formular gewisser Tauschurkunden nur ein 
Notbehelf des „‚Notars”” war, zeigt unser Urkundentyp II b, der, offen 
bar in Anlehnung an Typ III b, aber ohne Beispiel in den Formularen 
der Tauschurkunden, von „Silber ana pühat eines Hauses” spricht‘) und 
damit den Versuch, unsere Kontrakte der Form nach den Tauschurkun- 

dum führt. Urkundentypen II a und III a be 
weisen übrigens, daß manche “Notare’” ohne solche behelfsmäßige An- 
den anzugleichen, ad abs   

gleichung auszukommen wußten. 
3. Trifft die oben unter R-S 13 geäußerte Vermutung zu, so wüßten 

wir, daß die Regierung ihre Maßregel als „‚Wiederherstellung gerechter   

Ordnung”” ansah. Das sagt uns jedoch bitter wenig, so lange andere anti 
ke Mitteilungen über die Maßregel fehlen 

Unsere Belege enthüllen mir nicht viel. In R-S 4; 6; 10-12 ist das „,Op- 
fer'’ der Maßregel der Kaufmann Iddin-Amurrum, aus wohlhabender 
Familie, vgl. Matous, AOr 17/2 (1949), S. 142 fl.; Leemans, SD 3 
(1950), $. 54 ff., und am Erwerb 
Matouß, $. 149 f, Über die anderen „‚Opfer”” wüßte ich nichts zu sa, 
vor allem aber leider auch nichts über die durch die Maßregel Begünst 

  Grundstücken interessiert, s.       
  

  

ten, die ursprünglichen Eigentümer der verkauften Grundstücke. Für 
den König scheinen sie die wirklichen Opfer der Verhältnisse gewesen zu 

*) Sachlich zur 
prti?", MSL 1 (199 

  

nd ist denn auch Landsbergers Definition dieses ana pühat als 
S. 126 Anm. 2.    
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sein, denen er mit seiner Maßregel helfen wollte. Aus allerlei Anzeichen 
gewinnt man den   Eindruck, daß er nicht mehr und nicht weniger be- 
zweckte, als diese Opfer wieder in den Besitz ihres früheren, veräußerten 
Eigentums einzusetzen. Geht man von der plausiblen Annahme aus, die 
in R-S 2-4; 6-12 beurkundeten Geschäfte beruhten alle auf derselben 
Rechtsgrundlage, so verdeutlichen die Abmachungen unseres Urkun 
dentyps I und die der Typen II und III sich gegenseitig. Die zusätzlichen 
Leistungen der Käufer und ihre Höhe (Typ IT und III) zeigen, daß die 
Rückgabe des veräußerten Grundstück in Typ I kostenlos erfolgte. Die 

  

hrerseits weckt die 
r in Typ IT und III 

Acquivalent eines neuen 

unentgeltliche Rückgabe des Grundstücks in Typ I 
  Vermutung, die zusätzlichen Leistungen der Käu! 

seien ihrem Werte nach als Kaufpreis bzw. se   
Kaufes, also nicht bloß eine nachträgliche Aufwertung der früheren Be 

hlung, zu betrachten. Logisch kann für den Käufer die Alternative 

  

zum totalen Verluste des früher von ihm erworbenen Objektes ja auch 
nur dessen Wiedererwerb zum Preise des Alteigentümers bzw. zum 
Marktpreise gewesen sein. Daß dem in der Praxis so war, kann ich nicht 
beweisen, wohl aber Indizien dafür anführen (Spalte A: Beleg; B: Datum 
der Urkunde; C: Preis in Sekel; D: Grundstück in Quadratruten; E: Art 
des Grundstücks; F. Preis pro Morgen in Sckel; G: Preis pro Quadratru- 
te in Sckel) 

   
Matouss Tabelle, AOr 18/4 (1950), S. 33 ff., entnehme ich folgende Prei- 
se zum Vergleiche, der selbstverständlich kein klares Bild ergeben kann. 

Zu a), S. 36 £.: YBT8 Nr. 38 (-. III. R-S 20) 11 Sekel 112 1/2 Gran; VS 
13 (1914) Nr. 98 (16. XII. R-S 24) 12 1/2 Sekel; YBT 8 Nr. 85 (-. VII 
R-S 28) 13 1/2 Sckel; VS 13 Nr. 67 (12. V. R-S 31) 7 1/3 Sckel. Unser 
Preis beträgt also mehr als das Doppelte der beiden aus der Zeit vor 

  

der königlichen Maßregel zitierten, das Doppelte und selbst Dreiein- 
halbfache der Preise aus der Zeit nach der Maßregel 

Zu b) und d), S. 34: das Vergleichsmaterial ist zu dürftig, der höchste 
Preis in unseren Belegen, der in b), entspricht einigen der vor der 
königlichen Maßregel bezeugten.  
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So unscharf das Ergebnis des Vergleichs auch ist, rechtfertigt es mei- 
nes Erachtens doch den Schluß, daß die Preise in unserer Tabelle als vol- 
ler Preis des betreffenden Objekts zur Zeit des Vertragsabschlusses zu 
betrachten sind 

Vollends vag sind für uns die Urkunden des Typs III, in denen die 
Größe des ursprünglich veräußerten Grundstücks nicht angegeben und 
deshalb das Wertverhältnis der schließlich „‚ausgetauschten”” Objekte 
nicht ersichtlich ist. Man kann nur mit Zuversicht sagen, daß diese Ob- 
jekte nach Art und Größe durchaus denen entsprechen, die den C   gen 
stand von Kaufverträgen bilden, und ihre hier beurkundete na 

  

rägli 
che Übereignung deshalb schr wohl wertmäßig einer vollen Bezahlung 
der veräußerten Immobilien gleichgekommen sein kann 

4. Habe ich all das im großen und ganzen richtig gesehen, so läuft die 
königliche Maßregel darauf hinaus, daß diejenigen, welche von ihr be 
troffene Grundstücke erworben hatten, in jedem Falle ihrer früheren 
Aufwendungen für den Erwerb verlustig gehen. Das ist besonders auffäl 
lig bei R-S 4, wo der ursprüngliche Gestehungspreis, den wir zufällig 
kennen, ungewöhnlich hoch gewesen war, s. 0. $. 35, und zwar so hoch, 
daß man sich fragen darf, ob es sich überhaupt um einen normalen 
Grundstückskauf gehandelt hatte. Sollten etwa alle durch die königliche 
Maßregel annullierten Immobilienübereignungen, in welche Rechtsform 
sie auch gekleidet worden sein mögen, in Wirklichkeit von den Gläubi- 
gern (oder durch die Umstände?) erzwungene Formen der Tilgung von 
Schulden insolventer Schuldner gewesen sein, welche durch diese 
Zwangsmaßnahmen ihre Lebensgrundlage, ihr Haus®), in R-S 3 ihren 
Palmengarten, verloren und in eine Notlage gerieten, die das Eingreifen 
des Königs erforderlich machte®)? 

  

s scheint mir verständig, es bei die- 
ser Frage zu lassen 

In der Hälfte der Fälle, R-$ 2; 8-10; 12, erfolgt der erneute Erwerb des 
von der königlichen Maßregel betroffenen Grundstücks seitens des Käu- 

che Übereignung eines anderen Grundstücks an den 
Verkäufer; andere Beispiele für diese Praxis folgen unten, L. R-S 16. 

  

fers durch nachträ, 

  

Das erinnert an den später zu erörternden Usus, bei Erwerb von Grund- 
stücken dem Verkäufer nicht seinen ganzen Grundbesitz abzukaufen, 
sondern ihm ein Stück davon übrig zu lassen, und läuft auf einen ver- 
gleichbaren Zustand hinaus. Anscheinend war es dem Könige, der 

>) Die Präliminarfrage, ob auf Flächen von 1/4 Ar wirklich komplette Wohnhäi 
gestanden haben, kann ich hier nicht untersuchen, 

Die Hypothese würde implizieren, daß der „ 
  

  

äufer” in TCL 10 Nr. 50, . 0. zu 
(8), sich mit einer schr bescheidenen Kompensation seiner hohen Forderungen durch ein. 

kleines Grundstück hätte begnügen müssen, was sofort das theoretische Bedenken er 
weckt, daß er dann doch wohl lieber zur Versklavung seiner Schuldner geschritten wäre 
was er anscheinend nicht getan hat. Ich kann diesen Selbsteinwand nicht entkräfien.  
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Grundstücksverkäufe rückgängig machte, d:   m zu tun, mit seiner 
Maßregel nach Möglichkeit zu verhindern, daß grundbesitzende Bürger 
ihren Grundbesitz (ganz) verloren. Warum er das nicht wünschte, bleibt 
uns unbekannt 

Vierter Anschnirt: Zweiter Rechtsakt 
1.L. R-S 14. YBT 8 Nr. 141 aus Larsa vom 11. I. Rim-Sin 34. Die 
ngewöhnliche und deshalb schwier 

    

u ;e Urkunde, deren Zweck mir un   

klar bleibt und deren Verfasser eine Schwäche für die Partikel -ma gehabt 
  hat, scheint das Inventar der Mitgift (?) eines reichen Fräuleins darzu 

stellen, dem eine familienhistorische, die Situation schildernde Präambel 
voraufgeht. Obgleich nur ein kurzer Relativsatz, Z. 22-24, in unseren 
Zusammenhang gehört, sei der Versuch einer Übersetzung des ganzen 

  Textes wegen seiner Eigenart mitgeteilt 
Als die im Streit liegende(n Mitglieder®”) der) 2 Familie ? der Bür 
  getreten waren und # sich an Talimum gewandt hatten und 5 Bür 

tum sich von ihrer Familie losgesagt hatte®®) und 6 hinter Silli-Ahüa her 
weggegangen war und ® Silli-Ahüa sie geheiratet hatte — 9 1/3 Mine sil 

berne Ringe an ihren Händen, !0 1/2 Mine silberne Ringe an ihren 
Füßen, !! 10 Sekel silberner Brustschmuck, !2 2 Sekel Gold an ihren     

  

  

  

Halse ()®), "3 1 Sklavin namens ...-lamassi, * 1 Sklave, ihr »), 
3 namens Abum-, 6 9) aus Kupfer (mit) 1 Scheffel 4 Sea 

(Fassungsvermögen), 17 5 Gewichte (?)”) aus Bronze, '% 1 Quadratrute 

  

Hausgrundstück !9 neben dem Hause des ® und neben dem Hau- 
se des [Awiia 

  

Sohn des Nunnakia, 22 von welchem gilt, daß Silli- 
Abüa (es) sich 2° nach (dem Tode) seines Vaters zweimal‘) 2 auf Befehl 

) AHw., $. 1362 links tsbutu 1), scheint mir syntaktisch bedenklich 
) Wörtlich: „ihre Familie hingeworfen hatte” oder „hatte fallen lassen 
) Mein Lesungsvorschlag ia {a-bja(})-ni--fa, SD 3, $. 205 Anm. 7, ist von den 

Wörterbüchern nicht übernommen worden; die kontrahierte Form statt des sonst al 
babylonisch belegten Jahiänum steht ihm aber angesichts a-a-a-am, Z. 33, nicht im Wege 

) Eve [tar in von ihr aufgezogener Sklave 
) Nach Z (1961), $. 135 links oben, sonst nicht belegt; vgl. etwa 1 urudu zi-ir-h 

UM 8/2 (1922) Nr. 166 IE 13 
Lesung 5 na, nicht ganz sicher. Bedeutung erraten, vgl. A/1, 8.394. d). Beim Ver 

'n von RIA 3 (1957-1971), S. 322 links „Gewicht”, s. Meissner, Babylonien und 
syrien 1 (1920), 8. 360 zweiter Absatz 

Ergänzt nach 2. 35. 
+) Ob Sini--fu mit AHw, 5. 1242 

licher vorkommt, „zum n Male” bedeutet (wie ififfu, „erstens; „zum ersten 
zu Beginn der in , S. u B, mitgeteilten unveröffentlichten Briefsele), könnte 

ich den Satz nur verstehen, wenn ich in ihm eine Lässigkeit der Umgangssprache ver 

  

  

    

  

  

    inks, „zweimal”' oder, wie mir hier wahrschein   

    

muten dürfte wie etwa in deutschem „‚er ging weg und kam bald wieder zurück””. Hier 
bezieht „‚wieder" sich nicht, wie cs den Anschein hat, auf das Verbum, mit dem cs ver 
bunden ist (das aber eine Handlung wiedergibt, die ja zum ersten Male erfolgt), sondern 
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des Königs (i-na a-wa-at far-ri) hatte herausgeben lassen”) und 2 seine 
Brüder an ihn keinerlei 2 Schuldforderungen haben; 27 1 Morgen Garten 
mit Baumbe 

  

nd 2° neben dem Garten des Dur-guzani (!) — 9:9 (wobei 
   gilt,) daß, als Silli-Ahüa Bürtum geheiratet hatte, er 

3 at Silli-Ab 
gegeben’?)””. Liste von sechs Zeugen, Z. 34-39, unter denen der Nach: 

bar aus Z. 20 f., Z. 35, und seine Ehefrau, Z. 39. Das Schlußsätzchen, Z. 
40, vor dem Datum ist durch Verstümmelung seines Endes unverständ. 
lich 

ihrer Familie 
a der Bürtum (all) das 

    

gesagt hatte”) 

    

Da man nicht wissen ka   wie lange der in Z. 22-24 erwähnte Vor 
‚gang bei Abfassung des Textes zurücklag, bleibt die Einstufung der d. 

  

  

erwähnten königlichen Maßregel als zweite unsicher 
2. L. R-$ 15. UET 5 (1953) Nr. 253, wozu mein WO 2 (1955), S. 

132 vierter Absatz, aus Ur vom -. XII. Rim-Sin 35 

  

  

auf die Gesamthandlung des Weggehens und Zurückkommens, innerhalb weicher die zweite Handlung, das Zurückkommen, als Wiederholung der ersten, des Weggehens, aufgefaßt wird. Analog erfolgte nicht das „sich herausgeben Iassen”” zweimal oder zum. zweiten Male, sondern durch das „sich herausgeben lassen”” erfolgte „zum zweiten Male” eine Eigentumsübertragung des Hausgrundstückes. Als Stütze für diese unsichere Hypothese kann ich nur die ebenfalls unsichere Stelle B. x 2 Z. 27:29, s. u. $. 85, an führen, 
gi8 san melgät NN, ana NN, Kini-u innadnu 

) dsesisiema. Unscharf A/2, $. 378 rechts (c) 1). 8. Finkelsein, AS 16, $. 237 zu Z 9. Ich kann ihm jedoch nicht folgen, wenn er, $. 237 rechts, aus dem Gebrauche der Ver balform ide im hier angegebenen Sinne in CT 2 (18%), pl. 342. 11, schließt, das mit hr beschriebene „jemanden Wegnchmen und an sich Bringen” eines Feldes sei auf Grund eines königlichen Rechtsaktes (des Sumu-la-El von Babylon) erfolgt. Abgeschen avon, daß wir den festen Boden unter den Füßen verlieren würden, wenn wir die Spuren der für uns doch nebelhaften Erscheinung „‚königlicher Rechtsakt” auch in Texten suchen, die ihn gar nicht ausdrücklich erwähnen, sche ich hier keinen sachlichen Grund zu Finkelsteins Annahme. CT 12, pl. 34 - HG 3 Nr. 687 aus Sippar, undatiert, aber mit Schwur bei Sumu-la 

  

   

  

     

  

  

     
  

  

handelt recht dunkel von einer der offenbar langwierigen Aus. einandersetzungen zwischen Mitgliedern der großen und reichen Sippe märü Amumu von denen auch CT 2, pl. 50 = HG 3 Nr. 600; Schorr, VAB 5 Nr. 200, aus Sippar vom Monat des Adad-Festes”, Jahr Zabium 12, und CT 4 (1898), pl. 6b « HG 3 Nr. 691 aus Sippar, undatiert, aber mit Schwur bei Zabium, handeln. Keine dieser Urkunden erwähnt den Grund der Streitigkeiten zwischen Verwandten 

  

    

  

) Trotz +ma am Ende von Z. 30 — nicht satzverbindendes -ma am verbalen Prädikat von Nebensätzen bedürfte dringend der systematischen Sammlung und Erörterung endet der in den „„‚Relativsatz”” eingeschobene Temporalsatz wahrscheinlich hier, weil nst ia, Z. 29, gar keinen Satz einleiten würde. Daß iqbima, Z. 32, Singular und auf Si büa zu bezichen ist, wie hier angenommen, ist ebenso wenig sicher wie der Umfang de direkten Rede, Z. 31. Ihr unvollständig erhaltenes Prädikat hatte Landsberger nach einer Notiz in seinem Handexemplar von YBT 8 zu i-bala] | -alt) ergänzen wollen; wie er uhhät aufgefaßt hat, weiß ich nicht. „ie (sil. Bürtum) ist ihrer Familie nicht zugerechnet könnte inhallich hier passen, ist aber, fürchte ich, ein Germanismus, ‚Ob damit gesagt sein soll, daß das gesamte Inventar früher Eigentum des Silf-ahüa gewesen war (wozu nota bee Anm. 94, nicht passen würde) und von ihm seiner Frau über eignet wurde, kann ich nicht feststellen. Vielleicht war es die Mitgift seiner Frau, die er ihr verschreibt. Verstünde man Z. 31 f. und könnte die katastralen Angaben Z. 18.21 und 
f. auswerten, so käme man vielleicht weiter 
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! 1/2 Morgen mit Palmbäumen (gi$ gifimmar i-ba-5i) (und) ? 1/2 
Morgen Ödland ..... $ die von Sin-igikam ..... ® Bkur-gugal ® gekauft 
hatte — 10, 1} unter Berufung auf die spätere königliche Maßregel (i-na si- 
im-da-at Sar-r[j-im] wa-ar-ki-tim) 16 wandten sich '2 Sep-Sin 3 und Ii- 
imgura[nni] !* an die Richter von Ur !5 und Larsa””. Das Weitere fehlt, 
aber Reste eines beschworenen Nichtanfechtungsversprechens, Rs. 1" 
37, erhalten 

Der Käufer hatte nach den Kaufkontrakten UET 5 Nr. 144 vom - 
VII. Rim-Sin 8, Nr. 145 vom -. VIII. Rim-Sin 9; Nr. 146 vom -. V 
Rim-Sin 10 Hausgrundstücke gekauft. Vom Verkäufer, einem Bruder 

seines Nachbarn La-gipum, Z. 6 f. und Siegel a Z. 1 f., weiß ich sonst 
nichts, auch nicht, in welcher Bezichung die um seine früheren Grund- 
stücke prozessierenden Männer zu ihm standen. 

Falls R-S 14 und 15 sich überhaupt auf dieselbe königliche Maßregel 
beziehen, wäre deren terminus ad qum das Datum von R-S 14, 11. I. Rim- 
Sin 34. Für die „‚spätere königliche Maßregel’” ergeben sie nichts, als 

  

daß sie der oben 

  

erste”” bezeichneten geähnelt hat. Allerdings fällt es 
mir schwer, den in R-S 14 von der Maßregel Begünstigten als einen 
durch seinen Gläubiger an den Bettelstab gebrachten Mann zu sehen. 

FÜnrter Anschnitt: Dritter RECHTSAKT (UND WEITERE) 
Das Verständnis der folgenden Urkunden wird außer durch unsere 

Unkenntnis der Fakten auch noch durch philologische Schwierigkeiten 
der Texte beeinträchtigt 

1. L. R-S 16. Der einzige mir bekannte Beleg für „‚die dritte königli 
che Maßregel”” steht in VS 13 Nr. 81 = HG 6 Nr. 1656 aus Larsa vom 
1. Rim-Sin 41 

Gegen HG 6 Nr. 1656 folgt E (1958), $. 431 links (b) — abgesehen von 
einer angesichts der Umschrift schwer erklärlichen Entgleisung in der 
Übersetzung — zwei Hypothesen Landsbergers, und zwar 1), wenn 

SD 2, S. 225 unten f 
230 h), widersprechenden) Auffassung von 9 wa-ar-ki si-im-da-at Jar-ri 

  

auch zweifelnd, der (Landsbergers eigener Lehre, 
  

10 3.kam.ma als „according to (?) the royal regulations”, vgl. SD 2, 8 
231 i) Ende mit Anm. 45 a; 2) überzeugt seiner Emendation von a-na zı 
im-da-tim, Z. 11, in a-na *i-zi-ib-tim, bei Koschaker, Griech. Rechtsur- 
kunden (Leipzig, 1931), S. 113 Anm. 3.     

Ich sche keinen Grund, warki simdat Sarrim hier anders zu verstehen als 
überall sonst, und fasse es als temporal gemeint auf. Der Emendation 
von a-na zı-im-da-tim, Z. 11, kann ich mich nicht anschließen. Zunächst 
leuchtet mir der Verbesserungsvorschlag als solcher nicht so ein wie Ko-  



  

#6 173 

  

1. «., denn für das von Landsberger konjizierte ana *izibtim”®)   
bum könnte man sich nicht auf E, $. 431 links 2.°), berufen, weil izibtum 
an diesen Stellen einen anderen Sinn hat. Was I   isberger vorschweb- 

  te, heißt in Babylonien izibtam ezöbum, s. E, S. 430 rechts f. b)'%°). Bloßes 
zöbum, wie es im Texte steht, ist meines Erachtens ohne weiteres in dem 
von Landsberger gemeinten Si   ne zu verstehen. Seine Emendation fügt 
also dem Texte nichts hinzu, sondern streicht nur die Aussage, das 
Übriglassen”” eines Teiles des zum Verkaufe gelangenden Gartens sei 
auf Grund der (königlichen) Maßregel”” erfolgt. Ein zwingender Grund 

für eine solche Streichung scheint mir nicht gegeben, weil der Text, wie   

er uns vorliegt, nicht an sich sinnlos ist und wir nicht genug wissen, um 
ihn als sachlich falsch verwerfen zu dürfen. Ich könnte mir vorstellen, die 

dritte königliche Maßregel, welche nach Z. 9 f. der Abfassung unseres 
Kaufkontraktes vorausgegangen war, habe nicht nur gewisse bereits ge 

  

tigte Immobilientransaktionen ungeschehen gemacht, sondern auch 

  

zukünftige umfangsmäßig beschränkt durch das Verbot, ganze Grund 
stücke zu verkaufen, bzw. durch die Vorschrift, (gewisse) Grundstücks. 

  

verkäufe dürften nur erfolgen, wenn dem Verkäufer ein (bestimmter) 
Teil des Objektes verbliebe 

Gleichgültig, ob diese Vorstellung sich einmal bewahrheiten sollte 
nichts anderes als auf einfa- oder nicht, kann ezöbum und izibtum sic       

(ches „‚Übriglassen”” eines dem Verkäufer verbleibenden Stückes des zum 

  

Verkaufe angebotenen Grundstücks seitens des Käufers beziehen. Inso 
   1 ich es eins mit der Bemerkung zu 1 bin E, $. 431 am Ende des 

924), 
S. 31, (mit Recht) geäußerte und später von A. L. Oppenheim, Middle 

     Lemmas 

  

u. Aber für die zuerst von Thureau-Dangin, RA 21 

Eastern cities (herausgegeben von Lapidus. 1969), S. 15 zweiter Absatz, 

    

  

Die Wörterbuchartikel „eziöt (eibtu)”, E, 8. 430 rechts f., und „‚leziötun”, AHw 
S. 408 rechts, lassen viel zu wünschen übrig. Weder darf man statistisch viel seltnere 

tm als Hauptform und viel häufigeres iitum als Nebenform ansetzen noch beide zu 
inem einzigen Worte mit freibleibendem Anfangsvokal kombinieren. Der wirkliche     Sachverhalt scheint mir auf der Hand zu liegen. Neben einem Worte iibtum, nach der für 

Bildung von Substantiven abstrakter wie konkreter Bedeutung aus Verben neben "pin 
meistgebrauchten Form *pirit, steht ein zweites Wort, eiktum, substantiviertes Femin 
num des Verbaladjektivs, das — dialektisch oder im individuellen Sprachgebrauche? — 
statt ieiftum verwendet wird; analog emirtum A, A/2, S. 63/amertum I, AHw., $. 42 £ 
neben in/ıe 

  

  

Abzulchnen ist die Zusammenfassung aller altbabylonischen Belege unt ine As     1 Pfand''; anzuerkennen eine allen gemeinsame Bedeutung „Zurückgelassenes‘ 
Übriggelassenes”; auf sie sind die vom CAD unterschiedenen Bedeutungsnuancen 

Zurückzuführen. $. weiter oben im Texte 
) Dazu Koschaker, op. ct, $. 111 zweiter Absatz 

6 zitierte Vertrag ist inzwischen von Brinkman, Kramer Volu 

  

Der als PSBA 30 
me (1976), 5. 30-52 W      
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ausgesponnene Meinung, es handle sich dabei nur um Lehensland, bie 
ten die Texte keinen Halt 

Für Koschakers Gedanken an eine Hypothek, op. cit., S. 12-114, fin 
de ich in den Texten keine Stütze. 

Den Inhalı 

  

    
der Urkunde fasse ich somit folgendermaßen zusammen 

  

         
„' 1 Morgen Garten mit Dattelpalmen Garten des Schmiedes 

Sin-rabi, '* hat 7 vom Schmiede $., ® dem Eigentümer des Garte 
3. 10 nach (zeitlich) der dritten königlichen Maßregel, !!; 12 indem e 

  

Grund der Maßregel 1 Morgen Garten übrigließ, '? Ubar 
kauft’”. Preisvermerk, Z. 15-17 (10 Sckel Silber); Garantickl 
21; beschworenes Nichtanfechtungsversprechen des Verki 

      
       

  

L. R-S 17. VS 13 Nr. 82und82a = HG 6 Nr. 1657 aus Larsa vom 
30. XI. Rim-Sin 44 

1 Quadratrute Hausgrundstück ..., Haus des Ubar-Samas, ® hat 

  

er ® dem Silli-Irra, dessen Söhnen und dessen Ehefrau 7 auf Grund der   

königlichen Maßregel ® ‘gesetzt’ (ana si-im-da-at Jar-ri um) 
ihm!9t) 9 ferner 5 1/2 Sekel Silber als Ausgleichszahlung 

antie, Z. 12-15, und Nichtanfec 

  

über 

  

ändigt””. Beschworene Eviktion:     
tungsversprechen des U., Z. 16-18, 
Gegen HG 6 Nr. 1657 und Matous, AOr 18/4 (1950), 8. 61, fasse ich 

das Rechtsgeschäft nicht als Tausch auf, sondern als Wiedererwerb eines 

  

durch die königliche Maßregel dem Käufer weggenommenen Grund 
stückes, der analog den Urkunden des Typs III b, oben $. 39 9), wegen 
der Hergabe eines anderen Grundstückes seitens des Käufers in Anlch 
nung an Tauschurkunden formuliert ist, deren Formularen der „‚Notaı 

  

    

Die Urkunde über den später annullierten Kauf, der übrigens in L.R 
$ 17 cben so wenig erwähnt ist wie das wiederzuerwerbende Grundstück, 
liegt höchstwahrscheinlich in YBT 8 Nr. 124 aus Larsa vom 18. IX. 
Rim-Sin 38. vor, terminus post quem der betreffenden königlichen 
Maßregel, falls meine Kombination beider Kontrakte richtig ist, Nach 
diesem Kontrakte hat Ubar-Sama$ 1 Quadratrute Grund mit Hausruine 
um den hohen Preis von 27 1/3 Sekel Silber, Z. 9, von „‚Silt-Lrra, Aplu 
und Ahum’'ı02), Z. 4, erworben. Der hohe Preis des Grundstückes und 

  

  

    

der Umstand, daß eine ganze Familie als seine Eigentümer und Verkäu 
fer namentlich angeführt wirt, erinnern an R-S 4, s. 0. 8. 34 f., und I 

So, im Akkadischen auch schon beim Prädikat Z. 8, jer Mehrzahl der Ver 

  

) Aber in Z. 5 „Sil-In im und seinem Sohne Apiliit 
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den zu Überlegungen analog den oben, 8. 42 £. $4, dazu angestellten ein. 
Zu bemerken wäre dazu, daß die bewußte Familie nicht arm gewesen zu 
sein scheint 

Daß der Käufer von YBT 8 Nr. 124, um im Besitz des seinerzeit er 
worbenen wüsten Grundstücks zu bleiben, nach R-S 17 außer einem   

Hause derselben Größe noch einen Silberbetrag in Höhe eines Fünftels 
des ursprünglichen „‚Kaufpreises’’ entrichtet, sich die Sache also an 
scheinend etwas kosten läßt, mag man sich spekulativ so zurechtlegen 
daß er inzwischen das verfallene Haus neu errichtet hatte, womit der 
Wert des Grundstückes gestiegen war 

Wegen ihrer sachlichen und formalen Beziehungen zu R-S 17 sei hier 
die Urkunde YBT 8 Nr. 125 aus Larsa, zwischen Rim-Sin 31 und 60 
früher BBD Nr. 26, wonach HG 6 Nr. 1660, erwähnt, obgleich sie kei 
nen Hinweis auf eine königliche Maßregel enthält. Die bis 1957 über sie 
geäußerten Ansichten habe ich in SD 5, $. 216-220 dritter Absatz, ergeb 
nislos besprochen und inzwischen keine Fortschritte gemacht. Vor allem 

  

weiß ich immer noch nicht, was ana harränißu ikusfum, Z. 19 f., bedeuten 

  

  könnte. Auch die dort, $. 220, umschriebene und übersetzte Urkunde 
YBT 8 Nr. 77 aus Larsa vom 6. XII. Rim-Sin 20 ist mir übrigens rätsel 
haft geblieben. 

3. L. R-S 18. YBT8 Nr. 110 aus Larsa vom -. I. Rim-Sin 49. Norma. 
ler Hauskaufvertrag, in die Kauferklärung eingeschoben „‚nach (zeitlich) 

rii{m], Z. 7. 
Wegen des großen zeitlichen Abstandes von L. R-S 16 müssen wir 

  

dem Befehle des Königs”, wa-ar-ki a-wa 

wohl annehmen, daß hier auf einen weiteren, späteren Rechtsakt Bezug 
genommen wird. 

L. R-S 19. TS Nr. 58, früher Strassmaier, Warka Nr. 30; BAP Nr 
43, wonach HG 3 Nr. 715; Schorr, VAB 5 Nr. 259. S. 242-244; jetzt 

chrift $. 242-244; Übersetzung S. 142-146 $ 3 
>) vom 4. VII. Hammu-rabi 41 

Gegen Mär-Amurrum, der von Sin-mägir ein 

Charpin, U   

  

Prozeßprotokoll aus Asdul 
n Garten gekauft 

  

te 

  

hatte Ilum-bäni, der Adoptivsohn des $., auf Grund der köni 
do-at Sar-ri, Z. 3, Vindikationskla 

Yi-im—den.zu, Z. 13, zugesprochen erhalten'®). Sin 

ichen 
  Maßregel, a-na si ge erhoben und   

den Garten if 4 

   ) Vgl. Charpin, $. 144 zweiter Absatz -146, 
*) Die Wiedergabe des Ureils ist dem Schreiber infolge übertriebener Wortkarghei 

eben « wie der Satzbau. „„' Die Richter vom Tore der Nin-Mar (folgt Proto- 

  

koll der Vereidigung mit Aussage des Vereidigten in direkter Rede, Z. 8-13) > haben, 
seit Rim-Sin ® den Garten und das Haus dem Ilum-bäni 3 bestätig””, s. auch B 

(1965), 8. cm 7-9.7. Gemeint ist offenbar etwa: die Richter haben als Ergebnis 
ihrer Untersuchungen amtlich erklärt, Ihım-bäni sei seit (dem Rechtsakte des) König(s) 
Rim-Sin legaler Eigentümer des Hauses und Gartens (, die früher seinem Adopuivvate 
Sin-mägir gehört hatten) 
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muballit, anscheinend der Erbe des Mär-Amurrum, verliert den später 
gegen Ilum-bäni angestrengten Gegenprozeß. 

Daß ana simdat jarr, Z. 3, mit Landsberger, SD 2, $. 231 i) im Texte 
sich auf einen Rechtsakt des Rim-Sin (vgl. Z. 13; i 
bezieht und nicht mit i3., j) Ende und An 

?) 
45, allgemein zu verstehen 

  tu temporal „‚seit 
  

ist, scheint mir aus der Überlegung hervorzugehen, daß der für die 
Rückstellung des strittigen Objekts ausschlaggebende Nachweis der gül 
tigen Adoption des Ilum-bäni seitens des früheren Eigentümers Sin 
mägir an sich doch nur das Recht des I. nach S. zu erben begründet und 

  

  daß die Möglichkeit, kraft dieses Rechtes einen ver 

  

uften Garten zu er 
ben, die generelle Rückgängigmachung (gewisser) Grundstücksverkäufe 
eben durch königlichen Rechtsakt voraussetzt. Wäre die Rückgabe des 
Gar 
das wohl in der Urkunde ausgesprochen worden wie in dem I. c. ange- 
führten Beispiele VS 7 (1909) Nr. 7 = HG 3 Nr. 755 

Erwähnenswert ist der Umstand, daß Hammu-rabi die Maßregel sei 

  

ns auf Grund von Unregelmäßigkeiten beim Kaufe erfolgt, so wäre 

nes überwundenen Vorgängers Rim-Sin offenbar nicht antastet. Um 
welchen der Rechtsakte des Rim-Sin es sich hier handelt, ist mangels Da- 
tumsangabe nicht mehr auszumachen, vermutlich aber um den letzten. 

4. L. R-S 20. Ihres Inhalts wegen, der anscheinend von dem aller an- 
deren hier gesammelten Urkunden aus der Zeit des Rim-Sin abweicht, 
stelle ich die folgende Gerichtsurkunde ans Ende des Kapitels. Ihrer Ent- 
stehungszeit nach gehörte sie vielleicht an seinen Anfang. 

UET 5 Nr. 263, wozu mein WdO 2 (1955), S. 132 dritter Absatz. 
Bruchstück eines Prozeßprotokolls aus Ur. Datum abgebrochen. 

[Ein Tempelamt ......] 2 hatte [Appä (?) ..... dem] "Ki... 0°) über 
händigt und er (= Ki....) hatte (es) gekauft‘). % Unter Berufung auf 
die königliche Maßregel, i-na st-im-da-at Sar-ri-[im], * Sohn 

  

  

5° hat Appl 

  

des Böli..., ihm das Tempelamt weggenommen Der König nahm 
sich der Sache an, ipf!)-rus:ma, und !!° der König !?° gab ®° vom 
Tempelamte des Appä !2 das Tempelamt 7), 10° im Jahre 10 Ta- 

ge, ein Amt des Tempels 00), 1° dem Ki....!%) 12° zurück”. Nicht 
anfechtungsversprechen, Z. 13, des die Urkunde siegelnden Appä. 

Im Gegensatze zu der oben, $. 38 3), allerdings nur vermuteten Nor- 
malprozedur, bei welcher der durch eine königliche Maßregel begünstig- 
te Alteigentümer eines von ihr betroffenen Objekts sich an das Gericht 
wandte, scheint er — oder, falls Appa, Z. 4°, entgegen meiner freiblei- 

1) $. u. $. 50 letzter Absatz, 

  

  ) am, Z. ?', ungewöhnlich, vgl. aber i-jaam id.di-in am Ende des 
okolls, Riftin (1937) Nr. 21'Z. 15 vom 9. XI. Rim-Sin II. „a 
) mar.za 

*) Etwa Tempelname € ur,-Iü.6 (ohne Beleg)? 
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benden Annahme nicht der frühere Eigentümer und Verkäufer gewesen 
sein sollte, ein dritter Mann — hier zur Selbsthilfe geschritten zu sein, 
woraus ein Prozeß — warum vor dem Könige selbst, wird uns nicht mit 
geteilt — folgte, den er verlor. Das Objekt (oder nur ein Teil desselben 
vgl. Z. 87?) wurde dem Käufer zurückgegeben. Wie üblich, wird der 

  

Grund dafür nicht angegeben, s. sofort   

Die Interpretation der 

  

entarischen Urkunde ist schwierig, ihr Er 
gebnis zweifelhaft. Sie scheint sich von allen hier herangezogenen Ur 
kunden dadurch zu unterscheiden, daß es sich nicht um ein Grundstück 

  

sondern um ein Tempelamt handelt. Daraus darf man aber nicht 
schließen, daß der königliche Rechtsakt, auf welchen sich die Partei be 
rief, die den Verkauf des Tempelamtes eigenmächtig rückgängig machen 
wollte, auch Tempelämter betraf. Vielleicht muß man das Urteil, we 
ches den daraus resultierenden Prozeß abschloß, vielmehr gerade so ver 
stehen, daß das nicht der Fall war und daß Appä, wer er auch gewesen 
sein mag, aus dem Rechtsakte irrtümlich das Recht zu seinem Vorgehen 
abgeleitet bzw. ihn gegen besseres Wissen als Vorwand für seinen haltlo- 
sen Anspruch hatte gebrauchen wollen. Hat sich die bedrohte Partei etwa 

an den König selbst gewandt, um, modern gedacht, den „Willen des Ge 
setzgebers” zu erfahren und ihrer Sache nutzbar zu machen? 
Wem diese zu 

  

‚egebenermaßen freibleibenden Vermutungen zu weit 

  

n, mag unter Berufung auf die bekannte Tatsache, daß Tempeläm- 
ter mit Pfründenfeldern dotiert sein konnten, annehmen, das sei auch 
hier der Fall gewesen und somit betreffe die Urkunde wie alle vorherge- 
henden doch eigentlich Immobilien. Wer so denkt, könnte selbst den 

   Umstand, daß dem Käufer anscheinend nicht das seinerzeit erworbene 
  Gesamtobjekt zugesprochen wird, in seinem Sinne als Folge der Anwen- 

  dung des „„izibtum-Prinzips”, s. 0. 5. 46 f., deuten. Die dann naheliegen. 
de Frage, warum die Immobilien im Texte nicht erwähnt seien, könnte 
freilich mit dem Hinweise auf das Fehlen des T 

  

Ibeginns kaum als pa- 
riert gelten. 

Zur Datierung der Urkunde und damit des in ihr erwähnten königli- 
Rechtsaktes kann ich nur eine doppelt unsichere Vermutung vor- 

bringen. Ist der Name der angegriffenen Partei Ki...., dessen Reste Vs. 
1° nicht zu den anscheinend teilweise sinnlosen Zeichen Rs. 2 passen, et 

  

che   

wa ki-äg—ma.da.na zu lesen und sein Träger mit dem Manne dieses 
Namens zu identifizieren, der nach UET 5 Nr. 194 im Monate XII 
Rim-Sin 19 ein Tempelamt des Gottes Amurrum kaufte? Dafür spricht 

  

vielleicht der Zeuge nam.ti-nfg. ba.a.ni, Nr. 263 Rs. 7 und Nr. 194 
Rs. 67, hier als rä.gab betitelt  



VIERTES KAPITEL 

RECHTSAKTE IM KÖNIGREICHE BABYLON 

Ensrer Auscunirt: Könie (2) Sumu-ıa-Eı und NACHBARKÖNIGE 

Erst seit (6) Hammu-rabi wird es in Babylon Sitte, königliche Rechts 
akte zur Benennung von Jahren zu verwenden und dabei sogar teilweise 

s. Landsberger, JNES 14 (1955), S. 146 links f. V 
us dieser Zeit nur schr wenige Belege für Rechtsakte 

  einer Regel zu folge    Während wir aber 
aus Urkunden kennen, was Zufall sein muß, besitzen wir solche aus der 
Periode vor H 

  

\mmu-rabi über königliche Rechtsakte, die kein Jahrname 
  

erwähnt 
Einen Rechtsakt des Königs Sumu-la-El bezeugen verschiedene da 

tumähnliche Urkundenvermerke, welche das beurkundete Geschäft als 
nach erfolgtem Rechtsakt abgeschlossen und deshalb nicht unter ihn fal   

iend vor Annullierung schützen sollen. Daß alle sich auf einunddensel-    ben königlichen Eingriff beziehen, scheint nicht unmöglich, läßt sic 
aber nicht erhärten, schon weil die Urkunden bis auf eine undatiert bzw 

Hatiert sind. 
B. S-I-E 1. Mittels der \is.sa-Formel des Jahrnamens Sumu-la-El 24 

auf das Jahr Sumu-la-El 25 datiert (berichtige so Charpin, RA 72 [1978], 
S. 34 „‚an 24”) ist AQ 20348, ein Kontrakt über Kreditierung oder Stu: 

    mit einem für uns nicht einzuordnenden J; 

  

  

  

des Kaufpreises für acht Schweine von 1 Sckel 18 Gran Silber und # 
its vor Veröffentlichung in RA 74 (1980), $. 113 

rpin freundlichst mitgeteilt. Zwischen Zeu; 
Scheffel Gerste, mir beı 
N® 62, von Ch 
Datum egir st-im-da-tim, Z. 14. Darf man aus dem Vermerke schließen 

  

  

  

daß die königliche Maßregel ( 
pin, RA 72 (1978), $. 34 Anm. 67, will sie mit der in B. S-I-E 5 und 6 er 
wähnten identifizieren. Siegellegende Ina-ra-am—i-I 

  

uch) einen Schuldenerlaß vorsah? Char 

  

[de dumu ra 
en—ki{ne], vgl. Text Z. 4 

B. S-1E 2. Der Beleg ausCT 6 (1898), 42a = HG 3 Nr. 686; Schorr 
VAB 5 Nr. 274, aus Sippar ohne Datum, ist für uns der wichtigste, wei 
wir die Vorgeschichte des in dieser Urkunde niedergelegten Prozesses 

1) Nach dem oft bearbeiteten Kaufkontrakte CT 4 (1898), 50 a = HG 
3 Nr. 380, aus Sippar hatten die Samad-Suftsdame Takummätum und 
Rabätum, die Ehefrau ihres Vaters, Z. 8 mit 7, einen Morgen Garter 
von einem gewissen ha-li-kum, Z. 5, im Jahre a des Immerum von  



Sippar'‘®) gekauft und das Nichtanfechtungsversprechen bei Sama$ und 
Immerum und bei Marduk und Sumu-la-El beschworen 0),    

b) Trotzdem hatte die Samaß-Stiftsdame Hiß$atum, die Tochter des 
früheren Eigentümers a-Ji-kum, noch zu dessen Lebzeiten, AZ. 14 f 
BZ. 7 £., den Palmengarten vindiziert, den Prozeß jedoch verloren und 
im Jahre 1 des Königs Bun-tabun-ila von Sippar über ihren bei 

  

Marduk, Sumu-la-El und Bun-tahun-ila beschworenen Verzicht auf wei- 
tere Ansprüche die Urkunde BDHP (1916) Nr. 31 (A) mit der Hülle CT 
#5 (1964) Nr. 1 (B) ausstellen müssen 

©) Nach CT 6, #2 a, undatiert aus Sippar, hatten jedoch «-li-kun 

  

Sumu-ram& „und alle seine Kinder””, Z. 8-10, den Palmengarten neuer- 
dings von Takummätum vindiziert, waren aber von den Richtern be 

  

straft und abgewiesen worden, Z. 13-15, und 

    

  

16. wa-ar-ki sa-mu—la—Dıncır „hatten, nachdem Samu-la-El 
17. mi-ja-ra-am i-ku-nu gerechte Ord wiederherge 

stellt 
18. mu dutu dmarduk hatte, bei Sama$, Marduk 
19. u sa-mu—la—Dıncır und Samu-la-El 
20. in.pad.de.c$ geschworen” 
Daß, was sie neuerlich beschwören mußten, ein Nichtanfechtungsver 
sprechen war, hat der Schreiber zu protokollieren vergessen. 

Soll die Erwähnung der königlichen Maßregel hier offenbar verhin 
dern, daß der streitsüchtige Alteigentümer sich bei einem weiteren Vin 
dikationsversuche auf sie beruft, so geht man wohl nicht fehl in der An- 
nahme, eben die Maßregel habe den hier behandelten veranlaßt 
Als vages Indiz für die Datierung der Maßregel läßt sich anführen, daß 
Urkunde c) nach dem Schwur aufgesetzt wurde, nachdem Sumu-la-El 
Sippar bereits seinem Lande einverleibt hatte. Das dürfte spätestens in 
seinem 28. Jahre geschehen sein, weil sein Jahr 29 nach seinem „‚Bau”” 
der Stadtmauer von Sippar benannt ist. Sein 28. Jahr ist somit der frei 
lich ganz ungenaue terminus ad 

  

‚m seiner Maßregel 
B Ja-ar-ki Sar-ru-um mi-Sa-ra-am (i-ku-nu, Z. 25-27, steht hin- 

  

ter dem Schwurvermerke mu dutu dmarduk ü su-mu—la—nınonr it 
mu-ü, Z. 21-24, vor der Zeugenliste in dem undatierten Hauskaufvertra- 
ge B.M. 92539, dessen Kopie und Umschrift ich der Freundlichkeit C 
B. F. Walkers verdanke; früher Peiser, KB 4 (1896), S. 10 unten f. (nur 
Umschrift) 

B. S-I-E 4. BE 6/1 (1906) Nr.8 = HG3 Nr. 247, aus Sippar ohne Da- 
tum, ein Hauskaufvertrag mit gleichem Käufer wie B. $- 

?) Ungnad, RIA 2, $. 193 links [13.) 
) S. dazu Edzard, ZB, $. 129 Anm. 679. 

  

2 3, auch teil- 
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weise gleichen Nachbarn und Zeugen, enthält den Vermerk ö-tu lugal 
surmu—la—DınGiR mi-da-ra-am Ü-ku-nu, Z. 18 f., als Einschub in den 
Kaufvermerk. 

Nach $-I-E 2-4 betraf die Maßregel des Sumu-la-El Palmgärten und 
Häuser; sie annullierte Kaufverträge, falls meine Annahme zu oben $-1 

2.) richtig ist 
2. Eine der vorstehenden ähnliche Serie von Belegen für königliche 

Rechtsakte besteht aus den vier folgenden 
B. S-I-E 5. OECT 8 (1930) Nr. 3 unbekannter Herkunft't'), vgl. Ko 

schaker, OLZ 1931, Sp. 341 f., vom -. IV. Sumu-Jamütbäl von 
Ilip/Kibalmasda'"2) „D”11s). Kontrakt über den Kauf zweier Parzellen 
Palmengarten. Nach dem beschworenen Nichtanfechtungsversprechen, 
Z. 13 f., und vor der Zeugenliste, Z. 17 
Tafel 

  

Vermerk, der auf der   

     a)’ waar-ka-at st-im-da-ti 19 3a surmu—i-el ü-ku-nu, 
il getroffen hat’    „‚nach der Maßregel, welche Sumu-li 

auf der Hülle jedoch 
   

   
b) 16 warar-ka-[at st-im-da-t] 17 5a su-mu— [le] 1° ü su-mu—e-....) 

‚nach dem ‘Bündnis’, das Sumu-li-El und Sumu-E[mutbal] ge 
schlossen haben”, lautet; vgl. I. Kap. 38. 11 (3), (4) 

B. S-I-E 6. AO 19649, Kopie, Umschrift und Übersetzung von M 
Rutten, RA 52 (1958), S. 216 f., unbekannter Herkunft!'') und unda 
tiert. Feldkaufvertrag, endet mit dem Vermerke 

  

  

wa-ar-ka-at 2 mu su-mu—li—el 3 i surmu—ia-mu      1ba<-al> 

Nach dem Jahret); Sumu-li-El und Sumu-Jamutbal haben ein 
“Bündnis? geschlossen” 

(8.) S-J 1. AO 19643, Kopie, Umschrift und Übersetzung von M 
Rutten, RA 54 (1960), S. 39 f. Nr. 41. Prozeßurkunde'!°) unbekannter 
Herkunft'tt) aus dem Personenkreise der hier vorherge 

  

nden Urkunde 

  

vom Jahre Sumu-Jamütbäl von Ilip/Kibalma$da'!2) „D"’1"»), trägt am 
  

  

Untersuchung im Gange, s. die f Anm. 
) S. Charpin, RA 72 (1978), 8. 14-181.1 
) S. Erica Reiner, JC$ 15 (1961), 8. 122 f-; Charpin, RA 72 (1978), $. 31 zu d 

‘) Erica Reiner, JCS 15 (1961), 8. 121 rechts unten £., will mu streichen. 
) Zum Texte: id ums, Z. 6, sellt den U 

ilum (einerseits) ? und dem Sin-ioß: 

  

er vor ein Dilemma. „,' Dem RR- 
und x-b-xı—Dınore, * Sohn des Jakum (andere 

seits, %° hat das “Tor des Nana’ Recht gesprochen”, wobei kä inanna, Z. 5, das 
Richterkolleg bezeichnete und der Plural idinä als consrutio ad sensum zu erklären wäre 
Vielleicht doch plausibler als „‚sie ( die Parteien) haben prozessiert", wobei kä /nanna. 
Orisbezeichnung sein müßte. Das Personals 

  

  

  

in i-lwma, Z. 9, „‚hat Ihn besiegt 
muß sich auf die aus zwei Personen bestehende Gegenpartei des Rü-um beziehen. 1-1 
mu, Z. 14, schwer zu determinieren,  
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Ende nach dem Datum den Vermerk ! 4{i] 2 si-im-[do)-t, „nach 
der Maßregel”” (neue Kopie Charpin, RA 74 [1980], 8. 127 R. 41) 

Da der Gegenstand des Prozesses nicht angegeben ist, kann man nicht 

  

erkennen, warum die königliche Maßregel bemüht wird und ob der sie 
betreffende Vermerk auch besagen soll, der Prozeß sei durch die 

Maßregel veranlaßt worden. Sie betraf den Verkauf von Palmengärten, 
S-I-E 5, und von Feldern, S-I-E 6, 

Die Oberherrschaft von Babylon über Ilip ist seit dem Jahre Sumu-la- 
El und Sumu-Jamütbal kommt 

dort im Jahre Sumu-la-El 26 vor, vgl. Charpin, op. cit., S. 34. Umrech- 
nung der Jahre des Sumu-Jamütbäl von Ilip in Jahre des Sumu-la-El von 
Babylon ist noch nicht möglich, deshalb auch die Maßı 

  

bei Sumu-la 

  

EI 22 bezeugt; ein Schwur 

  

regel aus den Bele- 
gen S--E 5 £.; S-J 1 nicht zu datieren. Wohl aber darf 
der Annahme, die in S-I-E 2-4 erwähnte Maßregel sei dieselbe gewesen 
wie die in S-I-E 5 £.; S-J 1 erwähnte, nichts im Wege zu stehen scheint 

B. S-I-E 7. CT 4,42a = HG 3Nr. 25; Schorr, VAB 5 Nr. 23, aus 
Sippar ohne Datum; Schwur bei Sumu-la-El. Sklavenfreilassungs- und 

  

n sagen, daß 

  

    

  

Arrogationsurkunde, hinter der Zeugenliste als letzte Worte des Textes, 
Z. 461 

it su-rme—la—Dincir ku-nu-ka-ti ih-pu- 
Nachdem Sumu-la-El die g: 

hatte 
   siegelten Urkunden zerbrochen 

Beim Fehlen sonstiger Nachrichten bleibt mir die sachliche Bezichung 
des Vermerks zum Inhalte der Urkunde unklar. War die Freilassung et 
wa auf Grund der königlichen Maßregel erfolgt, so würde man erwarten, 
daß das im Texte selbst zur Sprache gebracht worden wäre, denn Absi   

cherung des Vertrages auf Grund der Maßregel scheint mir gegenstands- 
los. Aber auch Gebrauch des Vermerks zur bloßen Datierung ist nicht 
plausibel. Schlüsse auf den Charakter der Maßregel kann ich somit aus 
der Urkunde nicht ziehen. Bis auf weiteres möchte ich vermuten, daß es 

E 2-6; $-] 110)   dieselbe Maßregel gewesen ist wie die in $- 

Zweiter Anschnirt: Könic (4) ApıL-sin unD (5) Sın-MuBaLLıT 
B. A-S 1. YBT 14 (1978) Nr. 146 aus einem mir unbekannten Orte 

mit dem Schwurgotte Sin'?) von 

    

Monate x eines nicht identifizierten 
Jahres des Königs (4) Apil-Sin v Babylon!10)   

  Zu einem mutmaßlichen weiteren Belege für die Maßregel des Sumu-la-El s. 
Anm. 95 

Sein Name hier in Z. 16 abgebrochen, aber in anderen Urkunden des gleichen 
Archivs bezeugt, vgl. Kingsbury bei Simmons, YBT 14, 5. 11 1 

Simmons, $. 36, vermutet das Jahr 2, nach der Raumverteilung der Zeichen in Z. 
31 wahrscheinlicher als Jahr 11; 13-18, in deren Namen gleichfalls kä-dingir. al  



   Rechtsakte in Babylon, Sumu-Jamürbäl 1 - Hammu-rabi I 

![.....] Garten nebst Brachfeld ...., ® welchen von Ipqusa 7 und 
Puzur—Nin-karak ® Adad-nädä, Sohn des Abuni, ® gekauft hatte 
Ü wurde 0 auf die königliche Maßregel hin, i-na si hugal 

vindiziert, aber !2 er hat (ihn) wiederum gekauft, 1? 10 Sckel Silber hat 

     

  

er bezahlt” und bei [Sin] und Apil-Sin beschworenes gegenseitiges 
chen, Z. 13-18, 

Der Vertrag bestätigt trotz seiner Kürze mit begrüßenswerter Kla 
Nichtanfechtungsverspr 

    

Maßregel   heit, was ich vor seiner Veröffentlichung über die Folgen 
des Rim-Sin von Larsa mühsam deduziert hatte und oben, 3. Kap. 3 
Abschn. $. 38-43 mitgeteilt habe 

B. S-m 1. VS8 (1909) Nr. 30 = HG 4 (1910) Nr. 875 aus Sippar vom 
XIII. Sin-muballit 9. Darlehensurkunde über 1,1 gur $e hu-bu-ta-tum, Z 
1. Nach dem Datum auf dem oberen Rande, Z. 17, 

nach (zeitlich) der Maßregel 
m 2. CT 48 (1968) Nr. 71 aus Sippar vom Jahre Sin-muballit 9. 

  ar-ki st-i[m]-d 

B. 
Doppel-Darlchensurkunde über 4 Kor Gerste, ur;.ra, Z. 1, und 11/3 

Sekel Silber, Z. 3, verzinslich. Am Schlusse der Verm 

  

  

  

  rum di-pa-ar kü.gi 2 i-3u-d, 
nachdem der König die goldene Fackel erhoben hatte 

vgl. Finkelstein, AS 16 (1965), S. 240 Date. Aus Z. 1-4 ergibt sich, daß 
der Vermerk sachlich mit dem geläufigeren S-m 1 identisch ist 
Nach den beiden Zeugnissen S-m 1 und S-m 2 ist das Jahr Sin 

muballit 9 terminus ad quem der königlichen Maßregel, die einen 
Schuldenerlaß beinhaltet hat 

Dritter Asschnirt 

  

nic (6) Hammu-ranı 

1. Erster Rechtsakt 
B. H-r 1. Jahrname 2, s. Ungnad, RIA 2, S. 178 links 104.; Landsber- 

ger, INES 14 (1955), S. 146 links VI 2, 
  

  

si.sä ma.da.na i.ni.in.gar.ra und Varianten,     Jahr: Hammu-rabi stellte in seinem Lande die gerechte Ordnung 
wieder he 

  mit Sicherheit auf den Rechtsakt beziehen, sind 
mir nicht bekannt; s. u. H-r 4 

Urkunden, die sic 

  

) Wenn Hammu-rabi nach seiner Inschrift auf Tonnägeln, s. Gelb, INES 
S. 269 A II 13-16; Sollberger-Kupper, IRSA, 8. 214 f. IV C 6 1, die arbeitstähi 
Männer von Sippar des Frondienstes enthebt, so ist das nicht als Maßregel im Sinne der 

    

hier behandelten zu betrachten, sondern als Stiftung bzw. fremme Geste gegenüber dem 
Samastempel (aa “utu, Z. 16), für den die Betreffenden fortan arbeiten mußten 
Allerdings bleibt das unsicher, solange uns weitere Nachrichten über den Vorgang fehlen 
vgl. oben I. U-N 1, 8. 27 
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Ich kann nicht ausmachen, ob die meines Wissens sonst'nicht belegte 
Formel 

mu nfg.si-sä ama.gi kalam.m   

CT 48 Nr. 94 Z. 12, auf welche Finkelstein, dort $. 7, eigens hinweist, ei 
ne Variante dieses Jahrnamens ist, dem sie mehr ähnelt als dem einzigen 
anderen vergleichbaren, dem des Jahres Samsu-iluna 2, s. u. B. $-i 2 
Die kleine Urkunde über Miete einer Sklavin für 40 Tage, auf welcher 

  die Formel sich findet, enthält nur &inen prosopographisch verwertbaren 
PN, den der Vermieterin geme-dutu dumu.mf i-ba-a-Si-[x(2)]"29), Z 

4, nach den Zeugen „‚Sama$ und Aa”, Z. 10, eine Sama$-Stiftsdame in 
  

Sippar, die ich anderwärts nicht nachweisen kann; sie ist nicht unter den. 
sechs verschiedenen Amat-Sama$ bei Frau Harris, JCS 16 (1962), $. 2 
links f 

  

2. Zweiter Rechtsakt 
  B. H-r 2. VS 7 (1909) Nr. 7 = HG 3 Nr. 755; Schorr, VAB 5 Nr 

307, aus Dilbat vom -, IX. Hammu-rabi 12. Prozeßurkunde. Unter Be- 
rufung auf die königliche Maßregel, i at lugal, Z. 4, vindi- 

Besitzer ein Feld von dessen Käufer. Parteienvergleich 
führt zur Teilung des Feldes (nicht angegebener Größe); 1 Morgen wird 

    

    

ziert der früheı 

dem Käufer, der Rest dem früheren Besitzer und Kläger zu- 

  

gesprochen 
B. H-r 3. CT 48 Nr. 15 aus Sippar, Hammu-rabi 13, 
Anstelle einer verlorenen Schuldurkunde über 1/3 M 

die königliche Maßregel hin, i-na st-im-d 
werden sollte, wird ein Erdklumpen zerbroc 

  

Silber, die auf 
lugal, Z. 5, zerbrochen        

en und die Ungültigkeit'?) 
der eventuell wieder auftauchenden Urkunde beschworen und verbrieft 

Für die Datierung des zweiten Rechtsaktes des Hammu-rabi bietet das 
Datum von H-r2, -. IX.    abi 12, den termi 

  

    s ad quem. H-r3 ist 

Gegen die Kopie sc 
) Nach Finkelstein, AS 16, 8. 243 rechts ., glaube auch ich von Landsbergers Auf fassung, SD 2, 8. 231 j), abweichen zu müssen, und zwar aus folgenden Gründen. 1) ia. (nicht „‚ana”) simdat Jarrim bezicht sich auch in L. R-S 15; L. R-S 20; B. A-S 1; B. Hır 3 auf eine königliche Maßregel; eine Klage unter Berufung „‚auf das allgemeine unter dem Schutze des Königs geltende Recht'" kann ich nach meinen Ausführungen RA 73 (1979), 8. 55 £. 85, nicht anerkennen. 2) Ablehnung des Eides seitens des Beklagten müßı meines Erachtens bei normaler Vindikation dazu führen, daß er den Prozeß und das vin dizierte Objekt verliert. 3) Aus dem Zusammenhange in B. Y-r 3 darf man vielleich schließen, daß sarr, dort Z. 17, (nicht nur spezifisch „‚falsch”, sondern auch allgemein) ungültig” bedeuten kann. Trifft das zu, dann ging es beim Eidesthema tuppus ma, 2. 12, nicht um die Echtheit, sondern um die 

nämlich um die Frage, ob der Kauf \ 
Maßregel abgeschlosse 

) S. vorige Anm. 

in Z. 3 das letzte Zeichen zu fehlen, lies den Namen.      

    

  

ültigkeit der Kaufurkunde 
r erst nach Verabschiedung der königlichen.     

   



Rechtsakte in Baby) 

  

Hammu-rabi 1-5 57 

drei bis fünfzehn Monate jünger, was wiederum zeigt, daß die durch die 
königliche Maßregel Begünstigten bzw. die Gerichte, an die sie sich wen 
den mußten, nicht mit derselben Geschwindigkeit auf sie reagierten, s. o. 
S. 38.4). Y-r 3 lehrt uns, daß das Zerbrechen der Urkunden, dem wir 

  

schon früher begegnet waren, s. 0. 8. 54 B. S-I-E 7, nicht nur wörtlich zu   

verstehen ist, sondern offenbar auch öffentlich und demonstrativ vorzu- 
nchmen war. Die Maßregel betraf nach unseren Belegen sowohl Felder 
als Silberschulden. 

Auf welchen Rechtsakt des Königs sich der folgende Beleg bezicht, ist 
nicht festzustellen 

B.H-r4. CT8,35b - HG3Nr. 427, aus Sippar; ohne Datum, aber 
mit Schwur bei Hammu-rabi, Z. 17. Kaufvertrag über eine Sklavin und 
ein Rind, in der Kauferklärung „nach (zeitlich) der königlichen 
Maßregel”, wa-ar-ki st-im-da-at Sar-ri-im, Z. 8. 

Die Käuferin, eine Sama$-Stiftsdame namens hu-Su-tum, als Tochter 
eines Sin-putram, Z. 5 f., mit der Partei in B. H-r 3 Z. 2, der Tochter ei- 
nes Nanna-maba, Z. 2, nur gleichnamig und nicht identisch, kommt 
nach Frau Harris, JCS 16 (1962), S. 5, von Sin-muballit 13 bis Hammu- 
rabi 32 vor, der Zeuge Sin-bäni, Obmann der Stiftsdamen, Z. 22, nach 
derselben, JESHO 6 (1963), $. 132, und jetzt Sippar (1975), S. 191, von 
Sin-muballit bis Hammu-rabi 34; der Zeuge Z. 23 f. auch in CT8, 43, 
Hammu-rabi ohne Jahr, Z. 26 f., und CT’ 8, 13 c, Hammu-rabi 14, Z. 
15-17. Damit ist keine genaue Datierung unserer Urkunde zu erzielen. 

      

  

Inhaltlich neu ist an ihr, daß die erwähnte königliche Maßregel sich 
auch auf Sklaven- und Vichverkäufe erstreckt haben muß 

3. B. H-r 5. Jahrname 22, s. Ungnad, RIA 2, 8. 179 rechts 124. (22.) 
Barbara Morgan, MCS 3/2 (1953), $. 38 Year 22:2), 

mu alam ha-am-mu—ra-bi lugal nig.si.sä 
„Jahr: ein ‘Bildnis’ „Hammu-rabi, König der Gerechtigkeit 

    

Den Namen des Jahres Hammu-rabi 22 in diese Liste aufzunehmen ist 
insofern inkonsequent, als ich seinen Zusammenhang mit einem königli 
chen Recht 
kundgebun; 

kte oder einer „‚sich auf das Recht bezichenden Willens- 
2) Hammu-rabis nicht beweisen kann. Zur Möglichkeit 

eines Zusammenhanges folgende Erwägungen 

  

Man hat den Jahrnamen bereits früh mit C 

  

} Rs. XXIV 76-78 und 
XXV 6-11 in Verbindung bringen wollen; zu den syntaktisch und sach: 
lich schwierigen Stellen haben Driver und Miles, BL 2 (1955), S. 284 f 
zu 76-7.,’einen guten Kommentar gegeben. Was das Sachliche betrifft, 
  

22) Alle Formeln unvollständig, nach einem kompletten Belege habe ich nicht gesucht 
“) Diese Formulierung, die ich weiterhin gebrauchen werde, entlehne ich Haase, RIA 3, $. 323 links unten.  
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liest man in den u-rabi habe eine 
Stele, na-ru, mit dem Texte des CH vor einer Statue, alam'?), auf 
stellt, vgl. $ (1962), S. 80 rechts cm 11.5-16. Aber Wincklers Auffassung, 
mit alam sei die bildliche Darstellung auf der Stele selbst gemeint, s 
L 
82 rechts b) 1”, stützen'%%), Einen Weg aus dem Dilemma sche ich 
nicht!?), 

Spricht der CH, wie die Mehrheit der Assyriologen denkt, von einer 

  ‚Rgebenden Übersetzungen, H: 

    

  

  

   ‚er und Miles, I. c., läßt sich mit freilich späteren Stellen, vgl. $, S. 

d. h. der jetzt im Louvre ausgestellten'2%), Stele, errichtet bei einem 
„Bildnis””, welches dann das im Namen des Jahres Hammu-rabi 22 er- 
wähnte gewesen sein dürfte, so könnte man sich vorstellen, das 

Bildnis’” habe die Stele sozusagen sachlich dadurch attrahiert, daß es 
an eine zum Texte der Stele passende frühere Tat des Königs erinnerte 
Beziehen die Stellen im CH sich dagegen auf ein einziges Denkmal, die   

uns erhalten gebliebene Stele mit dem Bilde, so könnte man sich unter 
dem „Bildnis”” im Namen des Jahres 

  

ein älteres Monument gleichen 

  

oder ähnlichen Charakters vorstellen; s. noch unten zu H-r 11-13. 

4. Dritten(?) RECHTSAKT (IM ANNEKTIERTEN GEBIETE Des Könicı 
Larsa) 

  

B. H-r 6. UM 13 (1922) Nr. 67 aus Nippur vom -. XI. Hammu-rabi 
33:29). Die Urkunde mir sonst unbekannten Typs, deren Parteien ich an- 
derwärts nicht nachweisen kann, lautet 

Nur Eilers, AO 31/3-4 (1932), 8. 55, „Bildnis 
Daß sie mit Finet, Le code de Hammurapi (1973), $, 136 zweite Anm. 2, „fait 

nce au vocabulaire'", scheint mir deshalb nicht zuzutreffen, 
Das syntaktische Problem, vor das uns die Worte inalana mahar salmiia Jar mifarin 

stellen, braucht hier nicht behandelt zu werden; s. Driver-Miles, L &., deren Vergleichs 
beispiele aber zu spät sind, um relevant sein zu können. Die „‚Namen” von Objekten 
sollten einmal systematisch unte 
abi habe uns mitgeteilt oder wenigstens mitteilen wollen, daß sein alam/salm 
auch gewest igkeit” (und nicht nur 
König der Gerechtigkeit”) gehießen habe. Die sachliche Frage, ob das ein passender 

Name für die Abbildung auf seiner „Gesetzesstele” si, kann ich nicht beantworten 
") Das Denkmal, eines der berühmtesten und meist abgebildeten aus dem Alten 

Mesopotamien, hat merkwürdigerweise keinen ,‚Namen’” beim Publikum oder bei den 
Fachleuten. Contenau, Manuel d’arch£ologie orientale 2 (1931), 8. 834 f., nennt es „Le 
Code'” oder „Code de Ha adezu irreführend finde, Für den. 
Abguß im British Museum ge the Babylonian and Assyrian anti 
wities” 3 (1922), pl. IT und 8. 62 143., die Umschreibung „‚the/a ...... stele 
ngraved/inseribed with the text ähnlich Frankfort, Art and architecture of the 

Ancient Orient ? (1958), pl. 65. Strommenger/Hirmer Jahrtausende Mesopota. 
mien (1962), Abb. 158-160 und $. 87 rechts dazu, s ‚Gesetzesstele des 
Hammurapi 

) Die Kopie erweckt den Eindruck, als handle es sich beim Original um eine nicht 
geöffnete Doppeltafel 

  

  

  

ht werden; einstweilen möchte ich glauben, Hammu-   

  

sein möge, „‚Hammu-rabi, König der Gerec       

  

  

  

     braucht der „Guide ü 
  

     
      



   
    

     
       
    
    
   

       

    
    
    

      

     

       

     
   

Rechtsakte in Babylo 

  

mu-rabi 5-6 9 

  

mu 3 iku a.$ä zag.ga ba.an.cun?sipa.ta mu nam.sch.gal.se 
  

  

ab.ta.& Örden.zu—f-me-ni ü den. < zu > —e-ri-ba-am ) dumu.me ip 
a.ni 84 iku 
bar $u.ri.a.bi dingir-ma.an.sum.ra 

3in.na.an.bür 14 igi ap-lım dumu den.zu—li-d igi 4nin 

  tar $ 8a edin.lä       is a.rä dnanna.a.a (Wü 3 

  

gin ku b; 

  

bi gi ib na-bi—den.zu Pigi i 
dumu lü-dba.d 17 igi den.zu—ip-tiera (9) dumu 8 

    

    

  

  

ru-um 2 igi i-li—ip-pacal-sa 2) dumu ur-datum 2 igi a-wi-il-ia 
bur-gul 2 dumu ur-ba.ü 2 itu zfz.a mu da-am-mu—ra-bi lugal 
6 fd ba-am-mu—ra-bi-nu-huns(l) 7 SAC).gi.räll).a den.iil.ls 
mu.un.ba.al.al, 
1 ‚Betreffs 3 Morgen Feld ), 2 Vorzugsanteil als Erstgeburts- 

recht, 9 Besitz des Dingir-mansum, * 3 hat der König ‘die Hand’ des D. 
daraus entfernt’ Sin-imeni und Sin-eribam, 7 Söhne seines Bru 

ders Ipqu-Btar — ?3 (jeder) hat 8 4 Morgen Feld Edin-la'2) 9 neben 
Nannäa !0 und 3 Sekel Silber !! zur Hälfte 
Ausgleichszahlung geleistet'°)""; folgen Zeugenliste, Z. 14-24, und Da 
tum, Z. 25-28. Gesiegelt haben die in Z. 6 f. genannten Neffen des 
Dingir-mansum, und zwar mit einem „‚burgul-Siegel”’; die Urkunde 

  

dem Dingir-mansum als 

   

  war also für Dingir-mansum bestimmt 
Das Rechtsgeschäft bleibt mir unklar, erinnert jedoch an oben L. R-S 

2-12. Nach deren Analogie müßte man eine königliche Maßregel voraus 
  

setzen, die Annullierung von Grundstücksverkäufen bewirkte, sowie den 
  Verkauf eines ihm bei der Erbteilung als Vorzugsanteil zugefallenen Fel 

  

des seitens Dingir-mansum an seine Neffen, der durch die Maßregel    rückgängig gemacht worden wäre. Der Vertrag ließe sich dann so erklä 

  

ren, daß die Neffen sich das Feld durch zusätzliche Übereignung eines 
(größeren) Feldes und Zahlung eines Silberbetra;      s an ihren Onkel si 

  

chern. Aber der Verkauf des Feldes wäre frei erfunden und „‚der König     hat Dingir-mansum enteignet”, Z. 4f,, paßt schlecht zu einer solchen Hy p    pothese, eher noch zur Aufhebung des Vorzugserbrechts durch die 

  

Maßregel — aber der widerspricht wieder die Ausgleichszahlung der 

  

durch sie Begünstigten an den Verlierenden, Z. 8-13. Überdies fehleı 

      

) Vgl. MSL 11 (1974), 5.972. 3: 
Für das seltene vermutliche akkadische Äquivalent des mir unbekannten sumeri 

schen Ausdrucks s. A/2 (1968), $. 371 rechts 5". Bedeutung „hat den D. enteignet 
) Vgl. MSL 11, 5. 97 2. 25; 8. 1973118 

Das Prädikat im Singular, Z. 13, bei zwei Subjekten, Z. 6 f., läßt sich, wie in der 
Übersetzung angedeutet, damit erklären, daß der Schreiber sich die Ausgleichszahlung 
als zwei parallele Einzelhandlungen vorstellte und demzufolge den einen Bruder die eine 
Hälfte und den anderen Bruder die andere Hälfte leisten ließ, 

  

        

  

      

     



so 174131845 

mir weitere Belege für eine derartige Maßregel, Annullierung von 
Grundstücksverkäufen ist dagegen bezeugt 

B. Her 7. AbB 4 (1968) Nr. 56, Brief des Lu-Ninurta an 
Bamas-hazir] 

Betreffs einer Hufe Feld, welche ein Mann, dessen Beruf oder Amt 

  

  

'e, bemerkt der   nicht mitgeteilt wird, von einem Goldschmied gekauft ha 
Absende da-at jar-ri-im YO ki-ma ti   einigermaßen kryptisch für uns: 9 si     
du-i-ma, \ a.$A-lum Si-ma-tum tu-ur-ra, „(Es gibt) eine königliche 
Maßregel; wie du ja weißt, (gilt deshalb für) das Feld: Kaufgüter sind 
(seil. ihrem Verkäufer) restituiert””. Er beauftragt den Adressaten, dar 
aufhin das verkaufte Feld und ein weiteres Feld von einer Hufe eines an- 
deren Mannes dem Obmanne der Goldschmiede zu bestätigen. 

Hier wird also amtlich oder halbamtlich die Anwendung der königli- 
chen Maßregel, welche Annullierung von Immobilienkaufverträgen 
beinhaltet, auf zwei konkrete Fälle angeordnet. Es handelt sich um 
Lehnsland, wie die vorgeschriebene Rückgabe des von einem Gold 
schmiede verkauften Feldes nicht an ihn selbst, sondern an den Obmann 
seiner Gruppe, zusätzlich zeigt 

B. H-r 8. AbB 4 Nr. 69, Brief des Lu-Ninurt 
Der Absender referiert über einen verwickelten Streit um ein Lehns 

ın Samas-häzir'**),   

feld zwischen einem nicht näher qualifizierten Manne im Dienste des 
Z. 30 f., und einem ‘Oberhirten’ des Samaß, Z. 24, dessen 

Behauptung, er habe das Feld einmal gekauft, Z. 35 f., vom Absender 
mit der Bemerkung ® 

Palastes”, 

  

ea der h la wa-tar i-ba-ag-gd-ar 39 $i   a, „Er   

soll nicht weiter vindizieren! Verkäufe sind doch annulliert's)'”, als für 

  

den Anspruch irrelevant abgetan wird. Offenbar bezicht der Absender     
sich auf dieselbe königliche Maßregel wie in B. H-r 7, 

B. H-r9. AbB 4 Nr. 38, Brief des Hammu-rabi an [Samas-häzir] und 
Genossen. Sollte es sich bewahrheiten, daß ein “Fischer” nach seiner Be 
hauptung beim Kaufe von einer Hufe Feld dem Verkäufer, einem Solda. 
ten, zwei Hufen Feld belassen hatte, so ist die Vindikation des Verkäu- 
fers abzuweisen und das Feld dem Käufer zuzusprechen 

B. H-r 10. Den in E (1958), S. 421 links b) Ende, erwähnten Brief 
kann ich hier nach einer Kopie des Keilschrifttextes in Landsbergers Be- 
sitz, die er mir 1963 geschenkt hat, in Umschrift veröffentlichen 

*) Eine Zusammenfassung des Inhalts bei Leemans, WdO 8 (1975-1976), S. 245. Der 
Mord, mit dem sie gewürzt ist, beruht aber auf Mißverstehen des Wortes i.da-az-zu:ma 
2. 25, vgl. D(1959), $. 118 rechıs 1 Landsberger, SymDav. 2 (1968), 5. 50 
Anm. 1. „Für eine andere — mit FR. Kraus, AbB IV 69 in Widerspruch stehende — 
Interpretation” verweist Leemans auf Cuq, Erudes (1929), S. 156, in dessen (auf 
Thureau-Dangins Bearbeitung, RA 21 (1924), S. 51-53, beruhendem) Resümee ich 

jedoch einen solchen „„Widerspruch”” nicht finde; höchstens würde ich zögern, die in 2. 
5 1. genannten Männer als „u 

  

    

  

     
I juges”” zu bezeichnen, 
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a-na den.zu—i-din-nam ? gi-bi-ma > um-ma ha-am-mu—ra-bi-ma * Pim     lam-mi-da-an-ni © um-ma $u-ı   
ur—den.zu rä.gab (folgt Rasur) 5 ki-a-am ü-   

ma? ina 2 iku giß sar da za-ni-a-tm ® 1 iku giS saR a-fa-am-ma ® 1 iku 
GIS sar ezinib 10 ina-an-na 1 iku gi$ saR da a-samu N Pna-bi-i-I-su 

    

[aga].us '2 [id-4a ar-ka-   ra-an-ni 13 [ki-a-am] 
as-sı purru-[üs-m]a '5 di- 
giß sar TA!) le-ge-du 18 iR saR terer-Jum, 

  i-lam-mi-da-an-ni 1* [w 

  

  
ım ki-ma si-im-[da-t]m 16 Zu-hi-is-sü-ma 17 Sum-ma 

„! Zu Sin-iddinam ? sprich: ° am Wort Hammu-rabi: * Der Berittene 
Imgur-Sin 5 $ hat folgendes zu meiner Kenntnis gebracht: „,” Von 2 
Morgen Garten ...... ® hatte ich 1 Morgen Garten gekauft und ® 1 Mor- 
gen 
ich gekauft hatte, der Soldat Nabi-ili$u soeben von mir vindiziert” 

  

ten übriggelassen. 1012 Nunmehr hat den I Morgen Garten, den 

"9 Das hat er zu meiner Kenntnis gebracht. !* Behandle seine Angelegen 
heit und 15. 16 
haftig werden! 17 Wenn (es sich erweist, daß) er den Garten erhält!) 

  

laß ihn des Rechtsspruchs gemäß dem Verfahren 1») teil 

% (so) gib ihm den Garten zurück!»»)!”" 
Die Vindikation von Grundstücken, die das Thema der beiden Briefe 

Y-r9 und 10 bilden, muß auf Grund derselben königlichen Maßregel er 
folgt sein, von der in H-r 7 und 8 die Rede ist; das in Briefen an seine Be 
amten ausdrücklich zu erwähnen, hat der König keinen Grund!*°). Auf 
seine Anordı   ung sind die Vindikationen abzuweisen, falls bei der ange 
fochtenen Grundstücksveräußerung die bereits oben, $. 46 f., unter L. 
R-S 16, zur Sprache gekommene eigentümliche Modalität berücksichtigt 
worden ist, welche mit dem Ausdrucke (izibtam) ezibum (Subjekt: der 

Käufer) angedeutet wird; Belege E, $. 421 links e); 430 f. b). Sie ist nicht 
etwa von Hammu-rabi nach Eroberung des Königreiches Larsa einge 
führt, sondern im Königreiche Babylon seit (4) Apil-Sin und im König- 
reiche Larsa unter (16) Rim-Sin bezeugt   Wenn ihr konforme Grund 
stückskäufe von der Annullierung durch die königliche Maßregel ausge- 
nommen waren, so könnte der Grund dafür darin liegen, daß man mit 
solchen Käufen das Ziel der Maßregel bereits erreicht sah. Daraus läßt 
sich jedoch nichts Sicheres über den Charakter der Maßregel folgern, 
weil wir weder den Sinn dieser Kaufmodalität exakt erfassen können 
noch wissen, in welchem Umfange sie zur Anwendung kam. An unseren 
zwei Stellen handelt es sich um „the s 

  ale of real estate held in feudal 
tenure””, E, S. 431 rechts, an anderen Stellen ist der Status des so 

»») Oder vielleicht etwa „Verkauftes is doch (wieder) disponibel gemacht ) So in der Kopie, statt 3 
) S. mein RA 73 (1979), 5. 58-60 $ 8 

»*) Zu fa mit Infinitiv s. Buccellati, JSS 17 (1972), $. 1-20. 
Vgl. mein AbB 4, $. 27 Anm. 38. a) ““) Das oben, Anm. 95, geäußerte meth Platze 

  

ische Bedenken ist deshalb hier nicht am  
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veräußerten Grundstücks nicht ersichtlich. Überdies ist Verkauf von 
Lehnsland an sich ein für uns ganz undurchsichtiges Geschäft 

6. Der Codex Hammu-rabi 

Die für uns wichtigste der „‚sich auf das Recht beziehenden Willens 
kundgebungen der altorientalischen Herrscher””'#1) ist der sogenannte 
Codex Hammu-rabi't?). Das so bezeichnete Phänomen hat seinen — 
wörtlich und figürlich — monolithischen Charakter verloren, als Nou 
gayro! zunächst eine ältere Textversion neben der allbekannten nach- 
wies, RA 45 (1951), S. 67-78 und pl. I, und uns sodann näher mit den 
Resten zweier weiterer Stelen mit Paragraphen des Codex Hammu-rabi 
bekannt machte, JA 1957, $. 339-366, und 1958, 8. 143-155. Für die äl 
tere Textversion dachte er an eine Entstehungszeit vor dem Jahre 
Hammu-rabi 34, für das Denkmal im Louvre nach dem Jahre Hammu 
rabi 38, RA 45, S. 71 vorletzter Absatz, 

Eine auffällige Abweichung vom Texte des Prologs hat Borger, BAL 2 
(1963), S. 7 zweiter Absatz, in dem von ihm, $. 2, als B bezeichneten 

  

neubabylonischen Exemplar BM 34914 entdeckt. Hier sind Marduk und 
  Babylon am Anfange des Prologs eliminiert und statt ihrer Hammu-rabi 

und Nippur in einer I 1-16 ersetzenden Passage genannt; in V 14 steht 
Enlil statt Marduk. Hinsichtlich der Unterschiede zwischen Nougayrols 
älterer und jüngerer Version folgt B letzterer 

Hierzu kan   n sich verschiedene Fragen stellen '#) 
1) Unterschieden sich Nougayrols ältere Version = Borgers Duplikat 

A ($. 2) und Borger B nur im Prolog von der auf der gro   ien Stele im   

Statt einer Antwort nur die Bemerkung, daß im „Gesetzes”-Teile 
sachliche Abweichungen des Textes der Abschriften von dem der großen 
Stele meines Wissens nicht aufgezeigt worden sind, vgl. Petschow, RIA 

  
  3, S. 257 links zweiter Absatz 

a) Diejenige, welche Lxssoe, S. 182 Anm. 22, bemerkt haben wollte, 

  

erweist sich nach Borgers „„Join” des betreffenden Fragments, s. Borger, 
5. 4 0), als Irrtum 

b) Das von Sollberger, ZA 56 (1964), S. 131 Anm. 2, im gleichen 
Exemplar festgestellte Fehlen des (kurzen) $ 277 könnte mit einem 
Schreiberverschen des Kopisten erklärt werden, den das Homoioteleuton 

n Ende der $$ 276 und 277 verwirrt hätte     

Nach Haase, RIA 3, $. 323 links unten. 
S. zu ihm bereits oben, 8. 25 f. zu I. L-13. 

s) Vgl. Lacssoe, JCS 4 (1950), 5. 183-186, der im Sinne der technischen Handschrif 
enkunde anmbaum von Manuskripten aufzustellen versucht. Meine Betrach 
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©) Was das von Sollberger, $. 130, veröffentlichte kleine Tafelfr 
BM 59776 betrifft, kann es nach Sollberger, $. 131 dritter Absatz, 
Schreibervorlage des entsprechenden Textstücks der großen Stele gewe- 

  

  

sen sein noch ist es eine Kopie davon. Es handelt sich um Mietstarife, de 
ren Apodosis jeweils vier bzw. drei Angaben enthält, A: Lohn des Miet 
lings/Miete des gemieteten Objekts, 4 B: Mietspreis/-zins, n$e kü 

idin. In 

  

babbar; C: Zeiteinheit, ina ud l.kam; D: Bezahlvermerk 
haltlich ist der Text von Tontafel und Stele identisch, die Unterschiede 
sind rein formal, der gleiche Text ist nämlich jeweils anders angeordnet 

| CH BM 59776 

    

$ A-BÖ-C-D ] 
$275|C-B -A-— |B-c-A-— 
s B-A -C-D |B-C-—-D 
$277|c-B -A-D |B-0-A-D 

  

3) Gruppe A - B zchnmal wiederholt für zehn verschiedene Handwerker 

Wie ersichtlich, ordnet der Codex in jedem Paragraphen die vier Be- 
BM 58 

Weise, nur daß in $ 276 A weggelassen ist. Beide Texte lassen 
dteil D weg. Wegen Fehlens des $ 274 ergibt sich für BM 

59776 kein Gesamtbild; mein Eindruck, der Text von BM 59776 sei als 

  

standteile anders an, 776, soweit erhalten, dagegen in gleiche 
       

den Bestan   

Resultat redaktioneller Bearbeitung des Textes des Codex aufzufassen, 
ist deshalb freibleibend. 
2) Gab cs von der älteren Version = Borger A und von Borger B je ei 

ne „monumentale Fassung”” analog dem Denkmale im Louvre? Die Fra 
ge ist nicht zu beantworten. 

3) 
Nougayrol, JA 1958, $. 150, festgestellt hat, von Duplikaten der Stele 
des Hammu-rabi im Louvre oder von anderen, wenn auch verwandten 

    

ien die Fragmente von mindestens zwei weiteren Stelen, die 
  

Denkmälern'#")? Dazu ist zu bemerken, daß Hammu-rabi auf seinem 
gut erhaltenen Denkmal mit der jüngeren (oder: jüngsten?) Textversion 
von nur einer einzigen Stele spricht 

Will man müßigen Spekulationen keinen Raum geben, so kann man 
das Phänomen, das wir „Codex Hammu-rabi”” nennen, hier nur wie 
folgt buchen, 

    reffend den Text der Fragmente und 
363, schließen letztere Möglichkeit 

ugayrols Beobachtungen und Schlüsse be 
den des kompletten Denkmals, JA 1957, S. 
rinzipiel keineswegs aus 

   



64 1/4/3/86-7 

   

  

B. H-r 11a. AO 10237, RA 45 (1951), $ 
nische Tafel mit älterer Version des Prologs des C) 
Jahre Hammu-rabi 34. 

B. H-r 11 b. BM 34914, JSS 7 (1962), S. 164 f. Spätbabylonisch« 
fel mit von H-r 11a und 12 a abweichender Version des Prologs des CH 

B. H-r 12 a 
Hammu-rabi 38. — Für Bibliographisches s. Borger, BAL 2, S. 2-4, wo 

und Pl. I. Altbabylo- 
entstanden vor dem 

  

    

  

‘odex Hammu-rabi””, entstanden nach dem Jahre 

jetzt Sollberger, ZA 56 (1964), 8. 130-132, hinzuzufügen ist 
B. H-r 12 b und c. Fragmente von mindestens zwei steinernen Denk 

mälern im Louvre, s. Nougayrol, JA 1957 und 1958 (s. 0.) 
B. H-r 13. BM 59776, ZA 56, S. 130. Fragment einer altbabyloni- 

schen Tontafel, inhaltsgleich mit H-r 12 a $ 275-277   

7. Zeitlich nicht eingeordnete Belege 
B. H-r 14. Der Brief AbB 2 (1966) Nr. 173 wird hier nur eingeordnet 

weil Ungnad, VAB 6 (1914) Nr. 111, ihn in die Zeit des Hammu-rabi 
datiert hat. Daß er auf einen königlichen Rechtsakt zu beziehen ist, wel 
cher analog Edikt A-$ $3; 5 f., s. u. S. 170-173, Erlaß von privaten kon- 
sumptiven Schulden betrifft, scheint mir sicher, aber die fünf Wörter if 

-pi, Z. 11-13, welche auf ihn anspie 
len, sind eine bekannte cruz interpretum, vgl. Ungnad, 1. c.; U] (1960), 8. 
289 links cm 13-14.7; Frankena, [. c., vielleicht „Wenn wirklich „„Zin- 
sen”” zu lesen steht, ist die Tafel ‘zerbrochen’ ”. Die Aufforderung des 

   

  

  

tu-ma gi-ib-tu i-fa-as-si- dub-pa-su hr   

Briefschreibers, der Adressat solle seine virtuell bereits annullierte 

  

Schuldurkunde dem „‚Gebieter'” von Sippar vorlegen, erinnert an die 
unter B. S-i 5, unten S. 70 ff., beschriebene Prozedur zur Durchführung 

einer königlichen Maßregel 
B. H-r 15. Den Brief TCL 17 (1933) Nr. 14, umschrieben und über- 

setzt von Ebeling, MAOG 15/1-2 (1942), 5. 16, kann ich weder lokalii 
ren noch datieren, obgleich ich vierzehn Briefe aus dem (Amts-)Archive 

ama3 kenne'*), alle bis auf TCL 17 Nr. 11 vom 

gleichen Absender, Sama3-näsir. Daß er „the governor of Larsa” gewe 
des Empfängers Nür 

  

sen sei, wie Oppenheim, Letters (1967), S. 95 Nr. 33, angibt, geht aus 
seinen Briefen nicht hervor; nach AbB 6 Nr. 81 Z. 11 f. schreibt er aus 
Babylon. Die Behauptung dürfte auf einer Personenverwechslung beru 
hen. Der Standort des Adressaten lag offenbar in der Nähe eines Ortes 

'u.gul.läkiie), AbB 6 Nr. 118 Z. 12; TCL 17 Nr. 13 2. 5; 
17; Nr. 15 Z. 26. Der Stil der Briefe, ihre Themen und die äußere Form 
der Tafel VAT 8000 (= AbB 6 Nr. 118) und ihrer Schrift, die man auf 

) VS 16 (1917YAbB 6 (1974) Nr 88; 109; 118; YBT 2 (1917J/AbB 9 (1981) 
Nr. 113; CH] (1928) H.E. 108; TCL (1933) Nr. 11-17 

““) In de Phischen Liste aus Tell Harmal, MSL 11, 8. 57 1143. Jetzt (unvoll 
ändig) RGTC 3, 8. 240 
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einer guten Photographie bei Klengel, Zwischen Zelt und Palast (1972) 
links oben neben $. 52, in Augenschein nehmen kann, passen meines Er- 
achtens am besten in das letzte Drittel der Regierungszeit des Hammu 
rabi oder vielleicht in die ersten Jahre seines Nachfolgers Samsu-iluna 
Daß Letzterer als einziger König von Babylon eine königliche Maßregel 
zwar nicht mit dem Worte andurärum, aber mit dessen sumerischem 
Äquivalent bezeichnet, möchte ich um so weniger als Indiz für die Datie 
rung unseres Briefes in seine Regierungszeit betrachten, als ama.ar.gi, 
ki.en.gi ki uri im Namen seines 2. Jahres, s. u. B. $-i 2, mir nicht oh 
ne weiteres mit an-dura-ar zü.lum, Z. 4 unseres Briefes, vergleichbar 
scheint 

Der erste Satz des Briefes lautet 
* an-du-ra-ar zU.lum 3 i-na Ka-Ka-si-ma 6 Sa-ki-in i-na 

  

was zunächst unübersetzt bleibe 
Den Ort namens xa-ka-sii (im Genitiv), nach unserer Stelle doch 

wohl von einiger Bedeutung, kenne ich nur noch aus Z. 4 der Urkunde 
YBC 6189, JCS 5 (1951), S. 96 rechts oben, vom 10. VII. Abi-e&ub „,v” 
mir unbekannter Herkunft; die Stelle fehlt in RGTC 3, $. 129 *Kakasu. 
Vielleicht als *pi,-ka-sik, obgleich die später beliebte Verwendung eines 
und desselben Zeichens zweim   I hintereinander zur Wiedergabe ver   

schiedener Lautgruppen altbabylonisch sehr selten vorkommt, zu har- 
monisieren und zu identifizieren mit *pf-ka-si-M (syntaktisch im 
Genitiv), s. RGTC 3, S. 40 *Bikasü. Dazu wohl auch CHJ, Pl. XXII 
H.E. 221 Z. 8 k[a]r uru pi(l)-ka-si, in dieser Urkunde (vom 1. VI. 
Samsu-iluna 28) und in YBT 12 Nr. 271 Z. 8 (vom XII. Samsu-iluna 7) 
im Zusammenhange mit Datteln genannt wie hier. Ich kenne die Lage 
des Ortes nicht 

   

  

Folgenden Interpretationsversuchen des zitierten Satzes bin ich 
begegnet'”). (1) Ebeling, MAOG 15/1-2 (1942), S. 16: „Freiheit von 
Lieferung von Datteln besteht in ......”. (2) J. Lewy, Eretz-Israel 5 
(1958), S. 23* links zweiter Absatz, umschreibt „‚the „free movement” 
of dates was permitted (literally, „‚established’””) in a certain town, where- 
as it was not permitted in the city of Babylon”. (3) AHw, S. 51 rechts 
oben (erschienen 1959) zitiert die Stelle unter 1) „‚a. Jakänu Abgabenbe- 

freiung durchführen” b) „‚für einzelne”. (4) A/2 (1968), S. 116 links 2°, 
only in GN, not in Babylon, has a release of (debts payable in) dates 

been established””. (5) Neuestens spricht Lemche, JNES 38 (1979), 5. 17 
letzter Absatz, von „local introduction of exemption from taxes imposed 

  

  

  

7) Weidner, ZA 43 (1936), $. 120-123, hat unsere Stelle überschen  



66 1/4/3/187—1/4/4/$2 

Da andurärım als Regens eines Wortes für einen Konsumartikel bzw 
eine Stapelware 

  

Babylonischen sonst, soweit ich sche, nicht 
vorkommt'*®), bleibt mir unklar, wie es hier aufzufassen ist'*°). Der fol 
gende Satz, der möglicherweise einiges Licht auf den hier zitierten hätte,   

werfen können, ist   icht ganz erhalten. Dem noch Lesbaren schein   
Vorschlag (3) und (5) gerecht zu werden. 

Infolgedessen kann ich mich über die Natur des angedeuteten königli 
chen Rechtsaktes nicht auslassen, ja nicht einmal mit Sicherheit behaup- 
ten, der Absender spreche überhaupt von einem solchen. Falls er es tut 
kann es sich jedenfalls nicht um den üblichen Typ des Rechtsaktes han 
deln, welcher bestehende Verbindlichkeiten aufhebt, ohne das Eingehen 
neuer zu hindern. Von solchen Rechtsakten wird ausschließlich mit fien 
tischen Verbalformen gesprochen, was (2) und (#), die das überschen, 

  

ausschließt. Hier dagegen geht es um einen Zustand, so richtig (1), der 
durch den Stativ ausgedrückt wird. War es ein königlicher Rechtsakt, 
welcher den erwähnten Zustand geschaffen hatte, so müßte man an eine 
Verordnung für die Dauer denken, wie das Edikt des A-s sie aufweist 
Dem Wortlaute des Briefes könnte man nur entnehmen, daß ihre Ausfer- 
tigung zur Zeit seiner Abfassung bereits der Vergangenheit angehörte 

Vierter Anscnnirr: Könic (7) Samsu-ıuna 
  1.B. 8-11. TCL 17 Nr. 76, umschrieben und übersetzt von Landsber 

ger bei Koschaker, ZA 43 (1936), $. 219 unten f.; Ebeling, MAOG 15/1 
2 (1942), $. 56; de Liagre Böhl, BiOr 8 (1951), S. 51 rechts f. = Opera 
minora (1953), S. 366 unten f.; zuletzt Finkelstein in ANET 3 (1969), $ 
627. Brief (oder: Kopie eines Briefes?) des Samsu-iluna an Eiel-pi- 

    

Marduk, den ich wegen seiner großen Wichtigkeit für unser Thema 
nochmals umschreibe und übersetze. Außer einer eigenen Kollation der 
Kopie mit dem Originale stand mir dafür noch eine minutiöse Kopie der 
Zeilen Vs. 4-6 von Nougayrol zur Verfügung, welche Kupper, für den 
sie gemacht worden war, mir freundlichst überlassen hat 

# Jar-rum a-bi ma x x(?) x(2)"%0) 5 af-fum ma-[1]i x15°) [ 

  

$ i-na gu.za 

  

#) Für einen altassyrischen Beleg s. u., 8. 104 A. 1 1 
.) Die Übersetzung (4) scheidet als unwahrscheinlich aus, wei ,‚Erlassen von in Dat 

kein zahlbaren Schulden’, worunter ich mir übrigens nur Rückstände bei Dauellieferun 
gen vorstellen könnte, überall sonst mit tAt.bi.a z0.1um ...... uuffunun o.ä. bezeichnet 
wird. 

) Weder die Spuren und die Verteilung der Zeichen auf die Zeile noch der Zusam 
menhang scheinen mir eine sichere Ergänzung zu erlauben, wohl aber *a-hma 
auszuschließen. Schon der Form nach unwahrscheinliches *ma-|ri] oder mögliches me 

s], woran Kupper nach freundlicher Mitteilung einmal gedacht hatte, ist in 
nicht plausibel. Ich habe vielmehr das Gefühl, daß Hammu-rabi bereits tot war, 
Brief geschrieben wurde. Aber ich kenne keine einzige Stelle für das Verbum mätum in. 
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da € [a-bi-ia]? at-ta-[fa-ab] ® u a-Fum na-i[i gü.un] nu 
bara |" pa.se.si.mes xxx") 12 (ü]-taseer 5 [du]b A 

4 5a aga.uS 3u.ya'®) ü mu-ui-ke-ni 15 eeh-te-pi mi-Sa-ra-am i-na ma-ti 
6 ai-ta-ka-an 17 icna ma-ti 3{a] x x '°a-na € aga.uS Su.[w]A1®) ü1%*) mu-[u 

*) -si und Z. 20-24 Weisungen an den 

  

Empfänger, 
# Der König, mein Vater Um mein Land 6,7 habe 

ich mich soeben auf den Tron meiner Dynastie gesetzt. ® Ferner, um die 
Ertragbringer’ 9 zu kräftigen, 12 habe ich !0 die Rückstände der 

  

Lehnsbauern (und) ‘Hirten’ (?) 12 erlassen. 13 Die Schuldurkunden !* der 
Soldaten, “Fischer” und Untertanen "5 habe ich zerbrochen, gerechte 
Ordnung im Lande !6 wiederhergestellt. 7 Im Lande > soll nie 
mand 

  

gegen das ‘Haus’ des Soldaten, ‘Fischers’ und Untertanen 
20 mit Zwangsmaßnahmen vorgehen 

Der Brief ist nächst den Edikten B. S-i 3; B. A-4 2; B. x 3 un: 
aufschlußreichste Quelle für die Kenntnis der könig 
hat auch neben ihnen seinen vollen Wert behalten, weil er Umstände 

  

ichen Erlässe und   

und Zweck eines solchen darlegt. Einzelheiten werden im Zusammen 
hange mit den analogen Besti 

  

imungen der genannten Edikte bespro- 
chen. 

2. B. $-i2. Jahrname 2: Ungnad, RIA 2, $. 182 links 147.; Landsber- 
ger, JNES 14 (1955), S. 146 links VII 2 

mu ama.ar-gi/gi, ki.en.gi ki uri in.ni.gar.ra 
Jahr: Samsu-iluna .... stellte die Freiheit von Sumer und Akkad 

her 
   Die Datierung des im Jahrnamen festgehaltenen Ereignisses stellt uns 

vor ein doppeltes Problem 
1) Das 

2, $. 132 rechts, und Thureau-Dangin, La chronologie de la premiere 
ienne (1942), $. 1 f. = Memoires de ’Academie 43/2 

S. 229 f., stimmen in der Annahme überein, 

  

ste ist das Prinzip der Benennung von Jahren. Ungnad, RIA 

dynastie babylo 
(1942) 

  

  
n datait non par 

   ‚dente”, 8. 2 
  nement de ’annde, mais par celui de P’annee prei 

S. 230 mit Anm. 1. Aber während U 
Namen haben, nämlich einen mit üs.sa o.ä. vom Namen des vorherge 

  
gnad für die Jahre, welche zwei 

henden Jahres übernommenen und einen eigenen, für letztere eine Aus- 

  

nahme von der Regel machen und das namengebende Ereignis im be 

figura aymalogiea, welche etwa eine Ergänzung zu "mältam imtüt] rechtfertigen könnte, und 
enthalte mich weiterer unsicherer Vorschläge 

) Ein großer vorderer Wagerechter 
) sipa.meß scheint nach den geri 
) Zeichen aber cher cır als ya. 

‘) Von hier an völlig unsicher 
Oder: „Weil mein Land (Nominativ) 
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nannten Jahre selbst vorgefallen sein lassen will, erkennt Thureau- 
Dangin derartige Ausnahmen nicht an!5*). Diese Meinungsverschieden. 
heit be 

  

ft nun auch den uns hier beschäftigenden Namen des Jahres 
Samsu-iluna 2, seit Landsberger angegeben hat, neben dem in ver 
schiedenen Abkürzungen belegten eigenen Namen habe das Jahr auch 
einen vom Namen des Jahres Samsu-iluna 1 abgeleiteten zweiten Namen 

  

Zur Kritik an Ungnads Ausnahme von der Regel läßt sich folgendes 
  

sagen. (a) Die Behauptung, die Einführung einer vom Namen des vor- 
hergehenden Jahres abgeleiteten vs.sa-Formel sei aus Mangel an namen- 
gebenden Ereignissen des Vorjahrs erfolgt, läßt sich weder beweisen 
noch widerlegen. (b) Zu der Behauptung, bei Doppelbenennung eines 
Jahres sei der üs.sa-Name der primäre und die Einführung eines eige 
nen Jahrnamens erst sekundär im Laufe des Jahres erfolgt, könnte man 
ernstlich erst nach Untersuchung sämtlicher einschlägiger Belege, die ich 
hier nicht durchführen kann, Stellung zu nehmen versuchen. (c) Von 
dem Ei   gebnis einer solchen Untersuchung würde es abhängen, ob man 
der Frage der Datierung des namengebenden Ereignisses in das Jahr der 
Benennung selbst, also Ungnads Ausnahme von der Regel, überhaupt 
nähertreten muß und darf 

Werfen wir nun einen orientierenden Blick auf die zwei hier erwähn- 
ten Jahre mit zwei Namen. Was Samsu-iluna 9 betrifft, ist nach der si 

  
cher inzwischen ergänzungsbedürfüig gewordenen Zusammenstellung 
von Barbara Morgan, MGS 3 (1953), S. 61, der üs.sa-Name ab 1. II 
(Meissner, AB 11 [1893] Nr. 73 = HG 3 Nr. 573'%) bis 7. XI. (CT 4, 17 
©) bezeugt; es kann also keine Rede davon sein, daß der eigene Name ihn 
etwa im Laufe des Jahres verdrängt hätte. Für letzteren kenne ich nur die 

  

beiden altbekannten Belege aus den Texten Bu. 88-5-12, 114 (so!) 
BM 78258 vom 10. II. und CT 2 (1896), 5 (Bu. 88-5-12, 155 = BM 

9: 

  

8) vom 16. VII. Nach Veröffentlichung des ersteren als CT 45 

  

) Er erwähnt zwar die Ausnahme, welche Ungnad machen will, gar nicht, datiert jedoch ausdrücklich „den Einfall der Kassiten in Babylonien” aus dem Jahmamen Samsu-iluna 9 a (RIA 2, $. 183 links 154.), den Ungnad, AfO 13 (1939-1941), S. 145 recht f., unter Berufung auf die Ausnahme von der Regel ins Jahr Samsu-iluna 9 setzt, ins Jahr Samsu-iluna 8, 8.3 = $. 231 
mu gibil saramsu—i-lu.na Wugal, Riftin Nr. 35 Z. 17. Ich frage mich, ob das nicht vielmehr ein Name des Jahres Samsu-iluna 29 (RIA 2, 8. 185 links 174.) ist für den YBT 13 (1972) Nr. 470 Z. 6 die Form mu sa-am-su—i-lcna mu gibil bictet, vgl. den Namen 175. (30). Für die offenbar südbabylonische Urkunde (nach dem PN Gilgamck gämil, Z. #, etwa aus Uruk?) wäre das das letzte mögliche Jahr vor dem Beginn der großen Urkundenlücke; prosopographisch läßt sich die olierie Tafel kaum datieren. tzdem träfe Landsbergers Angabe zu, denn UET 5 Nr. 215 ist datiert "itu sigj.a ud 20.kam ® mu üs.sa.bi " mu saamsu—i-leni | luga 

) Jahrname hier nicht richtig bestimmt 
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(1964) Nr. 33 hat sich herausgestellt, daß das Fragment ein Stück der 
Hülle des letzteren ist. Wie man sich die Diskrepanz der Daten, Tafel 
vom 16. VIL., Hülle vom 10. II, auch zurechtlegt, kann die Hülle nicht 
vor der Innentafel, also vor dem 16. VII. geschrieben worden sein, ihr 
Datum also nicht beweisen, daß am 10. II. der eigene Name des Jahres 
wirklich gebraucht worden ist 

Der eigene Name des Jahres Samsu-iluna 2, auf den es hier ankommt, 
ist nach Barbara Morgan, S. 56, in verschiedenen Abkürzungen vom 
Monate I an fast in allen Monaten bezeugt. Zwar ist der nach ihrer Liste 
älteste Beleg aus VS 9 (1909) Nr. 23 leider nur mit dem Monate itu bär- 
zag-gar ohne den Tag datiert, aber niemand, der den Befund unbefan- 

  gen betrachtet, würde auf den Gedanken kommen, der eigene N;   

dem Jahre Samsu-iluna 2 erst im Laufe eben dieses Jahres gegeben wor- 
den. Ohne das Ergebnis einer umfassenden Untersuchung vorwegneh- 
men zu wollen, behaupte ich mit Zuversicht, der eigene Name des Jahres 

  

u-iluna 2 sei trotz dem einen Beleg für einen üs.sa-Namen dessel 
ben Jahres so wie alle anderen Jahrnamen dahingehend zu verstehen, 
daß das namengebende Ereignis im vorhergehenden Jahre Samsu-iluna 
1 stattgefunden habe 

2) Das zweite Problem erfordert keine Behandlung, die beim Fehlen 
jeglicher Daten voraussichtlich sowohl lang als auch ergebnislos wäre; es 
bleibt vorläufig bei Finkelsteins Aussage, AS 16, $. 244 rechts Anm. 48, 

  

it is highly doubtful that it!) refers to a misharum independent of the 
one commemorated in the formula for the second ycar 

3. B. $-i 3. Si. 507, Edikt des Königs Samsu-iluna, s. u. S. 154-15 
[Vgl. Charpin, BiOr. 38 (1981), $. 535 zu Archives L, Ende.] 

Wie das Datum [x.] IIT. Samsu-iluna 8, I 1°-10°, für die Datierung des 

      

Edikts zu verwerten ist, bleibt unklar 
B. S-i 4. Charpin verdanke ich die Mitteilung, der unveröffentlichte 

Feldpachtvertrag AO 9080 im Louvre vom [x.] VI. Samsu-iluna 8, vgl 
ien S. 191, trage auf dem linken Tafelrande den Vermerk wa-ar-ki si 

   da-tim. Er spielt offenbar auf B. S-i 3 bzw. den darin behandelten kö 
niglichen Rechtsakt an, dessen terminus ante quem das jetzt unvollständige 
Datum des Vertrages bildet. Leider beantwortet des Wenige, das von B. 
S-i3 erhalten ist, die Frage nicht, wieso AO 9080 sich als einziger mir be 
kannter Feldpachtkontrakt auf einen königlichen Rechtsakt bezicht. 

4. B. $-1 5. BM 80318, Bittschrift!°) an König Samsu-iluna. Heraus- 
gegeben und bearbeitet von Finkelstein, AS 16, S. 233-239; als AbB 7 
(1977) Nr. 153 von mir nochmals umschrieben und übersetzt. 

Sail. der Brief des Samsu-iluna, B. $-i 1 
Zu AbB 7, 5. 128 Anm. 153. b): Wie ich bereits sofort nach der zweiten Korrektur 

von AbB 7 bemerkt hatte, ist auch AbB 2 (1966) Nr. 111 eine Bitschrift an den König,  
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Das Besondere an diesem Texte sind die technischen Details der Be- 
kanntmachung und Durchführung eines königlichen Rechtsaktes, die er 
erwähnt 

a) Die Fragen, welche das bei unserer Ahnungslosigkeit viel zu lakoni- 
sche Sätzchen     nüma belt dipar huräsim ana sippar it, “Als mein Herr die 
goldene Fackel für Sippar erhoben hatte”, Z. 1 £., uns zu stellen nötigt, 
hat Finkelstein, S. 236 f. Notes zu Z. 1-2, besprochen. Durchaus hypo- 
thetisch, aber meines Erachtens plausibel, ist die Annahme, der König 
persönlich habe das Signal gegeben, und zwar mit der oder einer golde- 
nen Fackel — golden, weil sich das so gehört für einen zu zeremoniellem 
Gebrauch seitens des Königs bestimmten Luxusgegenstand. Ob die gol 
dene Fackel etwa ausschließlich brennend erhoben wurde, wen   

königlichen Rechtsakt anzukündigen galt, können wir nicht wissen, so 
lange wir überhaupt nur über zwei Belegstellen für diese Zeremonie ver 
fügen. Sie erwecken allerdings diesen Eindruck, denn unser Bittsteller 
assoziiert das Erheben der goldenen Fackel, wie er ausdrücklich schreibt 
mit der Wiederherstellung einer g 

  

‚echten Ordnung, Z. 3. So glaube ich 
die beiden unverbunden nebeneinandergestellten Sätze auffassen zu 
müssen, und nicht so, daß er etwa da.   an sich vieldeutige Erheben der 
Fackel in dem besonderen Falle, der ihn beschäftigt, als Zeichen für ei     
nen königlichen Rechts 

  

t ausgelegt bzw. ausgelegt bekommen hätte 
Wäre es so gewesen, dann hätte er wahrscheinlich geschrieben „‚Als mein 

  

Herr die gerechte Ordnung wiederhergestellt und die goldene 
Fackel erhoben hatte 

Völlig eindeutig ist unser zweiter, achtzig Jahre älterer Beleg B. S-m 2, 
oben $. 55, wie schon Finkelstein, S. 240 Date, ausgesprochen hat 
„nachdem der König die goldene Fackel erhoben hatte” ist hier (volks- 

lichen Rechtsakt 
b) Parallel zu der Angabe, das Erheben der goldenen Fackel sei a-na 

  

tümlicher?) Ausdruck für „‚nach erfolgtem könig] 

un.xın.nun® erfolgt, Z. 2, ist die Angabe, die Wiederherstellung gerech- 
il. des Königs) geschehen, Z. 3 

die zweite Angabe ist die Transposition der ersten ins Rel 
ter Ordnung sei a-na Jutu ra-i-mi-su (   

  

öse. Finkel- 
steins Frage, $. 236 unten f. Notes (c), ob damit gesagt sein solle, der 
Rechtsakt habe nur für Sippar gegolten, läßt sich bei unserem heutigen 
Wissensstande nicht beantworten. Der in dieser Hinsicht neutrale Text 
läßt meines Erachtens beide Auffassungen zu, sowohl die von einem 
ausschließlich für Sippar bestimmten Rechtsakte als auch die von einem 
Rechtsakte, der den Bittsteller ungeachtet seines Geltungsbereiches per- 
sönlich n h Sippar und damit ihn   r interessiert, weil und insofern er 

  

  selbst als Einwohner von Sippar betrifft 
©) Auf die Frage nach dem Sinne des Fackelerhebens, Finkelstein, S. 

236 Notes (a) und (5), antworte ich mit der von Finkelstein zur Wahl ge  



Rechtsakte in Babylon: Bekanntmachung und Durchführung 71 

stellten Verm 
aktion zu verstehen, über deren technische Durchführu 

  ng, sie sei als offizielle feierliche Auslösung einer Signal- 
  ng ich mich man. 

gels Nachrichten aus Babylonien nicht auslassen kann. Daß Nac 
  

richtenübermit u 

  

lung mittels Feuersignale'®') meines Wissens für das 
Königreich Babylon nicht ausdrücklich bezeugt ist, spricht bei der   

Zufälligkeit unserer Kenntnisse nicht dagegen; schließlich wissen wir 
  vom „‚Erheben der goldenen Fackel?” auch erst seit 1965 und nur durch   

zwei Belege. Unter dem lakonischen di-pa-ar-Su i-na-al-fi, „‚er wird die 
Fackel erheben”, AbB 8 Nr. 23 Z. 25, Subjckt, falls richtig 
ergänzt, Z. 25, wohl der dritte König von Babylon, scheint man sich das 

   

Zeichen für den Aufbruch zu einem Feldzuge vorstellen zu müssen. 
Die relative Zuversicht, mit der ich die Vermutung vortrage, beruht 

auf zwei Erwägungen 
1) Signalisieren mit Fackeln, Fanalen und dergleichen ist die weitaus 

schnellste im Altertume verfügbare Art der Nachrichtenübermittlun 
tige Ab 

außer Kraft setzte, so mußte die Obrigkeit, wie das Edikt des A-s zeigt 
2) Traf der König eine Maßregel, die rechtsg machungen     

mit Gegenmaßnahmen der durch die Maßregel Geschädigten rechnen 
und ihnen zuvorzukommen suchen. Da die zwangsläufig langsame In-   

struierung der Behörden im ganzen Lande betreffs der Ausführungsbe 
stimmungen der Maßregel zu Umgehungsmanövern, wie sie im Edikte 
des A-g beschrieben werden, gereizt und Zeit für sie gelassen hätte, muß 

  

eine rasche, möglichst schlagartige Bekanntmachung der Maßregel, die 
fast gleichzeitig große Teile der Bevölkerung erreichte, von essentieller 
Wichtigkeit für die optimale Wirkung der Maßregel gewesen sein. Dabei 
kam es gerade auf das vermutlich Einzige an, was diese einfachste Art 

  
des Signalgebens zu leisten vermag, die Übermittlung des bloßen Sig- 
nals. Wie wir aus den Edikten des S-i und des A-$ wissen, gehörte zu den 
Maßregeln wesentlich der Stichtag, an welchem sie inkraft traten. Ein 
bloßes Signal nun genügte auch dann zur präliminären, uniformen und 
allgemeinen Fixierung des Stichtages der Maßregel, wenn etwa die Be 
deutung des Signals erst nachträglich mitgeteilt bzw. verstanden worden 
sein sollte. War der Stichtag einmal im ganzen Lande bzw. im speziellen 
Geltungsbereiche der Maßregel bekannt, dann konnte man ruhig die 
amtlichen Ausführungsbestimmungen abwarten. 

5. In vier kurzen Sätzen, Z. 4-9, berichtet der Bittsteller wortkarg, 

   

  

er richtet sich ja an einen Wissenden und nicht an uns, außer über 
die Maßregel selbst über ihre praktische Durchführung, alles für uns neu 
und aufschlußreich. Ein Richterkollegium wurde amtlich nach Sippar 

  

) 5. RIA 3, 8. 2links „‚Fackel”", und $. 58 „‚Feuerpos/zeichen”, mit Hallo, JAOS 
87 (1967), 8.63 (9); 8. 65 rechts 1. (I6),  



  

174141856 

‚und zer 
brach die von der Maßregel betroffenen Kaufkontrakte, Z. 8-9, 

a) Die Mitteilung, ein General!) habe die Richter von Babylon und 
Sippar nach Sippar einberufen, weckt unsere Neugierde, die ich nicht be 

  einberufen, Z. 4-6, prüfte die Rechtssachen der Bewohner, Z, 

friedigen kann. Sollte die Maßregel etwa nur Soldaten betroffen haben? 
Werden die Richter von Babylon als Vertreter des Königs oder als höhe 
re Instanz zugezogen? Der Satz „‚Sie nahmen die Rechtssachen der Be 
wohner von Sippar durch”, Z. 7, bestätigt die Richtigkeit des hier bereits 
mehrmals ausgesprochenen Eindrucks, daß königliche Rechtsakte nicht 
automatisch wirksam waren, sondern nur den durch sie Begünstigten die 
Möglichkeit gaben, sich mittels eines Verfahrens oder Prozesses den im 
Prinzip gewährten Vorteil zu verschaffen 

Neu ist für uns die Einberufung spezieller Gerichsthöfe für diesen 
Zweck, die man jedoch auf Grund dieses einen Zeugnisses nicht ohne 
weiteres als die Regel ansehen darf. Neu ist auch, daß das „‚Zerbrechen 
der Urkunden”” — oft (wohl volkstümliche) Bezeichnung eines königli- 
chen Rechtsaktes schlechthin — seitens des Gerichtshofes individuell 
nach gerichtlicher Untersuchung erfolgte 

Über die Maßregel selbst erfahren wir, daß sie verkaufte Liegenschaf 
ten, „Feld, Haus und Garten”, Z. 8, betraf, jedoch nicht alle. Welches 
Kriterium für die Annullierung maßgeblich war, erfahren wir jedoch 
nicht 

Im konkreten Falle erklärt der Bitisteller, der von ihm getätigte Kauf 
eines Wohnhauses falle nicht unter die Maßregel, was er mit einer lan 
gen, jetzt bis auf Reste verlorenen Auseinandersetzung, Z. 10-27 ( 

  

beweisen sucht, in der er auch über einen früher um das gekaufte Haus 
geführten Prozeß berichtet, Z. 12-2. Er ruft die Hilfe des Königs an, weil 
die seiner Meinung nach auch unter der königlichen Maßregel gültigen 

  Tafeln, seine Besitztitel!®), ohne gerichtliche Untersuchung willkürlich   

  und widerrechtlich von einem höheren Beamten zerbrochen worden sei-   

en, Z. 36-39, und die zuständige Stelle nicht gewagt habe dagegen vorzu 
gehen, Z. 40-45:%), 

D: 
Jahr Samsu-iluna 24, Z. 1216), ist terminus post quem des undatierten Ge- 

  

im Zuge des Berichtes über die Vorgeschichte des Falls genannte 

suches; ob auch der königlichen Maßregel, kann ich nicht feststellen. 
6. B. $-i 6. Ob ein zuletzt von Frankena, AbB 3 (1968) Nr. 1, um- 

ind übersetzter und in SLB 4 (1978), S. 1-3, kommentierter 

  

  schriebener 
) Vgl. meine Anm. 9. b) zu AbB 7, 8.9 
) Die Ergänzung der Spuren am Anfange von Z. 29 ist mir nicht gelungen. Vor 

wohl € 
Finkelsteins Übersetzung der letzten Zeilen des Gesuches, Z. 50-53, is in AbB 

Nr. 153 berichtigt, die gekünstelte Erklärung, $. 240 links oben, wird damit hinfäll 
) Vgl. AbB 7,8. 191 Anm. h 
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Brief des Königs Samsu-iluna an einen gewissen Ibbi-Sahan hier zu 
Recht aufgeführt ist, kann ich noch immer nicht entscheiden und habe 
mich von der praktischen Erwägung leiten lassen, daß Weglassen eines 
relevanten Belegs nicht wieder gutzumachen ist, Aufnahme eines nicht   

hierhergehörigen dagegen durch Streichung ungeschehen gemacht wer-   

den kann. 
Der Wortsinn des kurzen Briefes ist einfach und leicht zu verstehen 

niemand darf Männer oder Frauen aus Id:   naraz oder Arrapha von ei 
nem Sutäer kaufen. Wer es doch tut, geht seines als Preis bezahlten Sil- 
bers verlust. 

Der zweite Satz dient in bekannter Weise zur Benachdruckung des 
Verbots. Daß es sich dabei um Beantwortung einer dem Könige gestell- 
ten Frage handelte, wäre nicht unmöglich, ist mir aber unwahrschein- 
lich, weil nichts davon im Briefe steht, was doch nach vielen Beispielen 

Den wirklichen Sinn der lakonischen Mitteilung zu ergründen, ist 
meines Erachtens den Kommentatoren eben so wenig gelungen wie mir 
vgl. de Liagre Böhl, BiOr 8 (1951), S. 50-55 mit 
dert abgedruckt in Opera minora (1953), $. 364-374 und 515 f. unter Be- 

{. 1 aund 2a, ver       

rücksichtigung eines Vortrags von Martin David, von dem später in CR 
3° (1954), S. 122 f., eine kurze Zu 
gel, Altorientalische Forschungen 5 (1977), S. 67 zweiter Absatz; noch 

  ‚sammenfassung erschienen ist. Klen- 

ohne Kenntnis dieser Arbeit posthum Frankena, 1. c 
Eine „sich auf das Recht beziehende Willenskundgebung”” des Königs 

liegt hier insofern vor, als eine spezielle Art des Kaufs verboten, die Frei 
heit des landesüblichen Geschäftsverkehrs also in einem Punkte durch 
den König beschränkt wird. Dagegen lese ich in den zwei Sätzen nichts, 
was in irgendeiner sachlichen Beziehung zu CH $280 stünde oder was zu 
unserem noch so verschwommenen Bilde von den königlichen Rechtsak- 
ten paßte. Sie annullieren rechtsgültig abgeschlossene Geschäfte, der 
Brief verbietet den Abschluß von Geschäften einer ganz bestimmten Art, 

  

und zwar für die Dauer, während die Rechtsakte dem künftigen Ab- 
schlusse von Geschäften der durch sie annullierten Art nichts in den Weg 
legen. Die Rechtsakte helfen, soweit sich erkennen läßt, momentan Bür 
gern in akuter Notlage materiell auf Kosten ihrer Gläubiger bzw. wirt 
schaftlich stärkerer Geschäftspartner oder der Obrigkeit. Will man schon 
annehmen, der Verkauf von freigeborenen Personen aus Idamaraz und 
Arrapha im Reiche von Babylon sei ein Mißstand gewesen, der vom Kö- 
nige abgeschafft wird, so sche ich doch nicht, daß das Kaufverbot des 
Briefes irgendwem hülfe, sicher nicht den als Sklaven zum Verkaufe an- 
gebotenen Personen. Wüßte man wenigstens, was bei etwaiger Übertre-  



tung des Verbots mit den widerrechtlich verkauften Personen geschehen 
sollte, so könnte man den Sinn des Verbots vielleicht cher ahnen. 

Jeder Versuch, den Brief zu datieren, wäre im Augenblicke voreilig. 
7. B. $-i 7. Nur wegen der von Ungnad angenommenen Datierung in 

die Zeit des Samsu-iluna, deren Gründe ich nicht kenne und die ich nicht 

  

verifizieren kann, reihe ich den stark korrigierten und nicht leicht ver 
ständlichen Brief TCL 1 Nr. 15 = Ungnad, VAB 6 Nr. 207, besser 
Walther, LSS 6/4-6, S. 93 f. Anm. 1, h 

Den hier heranzuziehenden Passus, Z. 16-20, versuche ich folgender 

    

maßen zu verstehen: „Bis du mir mein Silber geben wirst, werden ich 
und du uns gegenseitig nicht‘%%) loslassen. Der König wird die Schuld- 
urkunden zerbrechen, Sar-ru-um ku-nu-ka-tim Sa hu 

  

-li-im ücherepepe, Z 

  

18 f., viel Zeit wird vergehen — (so) nimm (denn) mein Silber hin 
Falls meine Auffassung die richtige ist — ü-he-rp-pı, Z. 19, könnte an 

  

sich auch Punktual sein, wie man bisher übersetzt hat, aber dann wird 
das Ganze sinnlos —, m   (Rte man aus dem Briefe die Folgerung ziehen, 
daß Schuldenerlässe als ein von Zeit zu Zeit wiederkehrendes Ereignis 
betrachtet wurden. Leider sind uns die Auswirkungen, welche das auf 

nt. Ein Beispiel dafür 
ARM 8 (1958) Nr. 33, unten $. 96-98 $ 1, finden wollen 

. UM 8/2 (1922) Nr. 226, Bruchstück einer Urkunde aus Nip- 
verloren, aber Schwur bei Samsu-iluna. 

  

das Geschäftsleben gehabt haben müßte, unbeka:   

hat man 
B.S 

pur; Datus 

  

    

Mit dem Satze 10 a5-Sum dar-ru-um dub-pa-at !! pu-ha-at (über Rasur) 
€.me& ih-plu]-ö, „weil der König die Tafeln (mit) Tausch(kontrakten) 
Häuser (betreffend) zerbrochen hat’” (nach einem alten Lesevorschlag 
von Stol), verweist die Urkunde auf einen königlichen Rechtsakt 
€.meS, falls richtig gelesen, scheint als „„Immobilien” verstanden wer 
den zu müssen, weil cs hier um ein Feld geht's® 

Mit Walther, Le 
D. h. „behalte es”, ein rhetorisches Stratag 

forderung erreicht werden soll und hier auc 
Wegen der zwei großen Lücken am Anfange und in der Mitte kann ich den Text 

ht rekonstruieren, zumal ich auch die Urkunden nicht gefunden habe, welche die Vor 
offenbar verwickelten Hergangs betreffen. Insbesondere bleibt mi 

h unklar, den man auf Grund des Vermerks über die königliche 
setzen muß. Eines der Tauschobjekte muß das Feld eines Soldaten gewe 

2" infolge der königlichen Maßregel an seinen Eigentün 
zurückfiel. Es war durch Kauf in den Besitz eines gewissen Sin-apam-iddinam, Sohn 
eines Sin-iddinam, gelangt, Vs. 69°. Der Schluß des Textes lautet mit Modifikation 
von Landsberger, MSL 1 (1937), 8. 19: gebenen Teilübersetzung: „„" Für die Zu 
kunft # übernimmt ? die Verantwortlichkeit für ? das Zerbrechen 2 der bei Sin-abam. 
idlinam (befindlichen) ? Kauffkontrakt)tafel * und für (die Versicherung:) „Es ist wirk. 
lich das Feld, welches in die Katastelise ° eingeschrieben is”, Samas-nägir; °7 er hat 
(5) bei Samas, Marduk, Samsu-iluna beschworen”. Wer Samal-näsir war, weiß ich 

nicht, weil die Passage, die vermutlich seinen Anteil an der Gesam 

  m, mit dem das Gegenteil der Auf 
reicht wurde    

    
         
       Grundstücksta 
Maßregel vora 
sen sein, welches nach Vs. 1 
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Trotz den vielen im Texte und in der Zeugenliste vorkommenden, 
durch Zufügung ihrer Patronymika identifizierbaren Personen kann ich 
die Urkunde auf dem Wege der Prosopographie nicht näher datieren 

   

  

Datierung des erwähnten Rechtsaktes ist also unmöglich 

  

Fünrter Anschxirt: Könic (8) Ant-esug 

  

1. B. A-e 1. Jahrname 2: Ungnad, RIA 2, S. 185 rechts [185.] (b.), 
mu sipad ki-äg den-Ifl.bi.da.ke, 
„Jahr: Abi-e$ub, der von An und Enlil geliebte Hirte 

g. Vgl. den Jahrnamen 3, ib. [186.] (c.), auch etwa CT 48 
Nr. 47 Z. 17-19 

Für Einordnung der beiden Jahrnamen s. Landsberger, JNES 14 
(1955), S. 146 VIII 2 und dazu. Landsbe 
denen der König das Epitheton „‚Hirt”’ träg 

  

unvollständ 

  

  s Annahme, Jahrnamen, in      seien auf einen königlichen 
Rechtsakt zu bezichen, ist b 
den durch TIM 7 (1971) Nr. 234, bearbeitet von Edzard, ARDör (1970), 
S. 215 f., eine Tafel mit der ursprünglich kompletten offiziellen sumeri- 

  

ither, was Abi-e$ub 2 betrifft, bestätigt wor- 

  

schen und akkadischen Version des Jahrnamens. Obgleich die schwer 
beschädigten Formeln, die von einem königlichen Rechtsakte handeln, 
inhaltlich nur Bekanntes zu bieten scheinen, kann ich sie nicht ergänzen 
auch weil'sie in der Wortwahl von vergleichbaren Texten abweichen, 

ge mich deshalb mit dem Hinweise auf die Bearbeitung'”). 
'hen Rechtsakt kann ich nicht bei 

  und begni 
Belege für den erwähnten könig! 

  

hat, verloren gegangen ist. Er garantiert dafür, 1) eine potentielle Möglichkeit zur 
Anfechtung des wahrscheinlich ursprünglich in der Urkunde festgelegten Rechtszustan 
des zu beseitigen, nämlich für Vernichtung der noch beim Käufer des königlichen 

  

Maßregel betroffenen Feldes befindlichen Kaufurkun 
die Richtigkeit einer für das Zustandekommen ' neuen Rechtszustandes offenbar 

  

    
       

     
     

essentiellen Behauptung (?) beizubringen, das auf Grund der königlichen Maßregel an 
den Soldaten zurückgefallene Feld sei als Lehensfeld (so Landsberger) im Kataster ein 

n. — Vieleicht sollte man daraus für die Maßregel schließen, sie habe veräußertes 
Lehensland betroffen 

) Der Käufer Sin-aham-iddinam, Sohn des Sin-iddinam, kommt als Zeuge in BE6 
Nr. 62 (2. 3) vom 11. VII. Samsu:iluna 26 und in CT 6, 2 a (Z. 28) vom 15. IIL 

     Samsu-iuna 29 vor, der Zeuge Sin-remöni, Sohn des E-tl-ana—3emi, Rs. 12°, in UM 
8/2 Nr. 194 (IV 1 I. Samsu-iluna x, dessen Datierung in das Jahr Samsu. 

iluna 1, s0 Renger, ZA 59 (1969), 5. 108, und Rivkah Harris, Sippar, $. 179 Anm. 150 
mir unsicher schein 

) Z. 3: der „Indikativ” in.Si.in.bar.re.e[ß] istsyntaktisch schwierig. Z. 6: [...] 

  

    
  

bf.in.gä.gar.ra. Z. 9: nach den Parallelstellen [i-at-um Z. 11: vielleicht | 
naglu-r|i].im, dessen Bezichungswort vieleicht nl sein könnte. Z, 14: parallel zu dem. 

‚orwiegend „außenpoliisch”” verwendeten — selimam vielleicht [damigtam] ode 

  

(damgätin]. Z. 16 End 
ba.an.[g]äl.la, Z. 7, wäre ab 

*ı{ßJeple-i] würde zu den Spuren passen, als Üb       
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B. A-e 2. Jahrname „,s RIA 2, S. 186 rechts [201.], dazu 
Landsberger, JNES 14 (1955), S. 146 rechts f. VIII s. Zur Einordnung 
des Jahres s. Goetze, JCS 5 (1951), $. 101 links unten; Stol, Studies 
1976), S. 61 

mu nun sun, (: »ör).na Iü dutu.k 

    

in.na.an.tuk.tuk.a x x AS °marduk.ke 
kalam.ma.ni.ta Su bf.in.duy.a 

  

Jahr: Abi-esuh ‚ der demütige Fürst, der $Sama$ gehorcht, 
Marduk ...... erließ die Schulden seines Landes” 

Die Beobachtung, daß in der Urkunde JCS 2 (1948), S. 94 f. und 110 
Nr. 22, das im Texte erwähnte Jahr, Vs. 6-9, mit dem im Datum, Rs. 4°- 
7°, genannten identisch ist (Abi-eSub „‚bb’), reizt zur Vermutung, 
im Paralleltexte MAH 15983, JCS 5 (1951), S. 90, ebenso. Da 
aber der im Datum Z. 22-26” mindestens fünf Zeilen lange Jahrname 

  

  

Abi-e$ub „‚s’' im Texte auf zwei Zeilen, Z. 5° £., verkürzt sein, Mit eini 
  ger Mühe erkennt man dort in Z. 6 [urs]-tuk kalam.ma.ni #[u'”') 

bjf.in.du,.a, was der Schluß der Formel oder wenigstens ihres ersten 
Satzgefüges sein muß. Der Name ist in der oben gegebenen Form noch 
nicht komplett. Zu MAH 15983 Z. 25” siche nach Goetzes Hinweis, JCS 
5, S. 101 links Anm. 35 Ende, YBT 13 (1972) Nr. 494 Z. 26. Z. 26° für 
mich unleserlich. 

B. A-e 3. Als Beleg für den soeben erwähnten königlichen Rechtsakt 
darf man den Mietsvertrag BE 6/1 Nr. 78 = HG 3 Nr. 514 aus Sippar 
ansehen, weil er vom 10. II. dieses Jahres datiert ist und das vermietete 

  Haus beschreibt als 
‚von A an B verkauftes Haus, das der König dem C, dem D und der 

E, den Kindern des A, zurückgegeben hatte, ü-te-er-ra, Z. 6" 
2. B. Are 4 und B. Are 5. Einen Hinweis auf einen königlichen 

Rechtsakt enthält vielleicht der bei Ungnad, RIA 2, $. 186 rechts [205 
als „„(w.)” bezeichnete Jah, 
JCS 5 (1951), S. 101 links „„w 

Die Jahrnamen des Abi-e$ub, von denen wir noch stets keine antike 

  

me des Abi-e$ub, zu dem weiter s. Goetze   

Liste haben, sind sehr lang, werden aber meist abgekürzt, wobei Varian 
ten auftreten. Oft sind sie schlecht erh 
Kumı 
hartnäckig der Rekonstruktion ihres Wortlauts und der chronologischen 

Iten und schwer lesbar. Infolge   

rung all dieser negativen Eigenschaften widersetzen sie sich   

Reihung. Die folgenden Ausführungen zum Namen „,‚w”, A-e 4, die ich 
möglichst kurz halte, werden das leider aufs neue illustrieren. 

   
  

Ien Resten; zu vergleichen wäre die Formel Ammi-saduqa 10, . u 
kürzten Formeln enden in BE 6/1 Nr. 78 Z. 25 und BE 6/2 Nr. 95 Z B. A 4. Die 

5 -bum du, auf kalam.ma.ni.ta, was hier nicht unmöglich scheint. Für das V 
(nicht: $u du,) wäre dann auf die Formel Ammi-ditana 21, unten, B. A-d 2, zu weisen, 
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A. (1) BE 6/2 Nr. 93172), 
” mu a-bi—es[uu]b [Iuga]l.g (9) alam nig.si.sä Su x gar.ra* 

a-bi—e-iu-u nam.nun.$% x x. Den zweiten Teil von Z. ‘3 hat noch 
7. “# muß zum Namen der Sta- 

tue gehört haben, da sonst Wiederholung des Namens des Königs uner 
klärlich wäre 

  

niemand lesen und übersetzen könn 

Schon infolge dieser Schwierigkeiten ist unsicher, ob die folgenden 
Kurzformeln zu (1) gehören 

(2) YBT 13 Nr. 492, 16 mu a-bi—esu 
KA Kı[?) gafr ...]. Vollends unsicher 

(8) CT 8, 38 © Z. 12, [mu (urudu)] alam € ZA ma Dr gar. ra”), 
von Goetze, I. c., hierher gestellt, aber ohne Lesungsversuch 

  uh lugal.e 17 alam nig.si.sä 

  

Ich breche hier zunächst ab; Fortsetzung unten D. 
B. A-e 5. Der Name des letzten, 28. Jahres des Abf-e$ub, s. Ungnad, 

RIA 2, $. 187 links 211.; ausführlich Goetze, $. 103, ist jetzt vollständig 
erhalten in (1) VS 18 (1973) Nr. 18, vgl. Klengel, JCS 23 (1970), S. 125 
links £.1), 
() 9 mu a-bi—efu-up lugal.e 

  

  

(6) # urudu alam.a.ni mäß kadra gab.ba in.da.an.dfb.ba.am 
© 
(W 

Jahr: König Abi-e$ub hat sein kupfernes (Stand)bild (, das ihn dar 

  >ü urudu alam.a.ni gidri nfg.si.sä Su an.du,.a 
  

  a € ki$-nu.gäl.$® in.ni.in.ku,.ra, 

stellt), wie er ein Opfertier gegen (seine) Brust hält, und sein kupfernes 
(Stand)bild (, das ihn darstellt), wie er das Szepter der Gerechtigkeit hält, 
in (den Tempel) E-ki$-nugal hineingebracht” 

Ein zweiter, ursprünglich vollständi 
) MAH 15942 Z. 35-38, JCS 5 (1951) 
Folgende, meist schon von Goetze, I. c., angeführten Kurzformeln sei 

r Beleg für die Formel ist 
93             

en zitiert 
Abschnitt (a)-(b)-(c): (3) BE 6/1 Nr. 75; (4) Crozer 180: Goetze, JCS 2 

(1948), $. 111 und 98 Nr. 26; (5) YBT 13 Nr. 471 
Abschnitt (a)-(b)-(d): (6) JCS 2, S. 109 und 90 f. Nr. 18; 
Abschnitt (a)-(b): (7) AB 11 Nr. 2 (komplett); (8) BE 6/1 Nr. 71 2. 3 £.; 

9 £.; (10) Nr. 74; (11) Nr. 82; (12) Grant, Smith College (1918) Nr 
264; (13) UM 8/2 Nr. 250; (14) JCS 2, 8. 103 und 73 Nr. 1; (15). 108 

  

    
    

   

  

  

Nur das Datum publiziert. Der Text als ganzer, CBM 1550, (noch) nicht veröf 
fendlicht 

>) Textbefund nach Kollation, für die ich Sollberger und Walker danke. Mir unver 
ständlich, etwa doch (...] alam nfg(!) < si> .sä(l)&u ki?) gar-ra? War von Ungnad 
S. 185 rechts [190.), als einziger Beleg für Jahr „g'" gebucht, aber „„g" bei Goctze, $. 100 
rechts, jetzt eine andere Formel. 

*) Die Einteilung in vier von mir mit (a) usw. bezeichnete Abschnitte dient der 
Zuordnung der Kurzformeln, s. u 
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  und 88 f. Nr. 15; (16) CT 48 Nr. 93; (17) YBT 13 Nr 
508. 
Unsicher, ob als (a)-(c?)-(d) hierher gehörig (19) CT 8, 17 c, Z. 17-20, 

8; (18) Nr 

  u-ub lugal.c alam.a.ni giß na xau(?)'?) € kiß-nu.gäl € 
ki-mab dnanna.kam 

©. Jahrname „‚h”, s. Ungnad, RIA 2, $. 185 rechts unten f. [191.]7%) 
Goctze, S. 101 links. 
(1) TCL 1 (1910) Nr. 147, ® mu «bi 
kis-nu.[....] CD € $A.ge p[äd.da] ©) kä-dingir.rali m 
„Jahr: König Abi-eub [erbaute] E-kif-nugal, den [von Nanna] erkore- 
nen Tempel, in Babylon 

  

  wuh lufgal.e]) ©   

  

Vielleicht als Kurzformen dazu 
(&) BE 6/1 Nr. 66; (3) Nr. 67; (4) CT 8, 380 2. 25, mu € kif-nu.gäl € 
“nanna.k[am]!7); (5) MAH 16421, JCS 5, S. 86. 

(1) macht den Eindruck, ein selbständiger Jahrname zu sein, bei dem 
nur das Prädikat fehlt. Die Einordnung der Kurzformeln hier und nicht 

  

unter B zu Abschnitt (d) scheint mir sachlich geboten, wenn man an- 
nimmt, eine Kurzformel müsse das Wesentliche des Nameninhalts   

eventuell in Stichwortform, enthalten. Das bleibt freilich ein Postulat, so- 
lange gründliche und umfassende Untersuchungen fehlen. Zu (4) s. u 
D. 

Hier und in B handelt es sich um den gleichen Tempel 

  

D. Man könnte daran denken, die oben unter A nochmals zusammen: 
gestellten Belege für Jahr Abl-e&ub „‚w”, die ich alle nicht ganz lesen 
kann und deshalb nicht verstehe, als Varianten zu B (1) Abschnitt (c), al 
so als Kurzformen des Namens des Jahres Abi-eSub 28, aufzufassen. Da- 
für scheinen sie jedoch trotz gemeinsamem alam und nfg.si.sä (in A 
@ 
Suffix .a.ni und (gi8) gidri auf, A (1)-(3) aber nicht. Außerdem ist es 

nicht zu erkennen) zu verschieden; B Abschnitt (c) weist alam mit 
  

nicht wahrscheinlich, daß die Kurzformel aus dem zweiten und nicht 
dem ersten Hauptbestandteil des vollen Namens bestehen könne 

  

Goetze, 8. 101 links oben, hat darau!    ngewiesen, daß A (3), sein 
Jahr „‚w””, und © (4), sein Jahr „‚h”, auf derselben Tafel, CT 8, 38 c, 
stehen und wahrscheinlich unmittelbar auf einander folgende Jahre be 

Ilele kenne, 
‚cheinend art 

  

zeichnen. Das eigenartige Dokument, zu dem ich keine Par   

  

vielleicht eine private Geschäftsnotiz, handelt von zwei ai 
gleichen Transaktionen eines gewissen Anum-pßa, Sohn des Lugal-Utu, 

) Vgl. W. G. Lambert bei Klengel, JCS 23 (1970), $. 127 Anm. 26. Hier nach 
Kollation Sollberger und Wake 

Das erste Zitat jedoch, wie socben oben B. (19) im Text. „SLC Nr. 264” als 

So nach Kollation Sollberger und Walker  
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5; Ammi-ditana I 29 

mit drei bzw. vier Männern, unter denen beide Male Ibbi-Ilabrat, Vs. 5 
und (Rs.) 16, je einen Posten Gerste betreffend, die (Rs.) 20-22 als 

3 Se gur ..... mah-ria-am ü ar-ki-a-am 
3 Kor Gerste ....., frühere und spätere 

zusammengefaßt werden. Die erste Transaktion ist vom 10. IV., Vs. 11, 
die zweite vom 20. IV., (Rs.) 24, datiert. Wäre es möglich, daß die 
Kurzformeln Vs. 12 und (Rs.) 25 sich auf das gleich Jahr bezichen? Ver 
schiedenartige Bezeichnung des gleichen Jahres auf derselben Tafel habe 
ich oben unter Are 2, $. 76, nachgewiesen, allerdings nicht mittels 
zweier Kurzformeln aus jeweils einem anderen Bestandteile des vollen 
Namens; sie würde dem oben zu € (1) postulierten Prinzip zuwiderlau 
fen. Den Gedanken A (3) und € (4) zu einen — noch immer unvollstän 
digen — Jahrnamen zusammenzufügen, kann man wohl, wie Koschaker 
sich einmal ausgedrückt hat, nur fassen, um ihn sofort wieder fallen zu 
lassen. Dann wäre es müßig, entgegen dem oben zu Beginn von D und 
unter © Erwogenen, zu fragen, ob A (3) von A und C (4) von C loszu 
koppeln und beide zusammen doch als Abschnitt (c) und (d) zu B zu stel 
len seien, 

Daß sich aus dieser durch obige Ausführungen vielleicht noch 
vergrößerten Verwirrung von Jahrnamen ur 

  

jahrformel-Fragmenten 
neue chronologische Ansätze ergeben könnten, ist nicht zu erwarte 

Ob nun die oben unter A und B besprochenen Jahrnamen Abi-c$uh 
  „w” und 28 überhaupt auf königliche Rechtsakte zu bezichen sind, 

bleibt für mich eine offene Frage, die gleiche, die oben unter H-r 5, 
S. 57 £., bereits gestellt worden ist und unter B. $-d 2, S. 82 f., unten 
wieder zu stellen sein wird. Für das „‚Szepter der Gerechtigkeit”” in den 
Jahrnamen Abi-e$uh 28 und Samsu-ditana 26/27 ist es vielleicht nicht   

einmal wahrscheinlich. 
Sollte sich Jahr 

ist dessen zeitliches Verhältnis zu dem durch A-e 2 und A-e 3 bezeugten 

  

ame Abi-e$ub „‚w”” auf einen Rechtsakt beziehen, so 

derzeit nicht festzustellen. 

Sechster Anschnirt: Könıc (9) Ammi-Dırana, (10) AmMmı-saDugA, 
(11) Samısu 

1. B. A-d 1. Jahrname 2, s. Ungnad, RIA 2, $. 187 links 213., dazu 
Landsberger, JNES 14 (1955), S. 146 IX 2 

mu ...... sipad nf-tuk $e.ga Jutu und Varianten, 
Jahr: König An 

Samas’", unvollständig. 

  

mi-ditana, der ehrfürchtige Hirt, Günstling des   

Eine kurze, aber vollständige Fassung hat vielleicht einmal in BE 6/1 
Nr. 82 Z. 24 f. gestanden, 

m[u Jana [s]ipad nf-tuk [ ] 1@).la dug.a      
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und vom „Lösen”, dug, von Schuldverbindlichkeiten o. ä. berichtet, 
was Landsbergers Theorie über die Bedeutung des Titels „‚Hirt”” in 
Jahrnamen bestätigen würde 
B. A-d 2. Jahrname 21, s. Ungnad, RIA, 2, S. 188 rechts 232., dazu 
Landsberger, JNES 14 (1955), S. 147 links IX 21., 

mu en fb.gu.la ki-äg Sutu.ke, urz.ra ma.da.ni 
ab.ag.ag.da ba.da.an.du,.a und Varianten, 

  

Jahr: König Ammi-ditana, der Herr, der groß wurde, der Günst- 
ling des Samas, erließ die Schulden, mit denen sein Land bedeckt 

Jetzt auch im Edikt des A-s, Exemplar A 1 15-17, s. u. BA-$2, also in ei- 
nem offiziellen Dokument, in verkürzter Form. Nach Hinweis von Fin- 
kelstein, RA 63 (1969), $. 55 Anm. 1, ist die Formel am 1. I. des Jahres 
gebraucht worden, s. TJAUB 2 (1963), $. 50 UMM H 26 Z. 33-36. 

Unten 3. Teil Kap. 17 1. Abschnitt $ 2 Ende, $. 293, wird auf die 
Möglichkeit hingewiesen, Ed. X (B. x 3) enthalte die Ausführungs- 
bestimmungen dieses Gnadenerlasses. 

2. B. A-s 1. Jahrname 1, früher Ungnad, RIA 2, S. 189 rechts 249. 
(1.) + 8. 191 links [267.] (17 + c), vgl. Finkelstein, JCS 15 (1961), S. 93 
links!”®). Ausführlichste belegte Form s. u. $. 168 $ 2, 

mu den-Iil.le 
a 

  nam.en.nun.na.ni bf.ib.gul.la.a 
  utu.gim kalam.ma.ni.$% zi.de.e8 fb.ta.2.a un Sär.ra.ba 

si bi.fb.sä.sä.a, und Varianten, 
Jahr: König Ammi-saduga, dessen Herrschaft Enlil groß machte 

ging für sein Land wahrlich wie die Sonne auf (und) stellte für dessen 
ganzes Volk gerechte Ordnung wieder her” 

Zum Zeitpunkt, an dem die königliche Maßregel in Kraft trat. s. u 
B. A-$ 2. Das Edikt, welches die königliche Maßregel begleitete, ist er 

halten; s. u. Ed. A-s im II. Teil 
B. A-5 3. Auf die in B. A-s 1 erwähnte königliche Maßregel bzw. das 

Edikt B. A-$ 2 bezieht sich die lange Gerichtsurkunde BE 6/1 Nr. 103 = 
HG Nr. 745; Schorr, VAB 5 Nr. 273; Walther, LSS 6/4-6, S. 83 f., aus 
Sippar vom 3. X. Ammi-saduga 1, welche gewisse Folgen der Maßre 

  

  

  

gut illustriert, mit den Worten u Jarım mifaram ükunuma, Z. 7, u     

  

Sarrım mitaram iftakan, Z. 18. Zur Urkunde selbst s. u. 
3. B. A-$ 4. Jahrname 10, s. Ungnad, RIA 2, $. 190 links 258., dazu 

Landsberger, JNES 14 (1955), $. 146 rechts, 
mu sipad zi $e.ga dutu dmarduk.bi.da.ke, urz.ra 
kalam.ma.na Su bf.in.dug.a, 

Jahr: König Ammi-saduga, der wahre Hirt, Günstling von Samas 
und Marduk, erlicß die Schulden seines Landes””     

ort erwähnte Urkunde YBC 4 

  

jetzt YBT 13 Nr. I  
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B. A-9 5. Der Brief CT 52 (1976) Nr. 88, von mir als AbB 7 (1977) Nr 
88 bearbeitet, darf hier behandelt werden, weil er sich prosopographisch 

217°), Daß der Passus 

  

  in die Regierungszeit des Ammi-saduga datieren lä 
  Sar-rum .....® Su-b-ru-{u]t"%) [sa]g ir.mes lukur dutu.mes d-ku 

  

der König hat die Freilassung der Sklaven der Samak 
Stiftsdamen angeordnet 

auch wenn ich keine altbabylonische Parallele für ihn anführen kann, auf 
eine königliche Maßregel zu beziehen ist, scheint mir klar. Unklar ist mir 
die Natur der Maßregel insofern, als wir nicht wissen können, ob der zi- 
ierte Passus sie vollinhaltlich umschreibt oder ob die Absender eine ganz 
bestimmte Folge einer möglicherweise nach Art und Geltungsbereich viel 
weiter reic   enden Maßregel ins Auge fassen!®'), Ich neige zu letzterer 
Ansicht, weil einerseits auch Z. 12-15 von den SamaS-Stiftsdamen han 
deln und ich andererseits den Eindruck habe, in der Spätzeit des altbaby 

  

lonischen Königreiches Babylon seien umfangreiche Maßregeln, wie das 
Edikt des A-g sie illustriert, üblich gewesen; mehr als ein Eindruck ist das 
allerdings nicht 

Schlechthin unsicher muß ein Indiz für die Datierung der königlichen 
Maßregel sein, das auf dieser hypothetischen Prämisse beruht. Trifft sie 
nämlich zu, so hätten wir nur die Wahl zwischen der Maßregel des Jahr 
namens Ammi-saduga 1, A-s 1, und der des Jahrnamens Ammi-saduga 
10, A-s4. Da nun $ 20 des Ediktes des A-s unmöglich die Freilassung der 
Sklaven der Sama$-Stiftsdamen zur Folge haben konnte'#2), was wir von 
der Maßregel A-s 4 nicht behaupten dürfen, weil wir nichts Näheres über 
sie wissen, bliebe Maßregel B. # 

  

$ 4 hypothetisch und vorläufig diejeni- 

») Zwar ist mir unklar, ob der Absender Ibni-Sin, Z. 3, der „Versammlungsvor 
gal ukkin.na, dieses Namens ist, der nach Rivkah Harris, Sippar, 8. 67, und 

n, 5.91, in den Jahren Ammi-gaduga 9 und 12 erwähnt wird. Denn „Ver 
sammlungsvorstände'” kommen nach Frau Harris, S. 66 dritter Absatz, zwar wie unser 
Ibni-Sin, Z. 3 £, zusammen mit Richtern vor, aber Rs. 5° wird ein anden 
   

  

  

  

 „Versamm.   

  

  

lungsvorstand””, Sin-aham-iddinam (verbessere so in meiner Übersetzung nach der Um 
schrift!) erwähnt, den Frau Harris, 8. 65-67, und Yoffee, $. 91-93, nicht anführen. Rs. # 

erweist übrigens Yoffees Behauptung „hat the mu crrum had nothing to do with ıhe as 
sembly”, 8. 88 (nach Krückmann), als falsch. Aber der „Barbier”” Ipqu-Nabium, Rs. 6 
ist nach Frau Harris, 8. 83 f., in Urkunden aus den Jahren Ammi-saduga 5-11 bezeugt 
einmal in Gesellschaft des obgenannten Ibni-Sin, TCL. 1 Nr. 164 2. 9 £., einmal als ein 
Sozius des SamaS-bäni, Sohn des Ilu)Su-muballi (hier Rs. 3), CT 8, 19. 6f. [S. jetzt 
Charpin, JAOS 100 (1080), 5. 463 Anm. 9] 

Wöitere, jüngere Belege jetzt AHw, $. 1256 rechts; ebenso W. Farber, BID 
7 zweiter Absatz, 

- Sklaven der Samal-Stiftsdamen von Sippar vgl. Rivkah Harris, Sippar, S. 
312 zweiter Absatz; Näheres $. 334 letzter Absatz; 335 unten £. 336 vierter Absatz; 337 

339 unten 1.; 341 dritter Absatz; 342-344 zweiter Absatz; 345-348; 349 f 
) Außer vielleicht, falls statt „Freilassung der Sklaven” vielmehr „Freilassung 
Sklaven’” zu übersetzen wäre, was 

  

  

  

  

    ht beurteilen kann. 
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ge, welche die Absender unseres Briefes gemeint haben könnten. Die 
oben Anm. 179 zur Datierung des Briefes beigebrachten Indizien spre 
chen chronologisch für sie, könnten allein jedoch nicht den Ausschlag ge 

B. A-3 6. Das Brieffragment UM 7 (1915) Nr. 113, bearbeitet von 
Ungnad, ABPh (1920) Nr. 113, wird hier eingereiht, weil Ungnad, UM 
7, $. 49, es in die Zeit des Königs Ammi-saduga datiert hat. In Z 
£.19) findet sich der Passus 

  

  

„als (oder: weil) der König die Schuld(urkund)en “aufgeschüttet 
hat 

Ungnad, ABPh, $. 81 Anm. 1, wollte ihn bereits unter Verweis auf den 
Jahrnamen Ammi-ditana 21, oben A-d 2, als Anspielung auf eine „Sei   

sachthie”’ auffassen. Der Ausdruck ist meines Wissens sonst nicht belegt 
vgl. aber oben L. R-S 1 zu einem ähnlichen 

Nach unserem Briefe hat der königliche Rechtsakt zur Folge, daß ein 
vor seinem Gläubiger 
ren ko 
in dem fragmentarischen Briefe nicht 

4. B. S-d 1. Jahrname 3, s. Landsberger, INES 14 (1! 
x131) 

mu an den-Ifl.lä.bi du 

  

ohener Mann wieder nach Sippar zurückkeh- 

  

ee. Einen Anhaltspunkt zur Identifizierung des Erlasses sche ich 

    ),S. 148 links 

  

und Varianten, 
Jahr: König Samsu-ditana — Anum und Enlil sprachen das wahre 

Wort zu ihm 
Der unvollständige N: 
einen königlichen Rechtsakt zu bezichen. Bes 

me ist nach Landsberger, S. 149 rechts f. VII, auf   

  tigung der Hypothese et 

  

wa durch eine vollere Formel bleibt abzuw 
B. 

  

    $-d 2. Jahrname 26 oder 27, s. Landsberger, $. 157 rechts. 
mu alam.a.ni ü.lub(.ba) nig.si.sä u.a bf.in.dug.a 
und Varianten, 

Jahr: König Samsu-ditana (brachte) seine Statue, die das 
Szepter'®s) der Gerechtigkeit in der Hand hält, (in den Tempel 

) 
Die hier w 
te BM 136798, Z. 16-18, hat mir C. B. F. Walker freundlichst mitgeteilt    

‚dergegebene längere Formel aus dem unveröffentlichen Tex 

Nur die erhaltenen Zeilen gezählt 
*) Die Belege MLC 780; 1568; 1625; 2275 jetzt veröffentlicht als YBT 13 Nr. 212; 

333; 329; 537. (MLC 882, jetzt YBT 13 Nr. 183, nach Finkelstein, dort 5. 25, Samsu 
ditana 9). YBT 13 Nr. 333 ist vielleicht der $. 148 rechts Anm. 33.ohne Nummer zitierte 
Text 

) Vgl. MSL ), $. 138: Hb 3 Z 
ü.lub = daartı; dazu $. 142: HgTA Z. 
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und vorgeschlagen, sie auf einen königlichen Rechtsakt zu beziehen. Zu 
analogen Fällen siche bereits oben, S. 57 f. und 76-79, 

Sıepenter Anschxitt: Undatierte, nicht einzuordnende Belege 
1.B. x 1. CT 45 (1964) Nr. 88. Der undatierte Text aus Sippar, den 

ich nicht datieren kann, ist als „„Prozeßeinzelheiten”” zu bestimmen und 
nach den vielen Fehlern zu urteilen, vielleicht ein Konzept. Er lautet 

\ 'a € dutu kira-am i-ta-wuri   li-pi-t—diskur ? a-na dutu—ib-n 
  um-ma $u-ma 3 a-na 4 Sar 15 gin € S4'%%) 3 ma-na kü babbar $ Pna- 

    -I-Su a-bi a-na 1U mu-Sa-ad-di-ni-ka 7 id-di-in at-ta ti-de-e® P dutu—ib 

    

    
.a-am ı-ma® um-ma Su-i-ma kü babbar a-na.          

  

  Sar-rum-ma Iu- 

  

i-im üdete-er (Rs.) 1 ina bilgd-ti dmarduk—na- 

  

x197) 15 ü dna-na-a—&-gal-ım 19 In el-gi-i-ma (Querstrich) 17 kisa-am i 

  

Lipit-Adad 3 hat 2 dem Samad-ibni ? im SamaS-Tempel Folgendes 
„Für 4 Quadratruten 15 ‘“Sekel’ Haus ? hat 

Nadin.iliu deinem Eintreiber 3 3 Minen Silber ? überhändigt; du weißt 

  

erklärt in Vater   

  (es)”. ® Sama$-ibni antwortet'**) ihm folgendes: 9 !0 „Silber haben ich 

  

und/oder meine Brüder nicht erhalten, '! ferner habe ich die Tafel mei- 
nes Eintreibers nicht überhändigt. 1? Ferner (, das schwöre ich,) "9 hat der 
König selbst 12 die Tafeln dieses Hauses 

  

  ückgegeben. !4 Im Hause/Aus 
der Hand des Marduk-näsir und der Nanä-ckalli'#°) 16 habe ich (sie) 
nicht (, das schwöre ich,) zueigen erhalten”. 17 Das antwortet'#) er 
ihm’ 

Den Sachzusammenhang, in den das seinem Wortsinne nach für uns 
begreifliche Protokoll gehört, kann ich nicht rekonstruieren und bin des- 
halb auch nicht sicher, daß es sich bei d 

  

Parteienauseinandersetzung 

  

um einen durch eine königliche Maßregel verursachten Rechtsstreit han- 
delt. Einen solchen hat mir der exorbitante Preis des Grundstücks, Z. 5 
und das „‚Zurückgeben”” von Besitztiteln seitens des Königs, der an sich 
auch als Richter in einem Prozesse fungieren kann, suggeriert. Freiblei   

bend versuche ich, mir den Hergang folgendermaßen zurechtzulege 
Ein Hausgrundstück, welches ein gewisser Nadin-ilifu, Z. 6, von 

Sama-ibni, der zweiten Prozeßpartei, Z. 3, gekauft 

  

atte, sei durch e 
nen königlichen Rechtsakt dem Verkäufer restituiert worden. Daraufhin 

  
habe der Käufer eine hohe Nachzahlung angeboten, um das Grundstück 

Zu tlgen. 
Das noch folgende Zeichen vielleicht weggedrücktes 

) Der Durativ scheint mir hier ungewöhnlich und unerklärlich 
#) Nach Analogie von Itar-ckalli, s. Stamm, MVAcG 44, $. 211 c., emendier 
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behalten zu können, sie jedoch nicht sofort leisten können. Der Verkäu 
fer, anscheinend damit einverstanden, sein wiedergewonnenes Grund 

  stück dem Käufer zu überlassen, habe ihm schließlich einen Eintreiber 
geschickt, der die Nachzahlung einkassieren sollte. Offenbar nach dem 
Tode des Käufers prozessiert sein Sohn, die erste Prozeßpartei, Z. 1, hier 
gegen den Verkäufer und vindiziert das Grundstück. Er behauptet, sein 
Vater habe, wie dem Verkäufer bekannt, dessen Eintreiber seinerzeit   

5-7. Der Verkäufer, anscheinend nachträglich 3 Minen Silber bezahlt, Z 
noch im Besitze des Objekts, habe sich dessen Besitztitel von zwei Leuten 
verschafft, Z. 14-16. Die beiden Argumente implizieren Beschuldigun- 
gen der Unterschlagung, was die Bezahlung von 3 Minen Silber betrifft 
und vielleicht des Betruges. Der Verkäufer bestreitet sie mit der Erklä- 
rung, weder er noch seine Brüder hätten je die 3 Minen Silber erhalten, 
Z. 9. Der mir unklare Satz Z. 11 soll vielleicht als Beweis dafür dienen, 
falls er nämlich besagen sollte, der Verkäufer habe keine Quittung über 

  

den Empfang des Silbers seitens seines Eintreibers ausgestellt und dem 
Käufer verabreicht. In der Form des assertorischen Eides versichert er 
positiv, er habe seine Besitztitel vom Könige, d. h., falls meine Vermu 
tung zutrifft, zufolge des königlichen Rechtsaktes, der (gewisse) Grund- 
stückskäufe annullierte, zurückerhalten, Z. 12 f., und negativ, er habe 
sie sich nicht von einem Ehepaare(?) geben lassen, dessen Bezichung zu 
dem Handel uns unbekannt ist, Z. 14-16. 

Meine unsichere Hypothese ist durch Geschäfte inspiriert, welche als 
Folge königlicher Rechtsakte des Rim-Sin von Larsa, vgl. oben 3. Kap. 
3. Abschn., $. 38-43, aber auch des Apil-Sin von Babylon, vgl. oben $. 
55, abgeschlossen wurden. Der Hinweis auf sie hätte an Überzeugungs, 
kraft gewonnen, wenn ich unsere Urkunde in jene Zeit hätte datieren 

2.B. x2. Undatiert und wegen mangelnder näherer Angaben über die 
wenigen vorkommenden Personen auch prosopographisch nicht zu datie 
ren ist VS 7 (1909) Nr. 156 = HG 3 Nr. 775; Walther, LSS 6/4-6, $. 95, 
aus Dilbat, nach Walther „‚Aufstellung von Vermögen und Einnahme” 

     

Die privaten Geschäftsnotizen, u. a. beträchtliche Posten Silber und Ger 
ste, 3 Sklaven und große Felder betreffend, sind lückenhaft, der Text der 
Rs. mir ebenso wie Ungnad, Walther und J. Lewy, Eretz Israel 5 (1958), 
S. 27° links (zu Z. 27-33)190) selbst syntaktisch unverständlich) 

  

  

    

   

Die Ergänzungen (Anm. 57) sind unwahrscheinlich, die von fa, Ende Z. 27, gra- phisch wegen des für ein Relativpronomen ungebräuchlichen Platzes am Ende der Zeile 
die von i kirim, Ende Z. 31, wegen fehlenden Raumes. Lewy verschweigt die letzten dre 
Wöner des Textes, 

2.21 £. mit Walther vielleicht 2 (ne sfe]-n-tim #-at-i 22 [-{). x i-navan BA)     
  i-a-al-ku, „Im zweiten Jahre, sobald sie “zur Stellvertretung’ ihres Herren 'gegan. 

gen’ waren”; Z. 24 vieleicht -pf-i-i ki{dji-im i Aj]-He)-l, „Arbeit (. 111973], 8. 199      
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Wie schon Walther erwogen hatte, spielen Z. 31 f. auf einen königli- 
chen Rechtsakt an, demzufolge ein Haus zurückgegeben wurde, 

ü € falma-na kü babb[ar] C1) ad-du-ra-ar bi-t[;)/ ) Sar-rı-um 

  

   un-ma] ® i-t-ra-ni-a-i 
      ferner ein/das Haus (zum Preise) von 1 Mine Silber — 3! die Frei- 

heit’ des Hauses 92 hatte der König hergestellt und 9 (es) uns zurückgege- 

Ob die drei letzten Wörter des Textes, i-nu-i-ma Su-nu-i-ma it-ta-adınu   

Z. 33, irgendwie besagen sollen, daß der durch den königlichen Rechts 
akt um das gekaufte Haus gebrachte Käufer es zum zweiten Male ge 

kauft bzw. bezahlt habe, kann ich 
27-29, 
   nur fragen. Noch unsicherer bin ich in 

dieser Hinsicht betreffs Z 
  

gi8 saR me-el-gf-it Pie-rum—i-lf a-na a-pil—i-l-su 
PA.PA MAR.TU S-ni-fu in-na-ad-nu, 

mir auch syntaktisch unklar. Der Gedanke an eine solche Möglichkeit 
könnte angesichts L. R-S 14 Z. 23 f., aufkommen, s. 0. $. 43 f. mit Anm, 
94 dazu!”) 
B. x 3. BM 78259, Fragment eines Edikts eines uns unbekannten Kö- 

nigs. S. u., 8.129 $ 1 usw. Ed. X 

  

rechts b); zwei spätere Belege) draußen und in der Stadt (vgl. L, S. 168 links b) 1“ erstes 
Zira 

) Z. 11-15 betrifft dagegen anscheinend eine private Angelegenheit, „‚Ein Sklave na 
mens A? ja af-dum €.ga|         na kuwka-i-henu ® huze-e Ban C und D übe 
Was der “Palast' mit ihren gesiegelten Urkun an hat, bleibt unklar. Die Existenz 
eines Verbums *hezt, H (1956), S. 178 rechts, oder *haz/sim II, AHw, $. 339 (erschienen 

962), is nicht gesichert, vgl. Frankena, AbB 6 (1974) Nr. 124 Anm. a) zur Umschrift 
mein AbB Nr. 58 Anm. b) zur Übersetzun 

  

            

   



FÜNFTES KAPITEL 

RE 

  

HTSAKTE IN ANDEREN MESOPOTAMISCHEN 
KÖNIGREICHEN 

  

Ester Anschnirt: Könioreich Uruk 

1. König (6) Din, 

  

U. Di 1. W 20477, Z. 37-40, Falkenstein, BagM 2 (1963), S. 81 f.; 37, 
TE. 13, E 

'en-1fl.$8 mab.bi.$8 gäl.me.en ®dumu nibruki s 
nfg.up gu.ul.la.am ® #4 unuki.ga 

  

einer Königshymne, 
  

    

dam.be mu nam.en 

    

\m.ü.de % mu.e.dug.dug nibruki.$8 Su bar 
? Für Enlil bist du (seil. König Dingiram) in hervorragender Weise 

da: 3% Bürger von Nippur, Sklaven (und) Sklavinnen 39.40 hast 
du aus Uruk (und) seinen Ortschaften, um dir einen fürstlichen Namen 

  

machen, einen nach dem anderen freigelassen; (sie sind) nach Nippur 

Über die Voraussetzungen für die königliche Maßregel fehlt uns jede 
Nachricht, Sie wird mit den für soziale Wohltaten gebrauchten Aus 
drücken dargestellt (und deshalb hier angefü 

  

rt), dürfte aber wohl in er 
ster Linie eine politische Tat gewesen sein, vgl. Falkenstein, S. 20 unten 
f. und hier unten Ird 1. Die Maßregel läßt sich nicht datieren, vgl. Fal 
kenstein, $. 37 unten; S. 21 Anm. 74   

2. König (7) Irdanene 
U. Ird 1. Jahrname, s. Falkenstein, BagM 2 (1963), $. 9 1.8. a), verein. 
fachte Umschrift nach neunzehn Belegen. Bezeichnet nach $. 19-21; 38, 
dritter Absatz das 3. Jahr des Königs. Auch viele verkürzte Formeln, S 
10 8. b)-e), 

mu dumu-nita dumu-munus nibruki 3A unuk.ga ü ä.dam.be 
a.na me.a.bi den-Ifl 3A nibrußi.$& $u in.na.bar.re.en 

„Jahr: Bürger und Bürgerinnen von Nippur wurden aus Uruk und al 
len seinen Ortschaften (für) Enlil nach Nippur entlassen '»)"” 

  

Seit ich den meist mit „‚Anam?” wieder 

  

;enen PN Ax.a.An besprochen h 
BiOr 22 (1965), 8. 288 rechts unten f. 4., sind zu der noch offen ge 
meines Wissens keine neuen Gesichtspunkte bekannt gemacht worden. 

") Zur Verbalform s. Jacobsen, AS 16, $. 99 Anm. links unten f 
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Der sachliche Zusammenhang mit der in U.Di 1 bezeugten Maßregel 
ist unverkennbar; handelt es sich vielleicht um die letzte Phase der von 
Dingiram begc 
Nippurern Flüchtlinge schen; wären die aber im verbündeten U 

nen Aktion? Falkenstein, $. 20 unten f., will in den   

  k ver- 
sklavt worden, was nach Di 1 der Fall war? Das spricht doch für 
Kriegsbeute'%) 

Zweiter Auscunirt: Köniorzicn MARaD'” 

König Sumu-Numbim 

  

1937) Nr. 44 vom -. IV. Sumu-Num]   

    
M. S-N 1. Riftin (Moskau, im 

.a”"#7), vielleicht aus Kazallu!®). „Von 1 Drittelhufe Feld, welche von 
A B gekauft hatte, hat 3 Morgen Feld A zur Hälfte der C'%) zuge-   

teilt. Silber, welches Sumu-Numbim ‘gesagt hat’ ”” und gegenseitiges bei 
Numusda und Sumu-Numbim beschworenes Nichtanfechtungsverspre- 
chen, 

  

Da A über das verkaufte Feld disponiert, kann man ifämu, Z. 3, nicht 

  

anders als plusquamperfektisch auffassen, „‚gekauft hatte”, und muß an. 
nehmen, daß A sein verkauftes Feld später zurückerhielt. Die von A der 
C zugeteilten 3 Morgen Feld, Z. 4, sind die Hälfte der 1 Drittelhufe Feld 
Z. 1, an die der Schreiber dachte, als er in Z. 9 „zur Hälfte”, mil 
schrieb. Da es sinnlos scheint, kü babbar surmu—nu-um-bi-im ig-bu-i 
Z. 12 f., als „Sie haben/Man hat Silber des S-N 
bleibt nur die oben gewählte Übersetzung, die ein Anakoluth ergibt. Das 

  

  

  

erweist die drei Wörter als eine Klausel, die allgemein bekannt war — 
nur uns leider nicht — und deshalb abgekürzt werden konnte wie etwa 

  

die altnordbabylonische Fluchformel mit „‚Ellipse der Verfluchungswo 
    te””2%), Ich habe sie zum Ausgangspunkte meines Versuches 

den infolge seiner Wortkargheit für uns kryptischen Kontrakt zu erkli 

  

ich sie hypothetisch als Anspielung auf einen königlichen 
Rechtsakt betrachte. Als solche kenne ich zwar „‚der König hat ‘gesagt 
  

Stadt Nippur seitens Uruks oder ein Raubzug von Uruk dorthin. 
hzuweisen. Gegen Falkensteins Gedankengang ist aber einerseits an d 

    

sind nicht 
nscheinend stabile Bündnis von Uruk mit Babylon zu erinnern, vgl. Falkenstein, S. 

Ietzter Absatz f.; mein BiOr 22 (1965), S. 292 links 10. zweiter Absatz, an. 
aran, daß Nippur abwechselnd zu Isin und Larsa gehört hat. Kämpfe zwischen Baby 

und Larsa sind bereits für die Zeit des Königs (3) Zabium von Babylon bezeugt durch den, 
neuen, noch nicht eingeordneten Jahrnamen CT’ 45 (1964) Nr. 3 linker Ran 

) Vgl. Edzard, ZZB, 5. 12772. 
) Vgl. etwa Edzard, $. 127 Anm. 63 
) Vgl. Edzard, ZB, S. 128 mit Anm. 63 
) Den PN geme-e-cgir kenne ich weder noch kann ich ihn erklären 

S. San Nicold, Schlußklauseln (1922 und 1974), 8. #8 £. Anm. 17, 
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befohlen)"” nicht, wohl aber die damit vergleichbaren Ausdrücke 
inim lugal und äwat farrim, s. 0. L. R-S 5; 7; 8; 14; 18. 

Der Gedanke an einen königlichen Rechtsakt liegt hier um so näher 
als der Kontrakt von einer Transaktion handelt, die ein Mann mit einem 
Felde vornimmt, welches er bereits einmal verkauft hatte. Das erinnert 
zu schr an Geschäfte, welche infolge gewisser Maßregeln der Könige 
Rim-Sin von Larsa und Apil-Sin von Babylon abgeschlossen wurden, s. 
0. 8. 33 f.; 56 f., als daß man hier nicht ein ähnliches Geschäft vermu 
ten möchte. Da unsere Urkunde nicht nur, wie bereits bemerkt, lako- 
nisch, sondern auch für mich ohne Parallele ist, muß ich eine freie Re- 
konstruktion des in ihr protokollierten Vorganges wagen. 

Der Kauf eines Feldes des A seitens B war durch einen königlichen    Rechtsakt annulliert worden. Daraufhin teilte A, der wieder in den Be 
sitz seines Feldes gelangt war, die Hälfte des Feldes der C zu. Zur Erklä- 

rung dieser neuen Transaktion muß man dreierlei voraussetzen. (1) Das 
      Wort „zuteilen””, zäzum, wird für „‚überlassen”, „‚zurückgeben‘ 

braucht, weil es nur um einen Teil, die Hälfte   des ursprünglich verkauf- 
ten Feldes geht. Daß die Rückseite des „‚zugeteilten”” Feldes an ein Feld 
des ursprünglichen Verkäufers grenzt, Z. 8, beweist zwar nicht, daß er 
die andere Hälfte des an ihn zurückgefallenen Feldes selbst behielt 
könnte aber dafür sprechen. (2) Der königliche Rechtsakt ließ Verkauf 
von Immobilien nur zu, wenn dem Verkäufer ein Teil des Objekts ver 

  

blieb, vgl. oben, $. 45-47 $ 1. (3) C war der Rechtsnachfolger des ur- 
sprünglichen Käufers B 

Beim Vergleiche mit den soeben herangezogenen Transaktionen, bei 
denen der Käufer von Immobilien zufolge eines königlichen Rechtsaktes 
aufs neue zahlen muß, wenn er das Eigentum an dem ihm aberkannten 
Objekte behalten will, sehe ich in dem „„Silber’’ der Klausel, Z. 12, den 
Kaufpreis, welchen C für die restituierte bzw. ihr belassene Hälfte des 
Grundstücks neuerlich zu entrichten hatte. Ich muß also voraussetzen,   

daß der königliche Rechtsakt auch Vorschriften über den Preis einschloß, 
welche die Käufer zur — ihnen, wie wir soeben unter (2) vermutet ha- 
ben, nur innerhalb bestimmter Grenzen erlaubten — Vermeidung der 
Annullierung der von ihnen abgeschlossenen Immobilienkaufverträge 
dem Verkäufer zu entrichten hatten. Dafür kenne ich keine Parallele 
möchte aber umgekehrt die — nicht zu beantwortende — Frage stellen. 

‚ob vielleicht die in den verglichenen Fällen als bezahlt gebuchten Beträge 
auf Grund des betreffenden königlichen Rechtsakts berechnet worden 
waren. Denkt hfüh:     an an die Prozedur zur Di 

  g eines königlichen 
Rechtsaktes, wie sie in B. $-i 5 angedeutet ist, so könnte man sich vor 
stellen, bei der Entscheidung des Gerichts über die Anwendung des 
Rechtsaktes auf den ihm vorgelegten individuellen Kaufakt sei auch je  
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weils der Preis festgesetzt worden, zu dem seine Annullierung “abge- 
kauft’ werden konnte 

Trifft das alles zu, so besagt die auf den königlichen Rechtsakt bezügli 
che Klausel sinngemäß schlicht „‚zu dem von Sumu-Numbim vorge 
schriebenen Preise 

M. S-N 2. s. (E.)H-d1 

Drrrter Anscunirt: Fürstentum DER 
„Das Hauptinteresse des Textes liegt in der Erwähnung eines mäfaru 

Aktes, mit der er den ersten Beleg für das Rechtswirken altbabylonischer 
Könige liefert” urteilt Edzard, ZZB, S. 69 dritter Absatz, über die In 
schrift eines Fürsten NidnuSa (oder etwa *Ilum-nidnusa?) von Der im 
Osttigrislande, YBT 9 (1937) Nr. 62, welche ich SD 5, $. 242, gerade als 
Beispiel dafür angeführt hatte, daß mit dem Ausdrucke mifaram Jakä 

  

  

„nicht ..... immer ein bestimmter „Akt’” gemeint sein’” müsse. In zwei 
parallel gebauten und zum Teile gleichlautenden Inschriften legen zwei 
Fürsten?0t) von Der, offenbar Zeitgenossen, sich ehrende Epitheta bei 
mit denen Ilum-   tabbillmütappil, CT 21 (1905), 1 c, seine militärischen 
Nidnusa seine zivilen Erfolge im Inlande feiert. Seiner Selbstbezeich 
nung $a-ki-in me-Sa-ri-im, Z. 11, glaubte ich speziellen Bezug auf einen be 
stimmten königlichen Rechtsakt nicht entnehmen zu dürfen, weil sie in 
die Ruhmestitel dajän kinätim, Z. 7; la bäbel awilim, Z. 8; mustzfir hablim u     

alliq raggim, Z. 12, eingebettet ist, welche mir deut 
lich allgemeinen Charakter zu tragen scheinen: „der gerechte Richter, 
der niemand Unrecht tut; der dem und der Verunglimpften zu ihrem 

der die gerechte Ordnung wiederherstellt; der den ‘Bö 

  

Rechte ve 
sen’ vernichtet 

Es ist nicht das erste Mal im Laufe unserer Sichtung von Belegstellen, 
daß wir vor dem Dilemma Rechtsakt oder kein Rechtsakt stehen. Solan- 
ge es keine unzweideutigen Zeugnisse für eine spezielle Maßregel des 
Nidnusa von Der gibt, halte ich an meiner unbewiesenen Meinung fest 
Auch wenn sie irrig sein sollte, kann sie kaum Schaden stiften, weil eine 
Maßregel des Nidnut 

tistik interessant wäre 

  

", über die wir nichts wissen, ja nur für die Sta- 

Zuihrem Titel vgl. meine Bemerkungen in „„Le palais et la royaut€”, 19° Rencon tre (Paris, 1974), 5. 236 unten  
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Vierter Auscnnırt: Könioreich ESxuna und NACHBARLÄNDER 
1. König Abi-madar, bezeugt in Tutub‘ 

  

(E.) A-m 1. Jahrname „‚b”, s. Rivkah Harris, JCS 9 (195: 
links (18), nach S. 80 Nr. 32 Rs. 4-6, 

    

Jahr: Abi-madar stellte gerechte Ordnung wieder her 
(E.) A-m 2. Jahrname „‚c”, s. Rivkah Harris, I. c. (19), nach S. 79 

Nr. 27 linker Rand, 
mu egir nfg.si.sä, „Jahr nach ‘gerechte Ordnung 

  

  
  

Zuordnung dieses Jahrnamens zu (E.) A-m 1 nach der Auffassung von 
Frau Harris, IL cc. In den zwei Darlehensurkunden, welche die Formeln 
(E.) Arm 1 und A-m 2 tragen, finde ich allerdings keinen Hinweis auf 
Zusammengehörigkeit 

2. König Hammi-da/ußur, bezeugt in Tutub usw 

(E.) H-d 1. A 7894, eine der von Frankfort 1930 in Baghdad für das 
Orieni 

  

1 Institute in Chicago gekauften Tafeln, die aus IS&äli und Haf 
stammen sollen, kommt nach Jacobsen, OIP 43 (1940), $. 124 zweiter 
Absatz, aus KeAlT und enthält einen Vertrag (treaty) zwischen Hammi 

  

dasur und Sumu-Numbim. Nachdem wir 39 Jahre auf die dort für später 
angekündigte Veröffentlichung gewartet hatten, erfolgte sie schließlich 
1979 seitens Greengus, der den Text in OBTI unter der Nr. 326 in Kopie 
(Pl. CXL f.), Umschrift ($. 74 £.) un 
hat. Zu unserer großen Enttäuschung ist er schlecht erhalten, von den 

  

  1 Übersetzung ($. 75-77) mitgeteilt 

wohl 34 Zeilen der Vs. ist nur noch eine, Z. 31, komplett, auch die Ober- 
fläche der Rs. ist stellenweise beschädigt. 

a) Die Inschrift besteht aus anscheinend zwölf graphisch nicht vonein- 
ander abgetrennten Abschnitten verschiedener Länge, Z. 1-50, einem 
durch viel leeren Raum abgesetzten Schlußabschnitt, Z. 51-54, und nach 
Zwischenraum am Tafelende einem Datum, Z. 55. Sie enthält nicht we- 
niger als fünf 

tpunkt, die 
das Dialagebiet bzw. die Zeit des zwei 

  verschiedene Hinweise auf ihren Entstehungsort und 
    sich oder für uns jedoch keine genauere Präzision als 

ten Kö 
El, ermöglichen. Genannt sind im Texte die „Länder"” Sadla$ und N 
rebtum, Z. [2] £.; 91.; 30 1.; 42 und 39 £., beide Städte noch nicht identifi 

ziert, vgl. RGTC 3, $. 215 bzw. 176 f., und, wie man annehmen darf 
53 bzw. 48; 

Texte vorherrschenden Reihenfolge 

  

s von Babylon, Sumu-la   

  ihre Fürsten Sumu-Numbim und Ammi-da/uSur, Z. 47; 50; 
49; 54, die einander wohl in d 

  

) Vgl. Rivkah Harris, JCS 9 (1955), $. 52, aber mit der Einschränkung Edzard, 
ZZB, S. 120 Anm. 618.  
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(die der Ortsnamen an letzter Stelle, Z. 39 1. und 42, jedoch umgekehrt!) 
zuzuordnen sind, also $. zu Sadlal, A, zu Nerebtum®*). Man identif 
ziert — bisher nur auf Grund des Umstands, daß der PN sonst nicht vor- 
kommt — $. mit einem Könige von Marad dieses Namens, der auch in 

einem Kultorte des Gottcs Numukda Eäzard, ZB 
wissen Hamral-dıiur identfiie- 

Bender nach Gresngun) SHE Anm: 70, ala Herrscher in Tel 
Harmal/Saduppum, Hafä$V/Tutub, Dhiba’i und anderen Orten vor 
kommt, s. auch Charpin, BiOr, 36 (1979), $. 189 1. Der fünfte Hi 
schließlich, das Datı 

  

  

‚eherrscht hat, v 

  

S. 127 £. 2. A. darf man mit einem 

  

  m itu sig..a ud 15.kam mu üs.sa ia-[r]i 
im—Ij-[im ba.ugg, Z. 55, ist für uns wertlos, weil wir weder wissen 
zum Kalender welchen Landes der nur hier vorkommende Jahrname, s 
Greengus, $. 31 Nr. 35, gehört, noch auch, wer der in ihm erwähnte 
Jarim-Lim war 

b) Nur auf die Kopi angewiesen, muß ich mich auf kursorische Be    
lichen Partien des Textes beschränken 

  

   
$1, Z. 1-8. Nach den „Preisen” * djumu Iü 1/3 ma-na 

kü.[babbar] 5 [ir 16 15 gfn kü.babbar 5 [sa]g(?) gelme(?)] 10 gin 
kü.babbar vielleicht Tarif für Lösegeld von ..... [2 ... Jadlaßi] 3 i [n]e 
rle-r]b-t{imk 

$2, Z. 9-12. „? Einen Sklaven des Landes Sadla$ und seines Sommer- 

  

weidegebiets !9 und des Landes Nörebtum und seines Sommerweidege- 
biets, !! welcher seit dem Kriege entflohen war und ! ann sein 
Eigentümer nicht ergreifen (= zurückbekommen) 

$ 3, Z. 3-17, unleserlich 
$ 4, Z. 18 f. „„!® Wenn ein Freigeborener einen Freigeborenen tötet ( 

n]a{?)-ar), "9 zahlt er eine Mine Silber” 
Z. %0 f. „2° Wenn jemandes Sklave jen 

   
  $5 ndes Sklaven tötet 

  

-{n]a(?)-ar), 2! zahlt er eine halbe Mine Silber” 
$6, 2.22 

Üei{i], Z. 22; i-na 
ergriffen worden sind 

$7, Z. 28 f., unverständlich; vgl. Z. 28 mit Z. 13 und 15? 
$8, Z. 30-33. „,%° Ein E 

   
Todes- bzw. Geldstrafen für Halssachen, a-wa-at na-pi- 
    pi-i-tiüt-ta | -as-ba-tu, Z. 25, „‚sie bei einer Halssache 

ger von Sadla$ und seinem Sommerweidege 

  

biet, 9 ein Bürger von Nerebtum und seinem Sommerweidegebiet, ?2 der 
   zwecks Profitmachens 3 

kehrt heim (i-ta-«ta-))ar) 
$9, Z. 34-36. „‚ Jemandes Sklave, der vor dem Kriege 3° oder nach 

vor dem Krie 

  

zurückgehalten ist, 

Friedensschluß?0*) 9° festgehalten wird, kehrt heim   

  

>) Vgl. aber die Erwägungen von Greengus, $. 21 . Anm. 10: 
*) Wörtlich: „seit der Esel geschlachtet worden ist ande imma-ab-si, worunte 

man wohl nach Analogie von um aus Mari, vgl. AHw., $. 328 rechts 
den Friedensschluß verstehen darf 
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$ 10, Z. 37-43. „ Wenn sich Raub von Rindern oder Schafen ereig 
net hat; ®® wenn sich etwas,   weswegen man zu den Richtern gehen und 

   prozessieren muß, ereignet hat — 3° (handelt es sich um) ein(en) Bürger 
von Nörebtum, #% (dann erfolgt) der Gotteseid des Bürgers von Näreb- 
tum # (bei) Sin von Kamanum; #2 der Gotteseid eines Bürgers von 
      Sadlas #3 (erfolgt bei) Sin von )   

$ 11, Z. 44-46. „# Silber des Gläubigers, neu und alt, ‘kehrt 
) kehrt 

  

zurück’2%) Jemandes Depositum und “Speicher” 
zurück”2%), #6 nicht Bi 

$ 12, Z. 47-50. „ Einen Soldaten des Sumu-Numbim *% nimmt 
Ammi-dufur nicht in Dienst?); #9 einen Soldaten des Ammi-dusur 

° nimmt Sumu-Numbim nicht i   Dienst?®) 
Textlücken und Rasuren erschweren das Verständnis des letzten Ab- 

schnitts, dessen Syntax mir unklar geblieben ist. 
Nachdem der Krieg?!) vorbeigegangen war 21) Bünd 

  

nis 59 des Sumu-Numbim 5* [mit] Ammi-da$ur?'2). 5° (Datum)' 
©) Wie betrüblich es auch ist, vermag ich den einzigartigen, aber eben 

leider schr verstümmelten Text nicht nach Gebühr auszuwerten und 
begnüge mich deshalb mit einigen naheliegenden Bemerkungen. 

$ 12 bezicht sich deutlich auf Behandlung von Leuten aus dem einen 
vertragschließenden Lande in dem anderen vertragschließenden Lande 
Genau das darf man von einem ‘Friedensvertrage’ erwarten und im 

  

) Ortsname ur ax [x] ın ra ı unverständlich; nicht in RGTC 3 
) Bedeutet wohl, daß alte (= Vorkriegs‘) und neue (= Nachkrie 

zurückzuzahlen sind. 
3) Schulden   

) Verwahrungs- und Lagerhausgeschäft (in umgekehrter Anordnung) auch im CH 
in einem Atem genannt in den „„ütle headings” zu $ 120-126, s. Finkelstein, JCS 
(1967), S. 43 Anm. (6) 0); S. 48 Addenda rechts 2 

) ita-er scheint zu Z. 45 zu gehören. 
) Die nächstverwandte Stelle ist CH XI 39-42, 833, m 

      
  

  AHw.,S. 794 rechts nicpum 
b), „‚Wenn entweder ein Hauptmann oder ein Leutnant (anderen Lehndiensten) ent 

nommene Leute in Dienst genommen hat”, vgl. AHw., S. 750 rechts nasäfum G 13) a 
und b). So gegen Landsberger, JCS9 (1955), $. 124 rechts £, 2. Eines seiner Argumente 
rafüm bedeute (unfreiwillig) bekommen”, trifft zwar unzweifelhaft an manchen Stellen 
zu, wird aber für rafim mit einer Person als Objekt, vgl. AHw., S. 961 recht 
widerlegt durch Belege, in denen cs in der Befehls-, Wunsch- oder Verbotsform auftrit 
wie aa 116 ri h a-bu.ka 1 [6] ir, ARM 5 Nr. 76, 111.5 ruru-taam riritma, AbB 
2Nr. 1452. 71.; (Frau NN) la-w-al-fi-isi, AbB6 Nr. 227. 19-21; in d.h rdihum 
ADB 6 Nr. 93 Z. 29, sogar mit Dativ der Person, „„verschäffe ihm Zeugen! 

Wohl afi!)-ku]-ur)-tum. 
na x [x()] x im; Greengus' Ergänzung zu i-aa wa-ar-ki-im, $. 7 

seiner Kopie vorhandenen Raume und dem Zeiche 
keinen Sinn. Gegen Ergänzung zu wle-r]j-im w 

  

   

    

         

mit dem n 
im unvereinbar, ergäbe 

t einzuwenden, daß der geogra. 
               

  

phisch hier vielleicht passende seltene Landschaftsname ausschließlich als Recum von 
mä/xur/mada vorkommt, vgl. mein Sumerer und Akkader (Amsterdam/London 1970 
s.378 

  

ist wohl nicht angängig, aus den drei letzten Zeichen *if-ku-nu herauszulesen,  
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Prinzip annehmen, daß alle übrigen Bestimmungen das gleiche Grund- 
thema betreffen. Das trifft offensichtlich für die Paragraphen, in denen 

10, 
zu, wie mir die Vermerke „seit/vor dem Kriege” und „nach 

   beide Länder bzw. ihre Bewohner erwähnt werden, also $ [1]; 2; 

Friedensschluß”’ zu bestätigen scheinen. Die Frage ist dann, wie die Be 
stimmungen aufzufassen sind, in denen die zwei Länder nicht erwähnt 
werden. $ 11, dessen letzte Zeile ich nicht verstehe, gehört nach Ausweis 
seines Inhalts zu $ 10, weil der Krieg die betreffenden Geschäfte im eige 
nen Lande nicht irgendwie beeinflußt hätte. Über $ 3 und 7, die ich nicht 

  

lesen kann, und $ 4-6 mit Talionstarifen und Strafen für Halssachen 
kann ich nicht urteilen; es wäre durchaus möglich, daß Täter und Opfer 
der in $ 4-6 behandelten Verbrechen verschiedener Staatszugehörigkeit 
sind 

Es wäre müßig, nach dem Anordnungsprinzip der Bestimmungen zu 
suchen, von denen zwei mir ganz unverständlich, vier nur teilweise ver- 
ständlich sind. Was ich von $ 1-7 und wie ich es zu verstehen meine, be- 
trifft, laienhaft-nichtjuristisch ausgedrückt, Existenzfragen von Indivi- 
duen aus dem einen Lande, die sich in dem anderen Lande erheben,   

nämlich Freiheit oder Sklaverei eines im Auslande versklavten Freien(?) 
$1, bzw. eines ins Ausland geflohenen Sklaven, $ 2; Leben oder Tod ei- 

    

nes im Auslande strafällig Gewordenen, $ 4-6. $ 8-12 handeln von zwi 
schenstaatlichem Geschäftsverkehr und ebensolchen Gerichtssachen, in 
$8f. und 11 mit spezieller Berücksichtigung der Folgen des Krieges 
Man hat den Eindruck, daß Sadla$ und Nerebtum benachbarte Länd- 

chen mit intensiven wechselseitigen Beziehungen waren, die ein Krieg 
unterbrochen hatte. Völlig freibleibend könnte man sich etwa vorstellen, 
die Eroberung von Sadla$ seitens Sumu-Numbim von Marad, falls er der 
eine unserer zwei Vertragspartner war, habe zu einem Kriege mit dem 
Nachbarn geführt, der durch unseren Vertrag beigelegt wurde, wobei 
gewisse Folgen des Krieges für die Bürger beider Ländchen und Fragen 
des zwischenstaatlichen Privatrechts gütlich geregelt wurden 

3. König Naräm-Sin von Efnuna   

  E. N-S 1. Jahrname 
Hülle Z. 22 f 

mu na-ra-am—sin lugal ki$ dub-pa-tim ih-pu-i 
und BIN 7 Nr. 76 (Hülle) Z. 21-23 

mu na-ra-am—sin dub-pa-at ma-tim 

  

"), BIN 7 Nr. 75 (Innentafel) Z. 20 f. = 

    

  

  

pu-i, 
„Jahr: Naräm-Sin (, König der Gesamtheit?'*),) zerbrach die Ur- 
kunden (des Landes) 
  

) Vgl. Simmons, JCS 13 (1959), 8. 76 rechts 
) Vgl. Seux, RA 59 (1965), 5. 4 
    ), wo noch eine Kurzforme       
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Die so datierten beiden Darlehensurkunden beziehen sich auf den kö-   

niglichen Erlaß, welcher dem Jahre seinen Namen gegeben hat, mit der 
Formel 

E 
Texte, 

  

2. BIN 7 Nr. 75 (Innentafel) Z. 11-13 = Hülle Z. 11-14 im 

itu ki-is-ki-sum wa-ar- 
und BIN 7 Nr. 76 (Innentafel) Z. 21-24 am Tafelende (statt des Datums 
der Hülle, s. 0. N-S 1) 

wa-ar-ki dub-pa-at 
„(Monat XID%) nachdem Naräm-Sin (, König der Gesamt- 
heit2!%),) die Urkunden (des Landes) zerbrochen hatte”” 

  

na-ra-am— sin lugal ki$ dub-pa-tim ih-pu-ü, 

  

Die Darlchensurkunde YBT 14 Nr. 20 aus dem gleichen Archive vom 
8. IX. desselben Jahres, auf deren Hülle der Schuldner seinen Gewand 
saum abgedrückt hat (s-si-k-tum fa ba-da-ra-nu-um, Z. 25), weist die For 
mel im Text nicht auf, sondern trägt auf der T 

  

1 am Textende das Da. 
tum 2° itu dma-mi-tim | ud 8.kam 2! mu dub-pa-tim if-pu-i, dagegen 

    

auf der Hülle ebenfalls am Textende 
* dub-pa-tim ih 

‚Aus dem ersten Belege erfährt n 

tJu ® ma-mli-x] 2 ud 8.kam 

    

n nur, daß man noch im letzten Mo-   

nate des nach dem königlichen Rechtsakte benannten Jahres die 
ns, JCS 13 (1959), S. 87 

links oben, daraus gezogenen Folgerungen sind unbewiesen. Ich kenne 
  Schutzklausel’” gebrauchte. Die von Sims 

keine Quellen, nach denen „‚Zerbrechen der Tafeln” ein Moratorium     
bewirkte. Das durch Quellen bezeugte „‚Zerbrechen der Tafeln” gilt 
zwar insofern noch eine gewisse Zeit nach dem Stichtage, als die Anwen. 
dung des Rechtsaktes 
Sticht 
den Abschlu 
stet) verböte, ist me 

uf alle individuellen Fälle praktisch nicht am 

    

ge erfolgen kann, sondern Zeit braucht; daß ein Rechtsakt jedoch   

  von Geschäften der von ihm annullierten Gattung (befri     
  nes Wissens nirgends bezeugt. Der Wunsch, solche 

zeitlich nach dem Rechtsakte abgeschlossenen Geschäfte durch die Klau   

sel zu beschützen, mag in einem Jahre, dessen Name die Erinnerung an 
den Rechtsakt wachhielt, besonders lange fortbestanden haben   

#. König Dadufa von Einuna 

E.D 1. „Gesetze von Eänuna”” aus Tell HarmallSnduppum, s. Goet 
ze, AASOR 31 (1956) 

Der Text begann mit einem genauen Datum, Monat, Tag und Jahr, 
in Exemplar AL 1 
der Name des Königs abgebrochen und keine komplette Formel ander 

  

  

das jedoch nicht mehr vollständig erhalten ist. Da 

Monat XII des Kalenders von Einuna nach Whiting, RIA 5/3-4 (193 
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  wärts belegt oder wenigste 
sche und historische Indizi 

veröffentlicht ist, andererseits archäologi 
   

  

aber innerhalb derselben kein bestimmtes Ja 

  

zuweisen gestatten, 
bleibt ein kleiner Zweifel über die Datierung bestehen. $. dazu ausführ 
lich Landsberger, SymDav. 2 (1968), $. 65-67 mit Nachtrag S. 104 un- 

Die genaue Datierung?!) der „‚Gesetze”” in das erste Regierungsjahr 
eines Königs weckt die Erinnerung an Maßregeln, welche Könige von 
Babylon 
damit v 

  n ihrem ersten Regierungsjahre getroffen haben und stellt uns 
  die — von mir nicht zu beantwortende — Frage nach einem 

eventuellen Zusammenhange zwischen der Veröffentlichung der „‚Geset 
  

ze” und einer königlichen Maßregel. Sie erinnert aber auch an die ge- 
nauen Daten in den Edikten des S-i, B. $-i3, und des As, B. A-9 2. Die- 
se haben allerdings den deutlichen Zweck, den Stichtag für die Maßregel 
anzugeben, wovon angesichts des andersartigen Charakters der „Geset- 
ze” bei ihnen nicht die Rede sein kann. Dennoch muß diese Parallele 
zwischen unseren „‚Gesetzen’” und den beiden Edikten künftigen Unter- 
suchern signalisiert werden 

Auf die „‚Gesetze” selbst ist hier nicht einzu 
E. D? 2. Nicht sicher zu datieren ist ein köni 

cher uns nur durch den Urkundenvermerk 
(1) egir nfg.si.s& bad 

    

icher Rechtsakt, we    
  

  us B-Sa-ak-nu bzw 
(2) wa-ar-ki mi-far bad—ri-muf i-Sa-ak-nu 

Nachdem gerechte Ordnung (in) Dür-Rimus wiederhergestellt worden 
war”, überliefert ist, vgl. Edzard, ZZB, S. 165 letzter Absatz £. Zeit des 
Königs Daduta oder seines Nachfolgers Ibal-pf-El II. Er kommt in me 

  reren Gerstedarlehensurkunden aus B&äli/Nörebtum vor, und zwar 
(1) in UCP 10/1 (1931) Nr. 16 Z. 5 1.; 20 2. 4; 55 2. 5f 
(2) Nr. 12.5; 92. 10; 17.5; 18. 13 £.; TJDB (1958), S. 31-34 und 

TE. XXILf., MAH 16163 A (Innentafel) Z. 8 und B (Hülle) Z. 4, alle ol 
ne Angabe des Monats, UCP 10/1 Nr. 9 aus dem Jahre 

(a) mu sabar zi-gi-ra-at &utu DIS, „Jahr: Erde für den Stufenturm des 
Samas 
alle anderen aus dem Jahre 

  

(b) mu gud apin guäkin (a-na € dti$pak i-ru-bu)?'7), „Jahr: ein gol- 
den Ti$pak-Tempel)"” 

    
denes Pflugrind (kam 

    

Landsberger, 8. 66, las und ergänzte den Monatsnamen als [itu 8e-gur, -k]u: 
Das Zeichen xup kann ich weder in Goetzes Kopie, 8. 187 2. 1, noch auf der Bhotogra. 
phie, PL. I, erkennen und möchte fragen, ob man im Königreiche Eönuna damals ül 
haupt babylonisch-sumerische und nicht vielmehr einheimisch-akkadische Monatsnamen. 
gebrauchte, wie es in Saduppum üblich war. Mangels Veröffentlichungen kenne ich den. 
Üsus in der Stadt Einuna selbst nich 

Vet. Edzard, S. 165 Anm. 89 
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Meine Vermutung, daß es sich um zwei, und zwar so, wie socben 
angegeben, aufeinanderfolgende Jahre handelt, beruht auf der Gleich. 
förmigkeit der Urkunden und der Datierung der zu dieser Gruppe 
gehörigen Urkunde UCP 10/1 Nr. 19 ohne den Vermerk „‚nachdem 
gerechte Ordnung ......”” in den Monat Kinkum des Jahres (b). Zwar 
begnügt H. Hunger, RIA 5/3-4 (1977), S. 301 links bb., sich mit alpha- 
betischer Reihung der Monatsnamen von IK£Ali/Nerebtum, beachtet 

    

man aber, daß neun von ihnen auch im Kalender von Enuna, do 

    

vorkommen, so möchte ich die Annahme wagen, daß es sich um ein und 
denselben Kalender, eventuell mit lokalen oder zeitlichen Varianten 
handelt2!%). Nach Whitings Ansatz, den ich nicht nachprüfen kann, ist 

Kinkum der elfte Monat des Kalenders von Einuna. Hypothetisch setze 
ich den königlichen Rechtsakt in das Jahr (a), den Gebrauch des 
Schutzvermerks’’ in (das Ende des) Jahr(es) (a) und (die ersten zehn(?) 

Monate des) Jahr(es) (b), in dessen XI. Monate er au 
leicht zu erwartendes „‚*Jahr: gerechte Ordnung wurde in Dür-Rimus 

  

t. Daß ein viel- 

wiederhergestellt’” nicht in diese Rekonstruktion passen würde, darf man 
in Kauf nehmen, da ein solcher Jahrname meines Wissens überhaupt 
nicht vorkommt 
Nach den Urkunden, in denen sich der „‚Schutzvermerk’” findet, be 

traf der königliche Rechtsakt Annullierung vermutlich konsumptiver 
Gersteschulden; daß er sich auf sie beschränkte, soll damit nicht gesagt 

Fünrter Asschnirt: Könioreich MARı 
1. Als einziger direkter Hinweis darauf, daß das Königreich Mari zur 

Zeit seines Königs Zimri-Lim königliche Rechtsakte gekannt hätte, wel 
che Erlaß von Schulden bewirkten, ließe sich eine Klausel in der Silber 
darlehensurkunde TCL 29 (1957) und ARM 8 (1958) Nr. 33 vom 12. V 
Zimri-Lim 6 (s. Birot, Syria 55 [1978], S. 341) anführen, 

13 kü babbar fu ıru da-ra-ru-um * li-ta-ki-i[n]-ma 

  

  d-ul id-d{a(?)]-ra 

Is einer oder zwei der drei verschiedenen mir bekannten Emendations 

  

rschläge angenommen würde(n). Es sind dies (1) AHw, $. 51 links an 

     ‚un von den gebuchten elf Monaten kommen im Kalender von E vor 
       dürfte eben so wenig ein Kalendermonat sein wie in Sippar, vgl. AHw, $. 

4 links jadduttum, und beachte i-na ja.du-tim, Nr. 9 Z. 6; era Ja.dı-tim, Nr. 32. 6 
neben a-na itu fa-du-iim, Nr. 4 Z. 8; itu daad-dustim (01), Nr. 68 Z. B. itu “dumu-zi 

tt eines der drei hier nicht vorkommenden Monatsnamen des Kalenders von 
Tell Harmal/Saduppum ebenfalls neun im Kalender von Kinuna vor, drei wei dan” scheidet au. 
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durärum 2) b) Ende (erschienen Anfang 1959), vgl. S. 163 links darärum I 
N 2)%9); (2) D (1959), 8. 109 rechts oben daräru A b); (3) A/2 (1968), 8. 
116 links anduräru c)?%°) 

Falkenstein, BiOr 17 (1960), S. 178 rechts z. St., hat sie jedoch impli- 
cite mit der — in A/2 überschenen oder ignorierten — Bemerkung abge- 
lehnt, eine Kollation der Kopie mit dem Originale habe die Korrektheit 
der oben in Umschrift wiedergegebenen Kopie erwiesen, und sich Boyers 
Übersetzung angeschlossen. Daß der Schreiber statt an irrtümlich ıru ge- 
schrieben hätte, ist nun wirklich so unwahrscheinlich, daß man gezwun- 
gen ist, Boyer zu folgen, auch wenn sich dabei Schwierigkeiten ergeben. 
Daß daräru A, D, $. 109 rechts f., bzw. II, AHw, S. 163 links, ein, wie 
schon Falkenstein angab, nur im Neuassyrischen, und zwar nur verein. 
zelt und auch nicht im N, belegtes Verbum ist, wiegt für mich weniger 
schwer als die Unklarheit der syntaktischen Konstruktion der drei Wör 
ter ıru da-ra-ru-um liß$akinma22'). Am chesten möchte ich da-ra-ru-um noch 
als Apposition oder Attribut zu tru = warkum auffassen, aber als erstere 

    wäre der Infinitiv *darärum schr ungewöhnlich, für letzteres steht keit 
passendes Adjektiv zur Verfügung, 

Was das von Boyer hier gesuchte Einfügen eines Schaltmonats betrifft 
gibt es im Kalender von Mari deren zwei, einen nach dem Monate V 
Hibirtum, den anderen nach dem Monate XII, Ebürum, s. H. Hui    
RIA 5/3-4, S. 301 rechts oben. Da es mir undenkbar scheint, daß man in 
der Hauptstadt am 12. V., dem in der Urkunde, Z 

  

f., angegebenen 
Datum des Vertragsabschlusses, noch nicht gewußt haben sollte, ob in 
knapp drei Wochen ein Schaltmonat im Kalender stehen würde oder 
nicht, käme hier nur der zweite, nach dem XII. Monate, in Frage 

Von den elf in TCL 29/ARM 8 veröffentlichten Darlehensurkunden, 
in denen die Laufzeit des Darlehens angegeben und erhalten und ver 
ständlich ist#22), hat Nr. 33 die längste, nämlich rund ein Jahr. Vielleicht 

  ist das der Gı   nd, warum der Gläubiger sie nicht überschreiten wollte 
Daß in Nr. 27 mit nur zehn Tage kürzerer Laufzeit ab 22. V., Z. 7 f 
keine derartige Klausel steht, ließe sich damit erklären, daß im Jahre 
Zimri-Lim „28”, in welchem der Kontrakt Nr. 33 abgeschlossen wurde 
die Einfügung eines Schaltmonats erwartet werden durfte oder mußte 

  

) Beruht auf von Soden, Or 28 (1959), 8. 3161. z. St., wo ü 
‚ekommt auch bei einem Schuldenerlaß nicht freien Lauf 

) Die Form offenbar auf Grund eines einzigen Beleges aus Alalab, s.d. e 

tat: „dieses Silber   

  

Zu der noch nicht genügend untersuchten syntaktischen Verwendung des 
Optativs, hier zum Ausdrucke des Eventualis, vgl. von Soden, AnOr 33 (1952) und 47 
1969) $ 158 

) Also nicht Nr. 40 mit itu mi-n-za-ni-im, Z. 6, vgl. Birot, ARM 9 (1960), 5. 249 
ss.  
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während das in dem Jahre des Abschlusses des Kontraktes Nr. 27, das in 
der Urkunde nicht genannt ist, nicht der Fall war; das bleibt jedoch of 
fensichtlich reine Spekulation 

Bis auf weiteres sche ich in TCL 29/ARM 8 Nr. 33 Z. 13 f. keinen 
im Königreiche Mari. Der Um- 

stand, daß königliche Rechtsakte in Mari weder in Jahrna: 

  

Hinweis auf königliche Rechtsakte 
  

weit ich sehe, im veröffentlichten Schrifttume erwähnt werden, 1 

  

t sich 
angesichts der großen Masse der Quellen nicht überschen, kann jedoch 

    

io kein definitives Urteil begründen. 
2. Nach Dossin, XIV* Rencontre .... Strasbourg (Paris, 1966), S. 86, 

wäre in einem unveröffentlichten Briefe aus Mari, dessen Umschrift er 

  

mir zuvorkommenderweise mitgeteilt hat, zweimal von einem Schulden. 
erlasse die Rede. Der Absender, „‚Pr *), verkündet 
dem Adressaten, König Zimri-Lim, im Namen des Sama$, der König 

  

    ophet des 

  

  werde den ränkevollen H mmu-rabi von Kurda besiegen 
     
   | larar] 

m wussurum, dem ich anderwärts bisher noch nicht 

  

    ta-sa-ab-[ba-tu 
Der Ausdruck anı 
begegnet bin, bleibt mir unklar. wuff 

   
  

um, „‚reilassen”, „loslassen”” 
wird sowohl mit persönlichem wie mit sächlichem Akkusativobjekte kon- 
struiert, „jemanden freilassen 

  

  etwas loslassen””. Keines von beiden 
liegt hier vor. Da andurärum sich als Resultat der als wusfurum bezeichne- 
ten Handlung definieren ließe, könnte man daran denken, anduräram   

wußßurum sei etwa als wußfuram wuffurum zu verstehen, aber warum dann 
statt dieses der ungewöhnliche Ausdruck? Versucht man deshalb, an 

  

ram als begriffsbeschränkenden Akkusativ zu wußfurm aufzufassen, so,   

müßte man Prolepsis annehmen, für deren Vorkommen im Altbabyloni- 
schen ich keinen Bele 
zum Synonym von anduräram Sakänım machen, was sofort den Einwand 

  

anzuführen wüßte, und würde anduräram wuffuru 

  

auslösen müßte, warum dann nicht anduräram fakänum selbst gebraucht 
worden sei 

Fragt man sich, was dem Eroberer hier vom Sonnengotte vorhergesagt 
bzw. befohlen worden sein könnte, so stößt man sich wieder an der 
Mehrdeutigkeit des Wortes andurärum. „„Befreiung’’ der Bevölkerung des 
zu erobernden Ländchens, die damit implicite für vorher unfrei erklärt 

  

  

Wer einen solchen in der Klausel findet, müßte eine vorauszuschende, der Bevöl 

*) Nach Renger, ZA 50 (1969), S. 219 Anm. 1048, in Mari, was plausibel klingt 
schon wegen des ,„Mari"'-Wortes daudän in Z. 14 und 26. Gegen Renger kommt jedoch 
ein Tempel des Sama$ im Texte nicht vor. Zimri-Lims Tochter, deren Absendung nach 
Sippar der Prophet im Namen des Sama$ verlangt, Z. 3-7, dürfte Erifi-Aa gewesen sein, 
die als Sifsdame (Nr. 37 Z. 15) ziemlich klägliche Briefe aus dem „„Kloster” (Nr. 43 Z. 
16) in Sippar an ihre Eltern schickt, ARM 10 (1978) Nr. 36-43 
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   würde, scheint mir ein Konzept der politischen Propaganda späterer Zei 
schte. N, 

Königs Hammu-rabi (und Plünderung des Landes) Kurda wieder frei 

  

ten zu sein, das ich hier nicht annehmen n h Besiegung des     

lassen, d. h. sich aus seinem Gebiete zurückziehen, scheint mir mit ina   

libbi mätim, Z. 36, nicht vereinbar. Soll etwa das eroberte Land annck-   

tiert werden und Zimri-Lim seine Herrschaft dort mit einem Gnadenakte 
beginnen2%)? Daß solche beim Regierungsantritte eines Königs im Kö- 
nigreiche Mari selbst oder seinen Nachbarstaaten üblich gewesen seien 
kann ich nicht belegen 

Bin ich somit nicht imstande, die zwei Briefstellen überzeugend zu er 
klären, so muß ich die Möglichkeit offen lassen, daß sie sich auf Rechts, 
akte des Königs bezichen könnten 

Seonsrer Ausschnitt: Köniorzicn Hana 

Im spätaltbabylonischen Königreiche Hana??*) gehörte die Verord 
nung königlicher Maßregeln zur festen Regierungspraxis. Von den,   

wenn ich richtig zähle, elf Jahrnamen aus der Regierungszeit der sechs   

direkt bezeugten Könige?””), die in den spärlichen, stückweise bekann! 
gewordenen Quellen, noch nicht zwei Dutzend Urkunden und Fragmen- 

  

ten, vorkommen, halten nicht weniger als vier die Erinnerung an eine 
königliche Maßregel fest 

H. A-r 1. Jahrname Ammi-rabib (u. &.) „‚a” von einer in Dura 
Europos gefundenen Urkunde, RA 34 (1937), $. 184; Photographie S. 
185, Rd. 2-4 

mu am-mi—ra-bi-ib lugal an-du-ra-ra i-na kur-iu Ü-kucnu, 
„Jahr: König Ammi-rabih führte in seinem Lande “Freiheit” ein’ 

H.K 1. Jahrname Kastiliia$ „‚a”, s. Ungnad, RIA 2, S. 193 rechts 
18.], aus der Tafel TCL 1 Nr. 238 = HG 5Nr. 1150, 2. 55 f., und 

Hülle Schorr, Babyloniaca 3 (1910), pl. XVII (Photographien) mit $ 
267, Rs. 27 f 

  

   

    

#2) [1uga]l me-ie-ra i-kunu, 
Jahr: König Kastilija$ stellte gerechte Ordnung her 

  

) Ähnliche Fragen könnte man sich angesichts der allerdings hoffnung: 
Passage II 19-21 einer Hymne stellen, die König Sbi-Irra von Isin betrifft, s. Van Dijk, 

und 193 [. mit $. 196 (. zu Z. 16. 
'ündet stiefmünterlich behandelt von Kupper in RIA 4 (1972-1975), 8. 76 

  

      
S. Landsberger, JCS 8 (1959), $. 64 links oben; Goetze, JCS 11 (1957), 8. 63-6 

links. Ihre zeitliche Aufeinanderfolge ist zum größten Teile unbekannt, die unten vor 
genommene Reihung alphabetisch,  
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H. K 2. Jahrname Kastiliias „‚b” in der Urkunde M 1, Theo Bauer, 
MAOG 4 (1928-1929), S. 1-6, Z. 44-4622), 

mu ka-al-ti-lisia-fu me-Se-ra-am 2.kam.ma ü-ku-nu,   

Jahr: Kastilijasu ste 

  

die zweite gerechte Ordnung her” 
#4. $-A 1. Jahrname Sunuhrammu „a”” aus der Urkunde Syria 5 

(1924), S. 270, Z. 24 f. 

Jahr: König Sunubrammu stellte gerechte Ordnung wieder her 
Mangels urkundlicher Zeugnisse ist uns nichts über die Natur der 
Wiederherstellung gerechter Ordnung” bekannt. Ein Reflex der als an 

durära Sakänu bezeichneten Maßregel H. Arr 1 findet sich dagegen in einer 
Klausel von Verträgen über Immobilientransaktionen22), welche J. Le- 
wy, Eretz Israel 5 (1958), 8. 23° rechts-26*, zusammengestellt und aus 
führlich besprochen hat 

H. Acr 2. Im Gartenkaufvertrage Schaeffer 2, Nougayrol, Syria 37 
(1960), S. 205-209, vom Jahre Ammi-raPi 1 

16 gi$ sar na-az-BU-um 17 Sa la ba-ag-ri '® ü la amA.Gı-r; 
H. I-L 1. In Urkunde über Schenkung eines Hauses seitens des 

Königs, TCL 1 Nr. 237 = (HG 3 Nr. 458), vom Jahre Kar-Lim x, s 
Ungnad, RIA 2, S. 193 rechts [17.] 

# € na-az-Bu-um "5 Sa la-a ba-ag-ri-im 
H. K3. In Feldkaufurkunde, nebst ihrem Jahrnamen oben H. K1 zi- 

tiert 

      

16 3 la an-du-ra-ri-im 

  

a.$a na-az-nu-um Sa la ba-ag-ri %* i la an-du-ra-rilri-im 
H. K 4. in Hauskaufurkunde, nebst ihrem Jahrnamen oben H. K 2 

zitiert 
18 € na-az-su-um Sa la ba-ag-ri 19 ü Ia an-du-ra-n 

H. A-m 1. in Urkunde über Schenkung eines großen Felderkomplexes 
seitens des Königs, VS 7 Nr. 204 = HG 3 Nr. 459, vom Jahre Ammi- 
madar 1, s. Ungnad, RIA 2, S. 192 rechts [1.] 

  

  

  

a.3A na-az-nu-um 31 5a la ba-ag-ri-im 92 ü la an-du-ra-ri-im.   

Die Klausel °) Garten/Haus/Feld frei von Vindikation und 
Freiheit’ ” gibt eine Erklärung des Verkäufers/Schenkers wieder, nach 

welcher das verkaufte/verschenkte Objekt weder von dritter Seite als    
gentum beansprucht werde noch unter einen königlichen Rechtsakt falle, 
welcher, wie wir hier aus dem Zusammenhange schließen dürfen, den 

    ) Die Tafel ist vielleicht jene Tafel aus Terga, aus welcher Sayce, PSBA 34 (1912), 
das mit dem folgenden identische Datum mitgeteilt hat 

») Sic dürfte obligatorisch gewesen sein, denn sie fehlt nur in den Fragmenten RA 34 (1937), 5. 184, H. Ar 1, und RA 41 (1997), 8. #2-44, wo sie vermullich abgebrochen ist. 
0) na-az-nu-um, sonst unbekannt, bleibt unverständlich, s. AHw, $. 754 rechts 

  

im, „ein Magazin?”. ]. Lewys gesuchte Herleitung aus dem Aramäischen, $. 24" Anm. 33, befriedigt nicht.\N/2 (1980), S. 141 rechts, ohne Übersetzung.  
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Verlust des Objekts für den Käufer/Beschenkten zur Folge hätte. Es 
dürfte sich um bereits verordnete, aber im konkreten Falle erst noch 
durchzuführende Annullierung von Grundstücksverkäufen und -über- 
eignungen handeln 

Diese Hypothese ist nicht unbedenklich. Einerseits ist sonst meist von 
zukünftigen Vindikationen die Rede, andererseits ergibt die hier ange- 
nommene Beziehung auf eine bereits ve 
nicht durchgeführte Maßregel im Falle 
Vorstellung von dem Könige gehörigen Grundstücken, die ihm infolge 

ordnete, aber praktisch noch 

  

) und (5) die unvollzichbare 

seiner eigenen Maßregel entzogen werden könnten und sollten. Dem ge 
genüber scheint mir Lewys Gedanke, $. 25* rechts f., Privatleute hätten 

  

künftige Enteignung auf Grund einer königlichen Maßregel der von ih. 
nen veräußerten Immobilien kontraktuell verhindern können, trotz alta- 
natolischen Beispielen, s. u. Kane$ 1-3, schlechterdings absurd. Die da. 
für ad hoc produzierte Begründung, Bezahlung „„at full price” habe hier 
‚absolute property”” geschaffen, ist angesichts des hundertfachen Vor 

  

kommens der Phrase (a-na) $äm til.la.bi.$82°') methodisch unzulässig 
und sachlich nicht ernst zu nehmen. Deshalb stellt meine Annahme das 
kleinere Übel dar; der oben gegen sie angeführte Selbsteinwand läßt sich 
mit der passablen Ausrede entschärfen, die Formel sei für private Kauf 
verträge geprä 
nen der König die schenkende Partei war, angewendet worden 

  gt und erst sekundär auch in Schenkungsurkunden, in de 

SıEBENTER AnscHNITt: UNBEKANNTER HERKUNFT 
X. x 1. Der sumerische Feldkaufvertrag Riftin Nr. 14 mit unleserli- 

‚chem Jahrnamen, Z. 26 f., mir unbekannter Herkunft und Entstehungs- 
zeit, trägt am Ende des Textes auf dem linken Rande, Z. 2 
akkadische Wörter den Vermerk 

  

, als einzige 

  nach (zeitlich) der ‘Freiheit’ ” 
Der Monat itu ezen-mab, Z. 25, gehört keinem mir bekannten altba- 
bylonischen Kalender an, vgl. jetzt Hunger, RIA 5, 8. 300 rechts f. $3.3. 
Da wir noch keine systematische Sammlung der altbabylonischen Kauf. 

  

vertragsformulare besitzen, kann ich auch nach der Form die Herkunft 
der Urkunde nicht ermitteln. Mittel- und südbabylonisch ist das Fehlen 
der bukannum-Klausel, s. jetzt Edzard, ZA 60 (1969), S. 15-19 24., die ge 
nerelle Vorausstellung des Zahlungs- vor dem Kaufvermerke; vorwie 

  

gend mittelbabylonisch mu lugal.bi im Schwurvermerke. Aber auf 
  

Grund solcher Indizien ist eine Lokalisierung der Urkunde nicht mög- 
lich, vgl. auch Riftins Belege, S. 47, für u, kür lu lu, Z. 11 

  

So ähnelt 

) Man beachte dazu Veenhof, SD 1 8. 367 unten (und Stelling VI bei der 
Dissertation), „perhaps better: „to make the purchäse definitive 
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s Formular, um nur ein Beispiel zu nennen, dem von VS 7 Nr. 1und2 
s Dilbat vom Jahre Sumu-la-El von Babylon 2, wo aber noch bukannum 

  

ıd Eviktionsgarantie-Klausel. Auch das Onomastikon weist nicht ein 
deutig in eine bestimmte Richtung. Marduk und Tutu in den Personen 
namen Z. 6 und 19 sind nordbabylonisch, Iddin-Lagamal, Z. 20, in Dil 

gang und gäbe, s. Ungnad, BA 6/5 (1909), S. 95, wo auch Marduk 
abi, Z. 6, und Nabium-mälik, Z. 8, vorkommen, s. Ungnad, $. 103 links 
und 105 links, sowie die Angabe Ir a-ha-an, Siegel Z. 3, vgl. VS 7 Nr 
150 Siegel Z. 3. Unbekannt ist mir der Gott im Personennamen Z. 18, 
vgl. etwa den gleichfalls obskuren Gott bei Deimel, Pantheon (1914) Nr 

  

      

Über den Charakter des Rechtsaktes kann ich der Urkunde nichts ent 
nehmen.  



    

        

    

    

   
   
    

   
   

      
     
   

    

    

  

    
    
        
      
          
      
      
      

             

SECHSTES KAPITEL 

RECHTSAKTE IM KÖNIGREICHE ASSYRIEN UND 
AUSSERHALB MESOPOTAMIENS 

  

Erster Anschnitt: KöniGreich Assyrien 

König Ilu-fumma 

A. I-5 1. Am Ende einer kurzen Bauinschrift, s. zuletzt Grayson, As- 
1972), 5.7 XXXII 1 $ 35-37, 

  

syrian royal inscriptions 1 
II! a-du-ra-ar 2 a 

Er hat die ‘Freiheit’ der Akkader “festgesetzt 
A. 1-32. Letzter Abschnitt einer längeren Bauinschrift, s. Grayson, S. 
2:2), zuletzt Walker, Cuneiform brick inscriptions (1981), S. 96 Nr 

  

    
  

  

  

    
         

118, 
an ® a 0 a-kä-di-i 51 ü ma-ri-funu 5? df 3 erusuenu 

s-marki 61 pAD-anki 92 ja diftaran 9 a-di a-limki 
a-du-ra-ar-Su-nu 9° dö-ku-un?®) 
Ich habe die ‘Freiheit’ der Akkader und ihrer Kinder?**) “festge- 

setzt”. Ich habe ihr Kupfer ‘gewaschen’. Von an, ferner Ur 
und Nippur, Awal und Kismar, Der des Btaran bis zur Stadt 
A$$ur) habe ich ihre ‘Freiheit’ “festgesetzt 

Da ich zu diesen kryptischen Mitteilungen nic   's Neues beibringen 
kann, verweise ich auf die besonnenen Ausführungen (auch zu unten A 
11) von Larsen, Mesopotamia 4 (1976), $. 63-80 c) 

Daß es sich um einen in A. I-$ 1 nur kurz genannten, in I-$ 2 näher be 
schriebenen königlichen Rechtsakt handelt, ist deutlich. Auch ohne sei 
nen Charakter zu erkennen, darf man mit Zuversicht behaupten, er un 
terscheide sich von allen anderen hier besprochenen dadurch, daß er 

nicht die Landeskinder, sondern „„Ausländer”” betrifft, nämlich „Aka 
der”, die, wie eine nicht viel spätere Stelle aus einem unveröffentlichten 

1970), 8.30. $ 14. 
) Text nach Weidner, ZA 43 (1936), $. 115 und Photographie, Tf. VII. Für eine 

Variante s. Larsen, Mesopotamia 4 (Kopenhagen, 1976), $. 63 Anm. 62, 

zutragen mein „‚Sumerer und Akkader"” (Amsterdam/London, 

  

   

  

                          

*) $. mein „‚Sumerer und Akkader'', $. 30 a. Sollte etwa „auch für die Zukunf 

S. zuletzt M/2 (1977), 8. 48 rechts midru C. Den Ansatz von drei Ho 
midru, $. 48, neben zwei Homonymen mit, S. 139 recht f., un S. 147 recht        
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  Kültepe 
s.All,S 

‚Festsetzen der ‘Freiheit’ "” einer Stadt bzw. mehrerer Städte im Aus 

-Briefe bezeugt, als Händler nach Asgu   zu kommen pflegten, 
3 links d) 1° gegen Ende 

  

lande nach siegreichem Feldzuge kommt, gleichfalls ohne nähere Erklä 
rung, in einem „‚Mari-Briefe” und einer sumerischen Hymne vor, s. 0.5 
$2, S. 98 f. und Anm. 225 dazu. [Steinkeller in Uch Tepe 1 (1981) 
S. 164-168] 

  

2. König Irixum I 
A. 1 1. In einer Bauinschrift, s. zuletzt Grayson, $. 10 f. 7, nach Art 

einer Datierung 
ku babbar kü gi ®urudu an.na jeim sig a 

© ta 2 tup-hi?®?) u2%) pre 3 dS-ku-un 
‚Die ‘Freiheit’ von Silber, Gold, Kupfer, Zinr 

Kleie und Spreu® 
Der Zweck des Rechtsaktes entgeht mir?) 

2 g-du-ra-ar? 

  

  Gerste, Wolle bis 
ır Grenze?2%) » habe ich “festgesetzt        

Zweiter Anschnirt: Kanes 
Schuldenerlässe als Einrichtung im Staate von Kane$ zur Zeit der alt 

assyrischen Handelskolonie hat Balkan nachgewiesen in seinem Beitrage 
zur Festschrift für Güterbock (Istanbul, 1974), S. 29-41, „‚Cancellation 

  

‚of debts in Cappadocian tablets from Kültepe””, auf den für alle Einzel   

heiten verwiesen sei 
Kanes 1. kt d/k 48 b, $. 35 1 A und Hülle 1 B, Verpflichtungsschein 
über ein Darlchen von 21 Säcken Getreide und 15 Sekeln Silber, w. 
Peruwa vier Personen, einem Ehepaare und zwei Männern, gegeben 
hat 

    

Iches   

Su-ma ru-ba-um 3 hu-bu-lam i-ma-si 2% a-ta -16-H ta-dä-nam   

Nach Kollation Sollberger so auf dem Originale. Der Wagerechte des ersten 
ZeichenelementsSı fehlt in ar, 2. 20, und d, Z 

) So auf dem Originale nach Kollation Sollber 
), Auffassung der Zeichen £ Ta als "ea, assyrische Form oder Orthographie des babı lonisch ita lautenden status onsructus von itim, „‚Grenze”, scheint mir möglich, auch, wenn ich weder eine solche noch einen entsprechenden Gebrauch des Wortes itäm kenne Nach der folgenden Anmerkung wäre, falls mein Vorschlag das Richtige wife, an die durch Kleie und Spreu gebildete (untere) Grenze zu denken. ) Nach der AHw, 8. 874 rechts pim II 1), zitierten „‚kappadokischen” Stelle KTK Nr. 682. 111., 2/3 gfn kü babbar f-im pd-edf-gil, „2/3 Sckel Silber habe ich als Preis für Spreu bezahle”, bezeichnet das Wort * 

Wertose, sondern einen Artikel, der verhandelt wird 
andurärem Sakänum in Bezichung auf Verkehrsgü 

  

  

  

  

   

pa'un hier keineswegs etwa sinnbildlich das 

  

   “%) Ich glaube nach wie vor 
seinen sumerischen Prototyp hat in ama.ar.gi, gar.ra, ebenfalls von Gütern und 

  

Waren gesagt in einer Reihe von Urkunden der Gudeazeit aus Girsu, s, mein „Sumere 
und Akkader"", S. 30 £. Anm. 94, muß aber Larsen, Mesopotamia 4. 8. 65 Ann, 66, da 
in beipflichten, daß aus dieser Erkenntnis bislang kein praktischer Nutzen zu zichen is 

   



        
      
    

   

    

   
   

    

  

   
       
    

   
      
    

   

    

   
      

    
     

   

      

Rechtsakte in Assyrien, Kanes und Jambad     
Wenn der Fürst ‘die Schuld’ erläßt, wirst du mir mein Getreide 

entrichten”, so trotz vier Schuldnern im Singular 
Kane$ 2. ktd/k 19b, 8. 35.2 A und Hülle 2 B, Verpflichtungsschein 

über ein Darlehen von insgesamt 8 Säcken Getreide, welches Peruwa 

  

zwei Personen gegeben hat. 
17 Su-ma hu-bu-lam 18 i-ma-st-ü 19 ü Su-nu 20 hu-bu-ld-dS-nu 2 1a i-ma-st-ü 
„‚Wenn man ‘die Schuld” erläßt — aber sie, ihre Sch 
nicht 

Kanes 3. kte/k 164, 8.36 1.3 A und Hülle 3 B, Verpflichtungsschein 
über ein Darlehen von 13 Sekeln Silber, welches Aduman einem Ehepaa- 

1d erläßt man   

re gegeben hat 

  

    Su-ma ru-ba-um 17 hu-b[u-Iam] 18 
bu-lä-Su-nu 2} Id i-ma-st<-u> 

  

ima-[six x] 19%      
Wenn der Fürst ‘die Schuld’ erläßt, erläßt man [auf Grund] dieser 

[Tafel] ihre Schulden nicht”, 
ıd der Wortlaut der Klausel nicht fest. Der landes- 

übliche Schuldenerlaß betraf nach Kanc$ 2 Getreidedarlchen, nach 
Kane& 3 Silberdarlchen; deshalb glaube ich nicht, daß Kane$ 1 wörtlich 
zu nehmen sei und nur das gelichene Getreide von einem künftigen 

Wie ersichtlich, stan   

  

Schuldenerlasse ausnehmen sollte, nicht jedoch auch das gelichene Sil 
ber. Die auch sonst ungeschickt formulierte Klausel (Singular trotz vier 
Schuldnern) betrifft vielmehr sicher das gesamte Darlehen, sowohl Ge 
treide als auch Silber 

Ich hatte oben, S. 100 f. zu H. A 
Abwehr einer gefürchteten Regierungs: 

  

usw., behauptet, kontraktuelle 
ßregel sei undenkbar. Daß sic 

hier vorliegt, will ich weder leugnen noch wie hier unten zu Al.Ir 1, mit 

  

einer Ausnahmestellung des Gläubigers erklären. Ich weiß einfach nicht, 
welche Rolle altassyrisch abgefaßte Rechtsurkunden im Rechtsleben der 
Altanatolier spielten, und kann deshalb nicht beurteilen, ob der Gläubi 
ger etwa mit einer rechtlich kraftlosen Klausel den Schuldner in Nöten 

Druck setzen und davon abhalten wollte, gegebenen 
Falles Schritte zur Annullierung seiner Schuld zu tun. Jede Vermutung 
psychologisch u;      

darüber, was bei einem Schuldenerlaß mit „‚garantierten”” Darlehen ge 
schah, ist müßig, solange wir keine diesbezüglichen Nachrichten haben 

Dritter Auschnirt: Köniorzicn JAMyAD/Araray 

1. König Irkabtum von Jamhad 

Al. Ir 1. ALT. (1953) Nr. 65, umschrieben und übersetzt von Wise- 
man, dort $. 50; Klengel, Acta antiqua Academiac 
ricae 11/1-2 (1963), S. 10 unten f., Kontrakt vom 8. 

    

Scientiarum Hunga- 
Attanati Irkabtum 1    
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über Versklavung einer Frau wegen 33 1/3 Sckel Silber Schulden. Klau- 
7 na-an-da-ar, nach A/2 (1968), $. 116 links 

2), und D (1959), S. 109 links b), ““she will not be released upon a (royal 

  

decree proclaiming) freedom (for persons sold for debts)) 
Es ist zwar nicht strikt zu beweisen, daß mit der Klausel auf einen kö- 

niglichen Rechtsakt (der vom CAD angenommenen Art) angespielt wird 
und nicht auf eine Abmachung zwischen den Parteien, aber wegen der 

  einlich. Der Einwand ge 
gen die Annahme, ein Gläubiger könne sich kontraktuell gegen einen zu 

der oben, $. 100. zu H. A-r 
2 usw., erhoben werden mußte, fällt weg, wenn der Gläubiger, wie wir 

‚Ausdrucksweise i-na an-da-ra-ri-im schr wahrse 

erwartenden königlichen Rechtsakt siche   

sagen würden, „‚über dem Gesetze steht”. Das scheint nun hier der Fall 
zu sein, wenn die Gläubigerin Sumunnabi?"'), Z. 4, mit Wiseman, $. 43 
zu Nr. 34, eine Prinzessin, Schwester eines Königs ist 

Teilweise gleichbedeutend mit der soeben besprochenen wäre eine in 
D, S. 109 rechts Z. 2 ff., angeführte Klausel, wen 
ner im CAD beliebten, zwar begreiflichen, abe 

    
deshalb doch nicht 

gutzuheißenden Mischung von Übersetzung und Kommentar — mit 
the silver (of the loan) does not yield interest, he (the pledged person) 

decree)””; ähnlich Klengel, Acta 
S. 8, richtig wiedergegeben wäre. Dem ist aber nic 
cannot be released (by a royal 

    

  

tigere Behandlung als die, welche das CAD den zitierten Texten hat an 
gedeihen lassen, sofort ergibt, s. unten, Al. A-t 2 f., und schon Speiser 
JAOS 74 (1954), 8. 22. 

Al. Ir 2. JCS 8 (1954), 5. 6 Nr. 38 mit Wiseman, AIT., $. 44, vom 
Jahre Irkabtum 1 

  

„1 Mine 6 2/3 Sekel Silber, welche zwei ...... (Männer) bei A zu- 
guthaben — statt der 1 Mine 6 2/3 Sekel Silber ist A nebst seiner 
Familie der Sklave des Jarim-Lim. Das Silber wird nicht verzinst?"®) 
(und) nicht erlassen, 9 kü.babbar üul us-sa-ab 10 d-ul j[i]-H{a-ra-a]r 

Dem wortkargen Texte kann ich nur entnehmen, daß beträchtliche   

Schulden eine ganze Familie in die Schuldknechtschaft bei einem Jarim- 
Lim bringen?®). Nach Klengel, Acta 
von Jamhad dieses Namens gewesen, aber wie reimt sich das mit dem 

S. 10, wäre er einer der Könige   

Datum der Urkunde, Jahr Irkabtum 1? Was immer die als Gläubiger 
eingeführten 2 lü.me$ saR-ra-Kı sein mögen, was hier nicht untersucht   

werden soll2“), sie stehen jedenfalls bei Jarim-Lim im Dienste 
1) Für eine — nicht recht überzeugende — Analyse des Namens s. Huffmon, APNM 

(1965), $. 248 SM; 235 N'; 154 B! 
:) 5. A/2, $. 353 rechts 4 
©) dr Ja ia-ri.imli-im auch in AIT Nr. 32, undatiert, Z. 11 
4) AHw, S. 1188 links (Jamägum) 3) Ende, versagt hier offensichtlich. Klengel, 

mit Anm. 59, überzeugt nicht, Zusammenhang mit dem Verbum farägum unbewiesen 
beachte AIT Nr. 25 Z. 3, san-raaxckı 
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Der Kontrakt macht deutlich, daß es sich auch in den drei folgenden 
Urkunden Al. A-t 1-3 um Schuldsklaverei handelt   

2. König Ammi-takkum von Alalah 

Al. A-t 1. AIT. Nr. 31 mit Wiseman, dort $. 43; Klengel, Acta, $. 9, 
lautet 

25 gfn kü babbar 25 Sckel Silber 
ugu Ja-ma-ia ten des 8. 

  

alm]-mi—t[a]-kum 
*lugal a-la-la-ah König von Alalah 

von seinem Gläubiger2#)    
ib-ki-ur gelöst” 
kü babbar i-ul us-sa | -ab Das Silber wird nicht verzinst?+2 

9 deul it-ta | -ra (und) nicht erlassen” 

Hier liegt ein für Alalab t 
schäft vor. Klengel, 1. c., hat nicht v 

‚ches, für uns undurchsichtiges Rechtsge   

rsucht es aufzuklären. Der König   

übernimmt die Schulden oder, wenn man will, den Schuldner von dessen 

  

nicht namentlich genanntem Gläubiger; s. die beiden folgenden Beispie 

Al. A-t 2. JCS 8 (1954), S. 5 Nr. 29 mit Wiseman, AITT., $. 42 dazu 
“A, B und © hat Ammi-takkum, König von Alalah, von D ..... um 30, 

Sekel Silber ‘gelöst’. Das Silber wird nicht verzinst?*?) (und) nicht erlas- 
  

sen, 9 kü babbar ü-ul 10 us-sa-ab I u-ul it 

  

Hier wird deutlich, daß it-ta-ra-ar, Z. 11, nicht auf die drei Schuldner 
5. besonders ip-wi-ur-Su-nu-ti, Z. 8, sondern nur auf das Silber bezogen 

  

werden kann. Dasselbe gilt für 
Al. A-t3. JCS 8 (1954), S. 5 Nr. 30 mit Wiseman, AIT., $. 42 f., da 

zu, wo eine ganze Familie Gegenstand der Transaktion wird und die 
Klausel 

7 kü babbar Sur ® d-ul ü-sa-ab ü d-ul 

  

3. Unbekannter König 

  

Al. x 1. ALT. Nr. 42 mit Wiseman, dort $. #2 dazu, mit Korrekturen 
Speiser, JAOS 74 (1954), $. 23 rechts, dazu. Undatiert 

) D. h. dem Gläubiger des $    
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„,640 Halb-Kor Emmer, 220 Halb-Kor +), ur-ri der Felder der Ort- 
schaft Alama zu Lasten der Bewohner von A. 3 i-ul ug-sa-ab ® ü-ul it-ta 

    

ra-ar, wird nicht verzinst?*?) (und) nicht erlassen” 
Es handelt sich offenbar um rückständige Lieferungen von Feldfrüch 

ten mit gemeinschaftlicher Haftung der Dorfbewohner, die nach Z. 10- 

    

14 bis zur Tilgung der Schulden ihren Ort nicht verlassen dürfen. Gläu 
biger ist sicher die Obrigkeit 

Mit einiger Sicherheit darf man in Al. Ir 2 — Al. x 1 Hinweise auf 
königliche Rechtsakte schen, welche in Alalab als normale Erscheinung 
des öffentlichen Lebens betrachtet wurden. Sie beinhalten Schuldenerlaß. 
Daß gewisse Schulden laut Vertragsklausel nicht von ihnen betroffen 
werden sollten, hängt offenbar mit der Person des Gläubigers zusam- 
men, in Al. A-t 1 — 3.der König selbst, in Al. x 1 die Obrigkeit, in Al. Ir 
2 doch wohl mindestens ein Prinz 

Vierter Auscunirr: Eram/Susa 
Anhangsweise ist hier kurz auf Elam einzugehen, wo nach einem be 

kannten Handbuche „‚Reformgesetzgebungsakte”” vorkommen?) 2%) 
1. kubussim 
Ein zentraler Begriff des elamischen Rechts wird mit dem nach Wort 

stamm und Bildungstyp rein akkadischen, in Mesopotamien selbst je 
doch n   ht belegten Worte kubussäm ausgedrückt. Daß seine Bedeutung 
problematisch ist, zeigt ein Vergleich der einschlägigen Nachschlagewer 
ke, 1) AHw, S. 498 rechts (erschienen 1965); 2) E. Salonen (1967), . 45 
£.,3) K (1971), S. 489 rechts unten f.; 4) Hinz (1973), $. 273 unten f 

(1) postuliert die von „abschreiten”, einer der vielen Bedeutun; 
nuancen des Verbu 

  

  

  s kabäsum, abgeleitete Bedeutung „„Abschreitung’ 
und versteht darunter offenbar einen symbolischen, eventuell religiös 
verbrämten Akt der Rechts-Folklore. Alle anderen Autoren gehen von 
Koschakers grundlegendem Artikel Or. NS 4 (1935), S. 38-80, aus, dem 
ursprünglich auch von Soden, SD 2 (1939), S. 202 zweiter Absatz, ge- 
folgt war, und nehmen eine übertragene Bedeutung an, (4) „‚so called 

Sie kommen jedoch zu verschiedenen 
  

‘legal paths’ or ‘guide routes 

  

praktischen Bedeutungsansätzen, (2) „‚Rechtsregel””; (4) ““from ‘univer 
sal legal norm’, through ‘law’, to ‘decree” by a ruler in individual cases”, 

“*) Eine Art Hülsenfrüchte, s. K (1971), $. 456 rechts kianu; AHw, $. 492 links 

  

'”) Handbuch der Orientalistik 1. Abtlg. Erg. Bd 3 (Leiden, 1964), Korokec, „‚Keil 
schrifirecht'", 8. 138 oben. 

4) In diesem Abschnitte steht „‚Hinz”" für CAH %/1 (1973), Kap. 7 ($. 256-288); 
E. Salonen”” für StOr 36 (1967),    
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S. 274 zweiter Absatz; (3) dagegen unterscheidet a) “regulations govern- 
ing specific legal procedures””; b) “regulations concerning the release of 

  

private debts” 
Bei den ungewöhnlich großen Schwierigkeiten, welche die akkadischen 

Rechtsurkunden der altbabylonischen Zeit aus Susa der Assyriologie be- 
reiten, kann ich hier um so weniger an eine umfassende Neuuntersu- 
chung gehen®%), als ich davon überzeugt bin, daß sie ein im Sinne mei- 
nes Themas negatives Resultat zeitigen würde. Ich habe nämlich den all- 
gemeinen Eindruck, daß Koschaker gegenüber neueren Deutungsversu- 

   chen auf der ganzen Linie recht behält und daß, speziell was & 
trifft 
mich hier beschränke, sich in Susa nicht nachweisen lassen. Dieser Be 
deutungsansatz in K, S. 490 rechts d), beruht offensichtlich auf der An. 
nahme einer Analogie des Ausdrucks egir kubuss€ mit Ausdrücken wie 

“regulations concerning the release of private debts””, worauf ich P 

warki simdatim. Koschakers sachliche Argumente gegen eine solche As 
  

logie, $. 40, überzeugen mich nach wie vor. Sprachlich muß ich seinem 
Ansatze zustimmen, daß im Akkadischen von Elam u 
gebraucht wird? 
propter hoe’”? Überdies ist der Vermerk egir kubuss? offensichtlich nicht 
von dem Vermerke egir kubusse Ja NN 
den K, 8. 490 links b), selbst unter die Belege für “regulations governing 

i für „‚gemäß’ 

    

— etwa wegen eines elamischen Axioms „‚post hoc ergo 
  

'busu (und ähnlich) zu trennen, 

  

legal procedures”’ einreiht, worin ich ihm folge 
Solange kein substantieller Beweis des Gegenteils erbracht ist, muß ich 

annehmen, daß Rechtsakte der in Mesopotamien bezeugten Arten in der 
altbabylonischen Zeit in Elam unbekannt waren oder sich jedenfalls nicht 
nachweisen lassen. 

Als Jahrnamen '* [mu bal-la—ö-fa-an 5 [ü kuuk]—kir-wa-at 
! ma hat Scheil, MDP 24 (1933), $. 30 

f., die letzten vier Zeilen auf dem linken Rande seiner Nr. 348 ergänzt 

  

  

16 E gi.na ü me-sa | -ra-am 

Nach seinem Kommentar dazu, $. 31 unten, wäre das der einzige Jahr 
name auf Urkunden dieser Art aus Susa. Man darf deshalb die Richtig 
keit der Ergänzung bezweifeln und sich fragen, ob nicht vielmehr etwa 
[ötu] am Beginn von Z. 14 gestanden hat. „‚[Nachdem] Pala-ißSan (und) 
Kuk-kirwas 
erinnert in Aufbau und einigermaßen auch in der Wortwahl genügend 

  

Ehrlichkeit und Gerechtigkeit (wieder) eingeführt hatten” 

an altbabylonische Urkundenformeln und Jahrnamen, um sich auf einen 
Rechtsakt bezichen zu können. 

  

'e entsprechende Anspielung wäre in 
der Feldkauf-Urkunde auch am Platze. Die Vermutung von Hinz, $. 

“#%) Das Material für sie hat mir Van Lerberghe dankenswerterweise gründlich und 
systematisch gesammelt. 

*) So auch De Meyer, $. 106 c); E. Salonen, $. 136 18. b) 
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270 oben, der Akt habe “among other things, a general remission of 
taxes and debts’” betroffen, ist beim Mangel sonstiger Nachrichten völlig 

eibleibend 
h der Zeittabelle Hinz, S. 272 Generation 10, fällt die Regierungs- 

zeit der beiden genannten Fürsten in den Zeitraum zwischen 1570 und 

    

  

1545. Das späte einzige Beispiel eines Rechtsaktes in Susa würde dem 
nach bereits nicht mehr in die altbabylonische Periode gehören. 

  



SIEBENTES KAPITEL 

DIE RE 

  

SHTSAKTE IM ALTBABYLONISCHEN 
RECHTSLEBEN 

Erster Auschnitt: SystemATısche BESCHREIBUNG 
Die angeführten und besprochenen Belege genügen bereits durch ihre 

Anzahl vollauf, Rechtsakte öffentlichen Charakters als ein wesentliches 
Element des altbabylonischen Rechtslebens zu bewerten. Sie reichen für 
uns jedoch nicht aus, es wirklich zu erfassen und systematisch zu be 
schreiben. 

Mit aller Vorsicht läßt sich unserm Material vorläu 

  

ig — um den der 
Assyriologie eigenen Glauben an eine „‚bessere Zukunft”” zur Schau zu 
stellen — Folgendes entnehmen 

1. Einheimische Ausdrücke für „‚Rechtsakt’’ 

Unter dem nicht aus dem Akkadischen oder Sumerischen übersetzten,   

also ohne Rückhalt an den Texten gewählten und somit auf eigene Ge 
fahr vorgeschlagenen Terminus „‚Rechtsakt öffentlichen Charakters” 
abe ich hier Erscheinungen zusammengefaßt, die mit einer langen Rei 

he der mannigfachsten sumerischen und akkadischen Ausdrücke be 
zeichnet werden. Ihrer Wortbedeutung nach lassen die Ausdrücke sich 
typologisch in verschiedene Gruppen gliedern 

A. Ausdrücke ohne speziellen Bezug auf den Sachinhalt der Erschei- 
nung (nach ihrer Häufigkeit angeordnet), 

1) „gerechte Ordnung (wiederherstellen)””, s. 0., Kap. 12. Abschnitt 
1. L-T16;1.Li1;1. E-b2£; (L. R-S 13); B. S--E2-4; B. Her 1; (B. Her 
5); B. 8-11; B. 5-13; (B. A-c 4-5); B. A-$ 1-3; (B. S-d 1-2); (E.) A-m 1-2 
HK 1-2; H. S-A 1; vgl. Elam Kap. VI. 4. Abschnitt $ 2 

2) „„(Königliche) Maßregel (treffen)”, s.0., Kap. 13. Abschnitt, L. R 
S2-4; L.R-S 10-12; L.R-S 15-17; L. R-S 19.20; B. S-1-E 5-6; (B.)S-J 1 
B. AS 1; B. Sm 1; B. H-r 2-4; B. Yor 7 

3) „Wort des Königs”, L. R-S5; L. R-S 7-9; L. R-S 14; L. R-S 18 
vol. M.S-N 1 

B. Ausdrücke mit Bezug auf augenfällige Begleiterscheinungen des 
Rechtsaktes, 

1) „die goldenen Fackel erheben”, B. S-m 2; B. S-i5. 
2) „Tafeln 0. ä. zerbrechen/wegwerfen””, L. R-S 1; B. S--E 7; B. H-r 

14; B. S-47-8; B. A-c 1-2; B. A4 6; (B. xD); E.N-S 1-2 
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C. Angaben des Sachinhalts der Erscheinung, sowohl für Rechtsakte 
als auch für Einzelmaßnahmen von Rechtsakten gebraucht, vgl. das Re- 
gister, u. $. 123-126 

D. Bezeichnung der „‚Gesetze’’ im CH selbst: dinät mitari 
sativobjekt zum Verbum kunnum), Rs. XXIV 1 f 

  

(als Akku-   

2. Widerspiegelung der Rechtsakte im altbabylonischen Schrifttum 

Die von mir als Hinweise auf einen Rechtsakt aufgefaßten Stellen las 
sen sich ohne Rücksicht auf die Ausdrücke, mit denen die verschiedenen 
Rechtsakte angedeutet werden, nach der Art, wie ein Beleg „‚seinen”" 
Rech 
wegs einheitlich ist. 

'sakt absı   gelt, gruppieren. Es zeigt sich sofort, daß das keines- PP 

  

1. Nach dem größten Teil der Belege ist ihr Rechtsakt ein Ereignis, das 
in einer stets unbestimmt gelassenen Vergangenheit stattgefunden hat 
Es wird 

a) nur selten ausführlich dargestellt. Beschreibung der einzelnen Sach- 
gebiete, die ihr Rechtsakt betrifft, findet sich nur in den historischen In- 
schriften oder mit ihnen verwandten Texten der Dynastie von Isin, I. I-D 
1-3; 1. L-I 2; I. E-b 3, sowie im Briefe des 

b) mit einem oder höchstens zwei kurzen S 

  

   

  

amsu-iluna, B. S-i 1 
ätzen lakonisch erwähnt 

hauptsächlich in Jahrnamen oder „‚Sicherstellungsvermerken” der Ur-   

kunden (passim) oder 
©) als Motivierung einzelner Para 

2, B.x3 
4) nur mit einem Substantive, meist mit Attribut, der Typen A 2 oder 

A 3 angedeutet 
II. In den drei „‚Codices” I. L-i3; B. H-r 11-12; E. D? 2 ist nach mei 

ihr Rechtsakt 
der im Prolog von I. L-1 3 und B. H-r 11-12 analog oben I. als Ereignis, 

phen der Edikte, B. $-i 3; B. A-s 

    

  ner Annahme die Veröffentlichung eben ihrer „‚Gesetze' 

welches stattgefunden hat, dargestellt wird 
III. Die Edikte hatte bereits Schorr, oben Einleitung $ 3, $. 4 £., als 

Ausführungsbestimmungen zu Rechtsakten charakterisiert, welche, wie 
hier bereits I.c gesagt, wiederum als Ereignisse, welche stattgefunden 
haben, behandelt werden 

Aus vorstehender Aufgliederung folgt die Frage nach der Form der 
Rechtsakte. Bis zu einem gewissen Grade zugegebenermaßen akade- 
misch, ist sie doch nicht ohne praktische Bedeutung hinsichtlich des Me 
(chanismus der Durchführung der Rechtsakte, s. u. 2. Abschn $28. 119- 
121. Konkret lautet die Frage im Hinblick auf II. und IIT.: Gehört zum 

Vollzug eines Rechtsaktes eine schrifliche Aufzeichnung und wenn ja, 
welcher 

  

? Anders ausgedrückt: gab es irgendwo einen Aktenkasten  
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mit dem Etikett „‚Texte der königlich isinschen/babylonischen usw 
Rechtsakte'”? Sind „‚Codices”” und Edikte die zufällig als einzige erhalte 
nen Beweise für schriftliche Ausfertigung von Rechtsakten bzw. ihren   

Ausführungsbestimmungen oder gerade im Gegenteil die einzigen Fälle 
solcher Ausfertigung? Eine Antwort muß ich schuldig bleiben. 

3. Sachliche Einteilung der Rechtsakte 

Soweit unsere Belege uns überhaupt irgendwelchen Aufschluß über 
den Sachinhalt ihres Rechsaktes geben — viele sind in dieser Hinsicht 
unergiebig —, glaube ich sie in vier Kategorien einteilen zu können. 

1. Rechtsakte, die eine Änderung der Verwaltungspraxis der Obrigkeit 
ankündigen und ancheinend eine Reform der von ihnen betroffenen Zu- 
stände bezwecken. Sie sind auf die Zukunft gerichtet und von unbe- 
schränkter Geltungsdauer, d.h. eine Beschränkung ihrer Geltungsdauer 
ist weder ausdrücklich vom Könige bestimmt noch sonst den Belegen zu 
entnehmen. Die Möglichkeit, daß sie praktisch eines Tages nicht mehr 
galten, ist oben unter I. U-N 1 erwogen. Das kann mit der uns durchaus 
unklaren Art, wie altbabylonische Regierungen die Befolgung ihrer Ge 
bote durchzusetzen versuchten, zusammenhängen. Denkbar wäre etwa, 
wie man bereits vorgebracht hat, daß bei einem Regierungswechsel die 
Verordnungen des letzten Königs de iure oder de facto außer Kraft gesetzt 
wurden, aber das ist vielleicht zu modern gedacht. 

Zu dieser Kategorie von Rechtsakten gehören, soweit sich erkennen 
läßt, die Rechtsakte des Königreichts Isin, I. I-D 1-3; L-I 2 f.; E-b 3. 

II. Rechtsakte mit beschränkt rückwirkender Kraft und begrenzter 
Gültigkeit, welche ganz bestimmte bestehende private Verbindlichkeiten 
aufheben, ohne das Entstehen oder Eingehen gleichartiger neuer irgend- 

  

wie zu verhindern®t). Rechtsakte dieser Kategorie unterscheiden sich 

  

von denen der Kategorie I. grundsätzlich dadurch, daß sie bestehende 
Einrichtungen, Zustände und Regeln unverändert lassen, aber gewisse 
bei Vollzug des Rechtsaktes22) bestehende persönliche Abmachungen, 
die nach der Regel getroffen worden und rechtsgültig sind, und bindende 
Verpflichtungen, die aus dem herrschenden Rechte erwachsen oder ihm 
konform sind, annullieren, 

Soweit ich sehe, gibt es zwei Hauptarten solcher Rechtsakte 
1) Eine Gruppe betrifft Zahlungs- oder Lieferungsverpflichtungen von 

Individuen dem Staate oder Privatpersonen (Gläubigern) gegenüber und 
#1) Die Möglichkeit, daß einzelne von ihnen allerdings gewisse Beschränkungen dabei 

fordern, ist 0., 8. 42 £. 4; 8. 46; M. S-N 1 S. 88 besprochen 
32) Unter Vollzug eines Rechtsaktes verstehe ich hier die Tatsache, daß der König z 

B. die Abschaffung einer bestimmten Steuer anordnet, also nicht die Durchführung der 
Anordnung. 
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bewirkt, um es vereinfachend zu sagen, den Erlaß gewisser Schulden 
Dazu gehören aus Babylon B. S-m 1 £.; H-r 3; H-r 14; $-i 1; H-r 5; aus 
Esnuna E. N-S 1 f 

Die für uns weitgehend im Dunkeln bleibende zweite Gruppe be- 

  

trifft — teilweise lange zurückliegende — Immobilienverkäufe, die unge- 
schehen gemacht werden. Gelegentlich scheinen sie gewisse Beschrän- 
kungen für den Fall vorzusehen, daß die betroffenen Parteien einen neu- 
en Kaufvertrag zu veränderten Bedingungen abzuschließen wünschen, 
8.43 4.; 8. 46; M. S-N 1. Hierher gehören alle Rechtsakte aus Larsa, L. 
R-$ 1-12; 14-20; ferner aus Babylon B. S-I-E 2-6; (B.) S-J 1; A-S 1; S-m 
2; H-r 6-10; 5-15; 8; A-c 3; Bx 1 1. (2); aus Marad M. S-N 1; aus Hana 
Y.Ar2; IL1;K3f; Ami 

III. „Gesetz” sammlungen (,‚Codices”), I. L-1 3; B. H-r 11 f.; E. D? 
2. Bei ihrer Seltenheit, Ungleichartigkeit und dem schlechten Erhal 

    

  

tungszustande von I. L-i 3 wage ich keinen Charakterisierungsversuch, 
Man d 
gorien I. und II. auf die Rechtspflege beziehen. Zusätzlich und vielleicht 

ssend enthalten B. H-r 11 f. und E. D? 2 Miet 
bzw. Preis- und Miettarife, mit denen E. D? 2 beginnt. S. weiter sogleich 

  

rf aber wohl behaupten, daß sie sich im Gegensatze zu den Kate 

  

nur für unser Gefühl unp 

IV. Aus Bestandteilen der Kategorien II. und III 
Edikte B. S-i 3; A-s 2; x 3. 

scht sind die 

  

4. „‚Gesetz””   mlungen als Rechtsakte 

  

Die Einordnung der „‚Gesetz’'sammlungen/, ‚Codices’” als Kategorie 
der Rechtsakte geschieht unter zwei beim gegenwärtigen Stande unserer 
Kenntnis rein hypothetischen Annahmen, 1) die „„Gesetze” haben „‚ge 
golten’””, 2) sie stellen irgendwelche Neuerungen dar. Letzteres wird sich 
wohl nie systematisch-vergleichend nachweisen lassen, sicher nicht für I 
L-I3undE. D? 2. Zu beachten ist aber, daß I. L-12, „‚Reform””, und L- 
13, „‚Gesetze”’, von mir getrennt, weil mir bei der Lückenhaftigkeit des 
Textes der Zusammenhang zwischen ihnen unklar und eventuelle Ent 
sprechungen zwischen „‚Maßregeln”” und „‚Gesetzen”” nicht feststellbar 
waren, auf einunddemselben Denkmale stehen und eine Einheit bilden 
Für B. H-r 11 £., den CH, kann ich mir nach wie vor nur Rechtsanglei 
chung als Motiv des Gesetzgebers vorstellen, s. sofort 

Zur 
her geleugnet habe? 

    ıge der Geltung der „‚Gesetze”” im modernen Sinne, die ich frü 

  

), verweise ich jetzt auf unten, $. 115 1. Abs. f., vor 
allem aber auf Preiser, „‚Zur rechtlichen Natur der altorientalischen 
„Gesetze, in der Festschrift für Karl Engisch (Frankfurt am Main, 
  

%) Genava n. s. 8 = IX" Rencontre (Genf, 1960), S. 288-292 II. und II  
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1969), S. 17-36, eine rechtshistorische Stellungnahme, welche in diesem 
Punkte meine einseitig philologischen Ansichten in für mich akzeptabler 
Weise korrigiert. Nicht akzeptabel sind für mich dagegen Rengers Ein 
wände gegen meinen Artikel. In WdO 8/2 (1976), S. 234 zweiter Absatz, 
verweist er mir, 

1) es sei mir nicht gelungen, mich „von dem Konzept frei zu mach 
der KH sei in irgendeiner Weise doch Gesetz gewesen”. So urteilt Ren   

ger, weil ich „‚als Beweggrund für die Abfassung des Codex H:   
rabi”” (so ich, 8. 292 2., nicht als seine „‚Funktion””, wie Renger schreibt) 
den Wunsch des „‚Gesetzgebers”” vermutet habe, eine „‚Rechtsanglei- 
chung” ($. 293 oben) der neu eroberten Provinzen an das alte Staatsge- 
biet anzubahnen 

2) Ich habe nach Renger mit dieser Vermutung „‚einen Kompromiß 
zwischen den widerstreitenden Meinungen” gesucht, was Renger verur 
teilt, weil es ihm „‚aus grundsätzlichen Erwägungen wenig förderlich zu 
sein’” scheint, „‚bei der Lösung des Problems einen Mittelweg zu be 

Diese schweren Vorwürfe der Inkonsequenz und Methodelosigkeit 
weise ich als unbegründet zurück. In seinem Eifer, das letzte Wort über   

den CH zu sprechen, das sich dann übrigens als gefällige Verquickung 
der Hypothesen älterer Autoren erweist, $. 234 letzter Absatz, verkennt 
oder entstellt Renger, der von meiner Definition der „‚Gesetze” als Rich 
tersprüche und des CH „‚als Werk der altbabylonischen wissenschaftli 
chen Literatur” (so ich, $. 289 2.) undankbar Gebrauch macht, 8. 228 2 
und S. 

1) Meine Frage nach der Absicht des „‚Gesetzgebers”” ist vom Wesen 

  

3 5. zweiter Absatz, die von mir dargelegten Ansichten. 

des CH unabhängig. Sie stellen bedeutet nicht, die umständlich begrün. 
dete Definition des Werkes als wissenschaftliche Arbeit zugunsten soeben. 
verworfener Ansichten wieder aufgeben 

2) Meine kritische Stellungsnahme zu einer viel diskutierten Frage, $   

292 f. 2., in deren Verlauf ich aufzeige, daß man sie falsch gestellt hat 
und wie sie richtig zu stellen ist, den Weg zu ihrer Beantwortung angebe 
und eine summarische neue Antwort vorwegnehme, kann guten Glau 
bens nicht als „‚Kompromiß zwischen widerstreitenden Meinun- 
ge: 

  

abgetan werden 
Zurückkehrend zur Frage, ob der CH wirklich gegolten habe, sollte 

man die Tatsache berücksichtigen, daß Hammu-rabi sich mit seinem 
Codex nach Rs. XXV 3-19 an das Publikum wendet. Sicht er vielleicht 
eine Übereinstimmung seiner „„Gesetze” mit einem Rechtsakte der Ka- 
tegorie IT. etwa in dem Sinne, daß der Rechtsakt gewissen Teilen des Pu 
blikums einen Vorteil verspricht und sie dadurch anspornt, sich diesen 
Vorteil zu verschaffen, während sein Codex dem Publikum eine optimale  
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Behandlung seiner Rechtssachen verheißt und es auffordert, diese selbst 
mittels des Codex in Erfahrung zu bringen? Sucht er also vielleicht sei- 
nem Codex dadurch Geltung zu verschaffen, daß er das Publikum indi- 
rekt einlädt, dafür zu sorgen, daß seine Prozesse nach dem Codex behan 
delt werden? 

5. Einheimische Nomenklatur und modern-sachliche Einteilung der 
Rechtsakte 

Es liegt auf der Hand, unter den einheimischen Ausdrücken für 
Rechtsakte, oben $ 1,8. 111 f., nach Benennungen für die soeben in $ 3 
S. 113 f., aufgestellten Sachkategorien der Rechtsakte Ausschau zu hal 
ten, obgleich man keineswegs von vornherein als sicher annehmen darf, 

  

daß fast vierhundert Jahre lang und in einem Dutzend verschiedener 

  

Staaten in und außerhalb Mesopotamiens eine einheitliche Terminologie 
verwendet worden sein sollte. Wegen des geringen oder überhaupt feh 
lenden Aussagewertes vieler Bel 
gebnisse meiner Bemühungen 

a) 1) Mit einiger Zuversicht darf man behaupten, daß Rechtsakte der 

ege, z. B. der Jahrnamen, sind die Er    wartungsgemäß mager und unsicher 

in $ 3 unter II. 2 beschriebenen Kategorie in Larsa wahlweise mit einem 
Ausdrucke des Typus $ 1 A 2 oder A 3 bezeichnet wurden. Eine nur ein- 
mal belegte Bezeichnung mit einer Variante des Typus $ 1A 3 scheint in 
Marad, M. S-N 1, ein Rechtsakt der Kategorie $ 3 II. 2 zu tragen 

2) Bereits die älteren in Babylon mit $ 1 A 2 bezeichneten Rechtsakte 
— Typ A 3 kommt dort nicht vor —, bis in die Regierungszeit des 
Hammu-rabi bezeugt, gehören zur Kategorie $3 II. 2. Daß man in Lar 
sa und Babylon Rechtsakte der Kategorie $ 3 II. 1 mit 
drücken bezeichnete als solche der Kategorie II. 2, habe ich mich be- 

anderen Aus- 

  

müht, oben Kap. I $ 4 wahrscheinlich zu machen. 
b) 1) Viel schwieriger scheint mir zu erkennen, ob in Isin unter der Be- 

zeichnung $ 1 A. 1 Rechtsakte der Kategorie $ 3 I. zu verstehen sind 
Zwar steht bereits im Codex Ur-Nammu aus der Zeit der III. Dynastie 

  

von Ur $ 1 Typ A. 1 im Kontext der Beschreibung einer Reform, aber 
einerseits sind die Berichte über Reformen in Isin, 1. I-D 1-3, nicht mit 
dem Typus A. 1 bezeichnet, andererseits bezeichnet Typ A. 1 in den    
Jahrnamen bzw. der datumähnlichen Formel I. L-1 1; 1. [-i 1; I. E-b 
nen Rechtsakt uns unbekannter Kategorie. Als $ 1 A. 1 bezeichnete 
Rechtsakte, die sicher der Kategorie 3. T angehören, sind nur die in I. L- 
12/3 und I 
2) Die vier ältesten „„Sicherstellungsvermerke” des Typus $ 1A. 1 aus 

Babylon, B. S-]-E 1-4, scheinen dagegen einen Rechtsakt der Kategorie $ 
3 II. 2 zu betreffen, möglicherweise denselben, der in B. S-I-E 5-6 und 

b 3 beschriebenen 
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(B.) S-J 1 nach Typus A. 2 benannt wird. Bei der Unsicherheit der Zu- 
ordnung van Typ A. 1 zu Kategorie $3 I. in Isin, s. soeben b) 1), bleibt 
unklar, wie der Befund in B. S-I-E 1-6 und (B.) S-J 1 zu erklären ist, s. 
schon oben, Kap. 13. Abschnitt $ 4. 12 ff. Übrigens gebrauchen B. S- 
1-E 5-6 eine hier in $ 1 nicht eigens gebuchte Variante des Benennungs- 

  

typs $ 1 A. 2 mit zugefügtem Verbum Jakanum (also nach Schema $ 2 1 
b), die sich vielleicht an Typus A. 1 von B. S-I-E 1-4 anlehnt, sich aber 
nach unseren Quellen anscheinend nicht durchsetzt 

Welche Kategorie Rechtsakt im Jahrnamen Hammu-rabi 2, B. H-r 1, 
unter 

  

ypus A. 1 zu verstehen ist, wissen wir nicht. 
3) Erst nach langer Pause wird seit dem Jahre Samsu-iluna 1 der Ty 

pus A. 1 gelegentlich wieder gebraucht im Briefe B. $-i 1 und in den drei 
Edikten B. S-13; A-5 2; x 3, und zwar jetzt für Kategorie $3 II. 1. Erer. 
setzt im späteren Babylonien also anscheinend den nicht mehr gebrauch 
ten Typus A. 2. 

4) In den Jahrnamen (E.) A-m 1-2 und dem „Sicherstellungsvermer 
  ker 

4. 3-A 1 in Hana bezeichnet Typ A. 1 Rechtsakte uns unbekannter Ka- 
tegorie. Vgl. noch Susa, oben S. 109 f. $ 

©) Zuordnung der mannigfaltigen Benennungen des Typs $ 1C zu be 
stimmten Kategorien von Rechtsakten scheint mir nicht möglich 

Aus dem Vorstehenden geht klar hervor, daß ich mich für meine Ein 
teilung der Rechtsakte in Sachkategorien nicht auf die einheimische No- 
menklatur berufen darf. Genau beschen beweist nämlich selbst die sicher 
scheinende Zuordnung des Benennungstyps A. 2 zur Sachkategorie II. 2 
in Larsa und dem älteren Babylonien, oben a), nichts, weil wir wenig 
stens aus Larsa gar keine Rechtsakte der Kategorie II. 1 kennen. 

D? 2 in E$nuna und Umgebung und den Jahrnamen H. K 1-2: 

    

  

Zweiter Auschnirt: Funktion UND DURCHFÜHRUNG DER RECHTSAKTE 
1. „Die Wohltat des Staates besteht darin, daß er der Hort des Rech 

tes ist”” lehrte Jacob Burckhardt um 1870 in Basel?) und fuhr als Konti 
nentaleuropäer fort: „Die einzelnen Individuen haben über sich Gesetze 
und mit Zwangsrecht ausgerüstete Richter’”. Das nun trifft für das alte 
Mesopotamien, wie man auf den ersten Blick meinen möchte, nur in sehr 
beschränktem Maße zu, was die Gesetze angeht, und vermutlich höch- 

  

stens zum Teil, was das Zwangsrecht der Richter anlangt?®°). Auch für 

     hichtliche Betrachtungen. Kröners Taschenausgabe 55 (Leipzig, ohne 
1), S. 39 oben 
5) Vgl. Lautner, Die richterliche Entscheidung und die Streitbeendigung = Leipz 

ger rechtswissenschaftliche Studien 3 (Leipzig, 1922), 5. 35-67  
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die gut organisierten Staaten Mesopotamiens etwa der altbabylonischen 
Zeit gilt vielmehr zunächst, was Burckhardt „,2. B. bei den alten Germa 
nen”” „bei fast völliger Abwesenheit des Staates und ohne Trost von die 
ser Seite   konstatiert, daß nämlich „das Recht ..... als bloße Sitte 
stark sein kann”2%). Recht als bloß Sitte war das altmesopotamische 

1 regelte die 
Rechtsgeschäfte der Mitglieder einer Gesellschaft, die sich zwar anschei 
Gewohnbeitsrecht?”). Ein reich nuanciertes Brauchtu 

  

nend erst spät und nur selten mit von der Obrigkeit formulierten und 
aufgezeichneten Rechtssätzen konfrontiert sah, aber bereits in frühen 
Zeiten den Abschluß gewisser folgenschwerer Rechtsgeschäfte in Kon. 
vr 

  

ten schriftlich festlegte. Im Gegensatze zu Burckhardts alten Germa- 
nen lebte die altmesopotamische Gesellschaft aber in Staaten. Für 
ihr Verhältnis zum Staate muß Burckhardts Wort vom „enormen, abso- 
Iuten Vorrecht, das man ihm von jeher gewährt hat’”2*) gegolten haben. 
Eines seiner Vorrechte war die Rechtspflege. Das Richteramt des altme 
sopotamischen Fürsten ist nachgewiesen?®”), seine historische Entwick 
lung liegt freilich im Dunkeln. Ein anderes Vorrecht des Königs, der 
Vollzug von Rechtsakten, unser Thema, wird zuerst zu Beginn der III 
Dynastie von Ur, wenn ich recht sche, mit dem Ausdrucke 
gar bezeichnet, vgl. oben, Kap. I 2. Abschnitt $ 2, $. 7. H; 
und akkadisches mifaram Jakänı 

   
be ich ihn 

  

m auch oben, 1. Abschnitt $5b) 1), als äl 
teste Bezeichnung für einen Rechtsakt öffentlichen Charakters in An. 
spruch genommen, so betrachte ich sie deshalb nicht in erster Linie und 

griffe des Kö 
nigs in das herrschende Recht mittels präcis formulierter Maßregeln, s 
0. Kap. I 1. Abschn. $ 4, $. 5 f.; Kap. V 3. Abschn., S. 89. In einen 
Katalog königlicher Ruhmestaten etwa p 

ausschließlich als termini technici für genau definierbare Ei   

  

ja auch eine Behauptung all 
gemeinen Sinnes wie „‚ich/er sorgte für gute Ordnung im Lande”. Ich 

  

‚gebe zu, daß Entscheidung für das eine oder das andere für uns manch   

mal schwer zu treffen ist. Vorsichtshalber sollten wir nur dann an kon. 
krete Maßregeln denken, wenn die Q) 

   

  

len von ihnen berichten. Aber 
auch dann wäre es voreilig, sie uns als fest umrissen und stets gleichblei-   

bend vorzustellen. Selbst die offensichtlich bruchstückhafte Überliefe- 
rung zeigt vielmehr bereits, daß konkrete „‚Wiederherstellus   der ge 
rechten Ordnung’ aus einer Anzahl verschiedenartiger Maßnahmen 

  

stehen konnte und vermutlich dem jeweiligen Bedürfnis angepaßt war 

) Wie Anm. 254, 8. 84 unten f 
) Zum Terminus und zur Sache . Haase, RIA 3, $. 322 1. Auf. 322 rechts auch 

Rehfeldts Terminus „Sittenrecht”” erwähnt 
Wie Anm. 254, $. 32 zweiter Absatz Ende 
Vgl. etwa mein Genava (s. Anm. 254), 8. 287  
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Ich kenne keine zeitgenössischen Nachrichten über die Funktion 
königlicher Rechtsakte öffentlichen Charakters im Rechtsleben der altba 
bylonischen Zeit und bin deshalb auf Vermutungen angewiesen, wie sie 
etwa Haase kurz in seinem bereits zitierten Artikel „„Gewohnheitsrecht 
in RIA 3, S. 322 links-323 rechts, ausgesprochen hat?) 

Ich stelle mir das Gewohnheitsrecht statisch vor und nehme deshalb 
  

  

an, daß es der Rechtsakte bedurfte, um es rechtzeitig sozialen, wirt- 
schaftlichen oder politischen Veränderungen anzupassen bzw. in Norfäl 
len teilweise und kurzfristig außer Kraft zu setzen 

2. Über die Wirkungsweise, die Durchführung eines Rechtsaktes lesen 
  wir nur einiges Wenige in unseren Quellen. Das Meiste müssen wir uns 

‚dazudenken””, wobei die Verhältnisse, unter denen wir selbst leben 
unserm Verständnis keineswegs förderlich, sondern eher durchaus hin- 
derlich sind. In Staaten ohne Polizei und Staatsanwalt dürfte das unge- 
schriebene Gewohnheitsrecht, dem großen Publikum vage geläufig, dort 
sozusagen deponiert gewesen sein, wo es regelmäßig laut wurde, zur An- 
wendung kam, bei den Verwaltungsbeamten, den Urkundenschreibern 
und den Richtern. Urkundenschreiber und Richter waren zwar keine   

Notare bzw 

  

uristen im modernen Sinne, aber jedenfalls Leui   

  

'her Erfahrung. Wir wissen, daß die Schreiber bereits auf der 

  

prak 
Schule im Abfassen von Rechtsurkunden geschult wurden; von den 
Richtern dagegen wissen wir erstaunlich und betrüblich wenig, außer 
da 

  

es einen Beruf „‚Richter”’ gab, 
Es liegt auf der Hand, daß öffentliche Rechtsakte, sollten sie ihren 

Zweck erreichen und zur praktischen Durchführung gelangen, dort be 
kannt gemacht werden mußten, wo das Gewohnheitsrecht, in das sie ein 
greifen sollten, wenn meine Vorstellung zutrifft, „‚deponiert’” war, näm- 
ich beim großen Publikum im allgemeinen und den Verwaltungsbeam- 

ten, den Urkundenschreibern und den Richtern im besonderen 
a) Bemerkungen in Briefen zeigen, daß das Publikum von den Rechts 

akten wußte, B. H-r 15; B. S-i 7; B. A-$ 5-6. Eine spektakuläre Art, dem 
größtmöglichen Publikum anzuzeigen, daß ein Rechtsakt unmittelbar 
bevorstand, habe ich oben hinter dem „‚Erheben der goldenen Fackel”, 
B. S-m 2; B. S-i 5, gesucht. Wie man cs jedoch vom konkreten Inhalt des 
angekündigten Rechtsakts verständigte, wird uns nicht eröffnet. Viel 

) Von der speziellen Legitimation „zur schrfichen Fixierung bestimmter einzeln 
Tatbestände”, welche nach Haase die Herrscher „aus der götlichen Herkunft des 
Rechts ..... und ihrer Eigenschaft als Stellvertreter der Götter auf Erden” abgeleitet 
haben sollen, möchte ich mich jedoch distanzieren. Einerseits ist unser Konzept „„Recht 
den alten Mesopotamiern fremd, jedoch die gesamte Zivilisation für sie götlichen 
Ursprungs; andererseits deckt der götliche Auftrag des Herrschers, sein Volk 
ren, offenbar ale seine darauf zielenden Handlungen. CH V 14-2 
Abfassung des Codex beschränkt 
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leicht ging die Kunde vom königlichen Hofe bzw. den lokalen Behörden 
aus und verbreitete sich von Mund zu Mund. Auch Bekanntmach   

  durch Ausrufer wäre denkbar. Jedenfalls war für die praktische Durch 
n $3 II. 1 und 2; IV anscheinend 

die aktive Mitarbeit des Publikums von entscheid 
   führung von Rechtsakten der Kategorii 

  

7 Bedeutung 
denn in den praktischen Genuß der durch den Rechtsakt nur theoretisch 
gewährten Begünstigung kam nur, wer seinen Fall bei den Behörden 
anhängig machte, B. H-r 14, vgl. B. S-i5. 
Hammu-rabis Aufforderung an das Publikum, den Text seiner Stele 

  

immer wieder zu lesen bzw. sich vorlesen zu lassen20'), zeigt eind 
daß er das Aufstellen einer Stele als Mittel zur (permanenten) Bekannt 

  

machung seiner „‚Gesetze”” betrachtet, was nur deshalb nicht ohne weite 
res selbstverständlich scheint, weil das große Publikum nicht lesen 
konnte. Wir haben jedoch auch andere Hinweise darauf, daß öffentliche 
Zurschaustellung der Kundmachung eines Textes dienen sollte, so in 
Assur, vgl. Landsberger-Balkan, Belleten 14/54 (1950), $. 262 f. c), und 

Sollberger-Kupper, IRSA, S. 260 IV 06 c, anschein 
f dem Markte angebrachten Preistarif betrefi 

  

Susa, v     Heinen 
  nd. Daraufhin darf man 
vielleicht fragen, ob nicht auch die mit einem Preistarife beginnenden 

  

‚Gesetze”' von Enuna, E. D 1, in Stein gemeißelt öffentlich aufgestellt 
waren, was für I. L-I 3 jetzt sicher ist, s. 

b) Der nicht unbeträchtliche Teil der Rechtsakte, der im Königre 

  

Babylon Lehnsleute betraf, wird als Verwaltungsmaßregel auf dem 
Dienstwege den Lokalbehörden no 

  

ifiziert worden sein. Entsprechende 
Anweisungen finden sich in Dienstbriefen sowohl des Königs als auch 
höherer Beamter, B. H-r 7 f. Eine solche Mitteilung des Königs Samsu- 

ntritte, B. S-i 1 
schließt mit dem Befehl an den Adressaten, mit den ihm unterstellten 
iluna über den Rechtsakt bei seinem Regierung.   

Ältesten beim Könige zu erscheinen, offenbar um detaillierte Instruktio- 
nen entgegenzunehmen. 

©) Die „‚Sicherstellungsvermerke” in Urkunden beweisen, daß die Ur 
kundenschreiber mit den Rechtsakten bekannt waren. Ich kann nicht 
nachweisen (und auch kaum annchmen), daß sie von der Regierung be 
sonders über Rechtsakte informiert worden wären, sie werden von ihnen 
eben so Kenn 

  

s erhalten haben wie das große Publikum. 
4) Wie die Richter über Rechtsakte informiert wurden, liegt für uns 

ebenso im Dunkeln wie ihre gesamte Tätigkeit. Nach B. S-i 5 konnten sie 
amtlich beauftragt werden, Sondergerichtshöfe zu bilden, welche die 
durch e   n Rechtsakt verursachten Rechtssachen abzuwickeln hatten.   

üetarärsi, Rs. XXV 11, wird von Borger, BAL 1, 8. LXXXII links das, als Gin aufgefaßt. AHw schwankt zwischen Gn, 5. 1196 rechts 13) ), und St, 8. 1197 links. Da hier eine aktive    
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  der Edikte, B. S-13; 
B. A-s 2; B. x 3, bestimmt gewesen sind, wissen wir nicht 

Besonders drückend finde ich unsere Unkenntnis hinsichtlich der Be- 
kanntschaft der Richter mit den „‚Gesetzen””, wozu bereits das soeben 
unter d) Bemerkte gehört. Vom CH sagt Landsberger, SD 2, S. 221 
„Wohl dürfen wir annehmen, daß gleichzeitig mit der Aufstellung der 

Stele im Tempel des Marduk von Babylon Abschriften ihres Inhalts nich 
nur an die Berufsrichter, sondern an die zahlreichen anderen mit der 
Rechtspflege befaßten Personen (,„Statthalter””, Bürgermeister, Gemein. 
deversammlungen, Quartiervorsteher, Vorsteher der nur beschränkt 

Für wen die uns in die Hände gefallenen Exemp 

  

  

  freien Berufsorganisationen) gesendet wurden””2%%), aber wenn ich nur 
an die dafür benötigte Massen-Kraftanstrengung und die resultierende 
gigantische Tontafelmenge denke, finde ich diese Vorstellung unreali 
stisch. Konkrete I 
altbabylonischen Tafeln mi 

dizien gibt es für sie meines Wissens nicht, denn die   

  Text des CH kommen aus der Schule und 
gehören in die Schule. Wie stand es überdies mit der Lesefertigkeit der 
normalen Richter? 

3. Schlußbetrachtungen 

Als Abschluß meiner Ausführungen wäre eine Inhaltsübersicht über 
die Rechtsakte, ein Katalog der von ihnen betroffenen Materie offen. 
sichtlich von größtem Interesse für die Kenntnis der politischen, wirt- 
schaftlichen, sozialen und administrativen Entwicklung Mesopotamiens 
während der altbabylonischen Periode. Was ich hier über Rechtsakte ha 
be zusammentragen können, ist aber so lückenhaft und zum Teile auch 
unsicher, daß ein Versuch, eine Übersicht über das Erhaltene auszuar 
beiten, mir untunlich erscheint. Ich unterlasse ihn, weil das Resultat, das 

  

er verspricht, in seiner Unvollständigkeit jedenfalls nur ein ganz unzureis 
chendes, wahrscheinlich jedoch sogar ein falsches Bild von den antiken 
Verhältnissen ergeben würde 

Als Haupthindernisse der historischen Rekonstruktion erscheinen mir 
1) die durch die Unzulänglichkeit unserer Quellen verursachte Un 

möglichkeit, den zeitlichen und örtlichen Vorkommensbereich von 
Rechtsakten der Kategorie $ 3 I. genau von dem der Rechtsakte der Ka. 
tegorie $3 II. 1) und $ 3 II. 2) abzugrenzen. Es handelt sich dabei, wie 
oben, 8. 113 f., ausgeführt, um die beiden wesensverschiedenen wichtig. 
sten Arten von Rechtsakten. 

2) Mein Unvermögen, die Funktion der „‚Gesetze”” der Kategorien $3 
III. und $3 IV., „‚Codices”” und Edikte, im altbabylonischen Rechtsle- 
ben zu ermitteln.      

auch Petschow, RIA 3, $. 257 links unten f  
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Berücksichtigen wir, was 1) betrifft, ausschließlich die mit einiger $i- 
herheit einer der Kategorien $ 3 I. und II. 1) nebst 2) zugeteilten Belege 
und übergehen wir die vielen keiner Kategorie zuzuweisenden Belege, so 

    

könnte man eine einfache Hypothese aufstellen. 
a) Rechtsakte der Kategorie $ 3 I., „‚Reformen”, gab es nur in Isin 

  

echtsakte der Kategorie $ 3 II. 2), Annullierung von Immobilien. 
käufen, in Babylon seit König (2) Sumu-la-El, in Larsa unter König (14) 
Rim-Sin bezeugt, und 

©) Rechtsakte der Kategorie $3 IL. 1), „‚Schuldenerlässe”, in Babylon 
seit König (5) Sin-muballit, haben I. abgelöst. 

Rein spekulativ wäre eine zweite Mutmaßung, die Funktion der alten 
Kategorie $ 3 I., „Reformen”’, übernehmen später Kategorie $ 3 III 
die „Codices”, bereits bei Ur-Nammu von Ur und in I. L-I 2/3 mit 
„‚Reformen’’ assoziiert, und der $ 3 III. entsprechende Bestandteil der 
Kategorie $ 3 IV., „Edikte 

Ich betone, daß ich mit diesen Hypothesen, die auf unkontrollierbaren 

   

Voraussetzungen beruhen, die Grenzen unseres Wissens unerlaubt über 
schritten habe. Einmal auf Abwegen, wage ich noch die zur ersten Hy 
pothese gehörige Frage, ob die Rechtsakte der Kategorie $ 3 I., die „‚Re 
formen”, etwa wenigstens teilweise nur theoretischer Art gewesen sein 
könnten, vielleicht eher „‚Regierungserklärungen””, wenn nicht gar Pro: 
pagandastücke der Regierung, als wirklich durchgeführte Maßregeln. 
Die Frage ist nicht neu. Eilers, AO 31/3-4 (1932), S 
lich des CH gestellt, den er als „‚das umfassende legislatorische Erneue- 

  

11, hat sie hinsicht 

rungsunternehmen des altbabylonischen Königs” betrachtet, und beant 
radition des CH. Kraus) legt 

dar, wie vielfach im Orient ein großer sittlicher Gedanke ohne die rechte 

  

wortet: „‚Sie (d. h. die literarische 

Kraft zu neuer Lebensgestaltung ins Literarisch-Unverbindliche ent 
wächst und statt in guter Tat im schönen Wort seine Erfüllung findet 
Ich spare 

I 
  weitere Literaturhinweise und zitiere nur noch Edzard, 
e Reformen’ im Zweistromland bis ca. 1600 v. Chr.: Realität 

oder literarischer Topos?” in „‚Wirtschaft und Gesellschaft im Alten 
Vorderasien”” (Budapest, 1976), . 145-156. Nach der einleitenden Fest 
stellung „‚im alten Orient vor drei-, vier- und fünfta 

“Sozia   

  send Jahren”” kön- 
ne überhaupt von „‚Reform’’ im strikten Sinne des „allgemein aner 
kannten, scharf definierten Terminus” „nicht die Rede sein”, erörtert 

izard das Problem besonnen. Es zu lösen, werden wir nie imstande   

sein. Persönlich begnüge ich mich mit der Vorstellung, die altmesopota- 
mischen Könige haben mitunter als geschehen bzw. vollführt beschrie- 
ben, was in späteren Krönungsproklamationen, Tronreden und Wahl- 
programme versprochen wurde und wird  
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Aufschlüsse verschiedener Art dürfte man von einer Zeittabelle aller 
altbabylonischen Rechtsakte erwarten. Da jedoch viele von ihnen gar 
nicht oder nur mehr oder weniger ungenau zu datieren sind und sich 
übrigens nur die Könige von Isin, Larsa und Babylon genau miteinander 
synchronisieren lassen, nicht jedoch auch die der übrigen hier vertrete 
nen Länder, konnte ich keine solche Tabelle erstellen 

Dritter Anschnitt: InDex DER AUF RECHTSAKTE BezÜoLICHEN 
SUMERISCHEN UND AKKADISCHEN TERMINOLOGIE 

Nicht aufgenommen sind die „‚Gesetze”” und Bestimmungen der Edik 
te und des „Paktes”, I. L-13; B. H-r 11-12; B. $-i 3; B. A-$2; B. x 3 
(E.) Y-d 1; E. D 1. Die Einzelmaßnahmen der Rechtsakte, die haupt- 
sächlich in den Inschriften der Könige von Isin aufgezählt werden, sind 

    

nicht vollständig angeführt, sondern etwas willkürlich nur diejenigen, 
welche ich als konkrete Verbesserungen bestehender unerwünschter Zu 
stände erkennen zu können meine. Ausgeschlossen habe ich also etwa 
Passagen wie Steele, AJA 52 (1948), S. 434 f. II 17-28 aus I. L-i2. Soweit 
die hier gebuchten Ausdrücke allein oder zusammen mit einem zweiten 

        

    

auf einen Rechtsakt anspielen, sind ihre Zitate mit einem Sternchen ver 
sehen. Ausdrücke, deren von anderen angenommenen Bezug auf 
Rechtsakte ich bestreite und für die ich deshalb auch kein Siglum vor 
schlage, sind in eckige Klammern gesetzt; runde Klammern in Zweifels 
fällen. In der (alphabetischen) Reihenfolge sind Partike 
und Pronomina nicht berücksichtigt, warki äwat Sarrim also nicht unter W 

    

Präpositionen 

von warki, sondern unter A von äwat eingeordnet 

  addurär ......, s. Jakänum 
warki addurärim *X. x 1 
(alam nfg.si.sä) B. A-e 4 

jarärım *Al. Ir 1    

andu(?Jräram s. Jakänum 
ama.gi *sub B. H-r 1 

  

  

     
ama.ar.gi,/gi s. 

     äwat Sarrim: asfum 
sı8 

LR-SB; ina- *L. R-S 7; *L. R-S 14; warki-*L. R- 

    un dunnunum B. S-i 1 
darärum N "Al. Ir 2; *Al. Art 1-3; "Al. x 1 
dfb: [ama].ar.gi, - I. L-12 

2a = CH Rs. XXIV If 

danänum D: näfi g 
  

dinät mifarim B. H-r     
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dipar xd.cı s. nafüm 
0181. 1-D2 
dug: gü(.un) - LED 1; *1. E-b I; urz.ra - *B. A-d 2; *B. Ars 4 

urz.tuk -*B. Arc 2; [ *B. A-d 1 Var 
Aug.dug: dumu "U. Di 
dub Zubullis. bepüm; dub-pa-at € s. turrum; dub-pa-at pühät .... s. bepiim; 

  

dub-pa-tim s. bepüm 
dumu s. dus.dug; Su-ba/bar 
€ s. dub-pa-a-at -; € nfg.si.sä sub. L-T1 
®: mäß, ande - I. E-b3; Su @&B.H 

N: püt *L.R-S1 
#imätumma Sulä *B. H-r 

  

         8 
erim s. (ba.ra.)gar; Su-bar 
gä.ar: gi8 tukul.ta - 1. [-D3 
gar: ama.ar.giy/gi - "B. $-i 2; erim (ba.ra) -1. I-D3; nfg.si.sä    

  

    

  

     
  

    
      

    

  

   
    

SL LA1E CL LS; 1. Lil; 1. Eb2;1. E-b3; *B. Her 1 und vgl. sub 
B. Hr 

(gidri nfg.si.sä) B. A 
gi.na s. izuzzum $ 

gis Sudul s. zi 
giß tukul.ta s 
gubL.L-12; u L.LI2 1.663 
gü(-un) s. dug; näfi- s. danänum D; s. [.....] 
bepim: dub hubulli - B. S-i 1; dub-pa-at pähät ..... - *B. S-i8; dub-fa 

tim -*E. N-S 1; *E. N-8 2; kunukkäti- *B. S-1-E 7 
D: kunukkätim 3a hubullim puppäm *B. $-i 7 

(fd nfg.si.s6)L.R-S 13 
egir inim lugal *L. R-S5 

um $: gi.na & möfram juzuzzum Kap. V 4. Abschnitt $2 
kaskal.ta s. zi 

kug: Se nfg.kurg.ra-I. E-b3 
) Kap. VI4. Abschnitt $ 1 

bepim; kunukkätim fa bubullim s. bepim D; kunukkätum s 
N 

  

wau.dds. [..] 
lugal nfg.si.sä *B. H-r 5  
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mä s. Su -ba 
masä’um: hubullam - *Kanes 1-3 

    mäfarim s. Jakänum Partiz. 

  

   miera s. jakänum; möferam 2.kam.ma s. Sakänum 
        ar ...... (Ortsnamne) s. Jakänum; mifaram s. Jakänum; mifarim s. dinät   

  

näfi s. gü.un; nafüm: dipar xd.cı - *B. S-m 2; *B. S-i 5   

nfg.kud s. $u - ba; nfg.kur,.ra s. 3e 
egir nfg.si.s& *(E.) A-m 2; nfg.si.sä s. alam; €; gar; gidri; fd; 

Iugal; Sakänum; ü.lub(.ba) 

  

pa-- &: nfg.gi.na -I. E-b3 
pühät ..... s. dub-pa-at 
püt mätim s. elälum N 

  

gabim *M. S-N 1 

rübbät (......] 5. wusfurum 
  sag.ir.mes s. Subarüt 

sipad *B. Are 1; *B. A-d1; *B. As 4 
si -s4 (s. Kap. 12. Abschnitt $2): un "B. As 
simdat PN, [ü PN, (s. Kap. 13. Abschnitt $ 2 (1) =) *(E.) H-d 1 
ina simdat Jugal *B. A-S 1; *B. H-r2; *B. H-r3 

*B. Her 7; ana - *L. R-S 2; *9; *11 65 *17; *19; affum 
*L.R-S3; ina- "L. R-S20; 3a- *L. R-S4; *L. R-S 10; warki- "B. Her 

      

   

  

R-S 15 
m 3.kam.ma *L. R-S 16 
PN, simdatam s. Sakänum 

B. S-I-E 1; warki simdati{m) *(B.) S-J 1; *B. S-m 1 
ja PN, (u PN,) s. Sakänum 

warki simdat far 
warkat mu PN, 

  

  

   warkat simdati 

  

Sakänum: addurär “B. Hr 15; *B.x2; ATS 1; A182; KATI 
andurär - *H. A-r 1; [andu(?)räram -] Kap. V 5. Abschnitt $ 1; kttam 
WBL.L-I1;m&era- *H.K 1; *H. $-A 1; mäfram 2.kam.ma-"H.K 

48.51 2; mifar ...... (Ortsname) - *E. D? 2; mifaram - *B. S-I-E 
*B. A-53; *(E.) Acm 1; nfg.si.sä ...... (Ortsname) - *E 
mu PN, ü PN, simdatam - *B. S-I-E 6; war 
*B. SHE 

[äkin möfarim) Kap. V 3. Abschnitt 

   at simdati $a PN   

  

5a und b; fubarät sag.ir.me$ - *B. A-$5 

Se s. ku, 
Simätumma s. elim 8  
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Su PNs.? 
Su - bar/ba: dumu *I. U-N 1; dum 

"U. Dil; *U. Ird 1; erim - I. E-b 1; mä -L.L-I 
L-12 

Subarät sag.\r.meS s. Jakänum 

  

"B. A-$ 6; N: kunukkätum "L.R-SI 
*B. x 1; (Haus) turrum *B. A-e 3; *B. x 

    
D: dub-pa-a-at € m 

  

    
ü.lub(.ba): (- nfg.si.sä) B. S-d2 

B. Sil 

  

5. Abschnitt $ 2; ribbät 

  

x]: - fl(?).la s. dug; (Verb in unvollständiger Jahrformel weggelassen) 
s. gü.un; tar.od - "I. L-I 4; s. ribbät; s. zag 10 

zag 10 [......]1.-D2 
zi: gi$ dusu.ta - 1. [-D3; giß $udul - I. E-b3; kaskal.ta-1.I-D 1; 1  
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ACHTES KAPITEL 

DIE TAFELN MIT DEN TEXTEN DER EDIKTE 

Erster Anschnirt: IDENTIFIZIERUNG UND VERÖFFENTLICHUNG DER TEXTE 

1. BM 78259 
1914 veröffentlichte Langdon, PSBA 36, S. 100-106 mit Pl. VIf., das 

Tafelbruchstück Nr. 78259 des British Museum in einem Artikel „A 
fragment of the Hammurapi-code””. Den so verkannten Text, in dessen 
$$D und E aber auch Langdon, $. 100, ein Moratorium gesehen hatte, 
definierte Schorr, Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wis- 
senschaften, Phil.-hist. Kl., 1915, 4, im folgenden Jahre als einen 
Schulderlaß in der Monographie „‚Eine babylonische Seisachthie aus 
dem Anfang der Kassitenzeit (Ende des XVIII. vorchristl 

  

Jahrhunderts)””. Die Datierung, $. 11 f., beruht zwar auf der Identifika- 
eisachthie”” des Königs Kaftilia$ von Hana, 

    

tion des Textes mit einer 
die sich nicht bewährt hat, trifft aber doch das Richtige insofern, als die- 
ser König in der spät-altbabylonischen Periode etwa zur Zeit der vermut- 
lichen Entstehung des Textes regiert hat?®). 1917 teilte Walther, LSS 6 
4-6, 8. 87 f. Anm. 2, unabhängig von Schorr (vgl. Nachtrag, S. 266) 

  

Verbesserungen zu Langdons (und Schorrs) Textbearbeitung mit 
1939 veröffentliche Gadd, SD 2, $. 102-105, den „Text ofthe ‘Babylo- 

nian seisachtheia’ ” ncu in Photographie und Umschrift, wodurch nun- 
mehr sein — mit Hilfe des Duplikats vollständig lesbarer — Wortlaut 
endgültig feststeht. Gleichzeitig vermutete Landsberger, SD 2, $. 230 f 
Anm. 44, noch ohne Kenntnis dieser letzten Edition in ihm die erste 

  

„Seisachthie” des Königs Ammi-saduga von Babylon (vgl. zu diesem 
Weissbach, RLA 1 [1932], S. 97 r. £.). 1954 gaben Driver und Miles, 
Bab. laws 2, S. 

  

319-323, eine Neubearbeitung des Fragments, 

2. Ni. 632 
  

Im Zuge meiner Amtstätigkeit als Leiter der Tontafelsammlung des 
Museums altorientalischer Altertümer (Eski $ark Eserleri Müzesi), einer 
Abteilung der Staatlichen archäologischen Museen zu Istanbul (Türkiye 
Cümhuriyeti Istanbul Arkeoloji Müzeleri), wurde ich im November 1941 
bei der Durchsicht der von Hilprecht wohl gegen Ende des vorigen Jahr-       Vgl. Landsberger, JCS 8 (195%), 5. 631. (0)
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hunderts inventarisierten Tafeln aus Nippur auf ein großes, seither im 
Museumslaboratoriut 

  

konserviertes Fragment aufkmerksam, welches 
nur mit dem Vermerk „neubabylonisch”” charakterisiert war. Beim 
mühsamen Einlesen in den Text erinnerte ich mich bald der 

‚Seisachthie”” (s.0. $ 1); es stellte sich heraus, daß von den insgesamt 
zwanzig ganz oder teilweise vorhandenen Paragraphen von Ni. 632 neun 
den gesamten Text des Fragments BM 78259 bis auf dessen letzte halbe 

Zeile enthalten. Landsberger, seit der Auffindung der Tafel Ni. 632 leb- 
   haft für sie interessiert, hatte mir rasch eine als provisorisch bezeichnete 

Übersetzung des ihm in Umschrift mitgeteilten Textes zukommen las- 
sen, viele nützliche Winke zum Verständnis des Textes gegeben und 
mich ermuntert   hn zu veröffentlichen. Erst im Jahre 1958 habe ich 

A”, BM 78259 als „‚Exemplar B”, in 
SD 5, „Ein Edikt des Königs Ammi-saduga von Babylon”, in Umschrift 
schließlich, Ni. 632 als „‚Exempla   

herausgegeben und bearbeitet. Außer zahllosen schriftlichen Auskünften 
hat Landsberger dazu die vorzüglichen, auch hier Tf. 3-6 wieder reprodu 
zierten Auf   ahmen der Tafel Ni. 632 beigesteuert, welche der ausnch-   

mend tüchtige frühere Photograph der Istanbuler Archäologischen Mu- 
seen, Esat Nedim Tengizman, noch persönlich zwecks Gebrauch beim 
CAD für ihn gemacht haben dürfte. Nachträge und Berichtigungen habe 
ich in BiOr. 16 (1959), S. 96 rechts-97 links, einer Besprechung beigege- 
ben, die Matou8 dort, S. 94 links-96 rechts, dem Buche hat angedeihen 
lassen. 

3. Si. 507 
Bei der Durchsicht der Istanbuler Sammlung von Tafeln aus 

Sippar®*) auf altbabylonische Briefe hin, die ich im Sommer 1960 vorge 
nommen habe, stieß ich auf das große Bruchstück Si. 507 mit nur wenig 
erhaltenem Text. Während sein letzter Paragraph in BM 78259, oben $ 
1, und Ni. 632, oben $ 2, wiederkehrt, enthält sein erster erhaltener Pa 
ragraph Reste eines Jahrnamens, den Landsberger sogleich als den des 
Jahres Samsu-iluna 8 bestimmt hat. In der großen Festschrift für Lands- 
berger, AS 16 (1965), 8. 225-231, habe ich das Fragment unter dem Titel 
‚Ein Edikt des Königs Samsu-iluna von Babylon” in Umschrift veröf- 

  

fentlicht und bearbeitet 

4. BM 80289 

Diese Tafel des British Museum, auf die Millard ihn aufmerksam ge 
macht hatte, veröffentlichte Finkelstein in RA 63 (1969), S. 45-64, in 

“) Vgl. mein JCS 1 (1947), 8. 1179.  
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Umschrift und Übersetzung mit Kommentar unter dem Titel „The edict 
ofAn 
fel, Kopien des Textes und Berichtigungen zu Umschrift und Überset 

  

saduga: a new text”, auf S. 189 f, ließ er Photographien der Ta- 

zung folgen. Er führte aus, daß der neue Text, der in der Mitte eine 
größere Lücke aufweist, die ersten sechs Abschnitte jenes Ediktes des 
Ammi-saduga von Babylon enthält, das uns auch in Ni. 632, s.0. $ 2, 
vorliegt, wo indes die ersten beiden Abschnitte und etwa drei Viertel des 
dritten Abschnitts fehlen. Trotz dieser Lücke und weiteren in jedem der 

aß BM 80289 und Ni. 632 einander 
likate sind. Im Anschluß an mein SD 5 bezeichnete Fin 

  

beiden Texte läßt sich nachweisen, d 
ergänzende Du 

  

kelstein den neuen Text als Exemplar © des Edikts des Ammi-saduga 

5. Drei Edikte 
Dabei hat er meine Bemerkung AS 16, S. 228 rechts f., zu BM 7 

übersehen oder stillschweigend verworfen. Schien es mir in SD 5 selbst 

  

verständlich, daß das Fragment BM 78259, dessen gesamter Text in Ni 
632 zurückzufinden ist, ein Duplikat von Ni. 632 sei, so kann ich nach 
Bekanntwerden des Fragments Si. 507 diese Meinung nicht mehr auf 
recht halten. Wie bereits oben, $ 3, angedeutet und AS 16, 8. 226 links 
2., ausgeführt, enthält Si. 507 das Ende eines Paragraphen, und zwar 

seines letzten, Rs. 1-7, das sich wörtlich in Ni. 632 VI 3-9 und, nach 
59 v 137 

findet; selbst die Verteilung der Wörter des Paragraphen auf die Zeilen 
stimmt in Si. 507 und Ni. 632 überein. Der zweite Abschnitt in Si. 507, 
vs. inne nach völlig und weitgehend auch im 
Wor nitte von BM 80289 Vs. 5 
Si. 507, welches ein Datum aus dem Jahre Samsu-iluna 8 enthält, Para 

den wenigen erhaltenen Resten zu urteilen, auch in BM 7: 

    

-17°, entspricht dem 
    aut dem zweiten Absc 1. Somit weist 

  

graphen auf, die im Edikt des Ammi-saduga dem Sinne nach bzw. wört 

  

lich und überdies in gleicher Anordnung, nämlich am Beginn und Schluß 
des Textes, wiederkehren 

Stimmt aber das Fragment eines Ediktes des Samsu-iluna so weitg 
hend mit den 
BM 78259, oh 
des Ediktes des Ammi-saduga gelten, wenn schon seine neun P: 
phen im Edikte des Aı 
Reihenfolge der einander duplizier 

  

        Edikt des Ammi-saduga überein, dann kann das Frag    e jedes Datum, nicht mehr ohne weiteres als Ex 

  ami-saduga, Text Ni. 632, wiederkehren und die 
  nden Paragraphen hier und dort die 

selbe ist. Überdies gewinnt in diesem Zusammenhange der Umstand Be- 
deutung, daß BM 78259 einen Paragraphen wegläßt, der in Ni. 632 
vorkommt26°). Es scheint mir somit nunmehr methodisch erforderlich, 
2%) InSD5, $. 5, woiich von der Voraussetzung ausgegangen war, beide Texte seien 

Duplikate, hatte ich dem Paragraphen hypothetisch einen Platz in der verlorenen letzten 
n BM 78259 anweisen wollen 
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islich   BM 78259 als Fragment eines eigenen besonderen, nicht nachw. 
mit dem Edikt des Ammi-saduga identischen Ediktes anzusetzen. Sollte 
sich etwa einmal durch weitere Funde herausstellen, daß es doch dazu 
gehört — Zugehörigkeit zu Samsu-iluna scheint sprachlich ausgeschlos- 
sen, s.u. — so wäre die hier vorgeschlagene Abtrennung rückgängig zu 
machen, ohne daß sie Unheil angerichtet hätte. Dagegen könnte Vereini 

ing von nicht Zusammengehörigem Schaden stiften. Demzufolge ver- 
teile ich die vier besprochenen Fragmente auf drei verschiedene Edikte 

Unter Berücksichtigung der Reihenfolge, in welcher die zwei einander 

  

ergänzenden Duplikate zur Rekonstruktion des Textes des zweiten dieser 
drei Edikte heranzuziehen sind, bezeichne ich nunmehr 
Si. 507 als Edikt des Samsu-iluna, „Ed. S-i”, 
BM 80289 als Edikt des Ammi-saduga, Exemplar A, „Ed. A-5 A” 
Ni. 632 als Edikt des Ammi-saduga, Exemplar B, „‚Ed. A-3 B”, 
BM 78259 als Edikt eines unbekannten Königs von Babylon, „‚Ed. X” 

    

Zweiter Anschnitt: Das Äussere DER TAreın 

1. Erhaltungszustand und Schrift des Ed. S-i2) 

Si. 507 ist ein von Scheil in Sippar ausgegrabenes längliches Fragment 
mit einem Teile des linken Tafelrandes, von der oberen bis zur unteren 
Bruchkante 12,2 cm lang, vom Rande links bis zur Bruchkante rechts 4,6 

‚chener Oberfläche der Rückseite bis 
zu 4,1 cm dick. Die Tafel, von der ein ohne die obere und untere linke 

  

  cm breit und bei teilweise ausgeb: 

Ecke noch so langes Fragment von solcher Dicke übriggeblieben ist, muß 
groß gewesen sein. Nach der Art zu urteilen, auf welche das Bruchstück 
beschrieben ist, wird sie auf beiden Seiten je vier Kolumnen Inschrift ge- 
tragen haben, von denen jetzt nur noch die erste und die letzte, ur- 
sprünglich vermutlich die achte, teilweise erhalten sind. Meine Suche 
nach dem Rest dieser Tafel bzw. nach weiteren Fragmenten ist leider er 
gebnislos geblieben 

  

Die zur I. Kolumne gehörige Inschrift der Vorderseite des Bruchstücks   

beginnt unter einem Querstrich nach einer Lücke, deren Länge sich nach 
der äußeren Form des Fragments auf etwa zehn Zeilen schätzen lässt 
und besteht aus achtzehn aufeinanderfolgenden Zeilen aus der Kolum- 
nenmitte, von denen mehrere fast ganz zerstört sind und keine vollstän- 
dig erhalten ist. Am Kolumnenende ist die Tafeloberfläche in Höhe von 

icht er 
Zeilen 

etwa vier Zeilen abgebrochen, dann aber der untere Rand noch    reicht. Die ursprüngliche Kolumne mag demnach ungefähr 
enthalten haben. 
  

  

men aus meinem AS 16, $. 295 f    
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Auf der Rückseite sind nach einer kleinen Lücke am Anfange sieben 
Zeilen der letzten Kolumne relativ gut erhalten. Es folgt ein unbeschrie 
bener Raum in Höhe von sieben Zeilen, dann ist die Oberfläche mit 
Raum für acht Zeilen abgebrochen; der Rest fehlt. 
Wenn man die Möglichkeit, daß der unteı 

Tafelrand ganz oder teilweise beschrieben war, außer Acht läßt, kann 

    

und eventuell der obere 

   

  

man die ursprüngliche Inschrift der Tafel grob auf 255 + x Zeilen schät 
zen. Diese Zahl ergibt sich bei der oben vorgeschlagenen Annahme von 
sieben Kolumnen zu je 35 Zeilen; zu 7 x 35= 245 sind dann noch die 

  

[3] + 7 = 10 Zeilen der letzten Kolumne hinzuzuzählen und das jetzt ab- 
gebrochene Kolumnenende, das auf einen unbeschriebenen Raum folgt, 
mit x (vielleicht = 0) Zeilen anzusetzen. 

Die jetzt vielfach beschädigte Inschrift ist in sehr guter, deutlicher alt 
babylonischer Normalschrift geschrieben. Sie ist nicht liniert, aber durch 

  

Querstriche übersichtlich in Abschnitte geteilt, von denen noch vier zu 
erkennen sind, nämlich drei auf der Vorder- und einer auf der Rückseite 
des Fragments; letzterer endet mit einem Doppelquerstrich. 

2. Erhaltungszustand und Schrift des Ed. A 

  

s Az) 
BM 80289 ist eine kleinere Tafel von 10,7” x 6,9 x 2,8 cm ohne rechte 

obere Ecke und unteren Rand, mit nur einer Kolumne auf jeder Seite 
Die Lücke zwischen Vorderseite und Rückseite hat Finkelstein auf 
5 + etwa 5 Zeilen geschätzt. Der fehlende Text füllt im Duplikat B aber 
dreizehn Zeilen, 13°-15°. Die damit angeschnittene Frage nach der Ver- 
teilung des Textes auf Zeilen in A im Vergleich mit der in B ist nicht ein- 
deutig zu beantworten, weil sich infolge der großen Lücken viel zu wenig 
Text des einen Exemplars mit dem entsprechenden Text des anderen 
wirklich zur Deckung bringen läßt. Jedenfalls ist Finkelsteins Behaup 
tung, Zeilen von A enthielten „‚oft’” mehr Text als solche von B (8. 46 
unten), nicht zu beweisen, sicher nicht mit seinem einzigen „Beispiel 
Daß den dreizehn Zeilen des Abschnitts A Rs. 12-24” in B siebzchn Zei 
len entsprächen — dabei übersicht Finkelstein übrigens seine eigene 

  

  am. j auf $. 49 —, ist möglich, aber ganz unsicher. Dazu ist folgendes 
zu bemerken: in dem einzigen Paragraphen, dessen Zeilenzahl sich so- 
wohl in A als in B noch feststellen läßt, A Vs. 3-11” = B II 1-10, bean 
sprucht der beiden gemeinsame Text in beiden Exemplaren ebensoviel, 
nämlich je neun Zeilen. Daß der Paragraph in B tatsächlich zehn Zeilen 
aufweist gegenüber den neun Zeilen in A, hängt mit dem Jahrnamen am 

in B eine 

  

Beginn des Paragraphen zusammen; in A steht eine kürzeı 

  

(um eine Zeile, II 4) längere Fassung. Die Möglichkeit, daß es auch 

    Finkelstein, RA 63 (1969), $. 45 £  
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Textdivergenzen anderer Art zwischen A und B gegeben habe, schließe 
ich prinzipiell aus. Die Verteilung der Wörter auf die Zeilen weicht zwar   

in A gelegentlich von der in B ab?%), hat aber keinen Einfluß auf die An 
zahl benötigte Zeilen 

   Die Tafel enthielt ursprünglich also 21 (Vs. 1-21)+ etwa 13 
(Lücke) + 24 (Rs. 1-24) = etwa 58 Zeilen; das ist ungeführ ein Viertel 

  

der nach Schätzung etwa 225 Zeilen von B?®). Man möchte sich dem. 
nach vorstellen, daß A die erste einer Reihe von vier Tafeln gewesen ist, 
auf die der Text des Ediktes verteilt war. Dadurch unterscheidet Ed. A-s 
Assich von den drei übrigen Exemplaren von Edikten, die alle jeweils den 
Gesamttext enthalten. 

Die ziemlich enge Schrift ist die spät-altbabylonische Kursive der Ta 
  feln aus „‚Sippar””. Auffallend ist die vom Inhalt des Textes nicht gefor 

  

     derte und sogar Wörter auseinanderreißende Anordnung der Insc 
Auge fällt 

sich aber auf der Rückseite allmählich verliert?”°). Einmal ist ein Wort 
sogar auf zwei Zeilen verteilt, Vs. 8 f. [Vgl. CT 48 (1968) Nr. 20] 

Die Inschrift weist zwar wenig Rasuren auf, Vs. 16; Rs. 6, läßt aber 
doch an Sorgfalt zu wünschen übrig. Vs. 7 und 18 fehlt ein Wort, Vs. 13 
der größere Teil eines Zeichens; statt yar ist zweimal yı geschrieben, Vs. 
16 und Rs. 12°, statt Sa zweimal ra, Vs. 11 und Rs. 23°. „‚Kasusfehler”” 
findet man Vs. 14 und Rs. 10°, einen „Modusfehler” Rs. 167, u-wı-i 

wu-i. Die Tafel ist nicht liniert, aber durch je zwei kräftige Quer 

ift in 
zwei Kolumnen von Zeichen, die auf der Vorderseite sı 

    

    
statt ı   

striche auf Vorder — und Rückseite in je drei Abschnitte geteilt 

3. Erhaltungszustand und Schrift des Ed. A-s B 

Die Tontafel Ni. 632 ist 20 cm hoch, 15.3 cm breit und bis zu 4.2 cm 
dick. In viele Stücke zerbrochen, welche nicht alle wiedergefunden wur 
den, ist sie jetzt einer großen Partie an der linken oberen Ecke und be   

trächtlicher Teile ihrer Oberfläche beraubt, jedoch sind der obere Rand 
TE. 3 

6). Die Vorderseite weist größere Lücken auf als die Rückseite. Von 
den sechs Kolumnen der Inschrift haben die I. und VI. am meisten gelit 
ten. Die III., IV. und V. Kolumne sind mit 41, 40 und 39 Zeilen inso- 

fern vollständig, als ihnen keine Zeile ganz fehlt; abgebrochen sind dage 

    

zu zwei Dritteln, der rechte und untere Rand ganz erhalten (vg 

  

  

‚gen am Beginne der I. Kolumne etwa 23, in der oberen Hälfte der II 
Kolumne etwa 9 Zeilen und am Ende der VI. Kolumne Raum für höch- 
stens 22 Zeilen, von dem wir nicht wissen, ob er beschrieben war. Die 

  

) Vgl. die Reste A Rs. 1° f. mit BI 18-1775 A Rs. 2° £. mit BIT 25 1 
  

) Einen Erklärungsversuch macht Finkelstein, $. 45 unten  
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zur I. und II. Kolumne gehörigen Zeilen des unteren Randes eingerech- 
net, dürfte die Tafel bis zur letzten jetzt erhaltenen Zeile, VI 18, ur     sprünglich etwa 225 Zeilen Inschrift aufgewiesen haben, von denen nur 
53, also knapp ein Viertel, lückenlos auf uns gekommen sind. Der Text 
als ganzer ist dadurch fragmentarisch und im einzelnen oft unverständ- 
lich geworden. 

  

Die Schrift, mit tief eingedrückten Keilen von schr geübter Hand flott 
und meist deutlich, aber stellenweise besonders auf der Vorderseite der 

  

Tafel schr eng und manchmal recht flüchtig zu Ton gebracht, ist die typi- 
sche Kursive der späten altbabylonischen Zeit, deren Abweichungen von 
den älteren Formen sofort zu fühlen, aber nicht leicht zu formulieren 
sind. Charakteristisch sind vielleicht die oft lang ausgezogenen Senkrech- 
ten mit den großen, stark abgeschrägten Köpfen und die Tendenz, schrä- 
ge Keile weitgehend zu geraden zu machen, z.B. in den Zeichen Sı, kı 
war, ı1.. Diese Schrift, welche hier auf der Rückseite der Tafel immer 
weiter, klarer und sauberer wird, ist durchaus nicht leicht zu lesen, was 

  

zusammen mit den vielen Lücken das Verständnis des Textes erschwert 
Rasuren und Schreibfehler sind selten; wie auch sonst so oft, wird statt xı 
gelegentlich pı geschrieben. Die Tafel ist unliniert, aber der Text durch 
deutliche .Querstriche in Paragraphen geteilt, von denen sich gegenwär- 
tig noch zwa   nterscheiden lassen   zig oder einundzwanzig 

4. Erhaltungszustand und Schrift des Ed. X   

Das Fragment BM 78259 mißt 9,5° x * 
oberen Ecke e 

9 x 3,67 cm und stammt von 

  

der rechte er Tafel. Etwa ein Drittel der Oberfläche des     
Bruchstücks fehlt, die Vorderseite ist überdies schadhaft. Erhalten sind 
auf der Vorderseite achtzehn Zeilen vom Anfange der rechten Kolumne, 
aber keine vollständig und von den letzten nur Reste, auf der Rückseite 
fünfzehn großenteils vollständige Zeilen vom Ende der rechten und zehn 
Zeilenenden vom Ende der linken Kolumne. Diese insgesamt dreiund- 

  

vierzig Zeilen enthalten drei vollständige und Reste von sechs weiteren 
Paragraphen 

Nach der Form des Fragments dürfte die ursprüngliche Tafel auf bei   

den Seiten je drei Kolumnen enthalten haben, die vorhandenen Reste 
der Vorderseite also zur III., die der Rückseite zur IV. und V. Kolumne 

  gehört haben. Das Original hatte dort, wo das Fragment jetzt abgebro- 
chen ist, in der Längsrichtung anscheinend noch nicht seine größte Dicke 
erreicht. Die achtzehn Zeilen(reste) der IV. Kolumne waren demnach 
höchstens die Hälfte der ursprünglichen. Auch der untere Rand könnte   

beschrieben gewesen sein. Bei einer geschätzten Kolumnenlänge von et 
wa vierzig Zeilen hätte die Tafel somit Raum für etwa zweihundertvier  
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zig Zeilen geboten, annähernd das Sechsfache des noch Erhaltenen. Ob 
die verlorene VI. Kolumne ganz beschrieben gewesen ist, läßt sich nicht 
sagen 

Die Schrift ist die spät-altbabylonische Kursive, die Zeichen stehen 
meist ohne Zwischenraum zwischen den Wörtern eng beieinander. Die 
Paragraphen sind durch Doppelquerstriche deutlich voneinander ge 
{rennt 

Die neun Paragraphen des Fragments, die ich hier abweichend von 
Gadd, SD 2, S. 103 f., und meinem SD 5, S. 32 #f., durchlaufend $ A-$ I 
nenne, weil die Bezeichnung des dritten erhaltenen Paragraphen(restes) 
III 13-18 als „„$ By” inhaltlich nicht berechtigt war, entsprechen Para- 
graphen von Ed. A-s B, wie die Tabelle zeigt, in welcher ich neben der 
Zeilenzählung nach Kolumnen noch die durchlaufende Zeilenzählung 

  

für Ed. X unter Annahme einer hypothetischen Kolumnenlänge von 
vierzig Zeilen berechnet, angegeben und in Klammern die Anzahl erhal- 
tener Zeilen jedes Paragraphen hinzugefügt habe (mit Strichlein vor der 
Zahl, wo der Paragraphenanfang fehlt, mit Strichlein nach der Zahl, wo 
das Paragraphenende fehlt) 

  

   

Ed. X Ed. A-s B 

SA III 1-6: 81- 86(6) -$ II 39-44: 75- 80 (6) 
$B 7-12: 87- 92(6) =-$ 8 III 1-6: 81- 86.6) 
sc 13-18: 93- 98 (6) =$ 9 7-11: 87- 91.5) 

$D IV 2°: 145-146 (2) = $ 13 IV 28-29: 149-150 (2) 
$E 37°: 197-152 (5) = $ 14 30-35: 151-156 (6) 
$F 8°-13°: 153-158 (6) = $16  V 5-10: 166-171 (6) 
$G 14-15: 159-160(2) = 817 11-13: 172-174 (3) 

$H V 191-193 (3) =$21 VI 5-9: ’ 
$ı 194-200 (7) -$22 10-18:      

Darrrer Anschnirt: HERKUNFT UND ART DER EDIKT-TArELN 

1. Die Tafeln im Istanbuler Museum 
(1) Ed. S-i ist nach seiner Inventarnummer, Si. 507, von Scheil in 

Abu-Habba??2) ausgegraben worden, das man gemeinhin für das antike 
  

  

Weil den Zeilen Ed. X V 23° in Ed. A-s Bdie Zeilen VI 6-9 entsprechen, könnte 
auch Ed. X V 1° ursprünglich mehr als nur Ed. Ars B VI 5 enthalten haben 

Die vereinfachten Formen der Ortsnamen übernehme ich aus „, The archacological 
map of Iraq'", The Republic of Iraq, Directorate general of antiquities (ohne Ort und    Jah  
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Sippar hält. Im gedruckten Katalogauszuge Scheil, „Une saison de fouil 
les A Sippar’” = Institut frangais d’archeologie orientale du Caire, M& 
moires 1 (1902), S. 135, ist es nicht erwähnt, wohl aber im handgeschrie 
benen Inventarhefte des Museums. 

(2) Ed. A-s B verdankt seine Istanbuler Inventarnummer Ni. 632 
höchstwahrscheinlich einer Fehlbuchung, vgl. SD 5, $. 12f. 3. Abschnitt 
$ 1. Kommt die Tafel nicht aus Nippur, dann muß sie nach Lage der 
Dinge im Istanbuler Museum von Scheil in Abu-Habba ausgegraben 
worden sein. Außer Abu-Habba haben zwar noch Der?”?) und, wenn 
auch in viel kleineren Mengen, Kit, Dilbat und Babylon spät 
altbabylonische Tafeln geliefert. Aber die Tafeln aus Kit, 1912 gefun. 

A-s B dort die In- 
ventarnummer Ni. 632 erhielt; aus Der, Dilbat und Babylon (s. jetzt VS 

22 [198)) gibt es keine Tafeln in Istanbul?”°). Somit ist Herkunft von Ed 
A-s B aus Abu-Habba prakti 

    

den, waren noch nicht im Istanbuler Museum, als E 

    

sicher 

2. Die Fragmente im British Museum 

Der Fundort von Ed. A-s A und Ed. X steht nicht mit Sicherheit fest 
Die unsicheren Nachrichten hinsichtlich ihrer Herkunft, über die das 
Museum verfügt, beziehen sich nicht direkt auf diese zwei Fragmente, 
sondern global auf zwei große Gruppen von Tafeln, welche unter je ei- 
nem gemeinsamen „date number” registriert sind. Das ist für Ed. A-4 
A, mit „date number” Bu. 91-5-9,245, die Serie Bu. 91-5-9, für Ed. X, 
mit „‚date number” Bu. 88-5-12,115, die Serie Bu. 88-5-12. Ein gewisses 
Vertrauen in die gemeinsame Herkunft der Tafeln aus jeder der beiden 
Gruppen erweckt der Umstand, daß die Gruppen viele Rechts- und Ver- 
waltungsurkunden nebst Briefen der altbabylonischen Zeit, und unter ih- 
nen auch gerade solche aus ihrer späten Phase, mit umfassen, s. sofort, 
zu denen unsere beiden Ediktfragmente nach Zeit und Charakter passen 
Für Tafeln aus diesen Serien, die veröffentlicht worden sind, geben etwa 
CT 2(1898) Vorwort; CT 4 (1898) Vorwort; CT 6 (1898) Vorwort; CT 8 
(1899) Vorwort den Fundort nicht an, eben so wenig noch CT 43 (1963) 

  

Preface (für die sechs auf S. 7 linke Kolumne verzeichneten Briefe). Aber 
in CT 45 (1964) Preface bezieht sich der Satz ,,...... most, if not all ofthe 
tablets scem to come from Sippar”” auch auf solche aus unseren beiden 
Serien, s. $. VII, von denen (s. S. 10-12) es in CT 48 (1968) Preface 
hei 

  

t: “On internal evidence, the provenance of most of them can be 
In    shown to be ancient 

  

2 (1976) Preface liest man dage- 

  

ippa i 
gen: ““The Bu. 88-5-12 collection the larger part of the collection 

Gegen eine anderslautende Behauptung, Tafeln aus Dilbat betreffend, s. mein 
JCS 1 (1947), 8. 116 Anm. 77.  
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was presumed to have come from Abu Habbah. The collections Bu. 91 
59, were said to have come from Tell ed Der””. Abgesehen 

r Mitteilsamkeit der 
Vorwörter bezüglich der Herkunft der Tafeln springen die sachlichen 

  

von der auffallenden Verschiedenheit im Grade 

Unterschiede zwischen den schließlich doch gemachten Mitteilungen ins 
Auge 

3. „Tafeln aus Sippar”” 
Das in der Assyriologie seit langem als Herkunftsangabe von Tonta 

feln übliche „‚Sippar”” ist als ein Sammelbegriff zu verstehen, der mittels 
einer wissenschaftlichen Doppelhypothese aus einer Not eine Tugend 
machen soll. Die Not ist unser Unvermögen, große Mengen artverwand 

  

ter altbabylonischer Rechts- und Verwaltungsurkunden nebst Briefen 
zwei nicht weit voneinander entfernten Ruinenhügeln, Abu-Habba 

  

und Der, die zum größten Teile bei Raubgrabungen zum Vorschein 
gekommen sind, voneinander zu unterscheiden und jede dieser Tafeln 
einem der beiden Orte zuzuweisen. Die Doppelhypothese will erstens, 
daß einige mit „‚Sippar”” als erstem Bestandteile zusammengesetzte 
Städtenamen?”*) Orte in der Nähe von und mit bestimmter, aber nicht 
ergründeter Beziehung zu Sippar bezeichnen, und zweitens, daß einer 
dieser Orte unter den Ruinenhügeln von Der liege, während 

  

unter 
Abu-Habba das alte Sippar selbst sucht. 

Diese Herkunftsbezeichnung „Sippar”” für Tontafeln der genannten 
Arten ist zwiefach bedenklich, einmal praktisch wegen ihrer Doppeldeu 
tigkeit, denn sie wirft Tafeln aus Abu-Habba - Sippar wie die von 
Scheil dort ausgegrabenen in Istanbul in einen Topf mit ande:   

denen man nicht weiß, ob sie in Abu-Habba oder in Der gefunden wor- 
den sind. Zum andern ist es theoretisch unangängig, Tafeln aus zwei 

war benachbarten, aber deutlich selbständigen, etwa 4,5 km voneinan-   

der entfernten Siedlungen”) irgendwie als Einheit zu behandeln 
Das tut Frau Harris, die eine extreme Variante der soeben skizzierten 

Doppelhypothese vertritt. Im ersten Satze ihres dicken Buches Sippar 
(1975), S. (XD), stellt sie dem Leser die bewußten Tafeln als “tablets 
coming from one city — Sippar”” vor und läßt ihm bei der soeben in 

  

Anm. 274 zitierten Besprechung der mit „‚Sippar”” beginnenden Ortsna- 
men dann die Wahl zwischen „‚Sippar as a city agglomeration” ($. 102.) 
und “aside from the main site at Sippar, a number of nearby localities 

  were generally considered a part of "C   ater”’ Sippar”’ einerseits und 

*) Vgl. Edzard, ARDer (1970), 5. 18-22 5.; Rivkah Harris, Sippar (1975), 5. 10-14 

) Vgl. etwa „Map of the Auviatile system” in De Meyer, Tell ed-Der 2 (1978)  
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Sippar's basic feature as the nucleus of a city agglomeration” ($. 14 
‚Conelusions) andererseits. Die Ausgrabungsorte Abu-Habba und Der er 
wähnt sie nur beiläufig und indirekt in der Fußnote 1), $. XII, und ver 
sucht ni 

Im Rahmen meines Themas kann ich Frau Harris’ Vorstellung von ei 
nem antiken Phänomen „‚(Groß-) Sippar”” bestenfalls als freible 
Hypothese bewerten, für di 

   

  

das heutige Der mit einem antiken Orte zu identifizieren. 

bende 
bislang keinen Beweis, ja nicht einmal 

  

  

Argumente gibt, und muß sie energisch ablehnen. 
Das scheint mir um so notwendiger, als wir jetzt über nachweislich in 

Der gefundene Tafeln verfügen, die wir iraqischen?”s) und belgischen 
Ausgrabungen???) verdanken. Dieser Umstand hat ber   ts die ersten 
Versuche gezeitigt, mit ihrer Hilfe Tafeln im alten Fundus für Der zu ag 

  

  

noszieren, so — anscheinend noch unbewußt — Edzard, ARDär, S. 16 
unten f., vgl. aber $. 13 Anm. 6 Ende, und Van Lerberghe in noch unge- 
druckter ( 1980. Daß die Schei- 
dung der erwähnten Massen von Tafeln unbekannten Fundorts in unse- 

      nter Doktordissertation vom Dezembe 

ren Museen und Sammlungen, die man als „‚Sippar-Tafeln’” bezeichnet 

   
in solche aus Abu-Habba und solche aus Der je völlig gelingen wird, di 
man bezweifeln. Aber der offene Blick für dergleiche Fragen und das Ge 
schick bei ihrer Behandlung, das in den letzten Jahren etwa Stol (JCS 25 
1973], S. 224-233 VIIL.); Wilcke (WdO 8/2 [1976], S. 273-277 Her 

kunft); Charpin (BiOr. 36 [1979], III partie, $. 196-200; Archives fami 
liales [1980], Chap. 1, S. 9-27) an den Tag gelegt haben, läßt uns doch 

auch hier auf Resultate hoffen, die der Mühe wert sind 

   
  

  

     

Inzwischen möchte ich vorschlagen, Sippar als vermutlichen Her 
kunftsort nicht determinierter Tafeln in Anführungsstriche zu setzen. Im 

  

vorliegenden Buch gebrau 

  

ie ich jedoch noch die herkömmliche Bezeich. 
nung Sippar ohne Anführungsstriche, die man künftig für Tafeln aus 
Abu-Habba reservieren sollte 

Zu unseren Londoner Ediktfragmenten zurückkehrend, kann man 
beide als zu den „‚Sippar-Tafeln 
daß Ed. A-s A in Der, Ed. X dageg 

st. Trifft das zu, so wäre es vermutlich gleicher Herkunft wie Ed. S- 
Ed. A-s B, s. hier oben $ 1 

örig bet   chten. Es ist möglich,    
n in Abu-Habba gefunden worden 

  

Der Charakter der Edikt-Tafeln 

  

m Grunde genommen kann es uns ziemlich gleichgültig sein, aus wel 
cher Stadt des Königreichs Bal 

Vgl. Edzard, ARDör, $. 14 erster Absatz; $. 15 2, 
Vgl. De Meyer in Tell ed-Der 1 (1971), II: S. 53-58; 2 (1978), 8. 147-184. Später 

st ein Archiv mit mehr als zweitausend altbabylonischen Tafeln und Fragmenten ge 
n, s. vorläufig 1, 5. VIII 

  ylon die vier Exemplare von Edikten 
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kommen, wenn ihr genauer Fundplatz doch nicht topographisch feststeht 
und archäologisch bestimmbar ist. Nur das könnte uns nämlich im gün- 
stigen Falle die Frage beantworten helfen, der ich ratlos gegenüberstehe: 
mit was für einer Art Schriftstück — oder, vorsichtiger ausgedrückt, mit 
welchen Arten Schriftstück — haben wir es hier zu tun? Zu welchem 
Zwecke war jede der ursprünglichen vier Tafeln geschrieben worden? 

Waren es — da sie höchstwahrscheinlich nicht in der Hauptstadt Ba   

bylon gefunden worden sind und darum nicht etwa Konzepte von Edik- 
ten sein können — amtliche Sendschreiben der Zentralverwaltung mit 
dem offiziellen Texte des Ediktes? Oder am Fundorte von amtswegen an- 
gefertigte Kopien eines Sendschreibens oder gar private Abschriften ei- 
nes solchen? Dem Texte der vier Fragmente kann ich nichts zu dieser 
Frage entnehmen. Nur Ed. A-s A weist noch einen einleitenden Ab; 
schnitt auf, von dem aber wieder gerade so viel fehlt, daß ich nicht erken- 
nen kann, ob es sich um die Einleitung zum Edikt, also um einen Be 
standteil des Textes handelt oder aber um eine Art Überschrift des uns 
vorliegenden individuellen Schriftstücks. Ed. S-i, Ed. A-$ B und Ed. X 
fehlt der Schluß, der einen Hinweis auf den Charakter des Schriftstücks 
enthalten haben könnte 

Ein Vergleich der uns vorliegenden Fragmente miteinander ergibt eine 
Reihe von Feststellungen, die vielleicht für unsere Frage relevant sind. 

5. Ed. A-5 A 

Den drei mehrkolumnigen Tafeln Ed. $-i, Ed. A-s B und Ed. X steht 
als einzige Tafel ohne Kolumneneinteilung Ed. A-s A gegenüber. Es gibt 

auch nur einen Teil des — in Ed. A-s B offenbar größtenteils erhaltenen 
— Edikts wieder, während Ed 

Ed. A-s B den ganzen Text der betreffenden E 
   i und E. X ursprünglich wahrscheinlich 

    wie ikte umfaßten. Von 
den drei anderen Exemplaren unterscheidet Ed. A-$ A sich außerdem 
durch die merkwürdige Anordnung der Schriftzeichen in den Zeilen und 
die Schreibfehler, s. o. 2. Abschnitt $ 2 
Zusammengenommen machen seine Eigentümlichkeiten es höchst 

unwahrscheinlich, daß Ed. A-5 A etwa ein aus der Hauptstadt in die Pro- 
vinz gesandtes offizielles Schriftstück gewesen sei, 

  

Kleinere Tafeln ohne Kolumneneinteilung, die nur einen Teil eines 
längeren Ganzen wiedergeben, sind bei literarischen Texten gang und 
gäbe und kommen auch in der Omenliteratur vor. Solche Tafeln literari 
schen Inhalts habe ich, ohne es strikt beweisen zu können, immer für 
Schultafeln gehalten, unter anderem deshalb, weil ich mir vorstelle, der 
Wunsch nach Einteilung des Stoffes in Pensen habe ihre Entstehung ver 
ursacht. Die eigenartige Anordnung der Schriftzeichen in Ed. A-$A ken- 
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nen wir gleichfalls aus (sumerischen) literarischen Texten, wo sie offen 
sichtlich oft durch den Inhalt motiviert ist. Zur Illustration zitiere ich ein 
paar aufs Geratewohl herausgegriffene Beispiele: TCL 16 (1930) Nr. 40 
Pl. LXXXII-XCVII®*®); Nr. 64 Pl. CXXVI f.; Nr. 72 Pl. CXXXIX. 
CXLI (vom 12. XI. $-i 7); Nr. 79 Pl. CXLV f.; Nr. 80 Pl. CXLVII 
(nach $. 10 vom 11. I. A-5 8). BE 6/2 (1909) Nr. 130 vom 16. IX. Ammi- 
saduqa ... und sein Duplikat UM 5 (1914) Nr. 75 vom 30. III. Abi-esub 
28 scheinen mir hier nicht nur wegen ihrer Daten erwähnenswert, son- 

) 
Bei aller Vorsicht, die das Bewußtsein unserer allgemeinen Unkennt- 

    

  dern auch wegen ihrer Herkunft aus „‚Sippar 

nis uns beim Urteilen auferlegt, glaube ich behaupten zu dürfen, daß ein. 
Schriftstück mit den erörterten Eigenschaften kein amtlich-ofizielles der 

  

Zentralregierung gewesen ist. Zicht man noch seine Schreibfehler in Be- 
tracht, so möchte man an eine Schultafel denken. Dagegen spricht ab   
die ausgeschriebene Handschrift. So lasse ich es lieber bei der unverbind: 
lichen Qualifikation der Tafel Ed. A-$ A als private (Teil-) Abschrift ei 
nes offiziellen Schriftstücks bewenden. 

  

6. Ed. S-i und Ed. A-sB 
Beim Vergleich von Ed. S-i mit Ed. A-s B fällt am meisten die starke 

Übereinstimmung des letzten erhaltenen Paragraphen von Ed. S-i mit 
Ed. A-sB $ 21 auf, aus der hervorgeht, daß Ed. A-4 B bzw. sein Prototyp 
nicht ohne direkte oder indirekte Kenntnis von Ed. S-i oder dessen Pro- 
totyp geschrieben worden sein kann. Am chesten könnte ich mir das vor 
stellen, wenn ich beide Tafeln als in Babylon niedergeschriebene und von 
dort in die Provinz versandte amtliche Sendschreiben mit dem offiziellen 
Texte eines Edikts betrachte. Ihr Ursprungsort ist dann wahrscheinlich 
die königliche Kanzlei, ohne deren Archive der Urtext der Edikte Ed. 
A-s A+ B und Ed. X, offenbar nach dem Muster des Urtextes von Ed. 
S-i.oder cher eines späteren, ihm nachgebildeten Ediktes (vgl. B. A-e 1-5; 
B. 4 

Es gibt auch weitgehend miteinander übereinstimmende literarische 
Texte. Ich erwähne nur BRM 4 (1923) Nr. 1 vom 28. XI. A-s 11 und Ni. 
2552 + (W. G. Lambert und Millard, Atr. (1969), Tf. 1-6), vgl. S. 33 
dritter Absatz, der erste aus der Zeit unseres Ediktes, beide aus Abu: 

  d 1-2) konzipiert, nicht verfaßt worden sein kann. 

  

  

#%) Für inhaltliche Motivierung der Zeichenanordnung beachte (1) 1-35; 40-45; 48-62 
usw. Die Zweiteilung der Zeilen wird allmählich aufgegeben wie in Ed. A-y A 

°) S. Civil, RA 73 (1979), 8. 93 10. mit BE 6/1, 8. 65-77, und UM 82 (1922), 8. 218- 225, als Be 
zwei iterarise 

  Ien von Rechtsurkunden aus den „‚Khabaza collections”, denen dies 
'n Texte angehören     



142 2/8/3/86 

Habba?%%), Ich weiß jedoch 
und Ed. A-$ B ziehen kann. 

ht, ob man daraus Schlüsse für Ed. S-i   

7.Ed.X 

Wie schon oben, 2. Abschnitt $ 4 ausgeführt, ist der gesamte erhaltene 
Text von Ed. X in Ed. A-s B zurückzufinden, und zwar bei gleicher Rei 
henfolge der Paragraphen, 
die Zeilen. Er weicht in folgendem von Ed. A-s B ab: (a) Ed. A- B $ 15 

fehlt; (b) Textvarianten finden sich in $ A, III 4; 6; $D, IV 2° (zwei); $ 
F, IV 8°, 97; 13°. Die Textvarianten sind verschiedener Art 

()$F, IV 8‘, 
sung der Orthographie an die veränderte Aussprache zu werten, wobei 

aber ver     "hiedener Anordnung des Stoffes auf 

  na-me-e, statt Ed. A-s B $ 16, V 5, na-we-e, ist als Anpas- 

übrigens der Text mit der jüngeren Form nicht stets später geschrieben 
worden zu sein braucht als der mit der älteren Form. 

(2) uS-ta-ad-da x an, $ D, IV 2° Ende, statt [u]ö-ta-ad-da-an, $ 13, IV 29, 
ist wegen Beschädigung der Stelle unklar 

(3) $A, III 4, [$e(?)--Se-zu, statt $ 7, 11.42, 6-i%, offenbar Schreibfeh 
ler (zu statt des ähnlichen, aber deutlich von ihm verschiedenen 1); etwa 

  

Seifes, „‚sechsfach””, gemeint 
(9) $F, IV 13°, iera-dssi, statt $ 16, V 10, i-a-ds-si, Zeichenverwechs 

lung 
(&) $D, IV 2° Anfang, [u]s-[Ju-rfu], statt $ 18, IV 29, d-uf-surur, läßt 

sich nicht sicher beurteilen, weil der Kontext fehlt 
(6) $A, IIL6 Ende, i-mu-a-at mit Zeichen ma unter A geschrieben, statt 

87,114 
nicht bel 

  

a-at. Da Formen des Typus imuat im Altbabylonischen 
  gt sind, muß mu hier fälschlich für ma gesetzt?%) und die da- 

durch entstandene Unform dann nicht durch Rasur, sondern durch ein- 

  

faches Nachtragen des korrekten ma verbessert worden sein. 
(N $F, IV 9°, $-am ü kü.babbar lü kurun,.na, statt $ 16, V 6, 

kü.babbar Se Iü kurun,.na. Da sow 

  

Se lü kurun,.na als auch 

  1.,$.33 Anm. 1. Vielleicht darf 
uchieren, daß er zwei Frag 

mente, „‚Expl. B” und „„Expl. D", in Abu-Habba ausgegraben, das bessere, B, beh 
und das schlechtere, Ni. 2 ‚im Istanbuler Museum abgeliefert habe. Die F 
buchung des letzteren als „„Nippur-Tafel”" muß ebenso angenommen und erklärt we 
wie die von Ni. 632, ».0., $1 

Oder soll n 
davon", denken 

Für den ersten Text, „Expl. B"',s. Lambert, op 
man die dort zitierte Erklärung Scheils dahingehend re 

  

  

  

     
n den Text für korrekt halten und an "ie etwa „sechs   

Vielleicht darf man einen „‚u-a-1= Fehler” annehmen, d. h. ein Versehen, bei 
Iem der Schreiber zwar das richtige „„Fach” des u-x-1 = Silbenalphabets (s. M. Qi$ und 

H. Kızılyay, TTKY 7/35 [1959], $. 99-65 erste Zeile), hier mu-a-uı, wählt, innerh: 
Ies„„Faches” je      zweiten. Viele der vo 

als „u-ar4 = Fehler 
Zeichen, hier das erste statt 

Schreibfehler ließen sich glei        



Herkunft und Art von Ed. X — Orthographie der Edikte 143 

kü.babbar $e Iü kurun,.na aus Ed. A-$ Bin Urkunden vorkommen, 
nicht aber *kü.babbar Iü kurun,.na, dürfte der Text von Ed. X als 
Verhunzung der Lesart von Ed. A-$ B seitens eines unaufmerksamen 
oder der Sache unkundigen Schreibers zu werten   

Es fällt mir schwer, mir ein offizielles Amtsschreiben der Landesre 
rung mit den Fehlern (4), (6) und 

  

vielleicht auch (3), vorzustellen, 
aber äußerlich macht Ed. X eben so wenig den Eindruck einer Schultafel 
wie Ed. A-$ A, oben $ 5. Wiederum möchte ich mich mit der unbestimm- 
ten Einstufung des 

    

:d. X als private Abschrift eines offiziellen Schrift- 
stücks begnügen. 

Die vorherrschende Übereinstimmung zwischen Ed. X und Ed. A-s B 
und die Art der Abweichungen lassen die oben, 1. Abschnitt $ 5, nicht 
erwogene theoretische Möglichkeit zu, Ed. X sei von Ed. A-$ B oder ei 
nem Duplikat von ihm abgeschrieben und $ 15.der Vor   ge dabei irrtüm- 
ich übersprungen, was allerdings bei der Verteilung der $$ 14-16 auf die 
Kolumnen IV und V höchst unwahrscheinlich wäre. Vgl. überdies unten 
S. 293 zweiter Abs, 

Es braucht kaum ausdrücklich wiederholt zu werden, daß die hier 

  

gestellten Erörterungen nicht mehr als unsichere, verschwommene Ver 
mutungen zeitigen konnten. 

Vierter Anschnirr: Die ORTHOGRAPHIE DER EDIKTe 

1. Zweck und Umfang der Erhebung 

Die folgenden Beobachtungen betreffen ausschließlich die akkadischen 
Partien der Texte und die wenigen weder akkadischen noch sumerischen 
Eigen 

  

amen. Die Orthographie der — übrigens wenig umfangreichen — 
berücksichti 

gen, schien unnötig. Das könnte sich etwa im Rahmen einer — noch im- 
     n Partien, die nur Jahrnamen enthalten, hier zu 

mer schmerzlich vermißten — systematischen Behandlung des Phäno- 
mens Jahrname oder einer Untersuchung der allgemeinen (oder altba   
lonischen) Entwicklung der sumerischen Orthographie als notwendig 
und nützlich erweisen. 

Was mich veranlaßt hat, in SD 5, $. 6-12, die C 
A-s B ausführlich zu beschreiben, war der Zweifel an der im Museums. 

  

graphie des Textes 

Inventar angenommenen Herkunft der Tafel aus Nippur ($. 12 f. 1.) 
und die Hoffnung, im Zuge einer damals im Assyriologischen Institut 
der Universität Leiden in Gang gebrachten Untersuchung der Orthogr 

  

Phie des Altbabylonischen den wirklichen Herkunftsort der Tafel bestim- 
men zu können. Ob das möglich gewesen wäre, ist nicht zu sagen, weil    



144 2/8/4/$12 

die Untersuchung abgebrochen wurde2®°). Es scheint mir jedoch sinn- 

  

voll, die Beschreibung ihrer Orthographie als Teil der allgemeinen Be 
schreibung einer umfangreichen Tafel beizubehalten, weil sie einen Bei    
trag zu der meines Erachtens nach wie vor dr   ngend erwünschten syste 
matischen Erfassung der Orthographie des Altbabylonischen liefert 
Demzufolge wird im Folgenden Ed. S-i übergegangen, weil seine insge 
samt nur vierzehn akkadischen Zeilen keinen Einblick in seine Orthogra- 
Phie gewähren können. Wie in SD 5, $. 6-12, aber hier aus rein prakti- 

  

schem Grunde, wird die Orthographie von Ed. X anhangsweise zu der 
von Ed. A-s dargestellt. Was letztere betrifft, glaube ich Ed. A-s A und 
Ed. A-s B als Einheit betrachten zu dürfen. Die in dem viel un 

  

ngrei- 
cheren B nicht duplizierten Partien von A weisen nämlich dieselbe Ortho- 
graphie wie B auf; in den geringfügigen Partien, die sowohl in A als in B 
erhalten sind, weicht B zweimal von A ab, s.u. $. 148 $ 4 C. b); 150 
unten, jedoch findet sich die gleiche Abweichung bzw. eine Abweic    
der gleichen Art auch innerhalb von B selbst, sodaß man es hier nicht 
mit verschiedener Orthographie, sondern mit Inkonsequenzen innerhalb 
der beiden Exemplaren gemeinsamen Orthographie zu tun hat 

2. Syllabar des Ed. A-s 

Soweit der Text phonetisch geschrieben ist, und das ist er zum größten 
Teile, verwendet er Zeichen für Silben des Typus ın nur sparsam und 
gibt solche Silben meist durch zwei Zeichen, nämlich je eines für Silben 
der Typen vı und ın, wieder. So findet man die folgenden einfachen 
Zeichen?) 

I. Vokal 

  

oh ARs B IL 3, in PN; ü nur für „und 

II. Vokal + Konsonant 

ApBIvaııs | |ABIVSol| m Ars ER) h ww \asın s|| f 
ublp udlt 

ab BI 39; [IV 26]| ad/t | ah BIV :) aklq 

  

  

  
) Es handelt sich um die von P. C. Couprie begonnene Inauguraldissent 
nix 6/2 (1960), S. 35, ausgesprochene Hoffnung, Teile von ihr posthum ver 

lichen zu können, ließ sich nicht verwirklichen. Die Au 
umfangreichen Stellensammlungen in Coupries Nachlaß fanden, verraten dem nicht 

ngeweihten nicht, wie er sein Material zu gebrauchen plante 
Aufgenommen sind nur vollständig erhaltene oder sicher ergänzbare Zeichen. Be 

Iegselen sind nur bei jenen Zeichen angegeben, welche weniger als dreimal vor 
Klammern deuten, soweit möglich, an, daß das gleiche 
Silben wiedergibt. Auffällige Lücken wie 

gen Umfange bzw. aus der Unvollständ 

      

   
  

  

hriftzeichen verschiedene 

    

    Textes leicht zu erklären  
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al B III 29; IV 25 |am | an| ar | aslslz; a a 
d | eBIV36]| »A vs. 14 

il ir f|vsevs2|% 
ul ur WBV24|w   

  

III. Konsonant/Halbvokal + Vokal 
iaARs. 21’ | ka Ia 

    ke BIV 38] \ ARs. 19 

s|a ki J\ RfWARSS=-BILSin PN 

       

  

  

a | ?« a| sa 
neBV17|peBvIıal [ge 

ni pi JS If | s;sa vs. 11; 81126 
mu | ru PuBV 11; 12|qü | mul su 

7 A Va. 18; Re. 17° | da |ia 
se BIV 36; VI13\ | |twARS. 18; BIV4 
A Rs. 10° | 

si su| tu 

fey ARs. 17%; BIIL 14 | we 
wi A Rs. 167; B V 36 
wu zu B II 43; V 2928) 

Wie die Tabellen zeigen, wird nur ein einziges wirklich mehrdeutiges 
Zeichen gebraucht, nämlich xı = ni; i; If aber mit den Lautwerten i und 

!i kommt es nur je einmal, und zwar in der stereotypen archaischen 
Gruppe i-/fim PN A Rs. 5° = BII3 vor. Bei den übrigen mehrdeutigen 
Zeichen handelt es sich um solche mit einem in der altbabylonischen Zeit 
oder allgemein üblichen Spielraume der Lesung wie 

) Ich wage mich nicht in das Sibilanten-Labyrinth Landsberger, MSL2 (1951), S 
281.b); Gelb, MAD2(1952), 8.511. - MAD22 (1961), 5. 37 1.; Goctze, RA 32 (1958), 
. 187-149, in Bausch und Bogen abgelehnt von von Soden, AnOr 47 (1969) $ 30 a; Arc 
Or. 28 (1959), 8. 321-335, weil ich keinen Ausweg aus ihm sche. Meine Umschriften pi 

zu und afjazzu implizieren deshalb keine verbindliche Aussage über die Art des I 

  

  

   
  

   Doppelkonsonanten, über die ich noch stets oh im 
Rahmen der traditionellen Umschrifisweise nur, daß der Schreiber meines Erachtens 
nicht die von modernen Grammatikern erschlossenen Formen *pihassu und "alas, vgl 
nur von Soden, AnOr 33 (1952) $ 30 £., wiedergeben wollte. Das folgere ich bei einem 
Vergleich von deraak-ki-su (für wrakkisu), B TIL 15, und im-ma.ak-ku-su (für immakkus), B 
IV 40, mit piefaraz-zu, B II 43, und aa-ar-zu, BV 29, aus dem Umstande, daß Homo- 
Phone in Ed. A-g fast völlig fehlen, s.0. im Text 

Ergebnis nachgrüble. Sie besage 
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au = ab und 2s (Nordbab. und und 6; gi     

      

  

  

Mari”) 
ab; eb; ib; (u) PL = wa; we; w 

AS = af und rum Sı = und lin 
Az = as; as; az TE = teund fe, 
us und za = saund za 
m = bi und pe; pi zu = siund 
nu und pu 

Die sogenannte Homophonie, d.h. die Wiedergabe einer Silbe bald 
durch das eine, bald durch ein anderes Zeichen, kommt gleichfalls nur in   

sehr beschränkten Maße vor. Im Falle von ü neben ı ist sie nur schein 
bar, weil ü ausschließlich für das Wörtchen „‚und”” gebraucht wird. Zu i 

    
  

neben i und Zf neben Zi s.o., zu ds neben as und si neben sis.u., $. 150.4 
Abs, 

IV. Neben diesen Zeichen für Silben der Typen Vokal; Vokal + Kon 
sonant und Konsonant + Vokal findet sich eine bescheidene Anzahl von 

   Zeichen für Silben des Typus Konsonant + Vokal + Konsonant, insge 
samt achtzehn. Zwölf davon dienen ausschließlich zur Schreibung der 

  

auf -m endigenden Endsilben von Nominal- oder Verbalformen. 

kam B III 10; 35 IV 520) 
im | rims2e) ARs. 10° 

  

kum B II 32 

  

  
  [sm B III 26? tum B III 19; V 28   

Die übrigen sechs, wovon zwei wiederum für Silben, die auf -m ausge 
B 113, im PN 

dam-gi-i-Iäu; har in ma-har?%); ka[b] in kab-tim, B IV 37; far in Jar-r 
hen, erscheinen 

  

festen Verbindungen dam, A Rs. 3 

    

      k-ki, aus dem Sumerischen     >g-mu 
Außerdem noch das Zeichen bar im nicht akkadischen Ortsnamen 
bar.zi.paki, B III 24. 

) Aber a-palaam, BI 43. 
*") Mit diesem Ansatz, der sich bei Thureau-Dangin, Syllabaire (1926) und Homo- 

phones (1929), nicht findet, folge ich ohne Überzeugung von Soden-Röllig, AnOr. 42 
(1967) Nr. 1. Lieber würde ich einen „‚Kasusfehler” annehmen, wie Sumer 7 (1951), 8 
137 Z. 137, ihn uns nahelegt: üs-karum ... taal-li ir-ke-rum (sel). Merkwürdigerweise 
lautet das Doppelbeispiel BIN 7 (1943) Nr. 208 Z. 13 - Nr. 209 Z. 13 sirim-daat Jar-aum 

wie hier und ist vom 4.XIIL.A-$ 13 datiert 
) Ansatz als [sijm vom Ergänzungsvorschlage abhängig, s.u. S. 220 zweiter Abs. 

») Aber uf-tarhararnasicma, B IV 6 
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3. Ideogramme und Determinative im Ed. A-s 
Die vorkommenden Ideogramme dienen bis auf 3. kam, B V 18, zu 

Wiedergabe von Substantiven und gehören ausnahmslos zum festen Be 

  

stande der administrativen Terminologie. Ihre relativ hohe Anzahl dürf 
te durch den Inhalt unseres Textes bedingt sein. Die folgende Liste ist al 
phabetisch geordnet?®) 

äb, BIV 6. —äb.gud.bi.a, BIV 12. — aga.u8?”t). — arad?®), B 

    

  

  

    

  

    

V 36. — dam.gär. — dingir. — dub. — dumu, mit folgendem 
Ortsnamen, „freier Bürger von ...”. — &; €.bi.a, pl., B IV 35. 
&.gal. — enku s. zac.ua. — ganba s. ki.lam. — geme, BV 36. — 
GiR.ARAD s. Sacın. — gü.un; gü.un.bi.a, A Vs. 7. —igi...gäl, BIV 
17;19. — ....kam, B V 18. — kar; kar.bi.a, A Vs 12. — kaskal, B 
1I13;8. — ka8, BV 11. — k[i.la]m2®), BIIT30. — kü.babbar, auch 
mit phonetischem Komplement. — ku. — ıAr.bi.a. — lü, B II 
27;36; lü.met, A Rs. 18°, B II 37°; siche auch Determinative. — Iü 
kurun..na, B V 6. — mä$. — mu, B V 18. — munus, s. sat 
pa.te.si.meß A Vs. 5. —ri.ri.ga. — sarlü kuruny.na. — sig, BVI 

2. — sipa. — SAGIN, B VI 10. — Gerste”, auch mit phonet 
Kompl. — $e, ein Gewicht, BIV 17. — 3e.gi8.1, BIV 36. — su.ua. — 

soweit zu erkennen, s   si.ig.mes, A Vs. 6, at u].sli.ilg, B IV 
12, und [s]u.si.ig, 24. — tab.ba, B III 3; 8. — u, B IV 17 
[us]-udu.bia, BIV 13. — uku.uß lies aga.uß. — urz.ra?”). — 
BIV 19; 20°; üz.bi.a, BIV 13. — x.bi.a, BIII27. — [za0].ua®®), B 
IV 36, 

Phonetische Komplemente sind bei den Ideogrammen selten und un- 

    

    

regelmässig gesetzt. So hat kü.babbar, das an sechzehn Stellen vor 
kommt, nur zweimal eines, kü.babbar“”, A Rs. 12°; BI 8”. Dagegen 
steht $e nur dreimal ohne Komplement (als Akkusativ), aber elfmal mit 

) Belegstellen sind nur bei Ideogrammen angegeben, welche weniger als dreimal 
vorkommen. Die sumerischen Daten A Vs. 15-21, A Rs. 35° = BIl 1-4 sind nicht 
berücksi 

Zur Lesung s. Landsberger, JCS 9 (1955), $. 122 Anm. 14; vermutet schon von 
Walther, $. 173 Anm. 3. 

) Aa Tafel VIIY2 - 40 Z. 205-216 und 217-221 (MSL 14 [1979], 8. 502) unter 
zwar säuberlich nıra, von nıTa,x kun, nicht aber die alıbabylonische Kursive 

jemeinen habe ich in diesem Buche aus (tadelnswerter) Bequemlichkeit wıraz und 
Stra, x kur ohne Unterschied mit ir umschrieben, was nach Aa Z. 205 f. nur für vıra, in 

Ien Bedeutungen gitmälum und elum korrekt wäre, auch in PNN des Typus warad + Got 
tesname, wo Aa Z. 218 urda: Nt7A x KuR durch das merkwürdige rur-da—'nanna 

VS 16 (1917) Nr. 111 2. 1 

  

      

    
) Zur Lesung kilam oder ganba vgl. Landsberger, MSL 1 (1937), 8. 26 Anm. zu 

2.172 
*) Zu dieser Lesung von yan.ra = bubullum s. S"-Vokabular Fragment A Z. 6 

Landsberger, MSL 3, 8. 51 
) Lies enku nach Landsberger, MSL 4, $. 15 Z. 26 und Bemerkung dazu  
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einem solchen, nämlich siebenmal im Akkusativ $e®", viermal im status 
  constructus $e‘. Man könnte beide Zeichengruppen auch phonetisch 

‚am und e-elesen. Niemals ohne Komplement steht dub, das in den For- 
men dub-pf, A Vs. 1; 13; Rs. 2°; B II 37; dub-pi-ma, BI 16°; dub-pa- 
am, B1 12°; 11 28; 29; dub-pa-fu, B 1 15°; II 40; III 5, vorkommt. Ich 
glaube es im Altbabylonischen trotzdem als Ideogramm betrachten zu 
müssen, weil es meines Wissens dort nur bei der Wiedergabe der Wörter 
tuppum, tupiarrım und dessen Ableitungen gebraucht wird. Schließlich 

  

B 1142, ein phonetisches Komplement auf 
Als Determinative finden sich Id vor Volksnamen, I akkadi; I 
  ü, und vor Berufs- oder Standesbezeichnungen, Iu ba[bbi]li, B V 26; 

Id muaddinulim/um, \& muskönim, B IV 38, 1 rä’ibänum, A Vs. 13, sowie 
Id.me$2%) Si-bi-fu, ARs. 18°; BIV 3 
tenamen außer 

  

  und xı hinter Länder- und Städ- 

    

nu-um-hi-a, BV 25;37. Eigentümlich ist das Pluralzeichen 
met in na-we.mes, A Vs. 7, für das na-wu-um. me3 bei Dossin, Melan- 
ges Dussaud 2 (1939), S. 986 f. Anm. 1, als Parallele genannt werden 
kann. 

  

  

4. Orthographische Regeln in Ed. A-4””) 
Die Genauigkeit, mit welcher Konsonantenverdoppelung geschrieben 

wird, ist skrupulös zu nennen 

  

A. Doppelkonsonanz, a) in Wortstämmen bzw. Wörtern: al-sa-az 
BV 29; Ki-ite 
im, B IV 2; it-ti, jum-ma; b) in Namen: am-mi—d 

BIT 2; am-mi—sa-du-gä, A Vs. 18 — 1 ak-ka-d 
3 — Sirtu-ul-lumk‘, B III 26. 

B. Zusammentreffen zweier gleicher Konsonanten, a) durch Enklise 
m-ma, B III 30; $a-ni-im-ma, B II 34 

b) im Niftal der primae r: in-na-di-in, B III 38; VI 3; in-na-ad-di-nu-Su-x- 
x, B III 28; in-na-ad-di-in-Fu-nu-Si, B III 31 

©. Doppelkonsonanz durch Assimilation, a) des Wortauslauts 1) an 

  m, B VI 4; Sar-rum; <za> g-mu-uk-ki A Vs. 13 — an-ni 
Hana, A Vs. 15; Rs. 4° 

5 16 ak-ka-di-i; 16 a 
     

    

    
mu-ur-ru-d; 16 a-mu   

  

das folgende Wort: af-fum; 2) an ein Enklitikon: mi-im-ma, B IV 1 — i 
ub-ba-am-ma B IV 4; 3) an ein Suffix: af-fa-az-zu, B V 29; pi-ha-az-zu, B IL 
43; 

b) des Stammauslauts an ein Bildungselement: 3a-ad-du-ut-t[i], A Rs. 
Tas) 

©) Im Wortinnern bei Verben und Verbalabstrakten: 1) im Niftal: ik 
ka-öi-i, B VI 5; im-ma-ak-ku-is, B V 2; 4; im-ma-ak-ku-su, B IV 40; i-ja- 

  

  

) Oder Ideogramm = auil? 
) Berücksichtigt sind nur vollständige oder sicher ergänzbare Wörter 
) Aber [laad]-du-tim, B II 6,  
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ak-ka-an, B V 19; if-Ja-ds-si, BIV 35; — in-ne   ib, BVL T; ib-berep-pt, B 
TIL 5; 2) bei primae n: ad-di-in, BI 31; 35; ad-di-na-kum, B 11 32; id-di-in, B 
11 27; id-di-nu-ma, A Rs. 14; BI 117; III 10; ik-ki-ru, B II 38; 41 — usa 

n, B117%; V 13; d-3a-ad-di-in 
Rs. 9°; Zu-ud-du-nim, BIV 
34; uF-ta-ad-da-na, B IV 23 
Rs. 17° 

D. Konsonantenreduplikation, a) im Nomen: ser} 

    

A RS. 8°; BIS; i-Sa-ad-di-nu-ma A 
  

  

28; mu-Sa-ad-di-nu/num; wf-ta-ad-da-an, B IV 29 
ja-ad-du-ut-t[i], A Rs. 7° — ma-as-sa-ar-tim A     

tam, BIV 36; 
b) im Verbum, 1) im Durativ der Grundform: i-ma-ah-ha-ru, B IV 15; i 

    

Pa-al-Ja-ru, B III 32, i-5a-ag-gd-lu, B V 7 — i-na-ad-di-in; i-na-ad-di-nu, B 
VIIS— i.ikla-ak, B V 19 — i-it-t-ig-ma, BIT 12 — d-ub-ba-lam, BU 39; 

IV 5; drub-ba-lu-nim-ma A Rs. 19° — igd-ab-bu-ma, B II 39; i-ra-al-i, B 
III 13; i-3a-ds-si, i-Ja-as-st, 2) im Punktual der Gt-Form: il-te-eg-qu-ü, A 
Rs. 18°; 3) in der D-Form: ü-ra-ak-ki-su, B III 15 — iu 
4 — i-waral-sa-ru, BIV 11; d-wa-al-seru, B III 41; wu-ufSura, B III 20 
deus-Su-ur; u-Su-ra-am A Vs. 9 — ü-ma-al-lu-ü, B III 29; irta-ar-ru A Rs 

1°; 4) in der Di-Form: i-teeb-bi-bu, BIV 4 — um-tal-tui, B IV 25; 5) 
in der St-Form: uS-ta-baar-ra-si-ma, B IV 6 — w-ta-at-tu-ü, ib.; 6) im Du- 
rativ der N-Form: im-ma-ak-ku-is, B V 2; 4; imma-ak-ku-su, B IV 40; i8 

BVI9— in-na-ad-di-in-funu-Si B IIT 31; in-na-ad-di 
B II 28 — ib-be-ep-pt, B III 5; d-ia-ds-si, BIV 35 

Bei d-wu-i, A Rs. 20; BIIAO, wohl = *uwwü, bietet das Syllabar kei 
ne Möglichkeit zur Angabe der Doppelkonsonanz. Den einzigen Fall, so 

  

    ba-am-ma, B IV 

  

          

  

weit ich sehe, an welchem sie ohne erkennbaren Grund unterblieben ist, 
B 1132, für addinakkum 

Vokallänge wird meistens durch ein Vokalzeichen besonders angedeu 
  bildet ad-di-na-kum, 

tet, wenn sie durch Kontraktion zweier Vokale entstanden ist; 1) am 

    

Wortbeginne: i-il-tum i-il-$u-ma, B V 28; 2) im Wortinnern: i-maa-at   

3) am Wortende: I ak-ka-du-i, 1U ak-ka-di-i; Iü a 
ur-ri-i; na-wee, BV 5 (<* nawä’r), aber na-we-su, B IV 40; lege-e, A Rs, 
19°; ra-bi-i, BIV 37; i-lii, BI 44; 
ui, BIII 29; um-ta-al-Iu-ü, BIV 2: ii, A RS. 18°; b-wurü, Rs. 
20°, B IT 40; ü-se-su-ü B V 18; u na, B 
1139. Sie ist regelmässig nicht angegeben in geschlossener Deklinations- 

     

  

wi-i-ma, A Rs. 167; il-giei, d-maral- 
    il-te-g 

  

gu 
a-at-tu-ü, B IV 6, aber i-gd-ab-bu     

silbe mit kontraktionslangem f, das bei Wegfall der Mimation in ra-bi-i, B 
IV 37, als solches geschrieben ist: a-hi-im, B IV 39; an-ni-im, B IV 2; 5a 
ni-im-ma, B II 34, stehen für ahfm, annfm, fanimma; sowohl die eine wie die 
andere Gepflogenheit sind übrigens auch sonst die Regel, vgl. von So- 

  den, Gram. (1952) $ 7 e. Sogenannte Pleneschreibung findet man 
außerdem noch in pf-i (st. cstr.); il-q6, B III 39, und il-gö-e-ma, B III 36, 
aber me-el-gö-tim, BI 10°; II 30 
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Das bekaı 
mein früh verstorbener Schüler Couprie in seiner Dissertation, s.0, 

  

'e „überflüssige”” Vokalzeichen am Wortbeginne wollte 

Anm. 283), auf ebenso einfache wie überzeugende Weise mit der früh- 
altbabylonischen Einführung der orthographischen Andeutung von Kon- 
sonantenlängung (,‚Doppelkonsonanz’”) erklären. Die folgenden zwei 
Paare von Beispielen sprechen für sich selbst 

altakkadisch a-ga-5i?”); i-Ia-ak%) 
altbabylonisch a-g4-ab-bi; i-il-Ia-ak 

  

  Dementsprechend finden sich von Verben pri aleph i-il-la-ak, B V 19; 
q-ma, B III 12; ü-ub-ba-am-ma, B IV 4. Weniger gebräuchlich ist 

sonst diese Schreibung bei Verben lam, B 1139 
IV 5; drub-barlu-nim, A Rs. 19°; d-uf-Ju-ur, B IV 29; 34; V 2; ferner, wie 
üblich, d-ul 

  

  

  

1ae waw, hier ü-ub 

    

    
  

  

     
   

Mimation beim Nomen und -m des Ventivs sind im allgemeinen vor 
handen. Die Mimation fehlt stets bei Id akkadi/f und lü amurrü/t sowie 
bei Id ba-a[b-bi]-li, B IV 26, das schon wegen seines Determinatives Sin- 
gular ist (der einzige vergleichbare Plural im Edikte wäre lü.mes$ si-b 
fu, ARs. 18; B 1137), und bei m[a-an(?)]-za-2a-ni, B V 31; VI6. Die übri- 
gen Fälle von Fehlen der Mimation folgen keiner Regel: Iü mu-fa-ad-d 

„A Vs. 14 (sic), BI67; V 9, gegen [Iü mu-sa-ad-di]-nu-um, A Vs. 10; B 
1123, (und Id mu-Sa-[ad-d) i-nim, B IV 27); S[i]-mi (Genet. Sg.), B 1133 
gegen &i-mi-im, B III 3; 8; 30; 34; IV 7; ka-ni-ki, B IV 2; 7; 9 (alle Genet 
Sg.), aber ka-ni-kam, B III 10; 35; dub-pf (Genet. Sg.), A Vs. 13; B II 
37, aber dub-pa-am, B 112°; 1128;29; l-g6-e, A Rs. 19°; Sa-ad-du-ut-t[i] A 
Rs. 7°, aber [a-ad]-du-tim B IL6. Das -m des Ventivs fehlt beim Dativpro- 
nomen von in-na-di-in-iu, B III 38, und in-na-[ad-d]i-in-Su-nu-Si, B III 31 

Schreibfehler sind in Ed. A-g A häufig, s. o., 2. Abschnitt $2 Ende, S 
134. Dagegen ist aus Ed. A-s B nur ein einziger zu verzeichnen, und 

  

    
  

  

  

zwar aus einem syntaktisch verwickelten Satz, der den Schreiber offen 
bar irregeführt hat, i-zi-nu, B III 35, wofür izib zu lesen ist 

Das Syllabar der Exemplare A-s A und A-s B ist durchaus einfach und 
klar (5.0. $ 2, S. 144 ff.), seine Verwendung höchst konsequent und 
zweckmäßig, die Orthographie bemerkenswert deutlich und fest. Abge 
schen von Ungleichmäßigkeiten bei der Mimation und der phonetischen 
Komplementierung von Ideogrammen bemerkt man nur bei zwei Wör 

tern ein Schwanken in der Schreibung: aus Exemplar A: i-1a'.as-st, A Vs. 
11, gegenüber i-a ARs 
[und B17 

    

  

aus Exemplar B: i-ja-as-st, B II 26 
: B V 10, vgl. if3a-ds-si, B IV 35,    

  

) Gelb, MAD 3 (1957), 8. 
) Gelb, MAD 3 (1957), 5. 
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und wu-uf-Su-ra, B II 20, gegenüber d-w-fu-ur, BIV 29, 34; V 2, und ws 
[uw], BIS; r, B V 34 (so wegen des vorhandenen Raumes zu     

  

5. Die Orthographie des Ed. X. 

  

Soweit feststellbar, stimmt das Syllabar des Ed. X vollkommen mit 
dem von Ed. A-$ überein; hier noch das Zeichen tab in dem (in Ed. A-s 
nicht erhaltenen) Worte itab-ba-al, V 10 

Was Ideogramme und Determinative betrifft, weist Ed. X noch das 
Ideogram erim, IV 7° (Variante zu Ed. A-s BIV 35) und raı..ov, IV 3°; 
17°, statt ıAu.bi.a von Ed. A-s auf. Bei a-mu-ru-u, III 7 = Ed. A-s BIT 
1, fehlt das Determinativ, das aber aus Raum; 

  

ünden wohl bei dem vor 
  

  gehenden [14] akkadü zu ergänzen ist   

Die Orthographie von Ed. X stimmt im allgemeinen mit der von Ed. 
A-s B überein. So findet man auch hier den kontraktionslangen Voka 

bu-ma, III 1° = Ed. A-s BI139, die Mi 
nicht geschrieben in ak ru, I7 = Ed. A-s BIIT 1; [el 
mi, 119, vgl. A-s B 1133. Aber Doppelkonsonanz w 
fällig angegeben wie in Ed. A-4 B: amu-ru-u für am 
BIT, 

Die Textvarianten des Ed. X gegenüber Ed. A-s B sind ob 
nitt $7, 8. 142, besprochen 

nicht bezeichnet in i-gd- 

  

   a-du-iü a    

  

‚4 hier nicht so sorg- 
rü, 17 = Ed. Ars 

3a-ds-si für iassi, IV 7°; H-Sa-ka-an für itakkan, V 

  

      

  

     
  



 





NEUNTES KAPITEL 

DER TEXT DER EDIKTE ED. $-I UNDED. X 

Erster Anschnirt: Der Text nes En. $-1 

Umschrift‘%') und Übersetzung 
(Präambel, Vs. (I) 1-10]      
Datum, Vs. (1 1-10 

17. [itu s]ig, u, [x.kam] 
[m]u sa-am-s[u—i-lu-na lugal(.e) 

ud kfi 1Ju[gal gub.ba(.a)] 
f{d bur.sag didli.bi(.ta)] 

  

  

be.n[un be.gäl.bi    
täm.tüm* [ki gub(.ba).ne.ne] 

8°. igi an d*inan[a.ka.se] 
7. &mab 

  

10°. mu.un.gi.[na.a] 

  

  

   

  

  

  

$ vs. (Di 
11”. LaL+upa.te.si sipa* [Fu.si.ig 
12%. na-we u 'na-"af [gü.u 
13°. af mi*-(fa-ra-am] 
14°. kun *ud-*s[u-ur/ra 
15. 16 mu-Ja-*ad-[di-nu-u 
16°. ana € na-*a} [gü.un] 
17 *-[Baas-si] 

$2. 18°. (Nulm-ma ......], Rest der Kolumne abgebrochen 
83%, Rs. (VID 17 

I”. a-na kü.babbar ifn]-na 

  

    3°) Nach dem Erhaltungszustande des Fragments im Sommer 1960 und währen 
nachfolgender Kollationen, für die ich Frau Hatice Kızlyay bestens danke. Anfang 1977 
waren weitere Teile der beschriebenen Oberfläche abgefallen, wie die Photographien un« 
die Kopie zeigen. Ein vorgesetztes Sternchen kennzeichnet die 1977 ganz, 

  

  

  

hen die teilweise verlorenen Zeichen.  



    

      

           

           

  

Ed. S-i Umschrift und Übersetzung 1 

  

   

    

Datun 
"°[x.] III. % Jahr: König Samsu-iluna !9° befestigte 3 einen kup- 
fernen königlichen „‚Standplatz' zelne Flüsse und Berge, 

die Fruchtbarkeit (und) Überfluß 6 bringen, ihren’) „‚Stand 
platz”, 7° [im] erhabenen Tempel E-[ vor Anum und 
Inana ® zum Bestaunen [......] 

sı 
Zu begleichende Rückstände des Lehensbauern, Hirten 

Abdeckers,] 1?" im Sommerweidegebiete Beschäftigten und ‘Er 
tragbringers’ 4 sind erlassen, 19° weil der König die Gerechtig. 
keit 1# wiederhergestellt hat; 19° der Eintreiber 19° 17° ergreift ge 
gen die Familie des ‘Ertragbringers’ keine Zwangsmaßnahmen. 

s2 Wenn [ ] 

(Wenn ein Sklave ) ! für Silber verka 

  

Dienst 

  

) Vermutlich auf die zwei in Z. 8” genannten Götter zu bezichen
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2%. ü-lu a-na ki-i-sa-t[im] 
3°. ik-ka-siils] 

  

  

      
Weiter unbeschrieben, dann abgebrochen 

2. Der Beginn des Ed. $-i 
Die Vermutungen über den Beginn des Ed. S-i, die ich in meinem AS 

16, 
veröffentlichte Ed. A-s A nicht voll bestätigt worden. Zwar weist der 

  

rechts 3.; 8. 228 rechts, geäußert hatte, sind durch das später 

nunmehr praktisch komplette Beginn des Ed. A-s drei Datierungen auf 
aber sie kommen im Kontext zweier Paragraphen vor. Die ersten beiden 
definieren in $ 2 die Entstehungszeit der Rücksti   nde, die nicht abgetra 

  ‚gen werden müssen, als a tu mu A adi itu 14a mu B, „die von ... bis 
  

(entstanden sind)”, die dritte gibt in $ 4 einen (bereits vergangenen) 
Stichtag an; von diesem Tage an (iu itu XIIL[u, 2.kam] sa mu C, so 
in Ed. A-s A) vorgenommene Schuldeneintreibung wird rückgängig ge 
macht bzw. bestraft. Dagegen bildet in Ed. S-i das Datum Vs. 1"-10° ei 
nen in Querstriche geschlossenen eigenen Abschnitt ohne irgendwelchen 

3esetze von Einuna” (E. D 1), die 
eichfalls solch ein Datum aufweisen, mit dem jedo 

weiteren Text. Das erinnert an die „ 
gl der Text beginnt, 
Exemplar A 11-7, AASOR 31, $. 187. Auch in Ed. S-i muß der eigentli 
che Text, nämlich die Samn 

  

    

  

lung der einzelnen Bestimmungen, in Vs. 
11° nach dem Datum anfangen. Das darf man mit Zuversicht auch dar 
aus folgern, daß der Abschnitt Vs. 11°-17° inhaltlich mit Ed. A- A $ 1 
übereinstimmt, und daß andererseits die darin verfügte Maßregel auch 

  

im Briefe des Samsu-iluna über seinen Gnadenerlaß beim Regierungsan- 
tritt (B. S-i 1) an erster Stelle genannt wird. Ich bezeichne deshalb den 
zweiten erhaltenen Abschnitt des Fragments, Vs. 11-17, als $ 1 

Bestehen bleibt zwar meine fast selbstverständliche Vermutung, AS 
16, $. 228 rechts, Ed. S-i habe mit einer Präambel begonnen. Dafür bie- 
wer 
spiel, aber mit seinen nur vier Zeilen weist es uns keinen Weg zur Ergän- 

  

SANS. 1-4 jetzt ein — wegen der Textlücken unklares — Bei- 

zung der etwa zehn Zeilen, die in Ed. $-i für eine Einleitung zur Verfü 
gung gestanden hätten  
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barkeit # genommen ** oder aber als Pfand 5° überlassen worden 
57° wird seine Freiheit 

  war, cht wiederhergestellt 

3. Der Name des Jahres Samsu-iluna 8 

  

Vs. 17-10 ist nach wie vor die einzige mir bekannte 
sion des Jahrnamens Samsu-iluna 8, weshalb mir keine Duplikate die 
Lücken der unvollständigen Zeilen 7°-9” schließen helfen 

  

Vs. 3°. Außer aus den Jahrnamen Hammu-rabi 13; Samsu-iluna 8 
und 9 a; Ammi-ditana 15; Ammi-saduga 13; 14 a; 17 (die vier letzten 
auch für Vs. 4° heranzuziehen) kenne ich urud ki lugal gub(.ba) nur 

  

noch aus einem altbabylonischen Vorläufer zu Hb 11, MSL 7 (1959), S. 
226 Z. 196; vielleicht sachlich verwandt mit dem bald folgenden, mir 
sonst unbekannten urud ki en gub, S. 227 Z. 198. Mangels Koordina. 
tion mit archäologischen Objekten kann ich mir keinen rechten Begriff   

  Jahrnamen geschilderten Vorgange machen. Mit der Über 
setzung der Wörter folge ich Poebel, BE 6/2, S. 59 Anm. 1, dessen Darle- 

gung mir im Prinzip überzeugend scheint. $. jetzt Ellis, BiMes. 7 (197 
S. 29-34 

Vs. 47. Der größere Teil der folgenden Belege unseres Jahrnamens — 
Vollständigkeit nicht angestrebt — bietet die (hier ergänzten) Wörter in 
der von Ungnad, RIA 2, S. 182 rechts unten f. 153. an 
henfolge bur.sag fd didli.bi(.ta)’®): Formel 153 in Liste B, RIA 2, 
S. 168 rechts, -; C, S. 169 rechts, -; G. 8. 171 rechts, -; CT 6 (1898), 33 a 
2. 37, -; BA 5/4 (1906) Nr. 23 Z. 23 f., +; Nr. 242. 24 1 BE 6/2 
(1909) Nr. 80 Z. 19 (1), -; TSifr (1931) Nr. 80 Z. 32, -; Nr. 82 Z. 28, [] 
Nr. 83 Z. 28, -; VS 18 (1973) Nr. 8 Hülle Z. 23, +; YBT 12 (1979) Nr 

294 Z. 18, []. Di ke 
didli.bi(.ta) findet sich noch in TCL 1 (1910) Nr. 125 Z. 22° f., + 
TSifr Nr. 81 Z. 21 (nach Charpin, Archives familiales, S. 263), []; Nr 

    

benen Rei   

  

  

hier vorliegende umgekehrte Reihenfolge fd bur.sag       

Zitate mit folgendem + = didli.bi.ta; mit - = didli.bi; mit | ] = hinter 
didli.bi abgebrochen. 
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82 aRs. 13°f. (nicht bei Charpin, S. 264), -; TEBA (1969) Nr. 23 Z. 14, 
[15 YBT 12 (1979) Nr. 282 Z. 21, []; Nr. 288 Z. 22, []; Nr. 20022. 49, []; 
Nr. 293 Z. 15, -. Vielleicht spricht die akkadische Kurzformel mu sa-di-i 
ü na-ra-tim, BE 6/2 Nr. 81 Z. 15, für die Korrektheit der ersten Fassung. 
Angesichts der Unsicherheit der Zeitgenossen betreffs des Wortlauts des   

Jahrnamens scheint es mir überflüssig, über seine ge 
  © Bedeutung 

nachzugrübeln. 

  

Vs. 7°. Den Namen des Tempels kann ich nicht ergänzen, vgl. sofort 
zu Vs. 8°. Zur Ausdrucksweise „‚erhabener Tempel, E-.....,” vgl 
Ungnad, RIA 2, S. 190 f. [265] 

Vs. 87. Weihgeschenke für Anum und Inana scheinen sonst in den 

  

Ja 
ist kaum zu denken, andererseits von einem Kultus des Anım im 
IStartempel E-tur-kalama in Babyloı 

namen der I. Dynastie von Babylon nicht vorzukommen. An Uruk 

  

*) nichts bekannt 
Vs. 9°. Für denkbare Ergänzungen vgl. $L 449, 150 f.; AHw., 5. 1299 

rechts tabritum B. 

4. Die Vorschriften (,‚Paragraphen””) des Ed. S-i 

a) $ 1 Vs. (I) 11%-17° entspricht inhaltlich $ 1 des Ed. A-s A. Die ei 
gentliche Bestimmung über Erlaß der zu begleichenden Rückstände von 
fünf Bevölkerungsgruppen hat in beiden Edikten den gleichen Wortlaut 
nur daß Ed. $-i für die Gruppen den (kollektiven) Singular, Ed. A-s A 
dagegen den Plural gebraucht und in der Orth 

  

  graphie leicht von Ed. A- 
$ A abweicht: rar + u hier Z. 11° statt LAL.bi.a dort Z. 5; na-af hier Z, 
12° und 16° statt <> und na-i dort Z. 7 und 11. Zur Begründung des 
Rückstandserlasses gebraucht Ed. S-i, Z. 13° £., die Formel afum lugal 

  

mifsaram>5)] ifkunu, Ed. A-$ A einen sonst nicht gebräuchlichen   inderen 
Ausdruck, der an B. S-i 1, Z. 8f., anklingt. Vs. (I) 11”. Zu pa.te.sis.S. 
338-349, zu sipa s. S. 186-188. 

Z. 12°. Zu nawim s. S. 319 52) 
Z. 13° und 167. Zu näs biltim s. S. 332-338, 
b) Trifft die Annahme Kap. 8 2. Abschnitt $ 1, 8. 132, zu, die Tafel 

habe ursprünglich acht Kolumnen und die Kolumne etwa 

  

fünfunddreißig Zeilen enthalten, dann fehlen zwischen Vs. (I) 17° und 
Rs. (VII) 1°, grob geschätzt, etwa zweihundertzwanzig Zeilen. Über ih 
ren Inhalt kann man nichts Gewisses sagen, wohl aber ein paar Betrach- 
tungen anstellen, auch wenn sie zu keinem Ergebnisse führen 

*) Vgl. Unger, Babylon (1931), $. 144 £, XV 
) Für zusätzliches an und Ed. X zur Formel gehört, scheint 

hier kein Platz zu sein      
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Da nicht nur $ 1 des Ed. S-idem $ 1 des Ed. A-s entspricht, s. soeben 
‚aphen des Ed. S-i Erhaltene Du 

plikat zum Ende des $ 21 des Ed. A-s ist, s. unten c), könnte man sich 
a), sondern auch das vom letzten Paragı      

Ähnliches für die verlorenen Paragraphen vorstellen, denen in Ed. A-s 
  hunderteinundneunzig Zeilen Text gegenüberstehen. Weitgehende Pa- 

rallelität von Ed. S-i und Ed. A-s scheint auch deshalb denkbar, weil die 
neun erhaltenen Paragraphen des Ed. X, dessen zeitliches Verhältnis zu 
den zwei anderen Edikten wir leider nicht kennen, sich in Ed. A-s wie- 
erfinden. Es wäre also nicht unmöglich, daß die Edikte einen festen Pa- 

  ragraphenbestand enthalten hätten, der unverändert von einem in das 
andere herübergenommen worden wäre. Dabei ist zu beachten, daß Ed 
A-$ $ 15 kein Pendant in Ed. X hat und $ 22 nicht aus Ed. S-i übernom 
men ist, wo er nämlich nicht vorkommt, der hypothetische feste Par 

  

phenbestand also nicht das ganze Edikt ausmachte. Anders ausgedrückt, 
hätte es gewisse Übelstände des öffentlichen Lebens gegeben, welche sich 

  

fortschleppten und von Zeit zu Zeit vorübergehend durch Edikte gemil 
dert werden mußten, deren Erlaß dann wieder die Gelegenheit bot, auch 
in spezielle unerwünschte Situationen einzugreifen. Wir sind jedoch 
nicht imstande, in dem einzigen uns bekannten (fast) vollständiger 
Edikt, Ed. A-s, jedem einzelnen Paragraphen anzusehen, ob er sich auf 
ein solches dauerndes Übel oder aber auf einen speziellen aktuellen 
Mißstand bezog. 

Bleibt all das Theorie, weil wir eben die meisten Edikte nicht kennen, 
so würde cs, selbst wenn es sich beweisen ließe, nicht zur Rekonstruktion 
des verlorenen Inhalts des Ed. S-i ausreichen. Ist man sich dessen 
bewußt, so darf man sich jedoch ungestraft und ohne Risiko Erwägungen 
wie den vorgetragenen hingeben. 

c) Der letzte Paragraph des Ed. S-i, Rs. (VIII) 1°-7°, ist, wie ich in AS 
16, S. 226 2. gezeigt habı 

  

bis auf eine kleine Ausdrucksvariante und 

  

zwei leichte orthographische Abweichungen Zeichen für Zeichen Dupli- 
kat zu Ed. A-5B $21 VI3-9. Ed. A-$B $ 21 statuiert eine Ausnahme von 

der Bestimmung des vorhergehenden $ 20. Ed. S-i muß demnach gleich 
falls einen Ed. A-s B’$ 20 entsprechenden, jetzt verlorenen Paragraphen 
enthalten haben. Dasselbe gilt übrigens von Ed. X, dessen vorletzter 
noch erhaltener Paragraph, $ H, ebenfalls Ed. A-s B $ 21 dupliziert, wie 
seine spärlichen Reste V 1°-3° ver   aten’®%). Infolge der Verstümmelung 
von Ed. S-i $ 3” und Ed. X $ H sowie des Verlustes des vorhergehenden 
Paragraphen entgehen uns Aufschlüsse, die für das Verständnis sowohl 
der sozialen Zustände als auch der Technik des Edikt-Erlassens wichtig 
wären, und 

  

rheben sich Fragen wie: wer waren die in den verlorenen 
) Bla-kacan, Z. 3°, stimmt orthographisch mit Ed. $-i Rs. (VII) 7” überein, von 

dem hier Ed. A-$ B VI, wie oben vermerkt, abweich   
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Paragraphen der beiden Edikte durch Aufhebung ihrer Schuldknecht- 
n wie in Ed. A-s B $ 20, 

Gehörte es zu den Gepflogenheiten der Könige, je 
schaft Begünstigten? Doch wohl nicht die gleich     aber wer dann w 
weils andere Gruppen ihrer Untertanen mit einer solchen Maßregel zu 
be 
Bürger, wie Hammu-rabi es in CH $ 117 getan hatte? Beantworten kann 
ich die Frag 

Zum Text des $ 3° vgl. den Kommentar zu Ed. A- B $ 20 und 21 

lücken? Und wenn ja, welche? Und warum bedachten sie nicht alle 

    

Zweiter Auschnirt: Der Text Des Ep. X 

1. Umschrift 

SA, Vs. (III) 1-6 vgl Ed. A-s $7 
1. ma-har dingir i-gd-ab-bu-ma 
2. ad-Sum dub-pa-iu ü-pi-ü 
3. 4 a-wa-tam ik-ki-ru 

Weii-se-zu i-na-ad-di-in 
5. [Sum-m]a pi-ha-az-zu a-pa-lan 

6. [la] ;-[Ne-i -mu-e-a 

  

$B, Vs. (ID) 7-12 
16] 

  

9. [a-na] Si-mi a-na kaskal a-na tab.ba 

        

  

$C, Vs. (II) 13-18 vgl. Ed. A 89 
13. (fa de-am k]ü.[bab]bar ü bi-ia-am 
14. [o-na Simi o-na kask]al a-na tab.ba 
15: [onli te olamig-tim 
16h Are Meer ke (a Terz] 

as ER N len gan 
$D, Rs. (IV) 12 vgl. Ed. As $ 13 

1”. [ana Su-u]d-{dju-ilm] na-ald.nu  
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  s. (IV) 3-77 1. Ed. A-g $ 14 
  

     

R. 

4 

6°. uf-Su-ra ü-ul ul-ta-ad-da-an     
na €.bi.a erim su-hu-w 

  

$F, Rs. (IV) 8-13 vgl. Ed. A-$ $ 16 
8°. munus Id kurun,.na na-me.e 
9°. 3a $e-am ü kü.babbar lü kurun,.na 

a &.gal i-ja-ag-gd-l 

  

   
  

$G, Rs. (IV) 14-15 vgl. Ed. A-$ $ 17 
14°. munus Id kurun,.na da ka$ ü Se-am i-gi-pr   

  

    SH, Rs. (V) 173 

      

1 
= 

$T,Rs. (V) 4-10 vgl. Ed. A $22 
K.| Oir].araD ma-tim 

5". [........]üsu.uR 
6 usig 
7 be] dSiiperisim 
8. [........).im ina-ad-di-nu 
9. [..... aga.u]t üsu.ya 
0% [........|nu-sum i-tab-ba-a 

  

    

2. Bemerkungen zur Umschrift 
Die Umschrift ist der Kopie von C. B. F. Walker angepaßt, welche 

och einige Zeichenreste mehr zeigt als die Umschrift von Gadd 
Zu den Textvarianten s. 0., 8. Kap. 3. Abschnitt $ 7, $. 142, 
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    Zur Ergänzung der fehlenden Paragraphen v 
b), 5. 158 f 

Zu $H vgl. oben, 1. Abschnitt $ 4 c), S. 159. 
Da sich der gesamte von Ed. X erhaltene Text, und zwar bis auf zwei 

oben, 1. Abschnitt $4 

Varianten, s. o., wörtlich, in Ed. A-s B wiederholt, ist eine eigene Über 
setzung als überflüssig unterblieben. 

 



 



 



ZERz a 4 en AH 2 ER 
EA ” ER KERRE 

a BR? ET a 
RAR RN 2 
Bo, ? 

= ee | 
RER sl  



 





DER 

Präambel, A Vs. 1-4 

  

Vs. 1. dub-pf 

#. a-na ma-tim 

$1,A vs. 5-11 
5. ıär.bi.a 

6. sipa.mes 

8. [ana] d{a]-na 
ie 

10. 16 mu 
11. ana € n]a-s 

      

$2, A Vs. 12-21; BI1“7 
2. [ka]r kä-d; 

13. [16 vJa-i-ba-n 
#. anla] I[ü m 

5. 1A.bi.a-iu 

6. yı.ra ma.da 
ba.an.da 

18. 5 <mu> 

9 Ien.[1 
AVs. 20. bir). 

BI I.lsexa]x 
[AYs. 21. (2li.bif 
LBI 2. [xixxiex 

BI 3. [ujku [Sär 
4. [ai-Bu)m [Har 

  

ZEHNTES KAPITEL 

TEXT DES ED. A-$ 

R Anscunirr: UMSCHRIF 

Zur Umschritt: 8. 184 £ 

  

Zur Umschrift: S. 185 

ü <na-5> gü.un.bi.a €.gal    
   

  

Zur Umschrift: $. 189 
ngir.ra Kkar.bi.a da ma-u[m] 

n fa tu mu am-mi—d|i-ta]-na 
Iugal.e 

a.[aln.na ab.ak.ak.kfe] 
du, a a-di itu bär.zag.[gar] 

lugal.c 
Jfl.Ife nam.en.nun.na.[n 
b.gu.la dutu.gim kafla]m.[mJa.[ni 

se] 

e[$] f{b]. ta.[®.a], abgebroche 

ra.bja si bf.i[n].x 
rum m]i-ia-r[a-an 
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Zweiter Auschnirt: Übersetzung 

Präambel 

  

Tafel des/der | ] den Hörenden®®‘) [ als [der König 
Gerechtigkeit] für das Land wiederhergestellt hatte 

Zu begleichende Rückstände der Lehensbauern, Hirten, Abdecker 
im Sommerweidegebiete Beschäftigten und ‘Ertragbringer’ des ‘Pa. 
lastes’ — damit sie erstarken und um sie billig zu behandeln, ist es 

  

erlassen; der Eintreiber ergreift gegen die Familie des ‘Ertragbrin   

5’ keine Zwangmaßnahmen   

Die Kaufmannschaft Babylon, die Kaufmannschaften des ‘Landes 
der “Ersetzer', die in der Neujahrstafel dem Eintreiber zugewiesen 

   sind — ihre zu begleichenden Rückstände vom Jahre „König 
Ammi-ditana erließ die Schulden, welche sein Volk ständig gemacht 

  

hatte” bis zum Monat I des Jahres „König Ammi-saduqa, dessen 
erlauchtes Herrentum Enlil groß gemacht hatte, ging wahrlich son 
nengleich für sein Land auf (und) führte sein zahlreiches Volk auf 
den rechten Weg’” — weil der König Gerechtigkeit für das Land    
wiederhergestellt hat, ist es erlassen; der Eintreiber ergreift gegen/be 
treffs (......] keine Zwangsmaßnahmen. 

Masc. Sing. im Akkusativ  
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6 

3818-17 
8 

10 
u 
12 
s 
“ 

[are ı 
Bı 16 
AR. 2 
su 

JARs.3 
Ans 3 
Bu ı 
AR 4 
su 2 
AR. 5 
su 3 
Bus 
AR. 6 
su 5 
AR. 7 
su 
ARs 
su 
ARs 
su 8 
ARs. 10 
su 
AR. 
Bu 10 

(en 
[15] mu-fa-ad 

    

tim [S-ku-nu ui-[x x x] 

      

ARs. 12° Zur Umschrift: S. 195 f 
[a Sle-am ü kü.babbar-a 
[ana Iu ak-k]a 

    

[xx xxx] xa id-dinu.ma 
[du]b-[pJa-afn     

a-na ma-tim iF 
   dub-pa-su be-pi 

  

x[ ] 
$e-am ü kü.babbar a-na pi-i dub-pi-ma 
dub-pi [xxx ja-ad-[da-an 

      d-Sa-ad-da-an 

1; BII-10 Zur Umschrift: $. 198 f 
ü Sum-ma H-t itu dirig Se.gu[rj.kud u, 

2.kam] 
Sum-ma itu dirig Se.gurjg.kud u, 2.kam 
$a mu alm]-mi—di- ta-na lugal.[e] 
mu am-mi—di-ta-na lugal.c   

bad.da udinimÜ' dam-gi—i-I-fu.ke, 
bad.da udinimki.a dam-gi—i-Ii-u.ke, 

  

ü-3a-ad-di 

      

xxx den 
a irda-ad-di-nu ma il-gi-i 
xxx glei 
d-ta-ar da a-n si-im-da-at Jar-RuM 

  

deta-ar-ru i-ma-a-at   

Ixxxxxxxxalt, dann 9 Zeilen verloren 
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Wer Gerste oder Silber einem Akkader oder Amurräer [als Darle 
hen, auf] Zins oder zur ‘Entgegennahme’ | ] ----. ausgeliche 

‚e Urkunde h 
König Gerechtigkeit für das Land wiederhergestellt hat, ist seine Ur 
kunde hinfällig’®); Gerste oder Silber kann er nach dem Wortlaute 
eben der Urkunde nicht eintreiben (lassen) 

hat und (sich darübe sstellen lassen — weil der     

s4 
Aber?!0) we /am°t1) 2. XIII. des Jahres „König Ammi- 

Mauer von Udinim, welche Damgi-ili$u erbaut 
hatte” die Rückzahlung gefordert und hat eintreiben (lassen), muß 

    

er, weil er außerhalb der für Schuldenbeitreibung üblichen Saison 
die Rückzahlung gefordert und hat eintreiben (lassen), das, was er 
durch Eintreibung genommen hat, zurückgeben. Wer nicht gem 
der königlichen Maßregel?'2) zurück 

    

ben kann, muß sterbe 

Wörlich: „zerb 
Nur in A. 

) SoinB. 
Wohl im Sinne unseres „‚nach diesem Paragraphen 

   



    

20°, BIT 20 Zur Umschrift: $. 202 
12°. Sa fe-alm] ü ku.babbar-am a-na u1.ra mas 

  

  

  

      

3%. ümeel-get a-na I ak-ka-di 
14°. u lu a-mu-ur-ri-i id-di-nu-ma 
15°. i:na ka-ni-ki-Iu Ja ü-de-z 
16°. 1a-i-tam ü-Pi-1-ma a-na si-mi-im 
17°. ü ma-as-sa-ar-tim ü-fa-as-fe,-ru 
18°. ir mäß il-te-g d.mes S-bi-gu 

197. ba-lu-ni mäß Ingee ü-ba-alr-ru-su]     
20°. al-fum ka-ni-ik-Su d-wu-u ka-ni-i[k-Su he-pi) 

    

BI 20. [xxx xxx] lex xx 
BI 21. [xxxxx]x [xxx] 
BI 22. [xxxxx]x[xxx] 

  

$6, ARs. 2124"; BIT 23-26 
{ ARs; 21°. [16 [ 

BIT 23. [1G ga-ia-p]a-nu 1 
{ ARs. 22°. [ü] Iü amu-urri-i Sa [i-gt-pu-ß 

BU 24. [ü]I[G] a-mu-ur-ri-i Ha i-g-pu-su] 
[ar 23°. [H]-ul i-ja-d 

chrift: S. 206 f   

      
  

    

  

BI 25. [uud    

  

    

87, B1127-44 Zur Umschrift: $. 209 
27. [fum]-ma 1ü $e ü kü.babbar a-na ur;.ra id-dji-in] 
28. iu dup-pa-am ü-de-zi-i 

[d]ub-pa-am i-na 9d-1 
30. [uk] 
31. [d-Na-mi ad-di-in 
   

32. $[e ü] kü.babbar sa ad-di-na-kum 
33. a 
34. i-lu a-nla) i-d[i]-i[m 

ad-di-in (ilg-()a-bi 
kü.babbar it-ti dam.gär il-gi-ü 

37. Id.mes$ Si-bi-fu da pi-i dub-pı 

    
@-al)-ml-nle) 

      
  36. Id Se 

  

38. 3a na-di-na-nu-um ik-ki-n 
39. ü-ub-ba-lam ma   ar dingir i-9d-ab-bu-ma 
#0. af-fum dub-pa-su i-wu- 
#1. ia-wa-tam ik-ki-ru 
42. 6-1 ion 

   



    

  

   
   

      

    

  

   
    

   
     

   
     

     
    

      

  

      
    

            

Text des Ed. A-s, Umschrift und Übersetzung $ 5-7 

Wer Gerste oder Silber als Darlehen, auf Zins oder zur ‘Entgegen 
nahme’ einem Akkader oder Amurräer ausgelichen und (dabei) in 
die Urkunde, die er sich hatte ausstellen lassen, unter Verdrehung 
(des wirklichen Tatbestandes) „‚als (Pränumerando-) Kaufpreis”” 

Zin. 
sen genommen hatte, gegen den bringt man Zeugen bei, überführt 
ihn des Nehmens von Zinsen. Weil er seine Urkunde verdreht (auf 

  
oder „‚(als) Depositum’” hatte schreiben lassen, aber regelmäßig 

  

gesetzt) hat, [ist seine] Urkunde [hinfällig®")] 

Ein Darleiher darf gegen die Familie eines Akkaders oder Amurräers, 
dem er geborgt hatte, keine Zwangsmaßnahmen ergreifen. Ergreift 
er Zwangsmaßnahmen, dann muß er sterben 

$7 
Wenn jemand Gerste oder Silber als Darlehen ausgelichen hat, dann 
unter Hintanhaltung der Urkunde „‚als Darlchen oder (als) ‘Entge 

gennahme’ habe ich keineswegs ausgeliehen; Gerste oder Silber, die 
ich dir ausgelichen habe, habe ich als (Pränumerando-) Kaufpreis, 
als zinslosen Geschäftsreise-Vorschuß oder zu irgend einem anderen 
Zwecke ausgelichen”” erklärt hat, bringt derjenige, welcher Gerste 
oder $ 

  

  

‚er vom Gläubiger entlichen hatte, Männer als seine Zeugen 
für den Wortlaut der Urkunde, den der Verleiher abgeleugnet hat, 
bei. Sie m 
seine Urkunde verdreht und (damit) das (wirkliche) Geschäft abge 

  n (ihre) Aussage ‘vor der Gottheit’3'3) und weil er’!*) 

leugnet hat, muß er°i#) sechsfach erstatten’). Wenn er seiner Ver 
pflichtung nicht nachzukommen vermag, muß er sterben. 

) D. h. unter Ei 
‘) Sal. der Gläubiger 

) Sal. das Ausgelichene dem Schuldne
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Zur Umschrift: $. 212 

2. Sa Se-am kü.babbar ü bi-ia-am 
ana Si-mli]-im a-na kaskal a-na tab.ba 

89, BIIL7-20 Zur Umschrift: $. 213 
7 am kü.babbar i bisja-a 

3. ana Id alcka-di-i a Id a-mu-ur-n 

11 
12 

4 

s 21-31 Zur Umschrift: $. 215 
xxx] gal ana kä-dingir.ra 

  

xx xx klar bar-zi-pa 

xxxxx]kar larsan 
5. [xxx x x] x arkl kar murgu 

     



    Text des Ed. A-s, Umschrift und Übersetzung $8-1 

Ein Akkader oder Amurräer, welcher Gerste, Silber oder Waren als 
(Pränumerando-) Kaufpreis, für eine (Geschäfts)reise, als Gesell 
schaft(seinlage) oder als zinslosen Geschäftsreise-Vorschuß entlichen 

  

t, dessen Urkunde wird nicht für hinfällig?) erklärt, er erstattet 

  

gemäß seinen Abmachungen’'o), 

  

Wer Gerste, Silber oder Waren als (Pränumerando-) Kaufpreis, fi 
eine (Geschäftsreise, als Gesellschaft(seinlage), als zinslosen 
Geschäftsreise-Vorschuß einem Akkader oder Amurräer ausgeliehen 
und (sich darüber) eine Urkunde hat ausstellen lassen, in (diese) sei 
ne Urkunde, welche er (sich) hat ausstellen lassen, (die Klausel) 

s Silber Zinse 
n vereinbart hat 

Verstreicht der betreflende®'”) Termin, so trägt d 

   
hat schreiben lassen oder zusätzliche Abmachung 
— gemäß dem Abmachungen gibt er®'®) nicht zurück. Gerste oder 

Silber, die er entliehen hat, gibt er ] zurück, aber die (zusätz 
liche 

  

Abmachungen sind dem Akkader oder Amurräer erlassen. 

    

de des “Pajlastes’ — der Kaufmannschaft’!") Babylon. 
(der Kaufmannschaft ] der Kaufmannschaft Borsippa, [der 
Kaufmannschaft ‚| der Kaufmannschaft Isin, [der Kauf 
mannschaft ], der Kaufmannschaft Larsa, [der Kaufmann 

  

schaft Ida-ma]raz, der Kaufmannscha| 

  

Malgüm, [der Kaufmann 
schaft MankisJum, der Kaufmannschaft Situllum, [vom denen gilt, df 
den Kaufmannschaften anstelle der Hälfte des ‘Beutels’ Kaufgut im 

) Sal. seine Schulden dem Gläubige 
) Seil. für die Rückzahlung festgesetzt 
) Seil. der Akkader oder Amurräer das Entlichene 
Emendiert nach $2 A Vs. 12. 

 



  

  

       
  

      

$11, BIIL32-IV 11 Zur Umschrift: $. 226 
32. $um-ma dam.gär Sa Si-[ma]-alm fa €. gal i-pa-as-ia-ru 
33. i-na LAr.bi.a [nJa-[]i gü.un 
34. a-na ki-ma Si-mi-im Ja i-na &.gal il-gi-ü 

35. ana &.gal i-zi-bu 
36. ü ka Si gü.un il-qle)-e-ma 
37. Si-mu-um 3a pi-i ka-ni-ki-$u 
38. i-na &.gal la di-in-su 

#0. af-fum Sar-rum ıAu.bi.a na-si gü.u[n] 

  

#1. i-waas-sen 
IV 1. dam.gar fu ma-hı 

  

        

    

    

8 gar ana &.gal i-zi-bu 

10. a-na dam.gär i-zi-b 
11. [a]-n[a dJa[m].gar ü-war-ar-sa 

$12, BIV 12-25 Zur Umschrift: $. 232 f 
12. s[u].sli.i |-tim 3a i-na gd-ti sipa äb.gud.bi 
13. s[ipa u,].udu.bi.a sipa üz.b[i].a 
14. [3]a €.[g]al ma-har dingir x [xxx x] 

  

16. ana 1 äbrri.ri.ga 1 1/2 glin gä]-du ku 
ana 1 uyri.ri.ga igi 6[gäl] 5 Se gä-du kus 

  

na 5 [gin s]ig 
19. ana 1 [ü]z ri.ri.g[a igi x] gäl kü.babbar gä-du kus 

sig ü]z 

   

  

21. ana €.gal i-[n 
22. ab-s{u]m Ha] r 
3. [1AL.bi.a-su-n 

       



   
    Text des Ed. As, Umschrift und Übersetzung $ 10-12 

  

Palaste’ geliefert wird [und] sie (es) zur (anderen) Hälfte (selbst) be 
steuern, ihnen wird vom Kaufgute genau nach dem Kurse der (be 
treffenden) Stadt im ‘Palaste’ geliefert 

  

Wenn ein Kaufmann, welcher Kaufgut des ‘Palastes’ zu 
verschleißen pflegt, über zu be 

  

ichende Rückstände des “Ertrag 

  

ingers’ so, als seien sie Kaufgut, das er im “Palaste’ erhalten hat 
dem ‘Palaste’ eine Urkunde ausgestellt hat, ferner die Urkunde des 

  

Ertragbringers’ erhalten hat, ihm (also) das in seiner Urkunde ver 
nete Kaufg 

h vom “Ertragbringer’ nicht erhalten hat — w 
t im “Palaste’ nicht geliefert wurde, er (es) aber       

  il der König die zu 
begleichenden Rückstände des ‘Ertragbringers’ erlassen hat, leistet 
ein solcher Kaufmann vor der Gottheit den Reinigung(seid): „(Ich   

schwöre, daß) ich von dem in dieser Urkunde Verzeichneten nichts 
vom “Ertragbringer” erhalten habe” und legt, nachdem er sich (eid- 

  

lich) ‘gereinigt’ hat, die Urkunde des ‘Er ingers’ vor. Man 
kommt zusammen, rechnet ab und erläßt (dann) von dem in der Ur 
kunde, welche der Kaufmann dem “Palaste” ausgestellt 

  

zeichneten Kaufgute das in der Urkunde, welche der "Ertragbringer 
dem Kaufmanne ausgestellt hatte, Verzeichnete dem Kaufmanne 

$12 
Ein Abdecker des ‘Landes’, welcher vom Rinderhirten, Schafhirten 
(und) Ziegenhirten des ‘Palastes’ vor der Gottheit”?°) "Kadaver’ zu 
empfas 
Fell, pro Schafs'kadaver’ ein Sechstel (Sekel) fünf Gran nebst dem 
Fell sowie ein zwei Drittel Mine fünf [Sckel] Wolle, pro Ziegen'ka 
daver’ ein [Sechstel] (Sekel) Silber nebst dem Fell sowie zwei Drittel 

  n pflegt und pro Kuh’kadaver’ anderthalb Sekel nebst dem 

Mine Ziegenhaar dem ‘Palaste’ zu entrichten pflegt — weil der Kö: 
nig Gerechtigkeit für das Land wiederhergestellt hat, werden ihre zu 
begleichenden [Rückstände] nicht eingetrieben. Abdecker 
des ‘Landes’ werden nicht angefüllt 

) D. h. unter Eid des Hirten 

    

 



  

0 /1und2 

Zur Umschrift: $. 236 

   

  

   

  

[a] a-na 14 mu-sa-[ad-d]i-nim 
28. ana Su-ud-du-nim n[a-a]d-nu 

$14, BIV 30-35 Zur Umschrift: $. 238 
30. 1Ar.bi.a dee S[]-ib-si-im 

      

     
  

     

  

31. wär e[Ela-ma-im da snbu-um 
32. af mi-Sa-rla]-am a-na ma 
33. W-ku-n 
34. dul-Fu-ur d-u[l u]E-1a-ad-da-an 
35. a-na €.bi.a suchu-[umk]i ü-ul W-Ja-ds-si 

$15, BIV 36-V ur Umschrift: $. 239 
36. [zac].un [Ha g[ü].u[n a.8a SJe.giß.i üsereb-heer 
37. [Ha na un ka a-bi-i 
38. Id mu-uf-ke-nim aga.us su.[ua] 

I-ki-im a-hi-im Sa k[ä].d[ingir.r]ak 

V 1. al-fum Sar-rum mi-ia-ra-am a-na ma-tim B-ku-n 
2. ı-u[s]-Fu-ur ü-ul im-ma-ak-ku 

      

$16, BV 5-10 
5. munus Id kurun,.na na-wee 

kurun, 6. fakü.babbar seel       
8. ana ma-tin 

nu 16 mu-Sa-ad-di-nu    

  

$17,BV 11-13 
11. munus ld kurun,.na [3]a 

  

am i-qf-pu 
12. mi-im-ma [S]a i-gi-pu 
13. deul ürda-ad-da   

       



Text des Ed. A-$, Umschrift und Übersetzung $ 9 

$13 
Die zu begle 

  

enden Rückstände eines Trägers, welcher dem Ein 
treiber zum Eintreiben übergeben ist — es ist erlassen, wird nic   

$14 
Die zu begleichenden Rückstände an ‘Einsammlungs’gerste und dic 

ndstücke 
it für das Land wieder 

zu begleichenden Rückstände an Ger 
Suhum — weil der Kön 

  

    

  

gestellt ha   n die Familien von Supum werden 

  

keine Zwangsmaßnahmen ergriffen 

$15 
Ein “Anteileinnehmer”, der den Feldertrag, Sesam oder Nebenfrucht 

Großen, Untertanen, Solda 
ten, “Fischers’ oder “andren Lehens(trä 

  

des ‘Ertragbringers’, Hoch   

  

rs)" von Babylon und sei 

  

nem Sommerweidegebiete einvernehmlich einnimmt — weil der Kö: 
nig Gerechtigkeit für das Land wiederhergestellt hat, ist es erla 

en. Gerste zum Verkauf und 
lichem) Erwerb wird nach dem alten Teilungsschlüssel eingenom- 

  

wird nicht eingen s (nebenberuf     

$16 
Eine Schankwirtin des Sommerweidegebietes, welche das Silber der 

gt — weil der K 
rechtigkeit für das Land wiederhergestellt hat, ruft der Eintre 

  Brauergerste dem ‘Palaste’ darzuwägen p 
    

Begleichung ihrer’2') Rückstände nicht ai 

$17 
Eine Schankwirtin, welche Bier oder Ger ben     

kann nichts von dem, was sie auf Borg gegeben hatte, eintreiben ( 

Masc. Plur., Bezug unkla  
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$18, BV 14-16 Zur Umschritt: . 
14. munus lü kurun,.na ü dam.gär 

  

   

  

    
18. [jaxxxxxxx]mu 3.kam ü-de-si 

    19. [xx xx x x d]im u-u 

   

    

35 Zur Umschrift: S. 264 f 
5. [fum-ma du]mu nu 

    

ut—ba-luf[mki) 

  

    [dumu i.si.i]n dumu ki.sur.rak 
28. [du 

Ipa-e 
30. [ü-lu x x] x ana kü.babbar a-na Ali 

        

  

      

33. [a 
34 
35, 

    

821, B V 36-VI9 Zur Umschrift: S. 278 
36. [$um-ma] geme arad wi-li-[i]d € 
37. [d 
38. [dumu i-dja 

  

  

  

dumu ki.sur.rak 

  

VI 1. dumu mur 

    

3. [a-na k]ü.bab[bar] in 
4. [d-IJu a-[n]a [A] 
5. [-Kfa]-si-iF 

      
6. [-Iu a-na m{a-an(?)]-za-za-ni 
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sıs 
Eine Schankwirtin oder ein Kaufmann, die oder der mittels gefälsch- 
ter Urkunde „ muß ster 

sw 
Ein Soldat oder ‘Fischer’, der [ein Feld zwecks Neubruchs auf] drei Jah- 
re gepachtet hat, darf [den Le 

  

st nicht nebst einem Nebenerwerbe] 
verrichten. In diesem Jahre entrichtet der Soldat oder ‘Fischer’, weil 
der König 
chend dem 7 

   rechtigkeit für das Land wiederhergestellt hat, entspre- 
ilungsschlüssel der betreflenden Stadt entweder ein 

Drittel oder die Hälfte‘ 

    

s20 
Wenn einen freien Mann von Numbja, einen freien Mann von 

  

Emut-balum, einen freien Mann von Ida-maraz, einen freien Mann   

  von Uruk, einen freien Mann von Isin, einen freien Mann von Kisu- 

  

ra, einen freien Mann von Malgüm eine Schuldverpflichtung 
bunden’ hatte und er (infolgedessen) sich selbst, seine Ehefrau oder 
[seine Kinder) für Silber, in Dienstbarkeit oder als Pfand [ge 
hatte] — weil der König Gerechtigkeit für das Land wiederherge 
    

stellt hat, ist er freigelassen, seine Freiheit wiederhergestellt 

sa 
Wenn jemand aus dem Sklavenstande, der Ha:   sgeborene eines frei 
en Mannes von Numbia, eines freien Mannes von Emut-balum, ei 
nes freien Mannes von Ida-maraz, eines freien Mannes von Uruk, 
eines freien Mannes von Isin, eines freien Mannes von Kisura, eines 
freien Mannes von Malgüm für Silber verkauft oder in 
Dienstbarkeit gegeben oder als Pfand überlassen worden ist, wird 
seine Freiheit nicht wiederhergestellt 

»2) Seil, seines Feldertrages, nämlich als Pachtgebüh  
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BVL10-18 
  

1 
2. []eam ku.babbar üs[f] 

BEibri-im ep[eR]i-im 
15. [i]-na e-mu-gi-im i-na-a|d 
16. imaa-[a]t 
17. [     

    

Rest der Kolumne verloren. 

) Nach Ed. X V 10° ergänzt, dü 

Zur Umschrift 

    

fie in Z. *19 gestanden haben. 

s 
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s22 
Ein ‘Ersetze 
Soldaten oder “Fischers’ Gerste, Silber oder Wolle für das Kor 
schneiden oder Verrichten von Arbeit aufdringt’?°), muß sterbe 

Landes’-Gouverneurs, welcher der Familie eines     

   Der Soldat oder ‘Fischer [trägt alles], was er [ihm gegeben hatte 
davon] 

  



KOMMENTAR ZUM ED. A-$ 

LFTES KAPITEL 

PRÄAMBEL — RÜCKSTÄNDE ($ 1-2) 

Enster Asschnirt: Präampeı Ep. A-$ 

Vom ersten Abschnitt des Textes, Z. 1-4, ist zwar nur etwa ein Dritte 
der ursprünglichen Wörter erhalten, jedoch läßt sich dem noch Vorhan- 
denen entnehmen, daß eine Ankündigung oder Zusammenfassung des   

Inhalts der Tafel, eine Art Überschrift, beabsichtigt war. Editionstech 

  

nisch wäre es deshalb falsch, den Abschnitt „,$ 1’ zu nennen. Wie bei 
anderen altmesopotamischen „‚Gesetzen”” üblich, sollte man ihn als 
Präambel”” oder ähnlich bezeichnen und erst vom zweiten Abschnitte 

  

an Paragraphen numerieren; so habe ich es denn auch gehalten 

1. Zur Umschrift 
A Vs. 1-4. Finkelstein, S. 47 Z. 2-4; S. 49 Translation $ 1; 8. 50, Be- 

merkungen zu Z. 1 und 2, hat sich um die Ergänzung des fehlenden Tex- 
tes bemüht. Sein Vorschlag kli   in der Übersetzung ganz plausibel 

gänzte Ak- 
kadisch ist trotz der Berufung auf von Soden, AnOr. 33 (1952), fehler- 

aber das in Z. 2 der Umschrift und den Bemerkungen dazı   

haft, weil $ 145 h nicht berücksichtigt ist, und entspricht der Überset 
zung nicht. Finkelsteins Ergänzungsvorschlag für Z. 1, "dub-pr 
[simdatim/simdat Sarrim], habe ich RA 73 (1979), . 55 f. $5 mit Anm. 15, 

Auffül- 
lung der Lücken in Z. 1 und 2, deren Länge schwer zu schätzen ist, weil 

    

als Anachronismus abgelehnt. Ich habe keine Anhaltspunkte für   

sich der entsprechende Raum der folgenden Zeilen als äußerst 
ungleichmäßig beschrieben erweist. Soweit erhalten oder sicher ergänz- 

weite Zeilenhälfte in Z. 5-20 ei 
fünf und sechs, vie 

  bar, enthält die al zwei, viermal vier   

    al sieben, zweimal acht und je einmal 
un und zehn Zeichen. Die in Z. 3 mit Sicherheit zu ergänzenden Zei- 

  

chen sind sieben an der Zahl, in Z. 4 standen nur insgesamt drei Zeichen 
in der zweiten Zeilenhäl 

  

Ich wage um so weniger, auf Grund von nur zwei Wörtern den ganze 
Satz zu ergänzen, als fa-mi-am, Z. 2°%*), außer dem Infinitiv, den Finkel   

*) Bei schriftlicher Wiedergabe der Vokalfolge a im Wortinnern wird altbabylonisch 
zwischen das Zeichen für Konsonant + i und das fü Konsonant meistens das    
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stein annimmt, theoretisch auch das Partizipium darstellen könnte’) 
[Hirsch, Or. 44 (1975), S. 320 zu $ 105 Ük: „‚a-mi-am ..... kann 
nicht Infinitiv, sondern muß Partizip sein” — warum?] 

Finkelsteins Ergänzung von Z. 3 f. analog der Formel $2 BI 4 f 
auf der Hand. 

  

2. Zum Inhalt 
Leider entgeht uns infolge des fragmentarischen Zustandes der Präam 

bel sowohl die Benennung als auch vielleicht die Zweckbestimmung des 
Dokuments; beide ‚nnen wäre für sein tieferes Verständnis wichtig 
So ist es bedauerlich, daß wir mangels Kontext nicht sehen können, ob 
mit „‚Hören”, Z. 2, das „‚sich vorlesen Lassen/vorgelesen Bekommen‘ 

  

einer Tafel gemeint ist oder aber das „‚Befolgen’” von Vorschriften, vgl 
AHw., S. 1212 links 5) a) 

Zweiter Anschnirr: $ 1 Ep. A-s 

1. Zur Umschrift 

    ation s. u., Anm. 486, $. 335. 
‚nanfange entsprechend dem verfügbaren Raume 

A Vs. 7. Zur Emen 
Z. 8. (a-na] am Zeil 

aus dem Zusammenhange ergä 
Z. 8 f. Die Verteilung des Wortes #arif auf zwei Zeilen, höchst auffalı 

chen Ein 

    
  

  lend und irregulär, ist offenbar eine Folge der auch ungewöhn 
teilung der Zeilen in zwei Spalten; zu ihr vgl. Finkelstein, S 

Z. 11. Ergänzt nach B II 23-25. 

   
    

2. Zum Inhalt 

A Vs. 5. Zu ıär.bi.a s. u., 8. 316 A. a) I. 2); zu pa.re.si.mes s. u, 
5. 338 

Z.6. Zu sipa.met s. sofort, $3; zu $u.si.ig.med s. u., 8. 350-393, 

  

  

   

Z. 7. Zu na-we.meß s. u., 8. 319 B. b) I. 52), 
Z. 7 und 11. Zu na-si gü.un s. u., 8. 332-338, 
Z. 9. Zu wusfurum s. SD 5, 8. 45 1. $1 
Z. 10. Zu musaddinum s. sofort, $ 4 
Z. 11. Zu ana fasim s. AHw., S. 1196 links 13) a) und b), fern- 

  

ben; das Ed. Arg bietet aber kein Beispiel dafür; vgl. sofort. — Mit de 
Ierseits Jamea-ku, AbB 1 Nr. 302. 12, andererseits hier BIV 3 

  

Zeichen A einge 
an vergleiche auch e      

  
Hu), „Die Tafel der/de 

ven lassen 
#2) Z. B., frei erfunden, *tuppi 

man ‘den Hörenden' (= jeden, der zuhören wo    
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zuhalten jedoch c) ina muhhi asim, „ins Gewissen reden” o.ä. Vgl 
unten, 8. 301 f 

3. sipa.mes 
Z. 6. sipa.me$, auch $ 12. Das hier traditionell und unverbindlich 

mit „Hirt wiedergegebene, in den Edikten mit dem Ide   
sipa(d) geschriebene Wort gehört zu einem Bedeutungsfelde, welches 
als Ganzes noch immer nicht untersucht worden ist. Beim Umfange des 
Gegenstandes und der Arbeitsweise der Assyriologie ist das übrigens kein 
Wunder. Das RIA hat denn auch offenbar niemanden gefunden, der den 
Beitrag „‚Hirt’’ hätte liefern können und wollen und begnügt sich mit ei 
ner gründlichen und nützlichen Übersicht über die neusumerische Perio- 
de, #/6-7 (1975), $. 421 rechts - 425 links, die wir Waetzoldt verdanken, 
Ein Buch „‚Hirt — Herde — König” von Ilse Seibert: Deutsche Akade 
mie der Wissenschaften zu Berlin, Schriften der Sektion für Altertums- 

  

wissenschaft 53 (Berlin, 1969), behandelt den Hirten nicht als Mitglied 
der altmesopotamischen Gesellschaft und Faktor der altmesopotami- 
schen Wirtschaft 

Von verschiedenen Wirkungsbereichen des altbabylonischen 
„‚Hirten”” handeln die folgenden Arbeiten. (1) Meine „Viehhaltung” 
(1966), von der staatlichen Vichhaltung im Lande Larsa zur Zeit des Kö- 
nigs Rim-Sin; (2) Butz, Konzentrationen wirtschaftlicher Macht im Kö; 
nigreich Larsa, WZKM 65/66 (1973/74), S. 1-58, von der Viehhaltung 
des Nanna- und Ningal-Tempels in Ur; (3) Postgate, Some Old Babylo- 
nian shepherds and their flocks, JSS 20 (1975), $. 1-21, von Vich 
Hüteverträgen. Allgemeine Definitionen des altbabylonischen „‚Hirten 
finden sich in (1), S. 49 £. 4., und (3), S. 1 unten f. Gesichtspunkte zur 

St itsniveaux des „‚Hirten 
und zur Deutung der reichen Skala von Berufsnamen bietet (2), S. 46 
54. Wörter für „‚Hirten” enthalten u. a. die Vokabu ‚Old Babylo 
nian Proto-Lu””, Z. 463-481, MSL 12 (1969), S. 69 f., und Version aus 
Bogazköy, Fragment I 1-10, S. 82; „Canonical Series lü = Sa" kurz in 
‚Short Recension”” (Excerpt II) Z. 1-6, $. 104, und schlecht erhalten in 
Tr. 3 Z. 1-26, 8. 122. 

Zur Zeit des Königs Hammu-rabi stehen im Reiche Babylon Hirten 

  

       atifizierung der diversen Ränge oder Tät 
  

  

verschiedenen Ranges im Dienste der Regierung, wofür hier nur wenige 
Beispiele. (a) „‚Hirten””, sipa.met, was Waetzoldt, $. 421 rechts $ 1 

als Oberbegriff betrachtet, haben in AbB 4 Nr. 13, Z. 7-9, eine Hufe 
Dattelhain zu Lehen. Sie besitzen Lehnfelder nach Nr. 22 Z. 8, nach 
Nr. 79 Z. 4-7 in einem Falle drei Hufen groß. In der Liste TCL 10 Nr 
133 aus Larsa (Datum verloren), Z. 130-134, sind „‚Versorgungsfelder 
der Hirten’ verzeichnet. Gewissen sipa.me$ äb.gud.bi.a ü 
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  ia, „‚Rinder- und Kleinviehhirten”, werden vom Könige 
Felder verlichen, BIN 7 Nr. 8 Z. 4-19, ebenso gewissen „‚(Rinder)hirten 
des Samas””, Z. 20-2 
die Belehnung eines sipa u,.udu.bi.a fa €.gal mit Feldern als sibtum 
Z. 17, ist YBT 13 Nr. 254, bearbeitet von Wilcke, WdO 8/2 (1976), S 
275 f. (b) An einen An.ıu soll eine Hufe Feld „,in seiner Stadt’” ausgeg« 
ben werden, AbB 4 Nr. 44 Z. 5-8. In der Liste TCL 11 (1926) Nr. 146 
vom 6. IX. Hammu-rabi 33 aus Larsa, Z. 8-19, stehen zehn Felder von 

  

Eine Urkunde vom 30. II. Ammi-ditana 29 

  

    

  nsgesamt 12 1/2 Hufe Oberfläche, ca. 81 ha, als Suku un 

  

( An.rGe).e.ne, „‚Versorgungsfeld der Rinderhirten’” (Waetzoldt, S, 
422 links $2), zu Buch. (c) Für ka.bar(.mes), „Unterhirten””, vgl. et 
wa die Briefstellen K, S. 176 rechts f. kaparru A b) 1°; in AbB 4 Nr. 22 Z 
6 folgen sie (im Range) den „‚Hirten’”. Nach YBT 12 Nr. 7 vom 17. IV 
Samsu-iluna 1 ist der 

  

kaparrum, Z. 18, deutlich der Untergebene eines 
Mannes, welcher 158 Schafe und 64 Ziegen, Z. 1-10, von einem 

  

Privatmanne (zum Hüten) übernimmt, Z. 11-13; leider ist sein Berufsna 
me/Titel, Z. 12, nach Analogie wohl sipa, abgebrochen 

‚Oberhirte”” (Waetzoldt, S. 423 rechts $ 1), zur Zeit des 
Hammu-rabi erhält nach BIN 7 Nr. 8 = AbB 9 (1981) Nr. 195 Z. 29-39 
#(2/82/92) Hufen als Unterhaltsfeld zu Lehen. Er ist nach Z. 4 f. und 29 

(Ein & 

  

ein Chef der Rinder- und Kleinviehhirten, sipa.meS äb.gud.bi.a ü 
üg.udu.bi.a; nach TCL 10 Nr. 133 Z. 134 und AbB 4 Nr. 13 Z. 4-9 
Vorgese 

  

der ‘Hirten’ (sipa) 
Herden und damit auch Hirten betreffende Archive wie die oben (1 

und (2) zu Grunde liegenden besitzen wir für die Zeit der Edikte nicht 
Ein Urkundenvermerk wie na.gad i-ku-un—ka—ten.zu sipa, CT, 

33 cZ. 15, vom 10. VIII. Abi-efub 3 (= (22), unten, $. 376 .), vgl. etwa 
unten (21) Z. 3, S. 375; (23) Z. [11], S. 380; (24) Z. 4 und (25) 2. 9, 5 
382; YBT 12 Nr. 25 Z. 6 vom 29. VIII. Samsu-iluna 1; Nr. 324 Z. 7 vom 
30. XI. Samsu-iluna 10, in welchem na.gad der Wortfolge nach die be 

  sondere Funktion angibt, welche der ‘Hirte’, sipa, bei der beurkunde 
ten Transaktion ausübt, ist ohne umfassende Untersuchung nicht zu klä.   

ren. Frau Harris, Sippar, S. 254 f., vermutet „‚supervisory herdsman 
Man beachte, daß der letztzitierten Stelle YBT 12 Nr. 324 Z. 7 sipa a 
‚pil—den.zu, Z. 6, vorausgeht. Ein weiteres Beispiel für die Verwendung 
eines Berufsnamens zur Angabe einer b 
349 G. III., erwähnt 

Die Edikte des Samsu-iluna und des Ammi-saduga dekretieren den 

bestimmten Funktion ist unten, S   

Erlaß der auszugleichenden Rückstände der ‘Hirten   e irgendwelche 
Angaben über die Geschäftsbedin. 

gungen, zu denen die Domäne ihr Vieh den Staats'hirten’ anvertraute, 
nähere Erklärung. Zeitgenössische   

sind mir nicht bekannt. Ein einziger indirekter Hinweis 
S. 370 f., behandelt 

    sie ist unten
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Für die aus Ed. S-i und Ed. A-s herauszulesende Klassifizierung der 
Hirten’ als “Ertragbringer' kenne ich sonst keine urkundlichen Belege 

  

Die uns etwa aus der Odyssee geläufige Einteilung der ‘Hirten’ in die 
Fachgruppen Rinder-, Schaf- und Ziegenhirten war auch in Babylonien 
üblich; Beispiele bereits oben, ferner AbB 2 Nr. 29 Z. 5 f. und vgl. im all- 

  

gemeinen AHw., $. 977 rz’im A 

4. mufaddinum 
Z. 10. Die Übersetzung des Wortes mujaddinum in AHw., S. 680 (er 

schienen 1968), „‚Steuereintreiber, -einnehmer””, ist zu allgemein und 
ein Rückschritt gegenüber meinem SD 5, S. 50-52 $ 2. Etwas nuancier 
ter M/2 (1977), 8. 252 rechts f. Warum am Ende des Artikels Frankena 
zitiert, aber die von ihm signalisierte aufschlußreiche Stelle AbB 6 Nr 
193 Z. 14-16 nicht gebucht ist, bleibt unerfindlich. Der Text CT 45 Nr 
88, dem das Zitat 8. 253 rechts oben b) entnommen ist, ist oben, $. 82 f 
unter B. x 1 ausführlich behandelt. Ich verweise mit M/2 auf meine Aus- 

  

      

  

führungen, bitte jedoch, deren ersten Absatz, 8. 50, durch den folgenden 
ersetzen zu wollen: 

  

muSaddinum ist, soweit sich erkennen läßt, weder Berufsname noch Be- 
amtentitel, sondern bezeic   net jemanden, der fallweise oder zu gewissen 
Zeiten eine bestimmte Funktion übernommen hat, in welcher er die als 
'uddunum bezeichnete Tätigkeit, s. u. zu $ 3, S. 196-198, in amtlichem 

oder privatem Auftrage verrichtet. Wie die leider viel zu seltenen Stellen 
zeigen, die uns einigen Aufschluß über den mufaddinum geben, s. u., han- 

  

delt es sich dabei um eine befristete Nebenbeschäftigung ganz verschie 
dener Beamter 

Die auf $. 52 gegen Ende des Paragraphen exzerpierte Briefstelle, jetzt 
AbB 2 Nr. 89, ist noch immer nicht ganz klar, vgl. M/2, S. 253 links un 
ten. Daß man einen m. gegen Lohn in Dienst nehmen konnte, wird völlig 
klar durch den Kontrakt MAH 16.147, TJDB (1958), S. 122 f. und pl 
XVII, aus Sippar vom 10. IV. Ammi-saduga 14, vgl. meine Bearbeitung 
BiOr. 16 (1959), S. 124 rechts f. 45), die durch Kollation bestätigt wor 
den ist. Z. 1 a-na kaskal gi-ir-ri-im ® $A ma-tim; Z. 4 Ende i-ta-ri, Z. 10 

    

  

    nimgir wja-s]i-ib uD.xın.nunki. Das Wort mujadd 
ureichend R. Harris, AS 16 (1965), S. 222 links 

Auf die Meinung des Publikums über einen mufaddinum in Funktion 
wirft das Zitat AbB 6 Nr. 193 Z. 14-16 einen jener beim Charakter des 
altbabylonischen Schrifttums allzu seltenen Streiflichter, welche die As- 

um selbst kommt im 
Text nicht vor. U   

syriologen amüsant finden und in populären Darstellungen nie versäu- 
men anzuführen. Die aus der Stelle herauszulesende Abneigung gegen 
Eintreiber ist kaum überraschend zu nennen  
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Derrrer Anscnnirr: $ 2 Ep. A-s 

1. Zur Umschrift 
Die ersten zwei Drittel des Paragraphen sind in A mit nur kleinen 

Lücken erhalten, das letzte Drittel, schwer beschädigt, in B 
A Vs. 13. Am Zeilenanfange Iü nach dem vorhandenen Raume, der 

  

*[ü] ausschließt, frei ergänzt. u-mu-uk-ki am Zeilenende muß Schreibfeh- 
sein; der Schreiber hat offenbar verschentlich nu: 

den „Winkelhaken”” von zac zu Ton gebracht 
A Vs. 14. nu als Schreibfehler statt 

ler statt zag-mu-uk     
  

  

betrachtet; Id musaddinu, 
indeklinabel oder Pseudoideogramm, aber nicht unmöglich 

A Vs. 16. yı.ra Schreibfehler statt urz.ra; ebenso Rs. 12°, 
A Vs. 18-21 und BI 1°-3°. Die Ergänzung des Jahrnamens etwa nach 

Ungnad, RIA 2 (1938), S. 189 rechts 249. + S. 191 links [267.]. Es ist 
die volle Form des von Walther, S. 264 zu $. 24, vermuteten und von 
Finkelstein, JCS 15 (1961), S. 92 links, in Z. 34-36 (= Rs. 16-18) des 
später als YBT 13 Nr. 13 veröffentlichten Grundstück-Kaufkontrakt 
registers nachgewiesenen Namens des Jahres Amn 

  

  

saduga 1 
BL If. Identifizierung aller Zeichenreste mit Zeichen in A Vs. 20 f. ist 

mir nicht gelun   
B 13”. Die unbedeutenden Reste am Ende der Zeile wollen anschei 

nend nicht zu bf.in.sä   sä.a der Jahresformel passen 
B 14-7”. Die vier letzten Zeilen des Paragraphen sind eine Kombina- 

tion von Passagen wie B IV 33 f. ($ 14); V 1 £. ($ 15); 32-34 ($ 20) 
deren erster das Ende von B I 5° zu ui-[ju-u 

nach 
  

    

  

wf-[Suera] aber nach III 19 f. nicht ausgeschlossen ist, und einer B 1123-25 
(85); V 9 £. ($ 16) ähnlichen Passage, denen ich jedoch die Ergänzung 
des Endes von B 16” nicht entnehmen kann. Durch Vergleich mit V 9 f 

1.bi.a-su-nu ka 
ren Raume gestanden haben. Einen passenden Vorschlag kenne ich 
nicht 

zu gewinnendes *a-na ı     in keinesfalls in dem verfügba 

  

B 17”. Zur Ergänzung der Verbalfe   gl. u., S. 294 [4a)-[5b] 
  

Zum Inhalt 
A Vs. 12. Zu kar s. 8.319 c) 1. 57) 

  

rä’ibänum, A Vs. 13 und $ 22 B VI 10. 

Das relativ seltene Wort wird in AHw., S. 944 links (erschienen 1971), 
als ra’ibänum angesetzt und als „‚ein Stellvertreter?” bestimmt. Aber das 

  

Partizip von riäbum, AHw., S. 978 rechts, „„Verlorenes 

  

Akkusativ) erset 
zen”, „‚etwas (Akkusativ) als Ersatz (für Verlorenes) geben”, könnte  
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nicht „‚Stellvertreter””, sondern höchstens „‚Ersetzer (von Verlor   m)", 
einer, der Ersatz (für Verlorenes) gibt’” bedeuten. Das bestätigt uns die 

einzige mir bekannte rä’ibänum betreffende Vokabu 
iätu 5 Z. 119, MSL 13 (1971), $. 164 
ga.ab.zu (statt .su) = ra-i-ba-a] 

  argleichung, (1) izi 

  

durch das sumerische Äquivalent von r., welches „‚ich will ersetzen!” be 
deutet; ähnliche Gleichungen, vgl. Poebel, AS 9 (1939), S. 38, in diesem 
Abschnitte sind Z. 105 
ama-nu. M/2 (1977), S. 219 rechts, vergleicht nur je einmal neubabylo 

  

1.ab.sum    a-di-na-nu; ga.ab.fam = daa- 

nisch und neuassyrisch bezeugtes mi   ribbänu unbekannter Bedeutung mit 
  ‚num, AHw., S. 676 links (erschienen 1968), jedoch nicht 
Die weiteren Belege, die ich für r. habe finden können, kommen aus 

späterer altbabylonischer Zeit, nämlich (2) YBT 12 Nr. 246 Z. 3 vom 
IX., dazugehöriges (3) YBT 12 Nr. 270 Z. 3 vom 27. XI. Samsu-iluna 7 
(4) YBT 13 Nr. 276 Z. 9 vom 18. V. Ammi-ditana 11; (5) CT 4,8bZ. 
30 vom 20. XII. Ammi-ditana 13; zugehörig nach freundlicher Mittei 

lung Stols (6) CT 45 Nr. 84 Z. 30 ohne Datum; (7) VS 7 Nr. 153 Z. 23 
‚ohne Datum. Diese Opferliste (xı.ne, Z. 2) aus Dilbat 
überschriebenen, undatierten Liste VS 7 Nr. 82 zusammengehörii 

  

      
  

t der nicht   

  

prosopographisch mit Urkunden aus den Jahren Ammi   iitana 30 bis   

Ammi-saduga 17 zu verbinden; bilden die nicht recht verständlichen Zei 
chen auf dem linken Rande, Z. 36, vielleicht einen Teil des Jahrnamens 
Ammi-saduga 17, [gu]b/[b]a fb.dirig.ga? (8) und (9) sind die oben 

  

am Anfang des Paragraphen genannten Belege aus Ed. A-s 
Die F 

Soden, AnOr. 33 $ 56 r, ersetzt bzw. wen oder was er als Ersatz für wen 
;e ist nun, wen oder was der r. „‚im konkreten Falle”, s. von 

  

oder wofür „‚im konkreten Falle” gibt. Sie läßt sich nicht beantworten. 
@’ibänum ist Berufsname oder Amtstitel nach (2); (3); (7), wo es aufei 

nen PN folgt, und in (5), wo eine nicht mit Namen genannte Frau nur als 

    

bezeichnet ist; danach (6) zu [dumu munus 

  

s die Texte nichts 
Zusammenh 

ja-ni zu ergänzen. Über seine Tätigkeit 
   

  

  ingendes. In er ansche   2) und (3) verabfol   nd privatim 

  

jemandem etwas Sesamöl auf Borg, Valuta Gerste. In (4) werden fünf 
Sekel Silber muftabilti alim von vier   imentlich genannten, nicht näher 
bezeic   ten Männern, Z. 5-8, 9 ü erim ra-i-ba-nu (10) tap-pä-e-Su-nu bei ei- 
nem “Berittenen’, Z. 12, und einem Obersten, Z. 13, eingeliefert. Z. 9 
sind syntaktisch nicht eindeutig, aber wohl mit „und den Leuten des 

2 rechts a), an- 
  

  

rä’ibänu, ihren Kameraden”, zu übersetzen; M/2, $. 

  

ders. Hier, (8), ist der r. offenbar auch wegen einer Abgabe, s. sofort $3, 
die er noch nicht geleistet hat, zusammen mit Kaufmannschaften dem 
Eintreiber überwiesen. In $ 22, (9), vgl. unten S. 284-288 $ 2, wo sein   

Verhältnis zum ‘Landes’-Gouverneur mir unklar ist, preßt er Familien 
von Soldaten und “Fischern’ zu Lohndienst  
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Wie Charpin mir freundlichst mitteilt, hat er in seiner für BiOr. ge 
schriebenen Rezension von YBT 12, in deren Manuskript ich Einsicht 
nehmen durfte [jetzt BiOr. 38 (1981), $. 535 Archives L], unsere Belege 
(2) und (3) dem Archive eines gewissen Awiliia zugeordnet, der sonst 

  aber nicht den Titel ra’ibänum erhält. Charpin weist dem Archive außer 
YBT 12, S. 29 rechts Awiliya 5. = unser (2) und (3) elf der unter 6. ge 
nannten Urkunden sowie CHJ, H.E. 211, und AO 9080, oben, $. 69 
$ 3 B. S-i 4, zu. Nach diesem Material ist der rä’ibänum Awilija 
ausschließlich im agrarischen Sektor tätig: er pachtet Felder zum Neu 
bruch, YBT 12 Nr. 286 und AO 9080, vermietet Gespanne, YBT 12 Nr 
221, gibt Darlehen von Feldfrüchten oder verkauft sie, einmal auch 
Schafe, YBT 12 Nr. 245, auf Kredit. EIf von den fünfzehn Urkunden be- 
treffen ganz oder teilweise Sesam bzw. Sesamöl. Man könnte alle beur- 

  

kundeten Geschäfte wegen ihres bescheidenen Umfangs für private hal 
ten, wenn die große Dichte der Geschäftsabschlüsse einen nicht stutzig 
machte; das Archiv datiert aus nur vierzehn Monaten, V Samsu-iluna 77 
YBT 12 Nr. 223, bis VI Samsu-iluna 8, AO 9080, wobei ganze elf Ur 
kunden aus nur fünf Monaten stammen. 

Die Beziehung des Archivs zum gleichzeitigen Ed. S-i, das praktisch 
verloren ist, bleibt für uns dunkel, s. o. zu B. S-i 4. Eine Bezich   
$ 2 des knapp hundert Jahre jüngeren Ed. A-s kann ich nicht erkennen 
Dag 
durch $ 22 des Ed. A-s verbotene Zwangsverwendung von Soldaten und 

‚gen könnte das Archiv vielleicht den Eindruck hervorrufen, die   

  

Fischern”” zu landwirtschaftlichen Saisonarbeiten seitens des   

sei im Rahmen seiner eigenen agrarischen Unternehmungen erfolgt, s 
aber unten, $. 284-288 

3. „Neujahrstafel””, A Vs. 13 
Die „Neujahrstafel”’, i-na dub-pf 

  

!-mu-uk-ki, die ich anderwärts 

  

icht belegen kann, läßt sich zwanglos als Klammerform aus ve   

Neujahrssilber-Tafel”, erklä 
ren, nachdem der Ausdruck „‚Neujahrssilber”, kü.babbar zagmukkim 
vorliegt, s. Z (1961), S. 12 links b) 

(a) Die Urkunde JCS 31 (1979), S. 140 Nr. 13, vom Jahre Hammu- 
rabi 40, trotz ihrer mir von Stol freundlichst aufgezeigten Verw 
schaft mit H.E. 139, CH], Pl. XIV, ohne Parallelen im Archive des $cp 
Sin, Kaufmannsobmann von Larsa (vgl. Leemans, SD 3 [1950], S. 84 

  setzendem *dub kü.babbar zagmukk   

ndt   

  

  

fl.; dazu jetzt noch etwa VS 18 [1973] Nr. 9-12) und mir syntaktisch und 
deshalb inhaltlich unklar, spricht von „‚Neujahrssilber von Emutbalum 
dem NN zum Eintreiben übergeben”, Z. 8-10. Sein Verhältnis zu dem 
vorher, Z. 3 f., genannten „ 

  

ilber des Kaufgutes der Kaufmannschaft 
Larsa”” und den Vermerk a-na €.gal, Z. 7, verstehe ich nicht    
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(b) Der Brief TCL 17 Nr. 70, nach Inhalt und Stil den Briefen aus dem 
Archive des Sama$-häzir ähnlich?*°), betrifft das „‚Neujahrssilber der 
Unteren Provinz’”)'”, Z. 6, welches eingetrieben ist, Z. 17, und sich im 

  

Besitz der Beamten, an die der Brief gerichtet ist, befindet, Z. 7 und 18 
sowie die „‚gesiegelten Tafeln eurer "Häuser’®)”, Z. 19. Darunter darf 

  

man wohl nicht dasjenige verstehen, welches im Edikt „Neujahrstafel” 
genannt wird, sondern Schuldurkunden über noch zu leistende Zahlun 
gen, Gegenstück und Ergänzung zum „‚eingetriebenen Silber”, Z. 17 
Die Abrechnung findet in der Landeshauptstadt statt, wo auch das be- 
reits eingenommene Silber abzuliefern ist 

(© YBT 13 Nr. 331 aus Ki$ vom 10. VI. Abise$ub „‚r" ist eine 
Quittung über „,! [n] Minen 3 [Sckel Silber], ? “Neujahrssilber', 3 ge 
hörig zum 

  

ber des ‘Gesalbten’ von An und Inana von Uruk #5 vom 

  

Jahre Abi-efub „‚r”, 79 welches dem zabar-dab) Nabium- 
andasa zum Eintreiben übergeben worden war, 192 eingeliefert von 
Adallalu, Ilu)$u-ibnRu und Nidin-Btar, !3 in Empfang genommen von 

  

Nabium-andasa, dem ...... (zabar-dab)”. Sie illustriert die „‚Über 
‚aphen, A Vs. 14. 

(4) BM 72763, unveröffentlicht, mir von Stol freundlichst signalisiert 

  

‚gabe zum Eintreiben”” unseres Para, 

  

und in einer Umschrift Van Lerberghes vorliegend, vom 20. V. Ammii 
dit 

  

na 17, ist eine gesiegelte Quittung über „,! 15 Sckel Silber, 2 ‘Neu- 
jahrssilber’ 9“ des Jahres Ammi-ditana 7 ° der Kaufmannschaft Manki- 
sum, ® eingeliefert von 7 Nidnusa, Sohn des dingir-su-[ Emp- 

  fang genommen von ? Sama$-bäni””. Die Quittung illustriert also das 
Neujahrssilber’ einer Kaufmannschaft”?°), von dem unser Paragraph 

spricht. Wieso sie aber in ‘Sippar’ gefunden worden ist, entzieht sich 
meiner Beurteilung 

Die fünf Textstellen genügen nicht zur Ermittlung des- oder derjeni 
‚en, welcher oder welche di 

  

s ‘Neujahrssilber” zu zahlen hatte oder hat     
ten; in (a) wird es nicht einmal erwähnt. Aber ein Vergleich unseres Pa- 
ragraphen mit (c) ergibt, daß der Erlaß des überfälligen “Neujahrssilbers 
nicht alle, sondern nur zwei Kategorien von Zahlern betraf. Warum sie, 
und nur sie, bleibt unklar 

   

  

) Z. 6-21 lauten in Übersetzung: „6 Was das ‘Neujahrssilber’ der Unteren Provinz 
in eurem Besitz betrift, ® verlangt man von uns Abrechnung im "Palast °1' Zur Rech. 
nungslegung bin ich nach Babylon abgereist. 21° Hiemit schicke ich den Lu-Sinaka, dem. 

ich Briefe an die Provinzbeörden (mit)gegeben habe, zu euch. 7° Nehmt das eingeiriebene 
Silber, das sich in eurem Besitz be 
euch und 2! kommt zu mir nach Babylon 

) Vgl. Stol, S. 67 letzter Absatz [ 
Kopie bietet bi-i-ku-nu, schr deutlich von gd-t-kurnu, Z, 

Zeichen ıı in Z. 9 und 13); vielleicht Gelbs „estates”, oder di 

  

en Urkunden eurer ‘Häuser' an 
  

und 18, verschieden (sgl 
    

Und bestätigt nachträglich meine Ergänzung in $9 B III 26, s. $. 2208 2 Ende  
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Man könnte vielleicht freibleibend, da alle Data dafür fehlen, daran 
denken, das ‘Neujahrssilber” sei gar keine besondere Abgabe gewesen, 
sondern die am Jahresende noch offenstehende Steuerschuld oder Schuld 

an bestimmten Steuern®°), welche die Obrigkeit sich entschloß eintrei- 
ben zu lassen, ana mufaddinim esöhum, Edikt $ 2; kü.babbar Suddunum 
(a) Z. 17; ana Suddunim nadänum, (b) Z. 8 f. Die außerordentlich lang 
Zeitspanne, während welcher   nach unserm Paragraphen Nachsicht mit 
den säumigen Schuldnern geübt werden konnte, spricht freilich nicht zu 
gunsten einer solchen Annahme, schließt sie jedoch auch nicht ganz aus. 

4. Zum Sachverständnis 
A Vs. 15-21 und B I 1-3”. Die vom Edikt betroffenen Rückstände 

ben 

  

werden näher umsc sichtlich der Zeit, in welcher sie entstan-   

den sind; wie mittels zweier Daten   genau angegeben, beträgt sie volle 
„AVs. 15-17, 

zeigt, bildet ein Schuldenerlaß, der im Laufe des Jahres Ammi-ditana 20 

  

sechzehn Jahre. Wie der Name des Jahres Ammi-ditana 2 

   roklamiert worden war, den Anfangspunkt der angegebenen Frist’) 
   An: 
21 und BI 1-37, offensichtlich der Stichtag für den $: 

og dazu ist der Schlußtermin, der (1.) I. Ammi-zaduga 1, A Vs. 17. 
uldenerlaß des   

Ammi-saduga, von dem unser Edikt handelt. Es betrifft somit alle Rück- 
stände, welche seit dem Erlaß des letzten Ediktes entstanden waren. Au 

  

tomatische Verjährung von Abgabenschulden kannte man also nicht. 

  

Wir können zwar nicht wissen, wie die vom Edikte betroffenen Rück- 
stände sich ihrer Entstehung nach über die sechzehn Jahre verteilten, 
müssen aber jedenfalls annehmen, daß die genauen Zeitangaben in un- 
serm Par   graphen einem praktischen Zwecke dienen sollten und neben 
neueren alte und sehr alte Rückstände zu berücksichtigen waren. Daraus 

  

t sich zweierlei schließen 
(1) Die Regierung hatte mit ihren Schuldnern viel Geduld, d.h., sie 

war nicht imstande, die Schulden zeitig einzutreiben, was mir sehr be- 
merkenswert scheint. Das geht auch etwa aus Riftin Nr. 89 hervor, nach 

Urkunde mir unbekannter Herkunft eine nicht genannte Amts- 
stelle einem Dorfe in 
welch 

  

  den Jahren Samsu-iluna 11 und 12 größere Posten 

    

Gerste geliefert hatte, die sie sich in den Jahren Samsu-iluna 12 und 13 
hatte zurückgeben lassen. Ein Rückstand von 11% soll dem ‘Palaste’ zu 
rückgezahlt werden nach vorliegender Urkunde vom 28. IX. Samsu- 
luna 22, die 
nung aufgesetzt worden ist’) 

  

‚o mindestens fast neun Jahre nach der letzten Abrech- 

  

  

   In (o)ist der einge gals #4 kü.babbar ...... bezeichnet, Z. 3, war 
nur ein Teil des ursprünglich zu Zahlenden. 

Vgl. Finkelstein, $. 35 $ 3 erster Absatz mit Anm. 1. 
Der Charakter der Urkunde, die nicht gesiegelt zu sein scheint, und das Subjekt 
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(2) In uns unbekanntem Maße bewirkte unser 

  

zdikt gar nicht die wirt 
schaftliche Korrektur, die wir den altbabylonischen Gnadenakten dieser 
Art gewohnt sind zuzuschreiben, sondern legitimierte nur nachträglich 

die Selbsthilfe der zahlungsunfähigen oder -unwilligen Schuldner, die ih 
re Rückstände unbeglichen gelassen hatten. Insofern müssen wir es als 

  

interne buchhaltungstechnische Verwal   ungsmaßregel betrachten, näi 

  

lich als amtliche Löschung nicht eintreibbarer Schulden, die nur noch 

  

auf dem Papier"” standen. Leider fehlt uns jede Möglichkeit, uns eine 
zutreffende Vorstellung von der wirklichen Wirkung eines Ediktes zu 
machen: mehr Linderung akuter wirtschaftlicher Notlage der Betroffe 

nen oder mehr bureaukratische Sanierung der Amtsbuchhaltung? Damit 

  

ist es uns auch unmöglich, spezielle Motive für den Erlaß eines bestimm 
ten Ediktes zu rekonstruieren. 

Unser Paragraph ergibt zweifelsfrei, daß König Ammi-ditana nach 

  

seinem Jahre 20 sechzehn Jahre lang kein Edikt mehr erlassen hatte, als 
sein Sohn 

  

ind Nachfolger, König Ammi-saduga, seine Regierung 
traditionsgemäß mit seinem ersten Edikt antrat. Das stets der Lücken 
haftigkeit verdächtige Bild, welches Jahrnamen und Urkunden betreffs 
der Aufeinanderfolge von Erlässen ergeben, war im Falle dieser beiden, 
s. mein AS 16 (1968), $. 229 rechts D. E., also richtig. Darüber 
bestätigt $ 2 wenigstens für seinen Zeitabschnitt meine Ansicht, op. cit., 
S. 229-231 $ 4, die Schuldenerlässe der Könige von Babylon seien nicht 
in einem regelmäßigen Zyklus erfolgt’). [Neuerdings Komoröczy, Pe- 

    

riodizität der mifarum-Erlässe, in Diakonoff Volume (1982), S. 196-205, 
ohne neue Ergebnisse 

  von -j-pa-l-[mje, Z. 19, auf welches sich auch das Possessivsuffik von ka-ni-ik-fu, Z. 20 
bezieht, sind mir eben so unklar wie Lesung und Sinn der Z. 18, in der man etwas wie 

nach dem geltenden Kurse” erwartet, was ich aber dort nicht erkennen kann 
” erstaunte Leser der Landsberger-Festschrift wenige Seiten später, $. 243 

igt Finkelstein das Gegenteil, wohlgemerkt mit ähnlichen wirtscha 
ischen Argumenten, Das war den von der Redaktion nicht verständigten V 

beiden Beiträge bis zum Erscheinen des Bandes unbekannt. 

   246, sicht, vert     
      



   ZWÖLFTES KAPITEL 

PRIVATE SCHULDEN ($ 3-9) 

Ensrer Anscnnirt: $ 3 Ep. Ars 

$3 be 
Privatpe 

ifft konsumptive Darlehen, vgl. unten, $. 205 $ 3, welche 
  

‚onen in materiellen Schwierigkeiten zur Befriedigung dringen 

  

der privater Bedürfnisse aufnehmen. Die Rückgabe wird ihnen erlassen 

1. Zur Umschrift 
In B ist von den ersten fünf Zeilen des Paragraphen etwa die Hälfte 

verloren, die letzten fünf Zeilen sind komplett erhalten. Hier setzt A Rs 

B18-12. Ve 
III 7-10, ergibt die in Z. 8° f. und 12° vorgenommenen Ergänzunge 

ARS. 176.5; BL15°-17°. In A war der Text offenbar anders auf die Zei 
len verteilt als in B. Gegen Finkelstein, S. 49 Textual notes a), aber mit 

  

ich der ersten fünf Zeilen mit dem Beginn des $9, B 

seinem a) widersprechenden 2), könnte der winzige Rest in A Rs. 1” zum   

Zeichen pur gehören und dem vun am Beginn von B I 15” entsprechen 
A Rs. 17 hätte dann die sieben Wörter BI 15° f 
Wörter B I 16° Ende f 

B1 10”. Zur Ergänzung können die fünf Wörter a-na urz.ra mäß 

alten, Rs. 2° die dre 

  

I-g6-tim aus $5 A Rs. 12° £. dienen, der ja eine Abart des in $3 behandel 
ten Falles betrifft. Dem in der Lücke verfügbaren Raume und der erhal 
tenen zweiten Hälfte der Zeile angepaßt, müßten sie hier [a-na ur,. ra a 

     

  

na m] a-na me-el-g6-tim gelautet haben nach dem Beispiele $ 7 B II 
33 £., a-n[a] s[i]-mi a-na ta-ad-mi-ig-tim ü-Iu a-n{a] i-d[:]-i{m] Sla)-n{i]-i{m 
m{a]. — Zu den einzelnen Wörtern s. u. zu $5. 

BI 11”. Ergänzung des Fehlenden ist mir nicht gelungen. Da die dre 
präp 

  

sitionellen Bestimmungen in BI 10° analog $5 A Rs. 12-14 zu i 

  

  

  a am Zeilenende gehören, könnte man sich in der Lücke eine oder 
zwei weitere solche Bestimmungen vorstellen. Daß der oben zu BI 10° zi 

tierte Parallelpassus aus $ 5 nur die drei in B I 10° stehenden bzw. er 
gänzbaren Glieder enthält, wäre kein Gegenargument. Denn einerseits 
erscheinen in $ 7, der eine weitere Abart des in $3 behandelten Falles be 
trifft, von den drei in $3 genannten Darlehensarten zunächst nur die er 
ste, B II 27, dann die erste und die dritte, B II 30; andererseits nehmen 
die gleichfalls zu B I 10° aus $ 7 B II 33 zitierten zwei Darlehensarten 
nicht alle vier in $7 BIIT3f. = $9 B III 8 genannten, sondern nur die  
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erste und vierte vorweg. Es handelt sich an allen drei Stellen dabei offen 
sichtlich nicht um eine beabsichtigte Auswahl, sondern um Lässigkeit des 
Ausdrucks. Man könnte sie auch in $6 A Rs 

die Reihe der präpositionellen Bestimmungen über B I 10° hinaus bis zur 
Mitte der Z. 117 fortgesetzt denken. 

Inhaltlich kämen für Ergänzung von B I 11° zwei Darlehensarten in 

2° f. vermuten und sich   

     Frage, die in Vokabularen auf ur   /hubullum folgen, e$.d&.a/hubutta 
tum und $u..lal/giptum, Hi 1 Z. 1-3,(MSL 5 [1957], S. 9), vgl. 2 Z. 108- 
110 (8. 59 £.) und ana ittifu 2 163 f. (MSL 1 [1937], $. 19), s. ferner etwa 
U (1956), $. 221 links Zubuttatum lex. Unter dem Namen hubuttutum, wel 

das, soweit ich sehe, nach Samsu-iluna nicht mehr gebrauchte Wort 

  

   

  

    atum ablöst, kommt erstere Darlehensart am Ende der altbabyloni- 

  

schen Epoche gelegentlich vor 
Was giptum betrifft, ist es die einzige Darlehensart, von der urkundlich 
bezeugt ist, daß sie unter unser Edikt fiel, s. $. 252 f 

Ein konkreter Ergänzungsvorschlag scheitert aber an zwei Klippen 
Das Edikt bietet uns kein Beispiel einer Reihe von vier oder fünf Glie   

  dern, die mit ana A ana B ulu ana C beginnt — wie sollte sie hier weiterge- 
hen? [...]x a, wahrscheinlich Ende eines Ideogramms, läßt sich nicht mit 
dem soeben als inhaltlich möglich Erklärten in Übereinstimmung brin 

  

gen, denn die Spuren von x, so winzig sie auch sind, widersetzen sich der 

  

Ergänzung zu *e$.d&.a. In Ed., $. 67 zweiter Absatz, hatte ich statt- 
dessen *{mä$ nu tu]k.a erwogen. Für einen Versuch, die Ergänzung 

  

des Verlorenen inhaltlich in einer anderen Richtung zu finden, fehlt jeg- 
licher Anhaltspunkt 

2. Zum Inhalt: Juddunum, A Rs. 2° = B117 
Da AHw., $. 703 links nadänum $ 2) (erschienen 1968), sich mit einer 

einfachen ganz allgemeinen Übersetzung begnügt — so auch neuestens 
N/1 (1980), 8.55 £.3. — und aufmein SD 5, $. # 
inzwischen teilweise überholt ist, rekapituliere ich hier meine Ausführun- 

  49 hinweist, das aber   

gen kürzestens in verbesserter Fassung 
Das Kausativ von nadänu   nach Thureau-Dangin, RA 24 (1927), 5. 

al altakkadisch, 
s. N/1, S. 55 links 3. a) 1, kommt in altbabylonischen Briefen sowie 

  

176 Anm. 1, „se faire livrer””, „‚percevoir””, bereits ei   

Rechts- und Verwaltungsurkunden häufig vor 
(a) Soweit ich sche — viele Fälle sind ihrem Zusammenhange nach un- 
deutlich — bezeichnet es nur selten eine auf das Obersubjekt, denjeni 

  gen, welcher zu liefern veranlaßt, und das Untersubjekt, denjenigen, 
welcher liefert, beschränkte Handlung. Ein Beispiel dafür ist $ 19 der 
‚Gesetze von Enuna”, Goetze, AASOR 31 (1956), 8. 64 f., 

Is 

    

     ana mehrifu inaddinu ina maSkan   usaddan,  
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  was ich teils mit, teils gegen Goetze, Sumer 4 (1948), $. 74 unten - 77 
AASOR 31, 1. c.; mein SD 5, S. 48 a) (mit Druckfehler, lies inaddinu); 
Landsberger, SymDav. (1968), S. 74, mit 
Ein Mann läßt sich das, was er an seinesgleichen hergelichen hatte, auf 

  

  

der Tenne (zurück)geben 
übersetze. Obgleich sachlich weniger befriedigend, ist aber „‚Ein Mann, 
der (etwas) hergelichen hatte,”” wegen der parallelen Konstruk- 
tion in $ 12 £, vgl. $ 51 £., nicht auszuschließen, zumal bloßes Id als 
Subjekt im Texte keine Parallele hat. Zusammen mit und als Gegenstück 
zu nadänum G gebraucht, beide mit demselben Subjekt, drückt fuddunum 

  

hier zusätzlich zum Kausativ noch die Ausrichtung der Handlung auf 
das Subjekt aus bzw. die Überbringung des beiden Verben gemeinsamen 
sächlichen Objekts, hier das Darlehen, an seinen Ausgangspunkt, also, 
Thureau-Dangins „,se faire livrer””, oder mein „‚läßt sich (zurück 
ben 

  

  

fuddunum ebenfalls als Pendant zu nadänum G, aber nicht notwendiger 
weise mit dem gleichen Subjekt, etwa in ARM 2 (1950) Nr. 81 Z. 15 und 
13, wo die veranlaßte Handlung in Z. 19 als turum bezeichnet und jeden 
falls Lieferung des sächlichen Objekts an das Obersubjekt von suddunum 
impliziert ist 

Mit oder ohne nadänım G scheint fuddunum etwa in UET 5 (1953) Nr 
472.9, vgl. Z. 7, bzw. AbB9 (1981) Nr. 236 Z. 8 geradezu „(jemandem 
etwas) wegnehmen”? zu bedeuten; in Z. 16 des letzten Briefes wird die 
zunächst als fuddunum beschriebene Tat als Ieqim bezeichnet. 

(b) Viel öfter sind jedoch drei Personen im Spiele, nämlich außer dem 
grammatischen Obersubjekte und Untersubjekte noch eine gewöhnlich 
nicht genannte dritte, welche auf das zu Liefernde Anspruch macht und 
in deren Auftrage die Handlung oft erfolgt, die mit „‚etwas von B (für C) 
einheben/eintreiben”” umschrieben werden kann. Als Beispiele nenne ich 
nur AbB 2 Nr. 96 Z. 13-15; Ungnad, ABPh Nr. 136 Z. 14-17 

(©) Schr oft ist der Auftraggeber oder eigentliche Empfänger 
Liefernden eine Behörde, so stets, wenn Steuern und Abgaben eingetrie- 

des zu   

ben werden. In diesem Sinne wird auch das Passivum von fuddunum im 
Ed. A-s und etwa im Briefe AbB 6 Nr. 193 Z. 7 f. gebraucht 

(4) Ähnlichen Sinn wie fuddunum hat die ausführlicher 
    

  

Phrase ana 
Zuddunim nadänum, wohl stets Eintreibung von amtswegen betreffend. Sic 
kommt in zwei Konstruktionen vor, 
1) Objekt fa ana A (= Eintreibender) ana Suddunim nadnu, TLB 1 Nr 

154 (Samsu-iluna); CT 4, 15b = HG 3 Nr. 104 (Abi-e$ub); CT 4, 15 a 
HG 3 Nr. 767 (Ammi-ditana); Ed. A-s $ 13; Ed. X $ [D] 

9) B(= der zur Leistung Verpflichtete) 3a ana Objekt Zuddunim "ana A 
nadnu, AbB 2 Nr. 61 Z. 8 f. Diese Stelle aus einem Briefe des Samsu- 
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iluna zeigt, daß ana fuddunim nadänum dem 5 orausgeht, wie es     
der Ausdruck ja schon vermuten läßt 

) Es kommt vor, daß vier verschiedene Personen oder Stellen mit der 
Eintreibung zu tun haben. Das ist der Fall, wenn Auftraggeber und 
Empfänger nicht identisch sind wie etwa in AbB 4 Nr. 14 Rs., wo der 

König (A) den Adressaten (B) beauftragt, von C etwas für D einzutrei- 

  

Es bleibt unklar, ob fuddunum die Zwangseintreibung bedeutet, oder   

vielleicht sollte man besser sagen: wann und wo es die Zwangseintre 
bung bedeutet. Denn man wird wohl annehmen dürfen, daß es den Ge 

samtvorgang von der Aufforderung zur Z; 
tuell zur Anwendung gewaltsamer Mittel umfaßt, s. u., S. 301 £. (b) 

    

lung oder Leistung bis even 

Zweiter Asschnirt: $ 4 Ep. A-s 

1. Zur Umschrift 
In keinem der beiden Exem 

aber das in A Rs. 3°f 
lare ist der Pas   agraph lückenlos erhalten, 

Zeilenende Fehlende läßt sich aus B IL 1 f. er 
gänzen. Die Exemplare weichen an verschiedenen Stellen voneinander 
ab. Der Text in A Rs. 3°, ü Jum-ma i-tu itu dirig Se.gu[rj.kud u, 
2.kam], „.... ab 2. XIII. ....”, scheint besser als der in B II 1, fum-ma 
itu dirig usw., „am 2. XIII.”. Der Jahrname A Rs. 4 f., ist verkürzt 
in A Rs. 5° fehlt nach dem Ortsnamen das .a von B II 3; B II 4 enthält 
den in A we Statt Sa-ad-du-ut-t[] in A 
Rs. 7° bot B II 6 [ja tim. A Rs. 10° Ende Sar-rum ist ein „Kasus 
fehler”', korrekt dagegen B II 9 [jar-r] 

Der Ortsname im Jahrnamen Ammi-ditana 37 wird mit einem Ideo- 

        

   
Schluß des Jahrname 

    

der 
geschrieben, welchem manchmal xı und ein „‚Au: 

   

  

manchmal aber nur xı folgt. Dieses Idegramm las man nA, d   

h. in altbabylonischer Kursive ezenx san, bis Landsberger, JCS 8 
(1954), S. 68 rechts Anm. 174 (c), es als udinim, d. h. ezen x sıq 
bestimmte. Neuerdings will Yoffee, JCS 3 

    

sen, wobei er Landsberger, den er in Anm. 14 zitiert, entweder überse 
hen hat oder — was unangängig wäre — ignoriert. Betrachtet man die 
25°%) Texıstellen, welche Yoflee zitiert’), so bestätigen sie vollauf, was 

    

+) S. Borger, AOAT 33 (1978), Lautwerte $. 281 rechts und Zeichenliste Nr. 15 
So siatt Yoffces „24”, weil „‚Edict of Ammisaduga 5” in zwei Exemplaren, A R. 5° und BI 3, vorliegt 

3) Verbessere dort in „Grant Smith College (Abkürzung nach AHw.: CD Smi 
[1918)) Nr. 262; T,JDB (1958), pl. LIT MAH 16488; TJAUB (1963), pl. XXXIV UMM 
His 
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bereits Poebel, BE 6/2 (1909), S. 97 Anm. 1”), und Landsberger in sei 
nem Exkurse MSL 2 (1951), S. 97 b)?®) 4., festgestellt hatten: das frag! 
che Zeichen ist manchmal mit dem davorstehenden bzw. „‚normalem‘ 
»An gleich, manchmal von ihm durch einen kleinen Zusatz unterschie 
den, den man nirgends identifizieren kann. Eingeschriebenes sıG,, nach    

  

Landsberger „‚in Photo der Seisachthie deutlich”, kann ich auf derselben 
Photographie nicht erkennen und habe es auch auf dem Original nicht 
sehen können’®). Am deutlichsten scheint mir noch VS 7 (1909) Nr. 64 
Z. 25, wo das Zeichen ezex in seinem Mittelteil das Einschreibsel san, 

also wie im Zeichen »Ap, und in seinem hintersten, rechten Teil ein pıx 
ähnliches Einschreibsel von drei schrägen Keilen aufweist. Ich glaube 
Landsberger, JCS 8, S. 68 rechts Anm. 174 (c), b 

laren und Zeichenlisten geläufige ezex x sıc, in das von AD leicht abweir 

  

das ihm aus Vokabu 

chende Zeichen B II 3 hineingelesen. Für sein udinim vgl. den soeben 
zitierten Exkurs zu Ur-e-a = näqu Z. 778-781, $. 88, jetzt leicht verändert 
als Proto-Ea Z. 772-775 in MSL 14 (1979), S. 60; Die Unsti 
in der Wiedergabe des bewußten Zeichens wird man nicht ohne Weiteres 

  

migkeiten 

  

lasten wollen, sicher nicht so zuver   den modernen Kopisten der Texte an 
lässigen wie Pocbel, Thurcau-Dangin und Ungnad. Eher könnte n 

  

die wachsende Undeutlichkeit der spät-altbabylonischen Handschrift für 
u beobachten sie verantwortlich machen und im besonderen den hä     

den Umstand, daß Datenformeln am Ende von Urkunden kursiver ge 
schrieben sind als der vorhergehende Text. Da ich keine Schreibregel 
nachweisen kann, welche gestattet, das Kompositum durch das Simplex 
zu ersetzen, also etwa KA statt EME (: KAXME) oder Ezen statt »Än 
( Ezenx Ban) zu schreiben, kann ich mir den Wechsel von »Ap und 
BAD x x in unserem Jahrnamen nur so erklären, daß stets BAD x x beab; 
sichtigt war, aber nirgends deutlich zustandegebracht worden ist, was 

  

das Einschreibsel betrifft. F   Lesung dieses AD x x bleibt Landsbergers 
hier schon zweimal zitierter Ansatz MSL 2, 8. 97 b), nach wie vor die be- 

  

ste Hypothese. Yoffees ungenügend vorbereitete Behauptung ist grund- 
  

los und deshalb abzulehnen 

2. Zum Inhalt 

ARSs. 6° = BII5. Zu Sudd 
S. 196-198. 

ARs. 7° = [B II 6]. Zu Sadduttum s. jetzt AHw., S. 1124 links. Ablei 
tung von nadänı 

  

‚auch ARs. 8° = [BII7]; ARs. 9%, 

zu der man sich mühsam durchgerungen hat, bleibt 

    

n zitierten Texte „Berl. 2716, 5833, 61 ) Die unter seinen Bele ind, soweit ich 
  

Statt „„s10," lies dort überall 
) Meine Umschrift Ed., $. 28, auf Grund der Autorität Landsbergers. 
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schwierig, weil die Nominalform unerklärt ist, seit von Soden seine An 
gabe AnOr. 33 (1952) $ 56121 b, „„lapr 
wofür jahlugtum und Salputtum angeführt sind), in AnOr. 47 (1969) $ 56 

  

auch bab. neben fuprust”, 

  

irelativiert hat: „‚Saprust statt Suprust kommt bab. wohl nur bei 1. Radikal 
b und ! vor’”, wofür noch NB Salguttu zitiert wird. 

ARs. 10° = [B II 9]. Zu simdat Sarrim s. S. 8-14 
ARs. 10° £. = [B IT9 £.]. Der kurze letzte Satz des Paragraphen ent 

hält eine Zusatzbestimmung zur Apodosis betrefls einer unter gewissen 
Umständen eintretenden Straferschwerung. Dergleichen klauselähnlich 
formulierte Zusatzbestimmungen finden sich auch in $ 6 und 7 und in 
CH $8 und 256. besonderen Umstände angebendes verbales Prä- 
dikat steht im Durativ bzw. in CH $ 8 im Stativ (des defektiven Verbs 

Wirken einer con 
cutio temporum erkennen, welche dem als bereits geschehen mittels des 

   

    ). Man könnte in unserem Paragraphen darin d 

Punktuals, A Rs. 67, geschilderten Falle und der ebenfalls im Punktual, 
A Rs. 8; mitgeteilten Urteilsbegründung die Strafe im Durativ, A Rs 
10°, folgen läßt und auch die Zusatzbestimmung auf dieses Zeitniveau 

  

setzt, was ja dem wirklichen Zeitablaufe etwa bei einem Prozesse gemäß 

  

järe. Andererseits kann man aber auch die Möglichkeit nicht ohne wei 

  

teres ausschließen, der Durativ sei hier nicht infolge eines syntaktischen 

  

Automatismus, sondern wegen seines spezifischen Aussagegehaltes, also 
im bewußten Gegensatze zu den vorhergehenden Punktualen, ge 
braucht 

Es 
„daß das Prt.°*') von vornherein auch in den umma-Sätzen>*%) die ihm 

'g gehabt hat’”, AOAT 1 (1969), S. 123 
ma-Sätzen der „‚Ge 

  

das Verdienst von Hirsch deutlich ausgesprochen zu haben   

      

ne temporale Bedeutu: 

  

2. Was den Durativ, Hirschs „‚Präsens””, in den sun 
  

setze”” betrifft, kommt er nach längerer Untersuchung, S. 120 1.-123, 
zum Schlusse, es „‚ließen sich in LE und KH — das Ed. A-s hat Hirsch 

Prs. den Be 
ginn oder beabsichtigten Beginn einer Handlung auszudrücken schien” 
nicht berücksichtigt — einige Beispiele finden, in denen d: 

  

und zum zusammenfassenden Urteil, „‚daß für das Prs. in den fumma. 
Sätzen keine besonderen Bedeutungen angenommen werden müssen 
S. 123 dritter Abs 

+*) Gleichfalls aufgeführtes #bultum ist mit Veenhof, SD 10, 8. 141 Anm. 242, nicht 
hier einzureihen, denn seula ultum (und föubtum : füsubtun) ib utüt, Die 
Aussage $ 103 s: „Primär zu 15 gehört der Typ uiib"" schließt die Fortsetzung 

*') Hirschs „Präteritum wird in diesem Buche nach Land Punktual 

  

©") Sail. „in den keilinschriftlichen Gesetzestexte 
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Was Hirsch über jumma-Sätze bemerkt, gilt ebenso für den hier vorlie 
genden Relativsatz in der Funktion eines Subjektssatzes, welcher genau 
dasselbe bes t wie *Jun dat Sarrim la utar     

Die spezifische Aussage des Durativs wäre hier im Gegensatze zu den 
vorhergehenden Punktualen, die als Terminative die registrierten Hand 
lungen als abgeschlossen darstellen, die Charakterisierung der mit turrum 

  

angedeuteten Handlung als einer andauernden. Der Du 

  

ativ würde also 
etwa die Vorstellung eines nach allen möglichen vergeblichen Versus   
schließlich nicht zurückgeben Könnens hervorrufen sollen. Wie mag der 
zeitgenössische Leser oder Hörer des Edikts das Sätzchen verstanden ha 

3. Zum Sachverständnis 
gelehrten, spekulativen Erörterungen, die Finkelstein, S. 56-59, 
des Ediktes geweiht hat?®), seien folgende simple Bemerkungen 

‚genübergestellt 

    

  

Nach $ 2 dürfte das Edikt des Amn 

  

saduga im Monat I. Ammi- 
saduga 1, und zwar wohl am 1. I., in Kraft getreten sein. Warum für den 
Gegenstand, mit dem sich $ 4 beschäftigt, gerade der 2. XIII. des Jahres 
Ammi-ditana 37, in dessen Verlaufe Ammi-saduga den Tron bestiegen 
jaben wird, als Stichtag gewählt worden ist, bleibt unerfindlich. Sollte 

etwa am 1. XIII. der königliche Gnadenakt erlas 
Ediktes angekündigt worden sein? Nach mein 

n bzw. der Erlaß des      
reilich rein theoretisch 

unverbindlichen Erwägungen, AS 16, $. 230 rechts unten f., ist das un 
   

wahrscheinlich und wäre überdies überflüssig gewesen, weil sich bei der 
seit Ha 
rem ersten Regierungs; 
  rabi bezeugten Gewohnheit der Könige von Babylon, in ih 

    re einen Schuldenerlaß zu proklamieren, jeder 
mann bei einem Tronwechsel auch ohne spezielle Mitteilung darüber auf 

  

einen neuen Erl   vorbereitete. Daß unser Edikt bestimmte unerwünsch 
te Folgen der Erwartung eines neuen Edikts vorhersicht und in seinem 
$ 4 eine Maßregel gegen sie enthält, erweist diese Überlegung als richtig, 
weckt aber gleichzeitig den Argwohn, der 

  

Palast” selbst habe vielleicht 
vor Inkrafttreten des neuen Edikts sein Bestes getan, den ihm daraus er 
wachsenden Schaden durch eine energische Eintreibung der fälligen 
Rückstände kurz vor Toresschluß noch so viel wie möglich zu beschrän 
ken. Solange wir nichts über den amtlichen Mechanismus der Monats- 
schaltung wissen, dürfen wir selbst fragen, ob die Obrigkeit im Jahre 
Ammi-ditana 37 den dreizehnten Monat etwa eingeschoben habe, um 

) Zu einem Detail, „‚Addar II 
56 zweiter Absatz, wäre zu sagen, di 
(hauptsächlich) in 

   isan when ‚as no intercalary month”, $ 
der Schaltmonat nicht in den 1. Monat, sondern 

Ien XII. (= letzten) Monat des idealen” Jahres gefallen sein dürfte        
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den Behörden mehr Zeit für die Eintreibung ausstehender Schulden zu 

  

geben. Es wäre nicht das erste Mal in der 
sich Praktike 
noch zum Beschützer des Volkes gegen Übergriffe einzelner aufwürf 

‚chichte, daß die Obrigkeit 
erlaubte, die sie Privatleuten verbietet, und sich dab 

  

   
Das mag nur ein Spiel meiner Phantasie sein, aber der Verdacht, es müs 
se für den von seinem Gläubiger zu vorzeitiger Rückzahlung seiner 
Schulden gezwungenen Schuldner schwer gewesen sein, sein Recht auf   

das ihm in $ 4 versprochene Schmerzensgeld nachzuweisen, ist es kaum 
    Ohne Kenntnis der Gerichtspraxis und ohne rechtsvergleichende Stu- 

  

dien ist es schwer, den Sinn der Zusatzbestimmung zu begreifen. Todes- 
betrifft, vielleicht unbedeutende, wenn 

  

strafe für eine, was das Materi 
auch für den Schuldner peinliche Missetat scheint un 
dem $ 
gestellten Schmerzensgeldes definitiv berauben und ihm höchstens eine 

gemessen. Da sie 

    

Idner nicht helfen, sondern ihn nur des vom Edikt in Aussicht 

zweifelhafte moralische Genugtuung verschaffen konnte, wirkt sie wie ei- 
ne unbillige, wenn nicht gar rachsüchtige Reaktion der Obrigkeit auf an 
sich begreifliche, freilich rücksichtslose Versuche derjenigen, welche die 
Kosten des Schuldenerlasses zu tragen hatten, schneller und gescheiter 

  

zu sein als der wohltätige Gesetzgeber und sich den Folgen seiner 
Großmut zu entziehen. So wird man die Zusatzbestimmung vielleicht 
nur als Drohung einer vielleicht durch frühere schlechte Erfahrungen ge 
witzten und zugleich gereizten Obrigkeit aufzufassen haben, daß sie dies 

  

mal nicht mit sich spaßen lassen wolle; als eine Warnung für die schlauen 
Gläubiger und eine indirekte Aufmunterung zur Denunziation für die 
geplagten Schuldner 

Derrrer Auschnirr: $ 5 Ep. A-s 

1. Zur Umschrift 

  

Der in B bis auf wenige, unbrauchbare Reste, II 20-22, verlorene Pa. 
ragraph ist in A Rs. 12207 fast ganz erhalten 

A Rs. 12°. Fehlerhaft yı 
ARRs. 197. Die Ergänzung des Zeilenendes zu i 

statt urs.ra wie schon in $2A Vs. 16 
ergibt sich 

  

  

ba-alr-ru-s 

  

aus dem Wortreste und dem Zusammenhange 
ARs. 20”. Für das Zeilenende ist Finkelsteins Ergänzungsvorschlag 

i-ik-Su ib-he-pä) inhaltlich plausibel. Was die Form betrifft, kann man 
pi analog $ 8 B III 5 und dei analog $ 3 BI 15 

     

  

zwischen i 
schwanken 

B II 20: 
mit Zeichen 
rechnet, in den neun Zeilen von A in B auf zwölf Zeilen verteilt gewesen 

   
Die kümmerlichen Zeichenreste kann ich um so weniger 

  in A identifizieren, als die 112 Zeichen, die ergänzten mitge 

sein dürften. Deshalb folgen in der Umschrift die drei Zeilen denen von 
A ohne Angabe von Entsprechungen.  
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2. Zum Inhalt 
A Rs. 12° £. In a-na urz.ra mäß ü me-el-g-tim muß ich, da ich einer 

Genitivverbindung *urz.ra mä$ nirgends begegnet bin, mäß a 

  

urz.ra gleichg, 

  

ordnet und wie urs.ra und folgendes melg?   

    giert betrachten, obgleich ich Verträge des Typus *x ana mäß/sibt   
dänum nicht kenne; entsprechend schon der Ergänzungsvorschlag für B I 
10° in $3, vgl. oben S. 195. 

  

Die drei Wörter sind aus Rechtsurkunden wohl bekannt 
(1) Mit urz.ra = Aubullu beginnt die Serie Hb, Tf. 1 11, MSL 5 (1957), 
$.9. (2) Mit mä$ = sibtum beginnt dort der Abschnitt Z. 48-68, S. 13 f 
der jedoch kein ana sibtim nadänum enthält. Dies k ntlich in 
mathematischen Aufgaben vor, vgl. $ (1962), S. 160 d’. (3) Auch 
melgötum>**) war in Z. 144-147, S. 18 f., behandelt, ausführlicher in ana 
ittifu 2119-18, MSL 1 (1937), S. 22; s. zuletzt Edzard, edDär (1970) Nr 
134 Z. 19 und dazu der Exkurs S. 149 f. Sammlung der Bel 
an der Unmöglichkeit zu entscheiden, ob bzw. wann das häufige Wort 

    

  

bzw. Ideogramm Su ti.a, nach Vokabularen Äquivalent von melgätum, 
melgitum wiedergeben soll, s. Edzard, $. 149. Der Kontext der nicht schr 
zahlreichen syllabisch geschriebenen Belege reicht für eine Begriffsbe 
stimmung nicht im entferntesten aus, 

Zu meinem von Edzard, $. 150, weitergeführten Versuche, Ed., 8. 65 
zweiter Abs., dem Edikte etwas über die wechselseitigen Bezichungen 
der Wörter ur,.ra, mä8 und melgätum und damit über ihre Bedeutung 

nehmen, muß ich jetzt negativ Stellung nehmen. Wie schon oben        
zu $3 bemerkt, wird (sicher ergänztes) (a) [a-na u   ra ana m]ä8 ü-Iua 

na me-el-ge-tim, B 1 10°, dem in I 11° vielleicht noch zwei weitere sinnver 
wandte Ausdrücke folgten, s. o. S. 195 f., in 

  

unserem Paragraphen mit   

  den Wörtern (b) «-na ur,.ra m 
$ 

$ ü me-el-96-im wieder aufgenommen, in   

   

  

zunächst mit (c) a-na ur,.ra, B 1127, dann mit (d) «-na ur;.ra ü 

  

q€-tim, B 1130. Die Redaktion des Edikts stellt uns damit wieder einmal 
vor die nicht zu beantwortende Frage, wie das gemeint ist. Da wir altme 
sopotamischen Rechtstexten nicht mit der viel späteren Vorstellung vom 
„Buchstaben des Gesetzes”” beizukommen versuchen dürfen, bieten sich 
uns zwei theoretisch mögliche Antworten. 

(1) Wir nehmen den Text strikt wörtlich. Dann ist, falls (a) nicht kom 
plett ist, s. 0., (b) eine Auswahl aus (a), welche nur zu verzinsende Darle 
hen umfaßt; andernfalls (fast) wörtliche Wiederholung von (a). (c) wäre 

') Meine Erörterung der Form des Wortes, Ed., $. 64 3., brauche ich nicht zu 
wiederholen, weil ihr Ergebnis inzwischen von den Wörterbüchern übernommen worden 
ist, AHw., 8. 643 rechts (erschienen 1966); M/2 (1977), 5. 13. Anders ohne Begründung 
Frau Dalley, OBTR (1976) Nr. 240 Z. 2, 8. 169, 
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dann eine Zusammenfassung von (a) und (b) unter dem Hauptbegriff 
Schulden”, (d) eine — freilich schwer zu motivierende — neuerliche 

Aufteilung des Hauptbegriffs in (2) „Schulden”, für die in (a) und (b) 
genannten Kategorien a-na urs.ra (im engeren Sinne) und (ana) mä$   

(2) Wir nehmen, wie bereits oben, S. 195 f. zu BI 117, „‚Lässigkeit’” 
des Autors an, der (a) (fast wörtlich) in (b) wiederholt, sich in (c) mit dem 

  ien, und (2) ana melgätim, 

ersten Worte der Reihe begnügt, sich dann aber in (d) wieder aufrafft 
und wenigstens zwei Wörter der Reihe wiederholt 

Für welche von diesen beiden Möglichkeiten man sich entscheiden 
soll, läßt sich nicht ausmachen. 

Da ana urs.ra/hubullim nadänum zwar als Ausdruck für „etwas als 
g ist, vgl. H (1956), S. 217 links (1) (b), aber 

meines Wissens nicht in Darichensurkunden-Formularen vorkommt 
   Darlehen geben” geläuf 

     was auch für a sibtim nadänum, wie bereits oben erwähnt, und ana 
im nadänum gilt, könnte man daran denken, die drei Ausdrücke 

  

   

   

  

Umschreibungen gängiger Urkundenformulare zu betrachten. D: 

  

scheint man jedoch auf einen Holzweg zu geraten, denn bei melg 
könnte man zwar an das „‚Leitwort”” $u ba.an.ti der als Realvertrag 
stlisierten Darlehensurkunde®®) denken und bei mä$ an eine der 
Zinsformeln®*°), aber die kommen ja gerade in den Su ba.an.ti 
Formularen vor, kön   n also nicht als Unterscheidungsmerkmal dienen 
Andererseits bliebe für jubullum dann der Verpflichtungsschein (Objekt 

eli Schuldner Gläubiger in. tuk/ifu)”) übrig, aber eine solche Zuord; 
nung wäre rein willkürlich. Infolgedessen muß ich es bei der wörtlichen   

Übersetzung „‚als Darlehen, gegen Zinsen oder zur “Entgegennahme 
bewenden lassen 

A Rs. 15°; 20°. Während die (Darlehens-) Urkunde hier bisher tuppum 
genannt worden war, $2A Vs. 13; 83 A Vs. 31; 34 f.; so auch später $ 7 
B 1128 f.; 37; 40; $8 B III 5, heißt sie ohne ersichtlichen Grund für die 
Änderung des Ausdrucks hier kanikum, ebenso dann später $9 B III 10 
$ 11 B II 35-37; IV 2; 7; 9. 
ARs. 167. Zu ta’itam uwima (sic! statt uwima) s. jetzt mein RA 73 

(1979), S. 135-141. Zu ana simim s. $. 316 12). 
A Rs. 17°. Belege für Verwahrungsverträge der Form ana massartim 

    

dänum sind sehr selten, aber zur Bezeichnung des betreffenden Geschäfts 
wird der Ausdruck öfters gebraucht, vgl. AHw., S. 621 links 7) b) (er 
schienen 1966); M/1 (1977), S. 338 rechts f. 5. Der charakteristische Ei- 

  

"s) Vgl. etwa Koschaker in HG 6, S. 384 
3) Vgl. etwa Schorr, S. 66 
7) Vgl. etwa Koschaker, HG 6, $. 33 II. 1 
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‚gentumsvorbehalt wird aber auch manchmal mit dem spezifischen Ver 
bum pagädum zum Ausdruck gebracht 

A Rs. 187. Der Iterativ ilteggä ist mir unerklärlich, denn für verzinsli 
che Darlehen werden Zinsen nur einmal, und zwar bei Rückzahlung, 
entrichtet. 

3. Zum Sachverständnis 
Angenommen wird, jemand habe jemandem ein privates konsump- 

tives, verzinsliches Gerste- oder S 

  

‚berdarlchen, um von dem uns unkla 
ren ana melgitim nadanum ganz zu schweigen, gewährt, sich aber statt ei 
ner ordnungsmäßigen Darlehensurkunde eine Pränumerationskauf 

  

Urkunde oder eine Verwahrungsurkunde ausstellen lassen. Der konkret 
Vorgang ist undurchsichtig. Wir wissen weder, ob die Anfertigung der 
Urkunde Sache des Gläubigers oder des Schuldners war, noch erfahren 
wir, ob der Schuldner in den Plan des Gläubigers eingeweiht wurde oder 
nicht. Deshalb können wir den wirklichen Hergang nicht erraten aus ei 
ner Reihe denkbarer Möglichkeiten, die von Be 
leicht unter Bestechung des Schreibers, bis zum Mitwissen und Einve 

ıg des Gläubigers, viel 

    

ständnis des Schuldners reichen, der vielleicht nur so an das benötigte   

Darlehen kommen konnte. Vgl. noch unten S. 212. Der Form nach ver- 
gleichbare, wenn auch nicht aus demselben Anlaß „„dicis causa/gratia” ab- 
geschlossene Scheingeschäfte kannte übrigens das ältere römische Recht, 
vgl. Meyers Großes Konversations = Lexikon 6 4 (1904), S. 878 links 

Das Stratagem des Gläubiger, sich für ein D: 

  

chen eine 

  

Pränumerationskauf- oder Verwahrungsurkunde ausstellen zu lassen 
kann einzig und allein dem Zwecke dienen, bei einen Schuldenerlaß die 
Rückzahlung des Darlehens zu sichern. Denn das Geschäft ana Simim na 
dänum ist in $ 8 f. ausdrücklich vom Schuldenerlaß ausgenommen und 
seiner Art nach dürfte ein Verwahrungsvertrag von einem Schuldener 
lasse nicht betroffen worden sein. Anlaß zu einer solchen Urkundenun-   

terschiebung kann wiederum, wie bei dem in $ 4 behandelten Falle, nur 
die Erwartung eines vorherzuschenden Schuldenerlasses für konsumpti 
ve Darlehen gewesen sein. 

Ist A Rs. 20° richtig ergänzt, und alles spricht dafür, so endet der Ver 
such des Gläubigers, sich vor den Folgen des Schuldenerlasses zu si- 
chern, mit dem Zerbrechen der Urkunde, läuft also auf nichts hinaus.   

Der vorsorgliche Gläubiger verliert das gegebene Darlehen genau so wie 

  

alle andere   die sich eine ordnungsmäßige Darlehensurkunde hatten 
ausstellen lassen. Eine Strafe wird ihm jedoch nicht auferlegt 

Das Stratagem des pfiffigen Gläubigers führte nicht zum gewünschten 
Ziele, weil er nicht auf die Zinsen verzichten will, die sein Darlehen ihm 
bringen muß, während bei den Geschäften, deren eines er in seine fin- 
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gierte Urkunde „hatte schreiben lassen”, A Rs. 17°, nämlich Pränume 
rationskauf oder Verwahrung, keine Zinsen zu zahlen sind’*®), 

Wie man sich die in A Rs. 18° f. mit sechs Wörtern, deutsch „man 
bringt Zeugen gegen ihn herbei und überführt ihn der Einziehung von 
Zinsen’, beschriebene Überführung des Gläubigers vorzustellen hat, ist 
mir unklar, vielleicht deshalb, weil ich, wie schon oben S. 205 gesagt 
den Iterativ in ü mäß il-te-@g-gi-ü, A Rs. 18°, nicht verstehe. Infolgedes- 
sen muß ich fragen, wann die Überführung stattgefunden habe. Jeden 

falls erst, nachdem das Edikt in Wirkung getreten war, denn vorher hätte 
der Rückzahlung mit Zinsen doch nichts im Weg: 
erfolgter Zinszahlung also? Dann würde man eine Bestimmung über 

standen. Erst nach 

  

Rückgabe der empfangenen Zinsen erwarten, die im Texte nicht vor 
kommt. Also während der Zinszahlung? Das würde Vorbereitungen 

nd ich weiß 
Prinzip 

  

voraussetzen, um den Gläubiger en flagrant dölit zu stellen     
nicht, ob ein solches Verfahren praktisch ausführbar und     
überhaupt bekannt war 

Jedenfalls war es, wie die Begründung des Urteils A Rs. 207, zeigt, die 
bewiesene Urkundenunterschiebung, welche zum Zerbrechen der Ur 
kunde, d.h. der unentgeltlichen Löschu:   ig der Schuld durch den 
Schuldenerlaß, führt. Dann fragt man sich, warum der Gläubiger, statt 
ausgelichenes Kapital und Zinsen aufs Spiel zu setzen, sich denn nicht 
mit der Rückgabe des Kapitals ohne Zinsen zufriedengab, wenn er sie 
auf Grund seiner Urkunde ohne eigenes Risiko erzwingen konnte. Es 
scheint mir besser, hierüber keine Spekulationen anzustellen. 

Vierter Anschnitr: $ 6 En. A-$ 

1. Zur Umschrift 

Die Schwierigkeiten betrefls A Rs. 21°-24°, welche Finkelstein, $. 59 
letzter Abs. f., aufgezeigt und besprochen hat, lassen sich bis auf eine be 
heben, wenn man die Zeilen als eigenen Paragraphen auffaßt. Dabei 
bleibt als einziger Anstoß übrig, daß sie in A nicht mittels Querstrich 
vom vorhergehenden Paragraphen getrennt wären. Es ist nicht ganz un 

  

möglich, daß das in B wohl der Fall war, aber der schlechte Erhaltungs- 

  

zustand der Tafel erlaubt kein sicheres Urteil darüber. Zuzugeben ist 

“) CT8,37b - HG3Nr. 171; Schorr, Nr. 69; Leemans, SD 6, 5.86 1. Nr. 2, dazu 
S. 8ödriter Absatz £., vom 14. XI. Hammu-rabi 1, ist kein Gegenbeweis, Es scheint sich 

in dieser Urkunde nämlich gar nicht um Verwahrung zu handeln, sondern um ein in 
Sippar geschlossenes Fixgeschäft, Gattungskauf von Zinn mit Erfüllungsort Enuna 
betreffend. Liegt die Ware innerhalb der vereinbarten Frist nicht zur Abholung bereit, 
wird ein als „Zinsen”” bezeichnetes hohes Pönale fällig. Der Sache nach vgl. ciwa YBT 12 
Nr. 13 
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daß der postulierte Paragraph nach Form und Inhalt keine g 
lele im Edikt hat, wohl aber ähnelt er anderen Paragraphen. Mit der An- 

gabe der Person(en), von welchen sie handeln, beginnen auch $$ 8; 12; 
5-19; 

In keinem der Exemplare ist dieser schr kurze Paragraph ganz erhal 

naue Paral   

   

ten. Alle vier Zeilen sind verstümmelt und zwar so, daß A Rs. 2 
von denen Z. % 

  

  24° auf dem oberen Tafelrande stehen, und B II 23-26   

einande   nur wenig ergänzen 
A Rs. 21”. Das erste Wort hat Finkelstein nach den geringen Spuren 

überzeugend zu [1]4 [g]d-ia-pa-nu-um ergänzt, s. dazu den folgenden Pa- 
  ragraphen unten. Für das Ende der Zeile findet sich keine genaue Paral 

lele; die Ergänzung zu a-na € [1 ak-ka-di-i] ist nach dem Zusammenhan- 
ge aus $ 1A Vs. 11 in Verbindung mit $ 5 A Rs. 137 f. zu gewinnen. 

ARs. 22° = BII 24. Für das Ende der Zeile schlage ich 5a [egt-pu-Su] 
als freie Ergänzung vor im Anschluß an Finkelstein, dessen Vorschla 

  

doch der Form nach falsch ist, denn giäpum wird konstruiert (a) mit dem 
Akkusativobjekt der (verborgten) Sache, CH $ 253 Rs. XXI 73 f.; hier 
$17BV IE. = Ed. X $FRs. 114° £.; (b) mit dem Akkusativobjekt 
der Person (, welcher etwas geborgt wird), indirekt bezeugt durch 
AHw., S. 919 links N 1); (c) mit zwei Akkusativen, id. G 4) b) alt 
babylonisch; (d) im Ventiv in einer festen Formel in Koppelung ohne 
Objekt, ib. — CH $ 107 Rs. 168 f. kann zu ( 
dem, was am Ende von Fach 68 fehlt; Borger, Lesestücke 2 (1963), . 2 

    

oder (c) gehören je nach   

  denkt an kü.babbar wegen der Variante und analog $ 106. 
ARs. 23° = BII25f. Zu den ergänzten Verbalformen s. $. 150 unten 

f. $4 Ende 

2. Zum Inhalt: gaj(j)äp   
ARs. 21° = B [IT 23]. Ohne die leidigen Fragen, zu denen sich u.a 

Landsberger, WdO 3 (1964), S. 48 Anm. 4, und Erica Reiner, StOpp, 
(1964), S. 167-180, geäußert haben, prinzipiell beantworten zu können, 

  

  

versuche ich, auf einfache Weise zu der hier zutreffenden Lesung der 
Zeich   engruppe [1]4 [g]d-1a-pa-nu-um und der Formanalyse und Bedeu 

5 ihr herausgelesenen Wortes zu kommen. 
AHw., S. 893 links gajjipänum, liest unsere Stelle „‚gd-j 
gsbe ung des      

  

(einziger altbabylonischer Beleg), entsprechend auch den einzigen 
altbabylonis   'hen Beleg für gd-1A-pa-nu-tam unter gajjipänütum „,94-j 

  

  

  

am”. Ohne eigene Sammlungen nur auf von Soden-Röllig, AnOr 
423 (1976) Nr. 104, a: 
lesen. Aus genanntem Eintrage schließe ich, daß bis auf weiteres ıa über 

  wiesen, halte ich es nicht für richtig, 14 hier ji zu 

  

all dort ia zu lesen ist, wo nicht ein ihm folgendes 6 (in den zitierten Bei- 
spielen einmal us); 13 & zur Lesung 1; Jf; ie einlädt 
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Da ich diese Faustregel nur als Behauptung aufstellen kann, muß ich 
auf die Theorie eingehen, derzufolge von Soden offenbar seine Lesung 
gewählt hat. Er verknüpft sein *gajjipänum mit „‚gajjipu”, ib., aus ızı = 
ätu Ti. V Z. 108, MSL 13 (1971), S. 164, aber auch ein solches Wort 
kann ich nicht ohne weiteres anerkennen. Denn nicht einmal mittels von 
Soden-Röllig Nr. 315 kann man sicher erkennen, welches Wort in einem 
Texte aus Chorsabad mit der Zeichengruppe ga-a-a-pu, dem einzigen Be 
lege für 
qa-a-a-pu geschriebenen Belege für gajjalum, gajjapu, gajjät, ib 

   pu, wiedergegeben werden sollte; vgl. nur die analog 

Was die vermutete Theorie von Sodens betrifft, würde *gajipu zum 
Nominaltypus von Soden, AnOr. 33 $ 55 m 20 a) IT, definiert als „‚sub- 
stantivierte Partizipien des G-Stammes””, und III, „‚Gewohnheitsadjekti 
ve meist von Verben mit i-Vokal”’, gehören. Abgeschen davon, daß die   

Mehrzahl der nach diesem Typus gebildeten, oft gewählt-seltenen Wör 
ter eher zum D-Stamme als zum G-Stamme der betreffenden Verben 
gehört’#), der bei giäpum nicht vorkommt, kenne ich keine Beispiele für 
Wörter des Typus parris- mit Endung -änum. Sie tritt am liebsten an Par 
tizipien vor allem des G-Stammes. Auch in diesem Sinne läßt sich aber 
[g]d-1a-pa-nu-um nicht lesen, wie zum Überflusse eine zweimal im glei 

), A Vs. 13;   chen Texte vorkommende solche Bildung, [14 rJa-i-ba 

  

B VI 10, zeigt’); was riäbun 
  ccht ist, ist giäpum billig 

Dagegen hätte gä-ia-pa-nu-um, Wiedergabe eines Wortes *gajü)apä 
oder *gajlj)äpänum, eine sichere Pa    allele m oder Jarrägänu     

und wohl auch in dem fa-a-a-ma-nu-um und 3a 

  

bekannten Worte, welches AHw., $. 1134 links, als Japj 
wogegen sich bereits die betreffs 

  

  

-pu = *gajjipu geäußerten Beden- 
   ken erheben. Ich unterlasse den Versuch, die Quantität des a in der zwei 

ten Silbe festzustellen; er kann meines Erachtens zu keinem sicheren Er 
gebnisse führen. Zur Wahl stehen die Bildungstypen parras-, von Soden, 
AnOr. 33 $ 55 m a) III, und parräs-, $ 55 0 a) II, Substantivierung von 
arras-; s. aber auch das mir hypothetisch scheinende IT. 

Gegen AHw., $. 893 links, kann gaj(j)apänum hier mit Finkelstein, . 
60, auch nach dem Zusammenhange nur ein Darlehengeber sein, aber 

gegen Finkelstein kann es kein allgemeines Wort für „„lender”’ sein. Der 
  

  

  

             

  

Z. B. dabbibum, AHw.,S. 148 links, zu d S. 147 rechts D; D, $. 11 rechts 
IT. 8; kariftum, K, $. 121 links, zu kurusum, $. 210 links 4 nassibum, AHw., $. 755 links, 
zu nussuhum, 5. 751 D (beachte die Reduplikation des Verbalstammes im sumerische 
Äquivalent ga.ab.täm.Sam, ızı - iätum Ti. V Z. 118, aber in AHw 
ga.ab.sAm.sAu zitiert); nassiqu, AHw., $. 755 links, zu / 753 links D; din 
AHw., S. 1205 links, zu Juunum, $. 1204 rechts; zabhilum, Z, $. 7, zu zubbulum, S. 3 
rechts 1.2; zummenan, Z, 5. 40, zu zummurum, $. 38 links. 

Vgl. auch re-rbaaln-nu), ızı = Wätum TE. V Z. 119, 1 €, neben soeben zitierte  
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Bedeutungsumfang des zugehörigen Verbums giäpum reicht vom Pro 
duktivkredit, d.h. der Verabreichung dessen, was der Kaufmann seinem 

), nach CH $ 107 auf Kredit, 
bis zum bescheidenen Personalkredit, wie ihn noch heute Ladengeschäfte 

  

  Kommis auf die Geschäftsreise mitgibt® 

der Lebensmittelbranche und Gastwirte als Konsumptivkredit ihren 
Kunden bzw. Gästen einräumen bzw. ankreiden. gajapänum bezieht sich 
auf letzteres, wie auch giäpum, deutlich in $ 17 des Ed. A-s und $ F des 
Ed. X, und bezeichnet denjenigen, der etwas „‚auf Borg” gibt, s. S. 252 

ARs. 23°. = BII 26. Das letzte Sätzchen des Paragraphen ist als 
Konditionalsatzgefüge ohne einleitende Partikel zu verstehen, wie sie 
gern in Urkundenklauseln gebraucht werden; ihnen könnte es hier nach 
gebildet sein. $. auch oben, S. 200 

3. Zum Sachverständnis 
Der Paragraph bestreitet selbstverständlich dem Gläubiger nicht se 

  

einfaches Forderungsrecht, verbietet ihm aber, die Eintreibung der 
Schulden mit ss 
185. zu Z. 11, zuerzwingen. Der Gesetzgeber bringt offenbar mit diesem 
der Denkweise des Volkes angepaßten Paragra 

dem letzten Mittel, dem ana bit des Schuldners 3a   

n seine Meinung zu: 
Ausdruck, Zwangseintreibung mit Wegführung einer Person aus dem 

    

Haushalte des Schuldners sei wegen des Mißverhältnisses zwischen der 
Geringfügigkeit der Schulden und der Schwere der Eintreibungsmaß- 
regel unangängig. Die Todesstrafe, die auf Verstoß gegen 
steht, soll vielleicht dem „‚kleinen Manne”” nachdrücklich den Ernst zei 
gen, mit welchem der König ihn vor bösen Bedrängern schützt, wirkt 
aber cher propagandistisch als reell. Wie so oft, will die Obrigkeit sich 
mit dem Paragraphen anscheinend auf Kosten einer unpopulären Bevöl- 

  

das Verbot     

kerungsgruppe — vielleicht nur verbal — populär machen 

Fünrrer Anscnsitt: $ 7 Ep. A-s 

1. Zur Umschrift 
Der Text weist in der ersten Hälfte des Paragraphen, von der nur die 

zweite Zeile, B II 28, komplett ist, viele kleine Lücken auf, die sich je 
doch bis auf eine nach den Zeichenresten oder dem Zusammenhange er- 
gänzen lassen. Die zweite Hälfte 

B 1130. [u 
  st lückenlos erhalten.   

j-il nach einem Vorschlage Landsbergers.   

  

s:) $. dazu unten $. 220 f. zu $ 10 kinm.  



  

2. Zum Inhalt 
135 £. 1 

316 13). 
Jäckigen Gläubigers, „‚er entrichtet sechs- 

Vgl. mein RA 
B 1133. Zu tadm 
B 1142. Die Strafe des ha 

fach”, stimmt mit der in CH $ 107 Rs. II 11-14 an, 
Auch die Straftat dort ist der hier ähnlich, der Kaufmann des CH und 

    

  

‚drohten überein 

  

der Gläubiger des Edikts behaupten gegen besseres Wissen der eine, sein 
Commis voyageur, der andere, sein Schuldner habe ihm gegenüber Ver 

  

bindlichkeiten, welche in Wirklichkeit nicht mehr bestehen, erstere, weil 
die Rückzahlung bereits erfolgt ist, letztere, weil sie durch das Edikt dem 
Schuldner erlassen ist. Der in keinem der beiden Paragraphen ausge   

drückte, weil offenbar für evident gehaltene Zweck des Lügenman   
ist in beiden Fällen, die Tilgung der angeblichen Verbindlichkeit wider 
rechtlich zu erlangen. Auch die Motivierung der Strafe ist in beiden Fäl 
len ähnlich, in CH $ 107 Rs. IL9 f. affum Samalläsu ikki 
seinem Com 
1140 f. at 
CH $ 107 dem Verfasser unseres Paragraphen — oder, falls der Para- 

weil er (es) 
raphen B 

m ..... äwalam ikkiru, „weil er die Sache geleugnet hat'”. Daß 

    
    mis voyageur abgeleugnet hat’’, in unserm Para, 

  

graph aus einem älteren Edikte übernommen sein sollte, dem Verfasser 
  

seiner Vorlage — bekannt war und ihm als Muster gedient hat, wäre   

möglich, 
Wie $ 4 enthält auch $ 7 eine Zusatzbestimmung, wiederum die To 

desstrafe bei Zahlungsunfähigkeit betreffend. Wiederum erhebt sich die 
Frage, wie der Durativ la ılt, B II 44, aufzufassen sei. Er steht im 
Schlußsätzchen des Paragraphen, der einen mit umma-Sätzen und Punk- 
tualen dargestellten Fall betrifft, B II 27-35, dessen Regelung in Durati- 
ven mitgeteilt wird, B II 36-42. Unser Satz kann als klauselähnlicher Zu- 

imät in $6, s. dazu o. $. 209 $2 Ende, aufgefaßt werden, 
lung, welche er voraussetzt und modifiziert, in dem für 

  

  

  

der wie die Reg« 
jene üblichen Durativ steht 

Man kann ihn aber auch als kürzeste Zusammenfassung einer Varian- 
te zu dem behandelten Falle, vielleicht sogar als Gegenfall zu ihm, be 
trachten, indem man so konstruiert. 
Grundfall: das Vergehen des solventen Schuldigen wird mit einer mate 

     riellen Buße bestraft; Variante/Gegenfall: das Vergehen des insolventen 
Schuldigen wird mit dem Tode bestraft 

Bei letzterer Annahme wäre Insolvenz des Schuldigen nicht eine bei 
Festsetzung der Strafe vom umsichtigen Gesetzgeber vorsorglich ins Au- 
ge gefaßte theoretische Möglichkeit wie bei ersterer Annahme, sondern 
Teil eines neuen Tatbestandes, welcher das Vergehen und die Insolvenz 

  

Sei. die bereits erfolgte Zurückerstattung des Gelichenen. 
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des Schuldigen umfaßt und für den eine andere, nämlich die Todesstrafe 
festgesetzt wird. Neben der der Re 

  

1 entsprechenden Darstellung des 
Vergehens mittels Punktual könnte Beschreibung der Insolvenz des    

  

Schuldigen mittels Durativ als bewußt gewähltes Ausdrucksmittel nur   

besagen wollen, daß sich nach allen möglichen, aber vergeblichen Bemü; 
  

  hungen des Schuldigen schließlich seine Insolvenz herausgestellt 
Ob der altbabylonische Zeitgenosse die Zusatzbestimmung so 

  

aufgefaßt hat, weiß ich nicht. Ich will aber nicht unterlassen zu erwäh 
nen, daß die Assyriologie ein seinem Bau nach genau dem unsern ent 
sprechendes „‚Gesetz”’ des CH seit eh’ und je als Grundfall und Varian 
te/Gegenfall in zwei Paragraphen, $ 255 und 256, zerlegt hat. Ob der mit 

  unserm wörtlich übereinstimmende Text der Protasis der Zusatzbestim- 

  

mung, Jumma pihassu apälam la ili, übrigens hier ein Zitat aus dem CH is 

  

läßt sich bei einem sprachlich und sachlich so einfachen Gebilde wie die 
sem nicht entscheiden. Eben so wenig läßt sich die Frage beantworten 
warum der gleiche Tatbestand hier und in $ 4 ganz verschieden formu 
liert ist. In CH $ 8 und $ 256 ist dieselbe Erscheinung in anderer Form 

3. Zum Sachverständnis 
Daß i A 

sogar mit dem Tode gedroht wird, B II 43 f., ruft viele F 

  

Falle von Zahlungsunfähigkeit de rischen Gläubiger 

    

Hätte sich irgend ein Schuldner noch zur Zahlung zwingen lassen, wenn 
er wußte, daß das Edikt ihm die Möglichkeit bot, den Gläubiger wirt 
schaftlich zu schädigen oder gar ums Leben bringen zu lassen? Hätte ein 

Schritt 
überhaupt zu tun gewagt? Muß man aus solchen Erwägungen folgern 

allgemein und augenblicklich nach Inkraft 
treten bekannt wurde, das Publikum jedoch (zunächst) nichts von den 

    

Gläubiger einen solchen unter Umständen lebensgefährliche 

daß der Schuldenerlaß zwar   

einzelnen Bestimmungen wußte? Wie dem auch sei, das Edikt nimmt an, 
der Gläubiger habe den Betrugsversuch unternommen. Wann wird dem 
Gläubiger sein Betrug nachgewiesen? Bei seinem Versuche, Rückgabe 
des Darlehens zu erzwingen, dem der Schuldner widersteht? Oder erst   

  

nach erfolgter Rückgabe? 

  

Für wen war der vom ertappten Gläubiger zu erstattende sechsfache 
Betrag des Darlehens bestimmt? Als Schmerzensgeld für den Schuldner 
— in CH $ 107 Rs. IL 11-14 wird das ausdrücklich gesagt — und Ersatz 
für Mühe und vielleicht Kosten, welche die Herbeischaffung der Zeugen 

deren Vereidigung ihm mi 

    

  

'herweise verursachten? Aber in die 

  

sem Falle wäre der Straftod des Gläubigers auch eine Strafe für den 

  

Schuldner, der dadurch vielleicht nicht einmal etwas von dem Schuld:   
erlasse hat. Der Tod des Gläubigers kann doch wohl nur allenfalls im In-  
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also vielleicht auch die 
  

teresse des Staates gelegen haben; zog der St 
Straßsumme für sich ein? 

Höchst auffallend finde ich die unterschiedliche Behandlung der Gläu- 
biger von $ 5 und unserm Paragraphen, welche doch beide mit unredli- 
chen Mitteln versuchen, sich auf Kosten ihres Schuldners vor Verlust des 
von ihnen vergebenen Darlehens zu schützen und das Gesetz zu umge 
hen. Bei Entdeckung verspielen beide das Darlehen ebenso wie alle 
Gläubiger im Lande, die sich ohne weiteres dem Gesetze beugen, das ih. 
rige einbüßen. Warum geht aber der pfiffige, den Folgen des von ihm 
vorhergeahnten Edikts vorzubeugen bemühte Gläubiger des $ 5 mit sei 
ner schlauen Urkundenunterschiebung ansonsten frei aus, während der 
anscheinend unvorbereitet vom Edikt überraschte Gläubiger des $ 7 für 
seinen plumpen Betrugsversuch eine im Verhältnis zum Objekt seines 
Betruges schwere Strafe erhält, die zur Todesstrafe ausarten kann? Habe 

ich etwa $ 5 gründlich mißverstanden? Oder muß man, wie oben schon 
gestreift, annehmen, der Schuldner sei mit dem Kunstgriffe des Gläubi- 

  rs einverstanden gewesen und habe deshalb nach Meinung 
des Gesetzgebers kein Schmerzensgeld verdient (, falls ein solches in $ 7 
dem Schuldner zukam)? 

  

Jedenfalls scheint der Gesetzgeber, vielleicht infolge schlechter Erfah- 

  

rungen, die man bei früheren Schuld 

  

rlässen gemacht hatte, entschlos- 
sen, den durch seinen Erlaß materiell Begünstigten den ihnen gewährten 
Genuß einer vorübergehenden wirtschaftlichen Erleichterung zu garan- 
tieren und denjenigen, auf deren Kosten er sich großmütig zeigt, durch   

Androhung drastischer S 

  

rafen die Möglichkeit zur Selbsthilfe gegen sei- 
sozialen Maßnahmen abzuschneiden. Das ist offenbar der Sinn des, 

wie in Altmesopotamien nicht anders zu erwarten, kasuistisch formulier 
ten Paragraphen. Falls die vielen Fragen, die ich soeben betreffs der 

  

inktionen gestellt habe, nicht meinem Mangel an Einfühlungsvermö- 
gen entspringen, müssen sie in eine letzte Frage ausmünden: war an 
praktischen Vollzug der angedrohten Strafen gedacht oder müssen wir 
die Sanktionen als reine Literatur betrachten, von der man sich vielleicht 
eine für die Durchführ 

  

ng des Schuldenerlasses günstige und den Ruhm 
des neuen Königs als „„gerechter Herrscher” befördernde psychologische 
Wirkung auf das Publikum erhoffte? 

Sechster Anscnnrr: $ 8 uno $9 Ep. A-s 

1. Zur Umschrift $ 8 
Der Text ist praktisch vollständig erhalten.  
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2. Zum Inhalt $ 8 

B1IN3. Zu ana iimim s. S. 316 12), zu ana kaskal s. S. 316 14), zu ana 
tab.ba s. S. 316 15) 

B III 4. Zu ana tadmigtim s. S. 316 13) 

  

3. Zur Umschrift $ 9 
BIIL7-11. Nur diese ersten fünf Zeilen des Paragraphen sind vollstän 

dig erhalten 
B III 14. Die Ergänzung des Zeilenanfangs zu [dam].g[ä]r ergibt 

zwar eine stilistische Härte, die unnötig scheint, weil der Satz auch ohne 
die Verdeutlichung des Subjekts verständlich wäre, scheint nach dem 

durch 4a, III 7, 
bzw. Id, 1127, angedeuteten Gläubigers als dam .gär liegt bereits in $ 7 

   
  Zeichenrest jedoch sicher. Bezeichnung des zunächst nu 

B II 36 vor, ist dort aber für das Verständnis des Satzes notwendig, 
B III 15. Zeilenanfang frei zu [d-Iu] ergänzt. 
B III 16. Ergänzt nach III 6 des vorhergehenden Paragraphen; unsere 

Zeile bezieht sich auf diese Zeile 
B III 17. Anfang nach III 7 ergänzt 
B III 18. Für die Ergänzung der Lücke habe ich keinen Vorschlag zu 

  

machen 
B III 20. Ergänzt nach III 9 usw 

4. Zum Sachverständnis $ 9 

Als Zusatz zu $ 8 enthält $ 9 für die durch $ 8 vom Schuldenerlaß aus- 
drücklich ausgenommenen Darlehensschuldner eine gewisse Erleichte 

  rung für den Fall, daß der Gläubiger, welcher eines der bereits in $ 8 auf   

gezählten vier kommerziellen Darlehen vergibt, sich bei verzögerter 
Rückerstattung Verzugszinsen ausbedungen oder andere erschwerende 
Bedingungen gestellt hat 

  

  Verzugszinsen, wozu etwa Koschaker, NKRU (1928), $. 94-96 (über 

  

e Rechtsurkunden, aber von prinzipieller Bedeutung) 
sind bei hubuttatum-Darlehen in I&tali gang und g Die betreflende    

  

Klausel dort erinnert an die hier III 12 £. wörtlich an 
     tigma kaspum 

Pränumerationskauf z.B. in HG 4 Nr. 878 vom -. XII. Hammurabi 2; 3 
Nr. 209 vom Jahre Hammu-rabi 20; bei einem nicht näher bezeichneten 
Darlehen von wohl einem Monate Laufzeit, Z. 7, in TCL 11 (1926) Nr 
209 vom 20+ [x]. IX. Samsu-iluna 5 

Die zusätzlichen Abmachungen der Z. 15 lassen sich vielleicht mit 

  

‚m ira$fi. Auch sonst finden sie sich gelegen. 

TCL 11 Nr. 216 vom 22. VI. Samsu-iluna 7 illustrieren, wonach ein als  
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Su ti.a bezeichneter Posten Gerste if inanna ana itu dug.kü u, 20 illak 
ma, Z. 5-7, also knapp einen Monat „‚läuft””; wird er dann nicht zurück 
erstattet, so ist ein Sckel Silber zu zahlen, Z. 9-11, und zwar als Strafe 
nicht zur Abgeltung der weiterbestchenden Forderung. Ich kan aber we. 
der Verzugszinsen noch zusätzliche Abmachungen in Urkunden aus der 
Zeit des Edikts nachweisen. 

Diese Sonderabmachungen für den Fall der Säumigkeit des Schuld 
ners nun werden durch $ 9 außer Kraft gesetzt, was mit Subjektswechsel 
ohne Nennung des neuen Subjekts in der halb verlorenen und hier frei 

  

ergänzten Z. 16 gesagt und durch zwei erklärende Zusätze, Z 
19 f., verdeutlicht wird. In der Lücke am B« 

Ausdruck wie „‚zinslos’” oder „‚entlehnter Betrag” zu ergänzen. Mit ei 
  ginne von Z. 18 ist wohl ein 

ner solchen Bestimmung wäre aber die Verzinsung während der festge- 
setzten Laufzeit des Vertrages nicht aufgehoben  



  

DREIZEHNTES KAPITEL 

GESCHÄFTE DES ‘PALASTES’ ($ 10-12) 

Erster Anschnitt: $ 10 Ep. A-s 

1. Zur Textrekonstruktion 

  

Von den elf Zeilen des Paragraphen ist keine einzige ganz erhal 
ten, nur die drei letzten lassen sich ohne g   ößere Schwierigkeiten 
wiederherstellen. 

B III 30. Von den zwei teilweise abgebrochenen Zeichen zwi- 
schen ki-ma und a-lim-ma, die zusammen ein Wort bilden müssen, 
kann das erste slı] < 

  

x{ı] sein, das zweite jedoch nicht [1]1, womit 
  *s{i-ijm ausscheidet; dagegen ist nach den Spuren k[i.lalm möglich, 

Mit ki.lam alim vgl. Landsberger, MSL 1 (1937), S. 26: ana ittifu 2 III 
32° f., 

xı.am uru gäl.la na ali i-ba-fu-ü „‚Kurs, der in der Stadt ist       
K1.Lam $u uru.gim = mahiru kima gät all Kurs gemäß der Liste(?) 

(dem Tarif?) der Stadt 

B III 28. Was die Lücke am Zeilenende betrifft, ähneln Z. 28 und 30 f 
einander so, daß man das Ende der Verbalform nach den schr undeutli 
(chen Spuren auf dem beschädigten Rande nach Z. 31 Ende zu -fu-n] 

  

B III 27. In der Zeichengruppe ki x x am Zeilenende ist die Er 

  

des ersten Restes zu s[i] wahrscheinlich, die des zweiten zu i[m] möglich, 
wodurch sich das Wort ki-s[i]-i[m] ergibt 

B III 21-27.-Von den größ 
trächtigen die in Z. 22-26 zwar unsere Kenntnis des sachlichen Inhalts 
  ren Lücken am Beginn der Zeilen beein. 

unseres Paragraphen, aber nicht unsere Einsicht in seinen syntaktischen 

  

  Bau, welche dagegen leider durch die Lücken in Z. 21 und 27 stark ge- 
trübt wird. Das zeigt sich bei Betrachtung des noch Erhaltenen. Z. 22-26 
enthielt offenbar eine Reihe von syntaktisch gleichwertigen Satzteilen des 
Typus kar + Ortsname. Da auch in der noch vorhandenen zweiten 

hatte Bott£ro, S. 116 Anm. 4, die 
<kar> kä-dingir.raki emendiert 

‚och unbekannten $ 2 A Vs. 10, [kalr k& 

  

   

  

Hälfte von Z. 21 ein Ortsname st 
ses a-na kä-dingir.raki in a-na 
Der Beginn des damalı   

323) Ersetzt hier sachgemäß den Abschnitt „‚Zur Umschrif”” im Kommentar zu den 
meisten Paragraphen. 
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dingir.raki kar.bi.a $a ma-tim, scheint ihm recht zu geben. Damit ge 
wännen wir eine Kette von mindestens elf von ana, Z. 21, regierten   

Dativobjekten, auf welche -funüfim am Ende von Z. 28 und 31 zurück- 
verweist. Das rein kasuistisch formulierte Edikt gebraucht zur Generali 

sierung seines Inhalts traditionsgemäß und konsequent bei Personen den 
generischen Singular; der einzige Plural, lü.mes Si-bi-$u, B II 37, be 
zieht sich auf ein übrigens ebenso stereotypes Kollektiv. Demnach muß 
es sich bei den in unserem Paragraphen gemeinten Personen um eine na. 
türliche Vielheit handeln. Die Notwendigkeit dieses Schlusses möchte ich 
stark hervorheben, weil er meine Rekonstruktion des ganzen Paragra 
phen bestimmt hat, aber auch jedem von ihr abweichenden Ergänzungs- 
versuche zugrundegelegt werden müßte. Eine solche natürliche Vielheit 

könnte man in kar der Zeilen 22 bzw. <21>-26 finden, wenn man dar- 

  

in das oft genannte Kollegium sicht. Anzeichen dafür, daß kar, „‚Kaı 
mannschaft””, ein kollektiver Singular 
konstruiert wird‘), sind (1) lü.meß kar sippar&, BE 6/1 Nr. 104 Z 
16 nach Walther, S. 75 zur Stelle; (2) kar sippa 
nica-ti, AbB 2 Nr. 74 Z. 14 1.; (3) ka-rum 

] &u-[n]u-ma, TCL 1 
der beiden auf -Jun! 

  

io ad sensum pluralisch   

  

    

   
i k{i]-a-am 

Nr. 54 Z. 10-13. Die Frage ist 
endenden verbalen Prädikate 

  

      

die mit ana beginnende Kette als direktes Dativobjekt gehörte, anders ge 
sagt, zu welchem der drei Sätze, die nach Ausweis der drei Verbalformen 
am Ende der Zeilen 28, 29 und 31 das Sat 
den. Entscheidend ist der Subjunktiv, in d 

  zgefüge des Paragraphen bil 
Ki 

Z. 28, steht. Da ich außerstande bin, sein Regens (Partikel oder Relativ- 
     

  

pronomen) am Anfang des Paragraphen in Z. 21 unterzubringen, muß 
  ich es am Anfang von Z 

Z. 21-26 und Z. 30 f., in den zwei Nebensätze, Z. 27 f. und Z. 29, ein 
schoben sind. Der Ansatz von Z. 29 als zweiter Nebensatz ist bei 

  

ergänzen. Dann ergibt sich ein Hauptsatz, 
  

  

Rekonstruktion zwangsläufig, auch wenn dem Prädikat ı-n 

  

     sein Verbalmodus nicht anzusehen ist; er machı 
form in Z. 28 zu *[i]n 
notwendig, 

Ergänzung der Verbal 
u-Si-im-ma] denkbar, aber nicht    

B III 21. Wie ist der Beginn des Paragraphen zu ergänzen? Von allen 

  

anderen Paragraphen, 1-9; 11-22, ist der Anfang erhalten oder sicher er 
gänzbar. Man erkennt vier Typen 
(1) vAr.bi.a, „Die Rückstände, $ 1; 13 f 

) „Eine bestimm 

   
    

    son, die ‚ 829%); 8; 12; 15-19; 22, bzw       

  

Jemand, der 
    

      n meisten Stellen ist die Konstruktion nicht zu erkennen, weil kar N“ in 
Gemeinschaft mit Richtern usw. genannt wird. 

Hier ko        



Kommentar Ed. A-s, $ 10 Zur Textrekonstruktion 

(8) „‚Eine bestimmte Person”, $ 6; 
(4) „Wenn eine bestimmte Person”, $ 7; 11; 20 f£, bzw. „Wenn 
jemand’, $ 45%), 
Keiner der vier Typen paßt hier, man muß also frei ergänzen. Trifft 

die soeben vorgeschlagene Rekonstruktion des Paragraphen im großen    
und ganzen zu, so muß in Z. 21 der Hauptsatz beginnen, dessen tragen 
des Gerüst die Wörter ana kar Ortsname   

  

sı innaddinfunüsi bilden. Bottero, $. 116 Anm. 3, hat [a-na Si-ma-at 

  

€).gal, „Pour les achats du Palais’”, vorgeschlagen, was er mit „‚opera- 
tions commerciales’” verdeutlicht. Es ist zwar nicht unmöglich, aber 

auch nic 

  

wahrscheinlich, daß im gleichen Paragraphen neben #imum 
„‚Kaufgut’”, Z. 28 und 30, f#fmätum in anderer Bedeutung gebraucht wor 
den sein sollte. Überdies hat fimätum zwar in Amarna-Briefen und in 
Uparit die Bedeutung „‚Geschäfte”, s. AHw., $. 1240 rechts 5) e), nicht 
aber, soweit ich weiß, im Alt 

    

    

hen, wo fimät NN „boughv/acqui- 
red through purchase by NN” bedeutet, s. Veenhof, SD 10 (1972), 5 
359 mit Anm. 481; 8. 388 Anm. 513. Dagegen könnte ich mir eine Er- 

i-im €].gal, „Vom Kaufgute des ‘Palastes’ ”, vor 
n der langen Kette von Dativobjekten, Z. 2 

tivsätzen, Z. 27-29, in Z. 30 mit ina fimim 

gänzung zu    stellen, das we 

  

-26, und 

  

den zwei eingeschobenen Re 
verkürzt wiederholt worden wäre. Es scheint mir aber auch nicht unmög- 
lich, daß statt oder neben *sim die Waren, welche der ‘Palast’ zum Ver 
kauf 
&.gal oder * 
keinen Platz. Irgendwie als richtig beweisen läßt sich keiner der Vor 

  

bringen wollte, genannt worden wären, etwa *i   a sig(.bi.a) da 
sig $äm/äi-im €.gal; mehr als das hätte in der Lücke 

  

schläge 
B III 27. Die beschädigten Zeichen im ersten Teile der Zeile, die ich 

früher, Ed., $. 78, zu [m]ä.[b]i.a ergänzen wollte® ), möchte ich trotz 
allerlei Schwierigkeiten jetzt doch lieber [k]ar. [b]i.a lesen>®®), 

In der Lücke am Anfang der Zeile muß ich, wie oben dargelegt, [ia] 
ergänzen. Zwischen [fa] und [k]ar.[b]i.a bliebe dann noch Raum 
für [ana] 

Zwischen [k]ar.[b]i.a und mi-si    kis[i]-i{m] können drei m 
ge oder vier schmale Zeichen gestanden hab 

tellan- 

  

Vom ersten und letzten   

sind noch Reste zu schen, die zwar gewisse Ergänzungsmöglichkeiten 

) Bezieht sich auf den in $ 3 behandelten „„jemand' 
?") Selbst wenn man ohne Parallelen hier ",,Schiffe der Kaufmannschafien” ein 

führen wollte, wäre nach der jetzt hier versuchten Rekonstruktion 
zu erwarten; der Zeichenrest hinter .hi.a ist aber mit Su unvereinbar 

*) Dieses Wort mit *[i] den vorhergehenden Dativobjekten als letztes anzuhängen ist 
nangängig, weil *{i] zu kurz für die Lücke wäre und der auf [b]i.a folgende Zeichen. 
rest die sachlich notwendigen Ergänzungen zu "Ja ma-tim (vgl. $ 2 A Vs. 12 Ende) oder Ja 

nicht zuläßt, die Lücke aber auch etwa für *e-[Au-tim] nicht breit genug wäre 

  

) mä.bi.a-tun 
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ausschließen, aber keine bestimmte Ergänzung indizieren; sie wären mit 
a-Ina ki 

riert, aber keineswegs als richtig erwiesen; vgl. noch etwa VS 9 Nr. 62 
2.9 

Somit ergäben sich die Nebensätze „(den verschiedenen Kaufmann- 
schaften,) von denen gilt, daß den Kaufmannschaften anstelle der Hälfte 

  n]a vielleicht vereinbar. Das ist zwar durch $ 11 B III 34 inspi- 

des ‘Beutels’ Kaufgut im ‘Palaste’ geliefert wird [und] sie (es) zur Hälfte 
  beisteuern   Das klingt gezwungen. Das überflüssig scheinende „‚den 

Kaufmannschaften”” wäre am Platze, wenn man in den Sätzen ein Zitat 
sehen dürfte: „(den verschiedenen Kaufmannschaften,) für welche (die 
Regel) gilt: „Den Kaufmannschaften wird usw.” ””. Ob das zulässig wä 
re, kann ich nicht entscheiden. 

2. Zur Rekonstruktion der Liste der Kaufmannschaften 
B III 21-26. Beim Versuche, die Liste der „‚Kaufmannschaften”” zu er 

gänzen, wird man von zwei Beobachtungen ausgehen. 
(a) Die vollständige Liste der Provinzler in $ 20 f. und die ursprünglich 
längere, unvollständige Liste der Kaufmannschaften in unserem Para 
graphen haben einige Ortsnamen gemeinsam 
$ 20 £. (I) Numbia 

(2) Emutbalum vgl. $ 10 (7) Larsa®®) 
(3) Idamaraz vgl (lxxxx]xaz 
(4) Uruk 
(5) Isin (9) Isin 
(6) Kisura 
(7) Malgüm (9) Malgüm. 

(b) Die in $ 10 erhaltenen Ortsnamen sind anscheinend systematisch 
nach der geographischen, genauer vielleicht: verkehrsgeographischen 
Lage der betreffenden Städte angeordnet, nämlich (2) ..... — (3) Borsip 

(9... — 8) Isin — (6) ..... — (7) Larsa, Z 
sten nach Südosten den Euphrat abwärts, und (9) Malgüm — (10) 
  pa— 2-24, von Nordwe 

— (11) Situllum von Süden nach Norden den Tigris stromauf. (7) Baby 
lon ist als Hauptstadt des Landes nicht an die ihm geographisch zukom 
mende Stelle, sondern an den Anfang der Liste gestellt 

Nach Babylon würde man in Nordbabylonien in erster Linie Sippar 
erwarten, welches in Z. 22 vor (3) Borsippa gestanden haben müßte, wo, 
die Lücke genau *[kar un.cın.nunk] aufnehmen könnte; s. dazu jedoch 
unten $. 224. kar kitk, als Örtlichkeit für die Zeit Abi-esuhs 
durch JCS 5 (1951), S. 96: MLC 2298 Z. 9, bezeugt, fände allerdings 

  

  

») Vgl. Sıol, 8. 66-68 Hammurabi ycar 31  
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dann keinen Platz mehr. Für die Lücke am Anfang von Z. 23 zwischen 
(3) Borsippa und (5) Isin könnte man an freilich etwas zu schmales *[kar 
dil-bai] denken; der „Kai von Dilbat” ist zur Zeit unseres Ediktes etwa 
in VS 18 Nr. 72. 9 vom 16. III. Abi-e$ub „‚x”’%) und in YBT 13 Nr. 53 
Z. 8 vom 22. XIII. Ammi-saduga 17, beides Urkunden aus Dilbat, be 

Zwischen (5) Isin und (7) Larsa lag Uruk, das in $ 20 und 21 B V 26 
und 38 und dessen Kaufmannschaft in YBT 12 Nr. 437 Z. 6 vom 5. XII 
Samsu-iluna und in VS 7 Nr. 43 Z. 5 aus Dilbat vom 20. XII. Abi-cSub 

m’’ vorkommt. Aber *[kar unuki] wäre im Verhältnis zur Lücke in Z. 
24 wieder recht kurz. In dieser Hinsicht besser passen wü 

  

    

das eb   

falls in $20 und 21 B V 27 und 39, und zwar neben Isin, erwähnte Kisu- 
ra, welches auch nach seiner Lage geographisch hier am Platze wäre 

Für die Ergänzung der Lücke am Beginn von Z. 25 läßt unsere Hilfs- 
hypothese von der geographischen Anordnung der erwähnten Städte uns 
insofern im Stiche, als wir nicht wissen, ob die angenommene Linie hin- 

ter (7) Larsa weiter nach Ur läuft oder nach Norden umbiegt. Wir wissen 
andererseits auch nicht, ob die Lücke außer kar und dem Anfang des auf 

x azki ausgehenden Ortsnamens davor noch ein weiteres kar xK enthal 
ten hat, was mir freilich nicht schr wahrscheinlich ist, oder nicht. Ich 
kenne eine Reihe obskurer Namen auf -az von Orten meist unbekannter 
Lage’°'). Der einzige geläufige geographische Name auf -az scheint mir 
Idamaraz zu sein. *[kar i-da-ma-r]a-azki würde gut in die Lücke passen 
aber mehr läßt sich kaum zu seinen Gunsten sagen. Es ist als solches 
nicht belegt und Idamaraz scheint ein Stamm- oder Landschaftsname zu 
sein’®). Als Beweis dafür, daß es auch eine Stadt dieses Namens gab, 
langt AbB 6 Nr. 80 nicht aus, denn „ihre 

  

Stadt’”, Z. 5, braucht mit ida. 
    azki, Z. 1, nicht identisch zu sein, sondern könnte auch eine nicht na- 

mentlich genannte Stadt der Landschaft Idamaraz andeuten. Überdies 
läßt Idamaraz sich nicht genauer lokalisieren, vgl. Hawkins, op. cit., 8. 

  

  

Vgl. Stol, 8. 61 
Ohne jeden Anspruch auf V gkeit: Amaz, s. Kı 

mesopotamien, weshalb Frau Gronebergs Ergänzung dieses Namens an unserer Stelle 
RGTC 3, 5. 13, ausgeschlossen scheint. Appaz, id. S. 19. Babaz, Zeit der IH. Dynastie 
von Ur, RGTC 2, $. 21. Sadlaz, ein Osıkanaanäer-Stamm, Klengel, JCS 23 (1970), 8. 

125 links Anm. 6; andere bevorzugen die Namensform Sadlas, vgl. RGTC 3, S. 215 und 
20 ($ät-Laz). Die gleiche Frage erhebt sich bei dem unsicheren Zamlaz(?), vgl. Sl, S. 

33 (a) mit 8. 35 dazu, wo auch Tabhlaf, beide nicht in RGTC 3 aufgenommen. RGTC 3, 
5. 104, entnehme ich noch Ibitmaraz, wohl ostigridisch. Nicht nachweislich altbabylo 
nisch sind etwa Antaz, Baz, Epilaz, Pinaz, 

) So bereits von Bottero, S. 117 Anm. 1, eingewendet. Nichts Neues zu Idamaraz 
bieten infolge Fehlens aufschlußgebender schriflicher Nachrichten Hawkins, RIA 5 
(1976), $. 28 rechts unten - 30 links oben, und Klengel, Altor. Forsch. 5 (1977), 5. 63-69. 
S. jetzt RGTC 3, 8. 105 f 

  

per, ARM 16/1, in Ober   
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29 $ 2. Ob der Umstand, daß dumu idamarazki neben dumu isinakl 
und dumu murguk   guki — beide Städte auch in unserm Paragraphen — in 
$20 £. B V 26 und 38 vorkommen, für Ergänzung dieser Namen spricht 
kann ich nicht beurteilen 

(9) Malgüm liegt auf dem linken Tigrisufer südlich des alten Staates 
E$nuna, s. Kupper, ARM 16/1 (1979), S. 21; Brigitte Groneberg, 
RGTC 3 (1980), 8. 156 f., wozu noch Kutscher-Wilcke, ZA 68/1 (1978), 
$. 101 Anm. 28. Ebenfalls am Tigris, aber wohl auf seinem Westufer, ist 
11) Situllum, Z. 26, zu suchen, s. ARM 16/1, 8. 32; RGTC 3, $. 223 

In der Lücke zwischen (9) Malgüm und (17) Situllum am Anfang von Z. 
26 vermute ich Mankisum oder wegen des Raumes cher [kar ma-ki 
sülmki, s. ARM 16/1, 8. 22; RGTC 3, S. 158 £.©). Einen Beleg für die 
Kaufmannschaft Mankisum, kar ma liefert B.M. 72763 Z 
5, vom 20. V. Ammi-ditana 7, vgl. $. 19: 

   

  

  

     
3. Zum Inhalt 

Zu kar, „‚Kaufmannschaft”, s. S. 319 c) I. 57); zu den hier genann 
ten Kaufmannschaften s. S. 218-220 

  
Das für das Verständnis dieses und des folgenden Paragraphen ent 

scheidende Wort fimum, Z. 28 und 30, vgl. Veenhof, SD 10, 8. 358 ff, ist 
hier in der Bedeutung „‚Kaufgut””, „‚käufliche Ware” gebraucht, s 
AHw., S. 1240 links 3) d) 

Zu kı.uam, Z. 30, s. die Wörterbücher unter mahirum und vgl. Veen- 
hof, S. 389 M 

Für das Wort kisum, Z. 27, geben die Wörterbücher auch die Bedeu 

  

  

tung „Betriebskapital (für eine bestimmte Handelsreise)””, welche hier 
vielleicht passen könnte. Passender freilich wäre ein Wort zur Bezeich 
nung dessen, was der Kaufmann auf seine Handelsreise mitnimmt. Das   

ist in unserm Paragraphen die Ware, die er für den ‘Palast’ verschleißen 
soll, also nach unseren diesbezüglichen Dokumenten, s. $. 222, unter 
anderem Wolle. In BE 6/1 Nr. 97 (Schorr Nr. 173; HG 3 Nr. 212) aus 
Sippar vom 16. VI Ammi-saduga 17 + a dagegen, wo es sich um Ein- 

  

kauf von guSkin sup..a°“*) handelt, werden 5 Sekel Silber und 5 Sea Se- 
samöl (im Werte von 5 Sekeln Silber), Z. 1-3, mitgenommen, in UE/ 

Nr. 367 aus Ur vom 12. XIII(?). Rim-Sin von Larsa 28, wo man zum 

  

) Der Name anscheinend altes Appellativ der Form mafil, die nebst mafil gegen 
von Soden, AnOr. 33 und #7 $ 56.c Zusatz, auch babylonisch ist, vgl. namzium, ZA 51 (1955), S. 47 (A) II120f., und das nicht in die Wörterbücher aufgenommene ma-ar-k-na tum, BDHP Nr. 65 Z. 9. Vielleicht nomen lei ähnlicher Bedeutung wie nik 3) „Bresche AHw., S. 790 links 

*) Belege H, S. 246 links (2) (3) Ende; auch UET 3 Indexes, $. 115 links vierte Zeile 
von unten? Ein Deutungsversuch bei Bottero, ARM 7, S. 297 letzter Absatz f 
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Einkauf von Kupfer nach Dilmun fährt, 2 Minen Silber, 5 Kor Sesamöl 
und 30 Stück StofP*°), Z. 1-3. Im noch älteren YBC 5447, AS 16 (1965) 
S. 200 f., aus Ur vom 20. II. Gungunum von Larsa 10 werden auf die 
Geschäftsreise 4 Talente berissene Vlicse®“), 2 Kor Weizen, 2 Kor Se 

ma bi-ja-am, „Gerste, Wol 
bracht, $ 104 Rs. 134 

f. Ob das alles gleichfalls kisum heißt, geht für mich aus BE 6/1 Nr. 97 
Rs. 3', barab kuS nfg na, vgl. K(1971), $. 431 links cm 1 
Z. 1-3 zu beziehen?) nicht hervor, aber unmöglich scheint es mir nicht. 
misil kisim, Z. 27, ist demnach „die Hälfte des (für den vorliegenden 
Zweck bestimmten) Betriebskapitals”” bzw. vielleicht „‚der (auf die Reise 
mitgenommenen) Handelsware”’. Das Pendant zu dieser „Hälfte des 
Beutels’ ”, Z. 27, ist miflum, die „andere Hälfte”, Z. 29. Mit AHw., 

661 links miflum 4), wird man in der Form den bei unserm Worte selte 

    

sam mitgegeben, im CH Se sfg1.giß ümi   

  

le, Sesamöl und sonstige Ware” zum Verschleiß g« 
  

  

    

    
    

nen Adverbialis auf -um sehen. 

4. Zum Sachverständnis: Ein Geschäft des “"Palastes 
$ 10 ist eines der Musterbeispiele für die Tatsache, gegen deren Aner 

kennung sich aus Leibeskräften zu sträuben der Selbsterhaltungstrieb 
den Assyriologen zu zwingen scheint, daß mancher Text sich im günstig. 
sten Falle zwar vielleicht übersetzen, aber nicht verstehen läßt. Das li   

  hier offenbar am Gegenstande, über den wir aus anderen Quellen fast 
nichts erfahren, der aber zu komplex ist, als daß ihn eine einzige Aussage 
über ihn dem Fernstehenden erhellen könnte, selbst wenn sie bewußt sq 
deutlich und programmatisch gehalten ist wie unser Paragraph 

Habe ich den Text im großen und ganzen richtig ergänzt und seinen 

  

Wortlaut einigermaßen begriffen, so handelt er von einer bestimmten 
Art von Geschäften, die der ‘Palast’ mit Kaufmannschaften macht. Zur 

  

Basis einer Handelsreise oder -kampagne einer Kaufmannschaft, die aus 
Waren zum Verkauf und Zahlmitteln zum Einkauf besteht, trägt der 
Palast’ wertmäßig die Hälfte in Form van Waren bei, die andere Hälfte 

) Oppenheims „,2 mina of silver (the value of: 5 gur of oil (and of) 30 garments 
JAOS 74 (195%), S. 8 links, ist mit dem Wortlaut 
widerlegt Eilers’ Annahme, nur Silber könne „unter einen Begriff kü-nam-tab-ba 
fallen”, Gesellschafisformen (1931), S. 12. Allerdings möchte ich annchmen, daß kü 

  

Textes unvereinbar. Die Stelle 

    

nam. tab.ba hier schematisch als fester Bestandteil des Gesellschaftsvertrages, s. ilers, 
5.6, sicht. Eilers’ Auffassung, $. 12, „daß die altbabylonische tappütum Geld-, ja noch 
enger: Silberkommenda war”; „Andere Sachen als Silber kommen ...... wohl lediglich 

als Akzidentia in Betracht”, auf welche hin er das Öl in BE 6/1 Nr. 97 als „ein Surrogat 
bezeichnet, bleibe unbestritten; sie hat nichts mit der uns hier beschäfiigenden Frage zu 

3%) S. Waetzoldt, Untersuchungen zur neusumerischen Textilindustrie (Rom, 
S.306.B 
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stellt die Kaufmannschaft selbst. Den Zweck des Geschäftes, den der 
Palast’ verfolgt, können wir auf Grund der SD 5, S. 98-100 1. A., be 

  

sprochenen Dokumente erraten. Es ist der Absatz von Stapelartikeln wie 
Wolle, welche der ‘Palast’ abstoßen will. Irgendwelche sonstigen das Ge 
schäft betreffende Daten kenne ich nicht 

  

Hinsichtlich dieses Geschäftes nun wird in $ 10 verfügt, d 
Stapelartikel „‚nach dem Kurse der Stadt im “Palaste’ ” abgegeben wer 

den. Bei dieser Übersetzung ist das hervorhebende Enklitikon -ma am 
Worte für „‚Stadt’” nicht berücksichtigt. Es bedeutet hier etwa „‚nach 

‚dem Kurse der Stadt und keinem andern”, „just(ament) nach dem Kur 
se der Stadt”” und zeigt an, daß in dieser Bestimmung der Kern des Para 
graphen liegt 

5. Zum Sachverständnis: Der ‘Palast’ des $ 10 

Von welchem “Palaste’ ist hier die Rede? Von dem einen ‘Palaste’ in 
Babylon oder von den Regierungsgebäuden in jeder der genannten Städ 
te? Zunächst wäre zu zeigen, daß die Frage berechtigt ist 

(a) Weit davon entfernt, in jeder der hier genannten Städte einen ‘Pa 
nachweisen zu können, kenne ich doch außer dem Listenrest ARM 

   7 (1957) Nr. 277, in welchem ‘Paläste’ fünf verschiedener Städte des Kö; 
nigreichs Mari aufgezählt sind, dirckte und indirekte Hinweise auf 

  

Paläste’ in Provinzstädten Babyloniens, vgl. nur Walther, $. 148 unten 

  

£ 
Larsa und Malgüm als chemalige Landeshauptstädte ihre “Paläste” be 

59 f. 4., und die Wörterbücher, und könnte mir vorstellen, daß Isin 

halten hatten. 
(b) Der Zweifel, ob mit dem “Palaste’ in Z. 28 und 31 etwa der “Palast 

von Babylon gemeint sei, wird hier nicht geäußert, um Gelegenheit zu 
gelehrten Erörterungen zu schaffen, sondern durch den dokumentarisch 
belegten Umstand geweckt, daß sich der ‘Palast’ von Babylon seine 

‚chmen läßt, s.o. Da 
den überreichen 

Wolle vom Obmanne der Kaufleute von Sippar al     
unsere Dokumentation darüber aus dem an Tafel 

    

Sippar stammt und keine Tafeln aus der Zeit des Edikts aus den in $ 10 
‚genannten Orten bekannt sind, ließe sich denken, daß der ‘Palast’ in Ba 
bylon auch mit ihren Kaufmannschaften Geschäfte gemacht habe, über 
die wir jedoch keine Urkunden besitzen 

Den philologischen Ausschlag gegen Palast’ von Babylon und für ‘Pa 
   läste’ aller genannten Orte gibt meines Erachtens ki-ma k[i.la]m a 

ma in Z. 30. Hier könnte 
wenn es als Bezeichnung der Landeshauptstadt gebräuchlich wäre. Das 

vom CAD dann als 
79 ff. — die Stadt Assur verstan- 

  

n nur dann auf Babylon bezogen werden, 

ist zwar im Altassyrischen der Fall, wo unter alum 
Eigenname behandelt, A/1 (1964), S 
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den werden kann wie unter äw Athen und unter urbs Rom, im Altbaby 
lonischen jedoch nicht. Also kann kima k[ila]m a 
Kurse der Stadt der betreffenden Kaufmannsch, 
folgt, daß ina €.gal, Z. 28 

  imma nur „‚nach dem   

bedeuten. Daraus     und 31, sich auf den ‘Palast’ der betreffenden     
Stadt beziehen muß, denn in Verbindung mit „im ‘Palast’ von 
Babylon’” könnte „nach dem Kurse der Stadt der betreffenden Kauf- 
mannschal 

  

      nicht durch bloßes ausgedrückt werden. alum würde 
dann vielmehr ein Possessivpronomen oder eine andere nähere Bestim- 

  

mung verlangen 
Wie sich die Entscheidung für ina €.gal = „‚im “Palaste’ der betref- 

fenden Stadt””, Z. 28 und 31, mit dem oben unter (b) Gesagten reimen 
    

läßt, versuche ich unten $. 228 auseinanderzusetzen 
Was unter dem „‚Kurse der Stadt’” zu verstehen ist, wird beim Fehlen 

jeglicher Nachrichten über die Geschäftsbedingungen, unter denen der 
Palast” seine Verkaufsartikel den Kaufmannschaften überließ, 

  

unklar bleiben. Am nächsten scheint es mir noch zu liegen, daß der 
Palast’ seine Ware der Kaufmannschaft zum ortsüblichen Produze 

  

Engros-Verkaufspreise liefern sollte 

6. Zum Sachverständnis: Die Kaufn    annschaften des $ 10 

  Muß man die in $ 10 ursprünglich genannten Kaufi 
  die Gesamtheit der Kaufmannschaften des Königreichs Babylon halten 

oder für eine Auswahl aus ihr? Für letzteres könnte der Umstand spre 
(chen, daß man sie einzeln angeführt hat, während in $ 2 einfach [ka]r 
kä-dingir.raki kar.bi.a fa ma-tim steht, wobei mätum in diesem Zu: 
sammenhange wohl „‚die Provit   2” im Gegensatze zur Hauptstadt ist 

nir aber unklar bleibt, ob der Passus als „Kaufmannschaft Babylon, alle 
übrigen Kauf 

  

nnschaften in der Provinz, .....”, oder aber als „‚K: 
mannschaft Babylon, einige Provinzkaufmannschaften aufzufas- 

    

sen ist. Da sich überhaupt nur so wenige Kaufmannschaften für die Zeit 
unseres Ediktes aktenmäßig nachweisen lassen, daß ich weder die im 
Edikte er 
namhaft ma 

  ien belegen noch Anwärter auf die dort verlorenen Plätze 
n, geschw   ige denn etwa einen Katalog von Kaufmann! 

it mehr Namen, als das Edikt sie einmal    schaften n      halten hat, aufstel 
len könnte, ist der theoretisch einfachste, ni 

  

ich der statistische Beweis 
dafür, daß die Kaufmannschaften in $ 10 nicht die Gesamtheit der da- 
mals bestehenden waren, nicht anzutreten. Vielleicht relevant, aber ve 
xierend unklar ist in diesem Zusammenhange der Fall der Kaufmann- 

  

5 schaft Sippar  
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Als Gerichtshof, Adressat königlicher Amtsschreiben, Steuerzahler, in 
67) kenne ich (Vollstän- 

  

Urkunden über Geschäfte und Amtshandlunge 
digkeit nicht gewährleistet) 
1) kar un.xın.xun, unter Hammu-rabi: CT 48 Nr. 3 Z. 16, Jahr 6° 

CT 47 Nr. 31 Z. 16, Jahr 11; Nr. 24 Z. 18, Jahr 14; 
unter Samsu-iluna: GT 47 Nr. 63, Z. 46; 58; 60 f., Jahr 14, ferner 
AbB 2 Nr. 61 Z. 2; 622.2 
unter Abi-e$ub: AbB 2 Nr. 65, Z. 3; 22; Nr. 66 Z. 2; 67 Z. 3; 70 
Z. 2,71 2.2; 72 2.8; 73Z. 2; 74 Z. 2; 14; Nr. 79 Z. [2]; AbB 7 
Nr. 46 2. 2 
unter Ammi-ditana: CT 45 Nr. 43 Z. 3, Jahr 2, 

atiert: AbB 1 Nr. 101 Z. 1; TIM 2 Nr. 99 Z. 24 
CT 45 Nr. 41 2. 7, 

    

2) kar uD.Kın.nunkl am-na-nu-um, unter Abi-e$ub 
Jahr „,s”>#) 

3) karun.kın.nun ia-ah-ru-rum, unter Ammi-ditana: CT 8, 36 c Z. 19, 
Jahr 8; CT 48 Nr. 72 Rs. 3, Jahr 30, ferner CT 45 Nr. 54 Z. 20; 55 
Rs. 31 

Nach den freilich für (2) und (3) dürftigen Belegen kommt (1) seit 

  

  

Hammu-rabi 6 vor bis Ammi-ditana 2; (2) gegen Ende der Regierungs-   

zeit des Abu-e$ub; (3) ab Ammi-ditana 8. Falls man daraus Schlüsse zie- 
b es zur Zeit des Edikts des Ammi-saduga kein (1) n 

    

hen darf, ge 
aber (3); ob auch (2), bleibt im Ungewissen, 

  

Nun kann (3) nicht in $ 10 gestanden haben, weil dort keine Lücke die 
dafür erforderliche Länge hat; dasselbe würde für (2) gelten. Aber es wä   

re vorschnell, (3) oder das zur Zeit des Ediktes nicht belegte (2) zur hier 
nicht genannten Kaufmannschaft proklamieren zu wollen. Denn viel 
leicht stand ursprünglich (1) doch im Edikt, entweder als Zusammenfas- 
sung von (2) und (3) oder, falls es (2) damals nicht mehr gegeben haben 
sollte, als zur Andeutung von (3) genügende Abkürzung. Als ob das 
nicht schon unsicher genug wäre, scheint mir überdies möglich, daß die 

  

Kaufmannschaft Sippar in $ 10 überhaupt nicht vorkam. Zwischen ana 
<kar> kä-dingir.rak' und [k]ar bar.zi.paki, Z. 21 f., d. h. nac 
der oben $. 218 vertretenen Hypothese über die Anordnung der Ortsna- 
men als erste nordbabylonische Kaufmannschaft käme außer *[kar 
ki$“], wofür, wie gesagt, die Lücke zu lang wäre, vielleicht *[kar 

  i.dug.ak] oder selbst *[kar ra-pi-qumki] in Betracht, beide sonst nicht 
zu belegen. An letzteres darf man denken, weil Subum nach $ 14 zum 
Königreich Babylor g gehörte und Räpiqum auf dem Wege dorth     
  

  ) kar up.xın.xund usw. als Lokalität, meist Bezahlungsort oder bei Verschiffungen, 
st hier also nicht berücksichtigt   



  

mmentar Ed. A-s, $10,Die Kaufmannschaftendes$10 2%     

Stand die Kaufmannschaft von Sippar nicht in $ 10, dann enthielt die Li 
ste der Kaufmannschaften dort wirklich eine Auswahl, wäre es auch im 
extremen denkbaren Falle eine Auswahl des Umfanges Gesamtsumme 
weniger eins 

Es wäre an sich nicht paradox, die einzige Kaufmannschaft Babylo- 
niens, deren Geschäfte mit der Regierung wir urkundlich wenigstens 
indirekt%) nachweisen können, aus der Liste der Kaufmannschaften des 
Edikts zu eliminieren. Wir dürfen das 

  

pothetisch) tun unter der An- 
nahme, $ 10 habe nicht für alle Kaufmannschaften des Landes gegolten, 
eine Annahme, die uns dı legt   h den Wortlaut des Paragraphen nahe:   

  wird, ein 
Anı 
Wortlaut, s. 0. $. 215-218. Wir dürfen es weiterhin tun, weil unsere 

'n zwar rekonstruierten, aber völlig unabhängig van unserer 

    

Philologisch-syntaktischen Gründen rekonstruierten 

Urkunden über die Geschäfte des ‘Palastes’ mit Sippar nirgends auf Ge- 
schäftsbedingungen wie die in $ 10 niedergelegten anspielen. Die ur- 
kundlich belegte Weitergabe der Wolle, welche der Kaufmann vom ‘Pa- 
laste’ in Babylon bezicht, an Personen oder Konsortien, s. S. 317 b), 
könnte selbst — wüßten wir nur Näheres! — eine andere Geschäftsform 

p 
tung möglich, die Regierung habe mit der Kaufmannschaft Sippar(-Jahru 
rum) als solcher keine Geschäfte gemacht. Widersetzten sich nach mei- 

als die in $ 10 vorgeschriebene sein. Theoretisch wäre sogar die Beha   

ner Darlegung oben (b) $. 222 die Geschäfte von Sippar mit dem ‘Pala- 
ste’ in Babylon der wiederum rein philologisch begründeten Erklärung 
des Wortes €.gal in Z. 28 und 31 als ‘Palast’ der Stadt, in der die betref- 
fende Kaufmannschaft ihren Sitz hat, so müßte man nunmehr sagen, 
Sippar habe nicht in $ 10 vorkommen können, weil es seine Geschäfte 
eben nicht mit dem örtlichen ‘Palaste’, sondern mit dem ‘Palaste’ von 
Babylon machte. Der Gedankengang, auch wenn er, wie ich hoffe, lo- 
gisch korrekt befunden wird, kann zu keinem sicheren Ergebnis führen, 
wo so viele Prämissen sachlich unsicher sind 

7. Zum Sachverständnis: Das Geschäft des $ 10 

Was den Sinn der in $ 10 vorgeschriebenen Geschäftsgebarung des 
Palastes’ betrifft, bin ich auf Mutmaßungen angewiesen. Rein theore- 

tisch scheinen verschiedene Möglichkeiten denkbar 

    Nachgewiesen sind nur Geschäfte des ‘Palastes’ mit einem „Obmann der 
Kaufleute”, ugula dam.gar(.me8), in Sippar (für einen einzigen Fall, in dem ein 
Obmann der Kaufleute von Larsa gleichzeitig als Obmann der Kaufmannschaft Larsa. 
bezeichnet wird, VS 18,96), weshalb ich im Folgenden vorsichtshalber nicht von „Kauf 
mannschaft Sippar'”, sondern nur von „„Sippar'” spreche. Unter den gegebenen Um 

den ist übr 

  

      ns „Sippar"” nur als Sammelbegriff nicht näher zu spezifizirender top 
Phischer Bedeutung zu betrachten.  
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auf- 
mannschaften, worunter ich oben, $. 220 f., die auf eine Geschäftsreise 

  

Die Zusammenstellung des kisum der namentlich genannten 

mitgenommene Handelsware verstanden wissen wollte, zur Hälfte aus 
Produkten des “Palastes’ und zur Hälfte aus Waren, welche die Kauf- 

? — beibringt, könnte auf 

  

mannschaft selbst — vom freien Markte r   

Regelung beruhen, welche entweder die Obrigkeit den Kaufmannschaf- 
ten auferlegt hatte, um den Absatz ihrer eigenen Produkte notfalls unter 
Zwang zu sichern, oder die Kaufmannschaft mit der Obrigkeit verein   

bart hatte, um ständig über ausreichende Handelsware zu verfügen. Die 

  

be der Produkte des ‘Palastes’ zu lokalem Tagespreise 
g der Obrigkeit für die 

Zwangsabnahme ihrer Produkte oder die Vorbedingung, unter welcher 

stgesetzte Al 
wäre dann, je nach dem, die Gegenleistu 

  

die Kaufmannschaft sich zur regelmäßigen Abnahme der Produkte des 
“Palastes’ verpflichtet hatte. Vielleicht aber legt $ 10 nur die Bereitwillig. 
keit der Obrigkeit fest, einer Kaufmannschaft, welche (mindestens) die 
Hälfte ihrer Handelsw 
lichen Tageskurse abzugeben, während — könnte man wiederum theo- 

re vom “Palaste’ bezieht, seine Produkte zum ört 

  

dem Kunden für kleinere Posten höhere Preise be 

  

retisch dazudenken — 
rechnet werden, 

Was man sich in diesem Zusammenhange konkret unter ka 

  

‚„Kaufmannschaft””, vorzustellen hat, weiß ich nicht und halte ich für 
unnütz spekulativ zu erörtern 

$ 10 ist kein „‚mifarum-Paragraph””. Warum er in das Edikt aufgenom- 
men worden ist, bleibt unklar, vielleicht hat $ 11 ihn attrahiert. Die Stan   

dardfrage der Juristen, Kodifikation oder Reform?, muß ich unbeant 
wortet lassen. Wirkliches Verständnis des Paragraphen bleibt für uns un 
erreichbar 

Zweiter Auschnitt: $ 11 Ep. A-$ 

1. Zur Umschrift 
Bis auf kleine Tafeloberflächenschäden, denen nur zwei kurze Zeich   

ganz und neun teilweise zum Opfer gefallen sind, ist der Paragraph gut 
erhalten und lückenlos ergänzbar 

Inhalt 

  

Der Paragraph regelt gewisse Folgen, welche das Edikt indirekt für 
Kaufleute haben kann. Es handelt sich dabei, ganz allgemein gesa;     

  Geschäfte des “Palastes’ mit dem Kaufmanne, der, um mit dem Edikte 
Die Frage   zu sprechen, „‚Kaufgut des ‘Palastes’ zu verschleißen pfleg 

des AHw., S. 842 links G 3), ob pafärum „‚in bestimmter Weise verk:      
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fen’” bedeute, scheint mir hier dahingehend beantwortet werden zu kön- 
nen, daß „‚en detail verkaufen” sachlich ebenso naheliegt wie in CH 
$ 104 Rs. 136, von Ungnad, HG 2 (1909), S. 159 rechts, treffend mit 
zum Verschleiß?” wiedergegeben. Bei diesem Geschäfte kommt es nach 

unserem Paragraphen vor, daß der Kaufmann keine Waren erhält, son 
dern rückständige Forderungen des ‘Palastes’ an ‘Ertragbringer’, welche 
der ‘Palast’ ihm abtritt. Über diese Waren, auf welche er nur ein An 

   

  

recht erwirbt, stellt der Kaufmann dem ‘Palaste’ eine Empfangsbeschei 
nigu   ng genau in der Form aus, in welcher er sonst über empfangenes 
Kaufgut quittiert. Aus diesen Quittungen, wie ich sie zunächst nennen 
will,    

  

1 also nicht hervor, ob der Kaufmann wirklich das darin angege 
aufgut in natura vom “Palaste” erhalten hat oder ob er nur in einer 

  

oder der anderen Form eine Anweisung darauf bekommen hat. Das 
Edikt setzt dann weiter voraus, daß der Kauf 
den! 

  

ınn auch vom betreffen 
    ) Ertragbringer” nicht die Waren, sondern eine „‚gesiegelte Urkun 

) bekam, B III 36; IV 9 f., was nicht näher erklärt wird. Ich kann 
    

  mir darunter nur eine Schuldurkunde vorstellen, welche der noch immer   

nicht zur Bereinigung seiner Rückstände fähige ‘Ertragbri anstelle      
der von ihm verlangten Leistung dem Kaufmanne ausstellte, nachdem 

    dieser sich bei ihm irgendwie als zum Empfange der Leistung berechtigt 
legitimiert hatte. Der Kaufmann, der somit statt Waren nur einen nicht 
lieferungsfähigen Schuldner des ‘Palastes’ wider Willen hatte überneh 
men müssen, kommt dadurch in die Lage, dem ‘Palaste’ Güter als emp- 
fangen quittiert zu haben, welche er in Wirklichkeit nicht empfangen 

atte. (S. Nachtrag) 
Dieses in unserm Para   graphen als gegeben und bekannt vorausgesetz 

te und nur, soweit es der Zusammenhang verlangt, in Umrissen skizzier   

te Geschäft ist für uns meines Wissens ganz neu und bleibt deshalb in al 
len seinen vom Edikte nicht erwähnten Einzelheiten undurchsichtig. Es 
stellt uns vor eine Reihe von Fragen, welche wir nicht beantworten kön 
nen, wohl aber formulieren dürfen. Erhielt der Kaufmann vom ‘Palaste   

überhaupt nur Anweisungen auf die Rückstände der säumigen ‘Ertrag 
bringer’ oder doch auch Güter in natura? Ich nehme letzteres an, weil 
dem Kaufmanne schließlich nur ein Teil seiner Schuld beim ‘Palaste’ er 
lassen wird, i 

  

mim, IV 7. Hätte das gesamte von ihm übernommene 
Kaufgut nur aus Anweisungen auf noch nicht eingetriebene Leistungs: 
rückstände bestanden und infolgedessen seine Gesamtschuld amtlich ge 

  

  

tilgt werden müssen, so wäre das nicht mit den Worten ina $imim, son 

Ob man sich unter kaniikna-Si gü.un, BILL 36; IV 5— 1V9,5.u.8 
230 — cine einzige Urkunde eines einzigen “Ertragbringers’ len hat, wie ich der 
Einfachheit halber hier annehme, oder ob man darin zwei generische Singulare schen  
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$imam ausgedrückt worden. Welches Verhältnis bestand dann 
wert- oder mengenmäßig zwischen den vom “Palaste’ in natura abgegebe- 
nen Gütern und denen, welche der Kaufmann vom ‘Ertragbringer' ein- 

  

ziehen sollte? In welche rechtsgeschäftliche Form kleidete man die Abtre- 

  

tung der Forderungen des ‘Palastes’ an den Kaufmann? Wie wies dieser 
sich als empfangsberechtigt aus, wenn er die Rückstände der ‘Ertrag. 

  

er” einforderte? Wurden ihm der oder die “Ertragbringer’, an die er 
ngegeben? Welcher Art 

waren die im Edikte erwähnten gesiegelten Urkunden, welche die mit ih 
sich wenden sollte, vom ‘Palaste” namentlich   

rer Leistung weiterhin im Rückstande bleibenden “Ertragbringer’ dem 
Kaufmanne ausstellten? Über welche Mittel verfü 
Ertragbringer’ zur Leistung der nunmehr ihm geschuldeten Rückstände 

te der Kaufmann, die     

zu bringen? 
Wichtiger als diese Fragen nach dem Wie sind die nach dem Weshalb 

  

d Wozu des verwickelten Geschäftes, welches deutlich zwei ganz ver-   

schiedene Seiten hat. Die eine ist der Vertrieb der sich im “Palaste’ auf 
häufenden Stapelgüter, die man dort nicht brauchte und abstoßen wollte 
Hierbei, möchte man annehmen, ist das Verhältnis vom “Palaste” zum 
Kaufmanne etwas das des Grossisten zum Detailhändler oder vielleicht 
auch zum Zwischenhändler. Die zweite Seite, die Übernahme der Rück- 
stände der ‘Ertra bringer’ durch den Kauf ließe sich vielleicht      auch als eine Form von Handel auffassen, bei welcher der ‘Palast’ als 
Vermittler den ‘Ertragbringer’ als Produzenten mit dem Kaufmanne als 
Kunden in direkte Verbindung bringt, oder cher noch als ein Geschäft 
bei welchem der Grossist, der ‘Palast’, den Kunden die Ware direkt vom 
Lieferanten, dem ‘Ertragbringer’, abholen läßt. Aber das wäre wohl juri- 
stisch anfechtbar und sachlich nicht zutreffend. Den wahren Sinn des 

  

Rückstandsgeschäftes wird man wohl erst erfassen, es mit 
dem von Koschaker, ZA 47 (1942), S. 135-180, aufgezeigten älteren 

Geschäfte””®”2) in Larsa und dem hier im folgenden Paragraphen 

  

    n Assyriologen und Rechsthisoriker so viel Kopf 
aker, ZA 47 (1942), S. 152 letzte Zeile I., definiert      stet hat, vgl. Kos       # rechts 3), jetzt als „eine Pachtabgabe”, Mir scheint „‚Abgabe’” unv bindlich genug um akzeptabel zu sein. Daß die Abgabe aber mit einem Pachtverhältnisse ammenhinge, wäre nur unter Voraussetzungen möglich, die ich abweisen muß, w   

  Abgabe von Fischen erhoben wird (Texte aus Larsa; aus Sadupı Nr. 3372. 13, falls richtig ergänzs) oder vom Kt leisten wäre, SAT (1959), 8. 79 und 81 Z. 60, sirut bei.du deu isagie ütun, soweit ich sche, kurzfristig in Larsa und Kutalla (TS Nr. 70 Z. 2) und sonst ‚legentlich im Osttigrislande (s. 0. und UCP 9/4 [1929] Nr. 5 Z. 9; 16) bezeugt, könnte nzeption nach zum Typus unseres W 

  

    

   
  ‚Zehnt" insofern gehören, als die a" vielleicht als (abzuführender) Bruchteil eines größeren Inhaltsmaßes zu verstehen ist, etwa als 1/30 eines Kor oder 1/6 eines Scheffels (nigida). Charakteristisch in Texten begegnende ‘Sea (-Abgabe)' ist jedoch bekanntlich, daß sie „ge 

in Silber bezahlt wird 
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behandelten Rückstandsgeschäfte des ‘Palastes’ mit dem su.si.ig mäti 
vergleicht. Was Koschaker, S. 164, vom „zütum-Geschäfte” sagt, „Der 
Staat schaltet einen Kapitalisten ein, der dem Abgabepflichtigen di   
chuld abnimmt, dafür die auf Rechnung der Abgabe zu leistenden Na- 

turalien erhält und andererseits dem Staate den Eingang der Steuer 
schuld mit 33 1/3 % in Geld sichert”, läßt sich mutatis mutan     im Prinzip 
ebenso von unserm Geschäfte behaupten, für dessen Verständnis ferner 
Koschakers Schlußfolgerung von Wert ist, daß der Staat sich damit beim 
Kapitalisten für eine hohe Prämie gegen das offenbar ebenfalls hohe Risi- 
ko der Insolvenz seiner Abgabeschuldner versichert. Leider wissen wir 
nichts über den Preis, zu welchem der ‘Palast’ unseres Ediktes dem 
Kaufmanne die ‘Ertragbringer'-Rückstände zedierte, aber wir gehen 
wohl nicht fehl mit der Annahme, daß er dem Kaufmanne damit entge- 
genkam, der ihm die vermutlich umständliche und hinsichtlich ihres Er 
folges problematische Eintreibung der Rückstände abnahm und damit 
gleichzeitig den Absatz des Verkaufsgutes des "Palastes’ förderte. Auf die 
Gefahr hin mich zu irren möchte ich annehmen, daß ein Geschäft wie das 
hier besprochene nur dann gedeihen konnte, wenn beide Partner dabei 
auf ihre Rechnung kamen 

Die besondere Situation des Kaufmanns, welche unser Parag   ph re. 
geln soll, ist nun diejenige, in welche das Edikt selbst ihn durch den Ver 
zicht des “Palastes’ auf die Rückstände der “Ertragbringer” gebracht hat, 
B III 40 f. Der Verzicht nimmt dem Kaufmanne die Möglichkeit, in den 
Besitz jener Güter zu gelangen, deren Empfang er dern “Palaste’ beschei 
nigt hatte und die er ihm deshalb bezahlen muß. Der eigentliche Sinn des 
Paragraphen ist nun die Übernahme dieses Verlustes durch den ‘Palast 
Wie dabei vorzugehen ist, wird genau festgesetzt. Der Kaufmann hat zu-   

nächst “vor der Gottheit”” einen “Reinigungs’eid mit vorgeschriebenen 
Wortlaut abzulegen, „(ich schwöre, daß ich) von dem in dieser Urkunde 
(d. h. seiner dem “Palaste’ ausgestellten Quittung) Verzeichneten nichts 

  vom “Ertragbringer’ erhalten habe””, IV 1-4, und muß dann den Schuld- 
schein bzw. die Darlehensurkunde vorlegen, welche er vom leistungsun- 

  

fähigen © 

  

ragbringer” empfangen hatte, IV 4 f. Durch die Eideslei 
stung soll wohl verhindert werden, daß der Kaufmann von ungültigen 
Urkunden, die er eventuell noch aufgehoben hatte, betrügerisc 

  

en Gi 

  

brauch macht. Daraufhin tritt, wie wir sagen würden, eine Kommission 
zusammen, IV 6, wohl ‘Palast’beamte, vielleicht auch der Kaufmann 
selbst. Die Vorschriften für ihre Tätigkeit erg   zen in einer uns sehr will   

kommenen Weise unser undeutliches Bild des ganzen fmum-Geschäftes. 
Buchfüh 

ufmannes mit dem ‘Palaste’ ges 
„Sie rechnen ab””, IV 6, kann nur im Hinblick auf die gesamt 

  

rung über das fimum-Geschäft des K:   

sein. Hätte der Gesetzgeber nur an die beiden bisher in diesem Paragra-  
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hen erwähnten Urkunden gedacht, so wäre „‚man zerbricht sie beide 
am Platze gewesen, da die Quittung des Kaufmanns und die Schuldur 
kunde des ‘Ertragbringers’ sich vermutlich gegenseitig aufgehoben hät 
ten. Weil der Gesetzgeber mit dem Worte „‚sie rechnen ab” also die 
Grenzen seiner bisherigen Darstellung des Falls überschreitet, muß man 
in ka-ni-ki, IV 7, vielleicht den Plural sehen. Auf der einen Seite stünde 
dann das in allen Quittungen (der laufenden Rechnungsperiode) des 

Kaufmanns verzeichnete Kaufgut. Ob dementsprechend auch ka-ni-ki, in 
IV 2 Singular ohne Mimation, in IV 9 als Plural gefaßt und auf alle 
Schuldurkunden bezogen werden kann, welche der Kaufmann während 
der Rechnungsperiode bei den einzelnen Forderungs-Transaktionen 

statt der Rückstände erhalten hatte, will ich wegen des unklaren singula- 

  

rischen na-fi gü.un, s. o., Anm. 371, nicht entscheiden. Jedenfalls wird 
vom Entnahmekonto des Kaufmanns abgezogen, was er zwar quittiert 
aber infolge des Rückstandserlasses nicht erhalten hatte. Heißt es zum   

Schlusse, daß ihm letztgenannter Posten „erlassen wird””, IV 

  

damit indirekt gesagt, daß der Kaufmann sowohl das ihm in natura gelie- 
ferte Kaufgut als auch die Forderungen auf Rückstände an die ‘Ertrag- 

    bringer” vom “Palaste’ auf Kredit erhalten hatte bzw. zu erhalten 
Die h 
manne dem ‘Palaste’ ausgestellten Urkunde als „‚Quittung”” ist demnach 

bisher gebrauchte provisorische Bezeichnung der vom Kauf 
  

   

zu modifizieren 
Der infolge des 

  

rlasses zu erwartende Ausfall an Rückständen war of 

  

fenbar so groß, daß der ‘Palast’ dem Kaufmanne, welcher offenbar 

  

ständig langjährige Schulden bei ihm hatte, nicht zumuten konnte ihn 
zu wagen. Das verstärkt mich in der Vorstellung vom rational-   

wirtschaftlichen Charakter der Geschäftsbeziehungen zwischen ‘Palast    
und Kaufmann. 

3    haltliche Beziehungen zwischen $ 10 und 11 

$ 11 ist nicht zu entnehmen, was mit dem Worte dam.gär, „‚Kauf 

    

‚ hier gemeint ist, ganz bestimmte, vielleicht priviligierte Vertre 
ieses Standes, oder irgendwelche oder alle 

Heine Phase und Stadt   ‚Andererseits ist es mir nicht gelungen, für irg 
der altbabylonischen Zeit festzustellen, wie eine „‚Kaufmannschaft””, ka 

  engesetzt ist 
Ein Zusammenhang zwischen $ 10 und 11 wäre hergestellt mit der An. 

  

    aufmanne” des $ 11 sei ein Mitglied der „‚Kauf- 

  

nahme, unter den 
mannschaft””, karum, des $ 10 zu verstehen. Trifft sie zu, so bilden beide 
Paragraphen thematisch eine Einheit. Dafür lassen sich zwei formale Ar 
gumente anführen  
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(a) $ 11 ist einer von nur fünf Paragraphen des Ediktes, die als Gefüge 

  

und Hauptsatz formuliert sind wie die meisten Paragraphen 
  des CH; in deren Tradition stehen offenbar unsere $$ 20 f. Die beiden 

anderen, $4 und 7, sind inhaltlich nicht selbständig, sondern gehören als 
Zusätze zu dem vorhergehenden $ 3, was für $ 4 durch das in A Rs. 3 
vorgesetzte ü noch unterstrichen wird. $ 4 betrifft einen Grenzfall, auf 
welchen $ 3 nicht anzuwenden ist, $ 7 einen durch $ 3 (und den folge 

  

den $ 8) erst hervorgerufenen Sonderfall. Ich möchte annehmen, daß 
$ 11 analog $ 4 und 7 in Beziehung zu einem vorhergehenden Paragra- 
phen steht. Dem Inhalte nach dürfte das $ 10 se 

  

(b) Die vom Edikt behandelten Gegenstände sind systematisch angeoı    
net, s. u. Kap. 17. Folgt nun $ 11 nicht auf $2, mit welchem er inhaltlich 
zusammenhängt und auf den er in B III 40 f. Bezug nimmt, so läßt sich 
das damit erklären, daß eine noch stärkere Verwandtschaft mit einem 
anderen Paragraphen den Gesetzgeber veranlaßte, dem $ 11 seinen Platz 
im Edikt anzuweisen. Der verwandte Paragraph, der $ 11 angezogen 
hat, muß $ 10 gewesen sein 

Als thematische Einheit betrachtet, beschäftigen $ 10 und 11 sich mit 
dem Verkaufe gewisser Stapelgüter des Palastes an Kaufleute. Über die 
Natur der Güter erfahren wir nichts. Waren sie gleicher Herkunft wie die 

  

in $ 11 behandelten, so darf man vielleicht an land- und gartenwirtschaft 
liche Massenprodukte wie Gerste, Sesam, Datteln und Wolle denken, 
$ 10 setzt die Pr 

  

gestaltung des Kaufgutes fest, $:11 betrifft eine durch 
  

das Edikt selbst zeitweise unterbundene indirekte Form der Lieferun 
des Kau Ri 
regelten Geschäftes? Ich bin 

It $ 11 ein durch $ 1 betroffenes Detail des in $ 10 ge-    
uf die Frage 

  neigt, eine positive Antw 

  

zu geben, deren Richtigkeit ich freilich nicht beweisen kann. Philologi 
sche Einwände gegen eine solche Interpretation des Textes sche ich 
nicht. Mit karu 
schiedene Kategorien Geschäftspartn 

des $ 10 und tamka   des $ 11 brauchen nicht zwei ver      

  

  

  

sondern karum könnten die Kaufleute eines bestimmten Ortes, 1a 
aber ein als Beispiel gewählter Kaufmann eines bestimmten Ortes sein 
Auch der Gebrauch zweier verschiedener Wörter scheint zwanglos zu er 
klären. $ 10, handelnd von Verkaufspreisen, welche unter gewissen Um 
ständen vom “Palaste’ einer Reihe von Kaufmannschaften gewährt bzw 
auferlegt werden, betrifft nicht das angegebene Geschäft als solches, son- 
dern eine Mo 
Für internen Gebrauch von „‚Obrigkeitsbetrieben”” bestimmt, enthält er 

  

alität des Geschäftes, ein Geschäftsprinzip der Obrigkeit 

  eine Richtlinie für die Geschäftsgebarung lokaler ‘Paläste’ und ist gleich 
  

zeitig als Bekanntmachung an Interessenten zu betrachten, an alle ange 
führten Kaufmannschaften gerichtet. Hier ist das Wort karım am Platze 
weil es die Interessentengruppen generell andeutet  



   
   

   
1 handelt dagegen von konkreten Gesc   äften und praktischen 

eiten, die dabei durch den Erlaß des Ediktes auftreten. Der 

  

denkt folgerichtig hier an den individuellen Kaufmann, 

  

“Palaste' abgeschlossen hat 
lich dafür verantwortlich ist und dem der ‘Palast’ aus der unver 

schuldeten Klemme helfen muß. 
Unsere beim Mangel ausführlicher sachenthüllender Dokumentation 

unvermeidliche Unkenntnis der wirklichen Vorgänge erlaubt uns sogar 

  

$ 10 und 11 hypothetisch auf zwei verschiedene Phasen eines und dessel- 
ben Geschäftes zu beziehen. (a) Der ‘Palast’ vereinbart mit der Kauf- 
mannschaft Art und Menge der Waren, die sie ihm abnehmen soll: $ 10, 
(b) Die Kaufmannschaft verteilt die offerierten Waren art- und 
mengenmäßig unter ihre Mitglieder. (c) Jeder Kaufmann übernimmt in 
dividuell den ihm zufallenden und teilweise von ihm selbst beim Erzeu-   

ger einzufordernden Anteil am Gesamtangebote des ‘Palastes’: $ 11. Für 
einen solchen oder ähnlichen Geschäftsgang ließen sich vielleicht so   
Indizien in Urkunden finden, doch begibt man sich bei der Suche nach 
hnen auf unsicheres Gelände. Rein theoretisch kann man auf die 
Zweckmäßigkeit des vermuteten Verfahrens hinweisen. Für den ‘Palast 
wäre die Kaufmannschaft als Ganzes ein viel kreditwürdigerer Kunde als 
der einzelne Kaufmann, außerdem viel leichter zu belangen als jener 

tes Auftrags 
In, käme der praktischen Abwicklung des Geschäftes zu 

Daß die einzelnen Kaufleute einvernehmlich die Erledigung   

  unter sich reg, 
    gute und wäre deshalb sowohl für den ‘Palast’ als auch für die Kaufleute 

vorteilhaft. Daß es aber in Wirklichkeit so zugegangen sei, ist mit derle 
Erwägungen nicht bewiesen und nicht zu beweisen. So könnte ich es 
auch keinem verwehren, das beide Paragraphen Verbindende nur im 
Absatz von “Palast’-Waren durch Vermittlung von Kaufleuten zu schen, 
jedoch $ 10 auf bestimmte Engros- und $ 11 auf gewisse Detailgeschäfte 

Deırter Asscunirr: $ 12 Ep. A-$ 
1. Zur Umschrift 

  

Von den vierzehn Zeilen des Paragraphen ist ke zige unbeschä- 

  

digt, die meisten lassen sich jedoch 
Lücken am Ende von Z. 14 u 
die eigentliche Verordnui 

inzen. Aber durch empfindliche 
nd am Anfang von Z. 23-25 ist besonders   

  unkenntlich geworden. 
B IV 12. Die ersten beiden Wörter 

  

Z. 24 sicher als su.si.ig ma 

  

BIV 13. Anfang zu s[ipa u,].udu.bi.a zu ergänzen z. B. nach BIN 
7 Nr. 82. 4; 17 im Hinblick auf das Fol    
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BIV 14. Sachlich kann das Akkusativobjekt von imahharu, Z. 15, nicht 
zweifelhaft sein, es sind die “Kadaver’ der gefallenen Herdentiere. Wie 

  

aber das Zeilenende zu ergänzen ist, läßt sich nicht ausmachen. Aus Z. 
16, 17 und 19 könnte man vielleicht ri.ri.ga gewinnen, aber einen Plu 
ral dazu kann ich nicht belegen. 

B IV 16-19. Ergänzung der teilweise verstüummelten bzw. verlorenen 
Zahlen ist nicht möglich, weil uns entsprechende Daten von anderswo 
fehlen. Man wird sich darein finden müssen, daß „Silber beim 

  

letzten der drei Silberposten in Z. 19 steht und in den zwei vorhergehen 

  

den, Z. 16 und 17, nur die Gewichtsangabe. Warum das so ist, wi   

nicht ersichtlich. Fehlen des Wortes für das Gewicht in Z. 19 ist dagegen 
häufig belegt, vgl. nur etwa mein AbB 7 (1977), S. 71 Anm. 92. b) 

B IV 20. Ergänzung durch den Zusammenhang sachlich gefordert 
B IV 23. Sachlich beruht die Ergänzung der Zeile einerseits auf der 

la Suddunum, $ 14 B IV 3 
Ichem den ‘Hirten’ und Abdeckern ihre Rückstände erlas- 

  34, andererseits auf 

  

Folge miar 
$ 1, nach w 
sen werden. Der feminine Plural [uftJaddanä muß [tAr..bi.a] zum Sub- 
jekt haben; daß aufAu.bi.a in $ 13 BIV 26 und $ 14 B IV 30. viel 

n im Singular folgt, Z. 29 bzw. 34, ist kein Gegenargu 
ment, letztere Konstruktionen sind Anakoluthe. Wegen des noch erhalt 

  

  

mehr uf! u]itadd   

  

tenen [-n]u liegt die Ergänzung des Zeilenanfangs zu [tr .hi.a-su-n]u 
nahe 

Es läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, auf wen oder was sich das 
tete Suffix -Junu be ‚en im Edikte so- 

wohl den „‚Rückständen jemandes”, ıAr.bi.a nat gü.un, $ 11 BIII 
33; 40; [uA.b]i.a I bafdbi]li, $ 13 BIV 26, als auch den „‚Rückständen 

as (zu Lieferndem)”, ıAr.bi.a dee Sibfim ü ıAr.bi.a dee 
[lamätim, $ 14 B IV 30 £. Hier hat man meiner Meinung nach die Wahl 
zwischen beiden Möglichkeiten, wegen der Lücke am Ende von Z. 14 

  AL.bi.a bezieht. Wir begeg      

  

übrigens vielleicht nur scheinbar. Das Suflix könnte sich auf die drei 
“Hirten” von Z. 12 f, beziehen. Während nämlich sonst im Edikt mittels 
derartiger Reihung die genannten Personen einzeln zur Wahl gestellt 
(‚A oder B oder C’”) und deshalb im Satze mit „,er"” wiederaufgenom- 
men werden, ist hier dem Zusammenhange nach eine aus den drei ‘Hir 

   ten’(arten) bestehende Vielheit gemeint, von der man im Plural sprechen 
müßte. Andererseits läßt sich Bezug von -funu auf eine Sache, die rück- 
ständige Leistung, nicht ausschließen, solange man nicht weiß, was am 
Ende von Z. 14 gestanden hat. Schließlich wäre es aber auch möglich, 
daß   auf sowohl susig mätim als auch die drei Klassen ‘Hirt’ von Z 

2 f. weist 
Zu Z. 24 f., für die ich keine Ergänzung vorschlagen kann, s. den fol 

‚genden Abschnitt  
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2. Zum Inhalt 
  $ 12 hat mit $ 11 nicht nur das gemein, daß beide sich auf $ 1 bezie- 

hen, sondern auch den Aufbau trotz der Form nach verschiedenem An- 

    

fang. Soweit sie erhalten sind, ist ihr Sachinhalt parallel, wie folgender 

    

Vergleich zeigt 

su sn 
BIIL32-39, Beschreibung der Prozedur 1) B IV 12-21, Tarif, nach welchem der 
bei Übernahme seitens des Kauf Abdecker dem ‘Palaste’ zustehende 
manns, der Produkte des "Palastes’ ver Rückstände seiner ‘Hirten’ an "Ka 

treibt, 'von Rückständen der ‘Ertrag. avern’ vergütet, welche er direkt von. 
ringer” gegenüber dem "Palaste ien ‘Hirten’ übernimmt 

2) BIN 40, „Weil der Königdie Rück- 2) B IV 22, „Weil der König Gerechtig 
inde des’ "Ertragbringers” erlassen keit für das Land wiederhergestellt 

hat hat 
3) BIV 1-11, Regelung des dem Kau BIV 232 

manne aus dem Rückstandserlaß er 
wachsenden direkten Schadens auf Ko- 
en des 'Palastes 

Verweis auf $1A Vs Verweis auf $1A Vs. 6 
  

Zur Tätigkeit des Abdeckers und seinen Bezichungen zum ‘Palaste’ s. 
zusammenfassend $. 389-393 

Unter der naheliegenden Annahme, der Abdecker habe den gesamten 
Fall?” des Domänenvichs für den ‘Palast’ manipuliert, hier sei aber nur 

von den Rückständen die Rede, weil nur sie vom Edikte betroffen ware 
kann man sich die Vo: ‚en für $ 12 etwa so vorstellen. Vermut   

  

des ‘Palastes’ mit seinen   lich wurde bei den jährlichen Abrechnung 
‘Hirten’ di 

  

.iste der als Verlust deklarierbaren Tiere in duplo aufgesetzt 
Der Abdecker erhielt ein Exemplar, auf Grund dessen er die ‘Kadaver 
von den ‘Hirten’ einsammelte; der ‘Palast’ bewahrte das andere, mit 
dessen Hilfe er die Lieferungen des Abdeckers kontrollierte; vielleicht 
war es als Schuldanerkenntnis des Abdeckers formuliert. Nach einer be- 

ensteh 

  

rist wurden auf ähnliche Weise Listen der noch 0! 

  

stimmten 
den Rückstände zusammengestellt. Somit hätte der Abdecker sich dem 
“Palaste’ gegenüber in ähnlicher, wenn auch nicht so komplizierter, Lage 
befunden wie der Kaufmann des $ 11 

B IV 23.25. Der nur noch in Resten vorhandene dritte Abschnitt des 
$ 12 dürfte die Regelung der dem Abdecker aus dem Rückstandserlaß er- 
wachsenden Fragen analog der in $ 11 für den Kaufmann getroffenen 

  

enthalten haben. Nach letzterer teilen sich Obrigkeit und Kaufmann in 
die Kosten des Erlasses, und zwar in einem Verhältnis, das sich von Fall 
zu Fall ergibt. Die Obrigkeit erläßt zwar dem Kaufmanne seine Schulden 
für Waren, die er nicht mehr eintreiben kann, kümmert sich aber nicht   
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um den Verdienstentgang, den er durch die ihn treffende Verkleinerung 
seines Verschleißassortiments zu leiden haben wird. Vermutlich erläßt 
die Obrigkeit dementsprechend dem Abdecker die im vorhinein von ihm 
anzuerkennende Verpflichtung, Entgelt in Silber und Naturalbestandtei- 

  

len zu entrichten für 'Kadaver’, welche er sich infolge des Rückstandser 
lasses nicht mehr von den ‘Hirten’ des “Palastes’ liefern lassen darf, ent 

schädigt ihn aber nicht für den Verlust der Gewinnmöglichkeit, derent 
wegen er den „‚Fall’” des Domänenvichs für die Obrigkeit manipuliert 
Wie $ 11 dü 
über eingegangenen Verbindlichkeiten behandelt haben, aber der Wort 
  fie auch $ 12 nur die vom Abdecker dem “Palaste” gegen 

laut des $ 11 liefert uns, soweit ich erkennen kann, keine Handhabe zur 

  

Ergänzun 
letzten Wörter, 

des betreffenden kurzen Schlußabschnitts von $ 12. Sein 

  

umtalli, „‚sie werden nicht “angefüllt’ ”, könnten sich 
auf ein Subjekt im maskulinen Plural (oder auf mehr als ein Subjekt im 
maskulinen Singular) beziehen, das bzw. die im Prinzip entweder ab- 
strakt etwas wie „Leistung (des Abdeckers an den ‘Palast’)"” oder kon 
kret die abzuliefernden Güter (Silber, Häute und Wolle) bezeichnen 
  

nalsa pi kanikätim scheint zu den Spuren in Z. 25 nicht zu passen  



  

VIERZEHNTES KAPITEL 

WEITERE RÜCKSTÄNDE ($ 13; 14; 16) UND 
ERNTEANTEILE ($ 15) 

  

Erster Auschnitt: $ 13 Ep. A-s 

1. Zur Umschrift 

B IV 26. Ergänzung des ersten Wortes zu [Ar.bi].a wird vom Zu- 
  

sammenhange gefordert, weil nur Rückstände „dem Eintreiber zum 
Eintreiben übergeben” werden, Z. 27 f., vgl. $2.A Vs. 14 und 15-26 
bzw. infolge des Erlasses „‚nicht eingetrieben werden” 0. ä., Z. 293”) 
vgl. $1A Vs. 5und 101.;$2A Vs. 15 und 25 f.; (ergänzt: $ 12 BIV 23) 
$14 BIV 30 fund 34, $16B V9f 

2. Zum Inhalt 

  

Nach meinem SD 5, S. 123 f., haben AHw., S. 94 rechts (erschienen 
1959), und B (1965), 8. 8 rechts f., Belege für babbilu 
schen noch etwa aus Briefen AbB 1 Nr. 42 Z. 9, wonach der b. einen 
sehr großen Posten Gerste vielleicht sieben soll (lückenhaft, Z. 6-14); 
AbB 8 Nr. 78 Z. 26; Ox. 1924, 524 Rs. 16° (unveröffentlicht) [wird *AbB 
10 Nr. 81], ferner CT 47 Nr. 80 Z. 37° f. Der von Goetze, JOS 2 (1948), 

S. 94 zu Z. 12, noch zitierte Text Crozer 145 Z. 8, unveröffentlicht, ist 

  

gesammelt. Inzw 

    
nicht in die Wörterbücher aufgenommen und mir unzugänglich. Seine 
Etymologie und die Belege erweisen das Wort babbilum als Funktionsbe 

  

zeichnung „‚Träger””, wozu auch seine Form, nach von Soden, AnOr. 33 
m 20 a) II, substantiviertes Partizipium des G-Stammes von wabä 

  

vgl. $21 c), paßt. In der Landwirtschaft bezeichnet es ex fortiori, aber 
   gegen AHw. doch keineswegs ausschließlich, den „‚Gersteträger””. Eine 

Pflicht    rägerdienst für die Obrigkeit zu leisten, beweist die unter babbi 
B, S. 9 links; AHw., 1. c., zitierte Stelle aus dem Briefe LFBD Nr 

1 [wird "AbB 10 Nr. 1], der b. ist also ein Lehensmann. Mit Frankena 
u-i-5unu, AbB 2 Nr. 99 Z. 15, 

auch wenn es mit den Wörterbüchern zu ba-ab<-bi> -Wu-ti-fu-nu zu 

   

     und B bezeichnet dagegen a-na ba-ab: 

emendieren ist, praktisch den „Transport (landwirtschaftlicher Produk- 

Ausnahmen $ 6 und 17, nach denen Verborgtes nicht (durch Zwangs- 
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  Obgleich die bekannten Belegstellen uns nic 

  

‚enügend über die Tä- 
  

tigkeit eines im Dienste der Krone beschäft    gten „‚Trägers”” informieren 
und uns deshalb unklar sein muß, wie er mit materiellen Leistungen im 
Rückstande bleiben konnte, ist es meines Erachtens 
B, S. 9links b), dem Frau Harris, Sippar, S. 239 f 
auf Grund unseres $ 13 eine zweite Bedeutung „„tena: 

  icht angängig, mit 
ist, offenbar nur 

  

für welche   'h keinerlei Stütze kenne. Die sumerischen Äquivalente, 

  

ü$e Dd.a; Iü Se nu.a; lü Se gä.gä, aus Vokabularen und den „,Far 
  instructions”, B, $. 8 rechts lex., sind unergiebig. Wie B selbst an 

kt, erscheint babbilum in Hb 2 Z. 339 (MSL 5 [1957], S. 77) und OB 
Iä A Z. 203 (MSL 12 [1969], S. 164) jedoch unter Erntearbeitern. Be 

reits Frau Ellis, ASAM (1976), S. 54, polemisiert mit Recht gegen den 
tenant farmer 

  

  

3. zabbilum/zäbilum 

Über & 
wort zabbilum (nebe 

  

s von ihr berührte Verhäl 

    

zu seinem Reim- 
   häufigere um) läßt sich Folgendes feststellen     

(nur altbabylonische Belege berücksichtigt); 
Das seltene zabbilum, Z (1961), S. 7, als Äquivalent von Id $e fI(.f1) 

(in der Liste YBT 5 [1919] Nr. 166 vom 10. IV. Warad-Sin von Larsa 8 
Z. 34; Anhänger VS 9 [1909] Nr. 133 ohne Datum, „,25 Träger”, Z. 2 
neben „18 + 6 Schnittern””, Z. 1 und 3) in Vokabularen, . lex.; phone- 
tisch jetzt auch in TEBA Nr. 55, einer undatierten Abrechnung, Z. 6, 
0,0.2.5 sila, &.bi 10 14 za-ab-bi-I{u()]. In Hb 2 Z. 335 (MSL 5, S. 77) 
zwischen Erntearbeitern in der Nähe von babbilum, nach YBT 5 Nr. 166 
Z. 3 und TEBA Nr. 55 Z. 6 Lohnempfänger, ist der „‚Träger””, sume 
risch „‚Gersteträger”, ein landwirtschaftlicher Saisonarbeiter 

Dasselbe gilt von 

  

  

  

      

  

Z, S. 8f., wo unter a) nur drei Beispiele für 

  

alleinstehendes zäb 
k 
nicht empfehlenswert angesichts der Angabe „‚welche die Gerste 

aus Urkunden der Zeit des Samsu-iluna. Qualifi 
  on als „‚a general term’” und Übersetzung „‚corvee workers” sind 

  

tragen haben””. Es sind Gärtner, welche die Saisonarbeit verrichten. Das 
Femininum ist in CT 47 Nr. 80 belegt, einer Liste der ‘Kloster 
Buchhaltung aus Sippar, deren Datum verloren ist. Nach Z. 26°-30", de 
ren Lesung Biggs, JNES 28 (1969), S. 134 rechts unten f., klargestellt 
hat, erhalten 33 Weberinnen za-bi-la-im (Genitiv), „‚als Trägerinnen” 
2. 26°, „pro Mann” 1 Se 

la-bi, Z. 28° (unbekanntes Wort, fehlt in den Wörterbüchern) 
Die übrigen Belege zeigen zäbilum als Regens der Bezeichnung desjeni 

  

2 Liter (Gerste), Z. 307, für sechs Transporte 
     

gen, was transportiert wird, nämlich zäbil ü.bi.a, z Brenn- 

  

holzträger”” ($. 8rechts b) 2‘); z. sig,, „„Ziegelträger faharrim in  



    
  verschiedener Schreibung, „‚Strohbundträger”” (viele Beispiele aus der 

Zeit des Samsu-iluna, 8. 8 rechts f. 5°; auch TEBA Nr. 29 Z. 1, fast alle 
von Beruf Gärtner); z. in.nu.da, „Strohträger”, RA 74 (1980), S. 50, 
Nr. 118 Fach 1 (empfangen Lohn) 

‚egen Lohn Saisonarbeit verrichtenden, sonst 

      
  

Mit dem gelegentlic 

  

aber in einem anderen Berufe oder Dienste tätigen zabbilum und zäbilum 
in, daß er wie sie (außer in AbB I Nr. 42 Z 

nur gruppenweise vorkommt, soweit ich sche, und gelegentlich Bier er 
hält, vgl. etwa RA 74 (1980), 8. 50 Nr. 118 Fach 5 f., mit UM 8/2 Nr 

242 Z. 61.; CT 47 Nr. 802. 37° £.; YBT 13 Nr. 772. If ). Im Ge- 
lum permanent mit dem Gütertrans 

   hat der babbilum nur g ) 

  

   
  gensatze zu ihnen scheint der ba 

  

port für die Obrigkeit beauftragt zu sein. Rein hypothetisch könnte man 
im Hinblick auf seine Rückstände den Gedanken fassen, er sei zur Zei 
unserer Quellen vielleicht selbst gar nicht Lastträger gewesen, sondern 
etwa Transportführer mit Verantwortlichkeit für das zu transportierende 

  Gut oder eine Art Spediteur für den ‘Palast’, in Gruppen operierend. 

Zweiter Anschnitt: $ 14 Ep. A-s 

1. Zur Umschrii 

Der Text des Paragraphen ist bis auf kleine Beschädigungen vollstän- 
dig. Die nach den Zeichenresten und dem Zusammenhange selbstver 
ständlichen Ergänzungen werden durch $ E des Ed. X überdies bestä- 

2. Zum Inhalt 
B IV 30. Für fibfum s. AHw., S. 1227 rechts f. (erschienen 1976) 

Nachdem Frau Ellis, ASAM (1976), S. 90-109 2., nachgewiesen hat, daß 
unser altbabylonisches Material uns keine auch nur einigermaßen deutli 

    che Vorstellung von der so genannten Er 
Bemerkungen dazu, BiOr. 34 (1977), $. 151 rechts f. 9., halte ich eine 
völlig unverbindliche Übersetzung wie die hier gewählte für zweckent 
sprechend. 

BIV 31. Da ich den Ausdruck $e-e ba-ma-tim noch stets nur aus unserm 
ichlautenden $ D des Ed. X kenne 

deutete Phänomen nicht mehr, als sich 

  

Paragraphen und dem mit ihm 
weiß ich über das mit ihm ange   

diesen Paragraphen entnchmen läßt: es kommt im Landesteile Suhum 
vor und ist an die Obrigkeit abzuliefern, wobei Rückstände auftreten 
könne 

Unter diesen Umständen ist auch über die Wortbedeutung des Aus   

drucks keine Sicherheit zu gewinnen. Uneins im Ansatze des Lemmas,    
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ein einziges bämtu mit drei Bedeutungen, AHw., $. 101 rechts (erschie 
A; bamtu B, B (1965), S 

76 £.; 77 £., 78 f., denken beide Wörterbücher bei 3e-e ba-ma-tim einmüi 
Hälfte”, B, S. 77 rechts bamtu A a) 2° „half shares”'»”*); AHw 

1) „auf Halbpacht(?)'". Mein Einwand gegen den offenbar nur im Hin 

  

nen 1959), oder drei verschiedene, damätu; bam 

  

  

  

blick auf unmittelbar vorhergehendes see s[i]-ib-Si-im, Z. 30, gewählten 
Ansatz ist, daß für den Begriff „„Halbpacht’” sonst gut bezeugtes mi?länä 
üblich ist, s. M/2 (1977), S. 26 rechts 1); AHw., $. 661 links. Im 
Anschluß an Landsbergers Ausführungen, JNES 8 (1949), S. 276 rechts 

f. Anm. 91, die er in die Bemerkung zusammenfaßt, die Bedeutung des 

  

   

Wortes bamätum „läßt sich noch nicht sicher feststellen”, hatte ich SD 5, 
S. 37 mit $. 125 letzter Absatz, zweifelnd für „‚Talrandgrundstücke”” op- 

um c); AHw., I. c. 2); Frankena, SLB 4 
(1978), $. 39 £. zu Z. 38. Dagegen und für die Wörterbücher scheinen zu 

  

tiert, vgl. B, S. 77 links ban 

  

sprechen das nicht nur in unseren Paragraphen parallel mit $# bamätim 
  stehende 52 Sibfim und Ausdrücke wie $e gü.un; 3e aldim; Se nep 

welche die Verwendungsweise der Gerste spezifizieren. Aber Herkunfts- 
angabe der Gerste, wie sie vorliegen müßte, falls „‚Gerste von den Tal 
randgrundstücken 
a.$a-ima..... sabläku bzw. sabtu, AbB 4 Nr. 93 Z. 7 f. und 12 f., vor. Ich 
könnte mir vorstellen, der Rückstand von "Tal 

meint sein sollte, kommt immerhin z. B. in     

  

Igrundstücken sei vo 
der Domäne, ihrem Eigentümer, den (Staats-) Pächtern wegen der 

  

Schwierigkeiten des Anbaus gerade solcher Felder, vgl. La: 
«,S. 277 links Anm. dritter Absatz, erlassen worden. — Zu Suhum vgl. 
jetzt RGCT 3 (1980), S. 210. 

Deırrer Auscnnirr: $ 15 En. A-$ 

1. Zur Umschrift 

B IV 36 £. Entscheidend für das Wortverständnis des $ 15 ist es, wie 
man seine beiden ersten Zeilen liest bzw. ergänzt; der Rest ist praktisch 
lückenlos erhalten 

tes Begi 
m, beruht auf immakkusu, Z. 40, das von ihm ausgesagt wird, sowie auf 

  Ergänzung ns von Z. 36 zu [zaG].ua, Ideogramm von mäk 
     
äter folgendem immakkus, V 2, und mikis, V 

Der Umschriftsvorschlag, den ich für die ersten beiden Zeilen gemacht   

hatte, Ed., $. 36, ist im wesentlichen allgemein übernommen worden   

‚obgleich meine Ergänzung der ersten Zeile, Z. 36, keineswegs selbstver 

  

In schöner Inkonsequenz wird unsere Stelle dann Ier Übergehung des 
Wörtchens he arrears in m « i )" übersetzt 

  

   



   

    
ständlich war. Für Ergänzung zu [Je g[ü] tur $je.giß.i et    
wa könnte man sich auf — allerdings viel spätere — Parallelen berufen, 
vgl. B (1956), S. 47 rechts 
(1951), S. 84 : MAH 15982 Z. 12-15, vom Jahre Abi-e$ub „‚r”. Inhalt- 

inzung freilich durch die Ausn 

     allüru (1) (a) Ende; vgl. aber auch etwa JCS 5   

  lich unwahrscheinlich wird die Er me-   

bestimmung V 3 f., die vorhergehende E   ähnung von Gerste voraus- 
setzt. „Im wesentlichen übernommen”, sage ich, weil man mit Ausnah- 
me von Bottero, $. 135 erste Zeile mit Anm. 1, gemeint hat, meiner Er- 
gänzung von Z. 36 ein Wort für „‚Gerste” hinzufügen zu sollen, so seit $ 
(1962), $. 174 links sihhirtu”°). Das ist räumlich ausgeschlossen, weil die 

  Lücke zwischen g[ü]-u[n] und [$]e.gi8.1 nur gerade zwei Zeichen wie 

  

  das von mir angenomene a.$3 oder etwa d-°”%) aufnehmen kann, und 
sachlich unnötig. Die Stelle TCL 17 Nr. 24 Z. 7, gü.un a.$A-im giß sar 

  

ziert, so schon     üse zeigt nämlich, daß gü.un a.$A Gerste imp 
Bott£ro, I. c., ebenso wie gü.un gi8 sar Datteln, die ausdrückliche Nen- 

    nung der Gerste bzw. Datteln also offensichtlich entbehrlich macht, wäh 
rend der Sesam beim Namen genannt werden muß; mi-ik-sa-at 2.83 gi   

sar ü $e.giß.} im gleichen Briefe, Z. 11 f., bestätigt das. Analog diesen 
BIS. ü serch-heer-tam, falls 

  

beiden Stellen ist also g[ü].u[n a.3a 3 

  

  überhaupt im Prinzip zutreffend, die zu erwartende E 
nach TCL 17 Nr 

jendes gi$ sar ist nach dem Gesagten auch kein Platz. 
24 zwischen a.$& und $e.gi$.1 vielleicht noch zu er   

  

B IV 37. Unnötig wie die Verschlimmbesserung meines Lesevor 
schlags für Z. 36 ist aber auch die Übernahme meiner Umschrift x [x] 

S. 273 links mufkönu 1. a) 2°. Bei näherem 
Hinsehen zeigt die Photographie statt des ersten x nämlich einen 

auf der Hand liegt 

zuletzt noch in M/2 (19) 

  

  

Teil des Zeichens kp, womit Ergänzung zu ka 
    

   
Einige Beispiele für die Wortgruppe kab rabium, in Z. 37 in 
'er Reihe und deshalb ohne ı, findet man in K (1971), S 

4. a), nämlich AbB 3 Nr. 22 Z. 29; hinter eallum YBT 8 Nr. 15 Z. 91 
Nr. 19 Z. 10; Nr. 26 Z. 10 £.; Nr. 39 (früher Grant, Business documents 
Nr. 16) Z. 12 f. Vgl. rabüm u kabtum, AbB 7 Nr. 131 2. 6 1.; 15 f 

  

      

   
Ben azu, nation, $. 131 Ar 

(1974), 8.217 An aber in EANEF (1977), 5. 62 mit Anm. 7, w 
zeugt von übertriebenem Argwohn gegen das CAD, der nachträglich nic 
Umsıa hıfertgt wird, daß M/1 (1977), $. 128 links makäsı 1. €) 1 

I 1. a) 2", auf die Hinzufügung vo inscheinend wieder verzich 
Gegen Frau El müßte man hier so und nicht *Se ansetzen, weil in Exem- 

tar B $e ohne phonctisches Komplement nur in $7 vorkommt (als Akkusativ) und de 
Geniti schrieben wird, so auch in unserm Paragraphen B V 
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2. Lexikalisches 

B IV 36. Für sehhertum s. $ (1962), S. 174 sihhirtu (Nominalform un 
wahrscheinlich!) 1.; AHw., S. 1088 links 2) (erschienen 1974); dazu noch 
die aufschlußreichen Stellen JCS 29 (1977), S. 141 Nr. 3Z. 13° und 18 
S. 144 £. Nr. 6Z. 11; 14 = 19 = 26, mit den Bemerkungen von Frau 
Ellis dazu, $. 136 und 13 
sonst anscheinend nicht belegt, nicht in Hb 24 Z. 139-223 (lückenhaft), 
MSL 10 (1974), S. 82-84; Vorläufer 11 Z. 14-55, 
nfg.tur.tur nicht in der Serie nfg.ga = makküru Z. 1-155, MSL 13 
(1973), S. 96-100; Rez. BZ. 1-119, S. 115-118, wohl aber im Ausdrucke 
na, nfg.tur.tur, s. AHw., S. 1088 4) 

Der Plural von sehbertum, se-eh-he-re-tim (Akkusativ), in einem altbaby- 
lonischen Briefe aus ed-Der, Di. 285 Rs. 8°, Dissertation Van Ler 
berghe, Gent 1980. Dort erwirbt jemand sie zum Preise von einer halben 
Mine Silber 

Ausschlaggebend für den Sinn des $ 15 sind (1) 

  

    

Das dort auftretende $e nfg.tur.tur ist 

S. 123 f. usw 

  

  

  

]-u[n a.$2], B 
IV 36, und die drei etymologisch miteinander zusammenhängenden 

  

2) makäsum, das dreimal als Prädikat gebrauchte Verbum, IV 
40; V 2; 4, (3) das za0.yA geschriebene Wort mäkisum, IV 36, und (4)   

1) gü.un a.$& = bilat eglim, nach AHw., S. 126 biltum I 4) (erschie 
nen 1959), „Ertragsabgabe””, in B (1965), S. 232 ff, für mich nicht recht 

in S. 23 
nt payable to the lessor of a field or 

      überzeugend je nach dem Besitzer des Feldes geschied 
a)1d;2°c', „tax”, 5. 234b)1 
garden”, bezeichnet überall einheitlich den vom Pächter/Inhaber eines 

  

  

1/Eigentümer als Pachtzins/Abgabe nach erfolg. 
  Feldes an den Verpä 

ter Ernte abzuführenden Ernteanteil, der nach demjenigen von den übli-   

chen verschiedenen Teilungsschlüsseln, hier in V 4 miksum genannt, wel 
cher zwischen beiden Parteien vorher vereinbart worden ist, berechnet 
wird 
2) zac.ya - mäkisum, nach unseren Wörterbüchern AHw., $. 589 

    

), „‚Einnehmer’” (erschienen 1966), 1) aB „‚der den Feldertragsteil 
Steuereinnehmer””; M/1 (1977), $. 129 rechts 1 

tax collector”” a) as collector of the sh 
the palace; b) MB 2. „‚customs official’. 1. a) w 
Erscheinen überholt durch 1) Anbar/Bernstein, RA 69 (1975), $. 116 f 
Nr. 5, wo zac.ua.me$, Z. 8, am kän x 
Z. 4 f., das makäsu 

  

  einzicht”; (2) 

  

  are of the yield of a field owed to 
    übrigens bereits be 

en, Z. 1 £.; 2) YBT 12 (1979) 

    

) ja sipparki ia-ah- 
  m mit Eseln vornehm 

Vgl. UM 15 Nr. 47 11° X und dazu $. 25 Anm. 46  
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Nr. 211°”), wo der zac.uA „‚nichts weiß”, Z. 8, von zehn Minen Wolle 
und ein fünf Sechstel Sekel „„gesiegeltem Silber”, Z. 1 f 

3 
zur Sprache kommt, soweit h 

AHw., S. 588 rechts f. makäsu, „‚Ertragsteil einheben”' usw. (erschie 
nen 1966), und M/1 (1977), 8. 127 €. n 
rented field” usw., verweisen beide auf meine Ausführungen in Ed., $ 

    Ausführlicher zu behandeln ist (2) makäsum, wobei auch (4) miksum 

    

    

  

  

133-143%%). Dort hatte ich als Bedeutung jedoch „‚den Feldertrag teilen‘ 
angesetzt, S. 134, wofür ich als semantische Parallele den Pachtzinsver 
merk mi-it-ha-ri-i# i»zu-zu aus einem Feldpachtvertrage vom 1. VIII 
Samsu-iluna 20 aus Isin, BIN 7 Nr. 194 Z. 12, hätte 
Der Ansatz zwang mich at 

    führen können 
  bald den Eigentümer dem Pächt 

den Pächter dem Eigentümer einen Anteil am Ernteertrage zuteilen zu 
lassen. Demgegenüber empfiehlt sich die Übersetzung „‚einen Erntean   

  

teil nehmen”” zugegebenermaßen durch ihre Einfachheit, besonders in     
Fällen wie unserm ältesten datierten Belege für 
[u is aus VS 13 Nr. 69 - HG6 Nr 
1713 Z. 16-18 aus Uruk vom 1. VI. Rim-Sin von Larsa 2, d 
zweiten Jahre seiner Herrschaft über Uruk, Rim-Sin 22, oder 

  

  

  

dert Jahre später Si-it-H-in er-re-Fum 
üs aus YBT 13 Nr. 10 Z. 12-15 aus KiX vom 

ub (0)%°). Bei der syntaktischen Zweideutigkeit 

ichlautend, rund hun           tam berel a.X i-ma-a 
26(?). VII). Abi-e 

ancher Bele 
   
  

aus Kontrakten kenne ich keinen sachlich eindeutigen     
Beleg, welcher einen klaren Ausschlag zugunsten einer der beiden Über 
setzungen geben könnte. Er hat vielleicht im Briefe YBT 2 Nr. 30 gestaı 
den (Z. 8-11), dessen entscheidende Stel 
lich ist. Mein damaliger Vergleich von makäsum mit 
Richtigkeit meiner Wiedergabe nicht, weil der Kon: 

  

jetzt durch Lücken unkennt 

      

  uktion von makä   

zwei Akkusativobjekten ($. 134 f. I.), einem der Sache und ei 
ntsprechende Kon: 

bersteht; „jemandem etwas zuteilen’” ist vie 
Akkusativobjekt der Sache. Z; 

Wörterbücher kann man Analogie mit den Verben „des Wegnehmens 

  

  nem der Person, keine uktion vo   

  

hr zäzum mit ana der Pe   

  son und ınsten der Übersetzungen der 

  

und des Forderns’", von Soden, AnOr. 33 $ 145 e, postulieren, am ehe 

  

    
       

    

  

) Die Texte bereits lange vor Erscheinen des Bandes in Chicago bekannt und im CAD vielfach zitier 
) Gegen sie richtet sich der Artikel „‚Taxation in aneient Mesopotamia: The hist 

he tern on Maria de ]. Eli, erschienen in JCS 26/4 November 1974, 5. 2 
n M/1 und unter miksu, M}2, $. 63 rechts - 65, offenbar nicht mehr zitiert, w 

Band nach Foreword” im Juni 1974 in Druck gegeben worden ist. Warum der 
Vorläufer des Arükels, Kapitel II: miksu der Dissertation derselben Verlasserin, 8. 124 0 (1969), in M/1 und M/2 nicht berücksichtigt ist, weiß ich nich    

) Goctze, JCS 5 (1951), S. 100 rechts, gegen Finkelstein, VBT 13, 8. 17, nicht „o 
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sten wohl mit nafärum, s. AHw., $. 759 rechts 1). Allerdings glaubt M/1 
S. 128 links (c) 1°, sich gezwungen, die N-Form in Ed. A-s $ 
15 B IV 40 in imakkusu zu emendieren®'), was methodisch bedenklich 

  

   
  

      

      

scheint, jedoch ließe sich ein solches Verschen als irrtümliche Vorweg- 
‚me der bald in V 2 und 4 folgenden N-Formen des Verbums ganz 

plausibel erklären. Ich halte eine Emendation jedoch auch bei dem Be 
deutungsansatze der Wörterbücher für überflüssig, wenn man hier 
xive Funktion des N-Stammes annimmt, in welcher er sich gelegentlich 
dem Sinne nach nur wenig vom G-Stamme unterscheidet. So gehört zu 
magärum, „zustimmen”, nicht nur iftamgarä, „sie haben sich 
verständigt”, und A itti B ittamgar, „‚A hat sich mit B auf ein 

  

sinngleich is 
  ten Vorschlag) nicht ein””, was praktisch n 

Auch makäsum impliziert zwei Mitwirkende, weshalb ein reflexiver N 

    

  

Stamm ihm durchaus wesensgemäß und zu ihm gehöriges immakkus, „‚er 
nimmt einvernehmlich (mit dem Erzeuger) einen Ernteanteil”', kaum 
von imakkus verschieden wäre 

Dagegen ist us nach uffur in V v aufzufassen, was für 
          

ten Leser/Zuhörer das kurz darauf folge leichlautende letzte W 

  

des Paragraphen wohl auch zu einer Passivform macht 

  

Somit übernehme ich für makäsum die in den Wörterbüchern angege 
  

  

jene Übersetzung „‚einen Erntcanteil nchmen’’. An begrifflicher Zu; 
hörigkeit des Verbums makäsum zum Bedeutungsfelde „teilen”” besteht 
jedenfalls kein Zweifel 

nakäsum, recht eigentlich ein Verbum der altbabylonischen Zeit, 
  

kommt mindestens hundertfünfzig Jahre lang in allen Teilen Babylo- 
niens vor, ist vorher ‚chört mit nasa 
kum, AHw., S. 752 f., und zamärum, Z, 8.36 rechts 
nen Gruppe transitiver Verben mit u/u im Grundstamme an°®). Daß 

  

  8 zamärı A, der kle 

dieser Bildungstyp sich vorwiegend bei der intransitiven Durativklasse 
findet, s. von Soden, AnOr. 33 $87 c, erklärt die Entstehung der Neben. 

10; 
tiven Tätigkeit”, s. 

  

   
die in   garit und seit der Kassitenzeit in Babylo 

  

  us verdrängt bzw. ersetzt 
Der größte Teil der in M/1 gesammelten altbaby     ‚schen Belege für 

   

  

makäsum aus dem Kernlande bezieht sich auf Feldpacht, $. 127 1. a); b); 

Wie AHw. die Form verstanden wissen will, ergibt sich aus 8 ns N 
40)” nich 

) Für die Belege s. M/1, $. 43 links (10. a 
) Altbabylonise 2, 5. 36 rechts und 37 links 1. a, kommt nur einmal, und 
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©) 1”. makäsum regiert dann einen Akkusativ der Sache; er bezeichnet ent 
weder 
1) die geerntete Feldfrucht, nämlich (a) Gerste, AbB 4 Nr. 94 Z. 25 f 

95 Z. 16-19, YBT 12 Nr. 32 Z. 10-12; AbB 7 Nr. 56 Z. 21 f. und in ma. 
thematischen Aufgaben, s. M/1, $. 12 
TCL 10 Nr. 127 Z. 4; JCS 5 (1951), S. 84: MAH 15982 Z. 12 f. (c) Boh 
nen, ib., Z. 15, oder 

  rechts 1. a) Ende. (b) Sesam, 

  

wenn die Feldfrucht als bekannt gelten darf, Sitin, „zwei Drittel”, 
bzw. saluftam, „‚ein Drittel”, 0.ä., VS 13 Nr. 69 Z. 16-18; CT 8, 41 aZ 
91. igi()) [3.g]äl.Am; BE 6/1 Nr. 53 Z. 7 6; YBT 12 Nr. 332 2. 11 
YBT 13 Nr. 1022. 12-15; edDer Nr. 38 [Z. 8]. Eine Kombination von 2) 
mit 1), Sesam und Gerste, zeigt Gautier, Dilbat Nr. 39 Z. 16-18 
3) das betreffende Feld, AbB 4 Nr. 94 Z. 12 [., und danach auch UET 

5 Nr. 30 Z. 10-12, wo 1! 9a-ni bür 2 iku a.82-lim wohl „die Oberfläche 

   

  

von zwei Hufen Feld 
#) Absolut steht makäsum mit dem Verm 

nd 
‚Gerste 

  

ke „wie rechts und links’ 
unter 1) a) zitierten YBT 12 Nr. 32 Z. 10-12 mit Objekt 

ombiniert ist, in BIN 7 Nr. 195 Z. 11 f.; UET 5 Nr. 218 Z 
       

  

5) Eine vierte Konstruktion von makäsum mit einem Akkusativobjekt 
ist miksam makäsum, wofür ich nur die in M/1, $. 129 rechts f. b); M/2, S 

64 rechts b) 1, angeführten zwei Belege kenne. Der eine, AbB 1 Nr. 31 
Rs. 10 f., könnte sich auf Feldpacht bezichen, weil die betreffende Hand- 
lung an Gerste ausgeführt wird. Beim andern, ABPh Nr. 89, ist die ver   

teilte Materie nicht angegeben 

3. Zum Inhalt 
Quellen für die Kenntnis der Zustände, in welche $ 15 einzugreifen 

bestimmt war, sind mir nicht bekannt. Infolgedessen ist für uns die Aus- 
sicht, vom Wortverständnis des Paragraphen zum Sachverständnis der   

Lage durchstoßen zu können, problematisch. Folgender naheliegender 
Vorschlag sei als Hypothese vorgetragen. 

Die Obrigkeit erläßt Bürgern gewisser Kategorien, welche Domänen- 
land bewirtschaften, den ihr als Eigentümerin zustehenden Ernteanteil 
bzw. Pachtzins 

  
Für eine solche Annahme wären gewisse philologische Voraussetzun 

gen nötig, 

  

a) zac.yalmäkisun ein Beamter oder Beauftragter der Obrigkeit 
  sein, welcher für 

nen Acker 
mir diese 

ie den Ernteanteil bzw. Pachtzins alles von ihr vergebe- 
des einhebt. Auch ohne urkundlichen Beweis dafür scheint 
nahme erlaubt 

  

    A, 
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b) Die in B IV 37-39 genannten Kategorien Begünstigter müßten 
Domänenland bewirtschaften, was für jede einzelne von ihnen nachzu 

1) Für den näfi biltim, s. S. 332 ff., ist das evident, falls der Ausdruck im 
engen Sinne, nämlich als Staatspächter, zu verstehen ist 
2) und 3) Zu kabtum und rab 
Bezeichnung von Personenkategorien mit Wört 

rabüm zunächst eine Vorbemerkung   

    
‚angesehen”, „‚groß’” ist uns geläufig, vgl. mit kabtum etwa unser 
Respektsperson””, im Plural „Honoratioren”” oder, gleichbedeutend, 

  türkisch „‚eraf?”, mit rabium/rabim unser „die Großen”, ferner   

Magnat””, spanisch „‚Grande’’. Häufig miteinander verbunden, s. 0. 
S. 240 zu Z. 37, sind beide Wörter, wie ich schon früher betont habe‘ 

  

nicht literarisch-verschwommen, sondern „‚bürgerliche”” Vokabeln kon- 

  

kreter Bedeutung, die auch der “Gesetzgeber” verwendet, wie unsere 
St 
Bestimmung hin 

  

zeigt. Allerdings geben un:   re Quellen uns keine zur genaueren 
chenden Aufschlüsse. So muß K (1971), S. 27 rechts 

  

f. 4), sich für kabtum mit der Wiedergabe ‚important, influential person 
(at the royal court)'” begnügen, wobei mir der Zusatz „‚at the royal 

  

court”” bereits über das Beweisbare hinauszugehen scheint; AHw., S. 
#18 rechts 3) b) (erschienen 1963), „‚Vornehmer”’, „‚Hochgestellter”” 
Von rabium/rabim sagt AHw., S. 938 links 7) (erschienen 1971), „‚allge 

  

mein von Hochgestellten””. Ich muß es dabei bewenden lassen. Von dem 
Versuche gar, die beiden Kategorien voneinander zu unterscheiden, 
kann keine Rede sein. So wird man den naheliegenden Gedanken, rabi 

  n/rabim seien diejenigen, welche einen mit rab{i) zusammengesetzten 

  

  Titel tragen wie etwa rab sikkatim, fallen lassen müssen, weil derlei Betite- 
lungen in altbabylonischer Zeit im Gegensatze zu späteren Perioden da- 
für zu selten sind 

Was Übernahme von Kronland zur Bewirtschaftung seitens der Kate 
gorien „‚Gewichtiger”” und „‚Großer”’ betrifft, kennt man aus der Kor 
respondenz des Königs Hammu-rabi Hinweise auf Amtsträger, welche 
das, wohl in ihrer Eigenschaft als Chefs von Gruppen Lehnsleuten, 
tun?®), wegen ihres Datums besagen sie jedoch für die Zeit unseres   

Edikts wenig oder nichts. Für sie relevant könnten dagegen Urkunden 
wie YBT 13 Nr. #1 und 330 aus dem Jahre Samsu-ditana 2 sein®®), falls 
diese für uns schwer begreiflichen Pachtverträge sich auf Kronland bezie- 
hen, und etwa CT 45 Nr. 55, wohl aus der Zeit des Ammi-ditana 

  

44) Vom mesopotamischen Menschen, $. 118 zweiter Absatz 
) AbB 4 Nr. 35 Z. 69, 
) Vgl. Yoflee, BiMes. 5 (1977), $. 125 £; 1 

Val. zuletzt Yolfee, S. 128 f., sowie mein BiOr. 34 (19 
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4) Den „Privatmann”, muikönum, kann ich rein aktenmäßig dreimal 

  

als Bewirtschafter von Kronland nachweisen, (a) in dem von Leemans, 
SBM (1973), $. 281 f., mißhandelten Listenfragment TLB 1 (1954-1964) 
Nr. 195 vom Jahre Samsu-iluna 7, Z. 2, und in den zus: 
Texten (b) FLP 1648 und (c) FLP 1738 
rabi 33, in Kopie und verkürzter Umschrift 
EANEF (1977), S. 63; 65 £.%®). E 
Edikts kann ich nicht beibringen, falls man nicht etwa YBT 13 Nr. 490 

   
    

  

‚chörigen 
5. II. Hammu 

teilt von Frau Ellis, 

  

  8 vom 20. bzw 

    

schlägige Belege aus der Zeit des 

  

vom Jahre Ammi-ditana 12 als solchen betrachten darf; vgl. Pomponio, 
Contratti ..... YOS 13 (1978), 8. 28 f. 2). Oder wäre er vielleicht unter 2 

  

und 3) einzuordnen? 
    'n in CH $ 36-39, wenn auch in 

An letzter Stelle folgt 
dort, $ 40, wie hier 7), s. u. Urkundliche Belege für Bewirtschaftung von 

5) aga.uS und 6) Su.yA stehen s 
anderer Reihenfolge, zusammen mit 1), näfi b 

  

Kronland seitens eines Soldaten liegen uns im „‚Archive of the soldier 
Jcs 9 

nzung von B V 17 f. zu, so 
  Ubarum’” aus der Zeit des Abi-cSub vor nach Landsberger 

(1955), S. 128 rechts f. Trifft meine E 
h 
ich nichts Entsprechendes anführen 

  

  indelt auch $ 19 unseres Edikts von ihr. Für einen $u.ya/bä’irum kann   

) nach dem CH charakterisiert durch Besitz frei zu 

  

  

veräußernder Immobilien, deren Erwerb zur Leistung nicht definierten 

  

Lehndienstes verpflichtet, ist eine mangels aufschlußreicher Belege 
unklare Kategorie. Verschiedene Deutungsversuche liegen vor 

a) Ungnad, HG 2 (1909), $. 116 rechts ilkum, „‚ein anderer Lehnsträ 
ger”, und Diakonoff, Beiträge (1971), S. 27, und BiOr. 32 (1975), S. 226 
inks, „‚the other (persons of the) royal service”’/ ‚other services”, haben 

S. 124 £., wel 
n, daß der Text des CH $ 40 nicht eindeutig ist. Sie halten Auf 

  
  

  

es sich zu einfach gemacht, s. Driver-Miles, BL 1 (19 

  

ı) für möglich und denken bei den „‚anderen Lehnsträgern”” an 
‚herdsmen, millers and bakers, couriers and so on”, S. 124. Ähnlich 

Bottero, S. 136, „tous les „‚specialistes”” des divers corps de metier, non 
militaires, mais „‚civils”, au service du roi”. Als Alternative schen 

  

Driver-Miles (b) „‚a special class of fief-holder””. Aber für „‚foreig 

  

holder”, einen Ausländer, was Driver-Miles „‚with every reserve”” erwä 
gen, $. 125, gibt es keine Belege. (c) CAD legt sich nicht fest; A/1 (1964), 

11 rechts 2. a), „‚additional/extraordinary referring to services”, wo 

  

  

performed on a field” jedoch nicht zu belegen ist; U] (1960), $. 79 

) Die von der Herausgeberin wegen Unkenntnis der Literatur und Elementargram 
matik gründlich mißverstandenen Urkunden sind anscheinend Quittungen ein 

h FLB 1648 Z. 12 zu cmendieren?) über 76,1.0.4 Kor 10 „‚Sekel 
ins, die er zum Eintreiben übernimmt und sich verpflichtet dem       
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     rechts 5 he holder < an i.-field (given to him) for special 

  

Natur der 
meinem „‚fremd(art 
auf CH $ 
mationsquelle, an ein Lehen gedacht, welches anderer Art als die übri 

‚holders of special i.-fields”’). Konkrete Angaben über die 
t das CAD nicht. (d) Bei 

)es Lehen’”, Ed., $. 156 II., hatte ich im Hinblick 
d, unsere einzige relevante, wenn auch allzu spärliche Infor 

  

    

gen sei, ohne mir etwas Positives darunter vorstellen zu können 
(e) AHw., 8. 371 rechts 4) b) (erschienen 1963), „‚der für einen ande     

lie L(ehndienstleistun    
Ich sehe kein Mittel zu einer Entscheidung zu kommen. Hinweise auf 

Bewirtschaftung von Kronland seitens eines ilkum ahüm aus der Literatur 
kenne ich nicht 

Bei all diesen mehr vermuteten als dokumentarisch nachweisbaren T 
pen von Bewirtschaftung von Kronland seitens verschiedener Kategorien 
Bürger müßte es sich um direkt von der Domäne nach Art privater Ve 
  htung ausgegebene Felder handeln und nicht um bereits an Lehnsleu 
e verteilte Unterhaltsfelder, die vom Besitzer nicht selbst bewirtschaf 
sondern von ihm oder eventuell der Behörde einem Dritten als Pächter 
überlassen werden. Denn man könnte sich zwar zur Not vorstellen, daß   

auch in diesem Falle ein von der Domäne bestellter oder von ihr beauf 
tragter Beamter, zac.ya/mäkisum, den Pachtzins für den Besitzer in 

  

Empfang nimmt, nicht aber, daß $ 15, der den Ackermann von der Ent 
richtung des erstfäll 

  

‚en Pachtzinses dispensiert und ihm ausnahmsweise 
den gesamten Ernteertrag beläßt, den Besitzer des verpachteten Unter 
haltsfeldes damit des ihm zukommenden Ernteanteils berauben und ihn 
brotlos machen solle. Hätte der ‘Gesetzgeber’ das ins Auge gefaßt, so 

    

hätte er zweifelsohne eine Bestimmung über Schadloshaltung des Lehns 
ha 

lich des Soldaten wäre zu sagen, daß die soeben unter 5) als Illustration 
    manns-Unterhaltsfeldinhabers seitens des ‘P:        astes’ getroffen. Hinsicht 

für seine landwirtschaftliche Betätigung auf Domänenland zitierten 

    

business”” bestimmt worden sind. Gerade dieses wird jedoch im zweiten 
Teile unseres Paragraphen von der Sonderregelung ausgenommen. Eine 
M glichkeit, den Widerspruch aufzuheben, sche ich nicht   

Mit vorstehender Hypothese gebe ich ausdrücklich meine frühere 
Annahme „Der Paragraph bestimmt den Erlaß der 
„‚Feldabgaben” ”, Ed., $. 161, auf. Unter „‚Feldabgaben”” hatte ich 

ausdrücklich 
konstatiert, „‚distinct du loyer”, S. 134 C. Frau Ellis, S. 218 Ende erster 
eine Steuer verstanden, wie Bottero, der mir gefolgt 

  

Absatz, optierte noch 1974 für „‚a universal impost, rather than ...... the 

) Abwegig $. 74 links 2° Ende, wie ich anderwärts zu zeigen hoffe. [S. Nachtr  
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share in a harvest division”. Von den Gründen, warum ich nunmehr 
dem CAD folge, nenne ich nur drei. (a) Mein einziges Argument, „‚der 

  

Berufs- (oder Funktions) Titel mäkisum”” setze öffentliche Abgaben, d. h   

  Steuern, voraus, SD 5, $. 139 4., ist nicht stichhaltig, weil modern ge- 
dacht. Zutreffend dagegen nach den jetzt vorliegenden Belegen M/1, 5. 
129 mäkisu rechts „‚1. tax collector, a) as collector of the share of the yield 

      

ofa field owed to the palace”’ (vgl. dazu M/2, $. 64 miksu 1. a) und b) 
170), 

() Ich kenne keine 
  indeutigen Belege für eine Erntebesteueru 

  

der Zeit des Edikts. Der prinzipiell zweifel 

  

(e Wert dieses wie jedes 
  ıtum e silentio wird durch eine zusätzliche Überlegung 

erhöht 
(c) Eine besondere Erntesteuer für „‚Ertragbringer”” und Lehnsleute 

mag zwar dem Steuerzahler unserer Tage nicht ungewöhnlich vorkom- 
men, scheint mir aber für die spät-altbabylonische Zeit undenkbar 

Der Schlußsatz des Paragraphen bezicht sich auf zwei Fälle, die vom 
Erlasse des Pachtzinses ausgenommen sind. 3e-e Si-mi-im, das ich ander   

weitig nicht nachweisen kann, dü 
  „für Verkauf bestimmtelangebau 

ich keine urkund- 
Iele, aber auf Grund 

Gerste”” bedeuten; auch für ihre Produktion kenı 
lichen Que 
von oben 5), $. 246, zu verstehen. Beide Kategorien st 

        
en. Auch se-e ta-ak-si-tim ist ohne Par 

'hen offenbar   

im Gegensatze einerseits zu der Gerste, welche der mit einem Unter 
haltsfelde, a. $ $uku, Belchnte zu eigenem Bedarfe auf ihm produziert 

duzi oder pı en läßt, andererseits zu jener, die etwa ein „Ertrag    
bringer’”', näi biltim, auf Domänenland für die Krone produziert, zum 
dritten zu der, welche den Anteil des Pächters oder Ackermanns an der 
Ernte des von ihm bewirtschafteten Feldes bildet. Vom Erlasse des 

  

Pachtzinses werden sie of   fenbar ausgenommen, weil sie weder zwecks 
Erfüllung einer Lehnspflicht, der des "Ertragbringers’, noch infolge eines 

  

Feldpachtvertrages, wie ihn der errXum für seinen Lebensunterhalt 
abschließt, produziert werden, sondern zwecks Erzielung höherer Ein 
künfte nach modernen Begriffen „‚nebenberuflich”” von Leuten, deren 
Existenzgrundlage anderweitig gefestigt ist, s. Landsberger, 1. «. Das 

n Kate 
gorien 2, 3, 4 und 7 — für 5 s. 0. $. 246 — eine Form der Bewirtschaf- 
macht es mir freilich schwer, mir für die vom Edikte begünstig 

  

  

tung von Kronland vorzustellen, welche nicht als „‚takfitu-business”” zu 
klassifizieren wäre. Muß man bei 4) muikinum etwa an den besitzlosen 
Feldarbeiterstand des errätum denken? Werden 2) und 3) als fiktive erräfum 
behandelt? Mehr als bloße Vermutungen können das nicht sein, solange 

  relevante Dokumentation fehlt   

Bei „‚b) as collecor of other taxes’” ist jetzt der Zusatz „(in MB)” zu streich 
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Vierter Auscnnirr: $ 16 Ep. A-s 

Zum Inhalt 
Der Text des fast vollständig erhaltenen Paragraphen ist deutlich bis 

auf das Possessivsuffix -funu von ıAL..bi.a-fu-nu, B V 9. Im vorhergehen    
den Texte gibt es kein Maskulinum im Plural, auf welches es sich bezie 
hen könnte. Im Edikt kommt ıAr.bi.a sonst, wie bereits erwähnt, als 
‚Rückstände des Leistungspflichtigen””, $1 A Vs. 5 ff.; 93 BIIL33 und 

40; $13 BIV 26, oder „Rückstände an zu Lieferndem’’ vor, $ 14 BIV 30 
f. Welche von beiden 

     

Konstruktionen dem Gesetzgeber hier vorge 

  

schwebt hat, kann ich nicht sagen. Bezug von -Junu auf ld kurun,.na   

B V 6, das sinngemäß als Plural aufgefaßt worden wäre, ist eine Notaus- 
Alucht 

Die durch den Erlaß von Rückständen Begünstigte ist die „‚Schank 
wirtin des Sommerweidegebietes’”, B V 5; für sabftum vgl. AHw., 8. 999 

in RA 70 (1976), besonders S. 
176 unten f. Für den „‚Bierbrauer”, säbüm, B V 6, s. AHw., S. 1000; zu 
beachten Stol, BiOr. 28 (1971), S. 168 links unten sabüm. Die wen 

rechts (erschienen 1972); für nawäm m 

  

     ergiebigen Belege für ihn aus Sippar, die Frau Harris, Sippar, S. 
gesammelt hat’), stehen in spät-altbabylonischen Urkunden’) 
Hinzuzufügen sind etwa CT 48 Nr. 106, eine „‚Brauerabrechnung 
nfg.sio 16 kurun,.na, Z. 1, vom [x.] I. Samsu-ditana 4, deren eine 
Partei, Z. 2, in der Quittung CT 48 Nr. 37 vom 10. X. Samsu-ditana 1 

als „„Einlieferer”” wiederkehrt, Z. 6-8. Reichlicher si 

     
  

Belege aus ande- 

  

ren Orten, vgl. nur YBT 13, S. 83 links (Örın-(va)?%®), wozu noch Stol, 
JCS 25 (19, 
Iü kurun,.na als Lieferant kleiner Quanten Bier häufig in einem 

   S. 221 IV. a., alle erst seit Ammi-ditana°°*). Jetzt kommt 

Archive aus ed-Der aus den Jahren Ammi-saduga 14 und 15 vor, Van 
Lerberghe, Dissertation (Gent, 1980) Nr. 17-31 

Keiner dieser Texte bezieht sich auf Bezahlung von „Silber der 
Brauer-Gerste”” an den ‘Palast’. Aber der „‚Brauergerste”' begegnen wir 
in der mir unklaren Darlehens(?Jurkunde YBT 13 Nr. 23 vom 8(?). V 

Der in Anm. 96 zitierte Text jetzt YBT 13 Nr. 454 
In der in Anın. 97 notierten Liste BA 5/4 (1906), $. 491 (s0!), kann ich kein Wor 

  

für säbim finden 
) Auszuscheiden Nr. 68 Z I zadim; Nr. 445 2. 2, se.16.[sJar; Nr. 508, Z 

8, vielleicht I gurußda 
") Die Partei Yen.zu nam 16 kuruns.na in der Abrechnung YBT 13 Nr. 251 

vom 16. II. Ammi-ditana 24 (gleichen Typs Nr. 252 aus dem Jahre Ammi-saduga 1), zu 
vergleichen mit b), Z. 5, ist auch Partei in Nr. 318 (Z. 6) vom 21. X. Ammi-ditana 24. Ist 
ie Gegenpartei dort, efi-um dumu Sna-bi-um—marlik, Z. 1; 10, identisch mit i-num 16 
kurun: na, Z. 5, in der Empfangsbestätigung für Bier Nr. 474 vom 29. XII. Ammi 
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Ammi-ditana 11, Z. 6, sowie jetzt in Di 243 X. 7 aus ed-Dör vom 15. X. 
Ammi-saduga 1, s. soeben, ein Posten von 1,1.3 $e Iü kur[un,.na 
unter eingelieferter Gerste. Das „‚Silber der Brauer-Gerste” kann ich 
dreimal belegen. Nach Formular und Inhalt zusammengehörig sind 

(a) YBT 13 Nr. 281 vom 4. X. Ammi-ditana 32 (Z. 2) und 
(b) YBT 13 Nr. 317 vom 20. VIII. Ammi-saduga 1 (Z. 2). Letztere 

  

    
    

    
Urkunde lautet in Übersetzu ! Zehn Sckel Silber ? vom Silber dı 
Gerste der Brauer von Auflage des Sin-iddinam, des ‘Hirten’ des 
“Palast’-Kleinviehs, # stationiert in Ilip, 9 ® vom Jahre Ammi-saduga 1, 

  

? welches dem Schreiber Utul-tar ® zum Eintreiben übergeben war 
Eing 

Sallurum und Il(u)$u-bäni””. (a) lautet ähnlich; beide Urkunden 
gehören zum „Archive E”, Stol, JCS 25 (1973), $. 226, das nach 
Wilcke, WdO 8 (1975-1976), S. 276 unten f., wohl aus Dilbat stammt 

)C 37, 5.0. Hier, Z. 2, erscheint der Ausdruck kü.babbar 
ja.meS aus unserm Paragraphen in mir unklarer Bezie 

  bracht von Sin-[iddinam], '° in Empfang genommen von 

    

   Folgenden, „‚! 1/3 Mine Silber ? vom Silber der Brauergerste 
frei gegeben ) ..... opfer-Schafe, Verpflegung des Samas-Tempels    

von Sippar, * welches den Richtern und den Herren (der) Kaufma 
  

liefert 7 vom Brauer   schaft Sippar-Amnanum 3 zugewiesen ist. ® Ei 
Marduk-mußallim, ® Sohn des Etel-p&a, ® in Empfang genommen von 

0 Nabium-näsir, !! Sohn des Nür-alifu, '? und Marduk-muballit 
3 Sohn des Nanna-mansum, !* dem “Aufbieter’>”) 

aber trotzdem erfreulicherweise   
(d) Dem meines Wissens isolierten 

begreiflichen Protokoll Smith College Library Nr. 240 aus dem Jahre 
Ammi-ditana 36 (Z. 2-4)®°), von Goetze, AS 16, $. 211-215, veröffent 
icht und bearbeitet, entnehmen wir, daß Bierbrauer ebenso wie Gar 
köche/Bäcker, von den Ortsbehörden registriert, dem ‘Palaste’ eine jähr 

ten. Sie scheint nicht unbeträcht 
die Mühe ge 

liche Auflage in Silber zu entrichten   

  

lich gewesen zu sein, sonst hätte sich die Obrigkeit kau 

Nach seiner Siegellegende Schr 
$u-bar, falls so zu lesen, für mich ohne Parallele; Übersetzung geraten 
Zu dam, AHw., 8. 167 links „‚Nachtwächter"", vgl. mein AbB 7, 5. 91 Anm. 113 

) 
Nur das zweite der von Frau Harris, Sippar, $. 282 Anm. 100, angeführten Argu     mente schließt Sippar als Abfassungsort aus. Aber woher kann man wissen, daß Eid „‚bei 

Marduk und König Ammi-ditana”, Z. 34, „‚is one typical of Babylon’”? Ohne nähere 
Untersuchung kann ich in Hinblick auf die Möglichkeit, daß der Schreiber Utul-Btar in 
den identischen Klauseln Smith Coll. Libr. 240 Z. 3 £. und (b) Z. 7 f. die gleiche Person 

3) und (b) aus Dilbat angenommen worden ist, nur konstatieren, 
mit diesem oder entsprechendem Vermerke nicht aus Di 

‚m [x.] I. Samsu-ditana 5 mit Eid mu /marduk & 

  

  

ist und Herkunft 8 VS 7 Nr. 15; 16 
kommen. YBT 13 Nr 
        

!a:na x wäre seinem Inhalte nach nach Finkelsteins allgemeiner Angabe, S. 10 
zweiter Absatz, aus Ki 
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geben, von den Ortsbehörden die peinlichste Korrektheit und Voll 
ständigkeit der Liste der Abgabepflichtigen, nach welcher Eintreibung 
der Auflage zu erfol    n hatte, mit einem sorgfältigst formulierten, jede 

  

denkbare Unr 

    

ind sie überdies fi 

  

eventuelle später dem “Palaste” hinterbrachte 
Unregelmäßigkeiten®”°) und Flucht von Abgabepflichtig 

lich zu machen 

  

‚Ohne weitere Nachrichten läßt sich nicht feststellen, was unter „‚Silber 
der Brauergerste’” zu verstehen ist, etwa eine bestimmte, in Silber zu 
bezahlende Abgabe für die vom Brauer verbraute Ge    
Umsatzsteuer? Oder der Preis für die von der Obr 
Braugerste‘%)? Infolge dieser Ungewißheit kann ich auch nicht sagen, ob 
Silber der Brauergerste”” etwa ein anderer Ausdruck für die in (d) Z. 6 

genannte Auflage (nämettum) ist, welche in Silber entrichtet werden muß, 

    

Daß das „Silber der Brauergerste”” oder vielleicht der zu ihr gehörige 
Posten Silber in (a) Z. 1-5 und (b) Z. 1-4 als „Au 
Palast-Hirten’ ”” bezeichnet wird, ist 

  

  

sachlich unverständlich 
weshalb ich auch einen eventuellen Zusammenhang mit der „‚Auflage 

in (d) Z. 6 nicht erkennen kann 
Nach $ 15 hat die Schankwirtin das „‚Silber der Brauergerste”” an den 

Palast” abzuführen, nach (e) Z. 6-8 liefert es der/ein Brauer ab. Die uns 
auch dadurch nahegelegte Frage, ob zu jedem „‚Brauhause im, 
eine Schenke gehörte, die von einer Schankwirtin, säbitum, betrieben 
wurde, und ob dic 

  

um jeweils die Ehefrau des betreffenden Brauers, 
äbim, war, darf gestellt werden, auch wenn sie sich nicht beantworten 

1äßı 

      



  

FÜNFZEHNTES KAPITEL 

SCHULDEN IN DER SCHENKE ($ 17) — EINE STRAFTAT 
($ 18) — NEBENERWERB VON SOLDATEN ($ 19) 

Erster Anschnitt: $ 17 Ep. A-$ 

1. Zum Inhalt 
Gehört die „Sc 

für diesmal durch Erlaß zu begleichender Rückstände Begünstigten, 
ankwirtin des Sommerweidegebietes” nach $ 16 zu   

   ht das in $ 17 Verordnete auf Kosten aller Schankwirtin:   

  

lürfen das ihnen für Bier und Gerste, die sie auf Borg gegeben hatten,   

Geschuldete nicht zwangsweise eintreiben; s. dazu ausführlich unten, $. 
301 f. (b) 
Obgleich AHw., $. 919 links 4) b) und N 1) (erschienen 1971), eine 

Bedeutung „‚borgen’”, die ich Ed., S. 163 d), hier für giäpum gefordert 

  

hatte, nicht anerkennt, läßt der Zusammenhang keine andere zu. Es   

handelt sich, möchte man meinen, um die kleinen Schulden des Gastes, 
der seine Zeche nicht zahlen kann, bei der Gastwirtin. [$. Nachtrag] 

Aber unser Paragraph spricht auch von Gerste. Nach $ 15 der „‚Geset 
ze” von E$nuna dürfen Kaufmann und Schankwirtin von Sklaven und 
Sklavinnen „Silber, Gerste, Wolle, Sesamöl und anderes” nicht ent 

gegennehmen, Goetze, AASOR 
Was tut die Schankwirtin damit? Verkauft sie sie weiter? Es ist schwer 

1 (1956), S. 56, von Freien also wohl   

hier nicht an eine altbekannte Entwicklung zu denken, die sich auf ety 
mologischem Wege rekonstruieren läßt*%'). Lateinisch caupo, „‚Schenk- 
wirt”, „Höker””, um 100 n. Chr. am Rhein von römischen Soldaten zu 
den Germanen gelangt, ergab althochdeutsches koufo, „‚Händler””, von   

dem koufen/koufon abgeleitet ist Verb mit einer Bedeutungsfülle     
‚Tauschhandel/Handel treiben”, „‚ein/ab/verkaufen””. Man wird mit 

der   Möglichkeit einer etwa analogen Erscheinung im alten Babylonien 
rechnen dürfen, auch wenn die zwei Stellen, die ich anführen konnte 
selbstverständlich keine allgemeinen Schlußfolgerungen tragen können 

Zeitgenössische Quellen, die sich auf unsern Paragraphen beziehen   

ließen, kenne ich nicht, aber auch überhaupt keine die Schankwirtin. 
betreffenden Dokumente. So bleibt neben dem bereits zitierten $ 15 der 

  

‚Gesetze"” von Efnuna nur $ 111 des CH als Zeugnis für ein offenbar 
  

Das Folgende nach Kluge, Eiymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache   

bearb. von Mitzka (Berlin, 1960), $. 359 links kaufen. 
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typisches Geschäft der Schankwirtin, welches erstaunlicher Weise bisher 
in der Assyriologie gröblich mißverstanden worden ist. Das als 
nadänım (Subjekt: die Schankwirtin) bezeichnete Geschäft, sac 
dem giä 

na giptim 

  

lich mit 
‚m unseres $ 17 identisch, ist auch im Briefe AbB 6 Nr. 90 belegt 

und in Frankenas Kommentar, S. 59 Anm. 90 b)*), erläutert, nur daß 
dort vermutlich der Verleiher, dem es um die Datteln zu tun ist, die 

  

Initiative ergreift, während im $ 111 des CH sicher der Bor 
Schankwirtin um ihre Ware angeht 

  

r die 

  2. pihum 

Diese Ware nun hat den Bearbeitern des CH viel zu schaffen gemacht 
Von beispielsweise Ungnads „‚sechzig Liter Schnaps”, HG 2 (1909), $ 
158 links pthum; 161 links küm, über Eilers’ „„1 (Fäßchen) pähum-Trank 
AO 31/3-4 (1932), $. 31, und wieder Driver-Miles, die die Variante i-4 

en pi-[x], UM 5 Nr. 93 V 9°, nicht beachtet hatten, „,60 SILA of coarse 
liquor’”, BL2 (1955), $. 45, bis zu Finets „1 cruche de bitre”, Le code 
de Hammurapi (1973), $. 75, der aber im Kommentar, $. 76, für pihum 
vielmehr „‚cruche & biere”” aus AHw., S. 862 rechts (erschienen 1971 

     

  

Bierkrug”’, übernimmt. Der zugegebener   ‚Ren meist schwer zu voll- 
ziehende, oft auch unvollziehbare Vorstoß zum Sachverständnis hätte 
den Übersetzern gezeigt, daß ihre Übersetzungsvorschli 

  

falsch sind 
en. Ohne auf 

die leidige Frage der Warenpreise einzugehen‘), kann man sich einen 
   weil sie allesamt dem Borger einen horrenden Preis zumi 

zutreffenden Begriff vom Werte der vom Borger schließlich zu entrich 
tenden 5 Sea Gerste machen, wenn man sie mit dem Jahreslohne eines 
Ackermanns und eines Ochsentreibers, nach CH $ 257 f. 8 bzw. 6 Ko 
Gerste, vergleicht. Für einen „‚Krug Bier”” hätte der Ackermann ein 
Viertel, der Ochsentreiber ein Drittel seines Monatslohnes hergeben 
sollen, unvorstellbar als Preis auch für den größten denkbaren 
Vorratskrug*®). Röllig führt das Stehenbleiben beim bloßen Wortver 

4“) Der Druckfehler in der zweitvorletzten Zeile ist in giptim nadänım)" zu 

=) CT 4, 18b = HG 5 Nr. 1299 aus Sippar, undatiert, wird als hochwillkommene 
Quelle für unsere Kenntnis von Tagespreisen für ein gewisses Stück Fleisch, B 
und Öl begrüßt. Nur Ungnad, OLZ 1908, Sp. 535 unten £., hat erkannt, daß d 
ten Notizen nur beschränkt brauchbs 
Schreiber Weggelassenen führt aber zu keinem Ergebnis. Die Summe von 
Gran Silber, Z. 16, muß schon deshalb falsch sein, weil in ihr 15 Gran im Summanden Z. 

2 nicht wiederzufinden sind. Frau Harris, StOpp-, S. 114 £., übergeht das mit Sul! 
schweigen. Seit Ungnad, £ c., entnimmt man diesen Notizen einen Bierpreis von I Gra 
Silber pro Lite 

+“) Die damit implizierte Frage, ob sich babylonische 

     

      

      
  

    

überhaupt aufbewahren 
ließ und, wenn ja, wie lange, haben sich die Assyriologen, glückliche Lagerbiertrinker  
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ständnis ad absurdum, wenn er dem großen Publikum mit einem infolge 
der unter Assyriologen noch stets verbreiteten Unkenntnis der altbabylo- 
nischen Maß- und Gewichtssysteme von ihm nicht bemerkten Versehen 
in munterem Geplauder einen antiken Borger vorführt, der für einen 
‚Krug Bier” gar 1 Kor Gerste, also 1/8 bzw 

mußt 

  

1/6 des Jahrlohns bezahlen 

Der Gegenstand des mißdeuteten Geschäftes, der ominöse 
Bierkrug” oder „Krug Bier”, in CH $ 111 Rs. II 46 xas.0.sa.xa.nı 

geschrieben, ist inzwischen geräuschlos identifiziert worden. Die 
Hb 10 Z. 76-78: MSL 7, 8. 79 f 

76. dug ka üs.sa.ka.dü = pirhu 
77. dug ka.dü u 
78. dug pi.bu 

Gruppe 

verglichen mit dem „‚Practical vocabulary of Assur””, AfO 18 (1957 
1958), S. 330 rechts, 

199. Kas.össa = birla-tm 
201. DuG Ka.Dd = pichi,   

zeigt eindeutig, daß es sich um ein Toı 
ches eine Materie b 

gefäß namens     ‚m handelt, wel- 
atum enthält. Das Gefäß hatte eine selten angege 

bene, also vermutlich eine Standardgröße, die wir nac 

  

den Zeugnissen aus ‘Larsa’, TCL 10 Nr. 45 Z. 6 vom 3. III. Rim-Sin 16; 
Ki, PRAK 2 D 18 = Kupper, RA 53 (1959), $. 31 f. Z. 6 in Brief ohne 

Datum; Mari, ARM 7 Nr. 263 I 10, Datum verloren, als zwei Sea anset 
zen dürfen*®). Wir haben es hier also mit einem Beispiel der interna 
tional verbreiteten Gewohnheit zu tun, durch Nennen 

  

wisser fester 
Inhaltsmaße oder Gefäße bestimmten Fassungsvermögens implicite auch 
den innerhalb eines gegebenen Rahmens selbstverständlichen Inhalt mi 
zubezeichnen. „Eine Maß” ist im Münchner Hofbräuhaus ein Maß- 
h. heutzutage Literkrug voll (hellen) Standardbiers, „‚ein Achtel”” beim 

    

   
  

5) Das Bier im Alten Mesopotamien (Berlin, 1970), $. 4. 
‘“*) In YBT 12 Nr. 517 vom 16. III. Samsu-iluna 28 scheint ein ka .sa ka.sı von 

inem Scheifel Inhalt (0,1 gur) vorzukommen, Z. 1, das in vier Portionen von je 2 (2. 2 
bzw. 18ea (2. 51.7) zu teilen ist. Falls ch die über Rasur geschriebene Z. 9 richtig 

  

und ver dieser kad .sa(1?) ka.sı, Z. 8, mit 1,0.4 
Sea Bier gleichgestellt. Das Verhältnis der „Mischung? 
wäre also 6:34. Ich kann hier nicht darauf eingehen und will nur n 

h zwei von Schwenzner, MVAC 

  

    

  

    

  

19/3 (1915), 8. 25 Anm. 4, zitierten Angaben vom 
Sulgi „47" (Ungnad, RIA 2 [1938], 5. 143 links (69), TUT, $. 132 Nr. 164 

2.3. 9’kas d.sa gfn Sc.bi 0,2.4 
Z. 12. 12 kaß d.sa gin Se.bi 0,4 

Kor 

   

  

         

  

anten Biersorte 2 Scheffel 4 Sea Gers 
   

Bier zu entweder seinem Werte/Preise in Gere 
Gerste vorli  
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noch nicht für Touristen verfälschten österreichischen Heurigen ein Glas 
mit einem achtel Liter Eigenbauwein, mit welchen Beispielen übrigens 
nichts über die Art des 

  

gesagt sein soll 
und Stol, BiOr. 28 (1971), S. 

h zeitgenössischem Jargon der Fertigspeisen 

fes im pihum 
ii s. B (1965), 8. 2 

38, „Mischung””, 

  

    

  

  

Industrie jetzt „Mix’”, ist eine Mischung aus einem trockenen Produkt 
des Maischprozes 

   
s und Bierbrot. Mit seinem Hinweise darauf, daß 

diese „Mischung”, haltbar und transportabel, später zur Gärung 
gebracht werden konnte, hat Stol das Phä   'omen pibum implicite erklärt 
Der Borger erhielt von der Schankwirtin das Material, aus dem er sich 
selbst seinen täglichen Bierbedarf — vielleicht nur durch Aufgießen von 
Wasser jeweils auf eine bestimmte Menge „‚Mischung”” und Stchenlas- 
sen — herstellen konnte. Aus dem für ihn hohen Preise dürfen wir wohl 
schließen, daß der Inhalt des gelichenen Kruges, der gefüllt jedenfalls 
'elativ gut transportabel gewesen sein muß, für lange Zeit ausreichte   

Daß der Artikel auch weiterhin, aber nun 
haben war, zeigt YBT 13 Nr. 474, eine E 
XII. Ammi-ditana 23 über ! 1 pi-hu 2 0,0.2 ka$ 3 Xu ti.a *Pmi-nam—e-pu 

hr direkt beim Br 

    

   pfangsbestätigung   

din 
Kredi 

i-na € e-ti-rum ©) Id kur 

  

n,.na. Daß es sich hier um ein 

  

  ‚chäft handelt, wäre möglich, ist aber nicht beweisbar 

Zweiter Auschnirr: $ 18 Ep. A-$ 

1. Zur Umschrift 

$ 18, mit nur drei Zeilen wie der vorhergehende einer der beiden 

  

kürzesten Paragraphen des Edikts, ist nur etwa zur Hälfte erhalten. In 
der schwer beschädigten mittleren Zeile B V 15 glaube ich nach langı   

Bemühungen und Zweifeln mit anfänglicher Hilfe Landsbe   

  

Da ki-it-tim lesen zu können. Zwischen -u[k] und [1]a wäre 
zwar noch Raum für ein kurzes Zeichen, weil aber der status constructu 
von kunukkum phonetisch stets ku-nu-uk geschrieben wird, nehme ich 

& für „‚Urku 
um gebraucht wird, s. u., 5. 296 $5(b) (1), spricht 

  

daß besagter Raum unbeschrieben war. Da   de” im Ed. A-s 
sonst tuppum oder ka    

  

nicht gegen meine Ergänzung. Auch etwa im CH kommt kunukkun 
  

neben seinen Synonymen tuppum und kanikum vor, s. Ungnad, HG 2, 5 
140 links und 176 rechts 

Mit dem Anfan 

  

der Zeile B V 16 ist auch das Prädikat des Relativsat 
zes verloren, sodaß wir nicht erfahren, welchen mit dem Tode zu bestra 
fenden Vergehens mit einer gefälschten Urkunde sich Schankwirtin und 

  

Kaufmann schuldig machen  



  

2. Zum Inhalt 
Als Paar finden sich Kaufmann und Schankwirtin bereits in den „‚Ge- 

setzen” von E$nuna in $ 15; im CH sind sie benachbart, $ 107 f., worauf 
Goetze, AASOR 31, S. 57 Anm. 3, besonders hingewiesen hat*%). Als 
unheiliges Paar, in dessen Klauen der Landpächter steckt, erscheinen 

  

beide in dem aufschlußreichen Briefpassus AbB 7 Nr. 53 Z. 5-18, 
5. al-fum fey-em Se-im da gü.un Was die Sache der Gerste, deines 

a.sa-ki Feldertragsanteils, 
6. 3{a] ta-as-pu-ri-in ber die du mir geschrieben hast 

betrifft 
(50) hat dein Herr Pächter 

    

    
  

  

8 die Gerste von deiner Ernte 
9 seinem Gläubiger 
0. ilm)-ta-da-ad dargemessen 

1. ü Seraam Sa-ni-a-an ferner hat er die andere Gerste 
2. Sa um-ma-Su a-na ka-öi-in welche seine Mutter ihm dir 
3. ba-ba-lam i zu bringen befohlen hatte 

ana sä-bi-i-Su im-ta-da-ad seiner Schankwirtin dargemesse 
15. i-na-an-na $e-a-am Jetzt wird er Gerste 
16. ir-ti dam.gäar-rei von einem Wucherer 

17. ba-at-gd-am ü ma-ds-ka-am teure‘0®) und schlechte, 

  

18. &sa-huera-ki-im für dich suche 

Offensichtlich haben Kaufmann und Schankwirtin im alten Babylonien. 
eine ähnliche für den kleinen Mann lästige, wenn auch unentbehrli 

  

Rolle gespielt wie überall auf der Welt bis heutzutage der Wucherer, der 
Gastwirt und vor allem der „‚Kaufmann/Krämer/Greisler’” oder wie er 

  auch heißen möge, der seinen Kunden den bescheidenen täglichen   

Bedarf vorschießt, „‚anschreibt”, bis er sich mit dessen erstfälligem Lohn 
oder Einnahme Auslagen und stillschweigend irgendwie draufgeschlage 

  

ne Zinsen bezahlen läßt, worauf das Spiel von vorn beginnt. 
Daß die Schankwirtin hier an erster Stelle vor dem Kaufmanne 

genannt wird, verdankt sie offenbar nur dem stilistischen Prinzip der 
Aneinanderreihung von Paragraphen mit gleichem Anfang, welches, in 

uch in $ 13 f 
zu beobachten, nach sa. Id kurun,.na als erstem Worte in $ 16 und 17 

  

den „‚Gesetz'’sammlungen häufig angewandt, im Edikt 

den Beginn unseres Paragraphen mit eben diesem Worte zur Folge 
‚chabt hat 

Wie a 
auch Petschow, ZA 57 (1965), S. 156 unten     
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Todesstrafe für ein Delikt des Kaufmanns war vielleicht auch in CH 
8 ,,T"” vorgesehen, von welchem nur das letzte Wort id-da-a[k] 

getötet werden”, erhalten ist, UM 5 Nr. 93 III 1”. Driver-Miles, BL 1 
S. 186, fanden es schwer 

  

Todesstrafe im Sachbereiche der Handels 
gesellschaft vorzustellen, von welcher der folgende $ ,‚U"" handelt. Mei 

  

nes Erachtens ist das auch nicht nötig. Von $ „L’” an — und wer weiß, 
wieviel eher schon — handelt der CH bis $ 107 hauptsächlich vom 
Kaufmanne, Driver-Miles, BL 
ist $ „U”” der einzige Paragraph erkennb: 

  

   
Ib dieses Abschnitts 

  

'en Inhalts, in welchem der 
die 
fol 

genden $ 100 zurückkehrt. Wieso $ „‚U”’ dort, wo er steht, eingereiht 

Kaufmann nicht vorkommt, wohl aber ein Geschäft mit Silber, son     Domäne des Kaufmanns, zu welchem der Codex in dem auf $ „,L 

worden ist, läßt sich nicht mehr erkennen; sein Inhalt wirkt keineswegs 
wie die Fortsetzung eines Parag     aphen mit verwandtem Inhalt. Ich halte 
mich somit für berechtigt bis auf weiteres anzunehmen, daß der verlore 
ne $ „‚T”” wie alle Paragraphen erkennbaren Inhalts dieser großen 
Gruppe den Kaufmann zum Subjekt hatte und daß es der Kaufmann 
war, den $ ,,T’’ mit der Todesstrafe bedrohte; ob für dasselbe Delikt wie 

  unser $ 18, darf man sich immerhin fragen.   

Welches das nach dem vorhandenen Raume mit wenig Worten an 
gegebene und somit seiner Art nach einfache, so streng zu bestrafen     
Delikt war, als dessen Instrument eine falsche Urkunde diente, verhüllt 
uns die Lücke in Z. 16 

Dritter Anscusitt: $ 19 Ep. A-$ 

1. Zur Umschrift 

Keine der acht Zeilen des schwer beschädigten Paragraphen ist ganz 
erhalten, nur die vier letzten lassen sich 

  in der Hauptsache sicher 

B V 24, [aga.u]$ üSu.ya, so nach B VI 11, dem Sinne nach alterna 
tiv, „‚Soldat oder ‘Fischer’ ”, verlangen ein Prädikat im Singular, i-na 

ü $8 B III 1-6, oder saı. 
alt), $ 18 B V 14-16. Als Ergän- 

zung der nur in Resten erhaltenen zwei Zeichen am Ende von B V 22 

  

ad-d| .dü ulG amurrü     
  Iü kurun,.na ü dam.g2 

  

wäre das durch Beispiele zu stützende mi-ki-is a.$[A-F]u, aber auch mi-ki 

  

vielleicht mit den Spuren vereinbar. Da der Text das Zeiche 

  

$A nicht enthält, ist eine Entscheidung durch Vergleichur 
lich, s. u. $. 2583. Abs. An den Briefstellen ai-fum se-in 
5a 1. Sa i-na gd-at E. a-na 1. na-da-nim, AbB 2 Nr. 28 Z. 3-5; Se mi 

i-di-in, AbB 4 Nr. 157 Z. 9° £.; vgl. ge-am mı 

nicht mög- 
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ud-di-na-fu-nu-ti, Nr. 101 Z. 10 f., bezeichnet miksam nadänum die Aus 
lieferung des ihm zukommenden Ernteanteils an den Feldverpächter sei 

  

tens seines Pächters. Daß sie dort durch behördliches Eingreifen erzwun 
gen werden soll, ändert nichts an der Grundtatsache. Dementsprechend 
betreffen die Zeilen B V 21-24 die Ablieferung des Feldverpächte 
Anteils am Ernteertrage seitens eines Soldaten oder “Fischers’. Die Höhe 
dieses Anteils wird in Z. 23 ar   ‚egeben als ein Drittel oder die Hälfte des   

Gesamtertrages. Die von Bottero, S. 139 unten f., erwogene und von 
Frau Ellis, S, 
hier von einem Drittel oder der Hälfte der „‚taxe”’ die Rede sein, wobei 

  72 erster Absatz Ende, referierte Möglichkeit, es könne 

it „‚taxe”” miksum gemeint ist, scheint mir indiskutabel, s. bereits oben, 
S. 247 f. Einerseits sind „„Drittel-Pacht”” und „‚Halbpacht"” feste Begriffe 
altbabylonischer Bodenpacht. Sie bezichen sich bekanntlich auf die Höhe 
des Feldeigentümer-Anteils am Gesamtertrage des verpachteten Feldes, 

  

Andererseits müßte bei einer Steuer doch irgendwie die Sache ausge 
drückt sein, von der hier ein Drittel oder die Hälfte abzuführen wäre 
was bei „Drittel-” bzw. „‚Halbpacht”” wegen der Geläufigkeit der 

  Bezeichnungen unnötig ist. Schließlich müßte doch gesagt sein, wovon es 
abhängt, ob ein Drittel oder die Hälfte der „‚taxe”” erhoben wird; zu 

  

‚Drittel-”” und ““Halbpacht”” in dieser Bezichung s. u. letzter Absatz, 
Die soeben für miksam nadänum zitierten Belege sprechen nicht von der 

Höhe des Anteils und ergeben somit nichts für die Ergänzung der kleinen 
Lücke am Anfa 
verträgen liegen s} 

ng von Z. 23. Sachlich vergleichbare Angaben in Pacht   

taktisch anders, vgl. a-na mi-ö-la-ni fb.ta.&, TIM 5 
Nr. 43 Z. 6, oder sind anders formuliert, vgl. E. ki I. n 
ma, Gautier, Dilbat Nr. XXVIIRs. 4-6, erlauben also keine Schlüsse für 
die Ergänzung. Analog CH $ 46 XIII 49 f., ü lu a-na mi-i-la-ni ü lu a-na 

  

  
     

  

ja-lu-us, hatte ich Ed., $. 164, *[ü-] ergänzen wollen, worin M/2   

(1977), S. 126 rechts 1., mir gefolgt ist. Die Richtigkeit dieser Ergänzung 
ist nicht zu beweisen, die disjunktive Korresponsion ulu(ma) - ulu(ma), s 
AHw., $. 1411 links ala 2) c), kommt sonst im Edikt nicht vor 

mit der Höhe 
   

  

Ernteanteils hat   Im Zusammenha 

  

     164 f., am Ende von Z ogen, 5. 0. 8. 257, was 
Frau Ellis, ASAM, $. 71 zweiter Absatz, abgelehnt hat. Eine Bestim 
mung „entsprechend dem *ortsüblichen Ernteverteilungsschlüssel 

  

schien mir als Erklärung der Alternative „‚ein Drittel oder die Hälfte      
Z. 23, passend. Ob die inzwischen veröffentlichte Feldpachturkunde 
MAH 15934 vom 1. II. Samsu-iluna 27(?)*®), TJDB, Pl. IV, mit ihrem 

  

    
  

  

*®) Gegen Ergänzung der nach Kopie kaum Iesbaren Reste Z. 231. zur Namensformel 
des Jahres Samsu-iluna 27 spricht, daß in Z. 14 Nabium-malik r-h-a-nu als erster Zeuge 
gebucht ist, während in der nach Szlechter, $. IX Anm. 32, zur gleichen Urkunden 

uppe gehörigen Feldpachturkunde Riftin Nr. 41 vom 28. XIII. Samsu:iluna 27 der 
falls als erster Zeuge, Z. 13, gebuchte Bürgermeister i{/}’—a-wi-Iim heißt 
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Pachtvermerke a-n 

  

äl.la.äm ü igi 3.gäl.la.am [f]b.ta.2.a, 
Z. 8-10, hier heranzuziehen ist, kann ich nicht sagen. Szlechters Deu 
tung des Pachtvermerks, S. 78 letzter Absatz f., scheint mir jedenfalls in 

  

  unserm Paragraphen sachlich unwahrscheinlich. Plausibler finde ich 
seine Vermutung $. 77 Anm. 37, der Vermerk bezöge sich auf zwei 

  

Grundstücke verschiedener Qualitätsklasse. Aber Z. 2 des Textes, die 
das vielleicht beweisen könnte, ist für mich nach Kopie unlesbar, Szlech 
jers Umschrift scheint falsch zu sein 

B V 17-19. Von den ersten drei Zeilen des Paragraphen läßt sich nur 
noch das syntaktische Gerüst erkennen. Nach Z. 24 zu ergänzen, sind 

a.us ü s]u.ya, Z. 17, Subjekte zu i-il-la-ak, Z. 19. ürse-siel, Z. 18, 
n cin Subjunktiv und somit Prädikat eines ein;     

Nebensatzes sein, der von dreijähriger Feldpacht handelt 

2. Feldpacht auf drei Jahre 
Feldpacht solcher Dauer hatte ich Ed., $. 164, für Neubruchpacht 

erklärt. Frau Ellis, S. 72 letzter Absatz, bestreitet das mit der lufigen 
Behauptung „That is not necessarily so”. Aber wer leugnen will, daß 
dreijährige Feldpachtverträge in altbabylonischer Zeit bei Neubruch 

  

pacht üblich waren, darf das nicht mit freibleibenden Bemerkungen über   

klimatische Bedingungen des Ackerbaus und wirtschaftliche Risikos 
moderner nordiragischer Kleinbauernbetriebe begründen ($. 73 Anm 
294), sondern muß Beispiele dreijähriger altbabylonischer Feldpachtver- 

  räge beibringen, die keinen Neubruch betreffen. Im älteren Schrifttum   

nennt man deren dre 
(a) VS7 Nr. 28 = HG3 Nr. 587; (b) Nr. 32 = Nr. 591 = Schorr Nr 

131; (c) BIN 2 Nr. 78 - HG 6 Nr. 1708; nach weiteren habe ich nicht 
gesucht. (a) Urkunde aus Dilbat vom 10. I. Samsu-iluna 7, Anfang zer 

n durch das 
Drei Jahre 

am ‘essen’ und ein ‘reines’ (za-ka-am) Feld 

stört, unterscheidet sich von normalen Feldpachtvert     
Fehlen des Pachtzinsvermerks und die Klausel Z. "10 

und Se 
gentümer zurückgeben‘ 

  

lang wird er Gerste     
Hessen E   

(b) Urkunde aus Dilbat vom 14. V. Samsu-iluna 8, ohne Pachtzinsver 
merk mit Klausel Z. 13-16, „Weil des Feld 
P; 

  

) pro Kor (Feld)ertrag zwei Sea Pflugochsenmiete abzichen "°) 

  

(©) Urkunde aus Ki8/Dilbat*"!) mit nicht ergänzbaren Datumsresten 

“°) $. U) (1960), $. 150 rechts oben. Zu dem wegen Fehlens von Belegen mit relevan 
tem Kontext unklaren kussurum vgl. noch K, S. 262 links d); AHw., S. 457 links D 7). 

1) Vgl. Stol, JCS 25 (1973), 8. 216 I. zweiter Absatz. Hinweise auf die Herkunfı 
verkürzt): Mit pas de 2.2, vel. jez RGTC 3, 8. 309. (a) VS 13 Nr. 7 (2. 4) 

     

  

m XI. Sin-muballt 6, aus Ki (Zababa- Tempel, Z. 6; Zababa als Schwurgot, Z. 
licher Miteilung Stols TCL, 1 Nr. 65 vom X. Sin-mul 

  

     



        Z. 21-24. Der Pachtzins beträgt acht Kor Gerste per Hufe, wie nach 
Leemans seit dem Jahre Ammi-ditana 30 üblich*"2). 

    

Bei (a), für dessen Stilisierung ich kein anderes Beispiel kenne, wird es 
sich wahrscheinlich doch um Neubruchpacht handeln, vgl. MAH 16190 
TJDB, Pl. XXVII und S. 84 f., aus „Dilbat Samsu-iluna 8, Neu- 
bruchpacht auf drei Jahr, statt Pachtzinsvermerk Z. 14-17 „drei Jahre 

    

lang wird er ‘essen’ und ein ‘weißes’ (a-si-a-am) Feld dessen Eigentümer 
  zurückgeben”. In (b) scheint die eigens vermerkte Bodenqualität( 

ielleicht für den Pächter ähnliche Bedingungen schuf wie Neubruch, die 

  

ngewöhnliche Dauer des Vertrages verursacht zu haben. Aus (c) geht 

  

kein spezieller Grund für die lange Dauer des Pachtvertrages hervor 
Dagegen scheinen mir zwei bereits oben, $. 191, erwähnte neue 

Urkunden, (d) AO 9080 und (e) YBT 12 Nr. 286 aus dem Jahre Samsu- 
una 8 wie (b), Neubruchpacht zu betreffen, ohne daß sie im Texte 

  

  

‚enannt ist. Das Pachtobjekt in (e) Z. 1 als a.8A xı.[x]ar bezeichnet 
beiden die zu (a) zitierte Rückgabeformel, (d) Z. 12 f.; (e) Z. [12] £., in 

1) Z. 10 f. auch die Formel betreffs drei Jahre Nießbrauch des Feldes 
Die Frage wäre hier, warum der Neubruch-Vermerk weggelassen wor- 

    
  

Dieser vielleicht unvollständige Befund autorisiert mich, im Einver- 
n Pacht bis zum     

     
      

Beweise des Gegenteils Neubruchpacht zu schen. Die Ergänzung des 
Anfangs der Z. 18 ist damit noch nicht gegeben. Auf dem Ed., $. 164 

‚eschlagenen [5a a.$A ta-ap-ta-am a-na] bestehe ich nicht, au 
1.80 KL.KAL a-na denkbar 

  

3. Weiteres zur Umschrift 

B V 19. Beim Fehlen einer ins Auge fallenden Parallele kann ich Z. 19 
nur frei zu ergänzen versuchen. Bei aläkum, von einem Soldaten oder 

am aläkum oder Fischer t, könnte man an die Ausdrücke harrä      
aläkum denken. Ein konkreter Ergänzungsvorschlag muß das vor ul 

An Wörtern auf rım, die im 
mit harränum vorkommen, kenne ich nur kaskal(-am) 

  

    lak noch erhaltene [tim berücksichtig 

  

Zusammenha: 

  

Kit (s. . 15; 47). (b) YBT 13 Nr. 247 (Z. 2), Datum verloren; (c) Nr. 368 (Z. 1) vom 1 
IV. Ammiditana 5; (d) TJAUB Nr. #1 (Z. 2): Pl. XLI und S. 10, vom 5. VI. Ami: 
ditana 33. Der Oberst Hullie, Z. 7, etwa in YBT 13 Nr. 38 (Z. 4) vom Jahre Ammi, 

  

  m 10. V.’Ammi-ditana 29; Nr. 381 (Z. 3) vom 9. VI. Ammi 
auch das Datum unserer Urkunde ungefähr gegeben ist; wohl 

IV. Ammi-sadug: 247 (2. 4), 5.0.; wohl auch Nr. 342 
Ammi-saduga 1 

ndgebruik"” (Deventer, 1964), $. 169, 

saduga 1; Nr. 373 (2. 9) v 

           
80 zu bestimmen etwa mittels des Flumamens a.gär mii-rum, Z. 1, und der 

YBT 13, 8. 85 rechts, als Belege für ihn genannten Urkunden 
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eh-tim aus LE $ 29, Goetze, AASOR 31, S. 83. „‚Ein Soldat oder 
“Fischer’, [der Ödland] für drei Jahre gepachtet hat, geht nicht [*auf eine 

  

Razzia]'” scheint zwar an sich nicht unmöglich, paßt hier aber kaum in 
den Zusammenhang 

An Wörtern auf rım in Verbindung mit ilkum kenne ich ik labirtin 
AbB 5 Nr. 275 Z. 77; 10°; Rs. 5; 
Ich halte auch daran fest, betrachte es aber nur mehr als entferntere 

  

„ wie ich Ed., S. 164 f., ergänzt hatte 

  

Möglichkeit, auch weil mir jetzt, falls sachlich überhaupt zutreffend, der 
Form nach *ilik labirtifu wahrscheinlicher vorkommt, selbst wenn das 
Possessivsuffix an den zitierten Belegstellen nur ergänzt ist. Vorziehen     
möchte ich jetzt aber *[il-kam i-na 

  

k-fi-lJim d-ul i-il-la-ak. Diese hypo- 
thetische Ergänzung gewinne ich aus einer Kombination von 3e-e...... ta 
ak-Si-tim in $ 15 B V 3 mit u, AbB 6 Nr 
103 Z. 6. Es würde bedeuten, daß Soldaten oder Fischer’, welche ein 

  

    

Feld zum Neubruch übernommen haben, nicht auch noch das als     
takfitum bezeichnete Geschäft, s. 0. $. 247; 248, (weiter) betreiben 
dürfen. 

B V 20. Für 
gänzung zu *[i-na 3a 
sehr, aber vielleicht doch gerade nicht zu knapp. Nach AbB 4 Nr. 77 Z 
20 bedeutet satt 

    mir einmal von Landsberger vorgeschlagene freie Er 

  

im an-[n]i-tim ist der Raum am Zeilenanfang 

  

annitum in diesem Kontext die bevorstehende Anbau 
Periode 

4. Zum Inhalt 
  Seinem Aufbau nach, der auch ohne die hypothetischen Ergänzungen 

aus dem noch Erhaltenen zu erschen ist, verbindet $ 19 als einziger eine 
Dauerbestimmung, B V 17-19, mit einer Sonderbestimmung, Z. 20- 
24*4). Die Dauerbestimmung, der Form nach im allgemeinen $ 6 und 
im besonderen $ 17 entsprechend, beinhaltet ebenso wie diese beiden 

  

Paragraphen ein Verbot. Falls soeben richtig ergänzt, besagt sie, daß ein 
Soldat oder “Fischer” einen auf drei Jahre anberaumten Neubruch nicht 

als Nebenbeschäftigung zwecks Nebenverdienstes neben seinem Lehns- 
dienste — das ist nämlich da   Wesen des von Landsberger „‚takfitu 
business” genannten Geschäfts — durchführen darf. Unter den Geschäf       
ten des Ubärum, nach dessen Archive Landsberger das ‚‚takiitu 
business” eines Soldaten zur Zeit des Königs Abi-efub rekonstruiert hat     
betrifft eines auch Übernahme des Neubruchs einer kleinen Par 
Landsberger, JCS 9 (1955), S. 129 rechts No. 6. Unser Para, 
bietet diese Praxis. 

%) Der Einwand, den Frau Ellis, ASAM, $. 73 zweiter Absatz, gegen diese Auffas- 
hebt, ist nichtig, weil $ 19 seinem Aufbz 

sofort im Text 

  elle, vgl 
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Zur Sonderbestimmung B V 20-24 ist dreierlei zu bemerken. 
(a) Die vorgeschriebene Entrichtung (von Gerste) eines „‚Ernteanteils 

*des Feldes” bzw. „entsprechend *ortsüblichem Ernteverteilu     

  

tens des Soldaten oder “Fischers’ kann nur sein Lehns-, d. h. Unterhalts- 

  

feld betreffen, weil der Eigentümer des zwecks Neubruchs verpachteten 
Feldes 
der Pachtzeit empfängt und jedenfalls weni 

  

n Anteil am Feldertrage ja gewöhnlich erst im letzten Jahre     
  jer erhält als das in Z. 23   

Vorgeschriebene 
  

(b) Wie schon oben bemerkt, entspricht die hier dem Soldaten oder 
Fischer" vorgeschriebene Ernteabgabe genau der Leistung, zu der sich 
Feldpächter dem privaten Feldeigentümer gegenüber verpflichten. 

(©) Die im Edikt sonst nicht vorkommende Bestimmung Z. 20 ist nöt     
und ihre Ergänzung, s. 0. $3 zu B V 20, richtig, weil die Sonderbestim 

  

mung als einzige im Edikt nicht ein zur Zeit seiner Bekanntmachung 
bestehendes Verhältnis betrifft, sondern ein zukün 

  

Das Eigenartige des $ 19 ist nun, daß er ein Verbot, im Edikt sonst auf 
Abstellung von Übelständen zielend, mit einer Sonderbestimmung ver 
bindet, von der man nach der allgemeinen Tendenz des Erlasses anne 

  

   
eine (kur 

  

men möchte, sie solle dem betroffenen Lehnsm 

  

materielle Erleichterung verschaffen. Diesen Beobachtungen trägt fa 
gende Hypothese Rechnung 

Der Paragraph verbietet Soldaten und “Fischern’, nebenberuflich als 
Pächter Neubruch zu übernehmen. Diejenigen, welche bereits einen der 
artigen Pachtvertrag abgeschlossen haben, müssen der Krone für ihr Un 
terhaltsfeld bei der erstfolgenden Ernte Pachtzins entrichten. Das wäre 

   als eine auf die dem Erlaß des Ediktes folgende Anbauperiode beschränk- 
te Gunst zu betrachten, wenn die Dauerbestimmung B V 17-19 Entzug 

  des Unterhaltsfeldes bei Fortsetzung der Neubruchtätigkeit impliziert 
  Ich widerrufe damit meine frühere Auffassung Ed., $. 164 f., die Frau 

Ellis, Dissertation (1970), $. 133-137, und ASAM, $. 71-73, entschiede 
abgelehnt hat. Das war für n 

  

ich der Anlaß, mich um ein besseres Ver   

ständnis des Paragraphen zu bemühen, was Frau Ellis unterlassen hatt 
Daß der Versuch, einem an mindestens &iner entscheidenden Stelle frei 
ergänzten Texte einen Sinn abzugew 
kann, sei mit Nachdruck fest 

  en, nur eine Hypothese ergebe 
  gestellt, zugleich aber gegen Frau Ellis, S. 

    zweiter Absatz, bemerkt, daß der allgemeinste Inhalt des $ 19 dem 
unvollständigen Texte noch zu entnehmen ist. Freilich hätte der ‘Gesetz.   

geber’ das, was ich aus dem jetzt lückenhaften Paragraphen herauslesen 
icken darf 

daß ich den Lebens- 

  

will, deutlicher ausdrücken können, falls ich mich so ausdr 
  

  

Die wahre Schwierigkeit scheint mir darin zu li 
bedingungen spät-altbabylonischer Lehnsleute, in die ich keine techni 
sche Einsicht habe, eben so wenig mit grauen Theorien beikommen kann      
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ie der Personalpolitik der damaligen Regierung, deren wirtschaftliche   

‚e wir kaum ahnen 
und “Fisch 

gfristigen Nebenbeschäftigung 

  politische und militärische I 
Der Wunsch des neuen Königs, Soldat 

    

  

  

  

nsichtlich durchgehen ihre kleinen „‚takfitu-Geschäfte”” läßt das Edikt <     

  

sich plausibel. Ein Versuch, dem di 
ven Platz Ze 

inen Unwissenheit in dieser Hinsicht kein haltbares Er 
gebnis zei ien Briefko 
plex AbB 1 Nr. 2; 6 Nr. 59; 7 Nr. 47-50 und dazugehöriges Unveröffen: 

her Einfälle ins 

t angeschnittenen 

  

  

  

m Rahmen d    Thema se 
unserer allg   

;en. Es steht indes jedermann frei, hier etwa      

    lichtes aus dem Jahre Ammi-saduqa 15 bezüglich feindl 
Kernland des Königreichs Babylonien in irgendeinem Sinne zur Sprache    



    

SECHZEHNTES KAPITEL 

SCHULDKNECHTSCHAFT ($ 20-21) — EIN FALL VON 
AMTSMISSBRAUCH ($ 22) 

Erster Anschnitt: $ 20 Ep. A-s 

Zur Umschrift 

Obgleich keine der elf Zeilen des Paragraphen ganz erhalten ist und 

  

von den fünf letzten, B V 31-35, nur Reste übriggeblieben sind, lä 
ICH $ 117 

‚gemessene Ergänzung des 
sich lückenlos ergänzen dank seinem Pendant $ 21 

  

  B V 25. Die dem vorhandenen Raume 
ersten Wortes zu [fum-ma] wird vom Zusammenhange gefordert und ent     
spricht der Formulierung der $8 4; 7; 11; [21] 

      B V 26-28. Das noch erkennbare Schema des Baus von Z. 25-27 ver 
langt Ergänzung des Anfangs der Zeilen 26 und 27 zu [dumu]; entspre 

nach Parallelzeile $ 21 B VI 1 
Inhalte nach ergänzt, vgl. AHw., S. 809 

  

chende Ergänzung von Z. 28 
B V 29. Zeilenanfang de 

  

  

  

links p 3), „selbst 
B V 30. Das in Z. 29 erhaltene „‚er selbst, seine Ehefrau und 

das ihm in CH $ 117 entsprechende „‚seine Ehefrau, sein Sohn und seine 
Tochter”', Rs. III 57, lassen keinen Zweifel darüber bestehen, daß am 
Anfange von Z. 30 von den Kindern die Rede gewesen ist. Für sichere 

  

inzung des Wortlauts fehlen uns aber Anhal 8 punkte. *[dumu-su 

  

du 
Bedenken zu erwäge 

Das Zeilenende ist nach der Parallelstelle $ 21 B VI4, B V 31 nach 
ach Ed. S-i $4° und dem ver- 

   

$21 B VI 6 zu ergänzen, [n 

  

fügbaren Raume versuchsweise sc 
B V 32. Während $ 21 den drei Ausdrücken ana kü.babbar, ana 

Z. 30 f., je ein eigenes Verbum, und zwar im    
bar nandunum, VI 3; ana kisfätim n 

  

Passiv, zuordnet, ana kü.t 
     VI4f.; ana mazzazı n, VI f., begnügt sich $ 20 mit nur einem 

Verbum im Aktiv für die drei. CH $ 117, ohne ana m 
gebraucht sowohl ana kü.babbar als auch ana kiffätim mit dem Verbum 

  

nadänum, welches somit auch hier anzunehmen ist und die Ergänzung des 
Zeilenanfangs zu [id-di-in] liefert 

BV34 ur, als Folge der kön 
57); $14 B IV 32:34; 915 B V 
Das zweite Wort der Zeile und 

  

   

    

hen Maßr 
raucht, p 

Hauch in $2 BI 
t sachlich auch hier 
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B V 35 wiederherzustellen nach den Resten entsprechend dem Pen 
dant der Stelle, $21 B VIBf., und der Sachparallele CH $ 117 Rs. II 66 

2. Zum Inhalt: Ed. A-s $ 20 und CH $ 117 

  

Klingt so stark an CH $ 117 an, daß man den einen nicht erörter 
kann, ohne den andern zu berücksichtigen. Um den Vergleich zu er 
leichtern, stelle ich zunächst die beiden Texte nebeneinander 

CH $ 117 Rs. III 54-67 $20 B V 25-35 

  

e-bi-il-tum (56.) is-ba-zu-m 28     

      

dam-zu dumu-fuüdumu. 29. [pa-ga-a)r-su af-ia-az-zu (30.) [x 

58. a-na kü.babbar id ana kü.babba; 
59. ü Iu a-na ki-i-Sa-a-tim ana kli--S]a-tim 
60. it-ta-an-di-in 31. [ü-lu a-na ma-az-2]a-za-ni 
61. mu 3.kam (62.) € 3a 32. [xxx] 

  

      

63. ü ka-fi-i-gunu [af-fum Sar 
64. i-ip-pe-3u iena ri-bu-ti 33. [a-na ma-t 
65. Sa-at- 34. [uf-Su) 
66. an-du-ra-ar-fu-nu (aln-du-ra-a)r-iu 
67. i-Sa-ak-ka-an 35. [3a 

  

Ich wiederhole meine Darlegungen Ed., S. 168-172; 178 letzter Absatz 
zur Interpretation des viel behandelten $ 117 des CH hier nicht, son 

keiten hervor 

  

dern hebe nur einige Schwier 
       ‚m is-ba-zu-ma, Rs. III 55 f., und offenba 

unseres $ 20 B V 28 sind 
bar, denn leidlich wörtliches „‚die Schuldverpflichtung hat ihn ergriffen 

gleichbedeutendes i 
    

bzw. „‚die Verbindlichkeit hat ihn gebunden’ erschließt uns den bereits 
von Koschaker, Bürgschaftsrecht (1911), S. 130, aufgedeckten vollen 
Sinn der beiden Ausdrücke nicht. Es ist die fällig gewordene Schuld, die 
der Schuldner zu erfüllen außer Stande ist, die ihn „‚ergreift”” oder „bin 

    det”, d. h. zur Anwendung äußerster, scheußlicher Mittel zwingt, weil 
ihm die moderne Flucht in den Bankrott versagt war 
b) Die Mittel sind nach dem CH (1) der Verkauf seiner Frau — meines 
Wissens urkundlich nicht belegt — oder eines seiner Kinder, (2) ihre 
Hingabe in die Gewalt des Gläubigers; zu ki$fätum s. im folgenden. Auf  
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fällig an dem diesbe: n Passus ist der Iterativ der Verbal     
an-di-in, Z. 60, s. AHw., 8. 702 rechts Gtn 1) b), „jeweils geben”, auch 
CH $ 118 Z. 70. Er kann nur besagen, daß die genannten Familienmit 
glieder bzw. in CH $ 118 die Sklaven der Reihe nach abwechselnd dem 
Gläubi 

  

er hingegeben werden*">) 

  3. kiffätum. 1: Altakkadisch 

Auf den letztveröffentlichten und zugleich ältesten, da aus der 

   
nischen’ Periode stammenden Beleg für kitfätum, MVN 3 (197 
102 Z. 26, hat Steinkeller, RA 74 (1980), S. 179, aufmerksam gemacht 

ommt, bearbeitet. Ihr Inhalt läßt sich wie 

  

und die Urkunde, in der er v 
bbar ana 

$äm PA (femin.) Bal ip(O 2 
10-24 (sechs Zeugen). Nach Querstrich (d) Z. 25-26, 6 an x Äs-bu-ut k 
sa-tim. Mit Steinkeller handelt es sich in dieser bisher alleinstehenden 

folgt zusammenfassen. (a) Z. 1-6, 10 gfn I ma-na [tur] kü.b; 
C $es-sa imhurä (b) Z. 7-9, PD PE u     

  

  Urkunde bei dem als kiffätum charakterisierten Rechtsgeschäft (d) um 
Hingabe eines Mädchens seitens ihres Vaters und Bruders an den Gläu 
biger der beiden (a). Trifft Steinkellers Deutung des Vermerks (b) zu — 
giäpum D ist AHw., S. 919 links, 
vierter Mann dem Gläubiger vielleicht die späi 

  ‚och unbekannt —, so „‚garantiert’” ein 
Rückzahlung der in 
wozu vielleicht auf    (a) als „Preis’” des Mädchens bezeichneten Sch 

  

unten 9) hingewiesen werden darf. Auf juridisch-rechtshistorische Inter- 
pretation des Kontraktes muß ich verzichten 

m sei hier nur bemerkt, daß    Zum sumerischen Äquivalent v 
mir Entlehung von akkadischem sartum (erst spätbabylonisch in der Form 
sadtu!) ins Sumerische als za8da (S. 179 zweiter Absatz) unmöglich 
scheint, weil nach Gelb akkadisch -rt-> sumerisch -$d- sonst nicht 
belegt ist, die lexikalischen Listen die beiden Wörter nicht in Beziehung 
zu einander bringen und sartum auch nach Steinkeller eine ganz andere. 

  

Bedeutung hat als kiffätum. Mit allem beim Stande unseres Wissens (oder 

  

‚eher: Unwissens) obligatorischen Vorbehalte stelle ich die Frage, ob auch 
hier Doppelentlehnung, vielleicht mit Eindeutung, eines altmesopo- 

  

>) Entgegen meiner Vermutung Ed., $. 178 zweiter Absatz £, bezichen die Plu 
formen 2. 68 £.; 66 sich nicht auf eine durch itandn geforderte Mehrzahl von Personen, 

  

  

Fn sind als sprachnotwendige Zusammenfassung zweier Feminina, dam-zu und 
umu munus-zu, und eines Maskulinums, dumu-fu, Z. 57, aufzufassen. Allerdings ist 

das spärliche Vergleichsmaterial aus dem CH uneinheitlich. In $ 278 wird Ir geme, 2. 
59, mit der 3. Person Maskulinum Singular wieder aufgenommen, Z. 60 [. (um nur die 

syntaktisch eindeutigen Stellen zu nennen), in $ 280 Z. 83 dagegen mit der 3. Person 
Maskulinum Plural, Z. 83 (.; 86. Daß $ 117 zu letzterem Typus gehört, zeigt € la-a-a-m 

u, Z. 62, wo der Plural des Pos 

  

   sivpronomens im Gegensatze zu dem in Z. 63 
nicht durch eine Iterativform verursacht sein kann, weil er auf ana kaspim iddin, Z. 
folgt 
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amischen Wortes einerseits ins Sumerische, andererseits ins Akkadische 
vorliegen könnte. Mögliche Beipiele für sie habe ich in meinem Vom   

mesop. Menschen, $. 111, angeführt. Zu erwägen wären ferner etwa 
  

num; ba.ri.ga/parsiktum; giS mı.pär/par 

  

miriza/parisum;  mubaldim/nuhatimm nu.giß.sar/nukarib 

  

  ugnim/ummänum; gi$ ü.subs/afühum. Ein Hinweis auf A. Salonen, 
BiOr. 27 (1970), S. 176 £.; AASF B 196 (1976), S. 10 f., impliziert nicht 
daß ich die dort entwickelten gelehrten Anschauungen teile 

  

Sonst kommt kiffätum meines Wissens nur in altbabylonischer Zeit vor 
  Ein Pluraletantum des gleichen Bildungstyps wie dibbätum(?), libbätum 

'bbätum, läßt cs sich schwer definieren, 

  

u. $8 und 9. Da ich den be- 

  

'effenden Ansätzen der Wörterbücher!) nicht ganz folgen kann und 
seit ihrem Erscheinen einige neue Belege bekannt geworden bzw. er- 
kannt worden sind, gebe ich nochmals die Stellen in sachlicher Anord 
nung und mit Kommentar. Als Übersetzun; 
(1968 

hat Landsberger, SymDav 

    

3), S. 75 Anm. 4, „Diensthaft”” angegeben; ich schlage freibleibend 

  

Dienstbarkeit”” vor, und zwar in des Wortes allgemeiner Bedeutung, 

  

als rechtshistorischer Fachterminus im Sinne von „‚Servitut 
und dementsprechend für kafäfum UA „dienstbar machen 

4. Formen altbabylonischer Dienstbarkeit. 1 
A. Dienstbarkeit infolge materieller Verpflichtungen bei Insolvenz des 
Schuldners 
a) Der Schuldner persönlich in Dienstbarkeit   

der Sch. „‚[gibt]”” sich selbst in D., [Paga)rfu ana k[itt]atin 
Ed. A-s $ 20 

  

b) eine dem Sch. nahestehende Person statt seiner in D. 

  

  

   

  

   

2) der Sch. „‚[gibt]” [ ] in D., wie 1), Ed. A-s $ 20 
3) der Sch. gibt seine Frau, seinen Sohn, seine Tochter abwechselnd 

D., ana k din, CH $ 117; 

AHw., 5. 492 rechts, nebst kaäfum 1, S. 462 links (erschienen 1965 bzw. 1963); K 
(1971), 8. 459 rechts 1 A, 5. 286. Zweimal, im gleichen Texte, unten (7) 
und (8), stattdessen hiflätum. Stol möchte nach freundlicher Mitteilung TOL. 18 Nr. 144 
Z. 12°. dazu stellen, ü bi rahgw-adtma truf-ier-ib, was gut in den Zusammenhang 
nicht aber zu zwei weiteren Belegen aus Mari-Briefen paßt, H (1956), 8. 138 rechts hat 

(C; AHw., 5. 335 rechts jafäfum Il (erschienen 1962), beide mit verschiedenem, nicht 
legten Durativ und anderer aus dem Zusammenhange geratener Übersetzung. Falls wirk 

lich hierher, sachlich zu den Belegen II. k ) zu stellen. — Dem Kontext nach 
nte kasi-si-fu in einem unveröffentlichen Briefe, s. u. kafäfum (7), gleichbedeuten 

mit, also wohl Formvariante von kaffifu sein, wofür ich keine Erklärung geben 
Nach von Soden, AnOr. 33 $ 30 e, ist gelegentlicher Wechsel von # und s altbabylon 

ur in Texten aus Mari, in Babylonien nur als diachronische Erscheinung zu beobachten 
5. auch AnOr. 47 dazu 

  

    

   



  

#) der Sch. gibt seinen Sklaven, seine Sklavin abwechselnd in D., wie 
3), CH $ 118; 

5) und 6) Sklavin, Sklave des Schuldners wird dienstbar gemacht, ana 

    

itfätim ikkasis, Ed. S-i $ 4° und Ed. A-4 $ 21 

  

7) und 8) Sklavin des Sch. wird in D. genommen, i-na bi 
legi, H.E. 122 Z. 9-11; 14 1, CH), Pl. VIII») 

biger „‚kauft”” die Sklavin des Sch. zur D. anstelle des 
ät NN in.$i.$äm, Kh. 1935, 26, JCS 9 (1955), $. 14 

9) der Gl:   

  

Sch., a 
Nr. 84 

Gegen Frau Harris, JCS 9 (1955), $. 97 rechts unten f. mit $. 43 links 
vorletzter Absatz „No. 26”, habe ich Ed., $. 177 (6), zu Unrecht Ein 

  

wände erhoben. Die merkwürdige Ausdrucksweise der Urkunde kann 
  

  

man sich damit erklären, daß ein Rechtsgeschäft formuliert werden soll   

te, für welches der Schreiber nicht auf ein vorhandenes Formular zurück 
kenne, kann ich 

uldners 
greifen konnte. Da ich keine anderen Beispiele 

  

    nicht erkennen, worin sich der „‚Kauf” einer Sklavin des Sc   

‚zur Dienstbarkeit anstelle des Schuldners’” einerseits vom normalen 
Sklavenkauf, andererseits vom k aven ana kitfätim, oben 5) 
und 6), unterscheidet. Neuerdings hat sich Kienast, Kisurra 1 (1978), S 

unde beschäftigt; sein 

  

um eines S 

  

   67 f. Anm. 286, mit der alleinstehenden 
Ergebnis scheint mir schlechterdings widersinnig und deshalb abgelehn 
werden zu müssen 

10) D. des Gläubigers hält eine Frau beim Gläubiger gefangen, kiftät 
dam.gär-ri ina mahrifu ibilanni“"®), AbB 8 (1980) Nr. 100 Z. 11-13. 

Das „‚Ich”” des Zitates ist die Absenderin des Briefes, welche den 
Adressaten im Text, jedoch nicht in der Adresse, „mein Bruder und 
Herr”” nennt, Z. 19. Angesichts ihrer Sorge um seine Familie, Z. 23 f 
ist das wohl wörtlich zu nehmen. Ihre Vorwürfe werfen Licht auf das 
Institut der Dienstbarkeit. „Nachdem du mich hattest fallen lassen und 

  

     

ingen warst, arbeite ich um zehn Sckel Silber beim Gläub      
Kälte und Kopfläuse fressen mich”, Z. 4-10; „‚Deinetwegen bin ich ver 
kauft”, Z. 14, vgl. 9). Die zehn Sckel Silber, Z. 7, sind vielleicht die 
geschuldete Summe; ob der Adressat sie schuldet oder ob die Absenderin 

      

selbst die Schuldnerin ist, wird nicht ganz klar; in Z. 21 spricht sie von 

  

meinem Gläubiger””. Auch die Beziehung zwischen diesen zehn Sekeln 

2) Zur Form s. 0. Anm. #16. 
“*) Aus dem Anerbieten eines Kaufmanns, die $ it fünf Sckeln Silber auszu- 

ösen, Z. 12-17, darf man nicht ohne weiteres folgern, daß die Schuld fünf Sekel (od 
weniger, falls der Kaufmann seine Spesen eingerechnet hatte) betragen hat, s. u. 8 

  

zu (16 
#») Nach AHw., $. 121 link 

und (6) 2. 121,22. 
6); B (1963), 5. 200 rechts f.b). Vgl. unten kafäzum (5)   
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und den zwei Sckeln, welche sie vom 

  

dressaten verlangt, um sie ihrem 
  

Gläubiger zu überhändigen, ist aus 

  

dem Kontext nicht ersichtlich; vgl 
oben zu 7), Anm. #18, und unten zu 11). 

(©) Der Entführer der Schuldnerin statt ihrer in D, 
11) Entführer bezeichnet als kijät der Schuldnerin, VS 8 Nr. 26 Z. 15 
Für den Inhalt der Urkunde s. Landsberger, ZA 43 (1936), S. 315 

Anm. 4, dessen Bezeichnung der handelnden Personen im folgenden ge- 
braucht wird. In der Passage über eine Bürgschaft, Z. 13-17, kann ich 
mit Frau Harris, JCS.9 (1955), S. 98 rechts dritter Absatz, syntaktisch Z. 

  

15 abweichend von Landsberger und K (1971), 1. b), nur als Apposition 
zu dem Personennamen in Z. 14, C, auffassen, wie oben ang   geben 
Weder kann nach dem Zusammenhange dieser Mann C ki-i-da-at (sc 
Kopie; Schorr Nr. 64 $. 97; AHw., S. 491 links Aifittum 1) b)) der B 

  gerade entführt hat, noch kann kifdat, „das Erlangte””, 

    

„acquisitions’”, hier etwas wie „‚der in seiner Gewalt hat’’ bedeuten 
-ja(!)-at (Schorr Nr. 64 Kommentar $. 98; Frau Harris, L.c.; K, S. 460 

links b)) der B, dagegen wäre nach Frau Harris, L.c., „‚substitute of B; 
  

  

was gut in den Zusammenhang paßt, denn der Gläubiger A, dessen 
Zugriff C die Mit-Schuldnerin B, durch Entführung entzogen hatte 

greift seinerseits C anstelle der B,, woraufhin C einen Bürgen D dafür 
  

stellt, daß er innerhalb eines Monats die Schuldnerin B, herbeibringen 
werde*2), 

Nun läßt sich Frau Harris’ Bedeutungsansatz „‚substitute” für 

  

   m bereits nach oben 1) nicht halten, wenn auch an den Stellen 2)   

10) „‚substitute”” als Begriffskomponente von 

  

um spürbar werden 
könnte. Wohl aber hat Frau Harris gezeigt, daß in dem von ihr behan- 
delten Texte 9) im Ausdrucke kißfät NN der von kittät abhängige Genitiv   

arkeit für/anstelle von 
NN” bedeutet. Als Apposition zu C, aufgefaßt nach von Soden, AnOr 
33 $ 134 gt), bedeutet er hier „‚C, anstelle von B, in Dienstbarkeit 

  den Schuldner angibt, der Ausdruck also „‚Dienstb 

Die äußerste Konzision der Urkunde enthält uns die zum Verständnis 
der Vorgänge nötigen Mitteilungen vor. Soviel ist aber deutlich, daß der 
Gläubiger A durch Festnahme ihres Entführers C die Schuldnerin B, in 
seine Gewalt zu bekommen strebt. Warum er sich nicht an ihren Ehe 

It, eı 
tive, die D zu seiner Bürgschaft für © bewegen — letzteres steht, soweit 
mann, seinen Schuldner B, h     fahren wir eben so wenig wie die Mo- 

ich weiß, auch in Bürgschaftsurkunden niemals. Schließlich bleibt uns 

  

  

#2) Im letzten Satze fassen Landsberger und AHw., $. 1178 rechts $ 2), wf-ta-ad-g 
Z. 23, als punktuales Präsens des 8, zwang ihn zu zahlen”, Subjekt nach Lands 
be Ich würde passives St vorziche wurde D zu zahlen gezwungen! 

gi. noch etwa YBT 8 Nr. 12. 121.,3 u,.udu.bi.a fimtum fa NN, „‚fünf Stück 

  

Kleinvich mit der Marke des NN  
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das Verhältnis des vom Bürgen D dem Gläubiger A bezahlten Betrages 
von 24 Sekel Silber, Z. 16 und 21, zur Schuld 
40 Sckel, Z. 1, also 3/5, unerklärlich, s. u. zu 16). Zur Bezahlung von 
Silber anstelle dı 

  

des Ehepaares B und B 

Dienstbarkeit vgl. unten (18) 8. 273    

5. Formen altbabylonischer Dienstbarkeit. 2 

B. Vom Gericht auferlegte Dienstbarkeit 
a) D. als Strafe für Vergehen 

12) Die Behörde „‚übergibt”” den Täter zu D., a-nal!) ki 
nu-$u, UCP 10/1 (1931) Nr. 107 Z. 14 

ger, SymDav., S. 75 Anm. 4 
(wessen?), wie er mir in einem Brief vom 12. VI. 1961 mitgeteilt hat. Die 

  a(!)-tim 

  

S. Lands! uf Grund einer Kollation     

undatierte Gerichtsurkunde aus Nörebtum lautet in Übersetzung: 

  

unu — weil sie den Taribum, der in das Haus des 
a-all-ki-tu-ma], Z. 

„‚I(u)Su-näsir und Be 
IKu)Su-[näsir] eingestiegen war (    gefaßt hatten, 

  

hat T., Sohn [des ], vor Stadt und Ältesten erklärt: „Ich bin 
der/ein Dieb”. Weil und das Gestohlene in seinem Besitze (ge 
funden und) beschlagnahmt worden war (4 fu-u[r-qi-um] i-na (gä]-t[i-s]a i 
‚a-ab-tu, Z. 11), haben Stadt und Älteste bei der Axt (i-na [pJa-as-tim, Z 
12) des Sin und der Waffe des Kar-kidissu 

), Z. 13) ihn zur Dienstbarkeit dem Il(u)$u—näsir übergeben 

  

gi$ tukul s[a] Si-Jar—ki-[di 

  

    
b) Aus nicht erkennbarem Grunde 

13) Jemand tritt zur D. an/stellt sich zur D. 
Nr. 149 Z. 13-15 = HG 3 Nr. 736 

Die Prozeßurkunde aus Dilbat, nach dem in Z. 19 genannten Bürger- 
meister Imgur-Sin, der nach Ungnad, BA 6/5 (1909), S. 98 links, und 
Walther, $. 50, auch in Z. 7 von VS 7 Nr. 7 = Schorr Nr. 307; HG 3 
Nr. 75 
durch äußerste Konzision für nicht Eingeweihte unverständlich. Die in 

kisyatim izeiema, VS 7 

  

  

  vom IX. Hammu-rabi 12 vorkommt, ungefäh      
tieren, ist 

  Ed., $. 177 (7), als zweite zur Wahl gestellte Auffassung erscheint mir 
jetzt als die richtige, wenn man sich Walthers Hinweis, $. 49 Anm. 7 zu 
Z. 12, auf CT 2, 1 Z. 50, zunutze macht. Dort muß dem Zusammen 
hange nach 3a 1 wınpa d-ub-ba-lu etwas von ganz geringem Werte sein*) 
Somit‘ 

      

Hi Wie Dilbat gesprochen hat, 12 ist es eine Fahrhabe ohne Wert 
Offenbar ist die erklärte Meinung des Gerichtshofes, die schließlich doch 
zum Vorschein gekommene Fahrhabe, Z. 9 f., sei wertlos, Anlaß für den 
Klagepriester Ninurta-mansum, sich zur Dienstbarkeit zu stellen. 

«n) Vgl. W. G. Lambert, RIA 3/3-4 (1977), $. 173, wo diese Stelle nachzutragen   

«) AY1, 8. 20 rechts b) 1° b, zitiert, aber unübersetzt gelassen  
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14) Jemand überläßt einem andern einen Sklaven zur D 
di-nu-i, TLB 1 Nr. 243 Rs. 6-10) 

Nach Kollation verhalten Kopie und Original LB 699 sich wie folgt 

  

  

zueinander 
TLB 1 Nr. 43 R LB 699 Vs. 1-10, dann kn:       

  

tel der T 
o Rs.1- 2 

3-6 
10° + ob. Rd. 11° f 

Ik. Rd. 113° f 
Ende „LE Ik. Rd. II 15° f. (Datum). 

LB 699 ist ein Gerichtsprotokoll des Typus Schorr Nr. 311-316 aus 
Dilbat vom [x.] XII. Apil-Sin 5. Es beginnt mit einer Liste von Perso 
nen, an ihrer Spitze der Statthalter von Dilbat und der Verwalter des 

   Ura$-Tempels, Z. 1 f. Ursprünglich war sie vermutlich zusammengefaßt      
in Worte wie „Dies waren die Richter, vor denen Von ihnen dürf 
te syntaktisch abhängen, was vom eigentlichen Texte noch erhalten ist 
5 1 des ‘Pa 
hat und %° einen Sklaven (namens) Ana-Lagamal-taklä 

Marüsum®%*), 9° Sohn des Gi dem Näb-ilim ä 
hat. 12° Für Vi Y steht Marüsum ein”. Offen 
sichtlich ist Marüsum in den 

  drei # gestohlene 3° Hämm   tes’ 5° Näb-ilim ergriffen 

  

         
ndikation des Skl 

Hammeldiebstahl verwickelt, Näh-ilim ver   

tritt vielleicht den ‘Palast’. Übergabe des Sklaven zur Dienstbarkeit 
erfolgt sicher auf Befehl des Gerichtshofes, auffällig die privatrechtlich 
übliche Eviktionshaftung des Gestraften für den Sklaven, Klausel Rs 

  

6. Formen altbabylonischer Dienstbarkeit. 3 
C. Dienstbarkeit aus uns unbekanntem Grunde 

15) AbB 8 Nr. 140 Z. 12-13. 
Mangels näherer Mitteilungen ist der mehrdeutige Satz aus einem 

ihre Mutter habe ich 
aus dem ‘Hause ihrer Dienstbarkeit” geholt”’, für uns unverständlich. 

  

  

Briefe. um-m 

  

3a i-na bi-it ki-Ja-t-fa uf-t-s-a-a   

Das Possessivsuffix von kiffätum kann sich einerseits (a) auf die Mutter 
oder (b) wie das von ummum auf die Tochter (vgl. Z. 4 f.) beziehen, ande 
rerseits (c) auf die dienstbare Person selbst wie in 16) oder (d) auf den 
Schuldner/Schuld 

  

n wie in 9)*%). Das läßt uns die Wahl zwischen 

%%) Das erste Zeichen auf der Tafel in einen Senkrechten, den „„Personenkeil”, ver 
bessert. Der PN und seine Bedeutung sind mir unbekannt 

Bezichung auf den Gläubiger wie in (10) hier als sachlich unwahrscheinlich 

 



  

(@) Dienstbarkeit der Mutter, entweder (c) in eigener Sache oder   

  

(4) anstelle ihrer Tochter, oder aber (b) D. der Tochter (, welcher ihre 
Mutter ins Haus des Gläubigers gefolgt wäre) 

16) Der Bürge muß zehn Sekel Silber „seiner D.” bezahlen, 10 gin 
iu 1.lä.e, TIM 5 Nr. 622. 10 £.,s. K, 1. b) 

Die Bürgschaftsurkunde ohne Jahr, nach dem Datum itu 
'ü.g[u]l.lä ud 20.kam, Z. 18 f., aus Tell Harmal/Saduppum*2*), lau- 

tet: „Bürgschaft für lli-häziri gegenüber (ki, Z. 4) Ii-.....c hat 
Eribam übernommen. Binnen vier Tagen wird er den Ili-bäziri dazu 

  

kü.babbar ki   

bringen, sich zu stellen. Hat er ihn nicht zur Gestellung bringen können 
so wird Eribam zehn Sekel Silber ‘seiner Dienstbarkeit" bezahlen 

  Ni-bäziri, anscheinend wegen Schulden seinem Gläubiger Ili — .....c 
oder wegen eines Vergehens dem von ihm geschädigten Ii-.....e zur   

Dienstbarkeit verfallen, verschafft sich durch 

  

ie Bürgschaft des Eribam 
zu uns unbekanntem Zwecke vier Tage Aufschub. Kann der Bürge die 
von ihm garantierte Gestellung des Ili-häziri nicht bewirken, so muß er 
dem Ih-.....e zehn Sekel Silber zahlen. Das Possessivsuffix von kiffätifu 
Z. 10, dürfte sich auf den Schuldner/Schuldigen bezichen, nicht auf den 
seit Z. 4 nicht mehr erwähnten Gläubiger/Geschädigten. Ob der zuge 
sagte Betrag von zehn Sckeln den eventuellen Schulden entspricht und 
seine Zahlung an die Stelle der D. tritt, kann ich um so weniger sagen, 

als San Nicold, RIA 2 (1938), S. 78 rechts, von einem „Lös 
des Bürgen spricht, der „durch Zahlung einer Geldsumme die Schuld 

  

knechtschaft von sich abwenden kann””. Die Folgen einer solchen Auffas- 
sung für unser Verständnis des Falles übersche ich nicht. Vgl. noch oben 

11). 
Silber “für” die D. des A einem B bezahlt, a-na K[i]-ö-sa{!) -at(!) A a 

na B kü 1.lä.e, CT 45 Nr. 14 Z. 7(!) £.; K, S. 460 links 2. b) 
Die infolge schadhafter Tafeloberfläche offenbar schwer lesbare 

Kauf(?Jurkunde vom 7. [x] Sin-muballit 17, die ich nicht kollationiert 
habe, beginnt mit der als 31. Zeile kopierten, dann folgen als 2. bis 31 

    

  

  

  

Zeile Z. 1-30 der Kopie, zum Schluß als 32. Zeile die auf dem 

  

Rande. Z. 1-8 lauten in Übersetzung, soweit ich sie entziffern konnte 
(Einen) namens Amurrum-mälik*”) hat von seinem Vater Sin-daiän 

r Kezertum ......li um 5 1/2 Sekel Silber gekauft. ‘Für 
die Dienstbarkeit des Hu 
Die dann folgende, mit ud(!) kür.$? su.cAr(!).rur.ıar.bi, Z. 9, begin- 
nende Klausel 

und seiner Mut 

  

m wird er das Silber dem Säsum bezahlen   

    verstehe ich nicht; in einem Personenkaufkontrakt scheint 
  

Nach 
Statt ıcı dür 

hnlich a 
s mitten in einer Zeugenlis 

RIA 1977), 5. 301 links be 
onenkeil”' im Original stehen. Lies so auch Z. 1    

  Un NZ. 29, anscheinend igi IG ki inim(!).ma.ne.ne.ta, abe 
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Die keinem mir bekannten Formulare entsprechende knappe Fassung 
des Vertrages läßt uns über das protokollierte Geschäft im Zweifel. Ein 

n Sohn um 4 1/2 Sckel Silber einem Manne mir   Elternpaar verkauft sein 
ins, Z. 4. Der Käufer s | — ein meines Wissens 

völlig neuer Zug des Kontraktes — den Kaufschilling nicht d 
unverständlichen Na:     

  n Verkäu- 
fern, sondern einem nicht irgendwie näher bezeichneten Manne entrich 

'hubtum, Z. 7. Das scheint den Zweck der Zahlung 
ähnlich wie in dem Ausdrucke ana }ı m 

  

ten, und zwar a    
anzugeben, wobei a 

  

zwecks Tilgung von Schulden bezahlen”’#2), „zwecks Beendi 
bedeuten könnte. Der M; 
hängt, dürfte der in Die 

dessen Name im Genitiv von ana kisfät ab- 
  

  nstbarkeit Geratene, der Empfänger der Zahl 

  

der Gläubiger oder Geschädigte sein. Warum das Ehepaar den Dienst- 
baren unter Preisgabe eines eigenen Sohnes freikaufen will, wie mir 
scheint, wird uns nicht mitgeteilt. Vielleicht entsprach der Kaufschilling 
dem Betrage der Schulden 

Unter D. aus uns unbekanntem Grunde ordne ich den folgenden Beleg 
für Wiedergutmachung verursachten Schadens deshalb ein, weil ich 
nicht erkennen kann, ob es sich um private gütliche Einigung oder ge- 

del 
18) Der Schuldige verspricht dem Geschäc 

nen) Bootes fünf Sckel Silber, YBT 8 Nr. 53 Z. 3-7; K, $. 480 links 2. a), 
Die gesiegelte Urkunde vom 4. XI. Rim-Sin 25 aus Larsa®°) lautet in 

richtliche Entscheidung h   

  

Übersetzung 

  

/Das Boot des Silli-IStar hatte er sinken lassen und 
Bootes hat Gimellum dem $. fünf Sekel Silber versprochen®*). Im 

  

Monat III wird er das Silber bezahlen 
Auch hier wie in 17) nehme ich an, daß ana kiffäti etwa „‚zwecks Be- 

  

Her D.”” bedeutet. Ohne Parallele ist die Beziehung des von ana 
kiati abhängigen Genitivs auf das Objekt, dessen Verlust die D. des 

  

Fahrlässigen, der ihn verschuldet hat, nach sich zieht. Dazu ist freilich zu 
bemerken, daß wir keinen ähnlichen Fall beurkundet finden. 

Im einzelnen ist die Übereinkunft unklar. Wie ist z. B. die mindestens 
viermonatige Frist zwischen ihr und dem Zahlungstermin zu verstehen? 
Ob man das Rechtsgeschäft überhaupt als Entschädigung für ein ver 

  

     lorenes Boot richtig charakterisiert h: in ich ohne Parall 

Z. B. Schorr Nr. 287 Z. 2 
=) In Ed, 8. 178 (8), mißverstanden. Die angebliche Bezichung zu einem Brief 

beruht auf Namenverwechselung, die ich Driver-Miles nicht hätte nachschreiben dürfen 
1) Oder: „angeboten””, Diese in AHw., $. 701 f., nicht gebuchte Bedeutungsnuance 

von nadänum, sozusagen die verbale Vorstufe der Tat des Übergebens usw., z. B. in BE 
82 Nr. 102.9, in.sum, entscheidend für das Verständnis dieser Ge 

    

  

ichtsurkunde    



  

(in der oben, $. 267 f., $ 4-6, für kira   
im getroffenen Anordnung) 

A. Dienstbar machen 
b) 1) käfifum, „der Dienstherr””, einer dem Schuldner nahestehenden 
Person, CH $ 117 Rs. III 63. 

2) und 

    

Für einen möglichen weiteren Beleg s. o. Anm. #16 
#) Altassyrisch, „damit ich nicht dienstbar gemacht werde”, Id a-kä-3a 

ds, BIN 4 Nr. 228 Z. 15; K, S. 286 rechts 2 
B. Von Gerichts wegen dienstbar machen 
a) 5) Das Gericht   ht den auf frischer Tat ertappten Dieb, einen 
Sklaven, dem Bestohlenen dienstbar, di.kud(!) nz 
UCP 10/1 Nr. 91 2.9 1.; K, S. 286 rechts 1. a) 

6) auf 

  

bezogen: „daß man ihn dienstbar gemacht habe’ 
u, wie 5) Z. 15 f 

Prozeßurkunde in der 1. Person (a-fa-am-fu, Z. 4) aus Nerebtum mit 

    

  

Datumsrest in den zwei letzten Zeilen, nach   
andsberger, SymDav., S 

  

75 Anm. 4, aus der Regierungszeit des Königs Dadüfa von E$nuna. 6 
gegen CAD m 
fälüma, Z. 14, sondern auf folgendes xa-fu ukin, Z. 18, zu beziehen. 

Landsberger syntaktisch nicht auf vorhergehendes   

  

7) In einem unveröffentlichen spät-altbabylonischen Briefe [wird 
*AbB 10 Nr. 81] kommt a-na ka-si-si-fu vor, offenbar „seinem Dienst- 

  

herrn””. Nach dem großenteils verlorenen Kontext bezieht das Possessiv- 
sufix sich auf einen anscheinend fälschlich 

n, Rs. 7 
Mordes/Totschlags oder 

      der Gewalttätigkeit beschuldigten Ma   

D. Nehmen von Geiseln 
Ausdruck und Institut nur einmal in Mari zur Zeit des Königs Zimri 

Lim bezeugt 
macht 

2.36 
8) Geisel für Dienstpflichtige wird im ‘Palaste” dienstbar 
üssu [sJna ck itma, TCM 1 mit Birot, ARM 14 Nr. 47 
Finet, Akkadica 8 (1978), S. 12-18, hat auf das Institut der nip 

ri aufmerksam gemacht, das sich von dem im eigentlichen Babylo 

    
     

   
  M 

  

üblichen stark zu unterscheiden scheint. Vor allem nach Z. 30-32   

dürfte es sich um Geiseln oder Bürgschaftsgefangene handeln. Das 
nipütum regierende Verbum zur Bezeichnung des Nehmens von Geiseln 
ist einmal, wie im eigentlichen Babylonien, nepim, daneben Jadädum 
Finet, S. 12 zweiter Absatz, wo übrigens Esel als „„Geiseln"” dienen, ein 

  mal fürubum, S. 13 letzter Absatz, einmal hier kafafum. Wegen der baby   

  lonischen Belege und des Zusammenhangs folge ich Birot im Ansatze 
einer N-Form; Finets Argument für eine D-Form, S. 1 
weil in beiden Fällen Doppelkonsonanz orthographisch vernachlässigt 

    

  

), ist hinfällig,    



  

Kommentar Ed. A-$, $ 20, kafäfum; kiffätum und nipütum 

  kassif recht ist, likkafif billig ist. Mein [i]-na 
    im statt Birots [a]-na ekallim beruht nicht auf Parallelen, sondern auf 
bloßer Vermutung. 

  und nipiütum 

  

Ich bin au 

  

Stande kisfätum juridisch, rechtshistorisch 
oder rechtsvergleichend zu interpretieren. Einen Ansatz dazu könnte der 

abylonischen Versuch bilden, ihn rein lexikalisch von anderen alt     
Begriffen anscheinend ähnlichen Inhalts abzugrenzen. 

1) Einen solchen Versuch hat inet, Akkadica 8 (1978), S. 12-18, in 
seinem Artikel „Le „‚gage” et la „‚sujetion”” (nipütum et kiffatum) dans les 

textes de Mari et le code de Hammurabi”” unternommen. Wie schon 
oben zu II. D. 8) bemerkt, ist die Kombination von   afäfum mit 

  

um?) auf einen einzigen Beleg aus Mari beschränkt, wo das Institut 
der nipütum offenbar, wie schon gesagt, einen von dem uns aus Babylo 
nien bekannten abweichenden Charakter aufweist 

  In Babylonien können kiffätum und nipütum das gemein haben, daß   

eine Person aus dem Haushalte eines Mannes, welcher seinen Verpflich 
tungen nicht nachkommt, weggeführt wird und anderswo Dienst zu 
leisten hat, was ihr eventuell das Leben kosten kann (CH $ 116). Ohne 
die noch ausstehende Untersuchung der Institution der nip 
nehmen, wozu im Rahmen des Edikts kein Anlaß beste 
Unterschiede von der Institution der kißfätum kurz fe 
skizzieren. 

  

   kann ich ihre 
gendermaßen 

  

a) Anlaß und Zweck des nepüm genannten Verfahrens sind andere als 
  die des kafäfum genannten. nepüm scheint ein Mittel zu privater Eintrei- 

bung von Schulden und zu amtlicher Erzwingung vo:   Dienstleistungen 
  das gern in Abwesenheit des Schuldners®®) und gelegentlich 

widerrechtlich‘) a   gewendet wird, bevor also die effektive Zahlungs- 

  

unfähigkeit des Schuldners bzw. definitive Dienstweigerung des Dienst 
pflichtigen unumstößlich feststeht. kafafum kann seitens des Gläubigers 
erfolgen, wenn fällige private Schulden wegen Zahlungsunfähigkeit des 
Schuldners nicht einzutreiben sind, I 1)-#), und seitens des Gerichts als 

  

Strafe für einen ertappten Dieb, I 12); II 5) f 
b) Wenn auch nopiim ebenso wie kaf 

  

tets von außen her gegen de 
Schuldner, Dienstpflichtigen oder straffällig Gewordenen erfolgt, scheint 
nur beim Institut der kiffätum die Wahl des zur Dienstbarkeit gezwunge 

2) Nominalform *pirst-, von Soden, AnOr. 33 $ 55 j 14 b), und AnOr. #7 s. 9°* 
dazu 

3) Vgl. nur etwa mein JEOL 16 (1964), $. 26-29 m) 
=) Vgl. CH $ 114; 24  



  

nen Objekts wenigstens dem Schuldner usw. selbst überlassen zu wer 
den in Dienstbarkeit „‚gibt””, I 1)-4). Ob der Schuldner   den, der jema 

    überdies auch noch die Wahl hat zwischen den zwei im CH bzw. drei in 
den Edikten des $-i und des A-s vorgeschenen Formen der Befriedigung 
des nicht bezahlten Gläubigers, von denen Dienstbarkeit nur eine ist 
läßt sich den Par   aphen nicht entnehmen; ich kenne keine sonstigen 

    

©) Entsprechend a) scheint das nepüm genannte Verfahren niemals den 
Schuldner oder Dienstpflichtigen persönlich als Objekt zu treffen. Als 
nipi 
tiere dienen, 

  

im können außer Mitgliedern seines Haushalts auch große Haus- 
AHw., S. 779 links n 

ner sich selbst in Dienstbarkeit, kiffätum, begeben und wird der ertappte 
    m. Dagegen kann der Schuld-   

  

Dieb vom Gerichte dem Bestohlenen zur D. überantwortet 

  

2) Die Edikte des S-i $ 4° und des A-$ $ 20 f. fordern eine Bedeutungs- 
  abgrenzung von kiffätum gegen das ihm folgende mazzazı Eine ge   

wisse Verwandtschaft zwischen D. und Personenpfand zeigt sich sprach 
lich im etymologischen Zusammenhange zwischen dem gelegentlich mit 

  

kifätum verbundenen Verbum izuzzum®°) und seinem Deverbale m 

  

zänum. Für den Unterschied zwischen D. und Personenpfand können wir 
auf die monographische Behandlung des Pfandes zurückgreifen, die 
Kienast, Kisurra 1 (1978), S. 66-103, neuerdings vorgelegt hat. Bereits 
n ihrer Einleitung erhalten wir die gewünschte Auskunft: „Nach $ 117 

  

des KH wird die Übertragung ana kiätim begründet durch die 
Zahlungsunfähigkeit des Schuldners am Fälligkeitstermin; das Pfand 
recht hingegen entsteht regelmäßig gleichzeitig mit der Schuldverpflich. 
tung”, S. 67. Das ist klar und deutlich, nur leider ohne Berücksichtigung 
der kurz vorher in Anm. 281 angeführten Paragraphen der Ed. $-i und 
Ars, $4° bzw. 20 
Nach ihnen stehen nämlich gerade Ve 

sagt, um deren Erklärung wir uns hier bemühen. 
auf bzw. Selbstverkauf, D. 

dung bzw. Selbstverpfändung (m. 

    

  
(kiffätum) oder Verpfän   zazänum) am 
Fälligkeitstermin dem zahlungsunfähigen Schuldner bevor‘). Einen. 
eigene 
liche Begrenzung der D. nach dem Ermessen des Gläubigers, jedoch nur 

  n Vorschlag kann ich nicht machen. Ein vager Hinweis auf zeit- 

bei Sklaven, könnte in CH $ 118 vorliegen*”). Ohne weitere Indizien für 

©») Im Ausdruck ana kitfätin izziema, 1(13), und in 1(16), wo Juzuzzum des Verpflichte 

  

Tenbar zu seiner kiätun führen sollte 
) Mit dieser Einschränkung soll der Wert von Kienasts g 

nicht in Zweifel gezogen werden. 
®?) Vgl. Lessoe, JCS 4 (1950), S. 186 rechts f. Excursus, 

  

indlicher Untersuchung   

   



$ 20, kitfätum; nipütun um; von $   0 Begünstigte 7 

  

sie wage ich jedoch nicht, hierin den — oder: einen? — Unterschied 
nach Kienast, 8. 79. 8. $ 110, mit 

der Beendigung des Schuldverhältnisses „‚durch Leistung des Schuld- 

  

zwischen D. und Personenp!   

ners” an ihn zurückfällt, zu schen 
  

  

Die soeben genannten Paragraphen der beidı Edikte nebst CH $ 
117 stellen der D. auch den Verkauf eines Familienmitglieds bzw. Selbst 

  

inologisch scheinen D. und 
a kiffät NN 

in.$i.$4m richtig gedeutet habe. Wodurch sie sich praktisch unterschei 

verkauf des Schuldners gegenüber 
(Ver)kauf durch I 9) miteinander verbunden, falls ich dort a 

  

den, etwa in dem in $ 117 vorgeschriebenen Falle, von dessen Eintreten 
uns meines Wissens keine Quelle unterrichtet, weiß ich nicht zu sagen 

Im Grunde genommen handelt es sich bei einer Erörterung der Unter 
schiede zwischen den drei Formen des Überlassens einer Person aus dem   

Haushalte des zahlungsunfähigen Schuldners an den Gläubiger um die 

  

Frage, was der Gläubiger oder, falls er darüber zu entscheiden hatte, der 
Schuldner sich von einer jeden von ihnen versprechen durfte. Da uns die 
Texte, soweit ich sche, darüber keine Auskunft geben, könnte die Ant 
wort nur rein spekulativ sein und unterbleibt hier darum besse 

10. Die von $ 20 Begünstigte 
Von $ 20 begünstigt werden sieben Personengruppen, die als Mit 

  

glieder des Stammes Numbia und aus Emutbalum, Idamaraz, Uruk, 
Isin, Kisura, Malgüı 
pen, von Edzard, ZZ, S. 104-108 
stämmen Babyloniens”” gezählt, treten bereits etwa zweihundert Jahre 

  stammend bezeichnet sind. Die drei ersten Grup- 

    

zu den „kanaanäischen Beduinen 

vor unserm Edikte gemeinsam auf, vgl. zuletzt Stol, Studies, S. 68 f. c 
u. ö. Zu ihrer Lokalisierung jetzt Brigitte Groneberg, RGTC 3, $. 180 f 
Numha, Numhüm; $. 123-125 

£S. 124 fehlt); S. 105 £. Idan 
len aus $ 20 f. fehlen). Dagegen bilden die vier weiteren Gruppen keine 

    
   

mutbalum, Emutbalum (, wo unsere Stelle 

    

raz, Edamaraz, Adamaraz (, wo beide Stel   
  

erkennbare geographische oder sonstige Einheit und stehen zu de   

  

drei auch nicht in irgendwelcher 
Anoı 
156 £., ferner Kutscher-Wilcke, ZA 68/1 (1978), S. 101 Anm. 28. 

Die Frage, ob die Heimatgebiete bzw. -städte der sieben Gruppen zur 
Zeit des Ediktes zum Königs 
III. Teil 19. Kap., bes. 1. Abschn. $ 4, erörtert werden. Wo immer die 

sieben Gruppen im Staate des Ammi-saduga auch ansässig gewesen sein 

  

Auge springenden Bezichung. Ih 

    

Inung ist vage von Süden nach Norden; zu Malgüim s. RGTC 3, 8. 

  

  

eiche Babylon gehört haben, wird 

  

mögen, scheint es ihnen wirtschaftlich schlecht gegangen zu sein. 
Warum aber nur sie in dem in $ 20 behandelten extremen Falle für e 
Mal den Klauen ihrer Gläubiger entrissen werden sollten, entzieht sich    
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nis. Die von Klengel, AOF 5 (1977), 8. 68 unten, dazu ge 
sammelten Äußerungen gehen bei unserer allgemeinen Unkenntnis der 
unserer Ke 

  

Lage ins Leere 
Über die Geltung der $$ 117-119 des CH läßt sich unserem Paragra 

phen weder positiv noch negativ etwas entnehmen. Ob sich Ed. X $H 
h auf die 

  

und vielleicht der ihm vorhergehende verlorene Par 

  

gleichen Bevölkerungsgruppen bezogen haben wie unsere $$ 20 f., ist 
den Textresten nicht mehr anzuschen 

Zweiter Auschnirt: $ 21 Ep. A-s 

1. Zur Umschrift 

  

Obgleich keine einzige der dreizehn Zeilen des $ 2 

  

nur noch Zeichenreste übrig ge sic und von zwei     
fast vollständig ergänzen mittels $ 20, zu dem er ein Gegenstück bildet 
und der parallelen Paragraphen Ed. S-i $ 4 und Ed. X $H 

B V 36. Anfang analog dem oben zu $ 20 B V 25 Bemerkten, Ende 
  

nach den Resten € 
B V 37. Vgl. $20 B V 25; Z. 38-39 vgl. zu $ 20 B V 26-2 
B VI f. Ich kann die Zeile nicht ergänzen, s. u. zum Inhalt 
B VI3. Ergänzt nach $ 20 B V 30; Ende nach dem Rest analog VI 5 

und 7 und nach Ed. S-i $ 4 Rs. I 
B VI4 f. Ergänzt nach Ed. S-i Rs. 2° f 
B VIG f. Ergänzt analog Ed. S-i Rs. 4 f., für das Ende vgl. auch Ed 

XS$GRs. II?“ 
B VIBf. Ergänzt nach Ed. S-i Rs. 6° f., vgl. auch Ed. X $G Rs. II3 

  

  

    

2. Zum Inhalt 

, was sich aus dem    $ 21 bildet den ergänzenden Gegenfall zu $ 2 
Parallelismus $ 20 V 25-28; 29-[32] mit $ 21 V 37-VI 1; 3-7 und dem 
Gegensatze $20 V 34-: 
$ 20 handelt er von Sklaven, die von der Bestimmun; 

Kategorien Sklaven in 

  

‚genüber $ 21 VI8-9 ergibt. Im Gegensatze zu 

      

men werden. Im Prinzip kommen dafür hier zwei 
Frage, a) die Sklaven des zahlungsunfähigen Schuldners aus $ 20, wie ich 

usw., angenommen hatte; b) Sklaven   ohne jede Erörterung in Ed., 8. 
aus den in $ 20 genannten Gebieten und Städten, wie U] (1960), $ 

bersetzt wird. Ohne 
n, welche Sklaven des in $ 117 

rechts ildu letztes Zitat, ebenfalls ohne Begründung 

    

mich auf CH $ 118 f. berufen zu w 
behandelten zahlungsunfähigen Schuldners betreffen, sie jedoch nicht in 
identischer Terminologie (und der Sache nach nur in $ 118) von der 

  Bestimmung des $ 117 ausnehmen, muß ich Möglichkeit b) ablehnen         
 



$21, Zur Umschrift und Inhalt; dumu mit Ortsnam. 279 

und mich wiederum für Möglichkeit a) als einzige wirkliche entscheiden, 
wenn auch das CAD mit Recht meine F 

  

nzung des Zeichens [a] am 
Ende von B’V 36 stillschweigend ablehnt. Ich hatte sie wider bessere Ein 
sicht und gegen die Raumverhältnisse vornehmen zu müssen geglaubt, s 
Ed., $. 40 Anm. zu V 36; $. 174 Anm. 4, ein unentschuldbarer methodi- 
scher Mißgr     Man kommt jedoch syntaktisch ohne 3a aus, für mein 

nn man die sieben Ausdrücke dumu 
mit folgendem Ortsnamen, V 37-VI 1, als Genitiv von wi-li-[iJd €, VI36, 
abhängig macht, das seinerseits Apposition zu geme Ir ist, wie ich zwar, 

Ed., S. #1, wohl abe 
‚genommen hatte 

Gefühl freilich recht schlecht, w 

    

leider inkonsequent, nicht in meiner Übersetzu: 
im Kommentar dazu, 8. 172 1.; 174 e., bereits a     

3. dumu mit Ortsname 

  
Mein Hauptar 

wenn auch unbewiesene Überzeugung, dumu mit folgendem Orts- 
ment für a) ist die in der Assyriologie weitverbreitete 

  

namen bedeute etwa „freier Bürger aus Einen schlüssigen Beweis 
für ihre Richtigkeit vermag ich nicht zu liefern, denn an sich haben 

  1 und ihre weiblichen Gegenstücke diese Bedeutung nicht   

welche der Genitivverbin 

  

ıg mit Ortsnamen irgendwie zugewachsen 

  

sein müßte, was möglich ist. Andererseits liefert der Umstand, daß mei 

  

nes Wissens kein Sklave je eindeutig als „‚‘Sohn’ der Stadt be 
  zeichnet wird, s. dazu unten, $. 281 f. e), ein arg   

ein von Natur schwaches, sozusagen anfälliges Argument 
1) Ein starkes Indiz für die Inkompatibilität von Sklave und dumu 

mit Ortsname läßt sich aber der in Ed., $. 172 unten (4 a), angeführten, 
jedoch von U/J, $. 71, verschmähten Stelle VS 13 Nr. 32°) Z. 8-10 e 

ris, Sippar, $. 338 Anm 
mir brieflich am 21 

  

  

nehmen, deren inzwischen auch von Frau H   

48, übernommene ri 
XII. 19 
kima NN la dumu sipparf 9 [wJ-I[i]-i[d) bi-tim-ma Su-u 10 iq-bu-ma 

  ge Lesung Landsbe   
  
  nitgeteilt hatte   

„(die Ältesten erklärten, NN sei kein ‘Sohn’ von Sippar, sondern 
ein Hausgeborener 

2) Bestätigt wird sie durch einen Brief aus der Zeit des 
Samsu-iluna®®), AbB 1 Nr. 129*%), in welchem ein Obmann der 
Samaß-Stiftsdamen*"') bei einem Verwaltungsbeamten Einzie 

  

Aus Sippar vom 2. II. Hammu-rabi x. Warum Renger, ZA 59 (1969), 8. 108 sub 
Elali, und Frau Harris, Sippar, $. 185 Anm. 181, die Formel mu kur 
mu.na.dfm mit der für das Jahr Hammu-rabi 5 identifizieren, weiß ich nich 

Nach Siegell Hülle 

  

Auch Oppenheim, Letters (1967), 5 für mich ein Muste 
beispiel dafür, wie man altbabylonische Brie 

+) Oft bezeugt, vgl. Frau Harris, Sippas 
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hung eines Liwira-ana-ilim, „‚Sama$-Stiftsdamen-Sklave”’*2), Z. 6 f.,   

  n Soldatendienste protestiert: 9 i-u dumu uru SA-gudkit#) (10) zu. 
m, „Er ist kein ‘Soh ul dumu a-w von Kullizum, kein freier 

Mann’; !a-na NN ü 
nicht dem NN geboren, seine Mutte war eine Samas-Sti 

  

    

  

  

  

Sklavin”. Hier ergänzt die zweite Mitteilung die erste: er ist kein ‘Sohn‘ 
der Stadt 2.9 £., weil er kein Sohn des NN (sicher ein freier Mas 
vielleicht ein ‘Sohn’ der Stadt Kullizum), Z. 16, ist** 
freier Mann, Z. 11, sondern Sohn einer Sklavin, Z. 17; vgl. dazu unten 
S. 281 f. e). 3) Positives Pendant zu 1) und 2) ist AbB 6 Nr. 80 Z. 1-6, 
entweder als Gerichtsurkunde der Klasse „‚Prozeßeinzelheiten‘ 

  , und er ist kein 

  

    oder als 
Amtsschreiben an einen Gerichtshof aufzufassen, undatiert. Hier be 

  

rkt der offizielle Nachweis seitens „ihrer Stadt”’, eine in Sklaverei 
'borene, dumu munus a-u 2 

'ochter’ von 1.”, Z. 1, auf 
Grund dessen ein Prozeß gegen ihren Besitzer, der ihre Freil 

atene Dame sei eine Frei     
  ihren Status als dumu munus idamara 

  

  

  

weigert, geführt (und von ihr gewonnen) werden kan 
Die drei Bel 

  

liefern, wie ich wiederhole, nicht den Beweis, daß   

indem Ortsnamen nicht ganz all       bedeuten könne, widerraten aber stark, solche Verbindungen in 

  

so aufzufassen und als Appositionen auf geme ir zu beziehen. Wie 
man die Herkunft (geographisch verstanden) eines Sklaven wirklich 
angab, kommt sofort zur Sprache 

Die Wortbedeutung des nur in altbabylonischer Zeit seit Sumu-la-E 
‚on Babylon bezeugten Ausdrucks (w)ilid bitim versteht sich von selbst 

    seine eventuellen Implikationen sind umstritten. U/J (1960), S 

  

enthält sich des Urteils 
A) Die von N. I. Reich (Philadelphia) auf dem 19. Orientalisten 

kongreß in Rom entwickelte, in Atti (1938), S. 440, nur kürzestens ange 
deutete Theorie von einem altorientalischen juridischen Terminus „„(sla 

    

       

     

2) Warum die Stftsdame nicht beim Namen genannt wird, bleibt dem unbefu pät Ies Briefes verborgen. Sollte viermaliges lukur “utu eıwa kollektiv 
Val. RGTC 3, 5, 2u Der paläographische Befund ist nicht e 

SA.cuo Ias ich hie Nin Z. 20 ganz anders) und in AbB 1 Nr. 122 2.6 (wo, Z. 21); auch BDHP Nr. 28 Z. 3 nach Kopie aup (nicht kollationier). Fünfm Frankena in AbB 2 Nr. 54; CT ähnlich ca, vgl. Z. 14; 33 (Urkunden vom III. Samsw-iluna 25, prospogra ch Zeugen Z. 37 mit unserem Briefe zu verbin Ien. Nicht kollationiert 

  

  

   



Kommentar Ed. A-4, $21, du 

  

u mit Ortsname; w 

  

ve) born in the house”, der im Gegensatze zu „‚gekaufter Sklave 

  

er nicht zu verstehen*'°). Deshalb stehe**®), ist ohne nähere Erläuteru   
weiß ich auch nicht, ob die beiden folgenden Bemerkungen diese Theorie 
betreffen. 
1) Ein w 

2) Was die Ur 
sozialen Hintergrund eines altmesopotamischen Sklaven betrif 
scheidet Gelb, 18. Ren 
1970 (19; 
(b) „‚houseborn slavery”, 3.3 

ist verkäuflich,    
    ie der Versklavung eines Individuums bzw. den 

  

  

'ontre assyriologique internationale München 
    S. 84 f., (a) „‚piracy slavery”, $. 84 3.2, als wichtigste 

  

impoverished classes’”, S. 84 1. 3.4 
Ob (d) „prisoners of war”, S. 853.5, in altbabylonischer Zeit eine Rolle 
spielen, ist mi   icht deutlich. 

b) Die Vermutung von I. Mendelsohn, Slavery (1949), S. 57 f., es 
handle sich bei wilid bitim um irgendwie bevorzugte Sklaven, ist den 

  

Quellen nicht zu entnehmen. 
c) Frau Harris, Sippar (1975), S. 338, sc 

Reich folgen zu wollen, mit „‚the house born slave whose loyalty could be 
int mit ihrem ersten Zitat 

  

iepended upon” vielleicht Mendelsohn. Für ihre Annahme, Arrogation 
(nach Freilassung) von Sklaven seitens Stiftsdamen und alter Ehepaare 
betreffe diese Kategorie, zitiert sie keine Quellen 
) Finkelstein, JCS 15 (1961), 8. 99 rechts, knüpft seinerseits auf ande 

  

  re Weise auch an Reich an und fragt, ob wilid bitim der „‚einheimische””   

gegenüber dem aus dem Auslande importierten Sklaven sei 
©) Wilcke, WdO 8 (1975-1976), S   

f. ©), schließt sich unausgespro- 
chen praktisch Finkelstein an und will sogar die Herkunftsbezeichnung 

Ki u kä-dingir.raki von ‘Hausgeborenen” aus Babylonien”” verste- 

  

hen, Anm. 26, was aber erst noch zu beweisen wäre. Vorkommen dieser 
(ergänzten) Herkunftsbezeichnung auf der Urkunde YBT 13 Nr. 409 aus 
Dilbat, ohne Datum** 

dil-batk in Kaufurkunde TCL 1 Nr. 133 Z. 3 aus 
Dilbat vom 7. X. Samsu 
es jüngere Texte betrifft, von Wilcke vollst 

  

), besagt nichts für Wilckes Vermutung ange- 
sichts wi-l-id €     

  

una 11%). Jedenfalls aber zeigen die, soweit 
ändig gesammelten He   

  kunftsbezeichnungen von ‘Hausgeborenen’*°) und vor allem sonstigen 
    

    

Sklaven ‘°) so überzeugend, wie die seltenen Belege für wilid bitim es nu 
 #%) Einen Beleg dafür bietet unsere älteste für wilid bitim bekannte Stelle CT 8, 28 b Z. 
3-10 aus einer Prozeßurkunde der Zeit des Sumu-Ja-El 
+“) Ob Reich sie anderswo gegeben hat, ist mir unbekannt 
«“2) Zeuge Z. 23 nach S. 49 
Ammi-saduga 16 

'“4) Passage Z. 3 1. gegen U), $. 71 links unten £., mit Ed., $. 173 Anm. 2, zu überse 
zen „„— als Hausge ‚on Dilbat war sie käuflich erworben 

*#) Dazu aus der Zeit des Samsu-iuna noch YBT 12 Nr. 433 Z. 6 
+) Wilcke, $. 271 2., betrifft Sklaven aus dem „‚Auslande”, denn YBT 13 Nr. 199 

(&), Datum verloren, und 408 (b) vom 23(2). XI. Ammi-saduga 3 stammen aus Dilbat, G 

  Is in Urkunden aus den Jahren Ammi-ditana 34 bis 
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vermögen, daß wilid bitin und Angabe der Herkunft aus dem “Auslande 
inkompatibel sind. Diese Angaben weisen übrigens niemals die Form 

  

dumu (munus) mit folgendem Ortsnamen auf, was ein weiteres Indiz 
für meine Ansicht a), $. 2782 $ 2, liefert. Wenn zweimal ‘Hausgeborene” 
als „Tochter des/der x-ta-tu-ra, YBT 12 Nr. 302 Z. 3, bzw. als „Sohn der 
Sklavin Abi-libur””, Nr. 322 Z. 3, bezeichnet werden — Nr. 156 Z. 3°) 
und Nr. 275 Z. 2 kann ich nicht lesen —, so ist das als Bekräftigung und   

Nachweis ihres "Hausgeborenen’-Status zu betrachten. Die zweite Stelle 
ist ein konkretes Beispiel für die entsprechende Angabe $. 279 f. 2) Z. 17 

) Mein Vorschlag Ed., S. 173 zweiter Absatz f., der „‚Sklave von Ge 
burt”” stehe im Gegensatze zum ursprünglich Freien, der „durch Kriegs 

\dung und dergleichen 

   

  gefangenschaft, Verkauf, Selbstverkauf, Verpfä 
  

aus (einem) Freien zu (einem) Sklaven geworden’” ist, sei sozusagen der 

  

konstitutionelle”” gegenüber dem „akzidentellen’” Sklaven, berührt 
sich vielleicht mit dem von Reich (a) und schließt Finkelsteins Defini- 
tionsversuch (b) in sich ein. Aber während dieser nur die Herkunft der 

tim auch als eine ihrer 

  

Sklaven berücksichtigt, versuche ich, wilid 
Rechtslage nach von anderen Sklaven verschiedene Kategorie zu bestim- 
men. Dabei denke ich anders als (b) und (c) nicht an die Beziehungen des 
Sklaven zu seiner Herrschaft, die im Rahmen der zeit- und ortsüblichen 
Grundhaltung der Betreffenden praktisch vermutlich von ihrer persön- 

  

lichen Art und von Haushaltsumständen abhing, sondern an die Mög- 
lichkeiten der Freilassung des Sklaven, die bei vielen Sklaven im Mittel 

  

punkte ihres Denkens und Trachtens gestanden haben dürften*“?). Das 
  

Besondere der Rechtslage des “Hausgeborenen’ sche ich darin, daß er 
essentiell und permanent Sklave war und blieb, wenn ihn sein Herr nicht 
förmlich freiließ, während der zum Sklaven gewordene Freie prinzipiell 

28 (c), Datum verloren, aus Kit. Da nde Hinweise: (a) gehört nach Stol, JCS 25 
(1973), $. 230, zu YBT 13 Nr. 40 (d). Zeuge (a) Z. 21° = (d) Z. 7,(YBT 13, 8. B5links, 

he Person); Zeuge (a) Z. 2%° = (d)Z. 6 (YBT 13,8. 45links, 
4.); Zeuge (0) 2. 24° = (d) Z. 9° (YBT 13, 8. 55 rechts 

füge hinzu „,199: 28"; Z. 49 rechts Ba-... und Ba-a-ü di 
hive €", 8. 225, verknüpf 

ereits nach 

  

Tbni-Erab 1. und 
Abdi-Er 
Tbni-Sin 3 
selbe Person 

       

rosopographisch mit Stols ‚Au 
durch die Zeugen n-i—€—ib-h.anu (d) Z. #', den rabiän 
Dilbat weist (YBT 13, S. 68 rechts unten £. 1. un 
10" verbessere in „225: 10"); Abdi/u-Erab, s. soeben; Ibni-Erab, s. soeben; damit ist (a) 

Anfang der Regierungszeit des Ammi-gaduga datiert 
Selechter, TJAUB, $. VIII mit Anm. 14, durch den Schrei 

Ki), der in den Jahren Ammi-ditana 25 bis Samsu-ditana 
verbunden mit „Archive A 1, Stol, 5. 224 

51) Wird hier etwa ein von seinen Eltern verkaufter, also von Geburt freier Säugling 

     Issen Nan 
sind ein und dieselbe P 

        

  

     + (zu ihm Wick 
‚mtiert, auch 

  

     

ausnahmsweise als ı-l-id € bezeichnet? 
*t) Für diese ihrer Art nach freibleibende Vorstellung sprechen immerhin deutliche 
atsachen etwa aus Gerichtsurkunden der Zeit der III. Dynastie von Ur, vgl. n 

Bemerkungen BiOr. 15 (1958), $. BI links zweiter Absatz 
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ohne Zutun seines Besitzers je 
(Loska 
w 
werden konnte 

ter Lage durch Einlösung 

  

1)#), obrigkeitliche Gnadenmaßregel oder auf gerichtlichem   

  

#) durch Nachweis seiner Eigenschaft als freier Bürger wieder frei 

Bei dem geringen Aussagewerte der wenigen Belege, die uns zur Ver 

  

fügung stehen, beruht meine Ansicht über die rechtlichen Implikationen 
des Begriffs wilid bitim auf der einzigen Stelle, welche mehr ergibt als sei   

ne Zugehörigkeit zum Bedeutungsfelde „‚Sklave””, eben auf unserm $ 21 
der wılid bitim einerseits zur Freilassung Unfreier in Beziehung setzt und 
andererseits den in $ 20 genannten in Sklaverei geratenen Freien ge 

  

überstellt. So schmal die Basis meiner Theorie, eben dieser einzige    
Beleg, auch sein mag, halte ich sie doch für ausreichend. Als Bestätigu 

  

einer Ansicht betrachte ich den Umstand 

  

1 außer dort   

  

wo es nachdrücklich den Sklaven im Gegensatze zum Freien 
bezeichnet‘®°), hauptsächlich von Sklaven gesagt wird, die zum Verkaufe 

  gelangen“). Wenn es Sklaven gab, die durch eine königliche Maßregel 
die Freiheit (wieder)erlangen konnten”), ohne daß ihr Eigentümer eine 
Entschädigung zu erwarten hatte, dann muß das daraus resultierende 
Risiko des Verlustes die Wahl des Objekts bei Sklavenkäufen beeinflußt 

  ‚ben. Wird nun in einem Sklavenkaufvertrage das Kaufobjekt zusätz   

lich als wilid bitim qualifiziert, so liegt der Gedanke nahe, damit solle 
gerade jene Eigenschaft des Sklaven angegeben werden, welche für den 

  

Käufer wichtig war, daß er nämlich defini 
Maßregeln fiel**®). Der Vermerk wilid bit 
Garantie des Verkäufers gegen den Verlust des Sklaven durch 

  ionsgemäß nicht unter solche 
r enthält, so besehen, eine Art   

Gnadenerlaß der Obrigkeit 
Nach dem, wenn schon nicht ganz wörtlichen, so doch inhaltlichen 

Parallelismus von $ 21 und 20 müßte man in den fast ganz ver 
anderthalb Zeilen B VI 1 Ende f. entsprechend $ 20 B V 38 ii 
ma Angabe des Grundes erwarten, weshalb der Sklave von seinem Herrn 

      
       

weggegeben wird, also etwa *,„dessen Herrn/ weil seinen Herm eine Verbind 

  

lichkeit gebunden hatte”. So wenig indes die Zeichenspuren am Be   
von B VI 2 zur Ergänzung der Lücke hinreichen, so deutlich widersetzen 
sie sich der eben erwogenen 

2) $. etwa AHw., $. 385 rechts ipflerum 1); $. 850 links pafärum 11) € 
#5) Oben (1); BB Nr. 143 
+) So auch im Briefe AbB 6 Nr. 4 Z. 24 1 

«") CH $ 117; Ed. A-$ $20 und die vorauszusetzenden Paragraphen, zu denen Ed. $-i 
# und Ed. X 8G die Ausnahmen statuieren. 
se) Direkt bezeugt nur durch $ 

S#5EI.XSG 

    

  Ausnahme von behördlich angeordneter Frei 
Textlücken unbekannte Status aber auch in Ed. $-i 
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abe des 
alb Zei: 

jen des $ 21 so deutlich zu den ersten dreieinhalb Zeilen des $ 20 gehö- 

Nun könnte man sich vorstellen, daß der Grund für die H      
    Sklaven überhaupt nicht angegeben war, weil die ersten vierein! 

       
       

     

  

   
    

     

   
   

     

     

   
       
   
   
   

    

    
   
   

   
    

    
    

   

'en, und zwar als Variante, daß der Leser ohne weiteres den ganzen $ 21 
als Variante zu $ 20 auffaßt. Dann müßte die Lücke eine kurze Passage 

  

enthalten haben, welche in $ 20 keine Parallele hat. Einen Ergänzungs- 
vorschlag wage ich nicht 

Dritter Anschnitt: $ 22 Ep. A-s 

1. Zur Umschrift 
B VI 10. Das erste Wort 

gänzt, obgleich nicht mit Determinativ I belegt. Das le 
Duplikat Ed. X $ I Rs. II 4 ergänzt 

B VI 11. [fa] als erstes Zeichen durch Prädikat im Subjunktiv, Z. 15, 
gefordert. Letztes Wort nach Dupl. Ed. X Rs. II 5” ergänzt 

B VI 15. Letztes Wort nach Duplikat Ed. X Rs. II 8° e 
B VI 17. Nach Z. 11 und Duplikat Ed. X Rs. II 9° ergänzt 
B VI 18. Eine Kombination der spärlichen Reste mit Ed. X Rs. II 10° 

ergibt die — was das erste Wort betrifft, freie — Ergänzung. Das letzte 

auch $2 A Vs. 13, dem Raume nach er 
te Wort nach 

  

    

Wort [i-tab-ba-al] muß in der ganz verlorenen Z. 19 gestanden haben   

2. Zum Inhalt und Sachverständnis 

  

B VI 10. E: 
und cir.xtra, mätim festzustellen. Als Nominativ Singular ohne Mima 

Bi 

schwer, die syntaktische Beziehung zwischen rä 

  

tion, was im Gegensatze zu $2 A Vs. 13 stünde, aufgefaßt, wäre r@’i   
mit der folgenden Genitivverbindung gleichzuordnen. Nun stehen zwar 

Edikt zweimal unverbunden 
[Is 

in $2A Vs. 12f., und sipa äb.gud.bi.a s[ipa u,].udu.bi.a 
z.b[i].a in $ 12 B IV 12 f., aber zwei zur Wahl gestellte Satzsub- 

.der 

drei syntaktisch gleichwertige Ausdrücke i     

  

hintereinander, nämlich [ka]r kä-dingir.rak kar.bi.a Jam 
     

  jekte oder sonstige Satzteile werden ausnahmslos mit 4°) mitei 

  

verbunden. 
g mit dem status constructus des       Eine doppelte Genitivverbindui N 

von ra’ib Is Regens darf nicht angenommen werden, weil das dar 
auf bezügliche Prädikat i-ma-a-[a]t, Z. 16, im Singular steht. Somit bliebe 
als Ausflucht die As 

  

  u sei hier für den status 
1 oder Pseudo: 

    ime übrig, [14 r]a-i-ba 

  

onstructus des Singular gebraucht, nämlich als indek] 

  
ARs. 12°; 1976: 16°C; $6ARs. [21°C] = BIL[2SE];87BIT 
1; $9 BIO; [17]; $14BIV 306; 815BV3;817BV 11,818 

124: 822 B VI 11; 186; 17
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ideogramm behandelt, wofür YBT 13 Nr. 276 Z. 9, s. S. 190 (4 
unsicheres Beispiel sein könnte. Vom Sachlichen her winkt uns keine 

  

Klärung, weil ich keine sonstigen Quellen zu dem in $ 22 behandelten 
Thema kenne. So weiß ich auch nicht, ob der 1a’i 
Statthalters infol 

  um bzw. *r. des 
r periodisch Bedarf an 

Schnittern und anderen Lohnarbeitern hatte oder aber besonderen 
seiner Amtsstellun;     entwe 

  

Einfluß auf Soldaten und “Fischer” ausüben konnte; eins oder das andere 
könnte man unserm Paragraphen entnehmen wollen 

Das Thema, welches $ 22 behandelt, ist in groben Zügen das Verbot 
des offenbar eingerissenen Mißbrauchs von Soldaten und “Fischern’ sei- 

nten höheren Be tens eines best ten, der diese kleinen Lehnsleute   

und ihre Familienangehörigen — oder nur Letztere? — zwangsweise für   

außerdienstliche Ernte- oder sonstige Arbeiten mietet*“) vermutlich in 
der Absicht, sie mit Gewinn für sich selbst weiter zu vermieten in der 

aber oben, $. 191. Be 
Personenmicte übli 

Form des bekannten Geschäfts äsid 

  

zahlung mit Silber und Gerste, Z 

  

chen, die mit Wolle nicht. F   ne Zusatzbestimmung spricht dem betref 
fenden Lehnsmanne den empfangenen Mietschilling zu. Petschow, ZA 
54 (1961), S. 197-200, hat sie unter dem Aspekte der „Unwirksamkeit 
verbotener Rechtsgeschäfte im altbabylonischen Recht’” rechtshistorisch 
beleuchtet 

Wichtig für das Verständnis des Paragraphen ist der Durativ, in dem 
das verbale Prädikat in der Protasis steht. Über Durative in der Protasis. 

  

der Zusatzbestimmung s. 0. $. 200 f. zu $4 (im Relativ- als Subjcktss 
ze); $.209 zu $6 (im Hauptsatze); S. 2101. zu $7 (im fumma-Satze). Hier 
dagegen ist er die Aktionsart der einzigen verb; 

  

jen Form im Hauptteile 
des Paragraphen im Relativsatze, der dem Subjekt zugeordnet ist; sie 

fungiert als Prädikat der Protasis. Gleichartige Relativsätze mit dem Prä- 
dikat im Durativ finden sich in $ 10 B III 28; 29; $ 11 BIIT32; $ 12 BIV 
15; 21; $ 15 BIV 40; $ 16 B V 7. In diesen sieben Beispielen drückt der 
Du: 

  

  tiv offenkundig ein gewohnheitsmäßiges Tun aus, ein „‚zu tun Pfle 

  

gen””. Setzen wir das hier ein, so erheben sich manche Bedenken, deren 
Gewicht ich freilich nicht abzuschätzen wüßte 

a) Waren früher bereits solche Mietgeschäfte verboten‘), so läge in 
der Bestimmung ein Ei   geständnis von Machtlosigkeit man der 
Obrigkeit nicht zumuten möchte. Waren sie erlaubt und sollten erst 

        

“®) Für normale Micte vgl. nur Lautner, SD 1, 8. 15 f.; zur Miete s.ı 
Anm. (445); Beispiele für Miete ana fipi ...... 5. 86 1.; zu rem apum S. 89 Anm. 301 

«“ı) 8. Stol, 8. 97-108. Die Frage, wer die „Vermitler”” waren — als solcher würd 

  

  Absatz f. (einmal ein Bürgermeister bezeugt 
“@) Ed. X, dessen $ H wahrscheinlich mit dem unsern identisch war, läßt sich leider 
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durch das Edikt verboten werden, so kann man kaum Bestrafung, beson- 
ders so schwere, für gewohnheitsmäßige Handlungen, die bisher straffrei 
waren, verhängen 

b) In der Zusatzbestimmung müßte 
bedeuten, daß Soldat oder “Fischer” „alles, was er (scil. der ra’ibän 
ihm je gegeben hat’”, ‘davontragen’, also behalten dürfe. Das scheint 

  
nimma $)a iddinusum, Z. 18, dann 

  

  

mir in zweierlei Hinsicht selbstverständlich. Auch wenn ein Lehnsmann 
der außerdienstliche bezahlte Arbeit verrichtet, an sich strafbar sein soll 
te, wofür ich keine urkundlichen Belege kenne, muß doch der unter 
Zwang dazu gebrachte Lehnsmann straffrei sein. Und praktisch wäre es 
vermutlich unmöglich, ihm die längst wieder verbrauchten Neben‘ 

  

verdienste aus früheren Jahren zu entreißen. Das könnte auch kaum die 
gs sein, der sich mit seinem Edikte gerade beim 

‚ne beliebt machen 
Absicht des neuen Ki 
Volke und besonders bei den Lehnsleuten der Krc 
wi 

  

  

©) Es dürfte besonders schwer oder unmöglich gewesen sein, einem 
heit 

   
rä’ibänım nachzuweisen, er habe gewoh Big Lehnsleute zu     
außerdienstlicher Arbeit gepreßt 

Die angedeuteten Bedenken, wie schwer oder leicht sie auch einzeln 

  

wiegen mögen, bilden gemeinsam jedenfalls einen Anreiz, 
anderen Erklärung des Paragraphen zu suchen. Meines Erachtens ist sie 
auch zu finden, beim Mangel an Anschauungsmaterial freilich nur in 

  

einer Theorie. Petschows juristische Beobachtung impliziert, daß es sich 
rum ein einziges „‚verbotenes Rechtsgeschäft” handelt 

  

a) Die Zusatzbestimmung wird sinnvoll, wenn der zwangsweise ge- 
mietete Lehnsmann seinen Mietschilling zwar praenumerando erhalten 
die Arbeit jedoch noch nicht geleistet hat 

  

b) Voraussetzung dafür ist, daß inaddinu im Hauptteil ein Durativ im 
eigentlichen Sinne des Wortes ist und eine noch währende, noch nicht 
vollendete Handlung ausdrückt. Der rä’ibänum hat den Mietschilling ent- 

jen Zweck, die Verrichtung der Ernte- 
  

richtet, aber den damit verfol 
oder sonstigen Arbeit seitens des Zwangsmictlings, noch nicht erreicht 

  

In Anlehnung an U], S. 160 rechts 3. a), „(an official) who forces the 
family ofa soldier or a „‚fisherman”” to take barley ...... for harvesting or 
other work”” wäre zu übersetzen: „der dabei/im Begriffe ist, dem 
‘Hause’ eines Soldaten Gerste für die Mahd oder (andere) 
Arbeitsverrichtung aufzuzwingen”” 

(©) Die nach oben a) verstandene Zusatzbestimmung bietet uns auch ei 
nen Ansatzpunkt für Gedanken über die praktische Anwendung unseres 
Paragraphen, die beim Fehlen urkundliche Dokumentation zwar speku 

  

lativ, aber deshalb nicht ungezügelt sein müssen.   
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Für die Vollziehung des königlichen Gnadenaktes, dessen Vehikel das 
Edikt ist, war der Stichtag, das schlagartig in Kraft Treten der diesbe- 
züglichen Bestimmungen, von wesentlicher Bedeutung, wie $. 71 2) 
ausgeführt. Die Annahme ist nicht zu auch die nicht direkt den 
Gnadenakt betreffenden neuen Verordnungen, die das Edikt enthält, sei- 

   

en an diesem Stichtage in Kraft getreten, ja vielleicht gerade zu diesem 
Ende dem Edikte einverleibt worden. Am Stichtage unseres Ediktes, am 
1. 1. Ammi-saduga 1, stand saisonmäßig die Gersteernte bevor*®) und 
    

  

waren die Schnittermietverträge — in unserm Paragraphen wird die 
(Gerste)mahd an erster Stelle genannt und offenbar als Hauptziel der 
Zwangsmiete-Praktik betrachtet — bereits abgeschlossen““*). Genau das 

  

ist die Situation, welche $ 22 nach meiner Theorie voraussetzt. Ein zu 
diesem Zeitpunkte veröffentlichtes Gesetz, das dem r@’ibänum für 

    Zwangsmiete die Todesstrafe androht und dem zwangsweise gemieteten 
Lehnsmanne den Mietschilling verspricht, wohlverstanden bei Nichtein 
haltung seiner Mietsvereinbarung, kann, möchte man meinen, folgende 
  nittelbare Folgen haben. Entweder wird der erschreckte Beamte unter 
Aufopferung des schon verabreichten Mietschillings das Geschäft schleu- 
nigst rückgängig zu machen versuchen oder der mißbrauchte Lehns- 
mann je nach Lage der Dinge und Charakter seinen Bedränger denun- 
zieren oder ihm gegen Überlassung des empfangenen Betrages den 

  

Dienst aufsagen. Die Kombination von zwei Druckmitteln, die einander 
wechselseitig verstärken, Bedrohung des Missetäters mit schwerster Stra.   

fe und Verführung seines Opfers zur Denunziation durch die in Aussicht 
gestellte Prämie, scheint geeignet, eine psychologische Wirkung hervor 
zubringen, dank welcher das „‚Gesetz”” seinen Zweck erfüllte ohne in 

  

Anwendung gebracht zu werd   n, falls nicht etwa allgemeine Korruption 
      ihm jede praktische Bedeutung von vornherein nahm. Ob freilich das 

  Gesetz"” die ihm soeben zugeschriebenen wohltätigen Folgen, so übe   

  

aupt, mehr als einmal, also auch in der folgenden Si   

  

haben konnte und hatte, ist eine Frage, die man nach so viel Theoretisie 
ren auch noch stellen und mit „vermutlich nein’ beantworten darf. Ab; 
geschen von dem leidigen Problem der „Geltung der Gesetze”, s. $. 14- 
116, kann ich mir kaum vorstellen, daß es oh   ie einen Stichtag, ohne 
schlagartige Veröffentlichung im richtigen Augenblick noch hätte 
wirksam sein können. Daß es wahrscheinlich auch in Ed. X vorkam, 
möchte ich als indirektes Argument zu Gunsten dieser Vermutung 
auffassen: mit Stichtag fand man es gut genug für nochmalige Ver- 
öffentlichung wiederum für eine Saison. 
  

    links; Tabelle $. 284 
n von Lautner, SD 1, $. 142 f. Für die Dater 

von Schnittermietsverträgen s. die von Stol, $. 101 f., gesammelten Belege 

  =) vgl jerger, JNES 8 (1949), $. 260 links 
4) Vgl, die erhellenden Ausführun 

   



Zeitgenössische Unterlagen für Miete von Soldaten oder ‘Fischern 
kann ich nicht beibringen. Miete von Soldaten zum Dienste mit dem 
Erdkorbe gi dusu, bei einem Maurer-Obmanne ist der Gegenstand 
der Urkunde UET 5 Nr. 268 vom 19. IV. Samsu-iluna 11; vgl. mein 
Wwdo (1955), $. 131 0.*%). Die Stellung der drei damit befa 
Männer und eines Vierten, der die Verantwortlichkeit für die Mietlinge 

In Frau Gron $. 134 2, vertretene Lokalisierung 
Sippar-Jahrurum zu, dann kann die L 

ba, Umstand, daß kein xte vorkommen hin Figüllas men-V sonst nachwei 
inmal der Name. Wohin die Urkunde b Immerhin ist die Orthographie des Wortes p m Zeichen p abyloni Soden und Röllig, AnOr Nr. 223,  



DRITTER TEN 

DIE EDIKTE UND IHRE ZEIT 
VERSUCHE UND VORSTUDIEN  





SIEBZEHNTES KAPITEL 

ZUR ALTBABYLONISCHEN SCHRIFTTUMSGATTUNG 

    

KÖNIGLICHES EDIKT 

Si vous me savez peu de gr£ de ce que je vous dis, sachez-m’en 
aucoup de ce que je ne vous dis pas. 

Diderot, Jacques le fatalist 

Betrachtun; 
Ed. A-s ausgehen und sich weitgehend auch auf dieses beschränken, w 

'n über die Edikte der Könige von Babylon müssen vom 
il 

  

  

  es das einzige fast vollständig erhaltene ist. Beobachtungen an den Frag- 
menten der beiden anderen Edikte, Ed. $-i und Ed. X, werden der Be 
handlung des Ed. A-s als Zusätze zu den entsprechenden Stellen bzw 
Themen angehängt. 

Erster Anschnrrr: Aurpau UND FORMULIERUNG DES Ep. A-$ 

  

Als Schriftsatz macht das Ed. A-$ einen zwar nicht geradezu chaot 
schen Eindruck, aber die Anordnung des Stoffes scheint unsystematisch, 
die Formulierung der einzelnen Paragraphen, die Wortwahl und in 
gewissen Einzelheiten sogar die Orthographie sind nicht einheitlich   

Die Fragmente zweier anderer Edikte, die wir besitzen, Ed. S-i und 
Ed. X, Ichren uns, daß es in der königlichen Kanzlei von Babylon eine 
feste Tradition für die Abfassung von Edikten gab. Man ging von älteren 

aufbewahrt wurden   Edikten aus, die offensichtlich griffbereit im Arch 

  

  und übernahm wörtlich aus ihnen, was man brauchbar fand. Der f   

mentarische Zustand des Ed. S-i und des Ed. X, das wir überdies nicht 
datieren können (, jedoch unten $ 2 Ende, $. 293), versagt uns wei 
tere Einblicke in die Prozedur. Eine Sach- und Formanalyse des Ed. A-s, 
zum Verständnis des Textes unentbehrlich, wird zwar gewisse Gesichts. 
punkte für seine Entstehungsgeschichte ergeben, kann sie aber selbst 
verständlich nicht klären. Ausdrücklich sei bemerkt, daß der folgende 

  

rein philologische Versuch nicht als Probe der in der Rechtsgeschichte 

    

üblichen Interpolationenforschung zu bewerten ist 

1. Der Stoff 

Als Hauptthemen eines Gnadenerlasses, auf den oft mit der „‚mifarum 
Formel” hingewiesen wird, s. u., zweiter Abschnitt, zu betrachten sind 
1) der von der Regierung gewährte Erlaß der Begleichung von Rück- 

ständen  



  

der von der Regierung verordnete Erlaß privater Schulden 
    3) die von der Regierung verordnete Freilassung von Freien, die in die 

Schuldsklaverei geraten ware 
  Von (1) handeln‘) $$ 1; *2; 13; *14; *16; von (2) $ *3; 4; 5; 7; 8; 

Zu (1) gehören $$O11; *1 
$ 1 für bestimmte ‘Agenten’ der Regierung 

     9; von (3) $$ *20; 2 welche die Folgen 
der Anwendung ve     regeln, aber $ *12 ist wegen einer Lücke am En 
unklar 

Die weiteren Themen des Ed. A-s sind 

de in dieser Hinsicht   

#) der von der Regierung gewährte Erlaß des Pachtzinses für Domänen. 
  4, $*15, falls ich den Paragraphen richtig interpretiere; 

5) Verbot der Zwan; 
6) Geschäftsbeziehungen der Reg 

  

eintreibung kleiner Schulden, $$ 6; 17, 
ierung mit Kaufmannschaften, $ 10; 

Strafen für gewisse Vergehen, $$ 18; 22 
F 

  

8) Regelung der nebenberufliche g°1 
werbstätigkeit gewisser Lehnsleute 

Falls ich sie richtig verstehe, gehören (4) und teilweise (8) zum eigent 
lichen Gnadenerlass 

2. Anordnung des Stoffes in Gruppe (1) 
Seine Stellung am Anfange des eigentlichen Textes sofort n     

f 
Kategorien “Ertragbringer” betrifft, als den Eckpfeiler des Edikts. Nur er 
Präambel erweist den $ 1, der zu begleichende Rückstände der fi   

  bers”” über den Zweck der   
enthält eine Erklärung des „Gesetzg 
Maßregel, „‚damit si 

  

  

lig zu behandeln”, die analog für den ganzen Gnadenakt gelten könnte 
Der Brief vom Regierungsantritt des Königs Samsu-iluna, B. S-i 1, und 

  

Ed. S-i $ 1 zeigen, daß $ 1 zum alten Bestande der Edikte gehört 
$ 2 betreffs der zu begleichenden Rückstände der Kaufmannschaft Ba 

bylon und der Kaufmannschaften ‘des Landes’ (= aller übrigen Kauf, 
mannschaften?) und des ‘Ersetzers’ dürfte sich direkt an $ 1 anschließen,   

weil mindestens die Rückstände der Kaufmannschaften neben denen der 
“Ertr 

  

inger’ die zweite große Kategorie von ausstehenden Forde 
  

gen der Obrigkeit ausmachten; über die des ‘Ersetzers’ und den Grund, 
warum sie neben denen der Kaufmannschaften genannt sind, weiß ich 

  

mangels Unterlagen nichts. 
Die erst in weitem Abstande folgenden $$ 13; 14; 16 betreffend 

Rückstandserlaß anscheinend geringeren Gewichts, $ 13 (ohne die 

Paragraphen mit der Formel affum Saum milaram ana mätin ökunu sind mit einem Sternchen, solche mit verwandter Formel mit einem eingeklammerten Sternchen 
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  ormel””) für Träger, $ 14 für die Provinz Suhum, $ 16 für die 
Schankwirtin im Sommerweidegebiet, dürften eben wegen ihrer wirt 
schaftlich minderen Bedeutung (kleinere Anzahlen B    nstigter, nur 
lokale Geltung) nicht direkt hinter $ 1 f. gestellt worden sein, sondern 
erst hinter $ 11 f., welche gewisse Fc 

  

n der Anwendung von $ 1 regeln, 
wie bereits gesagt. Daß letztere nicht direkt auf $ 1 bzw. $ 1 f. folgen 
könnte man mit dem Wunsche des Redaktors erklären, nach den Haupt 
bestimmungen über Rückstandserlaß zunächst das zweite wichtige 
Thema des Gnadenerlasses, den Erlaß privater Schulden, zu behandeln 
Ob man aus ihrem Platze im Edikte folgern darf, daß $$ 11; 12; 13; 14 
16 bzw. nur $$ 13; 14; 16 später als $ 1 bzw. $ If. in die Edikt-Serie auf 
genommen worden sind, läßt sich nicht entscheiden 
    von $ 13 und $ 14 durch den the   isch alleinstehenden $ 15 

getrennt, der oben, $ 1, unter (4) als Teil des Gnadenerlasses definiert 
worden ist. Vielleicht verdankt er seinen Platz im Edikte dem Bestreben 
des Redaktors, ihn irgendwie seinem Inhalte, Pachtzinserlaß, entspre 
chend ein: 

  

  eihen. Der einzige mit ihm thematisch verwandte Para- 
graph des Ediktes ist $ 14 insofern, als die zu begleichenden Rückstände 
deren Erlaß er bestimmt, offensichtlich landwirtschaftlichen Ursprungs 
sind. Durch Anordnung des $ 15 hinter $ 14 wird die Sachgruppe $$ 13- 
14-16 betreffend kleinere/lokale Rückstände, s. o., gesprengt 
drei Parag 

Die diesen   

aphen entsprechenden Paragraphen des Ed. X bilden dort die   

zusammenhängende Gruppe $$ D-E-F; ein Pendant zu $ 15 fehlt in Ed. 
X. Man kann aus diesem Befunde kaum einen anderen Schluß ziehen als 
den, daß Ed. X älter ist als Ed. A-s und $ 15 in Ed. A-s der aus Ed. X 
übernommenen Gruppe $$ D-E-F neu hinzugefü, 

  

worden ist. Da beid 
n, könnte man in Ed. X 

im Namen des Jahres Ammi 
ditana 21 erwähnten und in Ed. A-$ indirekt erwähnten Gnadenerlasse 
B. A-d 2 gehört 

Edikte einander zeitlich nahezustehen sche   
jenes Edikt vermuten, welches zu d 

  

3. Formulierung der Paragraphen in Gruppe ( 
Die Formulierung der in die Untergruppen $$ 1-2 und $$ 13-14-16 zu 

verteilenden Paragraphen ist nicht einheitlich   

die zu begleichenden Rück   (a) Der Gegenstand der Verordnu 
stände, steht in $1, $[13] und $ 14 in der Form ıAr..bi.a am Beginn des 

  

     

  

Paragraphen, in $2 und $ 16 dagegen im Paragrapheninnern 
(b) Dementsprechend werden die zur Begleichung Verpflichteten als vo 
ıAr.bi.a, “Rückstände”, abhängiger Genitiv bzw. abhängige Genitive 

nn des Para   eingeführt in $ 1 und $ 13, dagegen als Satzsubjekt am Begi 
graphen in $ 2 und $ 16. In $ 14 werden sie am Schluß nur indirekt 
erwähnt, dafür aber  
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(©) die in den $$ 1; 2; 13 ihrer Art nach nicht näher bestimmten Rück 

  

stände, deren Entstehungszeit in $ 2 vermerkt ist, mit von LAr.bi.a ab 
hängigen Genitivverbindungen definiert. Das geschieht in $ 16 indirekt 
durch Angabe der zu Rückständen führenden Transaktionen der zur 
Begleichung Verpflichteten mit dem ‘Palaste’, wie sie analog in $ 12 vor- 
kommt. Das mir unklare Possessivsuffix -Junu an dem darauf folgenden 
1Ar.bi.a scheint sich jedoch nicht 

  

diese Angabe zu beziehen. 
(4) Einleitung der Zwangseintreibungsprozedur wird in $2 und $ 13 aus- 
drücklich erwähnt, wobei in Relativsätzen, welche der Bezeichnung der 
zur Begleichung Verpflichteten, s. 0. (b), attribuiert sind, zwei verschie- 
dene Prozeduren zur Sprache kommen, oder eventuell zwei verschiedene 

die   Phasen der Prozedur, in $ 2 3a ina tuppi zagmukki ana muladdinu es   

in der “Neujahrstafel® dem Eintreiber zugewiesen sind”, in $ 13 3a ana   
musaddinim ana Suddunim nadnü, „‚welcher dem Eintreiber zum Eintreiben 
übergeben ist”. Zu $ 1 und $ 16. u., S. 298 (a); 304 f. (c) 
(©) Der Erlaß der Begleichung, Kern des Paragraphen 

  

  

[1 a] mit einer Erklärung des „„Gesetzgebers”, s. 0. 8. 292 $ 
1 b] mit der „‚miarum-Formel’” eingeführt, wird ausgedrückt 

[2] mit dem Stati 
mit ul ustad 

  wöfura(m), meist unpersönlich verwendet; 

  

    
[# a] mit mufaddinum ana bit (des Verpflichteten) ul assi 
[4 b] mit 
[5 a] mit mufadd: 

  

    
  

[5 b] mit ana ıAr.bi.a-funu mufaddinum ul Wassi, 
wie die Tabelle zeigt 

  

Der Umstand, daß in $ 16 das F 

  

ent [2] fehlt, berechtigt uns, in [2] die 
Erklärung des Prinzips und in [3], [4] und [5] Ausführungsbestim- 
mungen bzw. die Angabe der konkreten Folgen des Erlasses zu schen. 

  

  Element [3] korrespondiert in $ 13 mit Angabe (d) betreffs Zwangsein 
treibung. Dürfen wir in $ 14, wo keine An abe (d) vorkon     

schließen, daß Zwangseintreibung zu subintelligieren ist? Element [4 a] 
    

  

  

  

legt uns das für $ 1, [5 b] für $ 16 nahc, weil beide vom mufaddinum spre 
chen ebenso wie [5 a], das in $ 2 mit Angabe (d) betreffs Zwangseintrei 

  

bung korrespondiert. Über das sachliche Verhältnis von [3] zu [4] und   
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[5] 5. auch u., 2. Abschn. $2(b), 8. 301 f. Im Gegensatze zu 88 1; 2; 13; 
16, die je eines der Elemente [3]; [4]; [5] aufweisen, zeigt $ 14 dere 
zwei, [3] und [4 b]; der Zweck dieser Tautologie ist nicht ersichtlich 

Sichere Schlüsse auf die Textenwicklung der Edikte lassen sich aus 
  

dem Textbefunde nicht ziehen. Der radikalste wäre, $$ 2; 13 

  

seien einer nach dem anderen aufgenommen worden. Wie oben $ 2, S 
29 

  

bemerkt, dürften aber $$ 13-14-16 bereits gemeinsam aus Ed. X 
($$ D-E-F) übernommen 

2 verlorenen $ 2 des Ed 
Aus den winzigen Spuren des ersten Zei 

-i, Vs. (I) 18°, die ich zu 

  

  chens des sonst 
ulm] ergänzı 
keinen dem $ 2 des Ed. A-g entsprechenden Paragraphen enthalten habe 

  

wollte, wage ich jedenfalls nicht zu folgern, daß Ed. S-i 
  

4. Anordnung des Stoffes in Gruppe (2) und (3) 

Gruppe (2) von sechs Paragraphen, $$ 3-5; 7-9, ist einigermaßen syste 
matisch und recht kompliziert gebaut. Das eigentliche Thema, der Erlaß      
privater Schulden, steht am Beginn der Gruppe in $ 3, der die erlassenen 
Schulden näher als konsumptive, also zur Befriedigu 

    

rsönlichen Bedürfnisse des Schuldners gemacht, beschreibt 
$ 4, in Exemplar 

macht offenbar in Hinblick auf das zu erwartende Edikt verfrühte Bei 
A durch das Wörtchen „und’” mit $ 3 verbunden 

  

treibung ungeschehen 

   $5 soll das Stratagem des Gläubigers, der in Erwartung des Edikts für 
  

sein konsu 
Urkunde über ein nicht vom Edikte 
setzt, vereiteln 

‚ptives Darlehen statt des entsprechenden Schuldscheins ein 

  

roffenes Darlehensgeschäft auf 

$ 7 richtet sich gegen ein anderes Stratagem des Gläubigers, der dem 
Edikte zum Trotz Rückszahlung eines konsumptiven Darlehens mit der 
lügnerischen Behauptung erreichen will, es handle sich um einen vom 
Edikte nicht betroffenen kommerziellen Kredit 

Betreffen $$ 4; 5; 7 Sonderfälle der in $ 3 besprochenen konsumptiven 
Schulden, so konstatiert 

$ 8 den Gegenfall: kommerzielle Schulden bestehen, vom Gnaden 
erlaß unberührt, weiter 

$ 9 schränkt jedoch im Sinne des Gnadenerlasses $8 dahingehend ein, 
daß erschwerende zusätzliche Klauseln des Vertrages über kommerziell 
Schulden vom Schuldner nicht honoriert zu werden brauchen. 

Somit stehen sich $ 3 als ‘“Fall’” und $ 8 als “G   genfall”” gegenüber 
beiden folgen ihre Varianten, $$ 4; 5; 7 gehören zu $3, $9 zu $8. Eine   

Bemerkung zur Anordnung der Paragraphen folgt hier unten, $ 
aphen. Dem „‚Fall”” $ 20 folgt 

  

Gruppe (3) besteht aus nur zwei Pas 
der “Gegenfall” $ 21 
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Formulierung der Paragraphen in Gruppe (2) und (3) 
Trotz der engen sachlichen Zusammengehörigkeit der 

  

9 der Gruppe (2) ist ihre Formulierung weitgehend verschieden. 
(a) Die vom Edikt geregelte, unter den Gnadenerlaß fallende Materie 

Schulden”” wird durch einen Satz ausgedrückt, der die Entstehung der 
Schulden kurz beschreibt. Er kann die folgenden Angaben enthalten: 1) 
Gläubiger; 2) Schuldvaluta; 3) oder 4) Schuldner; 4) oder 3) Art/Zweck 

des Darlehens; 5) Transaktion (verbales Prädikat des Satzes). (Spalte 2: 
ri). Spalte 4 

u(r,.ra); m(ä$); m(edgztim); Ximim); k(askal; t(ab.ba); adm 
{eam)/$(e); k(ü.babbar); Kifam). Spalte 3: ak(kadi); am( 

    

    

  

  

  (b) Der weitere Text der Paragraphen ist, teilweise des darzustellenden 
Sachverhaltes wegen, so uneinheitlich formuliert, daß er sich nicht zur 
Tabulierung eignet. Die folgenden Unterschiede im Ausdruck fallen auf 

(1) Die (Schuld)Urkunde, die der Gläut 

  

sich ausstellen läßt, heißt   

eine Erscheinun     g, die nicht auf 
  die hier betrachtete Pas 

X vorkommt, $ A und $C III 17. Daneben noch kun 
S. 255. 

  graphengruppe beschränkt ist und auch in Ed. 
  

   ‚Gemäß dem geschlossenen Vertrage”” heißt in $ 3 ana pi tuppima 
in $ 8 ana pr riksätißu (scil. des Schuldners), während in 

  

na bean 
vielmehr „gemäß den (zusätzlichen) Abmachungen’”, welche unmittel 
bar davor erwähnt sind, bedeutet 

(3) Die Rück; n das Edikt betr 
risch von ihm beigetriebenen Darlehens heißt in $ 4 turrum, in $ 7 

abe seitens des Gläubigers des gi 
        

  um, analog die Rückerstattung des Darlehens seitens des Schuldners in 
$ 8 nadanum, in $ 9 turrum. Kombination von (1) und (3): in $$ 7; 8 nadä 
num neben tuppum, in $ 9 turrum neben kaniku 

    

#) Der oben (a) tabulierte Satz ist in $3 syntaktisch Subjekt zweier zu 
sammengesetzter Sätze, deren Prädikate, zwei Verbalsätze, die Folgen 
des mit der „‚mifarum-Formel”’ angedeuteten Gnadenerlasses beschrei 
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ben. Dagegen ist der äußerlich ebenso gebaute $ 9 syntaktisch ein Anako- 
luth, um nicht von Fehlkonstruktion zu sprechen, denn der Relativsatz 
der den Gläubiger beschreibt, ist g    nicht das Subjekt der folgenden 
Prädikatsätze, die vielmehr, wie der Leser erraten muß, vom Schuldner 
handeln. 

(5) Nur in $ 9 wird der Gläubiger, wo er zum zweiten Male erwähnt 
wird, [dam].g[ä]r genannt 
(©) Die soeben unter (a) tabulierte Form der Protasis der $$ 3; 5; 7; 8; 9 
zeigt deutlich, daß Formverwandtschaft und Anordnung der Paragra 
phen nicht miteinander in Übereinstimmung sind. Der Form nach ge 

  

hört $9 zu $$3; 5; 7, nicht zu $ 8, und steht dem $ 5 besonders nahe, mit 
dem er die Form der Erweiterung des Grundthemas und auch das Wort 
kanikum, s. soeben (b) (1), gemein hat. Man möchte annehmen, $9 sei in 
einem älteren Edikt unmittelbar auf $ 5 gefolgt. Für die Annahme, der 

  

formal mit $$ 3; 5; 7; 9 gar nicht verwandte $ 8 sei ein späterer Zusatz 
und stehe nicht ein 

  

auf dem inhaltlich passenden Platze, läßt sich das 
aus dem Inhalt des $ 5 (und $ 7) zu gewinnende Argument anführen, es 

  sei für das Verständnis des $ 9 nicht nötig, in $8 vier Arten kommerziel 
ler Darlehen aufzuzählen und mitzuteilen, sie seien vom Gnadenerlasse    

  

weil das in $ 5, wo die erste von ihnen, und in $ 7, wo die 
  mmen, bereits als allgemein bekannt vorausgesetzt 

wird 
Auch wenn das zutrifft, ist damit offensichtlich die Textentwickelung 

der Edikte an dieser Stelle noch nicht eruiert. Der Reihung $$ 7-8-9 

  

entspricht übrigens in Ed. X die der mit ihnen identischen $$ A-B-C 
(4) In der kleinen Gruppe (3) ist der “Gegenfall”” in $ 21 ganz ähnlich 
formuliert wie der „‚Fall”” in $ 20. 

Zweiter Auschnirr: Die „„Mißarum-Former 

1. Par   aphen mit der Formel — Paragraphen ohne Formel, Typ A 
und B 

Bevor wir uns dem Gesamtaufbau des Ed. A-$ zuwenden, müssen wir 
uns mit einem hier bisher nur gestreiften Formelement beschäftigen, 

  

dem kurz „‚mifarum-Formel”” genannten Satze 
       

  

  

weil der König Gerechtigkeit für das Land wiederhergestellt hat”. Sie 
ist für die Erkenntnis des Aufbaus des Ed. A-s indirekt insofern wicht     als sie uns das richtige Verständnis der einzelnen Paragraphen 
erschließt  
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(a) Die „‚mitarım-Formel”” charakterisiert die Paragraphen, in denen 
sie vorkommt, als Teil des eigentlichen Gnadenerlasses, mit dem der 
König seinen Untertanen vorübergehend Erleichterung schaffen will 
Das wird in $ 1 an der Stelle, wo in anderen Paragraphen die „„mifarum- 
Formel”” steht, ausdrücklich ausgesprochen, s. 0. 1. Abschnitt $ 2. Der 
bloße Umstand, daß in einem Edikte, dessen Präambel die ‚„miarum- 
Formel” als Quasi-Zeitbestimmung „als [der König Gerechtigkeit] für 
das Land wiederherstellte”” den Einzelverordnungen vorausschickt, nur 
acht von den zweiundzwanzig Paragraphen die m-Formel” ent 
halten, beweist, daß der „‚Gesetzgeber” nicht alle Paragraphen des Edik- 

  

tes auf den eigentlichen Gnadenerlaß bezogen wissen will. Hätte er das 
gewollt, so hätte er sich damit begnügt, es ein für allemal auszusprechen, 
es also z. B. bei dem soeben zitierten „‚als der König Gerechtigkeit für   

das Land wiederherstellte”” bewenden lassen. Eine vergleichende 
Inhaltsanalyse der Paragraphen ergibt nun, daß sich zwar, wie gesagt   

selbstverständlich alle Paragraphen mit der „‚mifarum-Formel”” auf den   

eigentlichen Gnadenerlaß beziehen, aber nicht alle Paragraphen ohne die 
farum-Formel”’ auch wirklich nichts mit dem eigentlichen Gnadener-     

lasse zu tun haben. Es gilt also, Paragraph für Paragraph festzustellen, 
wie das Fehlen der m-Formel”” aufzufassen ist und was es für das     
Verständnis seines Inhalts bedeutet 

(b) Betrachten wir zunächst die im 1. Abschnitt $ 1 besprochene 
Erlaß privater Schulden. Sie weist die 

7-9 auf. Die Gründe 

  

   Themengruppe (2) betreffe 
  rum-Formel”” nur im ersten ihrer $$ 3-     

dafür, daß sie in $$ 4-5; 7-9 nicht vorkommt, ergeben sich zum Teile 
bereits aus dem Aufbau der Gruppe, s. 1. Abschnitt $ 4, zum Teile aus 
der Inhaltsanalyse der Paragraphen. 
1) In $ 4, inhaltlich eine Erweiterung des $ 3, der Form nach Zusatz zu 

mifarım-Formel”” aus stilistischem Grunde (Typ 
A). Dasselbe gilt für $ 5 und $ 7, die indes den Grundtatbestand aus $3 
dessen Text, fehlt die   

wiederholen. 
2) $ 8, das negative Komplement zu $ 3, nennt die Kategorien von 

Schulden, die ausdrücklich vom Gnadenerlasse ausgenommen werden 
(Typ B 

3) Schwieriger, aber doch nicht unergründlich, ist $ 9. Inhaltlich 
stellt er einen Sonderfall des im vorhergehenden $ 8 behandelten Darlc 

  

hensgeschäftes dar, s. 0. 1. Abschnitt $ 48. 295, welches vom Gnadener 
lasse ausgenommen ist, er betrifft nämlich das vom Gnadenerlasse nicht 
berührte, in $ 8 geregelte Geschäft (Typ B), jedoch mit zusätzlichen, für 
den Schuldner lästigen Sonderabmachungen, die für nichtig erklärt wer 
den, wofür das sonst nur beim Rückstandserlasse vorkommende Wort 

Dieselbe Art, auf den Gnadenerlaß nicht mit der 

  

  

    

ra gebraucht ist 
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‚farım-Formel””, sondern mit dem für dessen Effektuierung üblichen 
Ausdrucke wuffurum hinzuweisen, finden wir auch in $ 11, s. 1 
Abschnitt $ 1 
Geht man jedoch von der Form des $ 9 aus, derzufolge er, wie obe 
Abschnitt $ 5 c), dargeleg s 

kann man den in ihm 

  

    nicht zu $ 8, sondern zu $$ 3-5; 
    ‚eregelten Fall als eine — allerdin; 

  

trachten und   artige — Erweiterung des in $3 behandelten Grundfalls b 
das Fehlen der „‚mifarum-For als stilistisch motiviert (Typ A   

soeben 1). $ 9 verordnet, so betrachtet, Anwendung der in $ 3 nieder 
gel 

im übrigen, wie ausdrücklich angegeben, 
      n Grundregel auf gewisse zusätzliche Sonderabmac 

  

unter den Gnadenerlaß 

  

fallenden Darlchensgeschäftes. 
#) In der kleinen Themengruppe (3) betreffend Freilassung versklavter 

Freier ist $ 21 deutlich das negative Komplement zu $ 20, verhält sic 
also inhaltlich zu ihm wie $ 8 zu $ 3, oben (a,    (Typ B), ist aber im 
Gegensatze zu $ 8 auch der Form nach Pendant zu $ 20 
(©) Die untersuchten Paragraphen ohne die „‚m&farum-Formel””, soeben 

  

geschieden in solche, die Teile des Gnadenerlasses betreffen (Typ A), 
und solche, die nicht unter den Gnadenerlaß fallende Geschäfte oder 
Verhältnisse behandeln (Typ B), haben das miteinander gemein, daß sie 
erst in Verbindung mit vorhergehenden Paragraphen überhaupt einen 
Sinn beko: 
bzw. überflüssig 

men, also außerhalb des Ediktes nicht verständlich (Typ A) 
  

  ren (Typ B). Die zwei Paragraphen des Typs B sind 
zwar der Form nach auch selbständig und ohne Heranzichung vorher 
gehender Paragraphen verständlich, regeln aber, einzeln genommen, ga,    
keine zu regelnde Materie, sondern sprechen nur Binsenwahrheiten aus, 
Im Rahmen des Ediktes erfüllen sie den beim Fehlen von Gattungs 
begriffen 

  

der Sprache und bei der Vorliebe der altmesopotamischen 

  

Juristen” für Kasuistik begreiflichen Zweck, den Anwendungsbereich 
von Verordnungen beschränkter Geltung zu verdeutlichen durch 
ausdrückliche Nennung jener Bereiche, in denen sie nicht gelten. Das 

klingt theoretisch, aber die Aufnahme der „‚negativen”” Paı 

  

aphen in 
das Edikt ist sichtlich von der Praxis inspiriert und auf die Praxis gerich 
tet. Der „‚Gesetzgeber"” beantwortet mit diesen Paragraphen durch den 
Gnadenerlaß angeregte Fragen aus dem Publikum, die er, wahrschein 

  

lich durch Erfahrung gewitzigt, voraussieht. Vielleicht will er auch den 
Richtern ein einfaches, handliches Instrument zur Abweisung von 
Ansprüchen, die sich auf das Edikt berufen, ohne Rückhalt an ihm zu 
aben, bereitstellen.  
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2. Paragraphen ohne Formel, Typ C und D 

Im Gegensatze zu diesen unselbständigen, nur im Kontext des Edikts 

  

sinnvollen oder selbst verständlichen Paragraphen sind die hier folgen 

  

d, inhaltlich und der Foı    den, wie sich bald zeigen 
und könnten als „‚Gesetze”’ definiert werden. 

(a) Das soll zunächst für die schr kurzen, nur aus je einem Satze beste 
henden $$ 6 und 17, die thematisch zusammengchören, nachgewiesen 
werden. Das Verbot der Zwangseintreibung von Schulden, das beide Pa- 
ragraphen aufweisen, ähnelt Verboten der Rückstandseintreibung, das 
in $6.dem im 1. Abschnitt $3 (c), S. 294 als [4 b], das in $ 17 dem als 
[3] tabulierten. Aber während die Rückstands-Eintreibungsverbote (bis 
auf einen unten zu besprechenden Fall) auf die „‚mifarum-Formel”” folgen 
und dazu bestimmt sind, dem Publikum die Wirkung des Gnadenerlas 

ses sinnfällig zu demonstrieren, ist das Verbot selbst der Gegenstand der 
88 6 und 17, die keinen Teil des Gnadenerlasses ausmachen. Sie weisen 

  

nämlich weder die „„mifarum-Formel”” auf noch kann deren Fehlen dem 
Mechanismus des Typs A oder B, s. soeben $ 1 (b) 1) und 2), $. 298, zuge- 
schrieben werden, denn sie sind schon ihrer Form nach weder Varianten 
(Typ A) noch negative Komplemente (Typ B) der vor ihnen stehenden 

  

$$ 3-5 bzw. 16. Sie haben zwar mit letzteren gemein, daß sie Fälle an 
geben, auf welche der Gnadenerlaß nicht anzuwenden ist. Aber während 

  die zwei — oder, wenn man $ 9 dazurechnet, drei — Paragraphen des 
Typs B ausschließlich dem Zwecke dienen, dem Publikum den Geltungs: 
bereich gewisser anderer Paragraphen des Ediktes durch negative Bei 
spiele zu verdeutlichen, enthalten $$ 6 und 17 je eine „‚gesetzliche” 
Regelung für ein außerhalb des Geltungsbereiches des Gnadenerlasses 
liegendes, jedoch an ihn grenzendes Gebiet. Ist die Funktion der 
Paragraphen des Typs B innerhalb des Ediktes eine erläuternd-   

Ilustrative, so erfüllen $$ 6 und 17 eine ergänzende Funktion (Typ C) 
Ob $$ 6 und 17 vom Gnadenerlasse, dessen allgemeiner Tendenz sie 

zu entsprechen scheinen, inspiriert sind, läßt sich nicht mehr feststellen. 
Die Sachlage ähnelt insofern der dem $ 9 zugrundeliegenden, als es sich 
um nicht unter den Gnadenerlaß fallende Arten von Darlehen handelt, 
deren Empfängern eine gewisse Erleichterung gewährt wird. Die Gewäh- 

   rung dieser Erleichterung könnte nu: es Gnadenerlasses und 
zu dessen Abrundung erfolgt und deshalb in das Edikt aufgenommen 

Zwangsmitteln 

  

  

sein. Aus dem kleinen Borg erwachsene Forderungen m 
einzutreiben, könnte jedoch nach dem Gewohnheitsrechte unstatthaft ge- 

  

wesen sein. In diesem Falle wäre die Formulierung des Rechtsbrauches. 
in einem Paragraphen und dessen Inserierung in ein Edikt erfolgt, um 
den Umfang des Schuldenerlasses durch ein (weiteres) negatives Beispiel   
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  fer zu umgrenzen. Daß ein Pendant zu $ 17 im Ed. X, $ G, 
vorkommt, könnte, aber muß nicht für die letzterwähnte Möglichkeit 
sprechen. 

(b) Die soeben vorgetragene Interpretation der beiden Paragraphen 
beruht auf der philologischen Deutung der beiden Ausdrücke, die ich 
eingangs mit „Verbot der Schuldeneintreibung’” umschrieben habe 

je $$ 6 und 17, den Sin der 
  Meines Erachtens ermöglichen es uns ger 

Ausdrücke zu präzisieren. 
  

  

So wenig einheitlich die Paragraphen des Ediktes auch formuliert sein 
mögen, darf man doch mit Zuversicht behaupten, daß weder ana bit 
jasim, $ 6, noch Zuddunum, $ 17, bedeuten können, die betreffenden 
Schulden seien annulliert. „‚Gesetzliche”” Annullierung gewisser Schul 
den liefe praktisch auf ein Verbot hinaus, die betreffenden Darlehen zu 

  

gewähren. Ein solches Verbot wäre nicht so formuliert worden wie $ 6 
und 17, das zeigt $ 16 der „‚Gesetze von Einuna 

u wardum ul iggiap, AASOR 31 
was man im Stile des CAD etwa mit „einem (finanziell von seiner Fami 

mär awilim la 56,     

lie) abhängigen Angehörigen der freien Klasse (oder: einem 
jungen Freien?) und einem Sklaven wird nicht geborgt’” wiedergeben 
könnte. Überdies und vor allem aber wird die Regierung kaum den klei 

n Borg verbieten, der sich nicht ausrotten läßt. Demzufolge könner 
       um nur die für den Schuldner peinliche 
Zwangseintreibung andeuten, deren Verbot dem Borger wenigstens die 
sanften Mittel läßt und den Schuldner vor dem Schlimmsten bewahrt 

Dieser Gedankengang ergibt nichts für die Fr   ;e, ob ein Unterschied 
  

  
‚ddunum besteht und welcher. Hier 

komme ich nicht weiter als zu auf der H: 
Seiner Et 
gemeineren oder weiteren Sinn haben. Es könnte entweder die Gesamt 

liegenden Vermutungen,   

mologie nach dürfte fuddunum von beiden Ausdrücken den all   

prozedur andeuten und ana bit jasim deren letzte Phase, das   

  äußerste Mittel des Eintreibers, oder der unbestimmt — generelle, ana bit 
jasim aber der oder ein konkret-technischer Ausdruck sein etwa 

nach dem Muster bezahlen — girieren oder benachrichtigen — telepho- 
nieren. Eine Entscheidung scheint mir um so schwerer zu treffen, als ich 
nicht zu sagen wüßte, ob ana fasim noch den ursprüi 

  

ichen Sinn 
des „‚Rufens”” hat, wie offenbar noch beim öffentlichen Aufrufen, Sisitum 
zur Bezahlung der vom ‘Palaste’ auf Kredit zum Verkauf vergebenen 
Wolle, oder einen noch undefinierbaren übertragenen. 

Der Umstand, daß nach dem Dargelegten $ 17 einen Einzelfall der in $ 
6 behandelten Gattung bet 

  

und nach moderner Systematik überflüs 
sig wäre, wie ich als juristischer Laie glauben möchte, kann nicht   

die Annahme ins Feld geführt werden, fuddı    
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meinten in dem hier betrachteten Zusammenhange g10s50 modo dasselbi 

  

Einen solchen Einwand erledigt der Hinweis auf die Kasuistik des   

Ediktes und nicht nur des Ediktes 
dem isolierten $ 10 betreffs Geschäftsbezichun   (©) Obgleich zwisch 

gen des “Palastes’ zu den Kaufmannschaften einerseits und den thema‘ 
tisch auf den Nenner „Strafe für Vergehen” zu bringenden $$ 18 und 22 

    andererseits gar keine Bezichung besteht, kann m: unnötige 
Komplizierung zu vermeiden, hinsichtlich der Bewertung des Fehlens 

  der „‚mifarum-Formel” als Typ D zusammenfassen, Paragraphen, 
welche weder mit dem eigentlichen Gnadenerlasse (‚‚miarum-Forme 
und Typ A und B) noch mit verwandten Themen (Typ C) etwas zu tun 
haben. 

(4) Der oben, 1. Abschnitt $ 3 (e), in die Tabelle der Paragraphen be 
treffend vom Gnadenerlasse erfaßte Rückstände wegen des für sie typi 

  

schen usfur aufgenommene und nur als solcher verständliche $ 13 enthält   

arum-Formel”” noch eine Handhabe zur Erklärung ihres   weder die ,, 
Fehlens. Man kann es aber auch nicht auf einen Irrtum des Schreibers 

  

zurückführen, weil von dem $ 13 entsprechenden $ D des Ed. X gerade 
noch genug erhalten ist, um uns das Fehlen der „‚mifarum-Formel”” auch 

n annehmen möchte, ein Textfchler sei 
  

dort zu zeigen, und man nicht   
von einem Edikte ins andere übernommen worden. Bei meiner früheren 
Annahmen, Ed. X sei ein Exemplar des Ed. A-s, wäre das vielleicht cher 
denkbar. Ich stehe hier vor einem Rätsel, dessen Lösung ich nicht gefun 
den habe 

Daıtter Anschnirt: Aurmau (Schuuss) Des Ep. A-$ uno Sriuisierum 
DER PARAGRAPHEN 

1. „Dauerbestimmungen” im Edikt 

a) In einem Abschnitte „Paragraphen mit und ohne „‚mifaru 
Forme SD 5, $. 183-186, den ich jetzt durch den 2. Abschnitt, oben 
S. 297-302, ersetzen möchte, hatte ich die Paragraphen ohne „‚mifarum 
Formel” der Typen C und D, oben 2. Abschnitt $ 2 a) und c), als „‚für 

  

die Dauer gültig” erklärt und „‚Dauerbestimmungen”” genannt; ich 
hätte übrigens Paragraphen des Typs B, oben 2. Abschnitt $ 1 (b) 2); # 

  

darin einbeziehen können. Zu dieser Qualifikation war ich gekommen, 
weil ich als charakteristisch für den Gnadenerlaß seine einmalige 
momentane, auf konkrete bestehende Verpflichtungen beschränkte W   

kung ansah und deshalb meinte, Paragraphen außerhalb des Gnadener 
  lasses wären im Gegensatze zu ihm zu dauernder Anwendung bestimmt 

gewesen. Das mag auch die Absicht des „„Gesetzgebers”” gewesen sein, 
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aber wissen können wir das um so weniger, als wir nicht einmal feststel   

'en können, ob es im alten Babylonien überhaupt eine dauernde Anwen. 
dung schriftlich aufgezeichneter Bestimmungen in der Praxis oder auch 

  

  
nur in der Theorie gegeben hat. Setzt man statt „Dauerbestimmung” 
vielmehr „‚Gesetz”, wie ich es oben 2. Abschnitt $ 2 Anfang probeweise 
getan habe, so beschwört man damit die bekannte Frage nach der Gel 
tung altmesopotamischer „‚Gesetze” herauf. Aber es ist gar nicht nötig,   

am Gnadenerlasse gerade den Aspekt des Vorübergehende   

hervorzuheben und ihm das Dauernde gegenüberzustellen, unter dem 
wir uns zwar etwas vorstellen können, von dem wir aber nicht wissen, 

  

ob ihm überhaupt ein altbabylonisches Konzept entspricht. Der nicht zu 
bezweifelnden Andersartigkeit der Pa   ‚graphen Typ C und D trägt be 

reits die simple Definition „nicht zum Gnadenerlasse gehörig”” vollauf 
Rechnun 
$$ 8 und 
betroffen werden, die diese Fälle registrierenden Paragraphen d 

  

Sie ist auch auf Typ B anwendbar in dem Sinne, daß die in 
  1 zur Sprache gebrachten Fälle nicht vom Gnadenerlasse   

  

zur Darstellung des Gnadenerlasses im Edikte gehören 
b) Man darf sich nun aber fragen, ob man mit der Vorstellung, das 

Edikt behandle einen Gnadenerlaß nebst einigen Ausnahmen von ihm 
einer Vorstellung übr 

  

‚ns, die sich als durchaus zweckmäßig für die 
Interpretation des Ediktes bewährt hat — nicht vielleicht den Text gera 

n Edikte in 
it der Bezeich 

dezu umdreht. Die „Ausnahme-Paragraphen”” sind zw 
   

  

der Minderheit, gehören ihrer Art nach aber, wie ic 
nung „‚Gesetz” andeuten wollte, zur kompakten Mehrheit inner 

  

altbabylonischen „‚Rechtssammlungen””. Sie betreffen, umgangssprach 

  

lich ausgedrückt, das „‚Normale””, dagegen die auf den Gnadenerlaß 
bezüglichen Paragraphen das Besondere, das ausdrücklich mit der 

  

mitarum-Formel”” gegen das „‚Normale”’ abgesetzt wird 
Diese Vorstellu 

Redaktors des Ed. S-i und des Redaktors des Ed. X zu entsprechen, son- 
‚cheint nicht nur der des Redaktors des Ed. A-s, des   

dern ermöglicht uns auch, die Edikte mit dem CH auf eine Linie zu 
stellen und unser — zugegebenermaßen völlig unzulängliches — Wissen 
vom CH und vom Ed. A-s zu kombinieren. Dazu ermutigt mich ein bei 
den gemeinsamer Zug. Sowohl im CH als im Ed. A-$ — der Anfang von 
Ed. $-i und Ed. X ist verloren, sodaß wir nicht wissen kön 
damit um sie stand — wird die Sammlung von Paı 
Zeitbestimmung eingeleitet, im CH „‚damals”, V 
Marduk mich beauftr 

v 1424 
Gerechtigkeit] für d 
fol 

  

  agraphen von einer 
nämlich „Als 

hatte, der Bevölkerung zum Recht zu verhelfen 
0., I. Teil $. 25, im Ed. A-s „‚als [der König 

s Land wiederherstellte”. Ich schlage daraufhin 

  

        

nde summarische Hypothese vor  
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Um „Gerechtigkeit’” in seinem Lande bemüht, veröffentlicht 
Hammurrabi in seinem „‚Codex” einen in Paragraphen gegliederten   

Überblick über Rechtszustand, Jurisdiktion und Preistarif, wie sie in sei 
nem Lande herrschen/gelten bzw. nach dem Willen des Königs herr   

schen/gelten sollten 
Ammi-saduga veröffentlicht anläßlich seines Gnadenerlasses zu 

Beginn seiner Regierung in seinem Edikte einen in Paragraphen geglie    
     derten kurzen Überblick über den Rechtszustand, der infolge des 

Gnadenerlasses eingetreten ist bzw. in wenigen bestimmten Fällen in sei- 

  

‚em Lande herrscht oder nach dem Willen des Königs herrschen soll 

2. Die Anordnung des restlichen Stoffes 

  

Zur Abrundung unserer Betrachtungen sind die hier bisher noch nicht 
aphen in den erstellten Rahmen einzufügen 

  

besprochenen Para, 
(a) Die Einschaltung des $ 6, s. 0. 2. Abschnitt $ 2 (a), in die Gruppe, 

welche Schuldenerlaß zum Thema hat, scheint insofern sachlich berech 
tigt, als er von einer Sonderform des konsumptiven Darlehens handelt, 
dem $8 3-5; 
den ist, wo er die eng zusammengehörige Untergruppe $$ 5 und 7 

    gewidmet sind. Wieso er aber auf einen Platz gestellt wo 

sprengt, läßt sich nicht mehr ermitteln. 
(b) $ 10 regelt gewisse Geschäftsbeziehungen zwischen Kaufmann 

  

schaften und ‘Palast’ und richtet sich wohl an beide. Ausgehend von dem 

  

sachlichen Zusammenhange zwischen karım und tam 

  

Übersetzungen „‚Kaufmannschaft”” und „‚Kaufmann” voraussetzen und 
betonen, dessen Natur uns aber betrüblich unklar bleibt, kann man viel 
leicht den Platz des $ 10 im Edikte mit der Hypothese erklären, er sei vor 
den $ 11 gestellt worden, weil er die Voraussetzungen für die dort behan! 
delten Transaktionen zwischen Kaufmann und “Palast” erläutere. Wer 
das zu findet, müßte sich mit dem Gedanken an eine ferne 
    hematische Verwandtschaft beider Paragraphen abfinden. Der Vermu 

ung, $ 10 sei durch das in $ 9 (B III 14) wie beiläufig vorkommende 

  

Wort dam.gär attrahiert worden, darf man wohl nicht Raum geben. 
(©) Warum $ 17, der, wie soeben im 2. Abschnitt $2 (a) und (b) ausge 

führt, sachlich zu $ 6 gehört, weit von ihm entfernt an der ihm zugewie 
senen Stelle steht, wird einem auf den ersten Blick klar. Die Anordnung 

folgt einem in Omensammlungen und Vokabularen oft 
  

der $$ 16-1 

  

angewandten Ordnungsprinzip, das zwar, wie hier, einen gewissen 
Sachzusammer der Kettenglieder nicht ausschließt, primär aber 
ihre Form berücksichtigt, dem sogenannten akrophonischen. $$ 16-18 

  

beginnen mit dem Worte munus Iü kurun,.na; sie behandeln dre   

verschiedene Aspekte der Schankwirtinnen-Tätigkeit. Ob dieses Prinzip,   
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den $ 16 etwa sozusagen aus der Sachgruppe $$ 13-14-16 herausgelöst 

  

hat und damit die Einreihung des $ 15 an seiner jetzigen Stelle. s. 0. 1 
Abschnitt $ 2, $. 293, ermöglicht oder begünstigt hat, kann man nur 

  (4) $$ 20 und 21 über Freilassung versklavter Freier behandelt das 
dritte Hauptthema des Gnadenerlasses. In Ed. S-i war der ihm gewidme 
te 83°, ursprünglich offenbar der zweite der entsprechenden G; 
letzte des Ediktes, in Ed. X ($ H) ebenso wie hier fol 

  

uppe, der 

  

te je ein nicht zum 
  

Gnadenerlasse gehöriger Paragraph, von dem wir wegen des Erhaltungs- 
zustandes der beiden Tafeln nicht wissen, ob der Text mit ihm endete 

(e) Von $ 19, der sch 
Erhaltungszustandes, kan 

r verständlich ist wegen seines schlechten 
   man nur sagen, daß er einen Teil des 

Gnadenerlasses betrifft, welcher offensichtlich nichts mit Freilassung zu 
tun hat. Andererseits erkenne ich keine Beziehung zu einem der vorher 
gehenden achtzehn Paragraphen, es sei denn die, daß die von $ 19 Be 
roffenen auch unter anderen Personengruppen in $ 15 vorkon     
Demnach läßt sich sein Platz im Edikte nur relativ bestimmen als letzte 

  

der vor den „Freilassungs’”’-$$ 20 f. verfügbar war 
(9 $ 22, dem in Ed. X $ I entspricht, würde zwar nach moderner 

  

Systematik unter Strafrecht ressortieren wie $ 18, aber das braucht für 
den antiken Redaktor, der $ 18 bereits nach akrophonischem Ordnungs- 
prinzip zu $$ 16-17 gestellt hat, kein Gesichtspunkt gewesen zu sein 
Wüßte man sicher, $ 22 bzw. $ I seien die letzten ihres Ediktes gewesen, 
so könnte man mit festerer Überzeugung und größerer Überzeugungs- 

  

‚aft vorschlagen, sie als Anhang zum Edikt zu betrachten dessen 

  

sonstigem Inhalt sie gar nichts gemein haben.   

3. Die Stilisierung der Paragraphen 
Selbst bei Vergleich mit den „Gesetzen von Einuna””, die sich nicht 

durch Uniformität auszeichnen, auffallend uneinheitlich ist die Satzform 
der Par 

(A) Das bekannte mit fum 
den $$ 4; 7; 11; [20]; [21] 

Alle übrigen Paragraphen sind kürzere oder längere, einfachere oder 

  

raphen des Ed. A-$ 
‚a beginnende Satzgefüge findet sich nur in 

  

verwickelte Satzgefüge, deren Bildungsschema nochmals bloßzulegen 
  vgl. SD 5, $. 182 f., hier zu nichts führen würde. Eine grobe Einteilung 

nach dem Anfangsworte muß genügen. Es bezicht sich 

  

(B) auf einen vom Edikte betroffenen Gegenstand, $$ 1; 13; 14 
(©) 

(D)a 
8; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 22 

uf eine vom Edikte betroffene unbestimmt ge 
9 

ssene Person, Ja     

  

eine vom Edikte betroffene näher bezeichnete Person, $$ 2; 6;  
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Der Anfang von $ 10 ist abgebrochen und nicht sicher zu ergänzen 
nannten Kategorien zuzuweisen     Die nach äußeren Merkmalen vorgenommene Einteilung de    phen des Ed. A-$ in vier Gruppen erweist sich bei näher 

obe Vereinfachung, 
1) Einheit von Form und Inhalt konstatiert man nur im Falle von (B) und 

   
(©). In (C) ist die vom Edikte betroffene unbestimmt gelassene Person 
der Gläubiger, also die Partei, welche die Kosten der königlichen Gnade 

  

2) in (D) dagegen ist die vom Edikte betroffene Person 
a) der vom Gnadenerlasse Begünstigte, dem in $$ 2 und 16 die Rück 

hrt wird; 

    

stände erlassen, in $ 19 eine mir nicht recht klare Gunst gew 
b) in $$ 6 und 17 der Gläubiger, der die Zeche bezahlen mu 
©) in $ 12 ein durch das Edikt indirekt betroffener “Ertragbringer’, der 

wohl — die entscheidende Passage des Paragraphen ist verstümmelt — 
durch die königliche Großmut in Mitleidenschaft gezogen wird; 

4) in $ 15 der Funktionär, der hier die Domäne repräsentiert 
©) in $$ 18 und 22 der mit Strafe bedrohte Missetäter 
) in $8 der nicht vom Edikte betroffene G 

3) Entsprechend gibt in (A) das Subjekt des fumm 
a) in $ (4) den Gläubiger aus $ 3, oben 1) (C); in $ 7 den nur als Id 

    
Satzes an   

bezeichneten Gläubiger 
b) in $ 11 den durch den Gnadenerlaß geschädigten Geschäftspartner 

des “Palastes 
©) in $ [20] den infolge des Gnadenerlasses aus der Sklaverei Befreiten 
d) in $ 21 den vom Gnadenerlasse ausgenommenen Sklaven.   

Ich kann nicht erklären, wie das Mosaik verschieden formulierter Pa 
ragraphen entstanden ist. Wenn $ 2 des Ed. S-i wirklich mit [#Ju[m-ma] 
begonnen hat, war bereits Ed. S-i hinsichtlich der Stilisierung seiner 

n $ 1 lehrt   Paragraphen nicht einheitlich, wie ein Blick auf seine 
Die auffallende inhaltliche Verwandtschaft des $ 20 mit CH $ 117 

könnte darauf weisen, daß er, Materie und Form, aus dem CH stammt 
Da der offensichtlich nach seinem Muster verfaßte Gegen-$ 21 ein Pen- 

dant in Ed. S-i $ 3° hat, was wieder einen vorhergehenden, $ 20 entspre- 
chenden Paragraphen voraussetzt, wäre der geringe zeitliche Abstand 
zwischen dem Ed. S-i und dem CH als günstige Voraussetzung für eine 
Übernahme zu betrachten. Uns fehlt jedoch jede Möglichkeit, mit Aus- 
sicht auf Erfolg der eventuellen Herkunft aller anderen Paragraphen 
nachzugehen. 

#. Überblick über den Aufbau des Ed. A-$ 
Die folgende Tabelle stellt einen Versuch dar, das in diesem Kapitel 

Erörterte übersichtlich zusammenzustellen   
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Die Spalten betreffen 
(1) die äußere Form der Paragraphen nach oben $ 3; 
(2) den Stoff der Paragraphen nach oben 1. Abschnitt $ 

3). die „‚mifarum-Formel”” nach oben Anm. 466 und 2. Abschnitt $ 1 (a) 
bzw. das Fehlen der „‚mifarum-Formel”” nach oben 2. Abschnitt $ 1 

  

(4) Gruppenbildung: a = Themengruppe Schuldenerlaß; b = Theme 
ıppe kar/dam.gär(?); c = Themengruppe Rückstandserlaß; 

e irekte Folgen des Rückstandserlasses; d = Themengrupp 
Freilassung; e = Formgruppe akrophonisch. 

) Zugehörigkeit zum Gnadenerlasse: x; mit ihm verwandt: (x) 

  

     2 |De D =, Rest verloren  



  

ACHTZEHNTES KAPITEL 

WORTBESTAND UND TERMINOLOGIE DER EDIKTE 

Erster Anschnitt: GLOSSAR DER IN DEN EDIKTEN VORKOMMENDEN 
Wörter 

(Der Kürze halber werden die Edikte im Glossar zitiert als A 
Exemplar A; B= Ed. A-s Exemplar B; $-i= Ed. S-i 

Zahlen in runden Klammern ver   
bulars, unten 2. Abschnitt.) 
äb BIV 16; äb.gud.bi.a BIV 12 
adi A Vs. 17 
aga.uß (54) BIV 38 V [17 24] VI11 [17] -X V 
ahüm (56) B IV 
ak A Vs. 16 ab.ak.ak.kfe] 

   

   
Gi amurrim (38) B19° A Rs. 14°22°=BIT24 BIIT1 9 [20] 
an S-iVs.8 

  

m (38) BI9’ARs. 13° [217]- B II [23] B III 

a S-iVs.16°Rs.1°2°4°-AVs.4[8] 11 14BI[5°6°9 

Ed. A-s 
X. Die 

‚en nach den Nummern des Voka- 

xım7 

x117 

1416°A 
Rs. 21°= B1123 B 1127303334 1113689 1921 3435 IV 8 10[11] 16 
7192122273235 V 168921 30[33] VI46 1113 
6] IV [1] 5° 7° 10°. 11° 12° 

S-iRs. 6°- BV 34 VIB 
annim BIV 2; fem. B V 20 
pälum BL 43 - X III 5 Inf 

alfatum BV 29 

   

aum S-i Vs. 13°- BI[4] 13° A Rs. 7° 20° B II 40 III 40 IV 2232 
7-XI2 IV 5 117 
atum BIT41-XI13 

I babbilum (53) B IV 26 
bad.da ARs.5°-BII3 
bamätum (5) BIV31-X IV 4 
barzipaki (56) B III 22 
Zum BII27-X 1813 

  

    

X 1119 121415 
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dam.ga   59) BIL36 IIL[14]32 IV 181011 V 14 
gi-ilifu A Rs. 5°- BIT3 

[didli] S-i Vs. 
dingir BII39IV114-X IT 1 
dü BII4 
dus A Vs. 17ba.an.da.ab.dug.a 
dumu (65) B V 25 26 27 37 38 39 VI 1 

   
   

  

& S-iVs.7°16°- A Vs. [I] Rs. 21°=- BII23B V 36 VI 11; €.bi.a B 
IV 35 - X IV 

Ar Slvs 7 
® AVs.[21] = BI[2]fb.ta.[2.a] 

m-ma; Dt B IV 4 utebbibu       
edlum BV 28 
&.gal (37) A Vs. 7 BIN 28 31 32 34 35 38 IV 8 1421 V[6]- X IV 10 

m BVII1S-X V [8] 
jalumki (42) B V 25 37 

  

    

'en.lfl A Vs. 19 den.[1]Jfl.Ife] 
ebe B VI 14 Inf 
erim XIV7 
esäfum A Vs. 14 eb 

  

um ARs. 6°= BII 5 isirma; A Rs. 8° isirüma 
södum B VI 13 Inf 
äqgum BIT 12 6-it-t-ig-ma 
öbum GB III 35 IV 8 10 N SiRs.5°-BVI7-XV[2] 
innezib; $ BI 28 usäzib; BI 12° A Rs. 15° B III 10 11 ufzeidu 

    

  

geme.arad (66) BV 36 
gi S-i Vs. 10° mu.un.gi.[na.a] 
Gir.aran (58) BVI10-X V [#7] 
gul BIT4bf.in.gul 
gu.la A Vs. 20b[f].fb.gu.la 

i.un (48) S-i Vs. [12° 167]- A Vs. 7 11 BIIT33 36 39 40 IV 3593) 
(23) BIV [36] 

  

  

      
   

hadanım B III 12 
baräsum St BIV 6 ustaharrasüma 
[be.gäl] S-i Vs. 
be.nfun] S-i Vs. 5° 
hepimG B115° ARS. [207]; N BIIS- X TIL 11 ihhepp 
[bur.sag] S-i Vs 

    

  

f{d] Si Vs. 4 
ida-marazki (43) B V [26 

   



  

idum BII34 
S-i Vs. 8 

igin.gäl BIV [1719] 
viltum B V 28 
ülkum BIV 39 

  

A Vs. 13 Rs. 7° 19° BII29 IIT 11 28.3031 33 34 38 IV 7 12 V 1502) 
VI[15]- X IT [18] 

inana S-iVs. 8 
inüma A Vs. 3 
isinak'(45) BIT 23 V [27 39] 
iftu BIV 4 
itti BIT 36 III 39 IV 

tu A Vs. 17 itu bär.zag.[gar]; A Rs [9]-B II 1 itu dirig 
Se.gurjg.kud; S-i Vs. 1’ [itu s]ig 

    

kabtum (61) B IV [37 
kä.dingir.rali(40) A Vs. 12 BIIT 21 IV [39] 
kalam A Vs. 20 kaflalm.[mJa.[ni.3e] 

um ARs. 15°20° B III 10 1135 3637 IV 2579- X IL [17 
kar( A Vs. 12 B III [22 23| 
kaskal(14) BIIT38- XI 
ka BVIL-XIV 14 
afasum (19)N S-iRs. 3°-B VI[5]- X V [17] ik 

[ki gub(.ba)] S-i Vs. 67; 3° urud kfi 1Ju[gal gub.ba(.a) 
ki.lam (29) B III [30] 

ma B 111 3034 V 4 
kisum (27) B II [27] 
kisuraki (46) B V 2739 
kiffätum (18) S-i Rs. 2°- B V [30] VI4 

n BVI15 
kü.babbar S-iRs. 1°-BI8’16°ARs. 12°BI 

V 30 VI[3] 12; (6) B V 6-X IIT8 [13] IV 
ullum BI1 30 
nukkum BV [15 

kus BIV 16 1719 

  

      
[14   

    

    

323611127 [13] 1 

    

ARs. 7° 11° BIT44 1113839 IV 3 V [15] - X TIL [6 

  

Vs. 11°-XIV3 
A Vs. 515 B III 33 40 IV [2% 

B III 24 
legim G ARs. 19° Inf.; B III 36 39 ilge(ma); B II 36 IIT 4 

Igü; BIV 3 lagiäku; Gin A Rs. 18° iltegg 

  

30 31 v9 

    

XI 
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lem BIL4-X III 6 il 
Id B 1127 36; vgl. akkadim 

  

  

Iä kurun..na(6) BV6-XIV9 
lugal Si Vs. [2] 13°- A Vs. 15 

gub(.ba)] 

  

    #=BII2 lugal.e 

  

gl. [ki 

ma.da A Vs. 16ma.da.[a]n.na 
mab S-i Vs. 7 
mahar BILS9IVI14-X III 

m BIV 15 imabbarfu 
sum (21)N BIV 40 V 24 immakkus(u)        

mala BIV 9 
malim D BIIL29 umallü, Di BIV 25 umtallü 

BIV 18 [20] 
[n@/]zzazänım S-iRs. 4°- B V [31] VI[6] 

massartum (10) A Rs. 17 
mä$ (8) BI[107] A Rs. 12° 18° 19° B III 13 
mätum, „Land” AVs.412B1514°IV 12 
xIVv5irv@ 

mätum, „sterben” ARs. 11°= BII[10] A Rs. [23°]= B II [26] 44 V 16 
VI 16 imät - X TII 6 i-mu (Glosse: ma)-a-at 

melgätum (9) B 110° 1130 
(@) BV422 

mimma BIV I V12-X IV 15 
mitarım (1) S-i Vs. A Vs. [3] BL[# 137] IV [22]32 V 172132 
xıv5r 

B III 27 29 V [23] 
mu S-i Vs. [2]- A Vs. 15Rs.#°=BII2 V 
munus ld kurun..na (63) BV51114-X IV 8° 14 
murguki (47), vgl. (57) B III 25 VI 

!dinu(m) (33) S-i Vs. [157] - A Vs. 10 BI6 IV [27] V9-X IV 

    

  

   18 [21] VL10- 

    

        

  

  

16 muskönum (62) BIV 38 

  

G BII42III6V[24)-XIIT4 ddin; BIV [21] VI[15]-X 
V 8° inaddinu; B II 31 32 35 addin; B II [27] iddin; BL11A Rs. 14° B 
III 10- X III [1] iddinüma; B VI 18 - X V 10° iddinüsum; B IV 28 - X IV 
[1’]nadnu; N S-iRs. [17]- B VI[3] innadin; B III 28 31 38 innaddin( 
$ (32) BIV 28- X IV [1] Inf; ARs. [2]=B117°BV13-X IV 15 

dan; A Rs. 6°= BIT 5 ufaddin; A Rs. 8°= BIL[7] A RS. 9° ufaddin 
$tBIV [23] 2934- X IV 2°6 

dinanım B 1138 

  

  

    

    

   



 



      

BV7-XIV IC 
$är] BIS b]a 

AV BL[4 III 40. IV 22 32 V 21)-XIV5u 
SV BIT’ARS.23° = BIL[25] 26 V 10 XIV 

r N BIV35 xIv7 
$ BI 14 wasten 

se 127 [32] 36 $e; BIV 3031 V B 18° 16° 11127 V 
vI XIV um v9 

Se, ein Gew 3 IV 
e B IV [36 

zu XIV3 
9) BIV30-XIV3 

m B 1137 
2) ARs. 16° BII33I138-X119[14];(25) BV3;(28) B 

11T 28 30 [3 TV BVI[2 
BVIIE-XV 
(57) BIT 2 

B IV 
A B IV [38] V 1724 VIII xv59 

S-iVs. [18(@)]-ARS. 3° = BILL [27] 536]-X II 

BVI[19]-X V 10 
15) BII38-X 1191 

) BII331I148- X IIT[I0 
17) ARs. 16 

6) B\ 
rum D BIT 16 

A Vs. 1 13 vgl. (13) B1[12] 15° ARSs. 2° = BI16°B1128% 

  

0 15-X 12111] 

    

ml ARs.5° = BIS 

S-i Vs. 17° Rs. 77-A Vs. 11 B1[7°] 17° ARs. [ BIL[25] II15 
16 IV [23] 25 [29] 34 35 V 2 10 13 19 VI[9]- X IIL11 IV 2°6°    



    Rs. 20° BIT40-X II 
üz BIV 19[20]; üz.bi.a BIV 

w BI139 IV 
w BIV 18 

II 15 
St BIV6 

(31) BIV Bd BI[S 1: BV 
3 BIV 2934 V S-i Vs. [147] AVs.9 

XIV [2 XIV6 B III 20 
x.kam] S-i\ 

2 BIV [36 
3) AV 

AVs.21 f].efs 

k AR BIIL1;3.kam BV 

    

1. Erwünschtes und Mög 
die Edikte sind Sammlungen von Rechtsvorschriften, c 

  

     

    

zielle € ‚die nähe ngen für bestimmte Personen u 
s; Iefinieren können. Zu einem großen Teile sind es 

sc ee", di n gestellten Reg 
weichen besonderer Rücksichten halber von den allgemeinen Rechts- 
grundsätzen ab) si hreiben den Gnadenerlaß. Eine klare Vor 
stellung von den „bestimmten Personen”, welche die Edikte betreffe 
und den „bestimmten Sachen”, in welche sie eingreifen, ist offensich 
ic v g für volles Verständnis der Edikte, Pflicht des 
idealen Bearbe ach, dem Leser ein deutliches Bild jener Pers, 
nen und Sachen zu malen oder wenigstens zu skizzieren. Seit de 

 



  

v D 

i < 

) ninA: 

A. Von den Edikten geregelte Sachen 

a) Der eigentliche Gnadenerlaß, 

       



  

1. Rückstände 

  

    

  

       

    

    

     

   

  

Ed. S-i; F ıAr.bi.a (Ed. A-s): Meine Ausführung: 
SD 5, 5. 88-97 c bsc hatte ich c Hin bezeichnet 

beim Sta Forschung nötig schien. 
Meine Anregur Buc schreiben, hat leider 

Gehör ge In uns Zusammenhange genügt es, die 
L 'eibung von „‚Rückst 100 K 

Leist 5.9 Abs 1 wie n. Bele 
AHw., S cchts I, dazu VS 18 (1973) Nr. 17 Z. 

ientar zu $ 14, 5. 23 

6) kü.babbar ## li kurun..na: s. Kon ar zu $ 16, 5. 249- 

II. Schulde 

m s. Kommentar zu $5, S. 203 f 
0 M,S. 3 15 1.5. — Nic 

379) Nr. 2 ‚en Feigin, $. 12, stel 

n tag,.tag, (s. mein JCS 3 [1951], $. 177) und im 
(EZ. 15. 

S. 209 
Tentlichungen für Urkunden 

ibe Dr 7 
3 D: BZ 

65, W 7-21, in de 
Dissert 966) kaufer 

kaskal: d t beka, H (1956), S. 110 (3) (b), 
Urkunden übe ‚en ana kaskal aber schr selten, vgl. SD 5, $ 

ba: s. AHw., $. 1322 rechts tappütum B 2) b) 
ie Übersicht über die Darlehensformen, die SD 5, S. 60-62 

‚en ihres geringen Wertes für das Verständnis der Edikte. Das 
u iste Ergebnis der Tabelle war nämlich, daß nur wenige de 

en Edikten erwähnten Darlehensarten mit Urkunden zu belegen 

 



  

Vokabul 

    6 m: s. Kommentar zu $4 A Rs. 7°, S. 199 unten 
) w mein RA 73 (1979), S 141. Auf S. 136 $ 

Zeile hätte ich „,ı Is Textfehler stat c 

III. Schuldsklaverei 
18) um: s. Kommentar zu 

  

   

um: s. Kommentar zu $ 20, 5. s 

IV. Feldpacht 

9) zac.ya: s. Kommentar zu $ 15 11.238.244 $3a) 
21) makäsum: s. Kommentar zu $ 244 5) 
22) miksum: s. Kommentar zu $ 15, $. 5); mein BiOr. 34 (1977), 5. 

1 rechts obe 
3) gü.un a.$ä: s. Kommentar zu $ 15, $. 241 1); mein BiOr. 34 

24) sehhertum: s. Kommentar zu $ 15, $. 241 B IV 36 
25) 5# Simim: s. Kommentar zu $ 15, 8. 2 fenbar Hapaxlegomenon 
26) 56 taksitim: s. Kommentar zu $ 15, S. 248, offenbar Hapaxlegome       

b) Außer dem Gnadenerlaß enthält Ed. A-s noch 
V. Drei Paragraphen mit Richtlinien für Geschäftsbezichungen der 

Obrigkeit issen Agenten und rn’, zum Teil als Aus 

  

estimmungen zu $ 2 aufzufassen. Meine Darlegungen in SD 

 



  

©) Terminologie der Edikte 

   

      

    

31) wußfurum: s. Kommentar z. S.451.$ 
32 s. Kommenta f 

34 s. Kommen S. 29: 
; li w 

sc .d Gesells: Buc 
ein RA ); oben S. 8-1 

al 3/1 85,8. 92,5 

B. Von den E fene Personengruppen 

a) Das große Publikum 

1. Die Landesbewohner 
Begr 1 N 

‚er Belegst ini V $4,5. 326 

u 

(für geographische Lage und B ( ( 
j s Babylon, 41) Nur 

Ida-maraz k, 45) Isin, 46) Kisura, 47) N K 
$20, 8. 277 £. $ 10; s. auch 3/19/1 82-3, 8 36. V h 

b) Lehensleute 

1. *Ertragbringer’ des ‘Palastes‘ 

 



  

   

      

    

  

   

  

  

   

e8: s. mein RA 70 (1976), S. 172-179 XI., besonders $6, S 
77 1. Das I A des inzw erschie Bandes N 

(1980), 5. ie iem Hinwe e 

hm völlig. In einem solchen F in früheren Bänd 
CAD die Literaturhinweis den K! s 

jerte Vernac der jüngeren € i a a 
bi tzer im Texte (ete Ansichten und 

irre d lichen Leser, der den zit Artikel nachliest. Was 
Sache selbst betrifft die von Bezichu 

und W . Sör 

zeigt habe, trotz N/I als evident ar ien. Z iz 

Belege aus Ed. $-i $ 1; Ed. A AbB 7 Nr. 51 2 N 

II. Sonstige 
Koı ar zu $13, 8.236 1. $ 

54) a Koı 1 $ 15, 8. 246 5) 
wa: s. Kommentar zu $ 15, S. 246 

6) s. Kon ar zu $ 15, 8 

©) In Beziehung zur Obrigkeit Stehende 
1. Für die Obrigkeit geschäftlich Tätig 

79) S. 428 Zweiter A 
ar mit Orts 9/1 $ 3, $. 324-326 

58 s. Kommentar s s 

IT. Pächter von Domänenland 
50) s. Kon zu 15,8  



Abgabenpflichtige 

munus Iü kuru 
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ZU RIGKEIT” UND 
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N 

n Fi 
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fi 

      



 



 



 



 





  

    

            

    

    

tstehungszeit, Gebrauchsgebiet und Ort im Schrifttu zwanz 
Belege sind bemerkenswert einheitlich: vier stehen im CH, (a) - ( 

Briefen aus der Kanzlei des Hammu-rabi, (e) und (). Zwei B 
k n im Ed. $- (9) und (9, kt bi 
ichen Briefe B. $-i Ed. A-sent lege, (0) -( ( 

Nur ein einziger Beleg komm aus Babylon, soı aus einen 
ch dem fernen SemSär ten „‚am! fe, (p 
Die zwanzig Bi i dup und’ Wiederhol 

4) CH $ 36-39; 41: ( 
B) Brief des Hamm ( 

Brief aus der Ze Tammu-rabi 
)) Bri Samsu-i 

E) Ed. S: $2: (g) = Ed. As $ 
F) Ed. S1$2 Ed. A-s $ 

(©) Ed. As $ 10 
As $ 

Brief, in Tell Se fi 
ntsprechend dem $. 338 un si Bemerkten könnte 
a jenken, die Belege in eir i 

handeln. Aber die jüngeren und () sind Dup r 

B ung vollständig und trü, B 
kalisieren sic Ausdru it seltener Deutlichk 

der Amts: Sechz; h unze en stehe 
Gesetzen” und Edikte choffiziellen Dokumente ien 

Der Form und Kc h 
ie Übe < ie ät-altbabylonis Schu 

k s Charakterisierung « e 
e bestimmten ( r den Krone) aus 

rachteten Perso a < 
er „‚Steuerzal Über sie erfahren Bele  
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A. Personenmiete I. Miete von Erntearbeite 

            

1) Seitens k A 

\ Nr. 59 x 
x \ N 30. VII; 3) VSTN x 
4) Y N x 

A 5) YBT 13 N 
A 6) Nr. 30, X 
A nY Nr. 5 x 1AH DB 

s PL. LI IX 
9) MAH E PI. XLV x 

10) YBT 6. X.; 11) MAH s BI. XVII 
xI Mal s Pi XI; 13) MAH 

s P1. XLVI, 6. XII; 14) MA s 
Pl. XLI 

5) YBT 13 Nr. 50; 16) N 

A Dilbat, Stol, JCS 35 5. 225 ( 
A 17) YBT 13 N XII; 18) N xIt 
D: 19) N 20) Nr. 39: 

\ 21) UMM H 79: TJAUB S XVIIL, 18. I 
YBT N IX.; 23) N X.; 24) UMM H 

TJAUB, Pl. XL, 10. X.; 25) UMM H 27: TJAUB, 5. 9 
F X1.; 26) UMMH 17:8 XXXVI 

xır N xı 
D: ‘cn 28) UMM H JAUB, S. 9 d Pl. XXXI 

b) A Apil-ki aus Ki, Stol, JCS 973), 8.227 1 
\ 29) YBT 13 Nr. 481, 17. XI 
\ 30) YBT 13 N I 

II. Miete eines Ochsentreibers 

Nie 13 b, A 31) YBT 13 Nr. 2% vun  



  

III. Miete eines Ochse 

  

spannes, initum 
Vie 1 1, Ammi-saduc 
XXXVII, 22. IV 

  

MAH 5: TJBD, S u 

B. Produktionsmittel, I. Empfang von kupfernem Ackergerät 

Bulätat s Kit, Stol, JCS S. 26 I 
Amn 33) YBT 13 N; x 
Armmi-g 134) N I 

II. Empfang von Saatgetreide 

    

©. Vom Lehensbauer geleistete Zahlungen 

1. Einlieferung von „Silber vom Ertrage seines Feldes 
kü.babb gü.un a. Wie Al1 

36) YBT 13 N xx.) N d Tite 

37) YBT 13 Nr. 479, 8. V P 

    

II. Einlieferung von „‚Silber vom Silber des ‘Lehens’ des NN” 
k par 3a kü.bab| NN Alı 
A 38) YBT 13 N 0. IV Apin-N



E 

s 10) Y N 
T 

Nie A1L3 b 
41) YBTI3 N 

D. Öllieferunge 
AI3b 

2) YBT 13 N 
M 

3) N vIn. D 

UB, $ Pl. XXXI 
xI 

Feldpacht I. Le ‚ensbauer als 

Alı 
44) MAL 

      

einer der) Pächte 

   



    
         

   1. Lehensbauer als Verpächter 
Samsu-ditana 149) YBT 13 N 0. IV., wo Kis. E T 

F. Gerstepränumerationskauf 
Ss: 51) YBT 13. N LE 

M Titel Silbe 

6. Verschiedene Funktionen des Lehensbauern



1. Lehensbauer als 

  

    

  

II. „Im Auftrage des Lehensbauern 
S. 0. EI Nr. 47. Pacht eines 

    

    

   

  

   

       

    

Ammi-saduga 53) BIN 7 Nr 0.1 Stol, Studies, S 
96, aus „‚Dilbat-Ki$””. Ein Feld wird ver ABCuD 

E pa.te.si; A, Bund C siegeln die Urkunde 

III. pa.te.sı als Funktion 
Merkwürdigerweise findet sich, mir unerklärlich, auch der U 

kra.te.si NN 
su 54) YBC 6189: JCS 5 (1951), 8. 96, 10. VII. (s. G 

S. 102 links), Z. 10, eine Urkunde betreff für A 
Fe a gemietete Schnit 
Yatum 52. 5, aus Sippar, oft behandelt, zuletzt 

Die Stelle ein Lehensb: s Urkundenzeu K 

Aus okumente teutlich h ß der pa.re.si de 
spät-altbabylonis it ein B k en 

Arbe iem Felde Ic es gem Kräfte. A e 

Kategorien in neueren Publikatic s e 

Frau F Sippa Frau Ellis, ASAM, S. s 
10-96; Wilcke, WdO 8/2 (1976), S 77 Hi z 

ihren Eröi ist soeben berei ie 
Frage hier nochmal igenem ö e e  



ERTRAGBRINGER’ DES ‘PALASTES! 
DER ABDECKER 

 



         



 



      

\ P: Für Letztere Kl 
E I . 

Belege Als “P: A 

Tu 

‚im ‘H; Abde 

M 

el he 2 e 
n „K 

. Herdentiere 
SD 5, S. zu 
Kadı s e 

zu $12 3. A-s, wo sowohl « 
Hirte BI I 

P: Jliefe 4 unc 
Bezi i E < x 

ter als Empfänger oder, unc 
Ver nter K ce erle  



 





 



      

7 Wie 
Akkadisch 

                    

ind Entnahme de 
ältere Di tie dem W 

nen Wörter $ 
die # zich 

iem die Haut al 
häuteter) Kad: 

Is auch für verschi 

we erische Lau 
ir u A 

jeren Ideogramm wie 

It)bat hen O: 

1 untersuch. Mitteilt 

er Einträge in 

SP A) er A 

Liste UM 5 (1914) N 
tige Rezensi Serie  



 



  

      

          

chande z ie 
Gegenstände, N s MSL 9 (19 

Vorlä 
Einträi 5 , s t I 
k it R 

i se h 
Texten als I M 

s1 

Die Objekte ! N 

(1) Herdentic a) ©) 
a 843.356 — (e 

Ed. Ass $ 

a) „F eK 
6) — (b) «2 su gegerbt, also „F (e 1) s 

AUB,S Mm «2 

Vicharchiv, Vie Ss , ® . Zeile: TCLION 
y Z. 9: Nr. 208 Z. 7, N 2. 16; N 7  



 



          

Di 

icht nich 

    

ohr 

B 

en H 
Fi 

hes Äqu 

             



 



         



 



    
    

        

    

   

      

rbücher unte ichts, betrefls « 
übrigen wenig beizubr jefäß s. A s 

90: jarnum A 2); al 4 sa.s . 
Rind, s. $. 119) umbin, „Huf 0 
Rind) als Droge s. $. 1113 suprum rechts 4) a). Nach Gegenständen 
Leder, Knochen, Hörnern, Hufen v bin i ic 

gischen Literatur nicht auf Suche geganı 
Was sa betrifft, erkennt AHw., S. 1216 links, einem seiner ak 

schen Äquivalen: die Bedeutungen „„B: A Arte 
Sehne”; „Nerv’' zu. Für sa selbst gibt Anne Kilmer, AS 

965), $. 262 links unten, beiläufi i testines, € a 
Grund A-tablet lines 662 #f.””, inzwisch Tentli MSI 

1), 5. 104 als „„Nig.ga 2. 288-301 (s. 8. 12 re 0 
5 „„Nig.ga (Bilingual)”” Z. 239-245, S. 121 Zufü; 

jer Därme zur Liste möglicher Bedeutungen beruht 
sa Z. 297 [ 2. 240 

Von befreundeter nichtassyriologischer Seite wurde ich darauf aufn 
sam ge daß e technisch u ichlic bi 
eien als Schnen; mein Leidener Kollege J. M. F > e 

mir das auf Anfra Ai Damit beseitigt « e 
auch die Därme einbe Schwierigke \ L. Opı 
‚eim, AOS 32, $. 80 H bei Deutung von sa als „‚Schne” erkanr 

S. jeızı Butz, Or. Lov. Ant. 5 (1979), 5. 349 F mit A, 
9 f. — Betreffs des tierischen Einge fettes olc 

gisches Wörterbuch der deutschen Sp 0), 5. 80 L 

sse es bei diesen Bemerk d 

Nach — trotz vielen Worte ‚egebene 
was unter V tung der vorliegenden Fach ier übe 
su.si(.ig) zusar « nd gesagt word eich, < 
Wiedergabe des Wortes mit „„Abdecke a können. D: 
Habe bei ( 
ker mit modernen Begriff ständlich. A Finkelstei 
reffender Bemerkung RA 63 (1969), S. 64 zweiter Absatz . 
so designated served primarily as a, strative of 

y rather t worker or is Übersctz 
su.si it „‚Abdecker”” nicht un I): nn ie 
isch gewachsene Di keit von Tätigkeitsbezeic h 

ie gerade auch bei in den öffentlichen Dienst überf igk  



     

  

    

     
    

        

      

     
      

   

    

    

  

      

      

analog der des Abdeckers, sämtliche in seinem Bezirk 
kadaver hygienisch zu beseiti den altmesopotamische I 
nicht die geringste Spur findet. D: ing i mme 

u Alleinrecht des Abdecker kadaver seines Bezirk: 
den s t nachzuweisen ist. Aus Ed. A-$ $ 12 dürfe ie 

alls folgern, daß er die Staatshe e Die dabı chriebe 
Übernahme der Kadaver „‚v Gotth 

CH $ 266 zu vergleichen ist, dürfte sic i 
iere erstrecken, welche d lich fes Fall 1 

Vie ng, $. 9 f. mit $. 36-38 1.; S. 45, den Hirten zu dekl 
erlaubte. Ob si.ig auch nicht deklarable Kac » 

r sicher kein exculpatorischer Eid des “Hirten” notwendig ge 
“ Jleibı s im Dunkelr 

Unter dem ersten Könige der Dynastie von Isin k 
in einem Archive e 5 Tafeln veröffentlic tie 
erlich, zum größten T jeather industr icln (BIN 

d or, unte Auch wenn es wahrsche e 
drei unten aufgeführ 5 nter den veröffen 

veröffentlichten L s der Zeit der III. Dy 

  

    
wo doch allein in Di



DEN ALTMESOPOTAMISCHEN ABDECKER 
BETREFFENDE QUELLEN 

    

   

      

Exsrer An Ere Qi 

Für die sumerisc onenbezeichnung s K ‚ende 
ge aus sumerischen Tex a Reihe 

(1) „‚Fära-type” (Sollberger, CT 50 [1972], $ fel CT 50. N 
23595) unbe Herkunft, IV ns s A 

‚samt 42 Rinder su.si in Empf 
(2) TMI 35) N ‚s Nippur vom Jal 

n njun ul.a, Kol. IV s \ 
Thurcau-D; RA 33 (1936), S. 62 A 
1? 5 u ı 

n.na.sum, „Zu en R s F 
si ü ben”. su.si ir A BiM 

(3) OIP v k 
s Rs wer n 

(4) Nr. 175 ab, Akkad-Z 

Beispie Ze III. Dynasti L 

Zeit der IN. D)  





(10) BIN 9 Nr. 476    

            

at VI, ohne 
ı os iegen ü PNN v 

beitern, afgab, !! ki su.si “© 

(11) Ni. 9342, unveröffentliches Listchen aus Nipp 
VI. Rim-Sin von Lars ein ZA 3], 5. 

(12) NBC 8253, YBT 8) Nr. 2 s 

kus s bei p Mine W 
Talente 4 Wol 

Mine 
i silt M Sc 

A i in s‘H 

F bei Abu-wad 

} K I 
IerK.  



          

       

        

   

       

  

nach unserer Ur 20), nimmt man ferne leibe 
erlaubte Marge ier auch erreicht r den L 

d, d er sechs M 1. h. dic H H 
chnet wird Schaft H 

n1 e on 6960 Stück Klein dme 
Proze fe Höc © 

Herde zurückbleibe 'e Herde bzw. Herden von sı L < 
k ur der Krondomäne ge e im Spie Unse 

e Urku s ihrer Bı s .d die “Hirte 
Z. 8 Staatschirte ie jeigentümer, der Di 

n Tiere, Z Rec ‚en dürf 
Die Felle, Z. 1, und 2 i I, Z n 

si.ig der Domäne geschuldete Gegenleistun ie gefal ic 
ar, die er von den Staats; rnomm« D: it 

s h als Lei i.ig, und Lei 

iem Vicharchiv, nach n Hirten’ der Domän 
fernde Wolle sinn tie zur $c e 

e wi 1 abe ie abgängigen, s. V ng, S. 29 
F. Daß überdies im Vicharchiv die Sollg: ro lebendes Ti 
zuliefernden Wolle mit mindestens zwei Mi » d 

klich abgeführte Ertrag nur einmal unter ein einhalbı us 

  

30 Tabelle 6 Nr. 3 B Sp äßt sich



    

Mine W Gran Silbe S e 
ce Vie em Satzc elchen Ed. A-s $ 

i lenes M 
e n Gran Silb, Mine W 

2. V ungsu I 

(13) YBC 11176, YBT 14 N ter Di 
Lis Lebe der U 

Q %« Königs S; 

Dank $ e ‚egenkon 

ie zufügen die Umschriften ‚ekannten 
Urku ‚en. Acht neue den der Z Kö, 

s e dem F h 
Abi-esu e 

e’”, des „Ai se K 

gesetzten. Texte bezic 
19)-(20) dienen d Ien bz Kadave 

L he Folgenden nicht h 
D: Ic d s e  



(14) BM 81596 

(17) BM 81552 

15) BM 82164 

16) BM 8 

         



    

       

  

(18) BM 81388 

        

du e 
su.s Hem Abdec 

5. uru Ubänun 

itu ne.ne-gar [ud] 6.kan 5. V. Samsu-ilur Sie 

(19) BM 81556 

Humu M 

Ubänu 

(20) BM 81706



 



  

(21) BM 81650 

        

M »visorisch 
erden, < 

tionsbezeichnu e 
NN, Z wär 

ausgestellte) Urkunde 
Abdecke estellte Ur 

e 3 6 (1974) N 

Herden ve der K 

Zur Zeit der Eins: 

bar weniger Kat 
nd Für die an der 

             



 



  

Abdecke 

Rindskadaver 

sA 

    

Schafhir 

        

und (at 

sJ 

) ) Häus 

Lugal-Ut 

r F 
Hirt 

Verant 

10. VII 

tes Lugal-U 

Bab; e 
af als bei w h 

Yatum der Quittur 
liche Bestanc 

Monat VIII stat 
nach'der Schu 

‚e der Herc 
Das Datum der L 

(a) von der Rec 

  

dem $ 

Ikün-pi-Si 

lich: RIS-M 

Abi-ch 

1, Sohn des I 

äufigstes Haus 

des Abdec 
n oder überhaup 

Rechnu e  



   

    

  
  

   

            

Jahres Abi-e$uh 3. Obgleich das Woı e der Rü 
stand” nicht gebrauc iegt ein sı a reic 

sieben M ch Ablauf des Jahres, aus der J 
en. Während die abgelieferten Häute eine runde $ a 

sind die Zahlen (a)-(d) mit Bruchzahlen zusammengesetzt h 
1. h. durc ung gewonnen. Da die K: on Herden 

Domäne kommen müssen — das si h die einzigen urkund 
lichen nachweisbaren Mater ‚chen Ab- 

leck wird die Berechnu zusamme 
hängen, auf uch in $12 finden 
en, s. 0. 8. 234. Wie hoch sie z in Babylo- 

nien war, wissen wir nicht; zur ZU Larsa ist für 
Schafherden eine Verlustq in auch hier 
‚ersuchsweise mit einer n aß der 

Staats'hirte” sie zur Gänze in As mn 
ıf runde Ziffe as bei Rechenproben mit bzentsäl 

icht der Fall ist. Damit ergibt sich z i x 
delt es sich, wie b ausgesprochen, um Schafkada die der 
Staats'hirten’ unter Abirefuh zugebilligte Verlus trug be 

si ien 15% des 
Faßı so Betrag (b), 131 1/4, als z ies Herdenbestandes 

bere Fallmarge auf, so betrug der Bestand des Jahres Abi-csub 
875; auf dieselbe Weise führt Betrag (d) auf 781 and des Ja 
Abi-e$ub 3°%%), Die Differenz, um welche der B des Jahres 3 kl 

ner ist als der des Jahres 2, beträgt also 8 94 Schafe. Ar 
ist, daß auch die Differenz ) Anzahl < 2 abı 
ieferten Kadaver, 131 1/4-3 ınd 94 ausmach 
Aus der Liste ergibt sich nicht mit Sicherheit, warum bei der Abli 

ung der Häute an den su.si.ig von Sipp: kstände der 'H 

  

ntstehen. Wie nicht anders zu erwarten, verraten uns die dürren Zahl 

  

     

  

r Buchungen fast nichts über die uns interessierenden großen Z; 
nhänge. Vom Posten (c) könnte man vermuten, daß er die Zahl c 

bis zum Datum der Urkunde tatsächlich ange ed: 
Gegensatze zu Posten (d), der zu Beginn des Rec sjahres aus 
Bestande s berechneten zulässigen Ver Am 10 
VIIL., von dem die Urkunde datiert ist, waren ja noch kaum acht Mona 
te dieses für Schafherden von Schur zu Sc fende Mor 
te XII beginnenden Rechnungsjahres schein 
lich erst ein Teil der üblichen Verluste eingetre kbar, € 

  

auch im vorhergehenden Jahre Abirefuh 2 (1) die Eins: ie 
  

  

    



    

                

ich die D ie M 

e eE H 

z e 

Abi-c ade z ‚che Jahre Abi-esul 
J ic H ie Differenz 

/e den Eindruck > Berce ve 
‚© des Jahres A zugrunde Z ich den vo 

H ‚führte N D. 
v s der Z K Rim-S; 1 

Je 2. 15 als nde $ Ikün-pi-S 

K N K Sip 
R Nr. 46 vensfeld und 

1 Rit-Marduk, Z. 20 

e Dor 

23) BM 80473, in Kopie fi ( 3 
Nalther, LSS 917), 5 Nachde   



 



  

Tage ausgestellt 
häuteten) Kadaver des Jahre 
31 1/4 des Jahres Abi-e$ub 2” sein, di 

kommen. Sowie die vorher festgesetzte Anz, 
an den Abdecker von Sippar erreicht wai 

n Quittung bei einer Behörde von Sipp 
Männer 

selbst nicht vor. Man wird sie vermutlic 
Kau schaft Sippar”” und den „‚Rich 

    

    

a noch immer ve auf die ( Pi 
Es scheint mir nicht zu gewagt, Z 

rgänzen, ein Vermerk über die Herkunft 

   

  

bezeugen, fal en richtig kombi E 
den Weg der Häut abgehäuteten) K; 

A (22) und vom Abdecker zur B 
sı A-s, wor Abdecker 

Staats mpfängt, aber dem “Palası 
betrag, bei Schafen und Ziegen außerde 
liefert. Hatten sich tie Geschäfisbedin 

Abdecker auferlegte, inzwischen g: 
    

  

  

  

zu liegen, führt uns aber in neue Schwie 
n die Abdecker in den ersten drei Jahre 

it der Überbringu; Häute und Kac 

ahme der Kadaver bei den Staats‘ 
ind die Ablieferung bei der Behörc n  



   
    

  

seits der Behördı fe 
die ac ativ k 

gen hatte? Es wäre ein m 
lie man vielleicht nicht einmal 

fü Bücher und ausgefertigter Urku 
schweige denn auf Grund eringfü: 

den Materialre 

Quellen aus der Zeit des K 

Außer den zwei Urkunden (22) und 
zeit des Königs Abi-e$uh gibt es vom I 

itere, unveröffentlicht iche Übe 

 



Amnänu; 
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n Kac 

H 
-duk-näs 

Komme 

      

s Nak, 

     



 



  

für c e Sache is nich 
(27) CBM 1150, in Kı röffentlicht in BE 6/1 (1906) Nr 

etzt in HG 3 Nr. 108 

      

    

    

n kü.babbar Drittel Sck < 

ide 
s Jahres Abi-esul 

duk 

1 gud 1 10.ka 0. II. Abi-e&ub „.k Ss; 

ugal.c Siegelabrollu: 
ir guikin kü.babba 

‚er Behörde ausgestellte Quittung üb n klein 
Silber des Abdeckers’” ist nach einem Formulare abgefaßı 

‚dere Beispiele bekannt sind, z. B. Vs 7 (1909) Nr. 70 und 71 (HC 
3 N 0. IV. Ammi-saduga 3; Nr. 73 und 74 (HG 3 N 

9. VI. Ammi-saduga 3; CT 8, 21 c (HG 3 Nr. 4 m 2. VII 
duga 10; CT 48 Nr. 37 vom 10. X. Samsu-ditana 1. Empfär 

ich der deutlichen Kopie Aufbi de Barbi 
karum. Ich kann zwar icht nachw 1 abe 

waltsame Verbesserung von &a in cir, die Frau H Sip 
S. 83 Anm. 16 hlägt, keinen genügenden Grund. Vo:  



                                        

angeführten Urkı N 0 
Vermerk über de ar Ar, aber der trägt den I 

Der berbringe s fungieren z 
nicht der Abdeck < ındor Q 
S. 376 dritter Absatz. 

Das „Silber des Abdeckers” wäre bes len Silberbeträ: 
einbar, die der su.si nach s Ed. A-s dem ‘Pal 
entrichten hat. Al c übergibt der A nige 
Monate vor, (24), und wahrscheinlich auch ; Quittu 

Regelung in $ 12 nic ic .d auf 

Abdeckers‘ rer Urkund 

Brief Zeit des Königs Abi-et 

(28) und (29) AbB 2 Nr. 66, eine Brief des 5 Marduk-näsir 
Kau schaft Sip ie Richter von Sippai 

(28) Z. 5 u.si.ig un.Kı Se 
M Abdeck Sippar-Amnänum unc si 

auch (29) Z. 13, s st vier Sklaver 
© und als Schnitter verschickt werde 

Mit Frankena nehme ich an, ic L bene de 
deck d il si Sklaven zusammen unt inete Arbı 

richten soll 1. die vier folgenden Nummern 
(80); (81); (32); (33) AbB 7 Nr. 51, Brief eines Si A 
Marduk-näsir und die Richter von Sippar aus der Zeit des Königs Al 
e&ub, vgl. (28); (29). Ein gewisser Warad-A) $ hatte dem Absı 
berichtet: (30) Z. 8, su.si.[ilg ma 

nich zum Abdecker-Lehndienste eingegliedert”. Mit (31) Rs. 3 

‚egliedert hatte”, spielt der Absender darauf an, tac 6 
W. Zuät % su.si s (soll 

dann) jetzt (heißen), daß ihr besagten W. zum Abdec sdienst 
ingegliedert habt?””, und befichlt (33) Rs 

su.si x], „Besagten W. soll wegen 
Abdecker-Lehnsdienst 

Zu den für uns schwer be ‚en s. mein 
amischen Menschen, $. 12 r Absatz h Verbess 

 



                        

N 
fehle i 
sche 

         



(38); (39) AbB 3 Nr  



    

    

    
        

      
     

   

  

    

(38) Z. 8, [x x)-t(?)-w-ises) su.si.i NN Abdecker de 
Lande 
(39) Rs. € um bür iku a.$ i fi 

Hufe Feld, die du dem Abdeck eint sich auf eir 
tsfeld des Abdeckers zu beziehe 

(40) AbB 6 Nr. 166, Brief eines Iddin-Marduk an de mm’. Z 
bur.sag-kalam.n Ich habe den A 

ker nach A ergibt nich Ien Abdeck 
Igemein Aufschlußreiches. 
(41) A. 3 von fi nveröffentlicht s 

Alammus-näsir an einen Nabi-Sama$ im Oriental Institute, Chic 
deren Umschi .d Übersetzu Nörterbuchz h der ( 
A. L. Oppenheims verdanke. B: h.den PN 

A. 3534 2. 6 iv zu n lich 
Stols aus unveröffentlichter Disser Sweet, Chi 9 

ıngsurkunden aus den] Samsı 0-20. Di f 

s 8 Füse zi.ga didl w 
tes Siegel Urkunden übe Fall’ des ‘Hi 

nd5%), den ‘Fall Abdecker und G h 

sern ‘Fal ten „'Fall’ der Abdeck e 
ste eu ‚en auf, Wir k icht b ce 

we be Urku kenn Absende 

MESOPOTAMISCHEN AD 

risch ten zunächst al 4 z 

F zurück, (1), über seine keit erf r 
ar, daf isse große Hausti s 

sie deren F betr 0); unter Rim-Sir 
mal von W den Enlil-Tempel die Re 1). 

n-iddinam, 9. Kı pn Larsa, finde n d 
afür, daß die Häute en er zu tun hat 

ien Tieren der ‘Hirten’ kamen, (12). Sc 'e Samsu-iluna 8 

E N  



 



Schlußbetrac de Abdeck 

            

Nach diesem Paragraphe i 

Beginn Ro eit des K A 
sich die Bezic P: Abd 

i ‚orstellen wie jene, die Ed. A-s $ 
Palast’ und Kauf K er, ZA 
1942), $. 135-180 mit $. 253, behand M 

Rechts- oder V ıngsurkı der Z 
A-s — möchte ich sie mi R Die Di 

h des Abdeckers zur Abwicklung jen Gesc 

Herde ng, 5 Absarz: 5. 
3. Seine A T Have H 

i von Schaf- und Ziegenkadavern gewisse Q) Nolle 
Silberbetrage abzuliefern. Es ist 

‚ewesen ist. Die Erfüllung der € s < 
chriftlich nicht I iechnische Bi ier K 

utlic tere F er H 
ter Häute, ( en ver K 

port der abzulic Prod Ic Di 
ee, für die sie bestimmt waren. Für die < I 

icht b Rı ‚eräumt habe 
K: ie fre ‚en. Der Ve P: 

icher Text . ‚ener Sachkenn Ic 
e K: < n, der Abde e 

Forderun D« i h 
\e Kosten kommen Gedanken darüb eSp 

t Abe habe von den Staats’ c 

s ‚ei der De icht de 
‚es Entgelt zu eigener Verwendung üt 

Einen ge Begriff von der Bedeut x 
den Hay ter Domäne zur Ze Ed. A-sge 

an aus dem Vie ‚© gewinnen. D  
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